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Geleit- und Dankwort

Manche können es vielleìcht kaurn fassen, daß
Horw eine Geschichte - eine reiche und interessan-
te Geschichte sogar - haben soll. Es gibt ja keine
Edlen von Horw und kein Schloß, keine Mauern
und kein altehrwürdrges Dorfbild zeugen von gro-
ßer Vergangenheìt.
Doch soll man nicht glauben, nur das Große und
Außerordentliche habe seine Geschichte. Wie die
Familien der Bauern, Fischer und Handwerkef die
es hier seit altersher gegeben hat, gelebt haben,
wie sie arbeiteten und srch ausruhten, worüber sie
sich sorgten und woran sie sìch freuten, was sìe zu-
sammenhallen ließ und worum sie sich stritten: das
ist auch Geschichte, eine sehr menschlìche Ge-
schichte sogar, weil sie viele betraf, nicht nur ein
paar Außergewóhnliche.
1979, als es auf die 750-Jahrfeier zuging, die unsere
Gemeinde'1981 begehen konnte, faßte der Einwoh-
nerrat den weisen Beschluß, eine fundierte, auf
Quellenstudien beruhende Gemeindegeschrchte
schreiben zu lassen. Sie sollte die 1BB3 erschienene
Horwer Geschichte von Raphael Reinhard fortset-
zen und kritisch überprüfen.
Es ist bemerkenswert, daß als Autoren für dieses
Werk vìer in Horw wohnhafte Historiker gewonnen
werden konnten. Lic. phil. Christine Meyer-Freuler
nahm sich der Ur- und Frühgeschichte an, Dr Josef
Brülisauer bearbeitete das Mittelalter und über-
nahm die Projektleitung, Andreas lneichen stellte
die frühe Neuzeit und lic. phil, Livia Brotschi-
Zamboni das 19. und 20. Jahrhundert dar Grafiker
Marcel Nuber von Kastanienbaum konnte für dìe
Buchgestaltung gewonnen werden. Wie diese Na-
men zeigen, sind die Autoren keine Urhorwer Aber
sie haben durch ihre jahrelange Arbeit, die viel

Sachkenntnis und Einfühlungsgabe verlangte, be-
zeugt, wie viel ihnen ihre Wahlheimat bedeutet, und
sie haben sich für ihre Leistung den wohlverdienten
Dank dieser Gemeinde erworben.
Entstanden ist ein Werk, das jeder mit Freude zur
Hand nìmmt, der nicht nur sehen will, wie es hìer ist,

sondern auch wissen will, wie es einmalwar. Über-
zeugt davon, daß Bücher nicht nur ihre Geschichte
haben, sondern auch Geschichte machen, glaube
ich voraussagen zu durfen, daß dieses Buch die Zu-
neigung der Horwer zu dem ihnen anverirauten
schönen Flecken Welt vertiefen und sie bestärken
wird, ihn mit Sorgfalt und mit Ehrfurcht vor den Spä-
terkommenden zu nutzen.

Dr. PaulRosenkranz
Gemeindepräsident
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Die Ur- und
Fruhgeschichte
der Gemeinde Horw

Christine Meyer-Freuler



Einleitung

Die Ur- und Frühgeschichte der Gemeinde Horw ist
eng verknüpft mit Dr h.c. Wilhelm Amrein
(1872-1946), dem nachmaligen Direktor des Glet-
schergartens und Wegbereiter für die Erforschung
der Urgeschichte des Kantons Luzern und der ln-
nerschweiz.l Mit unermüdlichem Einsatz und man-
chen finanziellen Opfern gelang Amrein bei archäo-
logischen Untersuchungen der Nachweis, daß das
Gebiet um den Vierwaldstättersee bereits in prähi-
storischer Zeit besiedelt war Wìchtig sind in diesem
Zusammenhang die Bohrungen in der Horwer See-
bucht (1ffinkel, 1927) und die Grabungen im Läng-
acherwald (1927, 1929, 1932) und auf Fondlen
(1932), letztere in Zusammenarbeit mit Prof. Dr.

Hans Reinerth (damals Dozent an der Universrtät
Tübingen).
Wenn auch heute bei einzelnen Fundstellen auf-
grund der unsicheren Befunde eine größere Vor-
sicht bei der Beurteilung geboten ist und damit die
ursprüngliche Begeisterung der damaligen Aus-
gráber etwas gedämpft wird, so sollen dadurch die
großen Verdienste Wilhelm Amreins in keiner Weise
geschmälert werden.
Diese Bemerkungen lassen erahnen, welche
Schwierigkeiten sich ergeben beim Versuch, Horws
älteste Vergangenheit heute zu skizzieren Da die
archäologischen Grabungen mehr als ein halbes
Jahrhundert zurückliegen, sind die meisten damals
m itbetei I i gten Gewáh rsmä n ner u nterdessen gestor-
ben, sodaß nurmehr wenig lnformationen aus er-
ster Hand erwartet werden konnten. Weitaus gravie-
render ist jedoch dre Tatsache, daß ein großer Teil

der Grabungsdokumentation ffagebücher; Pläne,
Photos und Zeichnungen) sowie etliche Kleinfunde
heute verschollen sind. Einige Lücken konnten auf-
grund von Amreins Publikationen úberbrückt, aber
nicht geschlossen werden, während Prof. Dr. H.

Reinerth in verdankenswerter Weise wertvolle Aus-
künfte zu den Grabungen im Längacherwald und
auf Fondlen geben konnte.' *)

.) Mein besonderer Dank gilt dem ehemaligen Kantons-
archäologen Dr Josef Speck, der mir Einsicht gewährte in
seine Dokumentation über Horw. Mannigfache Hilfe wurde
mirzuteilvon den Herren Direktor Peter Wick (Gletschergar-
tenmuseum Luzern) und Dr Josef Schürmann (Aktuar der
Naturforschenden Gesellschaft Luzern). Zu einzelnen Ob-
jekten erhielt ich wertvolle Hinweise von Dr J. Speck, Dr. W.

Drack, Dr A. Furger-Gunti, lic. phil, A. Hofmann-Wyss, A, Si-
grist und E, Lustenberger-Sigrist.

I Gamma, H. Dr h. c. Wilhelm Amrein, Luzern. 1872-1946.
Verhandlungen der Schwerzerischen Naturforschenden
Gesellschaft 126, 1946, 341 -345.

2 Amrein, W Urgeschichte des Vierwaldstättersees und der
lnnerschweiz, Aarau 1939, - Briefliche Mitteilungen von
H. Reinerth an die Verf. vom 10.4. 1982 und B. B. 1982.

Ur- und f rühgeschichtliche Fundstellen der Gemeinde Horw

O Làngacherwald @ Längacherwald
@ Stirnrüti, Horw @ Längacherwald
@ Hotel St. Niklausen @ Fondlenhöhe
@ Utohorn, Kastanienbaum (Oberfondlen)
@ Unterwil, St. Niklausen @ Oberhasli, St. Niklausen
@ Stirnrüti, Horw @ "Seeblick,, Bachtel,
@ Stirnrüti, Horw @ Stirnruti, Horw
@ Tannegg, St. Niklausen @ Leimì
@ Fondlenhöhe (Oberfondlen)

Siedlung Einzelfund

Mesolithikum

Neolithikum

Bronzezeit

Hallstattzeit (ältere Eisenzeit)

La Tènezeit (üngere Eisenzeit)

Römische Epoche

unbestimmte Zeitstellung
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1. Der Raum

Das Gebiet der heuiigen Gemeinde wird durch drei
Landschaftszonen charakterisiert: die stark bewal-
deten und schattigen Anhöhen am Pilatus, der Tal-

boden, der aufgrund seines feuchten Untergrun-
des dem Ort den Namen gab (Horw, vom Althoch-
deutschen horawin : Sumpf) und die fruchtbare
Halbinsel, welche bereits in urgeschichtlicher Zeit
aufgesucht und besiedelt wurde. Dte Entstehung
dieser stark gegliederten Landschaft reicht um
Jahrmillionen zurück.3 lm Tertiär - lange vor dem
Auftreten des Menschen - verfestigten sich Ablage-
rungen von Sand, Schlamm und Geröll zu festem
Gestein, das in der Geologie als Molasse bezeich-
net wird. Diese besteht auf der Horwer Halbinsel
meh rheitlich aus Süßwassermolasse mit Sandstei n,

Mergel und Nagelfluh. Auf der Pilatusseite herr-
schen Schichten der unteren Meeresmolasse vol
nämlich plattige Kalksandsteine, sogenannte Hor-
wer Schichten und Tonmergel, besser bekannt un-
ter dem Namen Griesiger Mergel. Dìeser birgt Re-

ste von versteinerten Tieren und Pflanzen und wird
seit dem 19. Jh. zuZiegel und Backstein verarbei-
tet. ln der Folgezeit wurden die Molasseschichten
gefaltet und aufgeschoben und prägten so die
Landschaft nachhaltig.
Die nachfolgenden Eiszeiten des Quartärs verän-
derten die Oberflächengestalt abermals durch Ero-
sion und Ablagerungen. Das Gebiet von Horw war
wàhrend der vier Eiszeiten von mächtigen Eis-

schichten des Reuß- und Aare-Brüniggletschers zu-
gedeckt. ln der 2. Zwischeneiszeit (Mindel-Riß-
lnterglazial) erfolgte die Bildung des Tales, dìe bei-
den letzten Eiszeiten (Riß und Würm)trugen zusàtz-
lich zu dessen Verbreiterung bei. Die Luzerner und
Horwer Bucht waren am Ende der letzten Eiszeit
miteinander verbunden, der heute als Horwer Halb-
insel bezeichnete Molasserücken demnach eine ln-
sel.

Von der vielfältigen Wirkung des eiszeitlichen Glet-
schers zeugen etliche Spuren: Moränenablagerun-
gen des Reuß- und Aare-Brüniggletschers finden
sich sowohl auf der Horwer Halbinsel, als auch auf
der Pilatusseite. Als Seitenwálle des Engelberger-
gletschers insbesondere gelten die Gebiete Mätti-
halden, Oberfondlen und Untermatt-Althof. Durch
Moränenabdämmung entstanden Seen, welche im
Laufe der Zeit verlandeten, so in Felmis (von Feldt-
nlos : Feldmoos). Zahlreich sind auf der Horwer
Halbi nsel auch die abgesch liffenen Felsru ndhöcker
(2. B. im Lángacherwald), sowie die vom Gletscher j,

mitgebrachten Felsblöcke aus orisfremdem Ge-
stein, die sogenannten erratischen Blöcke oder
Findlinge, welche wie der Ágerterstein (Rank, Horw)
aus Kieselkalk teilweise unter Naturschutz stehen.
ln der Nacheiszeit (ab ca. 12000 v. Chr) bewirkte
der Krienbach mit seinen schuttreichen An-
schwemmungen von tonig-siltigem Materral eine
Abtrennung der Luzerner von der Horwer Bucht
und schuf eine Talebene. Die großen Schuttablage-
rungen des Steinibachs führten seinerseits zur Ver-
sumpfung und Vertorfung des Gebietes und verhin-
derten fur lange Zeìt eine planmäßige Besiedlung
der Talsohle. Dies ist sicher auch der Grund, wes-
halb sich die ur- und frühgeschichtlichen Funde -
zumeist handelt es srch um Einzelobjekte - vor
allem auf dìe fruchtbaren und sonnigen Anhöhen
der Horwer Halbinsel konzentrieren, während die
sumpfigen und feuchten Niederungen des heuti-
gen Dorfes und die schattigen Abhänge am Pilatus
damals eher gemieden wurden (vgl. Fundkarte der
Gemeinde Horw S. 11).

3 Kopp, J. Geologischer Atlas der Schweiz, 1 :25 000, Blatt 28,

Luzern und Erìäulerungen zum Atlasblatt 28, 1962. - Hant-
ke, R. Eiszeitalter, Bd. 2, Thun 1980, 3.16.
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2. Mesolithikum

Mittlere Steinzeit
Der Längacherwald als Aufenthaltsort mesolithi
scher Jäger im 6. Jahrtausend v. Chr.?

Die bisher ältesten Zeugnisse menschlrcher Bege-
hung in der Gemeinde Horw sind zweifellos die
Feuersteingeräte aus dem Mesolithikum (8000-
4000 v Chr). Sie wurden 1927 im Zusammenhang
mit der Untersuchung der bronzezeitlichen Sied-
lung im Längacherwald gefunden (Abb. 1). Über

Abb. 1

Mesolithische Kleingeräte (Silices) aus dem Làngacherwald
M:ca.1:1

die näheren Fundumstände ist aus den Akten
nichts zu erfahren. Es ist aber anzunehmen, daß die
Funde sekundär verlagert, d.h. aus ihrem ur-

sprünglichen Fundzusammenhang herausgeris-
sen waren.a Die charaKeristische Bearbeitung die-
ser Feuersteingeräte sowie ihre auffällige Kleinheit
sprechen eindeutig für die Zuweisung ins Mesolithi-
kum. Diese Epoche umfaßt den ersten nacheiszeitli-
chen Abschnitt der Menschheitsgeschichte. Die
Veränderu n g der kl imatischen Verhältnisse bewi rk-

te eine allmähliche Umgestaltung der Landschaft:
lnfolge der Erwärmung zogen sich die jahrtausen-

dealten Gletscherzungen aus dem Mittelland zu-
rück, und an ihrer Stelle breitete sich vorerst eine
tundraartigeVegetation aus, die langsam einerWie-
derbewaldung wich, erst mit Föhren und Birken
(sog. Präboreal, 8300-6800 v. Chr), später mit
Laubhölzern (sog. Boreal, 6800-5500 v Chr).5 Die-
se neuen Umweltfaktoren beeinflußten auch die
Tìerwelt nachhaltig. Die arktischen Formen der spä-
ten Eiszeit wanderten aus (Ren, Moschusochse),
zogen sich in die alpinen Gebiete zurück (Stein-

bock, Gemse, Murmeltier Schneehuhn und -hase)

oder starben aus (Mammut, wollenes Nashorn).
Stattdessen bevölkerten nun Reh, Hirsch, Wild-
schwein und Hase den Wald und bildeten die
Hauptnahrungsquelle für den Menschen. ln ver-
mehrtem Maße traten auch Fischfang und Vogel-
jagd hinzu, und es ist deshalb nicht verwunderlich,
daß als vorübergehende Aufenthaltsorte mit Vorlie-
be Seegebiete und Flußläufe gewáhlt wurden. Als
Beispiele seien die Halbhöhle Birsmatten-
Basisgrotte (Gde. Nenzlingen, Kt. Bern) oder dte
Freilandstationen um den ehemal igen Wauwilersee
(Gde. Schöiz, KL Luzern) genannt, wo sich über
30 Rastplätze der mesolithischen Jäger befanden,
von denen aber erst zwei genauer untersucht wor-
den sind.6 Aus dem geborgenen Fundmaterìal (Ge-
räte aus Stein, Knochen und Geweih sowie Kno-
chenabfälle) können Rückschlüsse auf die Lebens-
weise der betreffenden Menschengruppen gezo-
gen werden. Dabei spielen für die Zuordnung in

eine bestimmte "Kulturgruppe" oder einen nKultur-

horizontu dre Steingeräte eine überragende Rolle,

weil gewisse Typen immer wiederkehren. So sind
denn auch die Feuersteingeräte aus dem Läng-
acherwald trotz ihrer geringen Anzahl bedeutsam.
Sie sind unverkennbar und typisch für das Mesoli-
thikum. ln der Fachsprache werden diese stets sehr
kleinen Steingeräte - keines ist größer als ein paar
Zentimeter - Mikrolithen genannt. Sie dienten wohl
meistens als Einsätze für Harpunen und Fischspee-
re (Abb. 2). Dies läßt auf eine zunehmende Speziali-
sierung der Jagdmethoden schließen.
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Die Technik der Steinbearbeitung erheischte sehr
viel Geschick und Erfahrung. Sìe hat sich zweifellos
aus der Technik der jüngeren Altsteinzeit (ca.
20 000-8 000 v Chr) herausentwickelt: Von einem
Feuersteinknollen wurde zuerst die Rinde wegge-
schlagen. Das so entstandene Kernstück (Nucleus)
wurde mit geübten Schlägen mit einem Stein oder
Knochen in schmale Stücke zerlegt, welche man
durch weiteren Druck in die gewünschte Form
brachte. Diese halbfertigen Produkte kleinsten Aus-
maßes wurden an den Kanten überarbeitet, d. h. re-

tuschiert, bis sie gebrauchsfertig waren. Als lllustra-
tion dazu seien die beiden Stucke auf Abb. 1 ange-
führt, eine asymmetrische Spitze, bei der die an der
Kante angebrachte Retusche nicht bis zur Basis
reicht, sowie ein Kernstück, das aufgrund der Ge-
brauchsretuschen auf der oberen Kante als Nuc-
leuskratzer bezeichnet werden kann. Vergleichs-
stücke aus dem nahe gelegenen Wauwilermoos
ca. 5000 v Chr. sind entgegen der Erwartung bis-
her keine bekannt. Hingegen sind im Fundmaterial
der etwas älteren Station Birsmatten-Basisgrotte
(Schichten 3-5, 5900-5100 v. Chr) entsprechende
Steingeräte zum Vorschein gekommen.' Welchem
der heute bekannten Kulturhorizonte unsere Stein-
geräte zugeordnet werden können, muß aufgrund

des geringen Fundmatenals einstweilen offen blei-
ben. Die Vermutung abe6 daß diese Geräte nicht als
Streufunde, sondern als lndiz fur eine eigentliche
mesolrthische Station zu werten sind, besteht zu
Recht und ist insofern auch von größerem lnteresse,
als wir damit einen weiteren Aufenthaltsort mesolit-
hischer Jåger im Voralpengebiet belegen könnten.B

< Abb.2
Anwendungsbereich von mesolithischen Kleingeräten: Harpul
ne aus einer Holz- oder Geweihstange mit eingesetzten Minia-
turklingen.

4 Frelz, D. Tagebuch zur Längachergrabung 1927,2O'f (Ar-
chiv des Gletschergartenmuseums), - Amrein, U rgeschich-
te, 63f und Abb. 14115. - Speck, Luzern, 18 und Abb. 6.

5 Hantke, R. Eiszeitalter Bd. 1, Thun 1978, 168f.
6 Bandi, H.-G. u.a. Birsmatten-Basisgrotte. Eine mittelstein-

zeitliche Fundstelle im Unteren Birstal. Acta Bernensia l.

Bern 1963. * Wyss, R, Das mittelsteinzeitliche Hirschjågerla-
ger von Schötz 7 im Wauwilermoos. Archäologische For-

schungen, Bd. 3, Zürich 1979,

7 Bandi, H.-G. (wie Anm. 6) 132f (sog. B-Spitze) und
Abb. 104, 16-22; 110,33-47; 119,8-19 (Horizonte 5-3). Nu-
cleuskratzer: 138 und Abb. 108,1-4; 116,8-13; 121,5.6. Die
N ucleuskratzer der Bi rsmatten-Bas¡sgrotte sind allerdi n gs

weni ger systemat¡sch bearbeitet.
B Vgl. UFAS l, KarteS. 143. Die Fundstelle Längacherwald ist

wegen des geringen Fundmaterials nicht aufgenommen
worden. - Siehe auch die neuen mesolithischen Fundstel-
len des Kt. Luzern im Jahrbuch d. Hist. Ges. Luzern,4, 1986,
S. 102. - W. Amrein hatte zur Feststellung einer mesoljthi-
schen Station weitere Grabungen geplant; zur Ausführung
war es jedoch nìcht gekommen. Vgl. Protokoll der Prähisto-
rischen Kommission der Naturforschenden Gesellschaft
Luzern vom 31. 

.10. 
1936 und 2. 1. 1937.

Å I
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3. Neolithikum

Neustei nzert, Ju ngsteinzeit
Die Zeit der ersten bäuerlichen Kulturen

Während in Mrtteleuropa der Mensch im B.-5. Jahr-
tausend v. Chr noch ausschließlich Jäger und
Sammler wa[ bahnte sich im 7. Jahrtausend v Chr.
im Vorderen Orient eine Entwicklung an, welche zu
den faszinierendsten Kapiteln der Menschheitsge-
schichte gehört, zumal ohne sie die Bildung von
Hochkulturen überhaupt nicht möglich gewesen
wäre. Es geht dabei um das Auf kommen von Acker-
bau und Viehzucht, d.h. um die planmäßige Pro-
duktion von Nahrungsmitteln. Dieser Fortschritt ist
in erster Linie in wirtschaftlicher Hìnsicht bedeut-
sam, hat sich aber mit seinen Folgeerscheinungen
auf fast alle Lebensbereiche des Menschen ausge-
wirkt. Als erste Konsequenz isi die Seßhaftigkeit zu
nennen; der Mensch war nun mit dem systemati-
schen Säen und Ernten von Getreide und Hülsen-
früchten an die Scholle gebunden. Mit der Entste-
hung von dörflichen Gemeinschaften entwickelten
sich auch die Kenntnisse auf dem Gebiet der Tech-
nik. Zu den wichtigsten technischen Errungen-
schaften gehören zweifellos die Töpferei, die Stein-
bearbeitung (Steinschliff) und die Herstellung von
Textilien (Spinnen, Weben, Flechten). Alle diese
Neuerungen erreichten Mitteleuropa und damit die
Schweiz jedoch erst etliche Jahrhunderte später
Die Ausbreitung der bäuerlichen Kulturen erfolgte
auf verschiedenen Wegen über die Mittelmeerlän-
der und den Donauraum. Sie sind in unserem Land
erst im Verlaufe des 5. Jahrtausends v. Chr. faßbar
Die Einwanderung fremder Menschengruppen ge-
schah über Jahrhunderte hinweg in mehreren
Schuben. Aufgrund der Hinterlassenschaften, be-
sonders dank den charakteristischen Formen und
Verzierungen der Keramik lassen sich die verschie-

denen Kulturen voneinander unterscheiden.n Die
neu zugezogenen Leute aus Nordosten und Süd-
westen ließen sich in der Schweiz vornehmlich an
den Seen nieder wo sie ihre Dörfer - im herkömmli-
chen Srnn Pfahlbauten genannt - errichteten.l0 Zu
den am besten untersuchten Siedlungen aus dieser
Zeit gehören die Dörfer am Bielersee flwann) und
im Wauwilermoos (Egolzwil5),11 wo srch das Fund-
gut zwischen Seekreide und Torfhorizonten so gut
erhielt, daß die wichtigsten kulturellen Aspekte der
Wìrtschaft, der Technik und des Gewerbes eine dif-
ferenzierte Betrachtungsweise erlauben und damit
auch Hinweise auf die Gesellschaftsstruktur lrefern.
Vor diesen Hintergrund müssen wir die neolìthi-
schen Einzelfunde von Horw stellen; denn ohne
Kenntnis der allgemeinen historischen Vorgänge
wäre deren kulturelle Bedeutung kaum ersichtlich.
Bei den Funden handelt es sich um 6 geschliffene
Steinbeilklingen (zwei davon sind verschollen) von
der Stirnrüti, von Kastanienbaum und von St.
Niklausen (Unterwil und Hotel St. Nìklausen)

a b
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Abb.3
Neolithische Steinbeile von der Stirnrüti (a), von St. Nìklausen (b,
d) und Kastanienbaum (c). M = 1:2 (a), 2:3 (b,d),3:a (c).

(Abb. 3).1'z Sie sind alle aus ortsfremdem, serpent¡n-
artigem Gestein. Die Herstellung eines Steinbeils
erforderte einen mehrteiligen Prozeß: Das Rohma-
terial wurde durch Sprengen und mit Hilfe von fein-
körnigen Sandsteinplättchen unter Zugabe von
Wasser in die Rohform zugesägt und anschließend
mit einem Klopfstein zurechtgepickt, bis die Beilklin-

Abb.4
Geschäftetes Steinbeil (Rekonstruktion).

_1t

ge annähernd die gewùnschte Form erlangt hatte
(sog. Halbfabnkat).13 Diese wùrde durch mehrere.
Schleifvorgänge nochmals uberarbeitet und zum"
Schluß poliert. Bedenkt man den großen Arbeit-
saufwand, so mag man vielleicht verstehen, wie
wertvoll und unentbehrlich ein solches GeräI zur
Beschaffung von Holz und zu dessen weiterer Ver-
arbeitung für den Hausbau gewesen sein muß
(Abb 4,5) 'o

Abb.5
Herstellu ng eines neolithischen Steinbeiles:

(a) Sägen mit Hilfe von Stein- oder Holzplättchen und mit nas-
sem Quarzsand
(b) Sprengen: in den Sägeschnitt wird eìn Keil aus trockenem
Tannenholz gepreßt. Der Stein wird ins Wasser gelegt und durch
das aufquellende Holz gesprengl,
(c) Klopfen (Picken): Zurechtschlagen des Steinbeilrohlings mit
einem schweren Klopfstein aus Quarzit.
(d) Schleifen des Steinbeils auf einer großen Sandsteinplatte.

ri

:1
.,1

.t

,9,(tltg

c d
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ln der Form sehr ähnlich, aber aus ganz anderem
Material verfertigt ist die kleine Kupferbeilklinge
(Abb. 6), welche im Sommer 1920 auf der Fondlen-
höhe beim Umgraben im Moränenschutt entdeckt

Abb.6
Kupferbeilklinge aus Oberfondlen.
lVl = ca.2:3

wurde.15 Die Beilklinge ist 10,5 cm lang, besitzt ei-

nen auffällig schmalen Nacken und eine halbrunde,
nach einer Seite leicht abgeschrägte Schneide, was
auf intensiven Gebrauch schließen läßt. Die Klinge
hat noch keine Randleisten wie die nachfolgenden
Typen der frúhen Bronzezeil, muß demnach als el
was älter eingestuft werden. Sie soll bei ihrer Auffin-
dung "stark gerollt und mìt einer blasigen, giftgrü-
nen Patina bedeckt" gewesen sein. Untersuchun-
gen haben ergeben, daß das Kupfer nrcht ganz rein
verwendet, sondern mìt etwas Zink legiert worden
war.16

Die Kupferbeilklinge von der Fondlenhöhe besitzt
zweìfellos Seltenheitswert. Sie gehört im späteren
Neolithikum (ca. 3500 v. Chr.) zu jenen allerersten
Vorboten, die epochemachend die nachfolgenden
Metallzeiten (Bronze- und Eisenzeit) ankünden. Die

Anfänge der Metallverarbeitung, vorerst des Kup-
fers, liegen wie die Ursprünge zahlreicher anderer
Errungenschaften im Vorderen Orient, von wo sich
die Kenntnisse allmählich nach Mitteleuropa aus-
breiteten. ln der Schweiztreten die f rühesten Metall-
geräte rn der 1. Hälfte des 4, Jahrtausends verein-
zelt in den Seerandsiedlungen der sog. Cortaillod-
und Pfynerkultur auf (benannt nach den beiden Pa-

tenstationen Cortai I lodi Kt. Neuen bu rg u nd Pf yn/Kt.
Thurgau).l' Das kostbare und nur durch Handels-
beziehungen erreichbare Material wurde vorerst
nur sparsam verwendet. So sind beispielsweise die
Kupferbeilklingen meist etwas kleiner als die Steìn-
beilklingen, deren Rohstoff bedeutend einfacher
und in reichlichem Maßezu beschaffen war. Die ein-
fache Form des Oberfondler Kupferbeiles geht
denn auch auf das typologisch ältere Vorbild der
Steinbeile zurück. Die Herstellung beruht jedoch
auf einem ganz anderen Verfahren: Aufgrund von
Belegen aus Siedlungen der sog. Pfynerkultur in

der Nordostschweiz konnte der Nachweis erbracht
werden, daß das Kupfer in einem Tontiegel ge-
schmolzen und anschließend in einer Form gegos-
sen und überarbeitet wurde. Beilklingen dieser Art
finden sich vor allem in der PfynerkultuI und es ist

durchaus möglich, daß eine solche Kostbarkeit bis
in die lnnerschweiz gehandelt wurde.l8
Die beschriebenen Einzelfunde, die Steinbeilklin-
gen von der Stirnrüti, St. Niklausen und Kastanien-
baum sowie das Kupferbeil von der Fondlenhöhe,
geben einen Hinweis darauf, daß sich in der Umge-
bung eine neolithische Siedlung befunden haben
könnte. Analog zu anderen Dörfern in Seeufernähe
ist man versucht, eine solche am ehesten in den
N iederu ngen am Vierwaldstättersee zu lokal isieren.
Diese Vermutung ist nicht neu; bereits W Amrein
hat vor rund 50 Jahren mit großem Einsatz verschte-
dene Sondierungen in der Luzerner Bucht, auf der
Alistad bei Meggen und im Winkel von Horw durch-
gefùhrt, ohne allerdings ein sicheres Resultat erzie-
len zu können.ls ln zwei verschiedenen Grabungs-
etappen, die vom '16. August bis 9. September 1927,
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bzw vom 12. bis 15. Oktober 1927 dauerlen, ver-
suchte W. Amrein unter Mitarbeit von D. FreIz(Zolli'
kon) und O. Sigrist (Horw) im Winkel auf dem lnseli
(f rüher Kallenbergli genannt) seine An nahme zu be-
stätigen.'zo Von neunzehn Bohrungen waren aber
nur deren zwei(Nr. 1 und 4) wirklich aufschlußreich.
ln einer Tiefe von etwa 4,50 m unter der lnseloberflä-
che zeigten sich im Profil ein rotbrauner erdiger Ho-
rizont mit Holz, der durch eine mächtige Sand-
schicht von einem zweiten gleichartigen getrennt
war Die unterste, zwischen 5,20 und 5,70 m tief lie-
gende Schicht bestand aus sandhaltigem Lehm mit
Schnecken, Holz, Hasel- und Buchnüssen. Ob es
sich bei diesen Schichten tatsächlich um Kultur-
schichten handelt, bleibt sehrfraglich, da Kleinfun-
de wie Keramrk, Stein- und Metallgeräte fehlten.
Die beträchtliche Tiefe dieser Schichten hängt mit
den Schwankungen des Seespiegels zusammen,
der nach den Berechnungen in frühgeschichtlicher
ZeiIum 3-4 m tiefer lag als heute.'z1

9 ln der Urgeschichtespricht man deshalbvon Bandkeramik,
Schnurkeramik- und Glockenbecherkultur oder aber von
Cortaillod-, Pfyner- und Horgenerkultu¡ wenn die Kultur
nach ihrem ersten, bzw wichtigsten Fundort (sog. Patensta-
tion) bezeichnet wird.

10 Zur sog. Pfahlbaufrage geben verschìedene Arbeiten Aus-
kunft: Das Pfahlbauproblem. Monographien zur Ur- und
Frühgeschichte der Schweiz, 11, Basel 1955. - Speck, J.

Pfahlbauten: Dichtung oder Wahrheit? Ein Querschnitt
durch 125 Jahre Forschungsgeschichte. Helvetia Archaeo-
logica 45-48, 1981, 98ff. - Sonderheft Archäologie der
Schweiz 2, 

.1979.

'11 Stöckli, W. E. u. a. Die neolithische Ufersiedlung von Twann,
l. Vorbericht. Bern1977. - Furge[ A. R. u.a. DìeAusgrabun-
gen der neolithischen Ufersiedlung von Twann (1974-1976).

Mitteilungsblatt SGU 8, 1977, 2ff. - Wyss, R. Das jungstein-

steinzeitliche Jäger-Bauerndorf von Egolzwil 5 im Wauwiler-
moos. Archäologische Forschungen, Bd. 3, Zurich 1976,

12 Stirnrüti:Amrein, Urgeschichte, 77. - Geßner Fundortskata-
log, 71. - St. Niklausen (Pension St. Niklausen): JbSGU 1Z

1925,44. - JbSGU '13, 1921, 34. - Amrein, Urgeschichte,
118 und Abb. 21. - Speck, Luzern, Abb. 9. - St. Niklausen
Geßne[ Fundortskatalog, 71; - Speck, Luzern, Abb.9
(links). - W. Amrein, Die neolithische Höhensiedlung .Abri
entre roches, im Langacherwald bei Horw-Luzern. Mitt. der
Prähist. Komm. der Naturforsch. Ges. Luzern 1930, 4 (mit

Karte).
.13 lscher, Th. Die Technik des Steinsägens im Neolithikum.

JbsGU Bd. 32,1940141,207tf .

14 Zu den verschiedenen Schåftungsmöglichkeiten vgl. Wini-.
ger; J. Ein Beitrag zur Geschichte des Beils. Helvetiá
Archaeologica 45-48, 1981, 161 ff.

15 Amrein, Urgeschichte, 133f und Abb. 31. - JbSGU Bd. 12,

1919120. - JbSGU 8d. 13, 1921, 125. - Speck, Luzern,
Abb. B (rechts).

16 Amrein, Urgeschichte, 134

17 Diese Datierung beruht auf der sog. Dendrochronologie,
d. h. der Altersbestìmmung von Hölzern aufgrund der Jahr-
ringbreitenmessung. Ruoff, U. Altersbestimmung mit Hilfe
der Dendrochronologie. Helvetia Archaelogica 45-48,
1981, Bgff.

1B UFAS Bd. ll, Zürich 1969, 136f und Abb. 17. - Wyss, R. Die
Pfyner Kultu¡ Heft 26 der Reihe aus dem Landesmuseum,
Bern 1970, Abb. 14a, b; 5f. - Winiger J. Das Fundmaterìal
aus der neolithischen Siedlung Thayngen-Weier im Rah-
men der Pfyner Kultur. Monographien zur Ur- und Frühge-
schichte der Schweiz, Bd..1B, Basel 1971, ff . 71,22,
79,24-27:85 B, 12.

19 Amrein, Urgeschichte, 66ff, 120ff.

20 H andsch rift liches Tagebuch von D. Fretz im Arch iv des Glet-
schergartenmuseums Luzern- Der Grabungsplan ist ver
schollen. - Protokoll der Prähistorischen Kommission der
Naturforschenden Gesellschaft Luzern vom 4.12.1927 rnd
29.3. 1928. -JbSGU Bd. 19,1927,41. -JbSGU 22,1930,37.

- Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Luzern,
Bd. X, 1928, 408f. - Amrein, Urgeschichte, 125ff.

21 Kaufmann, J.F. Geologische Skizze von Luzern und Umge-
bung. Beiträge zum Jahresberìcht über die Kantonsschule
und die Theologie in Luzern im Schuljahr 1886/87, gff. -
Kopp, J. Der Einfluß des Krienbaches auf dìe Gestaltung
des Luzernersees und die Hebung des Seespiegels des
Vierwaldstättersees. Eclogae geol. Helv 31,2. 1938, 376ff . -
Lüdi, W Beitrag zur Bildungsgeschichte der Luzerner All-
mend. Vierteljahresschrìft der Naturforschenden Gesell-
schaft Zürich Bd. 83, 1938, 113ff. - Hantke, R. Eiszeitalter,

Bd. 2, Thun 1980,316.
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4, Bronzezeil

Die Waldkuppe des Längacherwaldes als Sied-
lu ngsplatz bronzezeitlicher Leute

Zur ZeiI der mittelmeerischen Hochkulturen wurde
in Mitteleuropa eine Erfindung bekannt, welche
Jahrhunderte zuvor (ca. um 2500 v Chr) in Klein-
asien und Agypten ihren Anfang genommen hatte:
die Bronze. Diese überragende Entdeckung, das
Legieren von Metallen - im Fall der Bronze von 9/10
Kupfer und 1/10 Zinn - zum Zwecke der größeren
Festigkeit, gab bei uns einer ganzen Epoche den
Namen. Die Einführung der Bronze hatte zwar ker-
ne so weittragenden Konsequenzen wie 3000 Jah-
re zuvor die Zuwendung zu Ackerbau und Vieh-
zucht. Sie brachte aber doch gewisse Verände-

rungen auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet
mit sich: Handelsbeziehungen wurden angeknüpft,
um die begehrten Rohstoffe gegen andere Natura-
lien einzutauschen, und als wichtige Neuerung bil-
dete sich erstmals ein Berufsstand, die Bronzegie-
ßeI welche mit dem Metallfachgerecht umzugehen
wußten. Unter ihren kundigen Händen entstanden
Waffen, Geräte, Schmuck und Trachtzubehör.
Neben den Seengebieten waren auch die Alpentá-
ler als Siedlungsgebiet bevorzugt, was allgemein
dem günstigeren Klima in dieser Zeit zugeschrie-
ben wird.

Abb.7
Die Kuppe des Längacherwaldes von SO gesehen.
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Abb, B

Längacherwald. Bronzezeitliche Höhensiedlung
Ausgrabungen im Oktober 1929. Blick von Süden

Auf Horwer Boden wurde bereits vor gut 50 Jahren
eine bronzezeitliche Siedlung im Längacherwald
festgestellt, welche in der Lrteratur fálschlicherweise
auch als neolithisch oder eisenzeitlich angegeben
wird" (Abb. 7). In der Nähe des ehemaligen Stein-
bruchs entdeckte man1927 auf der ?arzelle von Ni-
klaus Heer (Horw) beim Anschneiden eines ver-

meintlichen Grabhügels'z¡ eine .Trichtergrube" mit
drer Feuerstellen. Auf lnitiative von Wilhelm Amrein
wurde daraufhin eine erste Grabungskampagne
gestartet, welche vom 7. November - 5. Dezember
1927 dauerte und unter der örtlichen Leitung von
Diethelm Fretz stand.2a Die Grabungsumstände
waren alles andere als günstig, mußte doch bei
größter Kálte und Schneefall das äußerst harte Erd-
reich entweder mit dem Pickel oder mit Handfäustel
und Brecheisen aufgelockeft werden. Dennoch ge-
lang es Fretz und seinen Gehilfen, in einem breiten
Felsspalt unter den Aufschüttungen des modernen,
Steinbruches Schichten freizulegen, die in abfallen-
der Lage locker gefügte Steine mit teilweiser Feuer-
einwirkung und Tonscherben enthielten. Die homo-
gene rötlich gelb getönte Erde war mit Kohleparti-
keln durchmischt. Fretz interpretierte die Steinset-
zungen als Herdstellen, betonte aber gleichzeitig in
seinem Grabungstagebuch, daß die oben liegen-
den Steine ohne System gewesen seien und "wahr-
scheinlrch hierhergetragen worden sind" flage-
buchzitat). Da sich die Funde gegen Norden zu
mehrten, beschloß man, die Grabung zu einem
gúnstigeren Zeitpunkt fortzusetzen. Vom B. April -
22. Mai 1929 edolgte eine zweite Untersuchung,
bei welcher der Längsschnitt von '1927 wesentlich
vergrößeft wurde (Abb. B). Aus dem kurzen, zusam-
menfassenden Grabungsbericht von Otto Sigrist
(Horw) geht hervo6 daß man im 5,50x2,50 m gro-
ßen Sondierschnitt abermals in größerer Tiefe auf
mehrere ubereinanderliegende Feuerstellen, Koh-
leschichten und Tonscherben stieß.'zs ln 60 cm Tiefe
fand man zudem eine Lage unverbrannter Bollen-
steine, die als Planierung gedeutet wurde. Eine
Schichtung war offenbar nirgends zu erkennen,
weil viel Material abgerutscht oder eingeschwemmt
worden war.
Erne dritte Grabung vom 4.-20. April .1932 

unter der
Leitung von Prof. H. Reinerlh (damals Tübingen)
und Dr E Hufnagel hatte das Ziel, die ungefähre
Ausdehnung der Siedlung zu erforschen/6 Zu die-
sen Untersuchungen fehlt jegliche authentìsche
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Dokumentation der Ausgräber; sodaß uns heute
nur die knapp gehaltenen, im einzelnen nicht nach-
prüfbaren Feststellungen und die summarischen
Schnittprofile in den Publikationen W. Amreins zur
Verfugung stehen: nDurch neue Schnitte auf drei
Terrassen zeigte sich, daß der Süd- und Sudwesl
hang die stärkste Besiedlung aufwies, auf der mittle'
ren Terrasse entdeckte man Herdstellen und
Grundmauern für Hütten. Erne Besiedlung ist auch
erwiesen auf der Westseite der Hügelkuppe und

auf der breiten Terrasse gegen Norden.'7
Da das lnteresse an diesem urgeschichtlichen
Fundort nie ganz erloschen war, beschloß man, im
Horwer Jubiläumsjahr 1981 (750 Jahre Horw) die

Quellenlage neu zu überprüfen rn der Hoffnung, die
alten Resultate bestätigen zu können. Zu dlesem
Zweck wurden in der Nähe des von Wilhelm Amrein
beschriebenen €bri entre rochesn, dem erforsch-
ten Felskamin von 1927 und'1929, vier Sondier-
schnitte (A-D, vgl Schnittplan) westlich und nörd-
lich des ehemaligen Steìnbruchs durchgefÜhrt
(Abb. 9). Die Grabung dauerte vom 15.-22. Sep-

tember 1981 und stand unter der Leitung des luzer-

nischen Kantonsarchäologen Dr. Josef Speck. Die

örtliche Aufsicht war dem kantonalen Grabungs-
techniker Andy Erzinger übertragen worden. Die

Sondierungen in den Schnitten A und B verliefen er-

gebnislos, d.h. unter dem Humus stieß man auf

eine mächtige Schicht verbackenen Lehms, in dem
einzelne Geröllsteine lagen, wie sie wahrscheinlìch
auch Prof. H. Reinerth im Jahre 1932 angetroffen
hatte.'z' Da sich ca. 1 m unter der Erdoberfläche
nichts ergab und man stellenweise auf den anste-

henden Felsen gestoßen wa[ beschloß man, noch-
mals den sog. Felskamin westlich des Steinbruchs
mittels zweier Gràben (C+D) anzuschneiden in der
Hoff nung, wenigstens dort eine Kulturschicht vorzu-
finden. Die Erwartungen schlugen auch hier fehl;

man durchgrub wiederum bis auf eine Tiefe von
230 m sterilen Lehm, der wie in den Schnitten A+B
einzelne wenig aussagekráftige Kohlepartikel ent-

hielt. Man muß deshalb annehmen, daß W. Amrein

1929 die Kulturschicht bis auf den gewachsenen

Boden hat ausräumen lassen.

Von weiteren Sondierschnitten wurde aufgrund feh-
lender Anhaltspunkte und der beschränkten finan-
ziellen Mittel abgesehen, sodaß wir nach wie vor auf

die älteren Berichte zurückgreifen mùssen, wenn
auch die Dokumentation sehr lückenhaft ist. Ohne
den Wert der damaligen Untersuchungen in ir-

gendeiner Weise schmälern zu wollen, muß festge-
halten werden, daß die urgeschichtliche Forschung
in den Zwlschenkriegsjahren einen ungeheuren
Aufschwung genommen hatte, und daß im Zuge j
dieser Begeisterung für die heimatliche Geschichte,

Abb.9
Ausgrabungsplan der bronzezeitlichen Höhensiedlung im

Längacherwald. Schnìtte von 192711929 (schwarz) und dìe Son-

dierschnitte von 1981 (rot).
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die ja letztlich im Sinne der damaligen Zeit das Na-
tionalbewußtsein stärken sollte, mancher Befund
eine Überinterpretation erfuhr. Dies gilt auch für den
Fundort Längacherwald, wo zweifellos eine urge-
schichtliche Besiedlung anhand der Funde im sog.
Felskamin belegt werden kann (Abb. 10). Aber die
Ausdehnung der Siedlung und dìe Hüttengrundris-
se, wie sie seinerzeit von Prof. H. Reinerth aufgrund
von Steinsetzungen festgelegt wurden und in einer
modellhaften Rekonstruktion im Gletschergarten-
museum zu besichtigen sind, entbehren heute lei-

der einer fundierten Sachlage.2e Wo sich ein Sied-
lungskern befunden haben könnte, vermögen wir
auch zum heutigen Zeitpunkt nicht zu sagen. Es ìst

aber wahrscheinlich, daß infolge von Erdrutschen
und Steìnbrucharbeiten die Kuppe teilweÌse verän-

dert worden ist und damit auch Siedlungsschichten
umgelagert bzw zerstört worden sind. Ein Hinweis
darauf ìst zwerfellos der Befund aus der '1. Grabung
von 1927 im sogenannten Felskamin.
Die dort aufgefundene, kleinteilig zerbrochene Ke-

ramik gröberer Machart läßt anhand des Dekors
eine ungefähre Datierung zu. Die wenigen be-

Abb. 10

Die Kuppe des Längacherwaldes in urgeschichtlicher Zeit, Öl-
bild von Leo Erni '1929 (im Besitz von Frau Elise Lustenberger
Sìgrist).
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Abb. 11

Rekonstruktion eines mittelbronzezeitlichen Topfes.
M:ca.'l :5

Abb. 12

Mittelbronzezeitliche Keramikfragmente aus der Höhen_
siedlung Längacher M = 1 : i, großes Randfragment
links M : 3:4
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stimmbaren Scherben stammen von einfachen,
handgeformten Koch- oder Vorratsgefäßen mit
leicht ausbiegendem, z. T. gerade abgestrichenem
Rand. Der Gefäßkörper ist oft mìt einer Schlickrau-
hung versehen und durch parallele Bahnen mit den
Fingern dekorativ verstrichen (Abb. 11, 12). Typisch
sind auch die plasiischen verzierten und unverzier-
ten Leisten. Alle diese Merkmale erscheinen auch
bei entsprechender Keramik von Höhensiedlungen
wie Wartenberg (Kt. Baselland), Trimbach (Kt. Solo-
thurn) und auf Burg bei Spiez (Kt. Bern), aber auch
in Süddeutschland; sie machen eine Zuordnung in

dìe Mittlere Bronzezeìt (1500-1300 v. Chr.) wahr-
scheinlich.3o Eine Siedlungskontinuität vom Neoli-
thìkum bis in die Eisenzeit, wie sie verschiedentlich
angenommen wurde, kann jedoch anhand des
spärlichen Fundmaterials nicht belegt werden.31

22 Amrein, Urgeschichte,82. - ManuskriptvonW. Amreinaus
dem Jahre 1943, 65 (Archiv des Gletschergartenmu-
seums), - JbSGU Bd. 19, 1927, 1 23. - Protokoll der Pråhisto-
rischen Kommisslon der Naturforschenden Gesellschaft
Luzern vom 29.3.1928. - Ur-Schweiz, 2, 1938, 40.

23 Amrein, Urgeschichte, 69f.
24 Aus seiner Feder stammt das ausführlichste Tagebuch zu

den verschiedenen Grabungskampagnen (Archiv des Glel
schergartenmuseums). - Vgl. dazu auch JbSGU Bd. 19,

1927, 123,150. - lr/itteilungen der Naturforschenden Gesell-
schaft Luzern Bd, X, 1928, 409. - Amrein, Urgeschichte,
70Í.

25 Bericht im Archiv des Gletschergartenmuseums.
26 Als Mitarbeiter wurden Niklaus Hee[ J. Hildebrand, Karl

Küchler und Alois Roth (Horw) beigezogen.
27 Protokoll der Prähistorischen Kommission der Naturfor-

schenden Gesellschaft Luzern vom 23.4.1932. - Amrein,
Urgeschichte, 74.

28 Amrein, Urgeschichte, Abb. 17, Schnilt 2.
29 Die auf rein hypothetischer Grundlage angenommenen

Hüttengrundriße sollen nzur Zeit der dichtesten Besiedlung"
75 Wohnstátten ergeben haben, die nach W. Amrein einer
Bevölkerung von rund 450 Leuten Platz boten. Amrein, Ur-
geschichte, 74. - Protokoll der Prähistorischen Kommission
der Naturforschenden Gesellschaft Luzern vom 23.4.1932.
-JbsGU 24,1932,22.

30 Bürg b. Spiez: UFAS Bd. lll, 38, Abb. 21. -Trimbach/SO: An-
zeiger für Schweizerische Altertumskunde N.F 12, 19.10,

58ff, lf. XV - Pfäffikon: Zürcher, A. Spuren einer mìttelbron-
zezeitlichen Siedlung in Pfáffikon ZH. Festschrift Walter
Drack, Stäfa 1977, Abb. 4-7. - Villigen/AG: JbSGU 51, 1964,
Abb. 42. - Wartenberg/BL: Freuler, Chr. Die bronzezeitliche
Keramik vom Wartenberg/BL (u ngedr. Lizentiatenarbeit, Se-
minar fúr Ur- und Frühgeschichle Basel, 1969), Abb. A,
54-75. - St. llgen (BRD), Badische Fundberichte
1951-1956, 49, Abb. 3,8,

31 Amrein, Urgeschichte, 74, - Amrein, Manuskript im Archiv
des Gletschergartenmuseums (1943), 36ff. - Protokolle der
Prähistorischen Kommission der Naturforschenden Gesell-
schaft Luzern vom 29.3. 1928,28.11.1929 und23.4.1932.
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5. Ahere Eisenzeit oder
Hallstatlzeil

Ein einziges Fundobjekt repräsentiert einen ganzen
Zeitabschnitt.3'z

Das Ende der Bronzezeit ist durch zwei wichtige
Faktoren besti m mt: U n gü nsti ge kl i mati sche Ve rhält-
nrsse bewirkten ein Ansteigen der Seen und führten
zur Aufgabe der zahlreichen blühenden Ufersied-
lungen. Etwa gleichzeitig trat ein neues Metall in Er-
scheinung, das Eisen, welches die letZe große ur-
geschichtliche Epoche, die Eisenzeit einleitete. Es
fand bereits in den spätbronzezeitlichen Siedlun-
gen am Anfang des 1. Jahrtausends v Chr als
Schmuckbestandteil Eingang, wurde aber vorerst
nur in bescheidenem Maße verwendet. lm Verlaufe
der f ruhen Eisenzeit erlangte es dank seiner besse-
ren Materialergenschaften immer mehr an Bedeu-
tung und verdrängte schließlich die Bronze ìm Be-
reich der Geräte- und Waffenherstellung. Ein we-
sentlicher Vorteil gegenüber der Bronze bestand
darin, daß man den Rohstoff nicht mehr importieren
mußte, sondern im eigenen Gebiet abbauen konn-
te.33

Die Verwendung des Eisens ist jedoch nur ein Teil-

aspekt der Hallstattzeit. Darüber zeigt sich im 6,

Jahrhundert v Chr eine Entwicklung im sozialen
und wirtschaftlichen Bereich, dìe auf den Kontakt
mit den mittelmeerischen Kulturen der Griechen
und Etrusker zurückzuÍühren ist: Es bildete sich
eine fuhrende Adelsschicht, deren Existenz in den
luxuriös ausgestatteten Hügelgräbern und befe-
stigten Höhensitzen faßbar wird. Wenn auch auf
Horwer Boden dieser Hauch von Nobilitätfehlt,34 so

Abb. 14

Eiserne Schaftlappenbeile aus der Limmat, Zürich, Rathaus.
M 1:2.

Abb.13
Eisernes Schaftlappenbeil aus dem Långacherwald
Breitseite und Schmalseite. M : 1 :2
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kann doch ein wâhrschafter Fund aus dieser Zeit,
ein eisernes Schaftlappenbeil vom Südhang des
Längacherwaldes vorgewiesen werden. (Abb. 13)
Es wurde als Einzelfund im Herbst 1919 von Jost
Vonarburg (Widen/Horw) im Bereich des Stein-
bruchs geborgen und lag nach Angabe des Fin-
ders 3,50 m tief in der Felskluft in einer Grien-
Mergelschicht. Noch heute hat es Seltenheitswert,
da es typologisch vollständig den Schaft lappenbei-
len der späten Bronzezeit entspricht, welche in

kaum veränderter Form von Ostfrankreich bis ins
südliche Ostalpengebiet verbreitet waren.35 lm Ge-
gensatz zu den gegossenen Bronzebeilen wurden
die Nachahmungen derfrühen Hallstatlzeit (: Hall-
statt C)jedoch geschmiedet, d. h. ein rechteckiges
glühendes Stück Eisen wurde mittels geübter
Schläge in die gewünschte Form gebracht; die
Schmalseiten wurden bis zur Mitte längsgespalten
und die Lappen beidseits um einen Metallstab ge-
bogen. Vergleichsbeispiele sind nur ausZürich und
Meierskappel bekannt (Abb.'1 4).36

ln der Nähe der Fundstelle sollen auch große Kno-
chen und Holzkohlestücke zum Vorschein gekom-
men sein, und I m nördlich davon weitere 3 Kno-
chen in 4,50 m Tiefe. Ein Zusammenhang des
Schaftlappenbeils mit diesen Funden ist nicht er-
wiesen; möglicherweise befand es sich in sekundä-
rer Lagerung. Auch die im Längacherwald vermu-
teten Grabhügel erwiesen sich als natürliche Erhe-
bungen.37

32 Benannt nach dem großen Gräberfeld reicher Salzminen-
besitzer bei Hallstatt im Salzkammergut (Österreich).

33 UFAS Bd. IV 111

34 Diese Adelsschicht ist ¡m Kanton Luzern mehrfach belegt:
Gunzwil/Adiswil: Geßner, V Das hallstattzeitliche Wagen-
grab von Gunzwil-Adiswil bei Beromunster. JbSGU 39,
1948, 121f. - Knutwil: JbSGU 21, 1929, 65. - Schenkon:
JbsGU 18, 1926,50. JbSGU 35, 1944,52.

35 Millotte, J.-P Le Jura et les plaines de Saône aux Ages des
Métaux, 1963, Tf. XLll, 19. - Rychner, V fâgedu bronzefinal
àAuvernierNE. JbSGU 58, 1974175,Fi1.12,1-4. Primas, M.
Beobachiungen zu den spätbronzezeitlichen Siedlungs-
und Depotfunden der Schweiz. Festschrift Walter Drack,
Stäfa 1977, Abb.2,1-4 und Tf. 1,1-8. - Speck, J. Die späl
bronzezeitliche Siedlung Zug-oSumpf,'. Ein Beitrag zur Fra-
ge der Pfahlbauten. Das Pfahlbauproblem. Monographien
zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz Bd. Xl, Basel 1955,
Abb. 24a. - Müller-Karpe, H. Beiträge zur Chronologie der
Urnenfelderzeit nördlìch und südlich derAlpen, Berlin 1959,
Abb. 59,20.

36 Zürich: Anzeiger für Schweizerische Alterthumskunde 3,

1881, Tf. 14, Fig. 3 und 4. - Meierskappel: Speck, Luzern,
Abb. 12 (rechts). - Das Horwer Beiì ist bei Amrein, Urge-
schichte, Abb. 33 und Speck, Luzern, Abb. 12 (links) noch in
ursprünglichem Fundzustand wiedergegeben. Es wurde
im übrigen lange als La Tènezeitlich angesehen (Amrein,
Urgeschichte, 87, 140), zuweilen auch als römisch (Ge-
schichtsfreund 78, 1923, X).

37 Notizbuch 2 von Wilhelm Amrein (Archiv des GletschergaÊ
tenmuseums) S. 50. Am 22. November 1925 besichtigte W
Amrein mìt Prof . Tatarinoff das Gelände, wobei dieser die Er-

höhungen auf der Kuppe des Längacherwaldes für Dol-
men oder Grabhügel hielt. Eine Nachprüfung im Septem-
ber 1981 an Ort und Stelle durch Dr J. Speck, Kantonsar
chäologe, ergab, daß diese Erhebungen ein Werk des eis-
zeitlichen Reußgletschers sind. Auch in der Nähe des Stein-
bruches vermutete W Amrein Grabhügel; es handelt sich
aber nur um Terraineingriffe im Zusammenhang mit den Ar-
beiten im Steinbruch. Vgl. Amrein, Urgeschichte,69f. - Pro-
tokoll der Naturforschenden Gesellschaft Luzern vom
29.3.1928.
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6. Jüngere Eisenzeit oder
La Tènezeit

War die Fondlenhöhe von den Helvetiern besie-
del?38

ln der jüngeren Eisenzeit gerieten die Vólker Mittel-
europas vermehrt in den Bannkreis mittelmeeri-
scher Kulturen. Griechische Geographen und Hi-
storiker fanden schon früh lnteresse an den soge-
nannten Barbaren am Rande der gebildeten anti-
ken Welt. Dank ihrer Berichte wissen wi6 daß im 5.

Jahrhundert v Chr nördlich der Alpen, das heißt in
Ostfrankreich, Südwestdeutschland und in der
Schweiz die Kelien lebten, welche in zahlreiche
Stämme aufgesplittert waren. Diese schriftlichen
Quellen, welche fast schlaglichtartig die Urge-
schichte zu erhellen vermögen, decken sich mit
den archäologischen Befunden. Unsere Kenntnis
der keltischen Kulturfußt hauptsächlich auf Funden
aus Gräberfeldern. Schmuckgarnituren und Waf-
fenausrüstungen als Grabbeigaben von Frauen
und Männern zeugen mit ihrem eigenwilligen, ab-
strakten Dekorationsstil von einer Kunst, die mittel-
meerische Ei nf I üsse m it bodenständi ge r Trad ition i n

einzigartiger Weise zu verschmelzen wußte.
Waren die Kelten anfänglich noch seßhaft, so bra-
chen im 4. Jahrhundert v. Chr einzelne Stämme
oder Stammesteile aus wirtschaftlichen und politi-
schen Gründen gegen Suden (ltalien) und Osien
(Balkangebiet und Kleinasien) auf, wurden aber rn
kriegerischen Auseinandersetzungen mit dem
langsam erstarkenden Rom bald wieder zurückge-
worfen oder assimiliert.
Am Ende des 2. Jahrhunderts v Chr, wohl als Folge
des kulturellen Kontaktes mit dem Süden, wurde
anstelle des Tauschhandels die Münzprägung
nach griechischen Vorbildern eingeführt. Auch bil-
deten sich befestigte Städte als Stammesmittel-

punlde, sog. oppida, wie sie von Cäsar in seinem
berühmten Buch über den gallischen Krieg be-
schrieben worden sind. Durch Cäsar erfahren wir
auch Zuverläßiges über die Verhältnisse im schwei-
zerischen Mittelland, wonach dieses Gebiet zwi-
schen Rhein, Jura und Genfersee die Heimat der
Helvetier war.
Auch die Gemeinde Horw muß folglich zum helveti-
schen Stammesgebiet gehört haben; allein bis heu-
te fehlen sichere Funde aus dieser Zeit.
ln der älteren Literatur stößt man im Zusammen-
hang mit den urgeschichtlichen Funden von Horw_
immer wieder auf den Fundort Fondlen, wo nach
Meinung des Ausgräbers, Prof. H. Reinerth, eine
Siedlung aus der La Tènezeit gelegen haben konn-
te. Da weder ein Grabungstagebuch noch originale
Zeichnungen vorliegen, stützen wir unseren Bericht
auf die zusammenfassenden Angaben von Wil-
helm Amrein und auf eine neuere Stellungnahme
von Prof. H. Reinerth, die sich aber inhaltlich nicht
ganz mit dem Bericht von W. Amrein deckt und da-
mit die lnterpretation des Befundes nicht einfacher
macht.3e Ubereinstimmend wurde beim Hof Fond-
len westlich der Scheune in einer ca. 40 m2 großen

Abb.15
Ausgrabungsplan beim Hof Fondlen im Jahre 1932. Die Leitung
der Grabung hatte Prof. Hans Reinerth.
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Ausgrabu ngsf läche ei ne ru ndì iche Stei npf lästeru ng
von ca. 3,5 m Durchmesser aufgedeckt, die von
größeren und kleineren Steinplatten in unregelmä-
ßigem Abstand kranzartig umgeben war Etwa 50
cm südwestlich davon wurde eine weitere Steinsel
zung angeschnitten, die allerdings nur noch zum
Teil erhalten war (Abb. 15). Eine eigentliche Kultur-
schicht war nach Wilhelm Amrein nicht vorhanden,
was fur eine Siedlung eher merkwürdig wäre. Rei-

nerth hingegen spricht von einer ausgeprägten Kul-

turschicht, welche Eisenteile und Keramik enthalten
habe. Daneben wurden Reste eines weiteren Ge-
bäudesfrergelegt, das aus dem 15./16. Jahrhundert
stammen soll. lm ganzen Gebiet traten Schlacken-
brocken zutage, deren Anzahl sich seither beim
Umpflügen noch vergrössert hat.
Die Annahme, daß sowohl diese Rundhäuse¡ wie
sie H. Reinerth bezeichnet, als auch die Eisenver-
húttung, die nach Ausweis der vielen Schlackenfun-
de in der Nähe lokalisiert werden muß, in die La Tè-

nezeit gehören, basiert eìnzig auf der aufgefunde-
nen (heute verschollenen) kammstrichverzierten
Keramik, welche fur die ausgehende Eisenzeit ty-
pìsch ist, aber auch für die frühe römische Kaiser-
zeit nachgewiesen werden kann.
Was den Hausbau betrifft, so wissen wir aus antiken
Berichten, daß die Kelten Rundhäuser aus Brettern
und Flechtwerk hatten.4o Die zahlreìchen Häuse[
die man bis heute ausgegraben hat, sind aber vor
allem Blockbauten mit rechteckigem Grundriss und
jeweils von Abfallgruben umgeben.o'
Wenn wir auch heute noch weit entfernt sind von ei-

ner gültìgen Stellungnahme, so scheint es uns doch
sicher, daß an dieser Stelle in frühgeschichtlicher
Zeit oder im Mittelalter Eisenherz verhüttet worden
ist.

38 LaTèneisteìne reiche Fundstelleam Neuenburgersee, wel-
che der jüngeren Eisenzeit ihren Namen gab.

39 Anlaß dazu gaben Grabarbeiten für eine Jaucheleitung ca.
1927128, wobei Mauerreste angeschnitten wurden. Die Gra-
bung selbst dauede nur fünf Tage, nämlich vom
12.-16.4.1932. Vgl. Amrein, Urgeschichte, 871, M1ff. - Pro-
tokol I der Präh istorischen Kommission der N atu rforschen-
den Gesellschaft Luzernvom23.4. 1932 und31. 10. 1936. -
JbSGU 24, 1932, 51 f. - Verhandlungen d. Naturforsch.
Ges. 

.113, 1932,406. - Bulletin d. Schweiz. Ges. f. Anthropo-
logie 1932/33, 20f. - Neueren Datums ist eine briefliche Mit-

teilung von Prof. H. Reinerth an die Verfasserin vom B. B.

1982.
40 Vgl. Moreau, J. Welt der Kelten, Stuttgad 1958, 78.

41 Vgl. Basel-Gasfabrik: JbSGU 31, 1939,74ff , - JbSGU 49, .i,

1962,52, Castaneda/Tl: JbSGU 33, 1942,T. Xll, 64. - Gel-
terkinden/Bl: JbSGU 29, 1937, 7411. - Holderbank/SO:
JbSGU 31, 1939, B4f. - Sissach-Brùhl/BL JbSGU 29, 1937,
77. UFAS tV 146ff.
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7. Römische Epoche

ca.2O v Chr bis 476 n. Chr.
Wenige Funde als Zeugen einer wichtigen Epoche

lm Jahre 58 v. Chr. wurden die Helvetier auf ihrem
Auszug in die fruchtbaren Gegenden Südfrank-
reichs von Cäsar bei Bibracte vernìchtend geschla-
gen und zur Rückkehr in ihre angestammte Heimat
gezwungen. Der Tod Cäsars (44 v Chr) sowie die
anschließenden Burgerkriege hatten zur Folge, daß
die Helvetier vorerst als Verbündete (foederatì)zwar
tributpflichtig, aber sonst politisch noch ziemlich un-
abhängig von Rom waren. Erst mit den erfolgrei-
chen Räterfeldzügen unter Karser Augustus im Jah-
re 16/15 v Chr wurde die Schweiz ein Teil des römi-
schen Reiches. Der Kontakt der einheimischen Kel-

ten mit den Römern war zuerst rein milìtärischer Art.
lm Vordergrund stand die Errichtung wichtiger
Stützpunkte (2.8. Basel-Münsterhügel, Zlirich-
Li ndenhof , Vi ndonissa-Wi ndìsch) sowie der Ausbau
des Straßennetzes für den Aufmarsch der Truppen
und für deren Versorgung. Damit begann in unse-
rem Land die sogenannte Provinzialisierung, d.h.
die allmähliche Aufnahme der römischen rn die ein-
heimische keltische Kultur (gallo-römische Kultur).
Der Einfluß südländischer Ïiaditionen wirkte sich
auf alle Bereiche des Alltags aus. Am augenfällig-
sten war er zweifellos in der Architektur: lm Verlaufe
des 1. Jahrhunderts n. Chr. entstanden in der gan-
zen Schweiz Städte, Dörfer und Vìlìen, dre sich so-
wohl ìn der Bauform als auch in der Technik (mit
Mörtel gebundene Steinmauern) ganz nach
römisch-mediterranem Vorbild ausrichteten.
Dre gallorömische Kultur erlebte im 1. und 2. Jahr-
hundert n. Chr. eine große Blütezeit, wovon allein im
Kanton Luzern gegen 40 heute bekannte Gutshöfe
zeugen.42 Dieser friedlichen Periode wirtschaftli-
chen und kulturellen Aufschwungs setzten gegen
die Mitte des 3. Jahrhunderts die Alamannen, wel-

che dìe römische Reichsgrenze in Süddeutschland
- den sogenannten Limes - überschntten und wei-
teTeile auch in der Nordschweiz plündernd und zer-
störend überfielen, ein jähes Ende. Davon zeugen
die vielen in aller Eile vergrabenen MünzschäIze
und Schmuckdepots.43 Zeiten der Unsicherheit bra-
chen an; Handel und Wirtschaft gerieten ins
Stocken und obwohl die Römer bis ins 4. Jahrhun-
dert mit allen Mitteln und zum Teil erfolgreich ver-
suchten, die eindringenden Germanen abzuweh-
ren, zerfiel das Römerreich - nicht zulefzl auch aus
inneren Gründen. l
Auf Horwer Boden nehmen sich die römischen'
Funde noch recht bescheiden aus:Zwei Einzelfun-
de, eine Münze und das Fragment einer Getreide-
mühle, sowie eine Handvoll Keramik repräsentieren
die ganze Epoche.

Abb. 16

Römische Kupfersesterz, geprägt 235 n. Chr,, gefunden im
Oberhasli (St. Niklausen). Avers: Julia Mamaea, Mutter des rö-
mischen Kaisers Alexander Severus; Revers: die silzende Kai-
serinmutter mit Umschrift IVNO AVGVSTA. M : 1:l

Über den Aussagewert der Münze, die '1898 im
Oberhasli bei der Gestaltung der Liegenschaft von
Heinrich Keller in 70 cm Tiefe gefunden wurde, läßt
sich streiten, da es sich nicht nachweisen läßt, ob
das Stück in römischer Zeit oder erst später als
Sammelobjekt verloren ging. Es handelt sich um
eine Kupfersesterz aus dem Jahre 235 n, Chr. und
zeigt auf der Vorderseite die aus Syrien stammende
Julia Mamaea, die energische und ehrgeizige Mut-
ter des römischen Kaisers Alexander Severus
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Abb. 17

Fragment einer Getreidemühle aus Granit von der Stirnrüti
M=1:3

(222-235 n. Chr). Dem damaligen Stil entspre-
chend ist die Kaisermutter im Profil abgebildet und
trägt im gewellten Haar eine Krone. Auf der Rücksei-
te erscheint sie als sìtzende Kaiserin mit der verherr-
lichenden Umschrift IVNO AVGVSTA. (Abb. 16)

Als untrüglicher Hinweis für eine Besiedlung gilt in
der Archäologie stets die Keramik. Sowohl Elìse

Lustenberger-Sìgrist (Horw) als auch Anton Sigrist
(Horw) sind im Besìtz einiger Scherben, dìe auf-
grund ìhrer Formgebung und Tonbeschaffenheit
z.T. als römisch angesprochen werden können.aa

Dle Herkunft ist allerdings nurfür die Funde von An-
ton Sigrist gesichert; sie sollen aus einer tief liegen-
den Schicht im Garten des Hauses uSonnsy-

te,/Sti rnrutì stammen.
Der bedeutendste Fund ist jedoch das Fragment
einer Getreidemuhle, das 1908/09 bei den Funda-
mentierungsarbeiten für das Haus "Seeblick, süd-
östlich des Bireggwaldes ìn 1,10 m Tiefe zum Vor-

schein kam und 1929 an den Schlossermeìster Otto
Sigrist gelangte (Abb. 17). Es besteht aus Granit

Abb. 1B

Rekonstruktion einer Getreidemühle mit Läufer und Dreher

und war als Läufer Teìl einer von Hand betriebenen
Drehmühle, wie sie seit dem 2. Jahrhundert v. Chr.

bei den Römern für den bäuerlichen Haushalt in

Gebrauch stand. U nter Ausnutzu ng der konti nu ierli-
chen Rotation stellt die Drehmuhle eine technische
Weiterentwicklung der alten Reibmühle dar bei wel-
cher das Getrerde auf einem Bodenstein mit einem

(-.

!
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Rei bstei n i n mühsamer H i n-u nd-her-Bewegung zer-
rieben werden mußte (Abb. 18).45

Das Mühienbruchstück zeugt wie viele entspre-
chende Funde in anderen römischen Villen vom in-
tensiven Getreidebau in dieser ZetI, der vor allem
aus wirtschaftìichem lnteresse im 1. Jahrhundert
von seiten des Militärs wesentlìch gefördert wurde,
Aufgrund der gestempelten Legionsziegel in vielen
Villen des Mittellandes wird angenommen, daß die
Gutsbesitzer oder Pächter von legionseigenen
Gutsbetneben mitverantwortlich waren für die Ver-
sorgung der Legionstruppen im Militärlager von
Vindonissa (Belegung von 17-10'1 n. Chr) und als
Gegenleistung unter anderem Dachziegel zugelie-
fert bekamen.46
Wenn auch heute bis auf Horwer Boden noch kein
römisches Mauerwerk zum Vorschein gekommen
ist, so lassen die vereinzelten Fund doch die Hoff-
nung zu, daß man eines Tages auf eine Villa stoßen
wird. Dies umso meh¡ als in nächster Umgebung,
d. h. im Gebiet um den Vierwaldstättersee, etliche
römische Funde zutage getreten sind.aT Es ist auch
wahrscheinlich, daß Horw eine Römerstraße besaß,
die von Vindonissa her kommend durch das Reuß-
tal über den Renggpaß gegen den Brünrg und von
doft über die Grìmsel in Richtung ltalien führte.a8
Nicht zu unterschätzen ist auch der Wasserweg
über Luzern und Horw bis ans Ende des Alpna-
chersees. Archäologisch wird diese Vermutung
durch das 1913114 erforschie Gebàude von Alp-
nach und das Brandgräberfeld in Buochs und
Stans-Oberdorf gestützt, kann aber anderseits
auch durch die Ortsnamenforschung bestätigt wer-
den.ae Namentlich die alte Flurbezeichnung Her-
weg zwischen Oberwil und Unterwil (St. Niklausen)
kónnte auf eine ältere Straße hinweisen, wobei für
die lnterpretation Vorsicht geboten ist, da neuzeitli-
che Gelehrsamkeit und alte Tradition oft schwierig
zu unterscheiden sind. Schon Wilhelm Amrein hat
aufgrund der Funde Vermutungen über allfällige
Verbindungsstraßen ausgesprochen. Die eine ver-
lief von Luzern über Murmatt (Allmend), Käppeli-

Allmend, Herweg, Steinen, Kleinwil, Großwil über
den Renggpaß nach Alpnach, während eine zweite
vìelleicht von Luzern nach Horw-Winkel über Geis-
senstein, Langensand, Mättiwil, Oberwil und Läng-
acher führte.50 Ob dies im einzelnen zutriffl, kann
nur durch weitere archäologische Forschungen er-
härtet werden.

42 Vgl. Fundkarte bei Wandeler, lV'|. Luzern, Stadt und Land in,
römischer Zeit, Luzern 1968.

43 lm Kanton Luzern die Münzschätze von Emmen, Ermen-
see, Greppen, Ober-Ebersol und Hohenrain und derSilber-
schatz von Kottwil. Wandeler (wie Anm.42) 54f, 65f.

44 Die römische Keramik bei Frau Elise Lustenberger-Sigrist
(Horw) umfaßt 1 Randscherbe einer rottonigen Wandknick-
schussel mit rotem Überzug (Drack Typ 21), 3 Randscher-
ben einer Wandknickschüssel aus Terra Nigra (Drack Typ
20) und 1 Bodenscherbe eines größeren brauntonigen Top-
fes. Die beiden Terra Sigillata-lmitationen sind in die
2. Hälfte des 1. Jahrhundertszu datieren, Der kleine, oft als
römisch angesprochene Spinnwirtel aus Kastanienbaum
(Gut.Berg") aus rötlich-braunem Ton ist vermutlìch neuzeit-
lich. - Die beiden rol und grautonigen Wandscherben bei
A. Sigrist (Horw/Stìrnrüti) entziehen sich einer genaueren
Form- und Zeitbestimmung.

45 Vgl. H. Jacobi, Römische Getreidemühlen. Saalburg-
Jahrbuch 1912, 75-95. - Gleisberg, H. Technikgeschichte
der Getreidemühle, Düsseldorf 1956. - Moritz, L.-4. Grain
It¡lills und Flour in classical Antiquity, Oxford 1958, 103ff.

46 Vgl. die Verbreitungskarte bei V v Gonzenbach, Die Ver-
breitung der gestempelten Ziegel der im 1. Jahrhunderl n.

Chr. in Vindonissa liegenden römischen Truppen. Bonner
Jahrbücher'163, 1963, Tf. 13.

47 Speck, Luzern,27ff.
48 V Gonzenbach (wie Anm, 46) 112f. - Wandeler (wie

Anm.42),29f.
49 Alpnach: Scherre¡ E. Die römische Niederlassung in

Alpnach-Dorf. Mitt, d. Ant. Ges. Zürich 27,1916,22711. -V.v.
Gonzenbach (wie Anm. 46),112ff . - Buochs: Bürgi, J. Gal-
lorömische Brandgräber in Buochs. Beitràge zur Geschich-
te Nidwaldens, Stans 1978, Heft37,26Í1. - Stans-Oberdorf:
Vaterland Nr.259 (8. 11. 1983), l7 und Nr 261 (10, 11. l9B3),
37; LNN, Nr.261 (10. 11.1983), 19.

50 Amrein, Urgeschichte, 146. - Wandeler (wie Anm. 42), 30,
85.
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B. Fruhmittelalter

476 bis ca. 800 n. Chr Ungewißheit über die
Ankunft der ersten Alamannen

Mit der Auflösung des römischen Reiches begann
ìn der Schweiz die Einwanderung germanischer
Volksstämme aus dem Norden, deren historische
Bedeutung vor allem in der Ausbildung unserer
heutigen Mundarten und Sprachgrenzen liegt. ln
der Nord- und Zentralschweiz waren es die Alaman-
nen, welche seìt dem 5. und 6. Jahrhundert über
den Rhein vordrangen, nicht mehr als Plünderer
und Zerstörer von römischen Siedlungen wie im 3.

Jahrhundert, sondern in der Absicht, als friedliche
Neusìedler brachliegendes Land neu oder wieder
neu zu bebauen. Noch war in unserem Land die
einheimische gallorömische, nunmehr christiani-
sierte Bevölkerung in siark verminderter Anzahl vor-
handen. Sie lebte teils noch auf dem Land, teils hat-

te sìe sich aufgrund der politischen Krise seit dem
Beginn des 4. Jahrhunderts in die befestigten Ka-

stelle zurückgezogen (2. B. Kaiseraugst, Zurzach).
Diese lateinisch sprechenden Romanen - so wird
die provinzialrömische Bevölkerung bis ins fruhe
Mittelalter bezeichnet - vermischten sich im Laufe
der ZeiI mit den alamannischen Zuwanderern.
Nach Ausweis der heute bekannten Funde erfolgte
die Ausbreitung der Alamannen ins Mittelland und
ins Voralpengebiet erst im 7. und B. Jahrhundert
und dauerte, was die hoher gelegenen Regionen
über 600 m ü.M. betrifft, bìs ins späte Mittelalter
fort.51 lns 7. Jahrhundert fällt auch die Christianisie-
rung der Alamannen in der Schweiz durch iroschot-
tische Missionare, vor allem seit der Grundung des
Bistums Konstanz. Das Christentum wurde wohl
aus politischen Gründen zunächst vom Adel über-
nommen und setzte sich dann, wie die christlich ge-
prägten Beigaben in den Gräbern zeigen, auch bei
der breiteren Bevólkerung durch. Nach den von
den Romanen errichteten Kirchen und Bischofssit-

zen des 4. und 5. Jahrhunderts (2.8. Genf, Chur)
entstanden nun die von adligen Grundherren ge-
stifteten Landkirchen in großer Zahl (sog. Eigenkir-
chen, z. B. Sursee-Mariazell).
Die Landnahme der Alamannen ist vor allem an-
hand der Grabfunde abzulesen. Fruhe Siedlungen
sind archäologisch in den seltensten Fällen erforsch-
bal da sie meistens unter den heutigen Dorf- und
Stadtkernen liegen und auch durch die jahrhunder-
telange Bautätigkeit in ihrer Substanz zerstört wor-
den sind. Da auch die schriftlichen Quellen in jener
Zeit sehr spärlich fließen, stützt sich die Archäologie
auf die Ortsnamenforschung, welche eine wichtige
Ergänzung zur Erfassung der Besiedlungsvorgän-
ge bildet. So bezeichnen Ortsnamen, die auf -dorf
(Hochdorf), -ingen flriengen), -ikon (Nebikon) oder -

wil (Ballwìl) enden, meistens fruhe alamannische
Siedlungen des B. und 9. Jahrhunderts.
Was sich in dieser Zeit auf Horwer Gemeindeboden
abspielte, vermögen wir nicht mit Sicherheit zu sa-
gen. Nachdem bereits in der 1. Hälfte des B. Jahr-
hunderts in Luzern im Hof ein kleines Kloster ge-
gründet worden wa¡s'z dürfen wir annehmen, daß
Angehörige der Alamannen zu diesem Zeitpunkt
die Umgebung Luzerns erreicht und sich an günsti-
gen Stellen niedergelassen haben. Horw selbst,
das ja namentlich erst 1231 erwähnt wird, geht nach
Brandstetter auf das althochdeutsche Horo, Hora-
we (Datìv), d. h. Moosland, Sumpfland zurück. Es ist
moglich, daß die Niederungen des heutigen Dorfes

- wie bereits eingangs erwähnt - der Feuchtigkeit
wegen wie in prähistorischer Zeilfür eine Ansied-
lung vorerst gemieden wurden.53 Die älteren ala-
mannischen Flur- und Ortsbezeichnungen wie
Knolligen, Grisigen, Hattingen, sowie jüngere Na-
men wie Stirnrütì, Ober-, Nieder- und Hummelrüti,
dìe auf Rodungen in mittelalterlicher Zeit hindeuten,
machen eine Bevorzugung der trockeneren Anhö-
hen wahrscheinlìch.

51 UFAS Vt, Abb. 10,48.
52 Geschichtsfreund 117, 1964, 60ff.
53 Geschichtsf reund 74,.1919, 

.13.
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Fundkatalog

Mesolithikum

- Abspliß ausweißem Silex; 1,6 cm br,, 1,6 cm lg., (Am-
rein, Urgeschichte, Abb. 15, 2. v. rechts)

- Kernstùck aus weißem Silex mit Gebrauchsretuschen
auf der oberen Kante (Nucleuskratzer). Rückseite
ohne Abschläge, Vorderseite von beiden Schmalsei-
ten her schmale Klingenabschläge. L: 4,3 cm, B: 2,8
cm, D: 1,6 cm (Abb. 1 rechts).

- Asymmetrische Spitze mit einseitige¡ nichl bis zur Ba-
sis reichender Retusche. L: 2,9 cm, B: 1 cm, D: 0,2 cm
(Abb. 1 links).

1927 tm Zusammenhang mit den Ausgrabungen im
Längacherwald zum Vorschein gekommen. Heute im

Natur-Museum Luzern.
Ein weiterer Abspliß, sowie ein Kernstück, welche von W.

Amrein erwähnt werden, sind heute verschollen (Am-
rein, Urgeschichte, Abb. 15, 1. und 3. v rechts).

Neolithikum

- Steinbeilklinge aus Serpentin, mit rechteckigem
Querschnitt und lädierter Schneide. L: 13,8 cm, B: 3,8
cm, D: 3 cm.
1931 anläßlich von Grabungen bei der alten Scheune
der Lìegenschaft Stìrnruti von Jos. Heeç Landwirt, ge-
borgen worden, Befindet sìch heute in der Sammlung
des Heìmatschutzes Horw (Abb. 3a)

- Schneidenhälfte eines großen Steinbeils aus Serpen-
tin mit scharkantigem rechteckigem Querschnitt und
parallelen Seitenf lächen. Sägesch nittspu ren auf einer
Schmal- und einer Breitseite. L: 10 cm, B: 3,95 cm, D:

2,75 cm. hellgrüne Patina. Kern dunkelgrün.
Wurde um .1895 ca. 30 m westlich der Scheune des
Hotels St. Niklausen von Josef Heer, Stirnrüti, aufgele-
sen und 1925 dem Gletschergartenmuseum in Lu-

zern vermacht. Heute im Natur-lVluseum Luzern.
(Abb. 3b)

- Schneideteil einer Steinbeilklinge. Maschenserpen-
tin, stark verwittert mit Hornblende, Biotit, ev. Augit.
lVögliche Herku nft: Gotthardmassiv (Bestimmu ng Dr.

Marcel Joos, Laboratorium für Urgeschichte, Basel).
L: 8,3 cm, B: 4 cm, D:2,7 cm. Das Fragment wurde
1971 von Eduard Schoch bei Eìnzäunungsarbeiten
seiner Liegenschaft südlich des Utohorns (Kastanien-
baum) in umgelagertem Oberflächenhumus gefun-
den. Verbleib: Natur-Museum Luzern. (Abb.3c)

- Steinbeilklinge aus braungrün geflecktem serpentin-
artigem Gestei n. Langgezogene Trapelorm, Breitsei-
ten leìcht gewólbt. Halbrunde Schneide und Nacken
leicht lädiert. Allseitig überschlitfen und poliert. L: 10,7

cm, B: 3,7 cm, D: 1,9cm. Zwischen 1920 und 1930 im
Bachtobel des Unierwil-Bächlis vis-à-vis des Wohn-
hauses aufgefunden worden und durch Familie Kauf-;
mann (etzt Bienz) in den Besilz von Otto Sigrist,
Schlossermeister, gekommen. Heute in der Prìval
sammlung von Frau Elise Lustenberger-Sigrist, Kan-
tonsstraße 94, Horw. (Abb. 3d)

- Schneideteil einer Steinbeilklinge.
Um 1940 von Anton Sigrist südöstlich seines Hauses
Sonnsyte auf der Stirnrúti bei Grabarbeiten im Garten
gefunden. Heute verschollen. Verena Bodmer-Geß-
ner, welche in den Nachkriegsjahren die urgeschicht-
lichen Funde des Kantons Luzern aufgenommen hat,

beschreibt das Stück folgendermaßen: "Schneideteil
eines grünbräunlich gemaserten Steinbeils von rech-
teckigem Querschnitb'. Erhaltene Länge: 5,5cm, Brei-
te: 4,4 cm, Dicke: 1,95 cm. Nach A. Sigrist (mündl.
|\/itt.) soll die Schneide messerscharf gewesen sein.

- Steìnbeilklinge. Wurde hinter dem Haus Stirnrüti sog.
Bächli, das gegen die Waldegg fließt, auf der Ufer-
erde von den Gebrüdern Martin und Louìs Deuber
aufgelesen. Aussehen und Verbleib des Fundes un-
bekannt,

- lm Gebiet von der Scheune bis zum Pumpenhäus-
chen im Ferenstad sollen nach Aussagen von Anton
Sigrist, Stirnrüti, mehrere Steinbeilklingen und eine
Steinkeule (?) beim Ackern zum Vorschein gekommen
sein. Über deren Verbleib ist jedoch nichts bekannt.

- Kupferbeilklinge mit schmalem Nacken und halbrun-
der, nach einer Seite leicht abgeschrägter Schneide.
L: 10,5 cm, B (Schneide): 3,1 cm, D: 1,1 cm. lm Som-
mer 1920 auf der Fondlenhöhe beim Umgraben im
lVloränenschutt entdeckt worden. Heute im Natur-
lVuseum Luzern. (Abb. 6)
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Bronzezeit

- Mehrere Rand- und Wandstücke von handgeformten
Gefäßen aus rötlich-braunem gemagertem Ton. Rän-

der wulstförmig oder gerade abgestrìchen. Wandung
mìt Tonschlicker aufgerauht oder mit gekerbten und
unverzìerten Leisten dekoriert. (Abb. 11)

1927 und 1929 anläßlich der archäologischen Gra-
bungen im Längacherwald geborgen worden. Heute
im Natur-Museum Luzern.

Hallstattzeit

- Schaftlappenbeil aus Eisen mit schmale[ leicht ge-

rundeter Schneide (leicht ergänzt). An.der Schmalsei-
te des flach gewölbten Nackens eine Ose (Abb. 13).

1919 im Bereich des Steinbruchs Längacherwald von

Jost Vonarburg gefunden worden. Heute im Natur-
Museum Luzern.

Römische Epoche

- Kupfersesterz,23Sn. Chr Vorderseite: Julia Mamaea.
Rückseite: sitzende Kaiserin, Umschrift IVNO AVGV-

STA. 1898 bei der Gartengestaltung der Liegenschaft
Heinrich Keller gefunden worden. Heute im Histori-

schen Museum Luzern (Abb. 16).

- Römische Keramik: 1 Randscherbe einer rottonlgen
Wandknickschüssel mit rotem Überzug (Drack Typ

21), 3 Randscherben einer Wandknìckschüssel aus
Terra Nigra(DrackTyp 20) und 1 Bodenscherbe eines
größeren brauntonigen Topfes. Näherer Fundort un-

bekannt; ìm Besitz von Frau Elise Lustenberger-
Sigrist, Kantonsstraße 94, Horw

- Fragment eìner Getreidemühle aus Granit. Durch-

messer 44 cm. 1908/9 bei den Fundamentierungsar-
beiten für das Haus uSeeblick, (Bachtel) zum Vor-

scheìn gekommen. Heute im Natur-Museum Luzern.
(Abb. 17)

Fu nde u nbestimmter Zeitstel lu ng

- Leimi. Anschliessend an die zweìte Kampagne der
Längachergrabung fanden unter der Leitung von Wil-
helm Amrein vom 23.-29. Mai 1929 bei der Lìegen-
schaft Leimi Sondierungen statt.5a Anlaß dazu gab
vermutlich der in der Nähe liegende mächtige Granit-
block, ein Findling, den Amrein als Menhir oder zer-
störtes Dolmengrab deutete. Festgestellt wurden
stark verbrannte Steinsetzungen, aus denen man
auïer 1-2 Tonscherben einen Feuerstein und Tier-

knochen barg. Die Fundstücke sind heute verschol-
len. ln einer Tiefe von 1,2 m stieß man zusälzlich auf
eine starke Kohlenschicht. Der Fundplatz gehört nach
Amrein ins Neolithikum. Prof. H. Reinerth erinnertsìch
zudem noch an graue, mittelalterliche Randscherben
etwa des 14. Jahrhunderts (Mìtteilung an die Verfasse-
rin vom 8.8. 1982).

- Stirnrüti. Von einigem lnteresse sind die Objekte, wel-
che Anton Sigrlst (Horw/Stirnrüti) mit großer Begeiste-
rung für die Ur- und Frühgeschichte wiederholt in sei-
nem Garten súdwestlich seines Hauses Sonnsyte auf-
gelesen hat Zu nennen sind etliche bearbeitete Feu-
ersteine und ein Silexknollen mit teìlweise erhaltener
Rinde, dìe durchaus dem Neolithikum zugeordnet
werden können. Jeglicher genaueren Datierung enl
ziehen sich hingegen eine Sandsteinplatte und eine
3,1 cm lange Nadel aus dunkelgrauem Gestein mit
Bohrloch. Alle diese Funde sowie die auf S. 16 er-

wähnten Steinbeile zeigen deutlich, daß das Gebiet
der Stìrnrüti bereits in urgeschichtlicher Zeit began-
gen, wenn nicht besiedelt war.

54 Wilhelm Amrein wurde bei der Grabung von O. Sigrist
(Horw) und J. Durrer (Kerns) assistiert, Amrein, Urgeschich-
1e, 174. -JbSGU 21, 1929, 113f,
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Zur mittelalterlichen
Dorfgeschichte

Josef Brülisauer



Dìe Quellenlage fur die mittelalterliche Dorfge-
schichte von Horw ist nicht einfach. Die Nachrich-
ten fließen noch zufällig und spàrlich. Die dörflìche
Verwaltung war noch schwach ausgebildet. Die an-
failenden Geschäfte ließen sich meist múndlich er-
ledigen. Nur gelegentlich wurde ein Vorgang zur
rechtlichen Absicherung schriftlich aufgezeichnet.
Und auf diesen Aufzeichnungen beruhen unsere
Beobachtungen: auf den Entscheiden von Streitfäl-
len, auf den Güter- und Abgabenverzeichnissen
der geistlichen und weltlichen Herren und auf jenen
seltenen Listen, welche dìe werdende Stadt Luzern
von ihren Bürgern und Untertanen für das Aufgebot
zum Militärdienst, bei der Erhebung von Steuern
und bei der Aufnahme von Bürgern anlegte. Leider
spiegelt srch in diesen Quellen gerade das tägliche
Leben, der Alltag, fast gar nicht.
Um ein Bild von Horw im Mittelalter zu gewinnen,
wurde versucht, aus diesen wenigen Angaben ein
Mosaik zu bilden. Wie bei einem restaurierten Ge-
mälde mußten dabei verschiedene Stellen aus ähn-
lich gelagerten Fällen in benachbarten Dörfern er-
gänzt werden.

'1. Der Raum

1.1. Die Landschaft

Das Horwer Land läßt sich in drei deutlich unter-
scheìdbare Zonen ei ntei len.

Die Halbinsel war jahrhundertelang das naturliche
Siedlungsgebiet der Horwer Bevólkerung. Hier lie-
gen die alten Höfe, die fruchibaren Mulden und
sanftgeneigten Hänge, auf denen Getreide, Gemü-
se, Gras für die Viehzucht und in günstìgen Lagen
sogar Reben und Kastanien gediehen. Zu jedem
Einzelhof gehörte ein Stück Wald. Dieser Wald wur-
de aber auf das unbedingt Notwendige reduziert

und in besondere Lagen zurückgedrängt: in die un-
fruchtbaren Bachtobel, auf dìe steilen Hänge ent-
lang dem Seeufer und auf jene Stellen, wo die Mo-
lassefelsen bis an dìe Oberfläche treten wie im
Grämlis-, im Dicke- und im Längacherwald.
Der Talboden war in urgeschichtlìcher ZeiI jahrlau-

sendelang vom See uberschwemmt. Er wurde da-
durch von einer mächtigen Lage von Seekreide be-
deckt, welche bei Grabarbeiten schon nach weni-
gen Metern zutage tritt. Diese wasseru ndu rchläßi ge
Schicht verwandelte jeweils den Boden nach Re-
genfällen ìn einen morastigen Sumpf. Der Name
Horw ist denn auch vom mittelhochdeutschen Wort
horwe, horawe (:Sumpf) abgeleitet. Die verschie-
denen Bergbàche wie der Steinibach, der Schlim-
bach oder der aus dem Bireggwald zusammen-
fließende Dorfbach bedeckten den Talboden nach
Gewittern oft mil Schlamm und Geschiebe. Jahr-
hundertelang wurde dieses Land deshalb nur als
Weide und für den Schnitt der Vrehstreue genutzt.
Erst die durchgehende Korrektion und Tieferle-
gung der Bäche im 20. Jahrhundert vermochte den
Talboden auch für die Besiedlung attraktìv zu ma-
chen.
Der Schattenhang im Anstieg zum Pilatus war von
jeher das Waldgebiet der Gemeinde. Die spärliche
Humusschicht mit einer Unterlage von Mergel und
Molasse - letztere tritt auf dem Weg zum Schwen-
delberg offen zutage - verträgt eine Bewirtschaf-
tung nur schlecht. Nur an besonders günstigen La-
gen, etwa in der Mulde von Grisigen, auf der winzi-
gen Ebene des Schwesternbergs und am relativ
sonnigen Schwendelberg, kam es zu dauernden
Siedlungen. Daneben wurden noch einzelne Ro-
dungen wie auf der Bruust, bei Cholhütten und auf
der Buholzerschwendì landwirtschaftlich genutzt.
Für die intensiver werdende Viehzucht genügten
aber diese Fìächen und auch die allgemeine Weide
im Hochwald nicht.
Auf weite Strecken ist die Gemeinde vom See um-
geben. Auf zehn von 26 Kilometern bìldet er die
Grenze. Er ist Abschluß, schafft aber auch Nachbar-
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schaÍt, ist Verkeh rsf läche u nd Nah ru ngsg ru ndlage.
So ist es nur natürlich, daß die ältesten Siedlungen
der Gemeinde, vor allem Langensand und Winkel,
aber auch Ennethorw, ganzauf den See ausgerich-
tet sind.

1.2. Die Grenzen

Grenzen waren ursprünglich nìcht einfach scharf
gezogene und ausgemessene Linien. Vielmehr be-
standen zwischen den einzelnen Siedlungskernen
breite, ungenützte Gebiele. Erst mit der Ausdeh-
nung und lntensivierung der Wirtschaft wurden ge-
genseitige Abgrenzungen und Ausscheidungen
nötig. ln unserer Gemeinde waren diese Grenzli-
nien zu Beginn des 15. Jahrhunderts bereits fest
ausgebildet. Es ist aber bezeichnend, daß sie ersi in
jener Zeit (bei der Entstehung des Stadtstaates Lu-
zern) auch schriftlich fixiert wurden, und zwar weni-
ger als Ausdruck der Abgrenzung des staatlichen
Territori ums, sondern vielmeh r aus wi rlschaftlichen
Gründen.
ln unregelmäßigen Abständen wurden Umgänge
durchgeführt, welche den Leuten die Ausdehnung
der Allmend ìn Erinnerung rufen und die Grenzen
gerichilich festhalten sollten. Die ältesten schriftli-
chen Berichte stammen vom l\¡lai 1380 und vom
Sepiember 1416.1 Unter den Anführern des Grenz-
umgangs von 1416 befanden sich auch die drei
Horwer Heini zur Kirchen, Wälti Buholzer und Herni
zu Felmis (.,Feldmoos,). Die beiden Schilderungen
belegen, daß die Allmenden im Hochwald und im
Tal in jener Zeit von den Stadtbürgern, den Krien-
sern und den Horwern noch gemeinsam genutZ
wurden. Die Grenze gegen Hergiswil verlief vom
Friedbach uber Bibimoos, Schwarzerli, Rotenfluh
und Trämelegg zur Scheidtanne, dem Grenzpunkt
zwischen Hergiswrl, Horw, Kriens und dem Eigen-
tal. Diese Grenze entsprach also bereits 1416 ziem-
lich genau der heutigen Linie.

Um 1425 stritten sich Horwer und Krienser uber
den Verlauf der Gerichtsgrenze auf der Allmend.
Die Horwer sahen sich gezwungen, über deren Ver-
lauf die Aussagen alter Leute, d. h. eine Kundschaft,
zusammenzustellen.'z Ueli Uelis, Ruedi Si g rist, Hei ni
zur Kirchen, Wálti Buholzer und Jenni von Fondlen

ß,Vonloch") gaben darauf folgenden Grenzverlauf
an: von Tribschen über die heutrge Kirche St. Anton
(.Gaß') und hinauf bis zum Geissenstein (.Honbold
in den Trog,), uber uSpitzenmatt>, auf die Allmend,
an die,Wißmatt,, in den Brämbach bis oben an die
Hasenmatt, in den Schlimbach, dann in die Engian.
den Hag (wo heute die Barriere an der KriensersÌra-
ße steht), weiter zur Attenmatt, hinunter an den Stei-
nibach, diesem enllang aufwärts und dann dem
Rotbächli entlang bis zur Scheidtanne. Während
die so beschriebene Grenze im Hochwald - durch
Bäche gebildet - keine großen Probleme ergab, lag
sie auf der Allmend und gegen Luzern hin im Ver-
gleich zu heute bedeutend weiter nördlich. Aller-
dings vermochte sich der Anspruch der Horwer ge-
genüber Kriens und vor allem gegenuber der Stadt
nicht durchzusetzen. Es handelte sich ja auch nicht
um eine Nutzungsgrenze, die täglich in Erinnerung
gerufen wurde, sondern nur um erne Gerichtsgren-
ze, deren Zuständigkeit erst dann angefochten wur-
de, wenn im umstrittenen Grenzbereich ein Verge-
hen paßiert war. Es nütZe den Horwern auch nichts,
daß sie sìch auf einen konkreten Fall vor 1425 beru-
fen konnten. Bei einer Schlägerei rn der Nähe der
drei Kreuze im Gebiet des heutigen Militärgartens
hatte nämlich der Horwer Vogt Burkard Egerder die
Ü beltater u nangefochten bestraft .

Das von den Horwern beanspruchte Gebiet umfaß-
te die Höfe Stein, Studhalden, Schonbühl, Rain, Hu-
beli, Lóchli und Allmendli. Diese befanden srch in ei-
ner Zwischenlage: Sie gehörten einerseits zum Hof

.1 
PX. Webef Der Pilatus und seine Geschichte, Luzern, 19.13,

347f; STALU RP 1,382v. Glauser/Siegrist 83
2 SIALU Urk 126/1889
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Langensand. Der Meier verlangte von ihnen Abga-
ben und Zinsen. Die Hofe gehörten anderseits aber
auchzur Pfarrei Luzern und hatten dahin Läutergar-
ben und Zehnten zu leisten. Sie schworen auch all-
jährlich in der Peterskapelle mit den anderen Stadt-
bürgern und zahlten in Luzern das Hintersässen-
geld und die Steuern. Dazu besaßen sie Anteil an
der Allmend im Moos. lhre Güterkáufe dagegen
mußten sie vor dem Gericht in Horw abwickeln. Hier
mußten sie auch Vogtsteuer und Hühnergeld ablie-
fern.3 Die Niedergerichtsgrenze stellte auf die Hof-
verfassung von Langensand ab. Die Zuständigkeit
des Meiers reichte bis Tribschen und bis auf die
Biregg. Daher waren auch bis zur Französischen
Revolution die Güterkáufe in diesem Gebiet in Horw
zu fertigen. Die Hochgerichtsbarkeit von Horw hin-
gegen umfaßte die strittigen Mooshöfe nicht. Steuer;
Mannschaftsrecht, Búrgerrecht und Huldigung
standen Luzern zu. Warum sich hier die Grenzen
von hoher und niederer Gerichtsbarkeit nicht deck-
ten, rst nicht einfach zu erklären. Die Entwicklung
nahm rhren Anfang, als 1417 der Hof Geissenstein
von der Steuer- und Militärpflicht nach Horw befreit
wurde. Eine ähnliche Entwrcklung fand auch auf
der gegenüberliegenden Seeseite statt, wo sich die
Einzelhófe, die früher zum Amt Rothenburg gehört
hatten, immer mehr der Stadt zuwandten.a Diese
Entwicklung wurde durch den Umstand begun-
stigt, daß die Besitzer fast immer Stadtbürger wa-
ren.

Daß sich schließlich die Gerichtsgrenze nicht als
Gemeindemarch durchsetzen konnte, hängt im Be-
reich des Talbodens mit den Entscheiden um die
definitive Aufteilung von Allmend und Hochwald im
15. und 16. Jahrhundert zusammen.s lm Gebiet von
Biregg und Tribschen-Stutz dagegen ist die Ge-
meindegrenze ein Produkt des 19. Jahrhunderts.6
ln bezug auf den See verläuft heute die Kantons-
und Gemeindegrenze nach dem allgemeinen Ge-
brauch in der Seemitte. Um 1434 entspann sich zwi-
schen Nidwaldnern und Luzernern ein Streit um die
reichen Fischgründe vor Hergrswil, am Lopper und

am Bürgenstock.? Eigentlich war es kein Grenz-
streit, denn es ging beiden Teilen vor allem um die
Nutzung der Fischgründe. Dennoch kommen in
den beidseitigen Argumentationen grenzrechtliche
Vorstellungen zum Vorschein. Die Nidwaldner be-
haupteten, daß die Seefuren ihnen gehörten; sie
beanspruchten also die fischreichen Untiefen vor
ihrem Landgebiet als ihr Eigentum. Die Luzerner
dagegen beriefen sich auf das alte Herkommen
und behaupteten, der ganzeSee seiein.,freie¡ offe-
ner Triechter,, das heißt ein offenes Gewässe[ wo -
wie heute auf dem Meer - besonderes Recht gelte.
Allerdings hatten sie wenige Jahre zuvor selbst die
Seefuren vor Horw als ihre Allmende beansprucht,
den Fischfang aber wieder für jedermann freigege-
ben, nachdem ihr Anspruch gerichtlich bestätigt
wars Es entsprach offensichtlich dem Bestreben
der damaligen Zeit, den Territorialanspruch auf den
See hinaus auszudehnen. Die beiden Konfliktpar-
teien konnten sich nicht einigen. Ein Schiedsgericht
von Urnern und Schwyzern entschied ein Jahr spä-
ter zu Gunsten von Nidwalden.,

1.3. Die Besiedlung

Für die Geschichte der Besiedlung der Gemernde
Horw sind die Urkunden wenig hilfreich. lm
9. Jahrhundert wurde das Gebiet zwischen Pilatus
und See dem Kloster im Hof geschenkt.l0 Dabei
werden keine Siedlungen erwähnt, Es ist unklar; ob
bereits solche bestanden oder ob erst das Kloster
unsere Gegend kultiviert hat. 1231schenkten Wal-
ter von Hochdorf und seine Frau dem Kloster ver-
schiedene Güter bei Horw Das Gebiet war also zu
jenem Zeitpunkt besiedelt und bewirtschaftet.ll
1241, nur zehn Jahre später also, wird bereits der
Schwesternberg als neu gerodetes Gebiet erwähnt.
1273 wud dle Hummelrüti genannt, erst 1278 der
Hof Langensand und der Weiler Winkel sogar erst

40



1307.12 Die Zufälligkeit dieser Ersinennungen lìegt
auf der Hand. Wir müssen daher nach anderen
Möglichkeiten suchen, um die Siedlungsgeschich-
te unserer Gegend in den Griff zu bekommen.
Betrachten wir zunächst die Umgebung. Küßnacht
und Alpnach, wahrscheìnlich auch Kehrsiten, wa-
ren römische Siedlungen. Da auch auf unserem
Gemeindegebiet römìsche Streufunde entdeckt
wurden, muß die Gegend mindestens zeitweise von
den Römern begangen worden sein. Die einwan-
dernden Alemannen haben in der Umgebung von
Luzern verschiedene Siedlungen gegründet. ln ei-

ner Urkunde von 840 werden die fünf Männer von
Emmen erwähnt.13 Zur ältesten Schicht alemanni-
scher Siedlungsnamen im Raume Luzern gehören
die Ortsnamen auf n-ìkon, (2.8. Ebikon und Drerì-

kon). Die Orte auf u-wil, sind Ausbausiedlungen,
welche im B. und 9. Jahrhundert entstanden (2. B.

Adligenswil, lnwil, Udligenswil und Hergiswil). Die-
ser Typ wird ab dem 10. Jahrhundert abgelöst
durch "-ingen)-Namen der 2. Stufe.lo ln der Ge-
meinde Horw finden sich vier solche Namen: Blet-
zingen, Knolligen, Hattingen und Grisigen.l5 Der
Umstand, daß sich kerner dieser Höfe im Mìttelalter
zu einem Weiler mit Zentrumsfunktion entwickeln
konnte, deutet darauf hin, daß es sich um beschei-
dene Ausbausiedlungen neben bereits bestehen-
den Höfen handeln mußte. lmmerhrn gehen alle auf
althochdeutsche Personennamen zuruck. Noch
später sind die Ruti- und Schwand-Namen, sie ge-
hören aber mindestens teilweise noch zur Schicht
der hochmittelalterlichen Flurnamen, was durch die
frühe Erwáhnung der Hummelruti bestätigt wird.
Die Ausbauphasen verteilten sich über größere Zeit-
räume und waren die Folge einer ständig wachsen-
den Bevólkerung. Die ältesten Siedlungszentren la-
gen wohl am See; in Langensand, im Winkel und
vielleicht auch ìn Ennethorw Sie müssen minde-
stens ins 12. Jahrhundert oder noch weiter zurück-
gehen. Erste Ausbausiedlungen bildeten dann die
Höfe auf der Halbinsel: Knolligen, Althof, Bletzin-
gen und Hattingen am Bireggwald. Um die Mìtte

des 13. Jahrhunderts.wurde schon auf der Höhe
des Schwesternbergs gerodet. Das bedeutet, daß
es im Talboden bereits zu wenig Ackerland gab.
Vielleicht waren auch Bestrebungen zur Einführung
der Viehwirtschaft der Grund. Um die gleiche Zeit

3 Glauser/Siegrist 83, Anm. 310
4 ebenda9Sf
5 Glauser/Siegrìst 85f
6 Livia BrotschlZamboni 1.1.7
7 STALU Urk 22.1/3.1.10b, 3110a
B STALU RP 1,389v und 3.34v
I EA ll, 105 N 162

10 QW t/1.5 N 9.2
11 QW I/1.154 N 329
12 QW ì/1.205 N 437; QW l/1.497 N 1099; QW l/1.571 N 1249;

QW ll2. 204 N 422
13 QW l/1.8 N 10

14 Bruno Bösch, Ortsnamen und Siedlungsgeschichte am
Beispiel der -ingen Orte der Schweiz, in: Alemannisches
Jahrbuch 1958, va 8ff und27|f

.15 Bletzingen: um 1318 uBletzingen, QW ll/3.103; Grisingen:
1352 .Q¡isi¡gç¡" QW I l/3.295f ; Hattingen: 1314 oHatingen"
QW ll/3.58 (auf der Allmend zwischen Pistolen-und 300m-
Stand); Knolìigen: um 1257 "Knollingen" QW ll/3.153
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dürfte Grisìgen entstanden sein. Weitere Rodungs-
schübe sind vorerst nicht erkennbar Wahrschein-
lich wurde die Bevólkerung teilweise von der Stadt,
aber auch durch die intensivere Bewirtschaftung
der Güter absorbiert. Die Bevolkerungskrisen des
14. Jahrhunderts bewirkten auch in unserer Ge-
gend eine jahrzehntelange Stagnation. Erst im Lau-
fe des 15. Jahrhunderts wurden dre bestehenden
Altsiedlu ngen erweìtert. Die Sti rnrüti, die Hof rüti u nd
die Rüti über Winkel wurden gerodet.l6 Gleichzeitig
erfolgte eine Umstelìung in der Bewirtschaftung der
Höfe auf der Halbinsel, wodurch Teilungen und Ab-
spaltungen von den alten Gütern möglich wurden.
Erst im 16. Jahrhundert und zum Teil noch später
tauchen die höhergelegenen Rodungen im Hoch-
wald auf: die Buholzerschwendi, Cholhütten, die
Brandrodungen am Längacherwald und auf Krebs-
bären.
Die verschiedenen Rodungsnamen machen deut-
lich, auf welche Weise dìe Siedler bei der Landnah-
me vorgingen. (Vergleiche die Karte der Rodungs-
namen). Rûtì-Namen weisen auf die mühevolle und
arbeitsintensive Methode des Reutens hin. Dabei
wurden die Bäume mit den Wurzeln ausgehauen
und entfernt. ln den Schwand- und Schwendi-
Gebieten wurden dÌe Bäume durch Ablösen der
Rinde zum Absterben gebracht. Brand-Namen wie
Brändi, Bruust, aber auch Vogelsang (von sengen!),
kennzeichnen Stellen, wo der Wald oder das Ge-
büsch durch Brandrodung entfernl wurde.l7

16 Stirnrüti: um 1450 "Stirnenrùti, StiA cod 104.67v; Hofrüti:
1520 .Hoffrüli" StiA cod 318.34v; Ruti bei Winkel, gehört
.1694 

zur Wirtschaft STALU 11 l\41237

17 Wilhelm Bruckner, Schweizerische Ortsnamenkunde, Basel
1945,137-141
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Rodungsnamen im Gemeindegebiet I ScnwanO

U Schwendi

A *u,,

I andere (Bruust, Brand, Sang, Rötler)
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1.4. Die Verkehrswege

Angesichts der prekären Verkehrsverhältnisse zu
Lande spielte der Wasserweg im Mittelalter eine
überaus wichtige Rolle. Die älteste Verbindung in
unserer Gemeinde war sicher jene vom Hof Lan-
gensand zum Kloster im Hof Luzern. Nach dem
Habsburger Urbar mußte der Horwer Meier jedes
Jahr die Abgaben in einem Nauen nach Luzern
schicken.l8 Der Fährmann erhielt dafür 15 Denare.
Daneben bestanden weitere Fäh rverbi nd u n gen m it

den gegenüberilegenden Ufern. Die bedeutendste
auf dem heutigen Gemeindegebiet war die Fähre
zwischen Winkel und Stansstad. Die lnhaber hatten
dafür dem Kloster einen Geldzins von 10 Schilling
zu leisten.le Die meisten Horwer Familien, sicher
aber alle Seeanstößel besaßen darüber hinaus ihre
ergenen Schiffe, mit denen sieTransporte für den Ei-
genbedarf durchf üh ren konnten.
Die Landwege waren Fuß- und Saumwege, die sich
allenfalls noch mit zweirädrigen Karren benützen
ließen. Der wichtigste ging von der Stadt uber den
Obergrund, zweigte bei der heutigen Pauluskirche
ab nach der Hubelmatt und fühfte quer über den
heutigen Schießplatz oberhalb Brándi und der Hor-
wer Mühle zur Kirche und weiter zur Fährstelle am
Winkel. Die Linienführung ist heute noch an den
Straßenstücken zwischen Schulhaus Hofmatt und
Metzgerei Rusca sowie vom Rank bis zum Sternen
erkennbar Diese Straße zog sich etwas erhöht dem
Hügelfuß entlang und mied die sumpfigen All-
mendebenen.20 ln der Zeitwar das die optimale Li-
nienführung mit dem geringsten Unterhaltsauf-
wand.
Eine weitere, beinahe ebenso wichtige Verbindung
führte von Kriens über Schlund und Ennethorw
nach Hergìswil. Sie folgte dem heutigen Fußweg
zwischen Bodenmatt, Schlund und Roggern (Stei-

nengasse, Bodenmattstraße). Einzig im Bereich der
Autobahnüberführung beim Steinmattli und der
Auffahrt bei der Bodenmatt ist die Linienführung
heute verändert.2l Die Zeitgenossen des 19. Jahr-

hunderts urteilten recht negativ über diese Verbin-
dung, weil sie im Haltiwald in einen Prügelweg
überging und nur noch zu Fuß benütZ werden
konnte.22 lm Spätmittelalter jedoch wurde sie als
Landstraße bezeichnet.'z3 Die Anlage dieses Prü-
gelweges - für das Spätmittelalter und die frühe
Neuzeit war dies die normale Wegform in schwierr-
gem Gelände - erforderte sicher einen bedeuten-
den Aufwand. Allerdings ist unklat wann dieser
Ausbau erfolgte. Ëine ähnliche Konstruktion aus
dem 17./18. Jahrhundert wurde 1978 im Rümlig-
wald zwischen Sempach und Rothenburg gefun-
den.

Prügelweg im Rümligwald

Zwischen diesen Hauptstraßen gab es mehrere Ne-
benverbindungen. Vom Rank zweigte ein Weg
nach Ennethorw ab (der heutige Dörfliweg). Vom
Brändi fuhfte ein Fußweg über die Allmend direkt
nach Ennethorw (Brändistraße - Wegmattstraße -
ehemaliger Fußweg quer durch das Gebiet des
heutigen ïechnikums - Bifangweg).2a Von der Hor-
wer Mühle führte ein Weg die Steinengasse (heuti-
ge Schöneggstraße) hinauf über Linden, Rogge-
ren, Hasenfahrt nach Langensand und St. Niklau-
sen, und über Fondlen, Leimi, Birrholz nach Kasta-
nienbaum und Seewen.2s Ein weiterer Weg führte
über Engi, Kuonimatt und den Schweighof nach
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Kriens (Krienserstraße - Schweighofstraße - Hor-
werstraße).26 Die Güter am Stutz und im Hasli waren
durch die Mooserstraße überTribschen und Schön-
bühl erschlossen. Daneben gab es noch eine Reihe
von Flurwegen und Wegrechten quer über die Gü-
tel die manchmal auf bestimmte Jahreszeiten -
etwa den Winter - beschränkt waren. Diese für den
einzelnen oft lebenswichtigen Verbindungen verur-
sachten gelegentlich Reibereien und Streitigkeiten
zwischen den ei nzelnen Gutsbesitzern. 27

2. Die Gesellschaft

2.1. Die Bevölkerung

Die Horwer Bevölkerung des Spätmiüelalters wohn-
te zum kleineren Teil in Winkel und Ennethorw - da-
mals zwei Weiler mit nur wenigen Häusern. Die
Mehrzahlder Bewohner lebte verstreut auf den Ein-
zelhofen der Halbinsel, zwischen liibschen und Bi-
regg, später auch am Schattenhang auf Grisigen
und zwischen Schwesternberg und See. Zwar gab
es noch keine Volkszählungen, denen wir zuverläßi-
ge Angaben über die Horwer Bevölkerung entneh-
men könnten. Doch lassen sich Anhaltspunkte aus
anderen Quellen gewinnen.
Um 1305 lìeßen die Habsburger ihre Rechte in der
lnnerschweiz aufzeichnen, darunter auch ihre Ein-
künfte in Horw Unter anderem bezogen sie von je-
der Herdstätte ein Viertel Hafer. Der Ertrag dreser
Futterhafer genan nten Abgabe machte gewóh nlich
40 Viertel aus. Es müssen also damals ungefähr 40
Familien in Horw gelebt haben, was eine Bevólke-
rung von 180 bis 200 Einwohnern ergibt.'z8 1352 ver-
langte die Stadt Luzern von ihren Bürgern und den
Leuten der Umgebung eine Steuer Alle Pflichtigen
wurden in Listen aufgenommen. ln Horw werden

22 Pflichtige und 32 Gäste und lnhaber von Gütern
erwähnt. Letztere wohnten bestimmt nicht alle in
Horw, doch zählt das Register noch etwa 50 Leute
im Moos und in Tribschen auf, von denen ein Teil be-
stimmt ebenfalls auf Horwer Gebiet wohnte.28 Rech-
net man mit 54 Familien, so kommt man auf eine Be-
völkerung zwischen 243und 270 Personen. Bei der
nächsten Besteuerung von 1453 erscheinen nur
noch 39 steuerpflichtige Haushaltungen.2s Die Be-
volkerung ist also auf 176 bis 195 Personen ge-
schrumpft. Erst der Feuerstättenrodel von 1583
führ1 wieder 62 Haushaltungen auf.28 Das sind
schätzungsweise 250 bis 310 Personen.
ln der zweiten Hälfte des 14. und zu Beginn des 15.

Jahrhunderts wurde ganz Europa von schreckli-

18 Das Habsburgische Urbar, Hrg. R. Maag, 3 Bände, Basel
1894-1904 (Quellen zur Schweizer Geschichte 14-15) 1.2O2

19 QW ll/3.181; Der Kusteramtsrodel 1311-1339 nennt auch
eine Abgabe von einem Maß Salz, Sie wird später nicht
mehr erwähnt

20 STALU cod 6270 Tafel 6 (Waldmarchen); PL 3665 (Neubau
der Kantonsstraße 1858)

21 STALU codâ2T1Ialel 12

22 STALU Akten27l172A
23 1561:StiAcod 150.2r
24 1841: STALU Akten 271172 A
25 1562: StiAcod 130.365r; 1567: ebendacod 160.27r; uber

den späteren Ausbau: Reinhard, Pfarreigeschichte 180
26 Neuanlage 1836: STALU AkIen 2711728
27 Reinhard, PfarreigeschìchTe 178-182
28 Quellen s. Tabelle 1; Werner Schnydef Reich und Arm im

spätmittelalterlichen Luzern, Gfrd 120, 1967.59 rechnet mit
einem Faktor 4,5 bis 5 pro Haushaltung
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chen Pestepidemien heìmgesucht. Auch im Luzer-
nischen sind Seuchenzüge für die Jahre 1349,
1360/61, 1418 und 1439 bezeugt.2e Für Horw sind
zwar keine direkten Nachrichten vorhanden, doch
hat die Seuche ganz bestimmt auch hier ihre Aus-
wirkungen gehabt, sei es, daß Teile der Bevölke-
rung durch die Epidemie dezimiert wurden oder in
andere, entvolkerte Gebiete wegzogen. Dabei wur-
de die Landschaft früher und nachhaltiger als die
städtischen Gebiete vom Bevolkerungsschwund
erfaßt. Allerdings setzte auch der Aufschwung frü-
her wieder ein. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die
Horwer Bevölkerung in der ersten Hälfte des
15. Jahrhunderts noch stärker dezimiert war und
1453 den Tiefpunkt bereits überschritten hatte. ln
der Stadt Luzern dagegen dauerte die Krise noch
bis in den Anfang des 16. Jahrhunderts fort. Zwi-
schen '1400 und 1500 hat die Stadtbevolkerung um
etwa '1300 bis 1500 auf weniger als 3000 Einwohner
abgenommen.3o
Noch weit schwieriger als die absoluten Bevölke-
rungszahlen sind dieWanderungen der Horwer Be-
völkerung zu erfassen. Die Rechnungen der Land-
vögte enthalten erst in späterer Zeit Hinweise über
Abgaben von zu- und wegziehenden Personen,
Doch wurde in den Verzeichnissen des Stifts ìm Hof
gelegentlich notiert, wenn ein Fremder ein Gut
empfing und dabei zusätzliche Abgaben entrichten
mußte, oder wenn ein Erbteil an ein ausgewander-
tes Howerkind weitergegeben wurde. Allerdings
sind nur Nachrichten über ausgewanderte Frauen
vorhanden; solche über Männer fehlen vollständig.
Ein Buhoìzer-Mädchen, die Schwester des Hans
Buholzer; heiratete um 1467 den Sohn des Am-
manns von Gersau.3l 1493 war eine Schürmann mit
Bartly von Meran in der Stadt verheiratet, zur gleì-

chen Zeit eine andere mit Peter Steiner in Kriens.32

Die Schwester des Hans Studhalter ehelichte ge-
gen Ende des Jahrhunderts eìnen Zingg von Zug.33

Und um 1511 wohnte Greti Engelberg mit ihrem
Mann Werner Bumann in Wassen.34

Erst das Feuerstättenverzeichnis von 1583 gibt erne

klare Ubersicht über die Herkunft der Horwer Be-
völkerung.3u Danach waren von den 62 Haushalts-
vorständen mehr als die Hä|fte, nämlich 37, einge-
borene Horwer Acht waren eingekaufte Amtleute
und 16 Hintersässen. Beiden ehemaligen Heimat-
orten dieser zugewanderten Männer stechen die
stadtnahen Dörfer hervor: Malters ist mit sechs, Ro-

thenburg mit zwei, Littau, Ebikon und Udligenswil
sind mit je einem Einwanderer vertreten. Aus gróße-
rer Entfernung waren vier Männer zugewandert:
zwei aus dem Haslital und je einer aus Zug und Ob-
walden. Bei ei nem H orwer Amtman n wi rd vermerkt,
daß seine Frau aus Buttisholz stamme. Die Heirat im
Dorf war also die Regel. Zogen Fremde ins Dorf,
mußten sie sich einkaufen, wenn sie ein Gut bewirt-
schaften und Güler vom Stift als Lehen erhalten
wollten. Deshalb waren es eher die Frauen, welche
nach auswärts heirateten. Für sie hatte es am wentg-
sten Folgen, wenn sie vor der Eheschließung aus-
gesteuert wurden und später kein Erbgut mehr er-

hielten.
ln den ältesten Verzeichnissen werden die Horwer
Einwohner meist nach ihrem Wohnsitz benannt. Sie
heißen etwa Peter am Ort, Heinì in der Studhalden,
Ueli von Winkel, Ruedi von Buholz oder Heini von
Langensand. Das als erstes erwähnte, heute noch
in Horw beheimatete Geschlecht ist jenes der Bu-
holzer Sie erscheinen schon im Steuerverzeichnis
von 1352.3u Als nächste werden die Studhalter
dann die Sigrist, die Reinhart und 1491 die Schny-
der erwáhnt.37 Auch die Dürler oder Türlel welche
erst '1515 erstmals genannt werden, sind eine alte
Horwer Familie.3s Sie hießen früher zum Türli, ein
Name, der sich wohl auf ein Tor in der Feldumzäu-
nung im Felmis bezog.3e Die übrigen alten Horwer
Geschlechter erscheinen alle im Lauf des
16. Jahrhunderts in denAkten: 1520 die Kaufmann;
sie verzweigten sìch bis zum Ende des Jahrhun-
derts bereits in mindestens vier Linien.uo Die Haas,
1522 am Sand zum ersten Mal genannt, ließen sich
vor 1583 ìn Ennethorw nieder.al Die Hildebrand
werden 1562 und die Spengìer 1584 zum ersten
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Siegel von Horwer Familien

a) Buholzer

b) Kaufmann

d) Schnyder

29 Franz Schnyde¡ Pest und Pestverordnungen im alten Lu-
zern, Gfrd 87, 1932.103-104

30 1352: 4000-4500; 1389: um 4OOO: 1487: um 2800 Einwoh-
ner Werner Schnyder (wie Anm 28) 60; Dubler, Luzerner
Wirtschaft 36f

31 StiA cod 318.16v
32 STALU Akten A 1 F 9, Stift im Hof, Propstei, Einkunfte, Ab-

schrift 1596 (Sch. 1042)
33 Baurodel und Jahrzeitbuch der Kirche St. Oswald in Zug 66
34 StiA cod 318.27 r

35 StALu Urk26114437
36 1352 Uli Buholzer: QW ll/3.290, noch spàter oft von Buholz
37 1380 .Welti Studenhalten>: Bürgerbuch der Stadt Luzern,

Gtrd74-76,1919-1921, 236; 1384: "Rudi Sigrisb,, STALU RP
1.15V doch ist nicht klat ob es sich bereits um einen Fami-
liennamen handelt; 1425: "Ruedi Sigrist>, STALU Urk
126/1889; 1413: nHensli Reinhart von Horwe¿ RP 1,347v;
1491: "Heini Schnideru, STALU Akten A 1 F I, Stift im Hof,
Propstei Einkünfte (.1 042)

38 15.15: Jost Türler: Rudolf Henggeler, Das Schlachtjahrzeit
der Eidgenossen (nach den innerschweizerischen Jahrzeit-
büchern) Basel '1940 (Quellen zur Schweizergeschichte ll/3)
263

39 1478 Jost, 1511 Hans, 1524 Andres: STALU Akten A 1 F 9,

Stift im Hof, Propstei Einkünfte (1042)
40 1520: Hans Kaufmann, StiA cod 318, 34v; .1583: 

STALU Urk
26114437

41 1522 Heini Haas, StiA cod 325.5r; 1583 Hans Haas zu En-

nethorw STALU Urk 261/4437c) Sigrist
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Die Horwer Bevólkerung im Spätmittelalter

Jahr Haushaltungen Einwohner
1305 40 180-200
1352 54 243-270
1453 39 176-195
1583 61 274-305

Quellen:
'1305: Habsburger Urbar l. 202
1352: QW ll/3.290 und 296
1453: STALU cod 5115.141v - 142r
1583: Urk26114437

Die Herkunft der Horwer Bevölkerung um 1583

Herkunft Amtleute Hinter-
sàssen

Total

oehnrene Horwer 37
Zugezogene
aus dem
Luzerner Gebiet

tb 24

Malters 2

Ebikon .1 'l

Littau 1 1

Das Jahrzertbuch enthált gelegentlich auch Anga-
ben ûber dìe Familiengrößen: So hatte Barbara Rüt-
timann 6 Kinder und 7 Geschwister Claus Schell
und seine Frau lta besaßen 11, Rudolf von Hattin-
gen und seine Frau Margreth 10 Kinder Von Mar-
greth, derTochter des Claus von Hattingen, werden
I Kinder erwähnt.47 Diese Zahlen umfaßen jedoch
alle Geburten, also auch jene Kindef welche vor
dem Erreichen des Erwachsenenalters starben.
Eher zufällig sind ein paar Angaben über die Le-

benserwartung der mittelalterlichen Horwer. Bei der
Kundschaft von 1434 können sich sieben von 20
Zeugen an Zustände erinnern, die vor 40 und mehr
Jahren herrschten.as Heini von Felmis zählte mehr
als 70 und Bürgi Giger von Ennethorw sogar über
B0 Lenze. Es lag in der Natur der Sache, daß für sol-
che Aussagen die ältesten Leute aufgeboten wur-
den. Von den etwa 85 männlichen Dorfbewohnern
um 1434 waren einer 80 und einer 70 Jahre alt; fünf
weitere zählten zwischen 40 und 50 Jahre. Alle an-
deren, also über 900/o der Männel waren jünger als
40 Jahre. Die Lebenserwartung lag bis weit ins
'18. Jahrhundert bedeutend tiefer als heute. 1799
waren im Kanton Luzern nur 80/o über 60, dagegen
570lo zwischen 16 und 60 und 34o/o unler 16 Jahre
alt. Die hohe Säuglings- und Kindersterblichkeit be-
trug noch am Ende des 18. Jahrhunderts über
300/0, das heißt, daß von sechs Kindern nur vier das
15, Lebensjahr erreichten. Daher hatte eine norma-
le Familie trotz Geburtenzahlen von 6 und mehr Kin-
dern durchschnittlich nur 3 Kinderoe

8

4 6
Meierskappel 1

Rothenburg 2 2

Udlioenswìl
ausserhalb des
Kantons
ôhr¡¡aldcn

Haslital 2
zug
unklar 7 B

Total 45 tb 61

Quelle:
STALU Urk 261/4437

Malgenannt.a2 Heini und Josef Heef 1583 erwähnt,
waren offensichtlich von Ebikon nach Horw gezo-
gen.a3 Andere, über längere Zeit genannte Familien
sind später ausgestorben: Schell, Schilt, Schultheiß
und Stirnimann (1352)44, Engelberg, Giger und
Schürmann (1434)45 und schließlich Meienberg,
Schlapfer und Vollenwag (1453)a6.
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2.2. Die Herrschaft

Grund und Boden in Horw gehörten wáhrend des
ganzen Mittelalters und in stark beschränktem
Maße bis ins 19. Jahrhundert dem Kloster im Hof zu
Luzern. Dieses war um 700 von Bischof Wichard
gegründet worden und erhielt in der Folge von Kö-
nigen und Adeligen eine ganze Reihe von Besitzun-
gen. lm 9. Jahrhundert schenkten Atha und
Chriemhilt, die Töchter Witeradas, dem Kloster ihre
Güter von der Höhe des Pilatusberges bis zur See-
mitte und hinunter biszur Reuß. Wahrscheinlich um-
faßte dieser Besitz das Gebiet der heutigen Ge-
meinden Hergiswil, Horw und Kriens, das linksufri-
ge Luzern und vielleicht sogar das Gebiet von Lil
tau. ln früherZeit wurde das Kloster Luzern dem kö-
niglichen Hauskloster Murbach im Elsaß unterstellt.
Dieses setZe in Luzern einen P¡opst als Stellvertre-
ter des Abtes ein.50 Für die Horwer ergaben sich
daraus beslimmt keine großen Anderungen. Man
war nach wie vor Gotteshausmann von Luzern und
stand hauptsächlich mit Luzern in Beziehung. Der
Abt von Murbach erschien nur gelegentlich in sei-
nen Waldstätter Besitzungen.
Nach den Bestimmungen des Kirchenrechts durf-
ten Geistliche keine Urteile über Leib und Leben fäl-
len, auch wenn sie formell dazu berechtigt waren.
Für die Handhabung der mittleren und hohen Ge-
richtsbarkeit benötigte daher auch der Propst von
Luzern bzw. der Abt von Murbach, einen Vogt. Bis
zu ihrem Aussterben kurz nach 1285 versahen die
Herren von Rothenburg dieses Amt.
lm Laufe des '13. Jahrhunderts erstarkte die kurz vor
1200 entstandene Stadt Luzern immer mehr Bereits
1252 sahen sich die Vógte von Rothenburg ge-
zwungen, mit Luzern ein Abkommen über die Frie-
denswahrung innerhalb der Stadtmauern zu schlie-
ßen. Dabei mußten sie einen Teil ihrer Aufgaben an
den Rat abtreten. Auch wirtschaftlich erhielt der
Marktort immer stärkere Bedeutung. Daher konnte
die Stadt, als der Abt von Murbach in finanzielle
Schwierigkeiten geriet, ihrem Herrn mehrmals gro-

ßere Summen leihen.;1291 verkaufte er aber seine
gesamten innerschweizerischen Besitzungen an
König Rudolf von Habsburg, der sie für seine Söh-
ne erwarb und zum habsburgischen Hausbesitz
schlug. Vorher hatte sich allerdings das Kloster Lu-
zern gewisse Abgaben, die Einkünfte der Propstei
und der übrigen Pfründen, vom Verkaufe ausbe-
dungen.

Stift St. Leodegar im 16. Jahrhundert

42 1562 "JörgHilprando, StiA cod 318.83 r; 1584: Hans Speng-
ler, STALU Akten A 1 F 9, Pfarrei Horw, Einkünfte (1018)

43 1583: nim Bruderhus Heinny Herr,'; nim Leimy Jost Herr,,,
STALU Urk 261/4437

44 QW ll/3.290 und 296
45 STALU Urk221l3110b
46 STALU cod 5115.141 r
47 Pfarrarchiv,Jahrzeitbuch 19, 43, 53
48 STALU Urk221l3110b
49 Hans Wicki, Bevölkerung und Wirtschaft des Kantons Lu-

zern im 18. Jahrhundert. Luzern/München 1979 (Luzerner
Historische Veröffentlichungen 9) 32f (ìn Ebikon um 1700)

50 Hans Schnyder Zur Traditionskontroverse Luzern"
Murbach, Gfrd 117, 1964. 60-132
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Ein volles Jahrhundert gehörte nun Horw zum
habsburgischen Verwaltungsbereich. Es war die
Zeit des Bundesschlusses der drei Länder und des
Krieges am Morgarten. Diese Auseinandersetzun-
gen beeinflußten sicher auch das Leben der Hor-
wer Bevólkerung, hatten doch Stanser und Sarner
ebenfalls als Gotteshausleute zum Hof in Luzern ge-

hört. Auch nach dem Verkauf von 1291 waren sie
noch zu Lerstungen verpflichtet. Zu Kontakten mit
Bewohnern aus den Ländern kam es auch auf dem
Markt zu Luzern und an der Fähre im Winkel. 1385
verbrannten die Luzerner die habsburgische Vog-
teiburg zu Rothenburg und im folgenden Jahr be-
siegten sie die österreichische Strafexpedition bei
Sempach. Nun trat allmählich die Stadt Luzern an
die Stelle der habsburgischen Verwaltung: zuerst
nur als Hochgerichtsherr und lnhaber des Blutge-
richts, später durch die gezielte Erwerbung von Ti-

teln auch in allen übrigen Bereichen mit Ausnahme
jener Rechte, w-elche sich das Kloster 1291 ausbe-
dungen hatte. Uber vierhundert Jahre regierte nun
die Stadt Luzern, bzw ihr Landvogt, über das Volk
von Horw.
Wenn im Folgenden die verschiedenen Rechtsbe-
reiche einzeln untersucht werden, ist zu beachten,
daß eine derartige Trennung der einzelnen Ansprü-
che und Gewalten dem mittelalterlichen Menschen
kaum vertraut war Er durfte die verschledenen
Amtsträger selten konsequent auseinandergehal-
ten haben. Für den Horwer Bauern bedeuteten
Meier, Vogt und Propst oder Almosner einfach je
eine andere Seite der gleichen klösterlichen Herr-
schaft.

< Urkunde von 1231 mit der ersten Erwähnung von Horw
(6. Zeile: "horwe")

2.2.1. Die klösterliche Zeit

Mit der Schenkung von Atha und Chriemhilt erhielt
das Kloster die Verfügungsgewalt über den Boden
in Horw Es bewirtschaftete aber diese Besitzungen
nicht selbst, sondern gab sie an seine Gotteshaus-
leute leihweise weiter und verlangte dafür bestimm-
te Abgaben und Leistungen. Beim Tode eines Got-
teshausmannes fiel das Gut wieder an das Kloster
zurück. Gegen die Entrichtung des Todfalls erhiel-
ten die Erben das Grundstück erneut geliehen. Ge-
wöhnlich verlangte das Kloster als Todfall das beste
Tief das sogenannte Besthaupt, oder das beste,
Kleid, wenn Tiere fehlten. Andere Güter dagegen,
wie die Mühle zu Horw, waren zu Erbleihe ausgege-
ben. Bei einer Handänderung durch Erbschaft
oder Verkauf mußte der Ehrschatz entrichtet wer-
den. Diese Anerkennungsgebühr erinnnerte an
das Leiheverhältnis.

Hófe des Klosters Luzern
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Es ist nun interessant zu beobachten, daß nicht das
gesamte Gemeindegebìet einheitlichem Recht un-
terstand. Zwar lassen sich die Unterschiede erst im
besser dokumenlierten 14. und 15. Jahrhunderi
feststellen, doch dürften sich darin frühere Zustän-
de spiegeln. Der Propst verfügte über die Rechte
an den Höfen auf der Halbinsel und im Winkel. Der
Almosner bezog die Zinsen vom Althof und von je-

nen Gütern, welche sich später davon abgespaltet
hatten sowie vom Gebìet am Spissen.sl Diese Auf-
teilung ist wohl kaum zufällìg. Sie kónnte auf die al-

ten Bestandteile der Höfe Langensand und Horw
hinweisen. Die Siedlung Winkel, welche sich wie ein
Fremdkörper rn das Almosner-Gebiet hinein-
schiebt, ist wohl wegen der Fähre zum Propsteigut
geschlagen worden. Die Güter Kleinwil und Großwil
in Ennethorw wechselten im 15. Jahrhundert vom
Almosner zum Propst. Auch die Bewohner von En-
nethorw hatten den Hofstättenzins und die Fischzin-
sen an den Propst zu leisten.
Wann die Teìlung des ursprunglich sicher gemein-
samen Klosterbesitzes stattfand, rst nicht mehr aus-
zumachen. Die ältesten Verzeichnisse der einzel-
nen Pfründen stammen aus dem beginnenden
14. Jahrhundert. Wahrscheinlich wurde nach dem
Verkauf der Rechte an Habsburg eine neue Aus-
scheidung nötig. Vielleich hàngen auch die Streitig-
keiten unter den einzelnen Amtern mit dleser Aufter-
lung zusammen.s2
Außerhalb der klösterlichen Ansprüche lag das Ge-
biet oberhalb von Ennethorw Es,muß sich dabei
um einen gesonderten Bezirk handeln, der keiner
klösterlichen Pf ründe zustand. Eìnen weiteren
Fremdkórper im klösterlichen Gebiet bildeten die
Güter zu Birrholz, am Berg, am Sand und zu

Schwanden. Um 1357 bezog das Kloster St. Bla-
sien von dìesen Hofstätten einen Zins von
"17 Schilling und 3672-Fischen. Er wurde alljährlich
am 1. Dezember vom Amtmann auf seiner Rückrei-
se von Kerns eingezogen. Diese Güter waren auch
dem Kloster St. Blasien ìm Schwarzwald zum Fall

verpflichtet.s3 Das bedeutet, daß hier ein winziger

Sonderbezirk eigene Wege gegangen ist. Auf wel-
che Weise er an das Kloster im Schwarzwald ge-
langt wa6 ist nicht auszumachen. Vor 1384 verkauf-
te St. Blasien den Zìns und die Rechte an das KIo-
ster Engelberg.s4
Als Grundherr verfügte das Kloster im Hof zu Lu-

zern auch über Twing und Bann im Hofe von Horw
und Langensand. Für unsere Gemeinde fehlen
zwar eindeutige Belege aus dieser frühen Zeìt,
doch läßt sich der Umfang dieser Rechte aus dem
Hof recht, rn dem gewisse Bußen für Waldf revel fest-
gelegt sind, und aus den Verhältnissen an anderen
Höfen wie beispielsweise Luzern ableiten.uu
Wie in jedem Hof hìelt der Propst auch in Horw jähr-
lich im Mai und im Herbst Gericht über die Leute
des Klosters und ihre Gúter Der Reihe nach be-
suchte er die '15 Klosterhöfe. ZulefA hielt er drei
Tage lang Gericht auf den Stufen vor der Klosterkir-
che zu Luzern, um Urteile, die in den Hofgerichten
strittig geblieben waren, zu entscheiden. Waren die
Parteien auch mit dem Urteil des Gerichts zuLuzern
nìcht einverstanden, konnten sie als letzte lnstanz
noch an den murbachischen Oberhof in Ostheim
appellieren. lm Gerìcht saß neben dem Propst und
dem Meier auch der Vogt des Klosters. Wurden Fre-
vel geklagt, die nicht in die Zuständigkeit des Prop-
stesfielen, übergab er den Gerichtsstab dem Vogt,
und dieser führte das Verfahren zu Ende.56 Nahm
auch der Abt von Murbach an dieser Gerichtsreise
teil, galten besondere Feierlichkeiten, wurde er
doch bereits in Elfingen bei Brugg abgeholt und in
Luzern mit Glockengeläute von den Mönchen und
den Dienstleuten empfangen.
Zum Komplex der klösterlichen Rechte in Horw ge-
hörte auch der Kirchensatz, das Patronatsrecht an
der Kirche. Neben einem Anteil am Zehnten stand
dem Konvent vor allem das Recht zu, die Stelle des
Pfarrers und seines Helfers zu besetzen.u' Wahr-
scheinlich umfaßte das Patronatsrecht auch gewis-
se gerichtliche Kompetenzen. An anderen Orten
etwa gehörte zum Patronatsrecht die Entschei-
dungsbefugnis bei Differenzen über Abgaben an
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die Kirche, bei Streitigkeiten auf dem Kirchweg so-
wie über Maße, Gewichte und Grenzen.ss Dafürwar
der Patronatsherr verpflichtet, an die Erhaltung der
Kirchengebäude beizutragen und für den Lebens-
unterhalt des Pfarrers und der Helfer zu sorgen.
Diese Rechte und Pflichten sind in der frühen Zeit
noch nicht klar ausgeschieden. Sie kamen aber
durch den Kauf von 1291 an Habsburg und müs-
sen sich daher zuvor in der Hand des Klosters be-
funden haben.

Grabstein eines Mitglieds der Adelsfamilie von Rothenburg

Vogte des Klosters Luzern und seiner Höfe waren
bis zu ihrem Aussterben um 1285 die Herren von
Rothenburg. Die Verhältnisse sind in dieser frühen
Zeit nicht sehr klar. Wahrscheinlich besaßen die Ro-
thenburger dieses Amt als Unterlehen der Habs-
burgerss Wer in der Zeil vom Aussterben der Rot
henburger bis zum Verkauf der Hof-Rechte an

Habsburg diese Aufgaben wahrnahm, ist ungewiß.
Das Haus Neu-Kyburg'meldete mindestens für die
Stadt Luzern bestimmte Ansprüche an.
Für die Gewährung ihres Schutzes und für ihre Ge-
richtsfunktionen erhielten die Vögte jährlich den so-
genannten Futterhafef eine Abgabe von einem
Viertel Hafer von jeder Hofstätte. Dazu durfte der
Vogt eine Steuer beziehen, welche später (um 1305)
jährlich zwischen 18 und 25 Pfund betrug. Von den
Frevelbußen erhielt er einen Drittel, der übrige Teil

gehörte dem Propst. Wurde ein Mann streitig, so
daß er vor auswärtigen Gerichten klagen mußte, so
hatte der Vogt ihn zu begleiten und zu unterstützen. '
lnnerhalb des Vogteigebiets und eine Tagereise
darùber hinaus mußte er diese Hilfe kostenlos lei-

sten. Außerhalb dieses Kreises dagegen ging die
Reise auf Kosten des Vogtmannes.60

51 Propsteirodel um 1314, QW ll/3. 103, 104 und 181, Nachtrå-
ge mitWinkel und Ennethorw um 

.1435, ebenda 181 f; Rödel
und Urbare des Almosners 1467-152O: StiA cod 318,
1521-1528: cod 325.

52 QW l/2.31 1 N 617 und 619; 374 N 745
53 QW lllz.4f ,11,13 und 14

54 Gfrd 55, 1900.174
55 Glauser; Luzern und die Herrschaft Österreich 25f
56 QW lll3.73-75
57 Die Zehnten zu Felmis und Längacher wurden dem Kloster

von Werner von Gundoldingen geschenkt. Gf rd 4,1847.24O
(Jahrzeitbuch Hof, 14. Oktober)

58 Bickel, Willisau 57f
59 Glauser; Luzern und die Herrschaft Österreichs 30ff; QW

l/1.66 N 139 und 393 N B5B

60 QW lll3.73-75
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Um 1250 versuchten die Vögte von Rothenburg,
mehr aus den Leuten der verschiedenen Klosterhö-
fe herauszupressen. Nach den Klagen von Abt und
Kloster hatten sie die Steuern erhöht, neue, unge-
wohnte Leistungen verlangt und durch ihr Vorge-
hen sogar Leute von ihren angestammten Kloster-
gütern vertrieben. Als friedliche Vorstöße nichts
fruchteten, ließen der Abt von Murbach und das
Kloster Luzern 1257 Arnold von Rothenburg und
seine Familie in die Exkommunikation verrufen. Dìe
Rothenburger mußten sich darauf zur Zahlung von
100 Mark Silber und zur Abtretung von vier Ackern
an den Abt bereit erklären. Ein Schiedsgericht be-
stìmmte, daß der Vogt zweimal, nämlich im Frühjahr
und Herbst, Abgaben verlangen dürfe. Diese wa-
ren im Einverständnis mit dem Meier festzulegen.
Doch mußte der Vogt mit dem Bezuge warten, bis
die Leistungen an das Kloster erfüllt waren. Amtleu-
te des Klosters, der Meier und der Bannwart, durf-
ten nicht besteuert werden. Von brachliegenden
Gutern durfte nur das Kloster Abgaben beziehen,
nicht jedoch der Vogt.6'
Wir haben schon erwähnt, daß oberhalb Ennet-
horw ein Gebiet außerhalb des klösterlichen Ein-
flußbereiches stand. 1241 beanspruchten die Ro-
thenburger - ob zu Recht oder nicht, ìst unklar - die
Vogtei über jene Güter welche Schwester Hemma
der Religrosengemeinschaft auf dem Schwestern-
berg vermacht hatte, verzichteten dann aberformell
auf ihre Ansprüche.o'z Vogteibesitz war jedoch der
Bezirk von Grisigen, dessen Geschichte sich erst
später genauer verfolgen läßt. Die Vogtei über die-
ses Gut wurde immer getrennt von jener über Horw
verliehen. Es muß von jeher ein Sonderbezi rk gewe-
sen sein. Es kann sich auch nicht um jenes Gut han-
deln, das Walther von Hochdorf und seine Gattin
Bertha 1231 dem Kloster geschenkt hatten." Sie
hatten zwar ihren Erben die Vogtei darüber reser-
viert. Die Zinsen aber hätten sich später in der Hand
des Klosters befinden müssen, und dies war bei
Grisigen und den andern Gütern im Hochwald nicht
der Fall. Es stellt srch somit die Frage, wie innerhalb

des anscheinend geschlossenen Klostergebietes
solche Sonderbezirke entstehen konnten. Stellte
der Vogt Rodungswilligen Land im Hochwald zur
Verfügung? 1273 konnten vier Horwer ihre Güter auf
Frutt, in der Hummelrüti und nin Lachatun, an das
Kloster Rathausen verkaufen. Die Güter waren ihr
freies Eigen, welches sie selbst erworben hatten.64

Betrieben die Vögte von Rothenburg eine gezielte
Umsiedlung von Leuten in brsher nicht urbarisiertes
Land? Ansonsten wäre es unverständlìch, daß um
die Mitte des 13. Jahrhunderts die nicht besonders
vorteilhaften Lagen von Hummelrutì und Schwe-
sternberg gerodet wurden, während sich das Klo-
ster über die Vertreibung seiner Leute von den an-
gestammten Gütern im Tal beklagte.
Der Hof Horw-Langensand war einer der kleineren
Höfe innerhalb der klösterlichen Verwaltung. Der
Meier besorgte auch die Aufgaben des Kellners. ln
den anderen Höfen waren diese Amter in der Regel
getrennt. Der Amtmann, also der Meiel sorgte für
rechtzeitige und pflichtgetreue Ablieferung der jähr-

lichen Abgaben und dafür, daß Fall und Ehrschatz
entrichtet wurden. lm Namen des Propstes urteilte
er während des Jahres über die Gotteshausleute
und ihre Güter Für diese Gerichtstätigkeit erhielt er
von jeder Haushaltung in der Fasnachtszeit ein
Huhn und für den Bezug der Abgaben vom Kloster
zwei Malter Getreide. Als Amtsgut besaß er den
Meierhof zu Langensand mit dem Salland, d.h.
dem herrschaftlrchen, nicht ausgeliehenen Land,
und dem Schweighof, also dem Vieh- oder Senn-
hof . Er war auch verpflichtet, den Zuchtstier zu hal
ten. Als Entgelt dafür erhìelt er von den Leuten
1 Pfund. Das ganze Gut umfaßte um 1305 eIwa24
Jucharten.6u
Als weiteren klösterlrchen Amtmann treffen wir rn

dieser frühen Zeit den Bannwart. Er beaufsichtigte
die Wàlder und Allmenden und konnte Frevel mit
einer Höchstbuße von 5 Pfund belegen,66 Die mei-
sten Leute von Horw saßen auf Höfen, welche dem
Kloster Luzern gehörten. Alle Gutsbesitzet welche
an den Meierhof Langensand zinspflichtig waren,
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bildeten zusammen die Gemeinschaft der Gottes-
hausleute von Horw. Wer von außen zuzog, mußte
das Genoßsamerecht zuerst erwerben, selbst wenn
er von einem anderen Klosterhof kam. Allerdings
sank dieser Einkauf im Spätmittelalter zu einer blo-
ßen Taxe herab. So verlangte der Almosner 1511

von Greti Engelberg 15 Schillinge, '1520 von Ruedi
Vollenweider 2 Gulden.67 Je nach Stellung des Guts
hatten der Bebauer oder seine Erben bei Handän-
derung oder Todfall den Fall oder den Ehrschatz zu
entrichten. Dazu kamen die jährlichen Abgaben:
Das Kloster bezog von jedem Gut bestimmle Zin-
sen, der Meier das Fasnachtshuhn und das Pfund
fur den Zuchtstier, der Pfarrer und der Almosner
den Zehnten, und der Vogt die Steuer: den Futterha-
fer und andere Leistungen. Jeder Gotteshausmann
war verpflichtet, an den Sitzungen des Gerichts auf
dem Meierhofe teilzunehmen. Daneben ordneten
die Gotteshausleute gewisse alltägliche Dinge wie
den Gang der Ackerarbeiten oder den Auftrieb auf
Allmend und Brache wohl in eigener Kompetenz,
ohne daß sich von einer solchen Organisation Spu-
ren in den Quellen erhalten hätten.

2.2.2. Die Burgen von Horw

lm Marchenbeschrieb von 1425 wird einzig die
Burg von Tribschen erwähnt, welche aber heute au-
ßerhalb des Gemeindegebietes liegt.
Willi Amrein vermutete im Süden von Luzern eine
ganze Befestigungskette, welche sich von Grisigen
über Krebsbären, Boden, Dorni und Stuiz nach
Tribschen gezogen haben soll.68 Die neuere Bur-
genforschung nimmt jedoch an, daß derartige zu-
sammenhängende Systeme bei uns kaum existier-
ten. Die einzelnen Türme wurden vielmehr von ver-
schiedenen Dienstleute- oder Adelsgeschlechtern
errichtei, ohne auf andere bereits bestehende Anla-
gen Rücksicht zu nehmen. Da diese Bauten aber
meist an exponierten und von weither erkennbaren

Stellen standen, lag es in der Natur der Sache, daß
zwischen den einzelnen Burgen Sichtkontakt
herrschte. Organisierte Verbi ndu ngen ü ber g rößere
Distanzen wurden erst in späterer Zeil geschaffen,
nämlich im 16. und 17. Jahrhundert mit den Wacht-
feuern.
ln Grisigen vermutete auch Raphael Reinhard eine
Burg oberhalb des Hofes Untergrisigen. Obwohl in
diesem Gebiet analog zu Obernau und Schauen-
see eine Burg denkbar wäre, erscheint eine solche
in den Quellen nie. Das kleine Gebiet von Grisigen,
das zudem nie mit anderen Rechten in Horw ver-
bunden waf dürfte auch kaum für den finanziellen
und technischen Unterhalt einer Burg ausgereicht
haben. 1391 wurden Petermann von Meggen, sein
Oheim Hans Thyo und dessen Sohn Erhart mit der
Vogtei Grisigen belehnt, welche jährlich nur
30 Schilling abwarf. Der Besitz läßt sich noch bis
1419 verfolgen. Da außer dem Bezug der Steuer
keine anderen Rechte beansprucht wurden, gab es
später keine Auseinandersetzungen mit der Stadt
Luzern. Die Bewohner des Hofes, die Familie von
Grisigen, waren aber keine Adligen. Verschiedene
Mitglieder werden im Jahrzeitbuch der Kirche von
Horw aufgeführt. Kein einziger männlicher Vertreter
fühft dabei die für den Adel typische Bezeichnung
nHerrr. Renward Cysat hat wohl recht voreilig aus
der ufrow Lütgart von Grisingen, eine Adelsdame

61 QW t/1.367 N B0B
62 Gfrd 1,1844,29
63 ebenda 173f
64 ebenda 197ff
65 Habsburger Urbar 1.201 f; STALU RP 4.111 v
66 QW ll/3.75
67 Zum Genoßsamerecht: STALU Akten A 1 F 9, Stift im Hof,

Propstei, Bodenzinse, Bereinìgung 1602 (Sch. 1042); Ein-
zelne Fälle: 1511: StiA cod 318.27 r: 1520: ebenda35r

68 Urgeschichte des Vierwaldstättersees und der lnner-
schweiz, Aarau, .1939, 

165; Jahrbuch der Schweiz. Gesell-
schaft für Urgeschichte 19, 1927,151; Luzerner Tagblatt
10.12.1927
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um 1300 gemacht.6s Es kann sich dabei ebensogut
um eine Klosterfrau oder um die Gattin eines Rats-
herrn aus der Stadt handeln,
Am meisten Verwirrung in der Burgengeschichte
von Horw hat der Krebsbärenhügel gestiftet. Auf
Cysats Karte des Vierwaldstättersees und auf der
Luzernerkarte von Wágmann steht darauf eine Rui-
ne, Allerdings fehlte ein dazu passendes Adelsge-
schlecht, wie der leergebliebene Wappenschild
zergt. Um diesem Übelstand abzuhelfen, wurde die
Familie von Grisigen auf die andere Talseite ver-
pflanzt und die Burg auf Krebsbären als Grisigen
bezerchnet. Tatsächlich wurden 1927 bet Sondie-
rungen auf dem Krebsbärenhügel Fundamente
eìner Anlage gefunden.To Das Mauerwerk war je-

doch bis auf wenrge größere Steine zerstört. Nach
Mitteilungen von Augenzeugen wurde die Ruìne
früher als Steinbruch f ür die Bauten der Umgebung
gebraucht. Sowe¡t die wenigen Schnitte und die

Umgebung von Horw auf der Luzerner Karte des Hans Heinrich Wägmann

spärlichen noch vorhandenen Überreste eine lnter-
pretation zulassen, könnte es sich um eine Burgan-
lage des späten 13. oder des frühen 14. Jahrhun-
derts handeln. Weder als separater Rechtsbereich
noch als Flurname hat sich aber die Erinnerung an
diese Burg erhalten. Ohne genaue archäologische
Untersuchung - die zudem noch datierbare Funde
erbringen mußte - lassen sich daher keine weiteren
Schlüsse ziehen. Die Namen der Bewohner dieser
Burg werden wohlfür immer im dunkeln bleiben.
Das Vorhandensein eines Turmes auf dem Dorni
wurde wohl aus dem Namen - früher auch Thorni
geschrieben - abgeleitet, und die weiteren angebli-
chen Burgen auf unserem Gemeindegebiet haben
in den Quellen keine Spuren hinterlassen. Auch
Überreste von Anlagen sind im Gelände nicht mehr
sichtbar Eindeutige Ergebnisse kónnten hier nur ar-
chäologische Untersuchungen bringen.
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2.2.3. Die habsbu rgische H errschaft

Als Abt und Mönche von Murbach am 16. April
129'1 ihre Rechte in der lnnerschweiz an Konig Ru-
dolf von Habsburg verkauften, änderte sich die Si-
tuation für die Klosterhöfe grundlegend. Murbach
behielt für slch nur das Recht, den Propst des Klo-
sters Luzern zu ernennen und auf die Besetzung
der ubrigen Pfründen Einfluß zu nehmen. Alle wei-
teren Rechte trat es an Habsburg ab, hatte aber da-
beiauf Ansprúche des Klosters Luzern Rücksichtzu
nehmen. Es gilt dahe¡ in dieser Epoche die Rechte
des Klosters und jene der Habsburge¡ ihrer Vögte
und Unterlehensmänner, auseinanderzuhalten.
Das Klostef beziehungsweise der Propst und der
Almosne¡ besaßen weiterhin die Zinsen der Güter
von Horw, den Fall und den Ehrschatz. Der Almos-
ner bezog wie früher den Zehnten von den Gütern
im Felmis und Längacher Eingesammelt wurden
diese Abgaben durch den lnhaber des Meierhofs
zu Langensand, der aber nicht mehr klösterlicher
Beamter wa[ sondern herrschaftlicher. Er wurde
daher vom Kloster auch nicht mehr Meie¡ sondern
Amtmann genannt. Die eigentliche Grundherr-
schaft mit Twing und Bann war also durch den Ver-
kauf von den Abgaben getrennt worden. Die Rech-
te des Klosters bestanden nurmehr im Bezug von
Natural- und Geldabgaben.
Der gesamte übrige, ehemals klösterliche Rechts-
bereich war nun bei Habsburg, das im Zuge der
Neuorganisation seiner Verwaltung um 1305/1307
alle Rechte, Abgaben und Leistungen verzeichnen
ließ.?1 Dieses Urbar zeigt in aller Deutlichkeit den
Umfang der habsburgischen Herrschaft in Horw
kurz nach dem Kauf der Klosterhöfe. Sie umfaßte
die gesamte Gerichtsbarkeit mit Twing und Bann,
Dieb und Frevel. Die Niedergerichtsbarkeit mit
Twing und Bann hatte f rüher der Meier beziehungs-
weise der Propst, die mittlere und hohe Gerichts-
barkeit (Dieb und Frevel) dagegen der Vogt aus-
geúbt. Selbstverständlich bezog nun Habsburg
auch die entsprechenden Leistungen der Leute,

nämlich das Fasnachtshuhn, den Futterhafer und
die Steuer.
Kirchensatz oder Patronatsrecht, desgleichen der
Meierhof und die Rechte des Meiers, waren eben-
falls an Habsburg übergegangen. Habsburg war
streng rechtlich gesehen Meier des Klosters und er-
hielt daher auch die Entschàdigung für den Bezug
der Abgaben. Allerdings überließen die adligen
Herren diese rein praktischen Aufgaben des Amtes
bereitwillig dem lnhaber des Meierhofs zu Langen-
sand. Organisatorisch wurde die Wahrnehmung
der Rechte zu Horw zuerst dem habsburgischen
Amtmann in Baden, später wahrscheinlich dem'
Amte Neu-Habsburg und ab etwa 13'14 der neuge-
schaffenen Vogtei Rothenburg unterstellt.?, Der mit-
telalterlichen Lehensverfaßung entsprechend wur-
den aber einzelne Komplexe an Dienstleute weiter-
gegeben. Zwei Bereiche stechen dabei besonders
hervor: der Meierhof und die Vogtei. Beide lassen
sich über längere ZeiIim Besitze verschiedener Fa-
milien verfolgen.

69 Horw in Wort und Bild 37; 1391:StALU Urk 12911917 und
1918; 1396: Urk 130/1920; 1419: STAAG Urk Lenzburg 66.
Die Familie von Grisingen: PfA Jahrzeitbuch. Wilhelm 1.

Jan. S. 1, Rudolf 6. Jan, S. 2; Agta 14. Jan. S.4; Burkhart
1. Feb. S.9; Conrad 2, Feb. S.10; Frau Lüghart 5. Feb.
S. 10; Hedwig 9. Feb. S..11; Arnold 9. Mrz S. 18, 13. Sept.
S.62, 16. Nov S.75; Mechtild 29.Mrz. S.24; Heinrich
2. Mai S. 32,27. Nov. S. 78; Jenny 31. Mai S. 39; Adelheid
16. Juli S, 49; Berchta 11. Aug, S. 54; Uli 1 . Sept. S. 59; Welti
4. Dez. S,79

70 STALU PA 1026120811; Wilhelm Amrein, Urgeschichte des
Vierwaldstättersees und der lnnerschweiz, Aarau 1939, 165;
Jahrbuch der Schweiz, Gesellschaft für Urgeschichte 19,

1927. 151: Luzerner Tagblall 10. 12. 1927
71 Habsburgisches Urbar l. 201 f
72 Glausel Luzern und die Herrschaft Österreich 30
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1341 wird Ritter Jakob von Littau erstmals als Meìer
und Kellner von Horw bezeichnet. Wahrscheinlich
besaß er dieses Amt schon seit längerer Zeit. Er war
.1346 auch Meier und Kellner zu Littau und Meier zu
Malters.T3 Offensichtlich tendierte er darauf, die nie-

dere Gerichtsherrschaft an verschiedenen Orten in

seine Hand zu bekommen. Obwohl kein einziges
Famrlienmitglied je als Stadtbürger erscheìnt, waren
die Herren von Littau auch in der Stadthierarchie
vertreten. Bereits 1318 saß Jakob von Littau im Rat.

1328 und 1330 beteiligten sich die Littauer an den
Schwurbriefen der einflußreichen Luzerner Bürger.
1334 wurde Ortolf , der Sohn Jakobs, Schultheiß von
Luzern.l a 

1 361 erschei nt er im Besitz des Meier- u nd
Kelleramts zu Horw75 Nach seinem Tode fiel es wohl

unverteilt an seine Kìnder Heinrich, Walther (Dom-
herr zu Rheìnfelden), Elisabeth und Verena. So we-
nìgstens wurde das gleiche Amt in Littau verwaltet.
Die einzelnen Rechte wurden jedoch wie Vermö-
gensanteile verkauft und versetl. 1375 verpfände-
ten Walther, Heinrich und Elisabeth drei Viertel der
Vogtei zu Littau an ihren Schwage¡ Johann von
Meggen von Rothenburg, den Mann der Verena.
1382 verkaufte ìhm Elisabeth sogar ihre gesamten
Rechte und Besitzungen.'u Ähnliche Verhältnisse
müssen auch in Horw geherrscht haben. Auf jeden
Fall belehnte der österreichische Landvogt Rein-
hard von Wehingen "1393 Walther von Littau, den
Domherrn, und Petermann von Meggen, den Sohn
Johanns und der Verena, mit dem Meierhof.'7
Mit dem Meieramt war die Richterstelle am Nieder-
gericht verbunden. Es ist aber unwahrscheinlich,
daß die Herren von Littau diese Aufgabe, die im-

merhin eine gewisse Präsenz verlangte, selbst
übernommen haben. Es ist auch schlecht vorstell-

bar, wie die ver Geschwrster das Amt effektiv hätten
verwalten können, zumal nicht alle in der Gegend
wohnten. Sie waren wohlvor allem an regelmäßigen
Geldeìnkünften interessiert. ln Littau hatten sie da-
her dieses Amt bereits vor 1378 an Hans und Hein-

rich von Wissenwegen welterverliehen.Ts Auch der
Meierhof von Horw befindet sich später ìn der Hand

der Familie von Wissenwggen, ohne daß der Uber-
gang genau datiert werden kann.
Die Vogtei zu Horw verwaltete zuerst noch Rudolf
der Keller, ein klösterlicher Dienstmann. Von ihm
kaufte sie, zusammen mit der Vogtei von Adligens-
wil, um 1316 Hartmann von Ruoda für 25 Mark Sil-

ber und 2 Pfund Pfenning.'n Hartmann war seit

etwa 1315 Amtmann der Herzöge von Osterreich zu
Rothenburg. Wie in Lìttau gehörte wohl auch in
Horw das Frevel- und Diebgericht zu den Vogtei-
rechten, dazu ein Grundstück, dort die Tagschup-
pos genannt, der Futterhafer und die Steuer.'0 ln
Horw kam wohl noch das Patronatsrecht der Kirche
dazu. Denn Hartmann beförderte nacheinander
seine Söhne Ulrich und Markwart auf den Posten

eines Kirchherrn zu Horw. Zwar besaß keiner der
beiden die erforderlichen Weihen, ja nicht etnmal
das daf ür nötige Alter.Br Sie konnten also kelne Seel-
sorgeaufgaben erfüllen, aber sie bezogen die Ein-

5B
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künfte und besoldeten mit ernem Teil davon einen
Vikar In erster Linie aber waren sie wohl an den mit
dem Amt verbundenen Gerichtsrechten interes-
siert.82

Nach dem habsburgischen Lehensverzeichnis be-
saß 1361 Hans von Hunwil die Vogtei zu Horw.83 Von
wem er sie erworben hatte und in welche Hände sie
später gelangte, darüber sind keine Quellen vor-
handen. lmmerhin sind Bestandteile der Vogtei-
rechte später im Besitz der Wissenwegen anzutref-
fen. N/öglicherweise haben auch die Leute von
Horw gewisse Abgaben abgelöst. Unter der luzer-
nischen Herrschaft mußten sie beisprelsweise im
Gegensatz zu den Leuten von Kriens keinen Futter-
hafer mehr entrichten.

2.2.4. Unter der Stadt Luzern

Der Übergang Horws von Habsburg an Luzern voll-
zog sich nicht mehr so klar und eindeutig wie der
Verkauf der murbachischen Rechte an Habsburg
im Jahre 1291. Vorerst kauften einzelne vermögliche
Stadtbürger immer mehr Rechte auf der umliegen-
den Landschaft. Dies war möglich, weil ihnen König
Rudolf 1277 das Privileg erteilt hatte, herrschaftliche
Lehen empfangen zu dürfen. Einzelne Rechtstitel
zu Horw befanden sìch in der Hand der Familien
von Liitau, von Wissenwegen und von Hunwil. Erst
nach 1380 fing die Stadt Luzern selbsi an, gezielt
Herrschaftsrechte zu erwerben. Die erste große ter-
ritoriale Ausweitung erfolgte im Sempacherkrieg
'1385/86. Der Friedensvertrag von 1394 bestätigte
den gewonnenen Zuwachs.s4 Die Ämter Entlebuch
und Wolhusen, die Stadt Sempach, Hochdorf, Urs-
wil und Root sollten bei Luzern bleiben. Mit dem
Amt Rothenburg blieb auch Horw während des
20jährigen Friedens als Pfandbesitz bei der Stadt
Luzern. lm Grunde war das nur noch eine juristi-

sche Flu rberei ni gu n g. Die tatsächlichen Verhältnis-
se waren schon seit längerer ZeiT auf die Luzerner

Herrschaft ausgerichtgt. Das erste Zeichen einer di
rekten Einflußnahme bildete die Steuer von 1352.
Sie wurde zur Tilgung der erheblichen Kriegsko-
sten aus den Zügen nach Zurich und ins österreichi-
sche Gebiet aufgenommen. Ganz selbstverständ-
lich besteuerte Luzern dabei auch die Leute in der
Umgebung der Stadt und in den ehemaligen Klo-
sterhöfen ìn Kriens, Horw, Hergiswil, Meggen,
Buchrain, Littau, Malters, Udligenswil, Adligenswil,
Küßnacht, Greppen und lmmensee.ss Das war nur
möglich, weil die Lehensherren dieser Dörfer Stadt-
búrger waren. Vielleìcht waren auch die Steuer-
pflichtigen schon f rüher Luzerner Ausbürger gewor-'
den. Allerdings sollte Luzern nach den damals gel
tenden Friedensbestimmungen auf Bürger außer-
halb der Mauern verzichten. Vor dem Sempacher-
krieg aber traten erneut 19 Horwer ins Luzerner
Burgerrecht, die meisten davon um 1380 und 1381.
Eine Einburgerung brachte auch Lasten mit sich:

73 QW I/3.234 N 352; Gfrd 20, 1864. 169
74 Litowo - Littau. Beiträge zur Ortsgeschichte. Hans Dom-

mann/Fritz Glauser, Littau, 1979, 7 I
75 Habsburger Urbar ll.5BB
76 STALU Urk 129/1909 und 1913
77 Urk13011921
78 Urk129fi910
79 Kopp, Geschichte der eidgenössischen Bünde V/1.485 N
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B0 STALU Urk.129/1909
81 QW l/2.532 N 1037 , 672 N 1370; 678 N 

.1384

82 Vgl. die ähnliche Entwicklung in Willisau:August Bickel, Wil-
lisau. Geschichte von Stadt und Umland bis 1500. 2 Bde Lu-
zernlStuttgart 1982, 1. 2BBf

83 Habsburger Urbar 11.584

84 EA 1.329-335
85 1352: QW ll/3.271-302; Glauser/Siegrist 9; 1380/81: Bürger-

buch der Stadt Luzern 236f
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zum Be¡spiel Steuerpflicht, Wacht- und Kriegs-
dienst. Wenn die Leute von Horw und ihre Nach-
barn diese zusätzlichen Lasten auf sich nahmen,
dann wohl darum, weil sie als Ausburger auch den
Schutz und den Frieden der Stadt genossen und
rechtlich den Bürgern gleichgestellt waren. Das
brachte nicht nur in unsicheren Kriegszeiten Vortei-
le, sondern auch bei Gescháften auf dem Markt
und bei Streitigkeiten vor Gericht. Rechtssicherheit
garantiefte in der Region offensichtlich nicht mehr
der österreichische Amtmann zu Rothenburg, son-
dern der Rat von Luzern.
Eigentlich wäre nun zu erwaften, daß Luzern sofort
eine eigeneVerwaltung aufgezogen hätte. Als erster
Vogt wird aber erst 1396 (vier Jahre nach Kriens)
Burkard Egerder genannt. 1412folgle Walther von
Honrein und 1416 Hartmann von Stans.86 Während
für Root und Kriens jährlich ein neuer Vogt gewáhlt
wurde, blieb derjenige von Horw über Jahre hinweg
zuständig.8' Er rechnete jährlich über ein bis drei-
einhalb Pfund für Bussen ab.88 Andere Einkunfte
besaß er offenbar nicht. 1420 fand eine Verwal-
tungsreform statt. Root wurde zu Habsburg ge-
schlagen und Kriens und Horw von 1421 an als ge-
mei nsame Landvogtei verwaltet. 8e

Der allmähliche Übergang der Rechte an die Stadt
und das Vorpreschen der Stadtbürger beim Erwerb
von Rechten brachte Luzern nicht nur Vorteile. Die
einzelnen Rechtsbereiche ließen sich wàhrend Jah-
ren kaum genau umschreiben. Die Räte hatten sich
deshalb in jener Zeit wiederholt mit den Horwer Ver-
hältnissen zu befassen. So wurde 1382 das Ge-
rücht untersucht, Horwer und Krienser hätten zu-
sammen irgend ein Búndnis gemacht.eo Andere
Fälle betrafen die Ausscheidung der gerichtlichen
Kompetenzen des Vogtes. "1419 untersuchte der
Rat, wer in Ennethorw Frevel zu beurteìlen und zu
büßen habe. Noch 1436 gab es nämlich in diesem
kleinen Sonderbezirk einen Weibel, der direkt dem
Ammann verantwortlich warel Von wem er seine
Rechte erworben hatte und welchen Umfang sie
hatten, wird nicht ersichtlich. Der Rat machte aber

sofort klar, daß Frevelfällevor das Gericht des Land-
vogts gehörten. Später muß auch das Niederge-
richt in jenem von Horw aufgegangen sein. 1421

kam es zu Anständen mit dem Pfarrer, weil er sich
für Vergehen auf dem Kirchweg als zuständig be-
trachtete.e2 Wir haben schon früher gesehen, daß
die Kirchherren offensichtlich gewrsse niederge-
richtliche Rechte ausübten. Aber auch hier dürfte
der Rat seinen Anspruch durchgesetzt haben.
1422woll\e der Meier Peter von Wissenwegen nrcht
zulassen, daß Urteìle von seinem Gericht nach Lu-
zern weìtergezogen werden. Der Rat wies auch ihn
in die Schranken und legte fest, daß die hohen Ge-
richte zu Horw der Stadt gehörten. Sowohl strittige
Urteile des Landvogts oder seines Weibels wie
auch jene des Meiers und seine Weibels durften an
den Rat appelliert werden. Von jedem Urteil hatte
Wissenwegen zudem drei Sch illi nge abzu I iefern. e3

Peter von Wissenwegen fiel kurz darauf in der
Schlacht von Arbedo. SeineWitwe Elisabeth von Er-

ìach heiratete später Hemman von Büttikon, Herr
von Wikon.ea Die beiden verkauften 1425 ihre un-
interessant gewordenen Rechte - also die Gerichte,
Twing und Bann sowie alle Frevel und Bußen - an
die Stadt Luzern und erhielten dafür den Meierhof
zu Lehen. Auf unbekannte Weise müssen die Wis-
senwegen also auch die Frevelgerichte an sich ge-
bracht haben. Vom Verkauf ausgenommen waren
allein die Hühnerss Möglicherweise waren diese be-
reits früher um 30 Goldgulden an Schultheiß von
Moos veräußert worden. Zwei Jahre später erwarb
die Stadt auch diese Abgabe.nu Übrigens hatte der
Verkauf noch ein Nachspiel: 1431 trat plötzlich Peter
von Meggen auf und glaubte, das Mannschafts-
und Lehensrecht über den Hof Langensand bean-
spruchen zu dúrfen.e7 Offensichtlich hatten also die
von Meggen das Meieramt an die Wissenwegen
weiterverliehen. Hemman von Büttikon und seine
Frau hingegen hatten 1425ihre Rechte als *fri lidig
eigen, der Stadt übergeben. Der Rat war nicht ge-

willt, seìne neuen Kompetenzen preiszugeben. Er

machte von Meggen darauf aufmerksam, daß sein
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Vater den Meierhof nie als Lehen empfangen und
ihn ohne die Bewìlligung des Rates verpfändet
habe. Damit sei das Lehen an den Rat als obersten
Lehenherrn heimgefallen. Angesichts dieser Tatsa-

che verzichtete Peter von Meggen auf das Mann-
schaftsrecht und gab sich mit dem Versprechen zu-
frieden, daß er und serne Nachkommen auf ewig
mit dem Gute Langensand belehnt würden. Seit
1458 erhielten aber immer Mitglìeder der Familie
Buholzer den Meierhof zu Lehen.es

Dìe Ziele der Luzerner Herrschaft sind klar und ein-
fach: Steue[ Gericht und Mannschaftsrecht wurden
unter allen Umständen durchgesetzt. Es lag dem
Rat offensichtlich daran, dem Vogt und dessen
Amtleuten einen klaren und umfassenden gerichtli-
chen Kompetenzbereich zu schaffen und kleinere
Nebengerichte auszuschalten, selbsl wenn sich
diese auf altes Herkommen berufen konnten. Bloße
Einkünfte ohne Kompetenzen wie zum Beispiel Fut-

terhafet die Hühner oder der Meierhof als landwirt-
schaf I rches Gut wu rden g roßzü gi g weiterverl iehen
oder den bisherigen lnhabern belassen. ln ähnli-
cher Weìse wurde auch auf rein wirtschaftlichem
Gebiet der herrschaftliche Anspruch durchgesetl.
Allmend und FischenzzuHorw wurden 1416 und
1417 durch den Rat zum obrigkeitlichen Besitz er-

klärt.ee Sobald dieser Anspruch allgemein aner-
kannt wa[ erlaubte der Rat wieder jedermann, in

der Horwer Bucht zu fischen. lnnerhalb weniger
Jahre wurde so aus einem Konglomerat von unter-
schiedlichsten Rechten eine einheitliche Landvog-
tei mit einem ausgedehnten und vor allem klar um-
rissenen Kompetenzbereich gebildet.

2.2.5. Die Landvogtei Kriens - Horw

Die Kompetenzen des Vogtes betrafen vor allem
das Frevelgericht, d. h. die Einhaltung des Frìedens,
ferner die direkten und indirekten Steuern und das
Mrlitärwesen. Am meisten Einblick gewähren uns
die Abrechnungen der Landvogte, die sie jährlich
nach dem 24. Juni vor der städtischen Rechnungs-
kommission abzulegen hatten. Leider sind dabei
die Beträge für Kriens und Horw meist nicht geson-
dert ausgewiesen.

86 1396: STALU RP 1.154r', 1412. Segesser Rechtsgeschichte
1.471; 1416: RP 1.274r. Die Vögte auch im Jahrzeitbuch
Horw: Burkard Egerder (27. Feb.), Walther von Honrein
(6, Au gust), Rei nhard, Pfarreigeschichle 42 und 49

87 Die Amterbesetzungen für die Landvögte: 1392: RP 1.68r;
1393:77v;1394: 90r; 1396: 122v;1392 1398 und 1399:
154v; 1399: 150v; 1400: 174v,1401: 183v: 1402. 192r;
1403: 201 v; 1404: 204r', 1405.206v; 1406: 20Bv; 1407:

2 1 0 v; 1 408 : 213 r ; 1 409 : 217 r ; 1 410: 219 v, 1 411 . 235 r : 1 412:

1 94 v; 1 41 3 : 260 v, 1 41 4, 263 v; 1 41 5: 267 r ; 1 416. 27 4 r ; 1 417 :

27 5 r : 1 418. 27 6 r ; 1 419 : 27 7 r ; 1 420: 27 7 v ; 1 421 : 27 8 v
88 Abrechnung für 1417 und 1418: STALU cod 6855.40; für

1419: ebenda 134
89 STALU RP 1.278

90 STALU RP 1.3v

91 1419 Juli 31: RP 3.61 v; 1436 April/lVai: RP 5a. 69v.
92 1421 Juli 30: RP 3,74 r

93 1422 Feb 20: RP 3.77v und 1422Màrz2: RP 1.302v
94 HBLS 7.574:P.X. Webe¡ DerAmtmann zu Luzern bis 1479,

SA aus: Korrespondenzblatt der Beamten und Angestellten
1930.5f

95 STALU Urk 126/1890
96 1425 Dez 12. RP 4.87 r', 1427 Feb 7: RP 4,.100v

97 1431 Aug 31: RP 4.164v
98 STALU cod 5005, 48ff (lúannlehenbuch)
99 Allmende: RP 1.382v Fischenzen: RP 1.389v und 3.34v
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Die Einnahmen stammten aus den Bußen, dem
Umgeld, den Zinsen und den Steuern. Der Durch-
schnitt lag bei etwa 28 Pfund pro Jahr. Einzig von
1454 bis 1481 stieg er plötzlich auf 123 Pfund.100
Dieser Mehrertrag kam von den Alpzinsen des Ei-
gentals, denn damals war die Verwaltung dieses
neuerworbenen Gebietes dem Landvogt von
Kriens - Horw unterstellt.l0l Den Hauptteil der Ein-
nahmen machten die Bußen aus, die vor Gericht
auferlegt wurden. lhr Ertrag war naturgemäß
schwankend. Führt die Rechnung das Betreffnis
von Horw separat an, so handelt es sich meist um
ein paar wenige Pfund.102 Das Umgeld - in der
Frühzeit noch der Böspfennig genannt - war eine
Umsatzsteuer vom Wein. Sie wurde bei den Wirten
vor dem Einkellern der Fässer bezogen und betrug
5 Schillinge pro Saum (172,87 Liter). Diese Konsum-
steuer ertrug jährlich zwischen einem und fünf
Pfund, allerdings für Horw und Kriens gemeinsam.
Mit dem Umgeld wurde meist auch der Zwanzigst-
pfennìg verrechnet, eine Abgabe vom Gut jener
Leute, die aus der Gemeinde fortzogen. Umgeld
und Zwanzigstpf en n i g zusam m e n e rreichte n e ben-
falls nur die Summe von einigen Pfund.103 Größer
war der Ertrag des Futterhafers, der vom Vogt meist
sogleich verkauft wurde. Von den 30 bis 40 Vierteln
wurden zwìschen 1420 und 1430 jeweils 6 bis B

Pfund eingenommen. Allerdings wurde diese Ab-
gabe nur von den Leuten von Kriens geleistet. Die
Zinseinnahmen der Landvogtei hingegen waren in
dieser Zeit gering. So wurde wahrend einigen Jah-
ren 1 Pfund fur ein eingezáuntes Grundstück auf
der Allmend verrechnet.l04 Daneben war der Vogt
aber auch zuständig für den Einzug der außeror-
dentlichen Steuern von 1445, 1452,1471 und 1487.
Auch dre Ausgaben in der Landvogteirechnung wa-
ren bescheiden. Sie betrugen in der Regel einige
Schillinge und stiegen nur bei außerordentlichen
Ereignissen. lm Jahre 1441142 wurden die Eide er-
neuert, 1456157 die Allmendgrenzen abgeschrit-
ten. Auch Tierjagden, wie 1469170 auf zwei Wolfe in
Kriens und 1477178 auf einen Bären, verursachten

Ausgaben von mehreren Pfund. Für den Einzug
der Steuer von 1472-74 verrechnete der Vogt ein
Pfund und 16% Schilling. Dazu erhielt er jährlich
den gewöhnllchen Vogtlohn von 5 Pfund.105

ffi.+l,.-
Dorf linde, Standort des alten Gerichtsplatzes?

lm Gericht hatte der Landvogt den Vorsitz. Gerichts-
tag war wohl abwechselnd in den beiden Dörfern; in
Horw wahrscheinlich bei der Dorflinde unterhalb
der Kirche. Erst rn späterer Zeit verlegte man die Ge-
richtssitzungen in Häuse¡ und zwar in Horw in die
Gaststube, das alte Rössli. Fur Bagatellfälle wurde
aber wohl kaum immer der Vogt aus der Stadt Lu-
zern nach Horw bemüht; diese konnte auch sein
Weibel entscheiden. Ging es um schwerere Verge-
hen von Auswärtigen, bei denen man nicht sicher
wa¡ ob sie die geforderte Buße auch entrichten wür-
den, so legte man die Übeltater zu Luzern in den
Turm.106
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Zu den ordentlichen Rechten der Herrschaft gehör-
te auch das Mannschaftsrecht, d.h. die Vollmacht,
die Leute zu Kriegszügen auf bieten zu können. Für
das Panner von 600 Mann, die "normale Auszugs-
einheib,, hatte Horw nach einem Rodel von 1425
16 Mann zu stellen. Davon waren 4 Schùtzen und
B Spießträger Kriens stellte 22 Mann. Nach einem
Verzeichnis von 1443 mußte Horw nur noch B und
Kriens 15 Mann für das Panner aufbieten. Dafürwa-
ren die Kontingente der großen Landvogteien Enl
lebuch, Willisau, Rothenburg und Ruswil beträcht-
lich erhöht worden.107 Die Zahl der tatsächlich Aus-
gezogenen richtete sich jedoch immer nach dem
effektiven Bedarf. Dieser lag zwischen 2 Mann (e
einer von Horw und Kriens) imZug nach Grúningen
und Regensberg im Jahre 1443 und 90 Mann
(Kriens 50, Horw 40) bei einem anderen Auszug im
gleichen Jahrl0B ln der Regel wurde nie die gesam-
te wehrfähige Mannschaft von .16 

bis 60 Jahren auf-
geboten, sondern nu r ei ne bestimmte Anzah I Leute,
die von den Gemeinden selbst ausgewahlt wurden.
Daß Horwer beiSempach, beiArbedo, im Alten Zü-
richkrieg und in den Burgunderkriegen mìtge-
kámpft haben, wird durch das Jahrzeitbuch belegt,
welches am 22. Juni das Gedächtnis dieser Gefal-
lenen begeht. Für Hensli im Hasli, der im Alten Zü-
richkrieg 1443in der Schlacht am Hirzelfiel, wurde
am 15. Mai eine eigene Jahrzeit begangen.l0s Zum
Mannschaftsrecht gehörte übrigens auch die Har-
nischschau. Bei dieser "lnspektìon" mußte jeder
Wehrfähige seine eigenen Waffen in brauchbarem
Zustande vorweisen.
Über die einzelnen Landvögte und ihre Regie-
rungsweise läßt sich wenig aussagen. Schwierigkei-
ten gab es einzig mit Welti Meyer, der 1422123 re-
gierte. Er gab bei der Abrechnung an, er habe mehr
ausgegeben als eingenommen. Offenbar wurde
das vorerst von den Rechnungsprufern akzeptiert.
Eher zufällig wurde dann im Zusammenhang mit ei-
nem Ehrverletzungsprozess gegen Bürgi Bram-
berg auch gegen Welti Meyer ermittelt. Dabeistellte
sich heraus, daß er weder Bußen noch Futterhafer

verrechnet hatte. Meyer wurde daraufhin aus dem
Rate gestossen. Er versuchte mehrfach, durch wei-
tere Kundschaften seine Unschuld zu beweisen.
Aber der Rat ging nicht darauf ein, und als Meyer
verlauten ließ, er wolle sein Bürgerrecht aufgeben,
stellte ìhm der Rat kurzerhand ein Ultimatum.ll0
Daß über andere Vögte keine besonderen Berichte
vorliegen, läßt darauf schließen, daß sie zur ZuÍne-
denheit der Räte und der Untertanen regierten.
Trotz Tende n z zu zunehmend er Verei n heitl ich u n g
des Staatswesens war dre Herrschaft des in der
Stadt wohnenden Landvogts kaum sehr druckend.
Bei grösseren Bußen zum Beispiel erlaubte er ra-
tenweise Bezahlung. Zudem kannte man sich ge-
genseitig, und die Standesunterschiede waren
noch nicht so groß wìe in den folgenden Jahrhun-
derten.

100 Körnei Staatsfinanzen 436ff, Tab. 86
101 Glauser/SiegristBT
102 Die Rechnungen: 1433/34 3 I b 9 sh: STALU cod 6860.763;

14411421 lb.766;1442143 4112lb.767:1443145 2 lb 5 sh:
767;1445146 1 I b 6 sh Bd: 768, 1446147 12lb:768

103 1446147 2 lb 8 sh 4d: ebenda 768. Zur Definition: Körner:
Staatsfinanzen 167

104 Rudi von Stirnenrûti 1 lb: ebenda 767; zins vom acker bi
der müli 1 lb: 768

105 1480/81: ebenda 787
106 1427 verschiedenen Nidwaldner Viehdieben angedroht:

RP 4.1.18v

1 07 Segesser, Rechtsgesch ichle 2.409: STALU U rk 230/3296
.108 

Urk 230/3306
109 PfA Jahrzeìtbuch 43 und 35
110 STALU RP 4.49r, BOv, 81 r
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2.3. Die Gemeìnde

lm 14. und 15. Jahrhundert wird die Gemeinde als
Organisationsform noch nicht ausdrücklich er-

wàhnt. Hie und da ist sie zwischen den Zeilen faß-

bar, wenn etwa einzelne als Partei in einem ?rozeß
auftreten oder wenn sie von der Obrigkeit für be-
stìmmte Leistungen oder Handlungen zugezogen
werden. Da sìch Horw aus verschiedenen Sred
lungskernen und einer großen Zahlvon Einzelhöfen
zusammensetzte, wurde jedoch nicht von Dorf-,

sondern immer von den Amtsgenossen gespro-
chen. ln luzernischer Zeit werden dre Hinwetse
deutlicher, daß es sich dabei um eine bereits gut or-
ganisierte Gemeinde handelte. Alle zwei Jahre,

Amtssiegel von 1696

beim Amtsantritt eines neuen Landvogts, wurde die
männliche Bevólkerung über 16 Jahren zur Huldi-
gung aufgeboten, und jährlich zweimal mußte die
Horwer Gemeinde zusammen mit den Stadtbür-
gern in der Peterskapelle den Geschworenen Brief
beschwören und sich damit auf die Einhaltung des
Friedens verpflichten.lll Auch bei Bundeserneue-
rungen der Stadt Luzern mit den Waldstätten wurde
Horwzusammen mit den umliegenden Gemeinden
zur Teilnahme aufgeboten, so in den Jahren 1417,

1420 und 1471.112 Weìtgehend selbständig muß die
Gemeinde den Bezug der Steuern organisiert ha-
ben, denn 1417 wollte sie auch den Hof Geissen-
steln besteuern, was vom Rat aber nicht zugelassen
wurde, weil es sich um ein freies Gut handelte.ll3
1471 besprachen sich Horwer und Krienser dar-
über; wie man beim Rat eine Steuererleichterung
oder gar einen Nachlaß erreichen könnte,r14 und im
Jahre 1500 wurde wieder vor dem Rat verhandelt,
weil die Horwer auch die Leute im Moos besteuern
wollten.l15 lm weiteren mußten dre Amtsgenossen
zusammen mit den Vertretern des Landvogts auch
dìe niedere Gerichtsbarkert, vor allem die Kontrolle
uber die Handänderung von Gütern und die Auf-
sicht über Feld und Flur organisieren. Die alte Mei-
erhofv-erfassung funktionierte ja spätestens seit
dem Ubergang an Luzern nichl mehr 1485 bean-
tragten die Horwer dem Rat, die Übertreter ihrer All-
mendordnung büßen zu durfen, was ihnen auch
bewilligt wurde.116 Die Organisation für die lnstand-
stellung der Wege oblag ebenfalls der Gemeinde,
mindestens do11, wo diese Wege über Allmendland
fuhrten. Prìvate Anstößer dagegen waren selbst
zum Unterhalt verpflichtet. 1499 forderte der Rat die
Gemeinden Kriens und Horw auf, den Weg durch
das Moos gegen Hergiswil zu verbessern.ll' Be-
stimmt wurden auch größere Bauten wie ern Kir-
chenneubau oder der Bau eines Amtshauses von
der Gemeinde getragen. Solche Aufgaben setzten
das Funktionieren einer einfachen Verwaltung vor-
aus. Doch werden in den Quellen außer Weibel,
Bannwart und Hirt keine weiteren Ämter erwähnt.

_/
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2.4. Die Kirche

Das älteste Gotteshaus in der Umgebung von Horw
war das Kloster Luzern. Es besorgte ursprünglich
die Seelsorge im gesamten Gebiet. Auch die Ein-
wohner unserer Gemeinde waren damals nach Lu-
zern kirchgenössig. lm 12. oderfruhen 13. Jahrhun-
dert aber wurde Horw von seiner Urpfarrei abge-
trennt. Etwa zur gleichen Zeit geschah dies auch in
Kriens, Emmen, Buchrain und Meggen. Wahr-
scheinlich konnte das Kloster diese Ablösung län-
gere Zeit verzögern, denn im benachbarten Gebiet
von Uri wurden die Tochterpfarreien wesentlich frü-
her selbständig.118 Reste der alten Abhängigkeit
waren auch später noch zu erkennen. So schuldete
die Kirche von Horw im 14. Jahrhundert dem Käm-
merer des Klosters 10 Schillinge. Diese Abgabe
wurde ursprünglich in Tuch geleistet. Dem Konvent
mußte man ferner 4 Schillinge für Bockshäute ent-
richten.lle Auch der Bittgang ìns Luzerner Klostef
den Horw jährlich vorAuffahrt durchführte, weist auf
diese Abtrennung hin. Eher der zentralörtlichen
Funktion der Kirche von Luzern ist es dagegen zu-
zuschreiben, wenn die umliegenden Pfarreien dort
ihre Oblaten, also die ungeweihten Hostien, und
das heilige Öl bezogen.l'o
Als Gründer der Kirche von Horw kommt eher das
Kloster Luzern als ein lokales Adelsgeschlecht in
Frage, lm Jahrzeitbuch von '1560 erscheinen ledig-
lich die Familie des Ritters Hemman von Büttikon,
seine Frau Elisabeth von Erlach, ferner die Witwe
Peters von Wissenwegen und die Luzerner Vógte
des 14. und frühen '15. Jahrhunderts.l2r Diese Per-
sonen aber hatten mit der Kirchengründung sicher
nichts mehr zu tun. Wohl aber leisteten sie wahr-
scheinlich einen Beitrag an die Ausstattung des
Gotteshauses.
Mit dem Verkauf des Hofes Horw im Jahre 129'1

ging auch der Kirchensatz an die Habsburger übe¡
welche diese Rechte wohl zusammen mit der Vogtei
an ihren Amtmann Ritter Hartmann von Ruoda ver-

liehen. Wir haben bereits erfahren, wie er dieses Le-
hen zum Vorteil seiner Famille ausnützte.122 Spätef
als Luzern die habsburgischen Rechte erwarb, wur-
de die Stadt auch Besitzerin des Kirchensatzes von
Horw.123 Der Pfarrer wurde von nun an vom Rat er-
nannt. Der Rat war aber auch verpflichtet, seinen
Teil an den Unterhalt der Kirche beizutragen, und
mußte bei Auseinandersetzungen über Einkünfte
der Kirche und des Pfarrers entscheiden. Diese
rechtlichen Verhältnisse blieben bis ins 20. Jahrhun-
dert unverändert.
1234wvd mit dem Leutpriester Christian zum ersten _

Mal ein Pfarrer von Horw in den Quellen erwähnt. Er
war unter den Zeugen, als die Pfarreiverhältnisse
der Stadt Luzern neu geregelt wurden.l2a Wie von
ihm wissen wir auch von seinen Nachfolgern kaum

111 Segesse¡ Rechtsgeschichle 1.478
112 STALU RP3.27r
113 RP 1.313 r und 3.24v
114 RP 54.326v
1.15 RP 8.162r
116 RP 6.67r
117 RP 8.152r
118 Fischef in: Luzern 1178.41 und 43
119 QW 1l'13.148: 1314 Nov 23: StiA B 21 ; QW l/2.370 N 738
120 QW 1v3.51,44
121 PfAJahrzeitbuch: Herr Hemman von Büttìkon, Rittef Herr

Rudolf, sein Sohn, seine Mutter und alle seine Vordern.
21. Okt.: S. 70; Elsbeth von Erlach, Petermanns von Wis-
senwegen, Wirtin.3. Okt.:S. 66; Burkart Egerder2T. Feb.,

S. 15; Welti von Honrein 1.1. Aug.:S. 54; Wohl ein Verwand-
ter des Pfarrers Hans von Rynach ( 27. Jan: S. 8) ist Junker
Heinrich von Rynach. 6. Nov: S. 73

122 Kap.2.2.2Die habsburgische Herrschaft, Anm. 81

123 Die Annatenregister des Bistums Konstanz aus dem
15. Jahrhundert, hrsg. Manfred Krebs, Freiburg 1956.
1419 präsentierte Kónig Sigmund den Johannes Hunin-
ger: 81 N 555; 1438 der Rat von Luzern den Heinrich Bü-
rer:217 N 2308

124 0W t/1.166 N 355
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mehr als die Namen. Daher sei auf die entspre-
chende Liste im Anhang verwiesen. Um 1477 war
Johann Schnider Pfarrer von Horw. Er hatte sehr
gute Beziehungen zu Niklaus von Flüe. Schon zwei
Jahre vorher hatte ihn Schultheiß von Hunwyl zu
Bruder Klaus geschickt, um Rat zu holen. lm Mai
1477 baTder Pfarrer die Ratsherren um ein Jahr Ur-
laub, um diese Zeit beim Einsiedler im Ranft verbrin-
gen zu können. Das wurde ìhm auch bewilligt und
Hans Grimm als sein Stellvertreter ernannt.125 Über
die Pflichten und Aufgaben der Pfarrherren in die-
ser fruhen Zeit sind wir nicht unterrichtet. Erst der
Pfrundbrief des 16. Jahrhunderts hält sie eindeutig
fest. Sicher müssen wir uns aber eine einfache Seel-
sorge vorstellen, die vor allem im Lesen der Messe,
im Predigen, im Erteilen der Sakramente wie Taufe
und Ehe, in Versehgängen und Beerdigungen be-
stand. Offensichtlich besaß der Pfarrer bereits da-
mals am Montag seinen freien Tag, denn in den
Jahrzeitstiftungen wird mehrfach festgehalten, daß
er die Seelmesse nicht an einem Montag lesen
müsse.
Auch über dìe Einkünfte des Pfarrers und der Kir-
che lassen uns dief rühen Quellen noch weitgehend
im dunkeln. 1275 mußte der Leutpriester von Horw
45 Schìllinge an den Kreuzzugszehnten leisten.
Seìn Einkommen betrug demnach 22t/z Pfund
oder 9 Mark. Während des 15. Jahrhundefts er-
reichte es regelmäßig zwischen 16 und 36 Gul-
den.1'6 lm Habsburger Urbar um 1305 wurden die
Erträge des Patronatsherren mit etwa B Mark be-
rechnet.127 Die Einkünfte von Pfarrer und Patronats-
herr waren also ungefähr gleich verteilt und dürften
zusammen etwa 17 Mark oder 42t/zPfund belra-
gen haben. Wesentlich mehr als seinen Anteil, näm-
lich 57 Goldgulden oder "11,4 Mark, bezog Mark-
ward von Ruoda in den Jahren zwischen 132.1 und
1325.128 Wahrscheinlich bezahlte er aber seinem Vi-
kar einen Lohn von weniger als 9 Mark. Mindestens
so interessant wie die Pfarreinkünfte waren für die
von Ruoda die Gerichtsrechte, welche mit dem
Amte des Kirchherrn verbunden waren. 1421 wur-

de im Rat darüber verhandelt, ob der Pfarrer auf
dem Kirchweg richten solle.l's Das beweist, daß
auch in Horw wie an anderen Orten der Pfarrer für
bestim mte Vergeh en zuständ i g war. Diese Gerichts-
barkeit hatte sich aus dem alten kirchlichen Rüge-
gericht entwickelt. Ursprünglich war der Archidia-
kon dafür zuständig gewesen. Später gingen diese
Befugnisse an den Pfarrer über. lm benachbarten
Kriens ist ein solches Kirchenrecht aus dem Jahre
1 484 auf gezeich net. 1 30

Die wichtigsten Einkünfte des Pfarrers bestanden
ìm Zehnten und rn den Vergabungen aus den Jahr-
zeiten. Der zehnte Teil von allen Feldfrüchten und
Tieren gehörte der Kirche. lm ldealfallwurden diese
Erträge in vìer gleichmäßigen Teilen für den Kir-
chenbau, den Patronatsherrn, den Pfarrer und die
Armen verwendet. Schon sehr früh aber wurden
auch diese Abgaben, wie andere Rechte, als selb-
ständige Kapitalien behandelt, verkauft und ver-
pfändet. So gehörte der Zehnten von den Gütern
auf der Halbinsel dem Almosneramt zu Luzern. Den
halben Teil hatte das Kloster von Werner von Gun-
doldingen geschenkt erhalten.r3r Zum ältesten Wi-
demgut - dem Stiftungsgut der Kirche - gehörten
die Matte bei der Linde und beim Brunnen, die
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Wolfhalde mit Sigristenhaus und Wirtshaus (das
spätere Sigristenpfrundland), der Herrenwald, ein
Ried zwischen Dorfbach und Steinibach und das
Recht, vor diesem Ried am Ufer zu fischen.l32 Dar-
über hinaus beanspruchte der Pfarrer einen Teil

vom Zehnten, vor allem jenen von der Allmend und
vom Hochwald. Dieses Recht wurde ihm 1472 und
1483 vom Rate bestätigt.133
Als Verwalter dieses Gutes amteten die Kirchmeier.
Das Jahrzeitbuch spricht regelmäßig von Kirchmei-
ern. Wie im 16. Jahrhundert hatten wohlimmerzwei
Männer gleichzeitig dieses Amt inne.134 Sie legten
die Kapitalien der Jahrzeitstiftungen an, trieben die
Zinsen ein und teilten sie den Berechtigten aus. Sie
zogen aber auch die Naturalabgaben wie zum Bei-
spiel die Zehnten ein. Als erster namentlich bekann-
ter Kirchmeier wird ein Jost Studhalter im Jahrzeit-
buch unter dem Datum des22. März erwähnt.
Über Entstehung und Aussehen der ältesten Kirche
wissen wir nichts. Darüber könnten allenfalls ar-
chäologische Grabungen Auskunft geben. Es ist

auch nrcht klar, weshalb die Kirche gerade an die-
ser Stelle errichtet wurde. Sie steht ungefähr in der
Mitte zwischen den alten Siedlungskernen von Lan-
gensand, Winkel und Ennethorw auf dem Boden
des Hofes von Horw. Das Kirchengut mit Gottes-
haus, Pfarr- und Sigristenhaus und dem umliegen-
den Pfrundland lag südlich angrenzend an den al-
ten Hof.
Um 1440 brannte die Kirche nieder Sie wurde dar-
auf in mehrjähriger Arbeit neu gebaut. lm Jahre
'1446 weihte der Konstanzer Generalvika¡ Bischof
Johannes von Blatten, das Kirchenschiff und einen
Altar (wohl den unter dem Chorbogen)zu Ehren der
Jungfrau Maria, des Heiligen Kreuzes und ver-
schiedener Heiliger Offensichtlich war mit dem
Brand auch die Ausstattung der Kirche zerstört wor-
den. Zwei Jahre später verlrehen sechs Kardinäle in
Rom der Kirche 100 Tage Ablaß für alle, die an den
Bau oder die Ausstattung beitrügen und an be-
strmmten Tagen die Kirche besuchten. 1452 war
der Chor vollendet. Der gleìche Bischof weihte den

Hauptaltar zu Ehren der Gottesmutter und der Heili-
gen Barbara und Katharina, den rechten Seitenaltar
aber zu Ehren von Pantaleon, Dorothea, Stefan und
Martin. Zwanzig Jahre später weihte der General-
kommissar des Bischofs von Konstanz, Burkard Tu-

berflug, auch erne Kapelle hinten beim Eingang auf
der linken Seìte zu Ehren der Zehntausend Ritter
1497 schließlich weihte der Weihbischof Daniel Ze-
hender die Beinhaus-Kapelle im Friedhof,135 Diese
erstaunliche Bautätigkeit wurde auch zu Beginn
des 16. Jahrhunderts fortgesetzt. Die verschiede-
nen Gebäude sind in jenem Plan festgehalten, wel-.
cher vor dem Neubau von 1815 gezeichnet wurde.

125 Bruder Klaus. Die ältesten Quellen über den seligen Ni-
klaus von Flüe, sein Leben und seinen Einfluß. Hrsg. Ro-
bert Durrer Bd. 1, Sarnen 1917-1921. 53-55, 73-74

126 Die Primi fructus, Abgaben an den Bischof, bestanden
aus der Hälfte des ersten Jahreseinkommens. 1419 1B fl:
Annatenregister (wie Anm. 123) 81 N 55; 1438 I fl: 217 N
23OB;1454 B fl: 218 N 2326; 1480 10 fl: 219 N 2352; 14BB

1211:220 N 2361; 1490 15fl: 22ON2364:1493 15fl: 220 N
2369;1497 15Il:221 N 2371; 1499 12'Íl:221 N 2373.

127 Glauser/Siegrist 145

128 QW t/1.2 678 N 1384
129 STALU RP 3.74r
130 Segessel Rechtsgeschichte 1.478f
131 Gfrd 4, 1847,240
132 STALU cod KA 60 fd 368ff
133 GA Copeybuch 5; STALU RP 5 B.3B9v
134 Reinhard, Pfarreigeschichte 79
135 ebenda2l-23; die Urkunden dazu: Gfrd 1Z 1861, 69-71

und STALU Urk47218433
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Ansicht der alten Kirche des 15. Jahrhunderts (nach einem
Aquarell des 18, Jhs.)

Aus zwei Ansichten ist auch die äußere Erschei-
nung der alten Kirche bekannt. Wohl nach der
Zeichnung von 1815 hat Josef Balmer die alte Kir-
che auf der Himmelfahrtsszene im mittleren Dek-
kenfresko der heutigen Kirche gemalt (Abb. S. 69).
Das Gotteshaus des .15. Jahrhunderts war ein kur-
zer und relativ breiter Bau von ungefähr 28 Metern
Länge und 17 lVetern Breite. Er besaß ein einfaches
Tonnengewolbe aus Holz. Der Turm, etwa 4 Meter
im Quadrat, war schlank und hoch, anfänglich si-

cher noch ohne Uhl aber mit mindestens drei

Glocken ausgestattet. Sie waren noch im letzten
Jahrhundeft vorhanden, wurden aber 1894 ein-
geschmolzen. Wahrscheinlich stammten sie alle
aus der Zeit um 1468 und waren von Rudolf Klego-
wer gegossen worden. 136

Zum kirchlichen Leben der damaligen Zeit gibt uns
das Jahrzeitbuch die besten Einblicke. Es informrert
uns zum Beispiel über die verschiedenen Kreuz-
gánge, die alljährlich durchgeführt wurden, Am
Samstag nach Ostern fand ein Umgang um die
ganze Pfarrei statt. Vor Auffahrt zog man zur alten
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Deckenf resko von Josef Balmer mit Darstellung der alten Kirche
vor 1815

Mutterkirche nach Luzern und am 25. April nach
Kriens. Daneben war Horw auch Zielpunkt ver-
schiedener Kreuzgänge. Am Samstag vor Auffahrt
kamen die Pfarreien Root und Buchrain, am Mon-
tag die von Hergiswil, am Freitag nach Auffahrt jene
von Emmen, am Samstag die Stadt Luzern und die
Leute von Kerns und am Samstag vor Aschermitt-
woch die Pfarrgenossen von Kriens.rsi Oft wurden
auch aus aktuellem Anlaß Prozessionen nach Horw
angeordnet.l3s
Die Ablässe, welche die Bischöfe und Kardinäle bei

den Altarweihen verliehen hatten, geben uns eben-
falls eine Vorstellung von der damaligen Volksfröm-
migkeit. Man war bemüht, sich durch Gebete von
Schuld und Strafe zu befreien. Die Vergabungen für
die Verstorbenen gehören ins gleiche Kapitel. Jede
Familie hatte an einem bestimmten Tag ihre Seel-
messe.13e Äfrnlich wie im 13. Jahrhundert die Adeli-
gen ihre Güter und Rechte der Kirche von Luzern
stifteten, vergabten im 14. und 15. Jahrhundert bäu-
erliche Familien der Kirche von Horw einen jährli-
chen Zins ab ihren Gütern. Regelmäßig wurde da-
bei ein bestimmter Teil als Entschädigung an den
Pfarrer für das Lesen der Jahrzeitmesse ausge-
schieden. Mit einem weiteren Teil wurde Brot ge-
kauft, mit dem man die Armen nach der Messe be-
schenkte. Dieser Brauch hat sich bis ins 20. Jahr-
hundert erhalten und wurde erst vor wenigen Jahr-
zehnten aufgegeben. Ein letzter Teil der Vergabung
war gewöhnlich fur den Kirchenbau oder für die
Ausstattung der Kirche bestimmt.
Auch die wenigen sakralen Kunstwerke, welche
sich bis heute erhalten haben, zeugen von den reli-
giösen Vorstellungen der damaligen Zeit. Sie dien-
ten der Verehrung des Altarssakramentes, des Hei-
ligen Kreuzes, des Leidens Christi und der Gottes-
mutter Maria. Das waren die zentralen Themen der
spätm ittelalterl ichen Mysti k u nd der Vol ksf rom mi g-
keit. Aus dem 15. Jahrhundert hat sich bei uns ein
silbernes Vortragekreuz erhalten. Es zeigt hinter
dem Gekreuzigten eine eingravierte Dornenkrö-
nungsszene und an den Kreuzenden die Evangeli-
stensymbole. ln der Sakristei befindet sich die mit
Engelsfiguren und einer Madonna geschmückte,

136 Reinhard, Pfarreigeschichte 32
'137 ebenda 45
'138 Renward Cysat: Collectanea Chronica l/1.122
139 PfA Horw, Jahrzeitbuch: Dr-irler am B. Jan.; Reinhard

3. März; Studhalter 22. Màrz; Mettler 22. Mai; Kaufmann
2. Juli; Meienberg 4. Nov; Sigrist 21. Dez.
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Nicht direkt mit der Pfarrei verbunden waren die
verschiedenen Waldbrüder und Schwestern, die im
Hochwald, im Längacher und hinter dem Winkel in

ihren Zellen lebten. Die f rühesten Nachrichten über
sie enthält das Jahrzeìtbuch. Bruder Walther der
um 1480 im Längacher gewohnt haben soll, versah
während einiger Zeìt das Sigristenamt der Kirche.
Für ihn wurde am 30. Januar die Jahrzeitmesse ge-
halten.lal Um 1240 lebte auf der Höhe des Schwe-
sternbergs Iür kurze Zeìt erne Religiosengemein-
schaft, welche aber schon nach wenigen Jahren
nach Rathausen übersiedelte.l42 Die Anfänge die-

Madonnavon Seewen, um 1400

Spätgotische Tu rm monstranz

gotische Turmmonstranz und im Beichtgesprächs-
raum die spätgotrsche, holzgeschnitzte Pieta mit
moderner Fassung. Beim eindrucksvollen, holzge-
schnitzten Kruzifixus, welches hinten auf der Män-
nerseite hängt, handelt es sich wohl um jenes
Kreuz, das im 16. Jahrhundert als wundertätig ver-
ehrt wurde. Die Muttergottesstatue von Seewen,
etwa um 1400 entstanden, hat vielleicht aus einem
anderen Kultoft ihren Weg in das Helgenstöckliam
See gefunden, denn die Kapelle ist heute mit '1648

datiert.la0 Die übrigen Statuen und liturgischen Ge-
räte stammen alle aus späterer Zeit.
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ses Klosters gehen also auf Horw zurück. Noch lan-
geZeiI besaß Rathausen Güter zwischen Hummel-
rüti und Ennethorw als Eigentum.la3
Vom religiösen Sinn der Horwer Bevolkerung im
Spätmittelalter zeugen eine enorme kirchliche Bau-
tätigkeit, die Vergabungen für die Seelmessen der
Angehörigen und für die Armen, aber auch die we-
nigen kostbaren liturgischen Geräte, welche sich er-
halten haben. Die Leute wandten sich offensichtlich
in ihren alltäglichen Sorgen an Gott. Fur ihn und für
seinen Dienst wurden Bauten errìchtet und Gerärte
angeschafft, die einen erstaunlrchen Gegensatz zu

Vortragekreuz, 1 5. Jahrhundert

Schwesternberg

den einfachen Gebäuden und den Gebrauchsge-
genständen des täglichen Bedarfs bildeten. Der
Glaube an eine Belohnung in einem zukünftigen
Leben stand hinter vielen dieser guten Werke fur die
Kirche und die Armen.

140 Die Kunstdenkmäler des Kantons Luzern, Bearb. von Xa-

vervon Moos, Bd. 1, Basel 1946,316-320
141 PfA Jahrzeitbuch 9
142 Helvetia sacra, Die Zisterzienser und Zisterzienserinnen,

2. Teil, Bern 1982.862f
143 1564: STALU cod KP 2,143r-145r
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3, Die Wirlschaft

3.1. Die Landwirtschaft

Horw war bis vor wenigen Jahrzehnten weitgehend
eine bäuerliche Gemeinde. Ursprünglich wurde in
erster Linie Getreide angepflanzt, das Hauptnah-
rungsmittel der damaligen Bevölkerung. Wegen
der kleinräumigen Verhältnisse und der schlechten
Verbindungen war der Mensch des Mittelalters
nämlich darauf angewiesen, sich möglichst selbst
zu ernähren. Als die Bevólkerungszahlzunahm, sah
man sich gezwungen, den Boden rationeller zube-
wirtschaften. Man rodete Waldflächen und anderes
wrldes Land. lm älteren Siedlungsgebiet aberführte
man die Dreizelgen-Brachwirtschaft ein. Die vor-
handene Ackerfläche wurde in drei etwa gleich gro-
ßen Fluren bewirtschaftet. Jeder Nutzungsberech-
tigte besaß in allen drei Zelgen je einen möglichst
gleich großen Anteil. Weil die einzelnen Stucke
oh ne Zwischenraum u nmittel bar aneì nanderg renz-
ten, waren die hinteren Parzellen nur über die vor-
deren zugänglich. Das führte dazu, daß alle Teilha-
ber notgedrungen die gleiche Getreideart anpflan-
zen und die nämlichen Arbeitstermine für Pflügen,
Eggen, Säen und Ernten einhalten mußten. ln ei-
nem starren Dreijahresrhythmus wurde in der er-
sten Zelg Wintergetreide und in der zweiten Som-
merfrucht angepflanzt, in der dritten aber der Bo-
den brach gelassen. ln der luzernischen Ackerwirt-
schaft war das Wintergetreide Korn, d.h. Dinkel,
das Sommergetreide dagegen Hafer Nur vereinzelt
wurde auch Roggen angebaut. Die Zinsabgaben
wurden daher immer je zur Hälfte als Korn und Ha-
fer abgeliefert. Die Quellen sprechen gewöhnlich
von beiderlei Gut.laa
1259 bezog das Luzerner Kloster vom Hof Langen-
sand 15 Malter und 2 Mütt oder rund drei Tonnen
Getreide.145 ln den andern Höfen wurden gewóhn-

lich von der Fläche einer Schupos vier Malter ver-
langt.1a6 Wir dürfen also annehmen, daß auf der
Halbinsel ursprünglich 4 Schuposen bestanden.
Aus den Quellen wird aber nicht klar: wo und von
wem diese Abgaben erhoben wurden. 1318 betru-
gen die Zinsabgaben an den Propst noch .10 

Malter
7 Viertel oder rund 2 Tonnen Getreide.lo' Das ent-
sprechende Verzeichnis enthält nur die Einkünfte
dieser einzelnen Pfründe, nicht aber die Abgaben
an den Almosner Hingegen sind im Rodelvon 1318
die einzelnen Pflichtigen genau aufgeführt. Das er-
laubt uns einen Uberblick über die Anbauflächen
im Hof Langensand. Aus dem Meierhof kamen
30% Viertel, aus dem Gebiet von Felmis 30 und aus
jenem von Fondlen 25t/z Viertel. Kleinere Anteile
steuerten die Güter im Winkel mit 16, Blâtzingen mit
'13, Stein mit 10, die Bühlmatte mit 9 und Schönbühl
mit I Vierteln bei. lnnerhalb der verschiedenen An-
baugebiete waren die einzelnen Anteile ungleich
verteilt. ln Langensand waren Ulrich und sein Bru-
der Peter von Langensand mit 23 Vierteln die größ-
ten Lieferanten. Ulrich Rupinger schuldete 7t/zVier-
tel. lm Felmis gaben die Erben Heinrichs von Hun-
wil 18 Viertel. Daneben entrrchteten sieben weitere
Pflichtige jezwischen einem halben und viereinhalb
Viertel. ln Fondlen zinsten Johann und Ulrìch von
Buholz mi|l5t/zVierteln am meisten. Walter und Jo-
hann von Fondlen dagegen gaben ein Viertel, Chri-
stian und Burkarl fünf , Walter und Rudolf am Ort vier
Viertel. An jedem der drei Orte gruppierte sich also
um einen Großlieferanten - wohl den alten Stamm-
hof - eine unterschiedliche Anzahl Zinser mit klei-
nen bis kleinsten Zinsmengen.
Die drei Ackerbauzentren von Langensand, Felmis
und Fondlen legen den Schluß nahe, daß dort be-
sonders intensiv Getreide angepflanzt wurde. Daß
dres in Form der Dreifelderwirtschaft geschah, wird
übrigens auch durch verschiedene Flurnamen be-
legt. 1574 heißt eine Weide zu Langensand im uvor-

deren Feldo.148 Auch im Felmls (Veltmos") wurde,
wie der Name schon ausdrückt, diese Bebauungs-
art angewandt. Am Ende des 15. Jahrhunderts
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wohnte dort die Familie zum Türli.1oe Türen oder
Gatter aber waren nötig, um während der Wachs-
tumsphase das weidende Vieh vom Ackerland ab-
zuhalten. lm Raum Fondlen erscheint der Läng-
acher Auch außerhalb dieser Gebiete lassen sich
Hinweise auf Zelgen feststellen. Zu Beginn des
1 6. Jah rhunderts wrrd das G rundstück Spitz im Feld
zu Ennethorw erwähntl50, und das Jahrzeitbuch
nennt einen Zins ab dem Spißfeld.151 Unklar ist, wo
die Güter im Winkel, welche 16 Viertel ablieferten,
ihr Getreide anbauten. Mögliche Standorte wáren
im Seefeld oder in den Mulden von Boden und Sta-
del. Die gleiche Unklarheit besteht für den Hof von
Horw der ursprünglich das Gebiet von Althof, Zum-
hof und Mühle umfaßte. Er hatte dem Almosner un-
ter anderem jährlich einen Zins von 16 Mütt oder
64 Viertel Korn und Hafer abzuliefern, mußte also
auch irgendwo Getreide anbauen.l52 Möglicher-
weise geschah dies auf dem Kilchfeld. Bei der er-
sten ausführlichen Güterbeschreibung im 16. Jahr-
hundert war das aber bereits ein selbständiger
Hof.153 Hingegen war 1617 die zum Zumhof gehöri-
ge Großmatte noch mìt einem Getreidezehnten be-
lastet.
Die Lage der Dinge blieb während des 

.14. 
und wohl

auch in der ersten Hälfte des 15. Jahrhundefts un-
verändert. Sicher wurde der Ackerbau durch den
er n getrete nen Bevöl keru n gsrückgan g beei nträch-
tigt. Das Kloster aber hielt an seinen Zinsansprü-
chen fest. Noch .1435 

wurde der Rodel von 1318 mit
wenigen Änderungen neu abgeschrieben.ls4 Viel-
leicht gab es allerdings auch andere Aufzeichnun-
gen, die heute nicht mehr erhalten sind. Um '1460

verzeichnete Propst Schweiger in Form eines
Kreuzkatalogs Güter und Güterbesitzer dergestalt,
daß die einzelnen Abgabeposten meist doppelt er-
scheinen.155 Auf diese Art, einer doppelten Buch-
haltung vergleichbar versuchte er eine Entwicklung
in den GrifÍ zu bekommen, die für das Kloster fatal
war. Die Güter waren nämlich geteilt und durch Käu-
fe und Erbschaften neu zusammengesetZ worden.
Sogar der alte Schweighof war in mindestens vier

ungleich große Teile zerfallen. Die Zinserträge wa-
ren um 150/o gesunken und betrugen noch 6 Malter
und 11 Viertel Luzerner Mäß, das heißt 141 Viertel
Hofmäß oder 1,75 Tonnen. Die klerneren Einheiten
wie die Winkelgüter, die Höfe Blätzingen, Studen,
Stein und Schönbühl hatten ihre alten Abgabemen-
gen beibehalten. Zu großen Veränderungen war es
jedoch in den drei Kerngebieten von Langensand,
Felmis und Fondlen gekommen. 1502legte Propst

Landwirtschaftsarbeiten im 16, Jahrhundert (Ackerbau,
Getreide- und Heuernte, Rebbau)

144 Anne-Marie Dublef Geschichte der Luzerner Wirtschaft,
Luzern 1983,73f

145 vgl. Tabelle 3
146 l\¡lalters 1318: QW ll/3.105
147 QW ll/3.103f
148 StiAcod 160.30r
149 cod 100.8v
150 ebenda 178v
151 PfA Jahrzeitbuch 74 (11. November)
152 StiA cod 318.16r
153 cod 158; vgl. Abbildung S. 146
154 StiA cod 104.39 r-40 r

155 ebenda58¡ 65r-67r



Hans Buholze¡ selber ein Horwer und Mitglied der
ìiagerfamilie von Langensand, ein neues Urbar
an.156 Er beschränkte sich darauf, die Namen der
neuen Zinsleute zu erfassen. Die Abgabemenge
hatte sich seit 1460 nicht mehr wesentlich verän-
dert. Sie betrug 9 Malter 11 Viertel oder 148 Viertel
Hofmäß. Die Grundstücke aber hatten in der Zwi-
schenzeit mehrfach den Besitzer gewechselt.
Die Gründe für den Rückgang der Zinserträge in
der Mitte des '15. Jahrhunderts und für die ausge-
dehnten Güterverschiebungen werden uns klari
wenn wir das Verzeichnis der Zehntabgaben be-
trachten, das der Almosner für die Jahre 1502 bis
1513 angelegt hat.157 Die Zehnterträge reagierten ja
wesentlich empfindlicher auf Veränderungen im
Ackerbau. Die genaue Registrierung vermittelt
denn auch einen schönen Einblick in die Landwirt-
schaft am Ende des Spätmittelalters. Die meisten
Abgaben wurden nicht mehr direkt auf dem Feld
eingesammelt, sondern man vereinbarte schon
zum voraus fixe Betráge. Aus Erfahrung wußte der
Almosne¡ welche Abgaben ungefähr zu erwarten
waren, und notierte diese als Sollbeträge in seinem
Verzeichnis. Zum Teil aber wurden diese Verpflich-
tungen jahrelang nicht eingelöst. Andere Pflichtige
lieferten nur einen Teil oder nur eine Getreideart,
und wieder andere zahlten alles in Geld. Die zwei
Höfe im Felmis sind dafür typische Beispiele. Hans

Zinsen des Hofes Langensand im Spätmittelalter

Jahr Zìnsbetrag Viertell

1259

Schü rmann gab im Beobachtu ngszeitraum jäh rlich
zwischen 9 und 15 Viertel Korn und Hafer als Zehn-
ten. 1502 lieferte er zwa( das Korn ab, bezahlte aber
den Hafer mit Geld. ln den folgenden Jahren ent-
richtete er wieder die gesamte Menge in Getreide.
Das blieb auch so, als nach seinem Tod um 1510-12
seine Erben den Hof weiter bebauten. Das zweite
Gut gehörte von '1502 bis 1507 dem Jost zum Türli.
Sein Hof sollte 1 Malter oder 16 Viertel abliefern.
'1502 sammelte der Almosner den Zehnten auf dem
Feld ein. Das ergab 35 Burden Heu, 7 Garben
Korn und ein halbes Viertel Hirse. lm folgenden Jahr
lieferte Jost je 4 Viertel Korn und Hafer ab, die restli-
chen 8 Viertel zahlte er in Geld. 1505 lieferte er wie-
der die gesamte Getreidemenge ab, und 1507 be-
zahlte er alles in Geld. 1507 oder 1508 starb Jost.
Seine Söhne Jost und Hans Jost teilten den Hof.
Jost lieferte in den folgenden Jahren je 6 bis
10 Viertel ab; 1508 allerdings zahlte er den Geldbe-
trag dafür Hans Josts Anteil betrug 9 Viertel. 1508
und 1509 zinste er diese Menge. 15'10 gab er das
Geld dafür 1512 ließ er den Zehnten einsammeln.
Er ergab 53 Burden Heu und 11 Garben.

156 cod 100.8r-10v
'157 cod 310.30r-34r

15 MalIer Mütt1 248

Tonnen

3.090

Geldzins

2SshGcl

Schillinge

28sh6d
1318 10 Malter 7 Viertell 167 2.080 1lb6sh4d 26sh4d
1460 6 Malter .11 

Viertel'z 141 1.756 22PlaoarI 36sh8ci
1502 9 Malter 1 Viertell 148 1.844 22Plaoart. 33 sh
lHofmäß

'?Luzernermäß

Quellen:
1259 QW ll/3.5 (,Vogteiabgaben,)
1318 QW ll/3.103-104 (Alterer Kammeramtsrodel)

'1415 StiA cod 104.65v-67 r (Abschrift im Urbar von Propst Vogt)
1502 StiA cod 278.6v (Propsteirodel von Johannes Buholzer)
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Abgabepflichtige Güter und Höfe um 1500

at Propsteizinsen

O Almosenzinsen

O Almosenzehnten

V Engelbergerzins

Rathauserzins

Kamerzins

Kustoreizins
Quellen: Propstei cod 36: Almosner cod 310: Fathausen cod
KP 2,143ff .; Kammer cod 290: Kustor cod 324.
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Die Horwer Landwirtschaft hatte ganz offensichtlich
einen Umbruch erlebt. Die alten Zelgen waren ver-
teilt. Die Acker wurden von den in der Nähe gelege-
nen Höfen übernommen. So wird das Gut bei der
neuen Scheune im Felmis erwähnt.15s Man baute
zwar immer noch einen Anteil Getreide an, aber
nicht mehr im starren Dreijahresrhythmus, sondern
in einer losen Folge von Fruchtwechseln. Um in der
Bewirtschaftungsart möglichst f rei zu sein, wollte je-
der seinen Hof arrondieren. Deshalb erfolgten die
vielen Abtäusche, Verkáufe und Käufe. Wenn der
RaI1472 und 1483 die Leute anwies, dem Pfarrer
den Zehnten von der Allmend abzuliefern, zeigt
dies klat daß die Aufteilung auch vor dem Gemein-
land nicht haltmachte.lse
Schon 13'18 waren einigeZinspflichtige nurzu Geld-
abgaben verpflichtet. Es handelte sich vor allem um
die jüngeren Ausbausiedlungen: die Güter zu Trib-
schen, die Meisenrüti, die Guter zu Türrenfluh und
Ferrichstalden. Auch die Leute zu Ennethorw und
die Bewohner von Stirnrüti zahlten nur Geldzin-
sen.160 Die Kolonisten der jungeren Ausbausiedlun-
gen ubernahmen diesen Ausbau offensichtlich nur
noch, wenn sie nicht zu Getreideabgaben verpflich-
tet wurden.
Mit dieser Entwicklung war Horw nicht allein. Schon
in den Jahren 1438 und 1477 mußte der Rat von Lu-
zern dagegen einschreiten, daß die Zelgäcker ein-
gezäunt und als Grasland genutzt wurden. 1490
verlangte el daß mindestens ein Drittel des Bodens
angesät werden müsse.161 Das waren wohl Anbau-
pläne in Notzeiten. Ansonsten aber ließ der Rat der
Entwicklu n g wieder f reien Lauf . Die vóll i ge Aufgabe
des Getreidebaus wurde in Horw nur dadurch ver-
hindert, daß die Bauern zu Zinsleistungen in Getrei-
de verpflichtet waren.
An sich war die Viehzucht nichts Neues. Auch für
den Ackerbau wurde Zugvieh gebraucht, vor allem
Ochsen und Pferde. Die Horwer Höfe hatten im
13. Jahrhundert dem Kloster 1B Hufeisen zu liefern,
und der Meier im Hof Langensand war verpflichtet,
einen Zuchtstier zu halten. Schon 1278 gehörte zu

diesem Hof auch ein Schweighof, also ein Viehhof,
der jährlich vier Käse zu zinsen hatte.162 Die neue
Landwirtschaft aber strebte in erster Linie Fleisch-
produktion an. Sie versorgte damit die städtische
Bevölkerung und exportierte den Überschuß all-
jährlich im Herbst nach den Märkten im Tessin und
in Oberitalien. Auch der Überschuß an Milch, Käse
und Butter wurde auf dem städtischen Markt ver-
kauft.
Welches waren die Ursachen fùr diese Entwick-
lung, die in der lnnerschweiz und rm Haslitalschon
am Ende des 14. Jahrhunderts eingesetzt hatte? Ein
Grund war sicher die Klimaverschlechterung im
Laufe des Spätmittelalters, die wahrscheinlich für
die ohnehin nicht idealen Böden der Gebirgstäler
empfindliche Folgen hatte. Dazu kam, daß um die
Wende vom '14. und 15. Jahrhundert die Stadt Lu-
zernihr Territonum abgerundet hatte. Die prädesti-
nierten Getreidegebiete des Gäus und des Suren-
tals belieferten den städtischen Markt mit genü-
gend Getreide zu günstigem Preis, so daß sich ne-
ben der Stadtbevólkerung auch die Bewohner der
Umgebung und die lnnerschweizer jederzeit ein-
decken konnten. lnnerhalb des Luzerner Territori-
ums war ein neue[ großräumigerer Markt und eine
Arbeitsteilu n g zwischen den Regionen entstanden.

Die Viehwirtschaft des 15. Jahrhunderts war aller-
dings wesentlich anders organisiert als heute. Mög-
lichst lange fütterte man das Vieh im Freien, vor al-
lem auf der Allmend. Dafûr standen in Horw die
sonst nrcht nutzbareTalebene und derWald zurVer-
fügung. Fûr das Zugvieh der Ackerbauzeit hatte
dies genügt. Für die neue, wesentlich intensiver be-
triebene Viehwirtschaft reichte es jedoch nicht mehr
Die zahlreichen, in der zweiten Jahrhunderthälfte
vom Rat erlassenen Bestimmungen über die All-
mendnutzung machen deutlich, daß die Anteile
knapper wurden.l63 Vor allem im Sommer konnte
das Vieh aber nicht auf den Eigengütern weiden,
weil sonst die Heu- und Emdernte beeinträchtigt
worden wáre. Auch wenn ein Großteil des Viehs im
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Herbst verkauft wurde, mußte doch steis ein Stock
überwintert werden, um den wichtigen Nachwuchs
von Jungtieren sicherzustellen. Von der Mitte des
Jahrhunderts bis 1491 konnten die Horwer mit den
übrigen Bewohnern der Stadt und der Agglomera-
tion ihr Vieh auf die Eigentaler Alpen treiben. Dann
aber wurden diese an Private verkauft.l6a Mögli-
cherweise haben sich die Horwer dabei selbst
einen Teil gesichert, denn sie tauschten 1645 mit
den Alpnachern die Oberalp gegen das Alpeli.165

Da sich der Horwer Hochwald nicht für die Anlage
von Alpweiden eignete, mußte man sich auswärts
nach Weideland umsehen. Schon 1463 strìtten sich
drei Horwer mit den Leuten von Afth wegen der Alp
Gornern (Val Curnera) im Gebiete der Abtei Disen-
tis. Später kaufteman dieAlp Risch im Entlebuch.l66
Neben Ackerbau und Viehzucht blieb noch Raum
für verschiedene Sonderkulturen, die aber nicht in
großem Stil, sondern nur nebenbei als Ergänzung
gepflegt wurden. Unter den Zins- und Zehntabga-
ben kommen verschiedentlich (vor allem von der
Mühle in Horw) Erbsen und Hirse vor167 Die Höfe
auf der Halbinsel lieferten der Kustorei und der Kir-
che zu Horw Nüsse ab.168 Baumnußöl wurde unter
anderem für das ewige Licht in der Kirche ge-
braucht. Zwischen Langensand und Bachtel wuch-
sen zu Beginn des 16. Jahrhunderts Reben, aus
denen Wein gekeltert wurde.l6e ln Gremlismatt, Fel-

mis, Buholz und vor allem in Langensand gediehen
verschiedene Obstsorten. Unter den Zehntabga-
ben von Hans Buholzer erscheinen 1502 zwei Vier-
tel der besten abgelesenen Apfel und 1503 ein Vier-
tel Heubirnen.l?o

3.2. Die Muhle

Die Mühle war seit jeher ein Teil des Althofs und wie
dieser ein Erblehen des Almosneramtes. Zwar lag
das Hauptproduktionsgebiet des Horwer Getreide-
baus auf der anderen Seite der Halbinsel. Doch
führten jene Bäche zu wenig Wasse[ um ein Mühle
anzutreiben. Es hätte aufwendiger Damm- und Lei-

tungsarbeiten bedurft, um eine solche Anlage be-
treiben zu können. Das Wasser des Althofbachs
und der gesammelten Bäche aus dem Bireggwald
hingegen reichte normalerweisefür den Betrieb der .

Mühle aus. ln Notzeiten konnte man noch Wasser
aus den Krienserbächen umleiten.lil
Als erster namentlich bekannter Müller erhielt Ueli
zum Hof, genannt am Ort, '1446 die Mühle von
Horw als Erblehen.172 Nach und nach wurden übri-
gens die verschiedenen Güter vom alten Großhof
abgespalten: zuerst der Zumhof, später der Althof
als eigenes Gut und ebenso die Stirnrüti. Das Müh-
legewerbe mit etwas Umschwung wurde fortan für
sich allein betrieben.

"l5B cod 104.66v
159 Reinhard, Pfarreigeschichte 11

160 QWil/3.103-104
161 Dubler (wie Anm.144)821
1 62 Gf rd 1,1844.201 ; Habsburgisches U rbar 2.202
163 1447: STALU RP 5b.90v; 1469: RP 5a.148v; 1485: RP

6.67 r; 14BB: RP 6.239v; 1489: RP 7.15 r; 1490: RP 7.60, 69;

1497: RP B.B0

164 Segesse¡ Rechtsgeschichte 2.262, Anm. 3
165 STALU Urk126/1893
166 RP 5b.201 v; GA Horw Copeybuch 162
'167 StiA cod 100.243v
168 QW il/3.46
169 StiA cod 325.5 r; cod 310.44v (1506)

170 cod 310.30v
171 STALU P4774t16240
172 StiA cod 130.289-290v
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3.3. Der Wald

Unter einem mittelalterlichen Wald darf man sich
nicht einen heutigen Nadelwald vorstellen. Es war
vielmehr ein ziemlich lockerer Mischwald mit einem
großen Anteilvon Buchen und einigen Eichen, wie
er in unserer Gemeinde an exponierten Stellen
auch heute noch vorkommt, so zum Beispiel zwi-
schen Rank und Krebsbären und in den steilen To-

beln des Alihofs, des Kirchenbachs und der Biregg.
Dieser Wald war als Viehweide recht gut geeignet,
solange die Nutzung nìcht zu intensìv wurde. Die
Tiere fraßen das spärliche Gras zwischen den Bäu-
men und die Blätter von Stråuchern und Busch-
werk, aber eben auch die Triebe der Jungpflanzen.
lm Herbst wurde der Boden zudem von Schweinen
nach Eicheln und Bucheckern durchwühlt. Das ver-
hinderte den Aufwuchs von Jungwald. Es fehlte da-
her nicht an Bestrebungen, exponierte Gebiete vor
dieser schädlichen Bewirtschaftungsart zu schut-
zen. 1469 und 1493 verbot der Rat, im Halti Vieh
weiden zu lassen und Eichbäume zu fällen.173 Die-
ser Wald war nämlìch für den Unterhalt der Straße
von Hergiswilvon großer Bedeutung. Ein Schellvon
Ennethorw wurde deshalb zum Bannwart ernannt.
Die Wälder dienten aber auch als Lieferanten von

Waldgebiet am Pilatus

Bau- und Brennholz. Wer Genosse war, durfte sich
für seinen Bedarf aus dem Allmendwald bedienen.
E rst später wu rden Besch rànku ngen nötig, um M iß-

bräuchen vorzubeugen.

3.4. Die Fischerei

Natürlìch oblagen die Anwohner am See auch dem
Fischfang. Die ufernahen Gebiete waren als Lehen
des Klosters im Hof an verschiedene Privatleute
ausgegeben, darunter auch an Horwer. Nach dem
Propsteirodel zahlte Uli Schell vom Horwer Seezins
als Trager von 16 Hofstätten je drei Schneise, d.h.
total 

.1536 
Fische jährlich.17a Dazu hatte er noch den

See zu Stansstad gepachtet. Auch die Guter am Ort
und zu Spissen zahlten Fischzinse, und 1422 ver-
kaufte Enderli Engelberg von Birrholz seine Fisch-
rechte an Ulrich Walker.175 Durch den Generalaus-
kauf von 1479 kamen die Fischenzen, welche bisher
dem Kloster gehört hatten, in die Hand derStadt Lu-
zern. Wenn der Rat in der Folge seine Fischereiord-
nungen beschworen ließ, erschienen regelmäßig
auch Horwer176 Wie eine Kundschaft von 1434
zeigIl'1, waren darunter eigentliche Berufsfische[
die schon jahrzehntelang diesem Handwerk haupt-
beruflich nachgingen: Ueli, Hensli und PeterSchell,
Heinì und Weltiam Sand, Jenni Engelberg und zu
Fonloch. ln Spitzenzeiten, vor allem im Wintet hal-
fen andere mit. So hatten HeiniSchurmann, Uli von
Langensand und Werni Hanauer oft mit den Leuten
am Sand gefischt. Die in der Landwirtschaft tätigen
Ueli und Hensli Buholzer hatien 20 beziehungswei-
se 13 Winter aber nur einige Sommer dabeiausge-
holfen. Die Berufsfischer lernten das Handwerk von
ihrem Vater oder von einem anderen Fischer in der
Nähe. Gelegentlich zog auch einmaljemand in die

"Ferne,, wie Hensli Schell, Sohn eines Berufsfl-
schers, der ìn seiner Jugend Knecht bei Stegmann
zu Stansstad gewesen war.
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3.5. Das ubrige Gewerbe

Da die mittelalterliche Wirtschaft in erster Linie auf
Selbstversorgung ausgerichtet war, kam man mit
wenig aus. Auch nach der Umstellung auf die Vieh-
zucht gab es in dieser Beziehung keine großen Än-
derungen. Zimmereiarbeiten und Reparaturen an
Haus und Scheune fühfte man in der weniger ar-

beitsintensrven Zeit selbst aus. Bei einem Neubau
halfen die Nachbarn mit. Getreide und komplizierte-
re Werkzeuge besorgte man sich auf dem Markt zu
Luzern. So blieb wenig Platz fur Handwerk und Ge-
werbe. Die Fähre im Winkel stellte die Verbindung
nach Stansstad und Alpnach sicher Der regelmäßi-
ge Fahrdienst muß im Laufe des 13. Jahrhunderts
aufgenommen worden sein. Er wird zwar im Kam-
meramtsrodel von 1318 nicht erwähnt, wohl aber
unter den etwa gleichzeitigen Verzeichnissen. Der
jährliche Zins betrug 10 Schillinge. Schon damals
versah ein Studhalter diesesAmt.178 Die Fähre dien-
te den Fremden. Man wird sich Fahrten auf
Wunsch, analog einem heutigen Taxrbetrieb, vor-
stellen müssen. Die Leute am Ufer hatten alle ihre ei-
genen Schiffe. Auch später waren sie nie verpflich-
tet, für ihre Transporte die Fáhre zu benützen.
1478 kauften dìe Zuger für den Bau ihrer Oswalds-
kirche 1 200 Dachziegel i n Horw 1 7s Aufg ru nd dieser
einzigen Erwähnung bleibt unklar ob in Horw eine
Produktionsstätte bestand, oder ob die Ziegelfür ei-
nen nicht ausgefuhrten Bau bestimmt waren.
Die beiden ältesten Wirtschaften von HorW das
Rößli im Dorf und der Sternen im Winkel, werden
zwar erst ins späterer Zeit ausdrücklich erwáhnt.
Aber 1490 schenkte der Rat den Horwern 10 Pfund
für ein Glasfenster in ihr neues Haus.180 1535 verbot
e[ auf der Mühle Wein auszuschenken, und ordne-
te an, daß dies in Zukunft nur noch auf dem Amts-
haus geschehen solle.181 Wirtshäuser dienten zu je-

ner Zeit eben hËrufig auch als Gemeinde- und Ge-
richtshaus. Bestimmt stand dieses Amtshaus be-
reits am Platz des alten Rößli auf dem Gelände der
ehemaligen Schraubenfabrik Furrer am Schön-

bühlweg. Auch in den Fãhrhäusern am Winkelwur-
den damals wohl bereits Getränke an Wartende
ausgeschenkt.
Unter den Leuten von Horw, die das Bürgerrecht
der Stadt erwarben, war um 1337 auch ein Welti
Schmit.182 Der Name kann um diese Zeit noch Be-
rufsbezeìchnung oder bereits Geschlechtsname
sein. Unter den Listen der Handwerksgesellen des
15. Jahrhunderts schließlich wird ein Steinmetz und
Zimmerknecht Konrad Ruw von Horw genannt.183

Diese Hinweise sind spärlich. Sie entsprechen aber
nicht nur dem Mangel an Quellen. Wir müssen uns.
eben vorstellen, daß die Horwer Bevölkerung des
Spätmittelalters im großen und ganzen einheitlich
bäuerlich wa[ durchmischt mit einigen Fischern
und Fàhrleuten.

173 .1469: 
STALU RP 5a, 14Bv; 1493: RP 7. 301

174 QW ll/3.181 v
175 Reìnhard, Pfarreigeschichte 167

176 142211423, 1446: STALU RP 4.11 r

177 Urk221l311jb
178 QW il/3.103-104
179 Rudolf Henggeler, Baurodel und Jahrzeitbuch der St.

Oswald-Kirche ìn Zug, Basel 1951 (QSG Il.5) 97

1BO STALU RP 7.74

181 Reinhard, Pfarreigeschichte 169f
182 Burgerbuch der Stadt Luzern, SA aus Gfrd 74-76,

1919-1921,207
183 Weißbuch der Stadt Luzern, in: Cfrd71,1916.72
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Zusammenfassung

lm Laufe des Mìttelalters stieg die Bevölkerungszahl
von Horw wie jene des ganzen Kantonsgebiets vor-
erst stetig an, wurde dann aber nach 1350 durch
die verschiedenen Pestepidemien direkt oder mit-
telbar dezimiert. Von diesen Ausfällen vermochte
man sich erst um die Mitte des 15. Jahrhunderts
wieder zu erholen. Es dauerte sogar zwei Jahrhun-
derte, bis die Bevólkerungszahl von neuem den
Stand von 1352 erreicht hatte.
Die wachsende Bevölkerungszahlzwang zu neuen
Methoden in der Landwirtschaft. Auf der Halbinsel
wurde die Wahldfläche auf die unfruchtbaren und
von der Erosion bedrohten Gebiete zurückge-
drängt. Von den alten Siedlungen aus wurden Ro-
dungen in der Hofrüti, Oberruti und Stirnrüti, aber
auch hinter dem Winkel vorangetrieben. Am Schat-
tenberg nutzte man die besseren Lagen von Hum-
melrüti, Schwesternberg und Grisigen ebenfalls.
Die Bewohner der alten Ackerbaugebiete von Lan-
gensand, Felmis und Fondlen sahen sich zu weite-
ren Rationalisierungsmaßnahmen gezwungen und
f üh rten die Dreifelderwi rtschaft ein.
Klimaveränderungen und das Marktangebot des
jungen Stadtstaates Luzern führten im 15. Jahrhun-
dert dazu, daß die Zelgäcker an die umliegenden
Höfe aufgeteilt wurden. ln wesentlich geringerem
Umfang baute man auch weiterhin Getreide an,
doch wurde das Brachland dem allgemeinen Weid-
gang entzogen. Daher konnte der starre Dreijah-
resrhythmus erner i ndividuell gewählten Fruchtfolge
Platz machen. Die Viehwirtschaft als Fleischproduk-
tion nahm stark überhand und zwang die Bauern,
Alpen zu kaufen oder zu leihen.
Die politisch entscheidende Phase für unsere Ge-
meinde begann 1291 mit dem Verkauf der Kloster-
höfe an Kónig Rudolf von Habsburg. Trotz der impo-
santen Leistung des habsburgischen Urbars, in
welchem alle herrschaftlichen Rechte verzeichnet
wurden, war dem auf das Lehenswesen abgestütz-

ten Staat der Habsburger in unseren Gegenden
kein langer Erfolg beschieden. Die Bürgerschaft
der aufstrebenden Stadt Luzern nützte die Möglich-
keiten, welche dieses Lehensrecht und die Finanz-
bedürfnisse der Herrschaft boten, und erwarb
sch rittwei se d ie ve rsch iedenen Rechte. M it forsch er
Hand strebte der Rat die Vereinheitlichung seiner
Herrschaft an und wußte sie auch in erstaunlich kur-
zer ZeiI durchzusetzen. Zwar wurde im Laufe der
Jahrhunderte die städtische Herrschaft ständig in-
tensiviert, was sich etwa an der Behandlung der
Horwer im Vergleich mit derjenigen der Stadtbürger
ablesen läßt. Verfaßungsrechtlich aber gab es keine
Verschiebungen mehr bis zu den Umwälzungen
der Franzódschen Revolution.

BO



Die Gemeinde in der
frühen Neuzeit

Andreas lneichen



'1, Politische und rechtliche
Verhältnisse

1.1. Die Horwer als Untertanen im
Stadtstaate Luzern

Seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert bis zum
Zusammenbruch des Ancien Régime im Jahre
1798 bildete Horw zusammen mrt der Nachbarge-
meinde Kriens eine Landvogtei des Luzerner Stadt-
staates. Offizielltrug diese den Namen "Amt Kriens,
Horw und Langensandu. Als Ämter wurden aber
auch die beiden einzelnen Gemeinden Horw und
Kriens bezeichnet.
Träger der höchsten Gewalt im Territorralstaate Lu-
zeln war der städtische Rat, der sich aus 36 Klein-
und 64 Großräten zusammensetzte. Er war ausfuh-
rendes, rechtsetzendes und rechtsprechendes Or-
gan zugleich; ferner wählte er Beamte und Land-
vógte. Auf g ru nd des Sel bstergänzu ngsrechtes u nd
der lebenslänglichen Amtsdauer waren die Rats-
herrenstellen im 17. und 18. Jahrhundert zu quasi-
erblichen Ämtern geworden, die sich in den Hän-
den einer kleinen Gruppe von Geschlechtern kon-
zentrierten, so daß der Großteil der städtischen Bür-
gerschaft - wie die Bevolkerung auf dem Lande -
von der politischen Mitsprache ausgeschlossen
blieb.l Für die im Rat vertretenen Familien, die im
Lebensstil dem ausländischen Adel nacheiferten,
wurde seit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts
der Begriff nPatrizier" verwendet. lhre Existenz-
grundlage bildeten in erster Linie Staatsverwaltung,
Solddienst und Einkünfte aus der Landwirtschaft.'z
Die in der Aufbauphase des Territorìalstaates teil-
weise noch umworbenen Landbewohner wurden
seit dem 16. Jahrhundert immer mehr als Unterta-
nen betrachtet. Auch die Horwer und Krienser muß-
ten sich mit dem gewöhnlichen Untertanenstatus

abfinden: Sie verloren wohl an der Wende vom 16.

zum 17. Jahrhundert das alte Privileg, den Huldi-
gungseid an die Obrigkeit zusammen mit den
Siadtbürgern bei der Peterskapelle in Luzern able-
gen zu dürfen.3 Fortan wurde auch in ihrem Amte
alle zweì Jahre ein Schworfag abgehalten, an wel-
chem der Treueid vor dem Landvogte geleistet wer-
den mußte. Er fand auf der Káppeliallmend in
Kriens statt.4 Schützen und Spielleute gaben dem
Anlaß einen feierlichen Rahmen. Die Geschwore-
nen der beiden Orte waren zum Essen geladen.
Doch auch bei diesem Festmahl blieb die Trennung
zwischen Obrigkeit und Untertanen bestehen: Es
gab den "Herrentisch, für den Landvogt und seine
Begleiter aus der Stadt sowie eine separate Tafel für
die Geschworenen.s
Der Landvogf war das einzige Bindeglied zwischen
Obrigkeit und Untertanen. Da das Amt Kriens/Horw
zu den kleinen Vogteien gehörte, wurde der Vogt
aus den Reihen des Großen Rates gestellt.u Wie fast
alle Vögte residrerte auch derjenige von Kriens/
Horw in der Stadt. Seine Aufgabe war einerseits die
Gerichtsbarkeit, andererseits die Durchsetzung der
obrig.keitlichen Erlasse und Verordnungen. Da ihm
kein Uberwachungsapparalzur Seite stand, war er
darauf angewiesen, daß Vergehen von Gemeinde-
vorstehern, Pfarrern oder gewöhnlichen Unterta-
nen angezeigt wurden. lndem man den nleider"
(Anzeigeerstatter) mit einem Drittel an der Buße be-
teiligte, sollte die Denunziationsfreudigkeit gefördert
werden.T
Über einen eigenen Mitarbeiterstab verfügte der
Landvogt von Kriens/Horw nicht. Schreibarbeiten
wie die Ausstellung von Dokumenten und Urkun-
den besorgte ein auch für die anderen Vogteien zu-
ständigerVogtschreiber Bei derAblage der Horwer
Kirchenrechnung, die seìt 17"16 im Luzerner Rat-

haus stattfand, hatte er die Rechnung ins Kirchen-
urbar und in einen Rodel, den der Landvogt aufbe-
wahrte, einzuschreiben.s Ein fur die Geschichte un-
serer Gemeinde bedeutender lnhaber dieses Am-
tes sei hier genannt: Der Kleinrat Johann Martin
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Bernhard Hartmann, Besitzer und Vergrößerer der
Horwer Papiermühle, war von 1776-1795 als Vogt-
schreiber tátig. Wie e[ so stammten auch fast alle
sei ne Vorgän ger aus Luzerner Patrizierfam ilien.'g

Bei Bedarf konnte der Landvogt auch andere, nie-
dere Bedìenstete einsetzen. Der Ordonnanzverle-
ser trug am Schwörtag den Untertanen die obrig-
keìtlichen lnstruktionen vor; Harschiere fungierten
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als eine
Art Pol izisten ; Stadtd iener verrichteten versch iede-
ne klernere Dienste.lo
Über die Belastungen, welche den Bewohnern der
Landvogtei Kriens/Horw auferlegt waren, geben
die Landvogtei rech n u n gen Ausku nft (siehe Tabel le
1). Den größten Betrag machten in der Regel die
Bußengelder aus. Die Wirte hatten eine Umsatz-
steuer auf Wein und Branntwein zu entrichten, das
sogenannte Umgeld. Auswártige, die im AmtWohn-
sitz nahmen, mußten den Einzug bezahlen, den
sich Gemeinde und Staat halbierten. Das wegzie-
hende Vermögen dagegen wurde mit dem Abzug
besteuert. Drese Einnahmen dienten einmal zur Fi-
nanzierung der mit der Landvogtei verbundenen
Ausgaben, bei denen vor allem die Schwórtagsfei-
erlichkeiten ins Gewicht fielen; der Rest gelangte in
die Staatskasse.

Tabelle 1 : Landvogteirechnungen 1701-1710
(Zeh njah resdu rchsch nitt)

Direkt in die Tasche des Landvogtes floß im aus-
gehenden 18. Jahrhundert das sogenannte
Hühnergeldl1. Diese Abgabe, die jeden Haushalt
jährlich mit 10 Schilling belastete, brachte dem
Amtsmann 1790 108 Gulden ein. Wieviel dieser mit
den zahlreichen Gebühren für das Siegeln von Gul-
ten, für Verhöre, Urteile, Appellationen, Kundschaf-
ten, Gùterteilungen, Urkunden usw verdiente, läßt

sich nicht berechnen. Zu erwähnen ist fernel daß
der Landvogt '10 Prozent des Umgeldes und ein
Drittel der Abzuge behalten konnte.
lnsgesamt waren die Belastungen durch den Staat
gering. 17902.8. flossen aus dem 411 Haushalte
zählenden Amt Kriens/Horw rund 320 Gl an Bußen,
Umgeld, Einzügen, Abzügen und Hühnergeld
nach Luzern, im Durchschnitt also weniger als ein
Gulden pro Haushalt.l'z (Ein Landhandwerkertag-
lohn lag damals um einen halben Gulden herum.)
Den einzelnen allerdings konnte eine Buße durch-
aus harttreffen, vor allem wenn essich um einen be-

1 Wicki, Bevólkerung: 1-8.
2 Peyer,Verfassungsgeschichte: 112.

3 1585 huldigten die Horwer noch bei der Peterskapelle (GA
CB Urk 1585 Aug 18; RP 39, 361 v, 1585). 1614/15 fand be-
reits ein Schwórtag statt (Akten 11 M/176 Landvogteirech-
nung).

4 Akten 11M112,1763.
5 Akten 11 N//198 Landvogteirechnung 1754.
6 Wicki, Bevölkerung: 2.

7 z.B. Akten 11 M/205, Landvogteirechnung 1790/91,

B RP91,166v 1716Okt30.
g Glauser, Frìtz: DieSchreìberderLuzernerKanzleivorlT9S.

ln: Gfr 114 (1961), S. 101.

10 Vgl. Landvogteirechnungen Akten 11 Mfi71-206.
11 Auch Vogtsteuer genannt. 1 790 betrug sie nach Abzug der

Bezugskosten 128 Gl 5 s. Je 10 Gl mußte der Landvogt
dem Schultheißen und dem Säckelamt abgeben (Akten
11M/13).

12 Akten 11 M/13.

Umgeld
Einzüge
Abzüge
Bußen

42,9G|
5,7 Gl

31,8 Gl
144.7 Gl

Einnahmen total

Schwörtag

"Jahrlohn, des Landvogtes
übriges

225j Gt

36, 5 Gt

3,7 Gt

2,3 Gl

Ausgaben total

Einnahmeüberschuß

42,5Gt

182,6 Gl

Quellen: Akten 1 1 M/191. Cod 420, Landvogtei Kriens/Horw,
Rechnungsbuch 157 4-1798. Gl = Gulden.
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sitzarmen Taglöhner handelte. Direkte Steuern be-
zog der Staat vom '16. bis zum 18. Jahrhundert nur
einmal über einen längern Zeitraum, nämlich von
1691-1702, als ihn die konfessionellen Spannungen
vor dem zweiten Villmergerkrieg zu verstärkter mili-
tärischer Auf rüstu ng bewogen. 1 3

1.2. Die Selbstverwaltung in der Gemeinde

Waren die Landbewohner von der politischen Mit-
sprache auf staatlicher Ebene völlig ausgeschlos-
sen, so herrschte im kommunalen Bereich dage-
gen weitgehende Selbstverwaltung. ln Horw wurde
diese von der Gemeindeversammlung wahrge-
nommen. An ihr konnten alle an der Allmend- und
H ochwald nutzu n g berechti gten H ausvorstände teil-
nehmen. Frauen waren nur dann stimmberechtigt,
wenn sie als Witwen die Stellung eines Familien-
oberhauptes besaßen.1a ln der Regel fanden jähr-
lich drei Versammlungen statt: die uNeujahrsge-
meinde" am ersten Januar; eine zweite vor dem
Auftrieb des Viehs in den Hochwald, also zwischen
Ostern und Pfingsten; die dritte schließlich am er-
sten Septembersonntag.l5 Da in Horw Pfarrei, Nut-
zungsverband, Gericht und'politische Gemeinde
(d. h. obri g keitl icher Verwaltu n gsbezi rk) i m wesentl i-

chen zusammenfielenl6, konnten an der Gemein-
deversammlung problemlos Belange aus all diesen
Bereichen behandelt werden. lm Zentrum stand
aber die Nutzung der Gemeindegüter; vor allem der
Viehauftrieb und die Zuteilung von Holz und Streue.
Daneben kamen auch der Unterhalt der Pfarrkir-
che, die Durchführung von Prozessionen, das
Glockengeläute an Sonn- und Feiertagen und ähnli-
ches zur Sprache. 1606 wurde sogar die Einfüh-
rung eines lokalen Feiertages beschlossen.lT Eben-
so entschied die versammelte Gemeinde über die
Aufnahme neuer Amtsgenossen, d.h. vollberech-
tigter Gemeindebürger

Als vollziehende und richterliche Behörde atmeten
in Horw sieben Geschworene. Sie konnten Ge-
schäfte von geringer Tragweite ohne Zustimmung
der Gemeindeversammlung tätigen18. An ihrer Spit-
ze stand der Weibel, der einerseits die Gemeinde
gegen außen vertrat (2.8. vor dem Rat), anderer-
seits auch von der Obrigkeit übeftragene Funktio-
nen ausübte: Er zog die Vogtsteuer und das Um-
geld ein, nahm Kontrollaufgaben (etwa über die
Fährschiffe in Winkel) wahr und trug die eidliche Ver-
pflichtung, dem Landvogte alles Bußwürdige zu
melden. Bei Wohlverhalten gewáhrte ihm der Rat
einen weiß-blauen Ehrenmantel.le lm Hause des
amtierenden Weibels wurde die Amtslade aufbe-
wahrt, die Siegel, Urkunden und andere Dokumen-
te enthielt.'zo
Von großer Wichtigkeit war das Amt des Säc kelmei-
sfers. Er verwaltete Einnahmen und Ausgaben. Ein-
maljährlich hatte er im Beisein zweier Geschwore-
ner vor Landvogt und Vogtschreiber die Amtsrech-
nung abzulegen. Als einziger der höheren Gemein-
debeamten bezog er im ausgehenden 18.

Jahrhundert einen fixen nJahreslohn, von 12 Gul-
den.21
lm Unterschied zum benachbarten Kriens verfugte
Horw über keinen Untervogt. Der Krrenser Amts-
höchste hatte aber - soweit aus den vorliegenden
Quellen hervorgeht - in unserer Gemeinde nichts
zu sagen.
Die sieben Geschworenen, auch nregierende Ge-
richtsväter, genannt, übten ihre Gerichtsbarkeit auf
zwei Stufen aus: erstens auf der Ebene des Ge-
meindegerichtes, zweitens als Urteilsfinder beim
Landvogteigericht.'z2 Das Gemeindegericht urteilte
über kleinere Zivilstreitigkeiten (Schuldforderun-
gen, Erb- und Pachtrecht, Währschaftsmängel,
Wegstreiti g keiten) u nd war oh ne Bu ßen kom petenz.
Es kam zur ordentlichen Sitzung jeweilen am
Schmutzigen Donnerstag in der Fasnachtszeit zu-
sammen.23 Auf Verlangen eines Klägers wurde ein
außerordentlicher Gerichtstag einberufen (ein so-
genanntes gekauftes Gericht), bei welchem aber
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die unterliegende Partei ein Urteilsgeld zu entrich-
ten hatte. Die häufigsten Handlungen des Gemein-
degerichtes lagen jedoch außerhalb der eigentli-
chen Rechtsprechung und betrafen die Güterferti-
gung, die Errichtung von Gültkopien sowie die Ab-
nahme der Vogtrechnungen.
Dem Landvogteigericht standen der alte und neue
Landvogt vor Es tagte in der Regel einmaljährlich in
Horw und Kriens.'a lhm stand die Kompetenz zu,
Geldbußen auszusprechen. (lm 17. Jahrhundert
wurde Mittellosen an Stelle der Geldsirafe eine Wall-
fahrt nach Einsiedeln oder Hergiswald auferlegt.) ln
seinen Zuständigkeitsbereich fielen Raufhändel,
Ehrverletzungen, Verstöße gegen dre Sittenmanda-
te, Ubertretungen der Allmendreglemente, Hollre-
vel und andere kleinere Vergehen. Zudem war es
zweite lnstanz für die Urteile des Gemeindegerich-
tes. Der Appellationsweg ging weiter an den Klei-
nen Rat, um schließlich bei Rat und Hundert (Klei-
ner und Großer Rat zusammen) zu enden.'zs
Gewählt wurden die Geschworenen alle zwei Jahre
am Schwörtag. Ob die Obrigkeit ein Vorschlags-
recht hatte oder ob die Wahl vóllig frei wa6 geht aus
den Quellen nicht hervor26 Die Besetzung des Wei-
belamtes, welches immer ein Geschworener inne-
hatte, geschah dagegen an der Gemeindever-
sammlung." Sicher vegab diese auch die übrigen
Amter
Nicht zu den Geschworenen gehörte eine Reihe
niederer Gemeindefunktionäre. An erster Stelle ist
da der Gerichtsschreiber zu nennen, der für die
Ausstellung von Dokumenten jeweils eine Gebühr
(den Schreiberlohn) beziehen konnte. Für die Ge-
meindegüter zuständig waren der Allmendmeister
und die Waldvögte, die vom Säckelmeister tages-
weise entschädigt wurden. Die einzige Vollstelle,
welche die Gemeinde wenigstens in den Sommer-
monaten zu vergeben hatte, war diejenige des Gu-
stihirten (Jungvieh-Hirten). 1801 wurde sein Lohn
von 40 auf 60 Gulden erhöht. Zusätzlich hatte er das
Recht, drei Kühe und zwölf Ziegen aufzutreiben.2s
Zwei Trù I I m ei ste r n kam d ie Auf gabe zu, m it der waf-

fenfähigen Mannschaft an wenigen Tagen im Jahr
den Gebrauch von Musketen, Halbarten und Piken
einzuüben.2e
lm Vergleich zu heute wies die Gemeindeverwal-
tung am Ende des 18. Jahrhunderts äußerst gerin-
ge Dimensionen auf. Weil der Aufgabenkreis der
Gemeinden damals noch sehr eng war - um die
Schule z.B. kümmerte sich Horw vor 1798 in keiner
Weise -, die höheren Amter ehrenamtlich waren
und bei Verbesserungen an Wald und Bächen
Fronarbeit geleistet wurde, konnte der Finanzhaus-
halt in entsprechend engem Rahmen gehalten wer-.

13 Wicki, Bevölkerung: 260.
Auch 1587 wurde den einzelnen Amtern eine Steuer (dür
zulàl und nött des vatterlandes,) aufgebürdet;
Kriens/Horw mußte 400 Gl bezahlen (RP 40, 437r. Akten
'11 M/5, Denkzettel für den Vogt 1591).
AkIen212142 D, 1B0B Apr 19.

Siehe Abschnitt 3.4.

Zu den sieben Mooshófen nördlich des Bireggwaldes sie-
he Glauser/Siegrist, Pfarreien: 85f.
Reinhard, Pfarreigeschichte: 52.
Beispielsweise die Ausstellung von Heimatscheinen, vgl.
GA SchP
z.B.: RP 95, 11 v 1779 Jan 15.

A1 F9 (Sch 1018) Pfarrei Horw, Ratserkanntnis 1768 Aug 3.

Aklen212142 D, 1799 Jan 10.

Vgl. Egli, Gotthard: Die Entwicklung der Gerichtsverfas-
sung in Luzern, Luzern 1912, S. 69f.
lm Gemeindearchiv ist das Gerichtsprotokoll (GUB,
1717-1802) vorhanden.
Aus den Landvogteirechnungen 1584-1616 (Akten
11M1171-176) geht hervor, daß es an beiden Orten ge-
trennt stattfand.
Z.B. weitergezogene Wegstreitigkeit: GA GUB 1758 Mrz3.
Akten 11 M/69, 

.1759Ju|i 
16. RP 109, 443, 1762Aug20.RP

1O9,478,1762 Nov 15.

Die Krienser konnten die Geschworenen aus Zweiervor-
schlägen des Untervogtes wählen (Akten 11 M110, 1741
Sept 16).

Akten 11 M111, 1767-1769.
GA SchP 1 801 Jan 1 .

Reinhard, Pfarreigeschichte: 107.
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den. Kurz vor der Helvetik gab die Gemeinde pro
Einwohner nicht mehr als etwa 25 Schilling aus, was
einem guten Handwerkertaglohn oder dem Wert
von 13 Litern Milch entsprach.30 Genaueres zu den
Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde siehe
Abschnitt 3.5.

Auf den Einfluß des benachbarten Nidwalden weist
die Tatsache hin, daß Horw in vier IJrten unterteilt
wa[ in die Langensander-, Kestenenbaumer-,
Ennethorwer- und Kilerürti (diese um die Kirche
beim Dorfe Horw herum).31 Aus einem Beschluß
der Gemeindeversammlung von 1625 geht hervor,
daß jeder Ürte ein bestimmtes Gebiet des Gemein-
delandes alsViehweide zugeteilt wa¡ wobei im Lau-
fe derJahre abgewechselt wurde.32ln den spáteren
Allmendordnungen ist nie mehr von Ürten die
Rede; für die Organisation des Viehauftnebes
scheint diese Unterteilung ihre Bedeutung verloren
zu haben. Vergessen gingen die vier Ürten aller-
dings nicht. ln den an der Wende vom 17. zum 'lB.

Jahrhundeft entstandenen Steuerlisten und in der
Viehzählung von 1748 tauchen sie wiederum auf33.
Wie eingangs des ersten Abschnittes erwähnt, wa-
ren Horw und Kriens in einer Landvogtei zusam-
mengefaßt. Die Gemeinden blieben aber in fast al-
len Bereichen zwei rechtlich-verwaltungsmäßig un-
abhängige Gebilde. Selbst der landvogtliche Ge-
richtstag wurde in Kriens und Horw getrennt durch-
geführt. Auf drei Punkte, welche die zwei benach-
barten Gemeinwesen institutionell verbanden, sei
im folgenden hingewiesen. ln Sachen Allmend- und
Hochwaldnutzung herrschte zwischen ihnen Frei-
zügigkeit: Aus einem Urteil der Landvogte von 1680
geht nebenbei hervoç daß die Krienser auch Ge-
nossen in Horw waren, das Nutzungsrecht aber nur
genießen konnten, wenn sie im Ktrchgang Horw
Wohnsitz nahmen.34 Gleiches galt auch für die Hor-
wer. 1800 sahen die Krienser Behörden im Um-
stand, daß sich arme Horwer als Nutznießer der Ge-
meindegüter bei ihnen niederließen, gar einen der
Gründe für die herrschende Armut.35 Entsprechen-
de Klagen über die Krienser seitens der Horwer feh-

len - ein Anzeichen, daß die Auswanderung von
Horw in das an Gewerbe und Handwerk reichere
Kriens ging und nicht umgekehrt.
Gemeinsam war den beiden Gemeinden auch das
Amtsrecht. Es wurde zwar 1556 auf Begehren der
Krienser vom Rate ausgestellt, galt aber dennoch
auch für Horw. ln ihm waren 26 Artikel eines alten
Amtsrechtes um 128 Artikel des Stadtrechts ergänZ
worden. Raphael Reinhard umschreibt seinen ln-
halt wie folgt: Es <enthält Bestimmungen über das
ehliche Güterrecht, Rechtstrieb um fahrende An-
sprachen, Appellationstermin an die Regierung,
Dargabe von Weg und Steg, Unterhalt derselben
und der Hecken und Gräben, Art und Weise des
Zäu nens, Schadenabtrag wegen ei ngebrochenem
Vieh, Auftriebrecht, Marchrecht usw.,36. Aufgrund
des Amtsrechts fällte das Gemeindegericht seine
Urteile. Weil in der Horwer Abschrift des Amtsrech-
tes einige später hinzugekommene Stellen nicht
nachgetragen waren, ließ Weibel Jakob Kaufmann
nach 1777 auf eigene Kosien eine neue, nun voll-
ständige Kopie erstellen.3T
Erwàhnt seischließlich noch der Amtsfàhnrich, der
einzige Beamte aus der Untertanenschaft, welcher
für Horw und Kriens zuständig war. Er wurde von
den beiden Gemeinden abwechslungsweise auf
Lebzeit gestellt und am Schwórtag aus einem obrig-
keitlichen Doppelvorschlag erkoren.38 lhm oblag
es, die Amtsfahne vorzuzeigen und aufzubewah-
ren. Diese war 1593 vom Rat bewilligt worden und
trug auf gelbem Feld die Darstellung der Schutzhei-
ligen von Kriens und Horw3e
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St.-Leodegar-Scheibe mlt den Wappen von 17 luzernischen
Ämtern (1547), links unten dasjenige von Horw

Wappenscheibe von Franz Ludwig Hartmann, Landvogt zu

Horw und Kriens 1687/88, sowie seiner Ehefrau Anna Barbara
Clara Balthasar

30 20 462,8 s (Zehnjahresdurchschnitt der Gemeindeausga-
ben 1790-1799) geteiìt durch 836 (Einwohnerzahl 1798)
gleìch 24,5 s. Am Ende des 18. Jahrhunderts kostete ein

MaB (2,621) Milch 5s. Quellen: Akten 11 M/207 Amtsrech-
nungsbuch 1752-1796 und GA ARB 1777-1806.

31 Vgl. Glauser/Siegrist, Pfarreien: 85. ln Nidwalden waren

Uerlen Nutzungsverbände für Wald, Weide und Alpen.
32 GASchP 1625,

33 nSteuerrödel für die kilchhöri Horw und inverleibte ùrthe-

nen proanno 1701"(A'1 F7Sch862). Viehzählung 1748( 1

F7 Sch 921).

34 GA CB 1680 Mai 16.

35 Akten2Tl9l Armenbericht der Gemeinde Krìens 1800.

36 Reinhard, Pfarreigeschichle 1121.

37 Reinhard, Pfarreigeschichte: 112.

38 Akten 11 M/15, 1757Sept 10.

39 RP 43,372r.
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2. Die Landwirtschaft

Mit der Landwirtschaft war bis weit ins 19. Jahrhun-
dert der Großteil der Horwer Bevólkerung verbun-
den. Um 1800 - also am Ende des untersuchten
Zeitraumes - verfügten noch zwei Drittel der Haus-
halte über genügend Wiesland, um wenigstens
eine Kuh wintern zu können.1 Die übrigen zogenzu-
mindest Gemüse und Gespinstpflanzen in eigenen
Gärten oder auf den Allmendbünten und fanden
einen Teil rhres Auskommens als Taglohner bei Bau-
ern.

2.1. Siedlung und Höfe

Wie sehr es sich bei Horw um ein Einzelhofgebiet
handelte, verdeutlicht die wohl anfangs des
19. Jahrhunderts entstandene Karte der Pfarrge-
meinde (Abb. S. BB). Ziemlich regelmäßig sind die
Halbinsel, die Anhöhe entlang der Landstraße nach
Winkel und der untere Teil des Pilatusabhanges bei
Ennethorw mit Höfen übersät. Deutlich hebt sich
die leere Fläche zwischen Landstraße und Ennet-
horw ab. Es ist der nasse, als Allmende genutzte Tal-

boden. Die drei 'dorflichen' ZenTren Horw, Winkel
und Ennethorw sind ausgesprochen klein geblie-
ben. Eine Zàhlung aus dem Jahre 1798 gibt uns
dazu Auskunft:

Tabelle 2: Wohnhàuser und Einwohner 1798

Um die Pfarrkìrche im Dorf Horw gruppierten sich
zehn Wohnhäuser, in Ennethorw waren es sieben,
in Winkel gar nur sechs. Zum Vergleich: Das Dorf
zentrum der Nachbargemeinde Kriens zähl|e zur
gleichen ZeiT43 Häuser mit333 Einwohnern. - Aus
der obigen Tabelle geht hervor, daß gut drei Viertel
der Horwer auf den verstreuten Einzelhöfen wohn
ten, etwas weniger als 25 Prozent in den drei dörfli-
chen Siedlungen.

r.- I
'y.l tt*-

t
¡,1P"-.t- - y':.&; _ ,¿4 ^- *. _"/ ,*VÊ=-

Hof Mältiwil und Umgebung, Skizze von 1704

[-l-'] w"id" f wiese I walo

Wie nun ein einzelner Hof aussah, zeigt uns die
Skizze des Mättiwil-Hofes aus dem Jahre 1704
(Abb. S. 89). Deutlich erkennbar als gestrichelte Li-

nie ist der Hofzaun. Er umschließt drei Landstücke:
Um das von zwei Scheunen flankierte Haus liegt die

{\
\'

Dorf Horw
Dorf Winkel
Dorf Ennethorw
umliegende Höfe

Wohnhäuser
10

6

7
93

Einwohner
71

74
5J

638

(8,50/o)

(8 e%)
(6,3%)

(76,30/o)

Total llf) 836 (100,00/o)

Quelle: ZBLU lVs 534 fol.

Karte der Pfarrei Horw, anfangs 19, Jahrhundert I Siehe Abschnitt 3.6.
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Malfe (Hausmatte genannt), darüber im stärker an-
steigenden Gelände die Weide und daneben
schließlich ein kleines Stück Wald. Wie die andern
Höfe in Horw war auch das Mättiwil eine arrondierte,
in sich geschlossene Betriebseinheit., Der Besitzer
konnte frei über sein Land verfügen und selber ent-
scheiden, wie er es nutzen wollte. Das scheint uns
heute selbstverständlich, war es aber für den Groß-
teil der bäuerlichen Bevölkerung des Mittellandes in
der Zeilvor 1800 nicht: ln den dortigen Dreizelgen-
dörfern forderte der Flurzwang intensive Zusam-
menarbert in der Bebauung des Landes.
Trotz betriebl iche r U nabhån g i g keit waren al lerd I n gs
auch die Horwer Bauern auf gute nachbarschaftlr-

Oberdorni, eines der ältesten datierten Bauernhäuser des Kantons (1564)

che Beziehungen angewiesen. Da es nur ein sehr
rudimentär ausgebildetes Wegnetz gab (siehe Abb.
S. BB), das bei weitem nicht alle Hofe erschloß, war
es unumgänglich, bei verschiedensten Gelegen-
heiten die Grundstücke des Nachbarn zu überque-
ren.
Den Weg zu Kirche, Mühle, See, Markt und Wald
mußten dìe Höfe einander laut Amtsrecht von 1556
gewáhren, jedoch nzum allernechsten und zum al-
ler unschädlichsten,,3 Gerade weil die beiden
Grundsätze - der des kürzesten Weges und der
des geringsten Schadens - nicht unbedingt zusam-
menfallen mußtena, kam es oft zu Wegstreitigkeiten,
mit denen sich dann das Gemeindegericht erstin-
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stanzlich zu befassen hatte. Besonders problema-
tisch war natürlich das Überqueren der Wiesen im

Sommer 1758 klagte der Besitzer des Mättiwil, daß
der Müller auf dem Weg zum Bühlhof nausert dem
wàg fahre und das heüw verschleipfe,.s - Oft
schafften erst präzise Umschreibungen der Weg-

rechte Klarheit. Den nktrch- und leichenweg" über
den Hof Grisigen definierte der Rat 1767 folgender-
massen: Der Weg könne zu Fuß begangen und
zum Transport einer Leiche benützt werden, welche
aber getragen oder mit einem kleinen Schlitten ge-

zogen werden müsse, keineswegs dürfe man urad

und zugvieh" dazu einsetzen.6
lm Winter; wenn der Boden gefroren wa[ wurde das
Wegrecht großzügiger gehandhabt. Um Holz und
Streue zuzuÍühren, durften in der kalten Jahreszeit
die nachbarlichen Weiden und Wiesen durchfahren
werden. Davon waren in besonderem Maße die un-

ter dem Hochwald gelegenen Güter betroffen. Die

Amtsgenossen transportierten nämlich im Winter
das ihnen ìm Gemeindewald zugeteilte Holz an den
See hinunter, um es dort auf die Schiffe zu verladen.
1708 klagte Melchior Dürler "daß eine gemeind zue
Horw jhme durch setne weydt zue höchstem sei-

nem nachteil die höltzer schleypfen lasseo. Einmal
hier, einmal dort, ja auf einer Breite von beinahe 100

Schrìtten würden die Baumstämme durch sein
Land gereistet. Der alte und neue Landvogt ent-

schieden, daß die Gemeinde Dürler beì Erstellung
und beim Unterhalt einer ordentlichen Holzrutsche
behilflich sein müsse. Diese stände dann auschlleß-
lich in den dreiWintermonaten zur allgemeinen Be-

nutzung offen.T
Besonderes Recht galt auch für die Zeit des Alpauf-
zuges und der Alpabfahrt. Aus einem Gerìchtsurteil
von 1782 erfahren wil daß es von den
Kastanienbaum-Gütern aus zwei ntreibstraßen,
(Viehtriebwege) gab - eine für die in Winkel ver-

schifften Kühe Richtung Engelberg, die andere für
das Alpvieh mit Destination Entlebuch -, auf denen
die Herden ungebunden über die nachbarlichen
Grundstücke getrieben werden konnten. lm übri-

gen Jahr durften die Tiere nur (gefangen, - d.h. an

eìnen Strick gebunden - fremdes Land überque-
ren.8
Ein anderer Bereich, in dem dre nachbarschaftliche
Zusammenarbeit bisweilen spielen mußte, war die
Wasserversorgung. Obwohl das Gebiet von Horw
reich an Quellen ist (und somit auch keine Sodbrun-
nen errichtet wurden), verfügte dennoch nicht jeder
Hof über eine eigene Faßung. War dies der Fall, so
mußte entweder das Wasser vom benachbarten
Gut zugeleitet oder aber von zwei, drei Höfen zu-

sammen ein Brunnen unterhalten werden. Bis'1761

benutZen und unterhielten die Höfe Oberfondlen,
Unterfondlen und Mättihalden einen gemeinsamen
Brunnen.e 1785 einigten sich die Besitzer von Bär-

halden und Máttiwil, im Hag, der die beiden Güter
trennte, einen Brunnen zu erstellen, so daß ìm Som-
mer zu "beider seiten in beiden gutern das vich
komlich (bequem) trinken möge,.1o

2 ln Sachen Sommerweide und Holzbedarf waren dìe Hor-

wer Hófe allerdings, wie wir weìter unten sehen werden, auf

Alpen und Gemeindegüter angewiesen.
3 Barraud/Steiner, Kriens: 65.

4 Vgl. Bader, Karl Siegfried: Rechtsformen und Schìchten
der Liegenschaftsnutzung im mittelalterlìchen Dorf, Wien-

Köln-Graz 1973,5.223.
5 GA GUB 1758 Jan 30.

6 RP 151,291 v 1767Juli 11.

7 GACB 1708 Nov22.
B GA GUB 17B2Feb7.
9 Akten 11M167.

10 GA KTP 543, 1785 Mrz 10.
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2.2. Der Grasbau und die Alpwirtschaft

2.2.1. Kuhwinterungen und
Kuhsömmerungen

Seit der Umstellung auf Viehzucht und Milchpro-
duktion im Spätmittelalter war das Wiesland zur l.ra-

genden Säule der Horwer Landwirtschaft gewor-
den. Es diente zur Gewinnung von Dürrfutter (Heu
und Emd), mitwelchem man in erster Linie Rindvieh
ü be rwi nterte, Zwei mal wáh rend der Vegetationspe-
riode wurden die Wiesen geschnitten; den dritten
Wuchs weidete im Herbst das Vieh ab. nDas Vieh
ans Herbstgras tun", nannten dies die Bauern des
18. Jahrhunderts.

Verschìedene Arbeiten der Viehwirtschaft: Viehhüten, Melken,
Heugewinnung

Gemessen wurde das Wiesland nicht in Jucharten,
sondern in Kuhwinterungen, ein im Alpwirtschafts-
gebiet üblìches Ertragsmaß.1' Erne Kuhwinterung
Mattland gab im Durchschnitt soviel Rauhfutter hel
wie zur Winterung einer Milchkuh erforderlich war
Je nach Bodenqualität und lntensität der Düngung
fieleine Kuhwinterung (im folgenden mit KW abge-

kürzt) unterschiedlich groß aus. Die sechs Juchar-
ten umfaßende Althausmatte beìm Dorfe Horw
reichte im 18. Jahrhundert für 3,5 KW aus, was ei-
nen Wert von 1,7 Jucharten oder 0,6 Hektaren pro
KW ergibt.l'zAls entsprechendes Maß für das Wei-
deland war die Kuhsömmerung in Gebrauch. Auf
einer Weide von beispieìsweise drei Kuhsömmerun-
gen (Abkürzung KS) fanden drei Milchkuhe den
Sommer hindurch genügend Grünfutter
Um die Agrarstruktur unserer Gemeinde genauer
zu erfassen, interessiert uns das zahlenmäßige Ver-

hältnis zwischen Kuhwinterungen und -sömmerun-
gen. Erstmals lassen sich dazu Angaben f ü r die Zeit
um 1580 machen. Aus Tabelle 3 geht deutlìch her-
vo[ daß zwischen Winterungs- und Sömmerungs-
kapazi\äI eìn starkes Ungleichgewicht herrschte.
Dre aufgelisteten acht Betr¡ebe zusammengenom-
men, vermochten bloß den vierten Teil des gewin-
terten Rindviehs auf dem eigenen Land zu söm-
mern. Das übrige Vieh mußte im Sommer auf das
Gemeindeland, zum größeren Teil aber auf dìe Al-
pen der benachbarten Regionen getrreben wer-
den.
Die einseitige Ausrichtung auf die Überwinterung
von Rindvieh und damit auf den Grasbau stellte
nrcht eine vorübergehende Erscheinung des en-

Tabelle 3: Wìnterungs- und Sömmerungskapazitát
von acht Höfen um 1580

Name des Hofes Kuhwinterungen Kuhsömmerungen

Bachtel
(+Bühl +Oberrüti)
Langensand Meierhof
Hasli
Wil (Halbinsel)
Gremlìs
l\r'lättiwil
St. Niklausen
Schwanden

Total der acht Höfe 82 (1OO0/o) 22 (26,80/o)

Quellen: cod KH 30 Bereinigung der Propstei-Einkünfte durch
R. Cysat 1580. StiA cod 135 Urbar des Almosners 1574.
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denden 16. Jahrhunderis dar; vielmehr kennzeich-
nete sie auch die beiden folgenden Jahrhunderte,
wie eine Unzahl von erhaltenen Gültkopien be-
zeugt.13 Aus der Steuerliste von 1701 können wir
entnehmen, daß das gesamte Mattland der Ge-
meinde damals eine Kapazität von rund 600 KW
aufwies, die privaten Weìdflächen jedoch lediglich
110 KS, Zusätzlich konnten 68 Milchkühe auf der
Allmend und im Hochwald weiden.lo Mit andern
Worten: Nur 30 Prozent des gewinterten Rindvieh-
bestandes konnte auf Heimweiden und öffentlichen
Weiden innerhalb der Gemeinde gesömmert wer-
den, die übrigen 70 Prozenlwurden folglich gealpt.

2.2.2. Der G roßvieh bestand

Einen Blick in die Zusammensetzung des Großvieh-
bestandes erlauben erst die Viehzählungen des
ausgehenden 18. Jahrhunderts. Sie sind in Tabelle
5 und 6 zusammengefaßi. Auf den ersten Blick fällt
die geringe Anzahl Pferde auÍ. 1794 standen 23
Pferden 516 Stuck Rindvieh gegenüber Ochsen
fehlten, Stiere gab es nur sehr wenige. Dem
schwach vertretenen Zugvieh (Pferde und Ochsen)
entspricht die geringe Bedeutung des Ackerbaues.
Die kleinen Ackef welche im 18. Jahrhundert vor-
zugsweise noch die größeren Bauern unterhielten,

Tabelle 4: Winterungs- und Sömmerungskapazität in Horw
um 1700

Kuhwinterungen in der Gemeinde 600 (1000/o)

Kuhsömmerungen in der Gemeinde
davon auf Heimweiden
davon auf Allmend/Hochwald

178 ( 300/0)

110

6B

Kuhsömmerunqen auf Alpen 422 ( 700/o)

Quellen: A1 F7 (Sch 862) Steuerrodel Horw 1701

Daß die Horwer nicht mehr Kühe den Sommer hin-
durch in der Gemeinde behielten, um auf dem städ-
tischen Markt Frischmilch anbieten zu können, er-
staunt eigentlich. Zwar war Milch damals nur über
kurze Strecken transportierba[ von Horw nach Lu-
zern wäre dies gut möglich gewesen; vereinzelt
wurde es ja auch gemacht, vor allem im Winter.15

Zudem galt der Milchverkauf am Ende des 18. Jahr-
hunderts als einträgliches Gescháft.r6 Es scheint
abef daß in erster Linie die Bauern des Stadt-
kirchgangeslT, in geringerem Maße auch die Krien-
ser die Milchversorgung der Stadtbewohner ge-
wáhrleisteten. Diese beiden Gemeinden konnten
nämlich - im Vergleich zu Horw - einen wesentlich
größeren Teil des Milchkuhbestandes auf dem eige-
nen Gebiet sömmern, wie aus der Viehzählung von
1786 hervorgeht.ls

Bircher, Ralph: Wirtschaft und Lebenshaltung im schweize-
rischen "Hirtenland" am Ende des 18. Jahrhunderts, Diss.
Uni Zürich 1938, S. 91.

Akten 11 Ml244und 223. Ungefähr den gleichen Wert gibt
die Landwirtschaftlich-ökonomische Kommrssion des
Kantons Luzern für das beginnende 19. Jahrhundert an
(Verhandlungen der Landwirtschaftlichen Gesellschaft
des Kantons Luzern vom Jahre 1823-1837, Jg. 1829, S.

81)

Gülten sind hypothekarisch gesicherte Schuldverschrei-
bungen. Sie enthalten neben dem Schatzungswert auch
Angaben über die Erträge der als Pfand gesetzten Höfe.
Dte Gültkopien wurden von den Gemeindebehörden als
Vorlage für die vom Landvogt besiegelten rechtskräftigen
G ültbriefe angefertigt.
Reinhard, Pfarreigeschichte: 221.
Reinhard, Pfarreigeschichte: 135. lm Winter waren neben
den Horwer l\4ilchkühen auch auswärtige in derGemeinde
(siehe Absch nitl 2.2.3.).
Vgl. dazu: Bonstetten, Karl Vìktor von: Briefe über ein
schweiz. Hirtenland, Basel '1782, S. 65 und 68f.
Wicki, Bevölkerung: 178. Der Stadtkirchgang entspricht im
wesentlichen dem Gebiet der heutigen Stadtgemeinde,
lm Stadtkirchgang konnten 321 Milchkühe (52,9o/obei607
Tieren) auf Privatweiden gesömmert werden, in Kriens 177
(39,70lo bei 446 Milchkühen). Für Horw gibt die Viehzäh-
lung bloß 59 Kuhsömmerungen auf dem Privatweideland
an, was bei einem Milchkuhbestand von 413 Tieren einer
Sömmerungsquote von 14,30lo entsprìcht (41 F7 Sch 921
Viehzählung 1786).

.11

12

13
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15
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konnten mit von auswärts bestelliem Zugvieh ge-
pflügt werden. Der Pächter des Bühlhofes z.B. ließ
'1735 einen Ackerzug aus dem Steinhof im Siadt
kirchgang kommen.ls lm großen Anteilan Milchku-
hen am gesamten Rindviehbestand (zwischen
60-690/o in den 1780er und l790erJahren)spìegelt
sich die starke Ausrrchtung auf Mìlchwirtschaft wi-
der Dre sommers auf den Heimweiden und der All-
mende gehaltenen Tiere versorgten die eigenen
Haushalte mit frischer Milch und Butter. Die Milch
der gealpten Kühe diente im 18. Jahrhundert zur
Produktion von Hartkäse, der damals fast aus-
schließlich auf den Alpen hergestellt wurde.
Verbunden mit der Milchwirtschaft war auch die
Viehzucht. Ein Teil der weiblichen Jungtiere diente
zur Ergänzung der Kuhbestände. Stierkálber und
überzählige Kuhkälber konnten auf der gemein-
deergenen Alp Risch ein- oder zweimal gesömmert
und dann verkauft werden, eine Verdienstmöglich-
keit, die sich um 1800 vor allem die Horwer Klein-
bauern zunulze machten.2o Kühe mit zu geringer
Milchleìstung wurden gemästet und im Herbst als
fettes Schlachtvieh verkauft. Auf der Horwer All-
mendverordnung von 1766 erscheinen diese unter
den Begriffen (gustenkuh" oder €ommergalten,.
Weil man sie nicht mehr molk, waren sie ngalb,, d.h.
trocken.2l

Tabelle 6: Rindviehbestan d 1786-1797

Tabelle 5: Pferdebestand 1794 (Màrz)

einjährige Fohlen

zweijährige Fohlen

Wallache t

Stuten 16

Hengste 0

Pferde total 23

Quelle: wie Tabelle 6.

Einige Anzerchen sprechen dafül daß im 17. Jahr-
hunderi die exportorientierte Viehzucht eine bedeu-
tende Rolle spielte. 1640 und 1647 mußten die Fahr-
leute von Winkelvor dem Rat erscheinen, weil sie für
die Ausfuhr nach ltalien bestimmtes Vieh nach Flüe-
len transportiert hatten, ein Recht, das die Schiffer
der Stadt Luzern für sich alleine beanspruchten.22
lm Bauernkrìeg von 1653 forderten die Horwer und
Kriense¡ ndaß sy by dem hus den dryen Ländern
ungestrafft verkauffen mogent, was sy wöltend>.'z3

Händler aus den Urkantonen kauften in der Zeit des
Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) im Luzernbiet
Vieh auf, um es an fremde Kaufleute weiterzuge-
ben.24. Aber auch noch im 18. Jahrhundert muß der
Viehhandel einiges Geld in unsere Gemeinde ge-

bracht haben. ln den vier Jahren von 1746 bis 1749,
als der Viehverkauf ab Bauernhof aus Teuerungs-
gründen untersagt wa¡ bußte der Landvogt insge-
samt 51 Horwer und Kriense[ die sich nicht an das
Verbot gehalten hatten. Zwei der uFürkauf, treiben-
den Händler kamen aus der Nachbargemeinde
Hergiswil, zwei aus Schwyz, einer trug den typi-
schen Horwer Namen Studhalter.'zs
Daß die Pferdehaltung im ausgehenden 18. Jahr-
hundert eine sehr untergeordnete Rolle spielte, wur-
de schon eingangs festgestellt. Auch die Aufzucht
von Pferden muß damals alles andere als blühend
gewesen sein. Am 12. Februar 1780 verordnete der
Rat den Horwern und anderen Dörfern in der Um-
gebung der Stadt, ihre Hengste bis Mitte März nab-

zuschaffen, und die Stuten inskünftig von den amt-

Jähr-
linge

Rinder l\/ilchkühe Stiere Mast- to-
ochsen tal

1786 227 41 413 (600/o)1 6 0 687

1787 D 189' 406 (66%) 19 0 614

1 794 M 85 73 347 (670/o) 1 0 1 516

1795 94 64 362 (690/o) 4 0 524

1796 M '103 57 374 (690/o) 5 0 539

1797 M 85 64 323 (680/o) 0 0 472

1 ln Klammern: Anteil der Milchkühe am Gesamlrindviehbe-
stand. 2 Jåhrlinge und Rinder zusammen. D=Dezemberi
l\¡l=März, Quelle: A1 F7 (Sch 921), Landwirtschaft und Viehzäh-
lu ngen.
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lich kontrollierten Zuchthengsten des Stadtspitals
bespringen zu lassen.26

Schon im 16. Jahrhundert müssen Pferde selten ge-
wesen sein, wie aus dem sogenannten Fall-
Verzeichnis des Propstes im Hof hervorgeht. Der
Propst hatte das Recht, von gewissen Höfen in
Horw beim Tode des Bewirtschafters den Fall einzu-
ziehen, eine Abgabe, die in der Regel im wertvoll-
sten Stück Vieh bestand. lm ZeiTraum von
1557-1610 nennt das Protokoll nur einmal uein röss-
li,, einmal ein nmünchli, (ein verschnittenes Pferd)
und achtzehnmal eine Kuh als Besthaupt.,T Das zur
Pferdewinterung dienende uRoßheuo, langes gro-
bes Gras, das auf den Riedmatten (vernäßte Wie-
sen)entlang der Landstraße nach Winkelund in En-
nethorw wuchs, fiel nicht in großen Mengen an. ln
den Urbarien und Gülten des 16. bis 18. Jahrhun-
derts ist nur selten von nRoßwinterungeno (das Ge-
genstück zu den Kuhwinterungen) die Rede.28

Uber das Schmalvieh liegen vor dem 19. Jahrhun-
dert keine statistischen Angaben vor. Ziegen spiel-
ten aber als 'Kühe der Armen' sicher eine wichtìge
Rolle. Eine weite Verbreitung dieses Tieres läßt der
1625 gefaßte Gemeindebeschluß vermuten, wo-
nach jeder Amtsgenosse bis zu 30 Stücke im Hoch-
wald sömmern durfte.2e Später allerdings wurde un-
terschreden zwischen der ZeiT vor dem Großvieh-
auftrieb im Mai, in der mehr Ziegenzugelassen wa-
ren, und dem Sommer, in welchem ein Genosse
höchstens zwólf Tiere im Walde haben durfte.3o
Schafe werden in den Horwer Allmendordnungen
nicht erwähnt, weshalb man annehmen kann, daß
dieser Schmalviehart eine geringere Bedeutung
zul<am.

2.2.3. Horw und die Alpwirtschaft

Angesichts der stark einseitigen Ausrichtung auf
Grasbau konnte schon im Abschnitt über die Kuh-
winterungen und -sömmerungen auf die Verbun-
denheit Horws mit der Alpwirtschaft geschlossen

werden. Es stellt sich nun die Frage, wie die Bezie-
hungen unserer Gemeinde zu den Alpwirtschafts-
gebieten gestaltet waren und welche Verdienst-
möglichkeiten sich daraus ergaben.

Der Horwer Alpbesitz

Zuerst eine Vorbemerkung: Das Horwer Hochwald-
gebiet berührt zwar mit seiner Spitze die Stadtluzer-
ner Bùrgeralp Mülimäs, umfaßt aber selber keine Al-
pen. Die Bauern unserer Gemeinde mußten sich
folglich in auswàrtigen Gebieten nach Sömme-
rungsweiden umsehen. ln Tabelle 7 sind alle Hor-
wer Alpbesitzungen, die sich in den Quellen frnden
ließen, aufgelistet. Der Großteil der Alpen lag im Ei-
gental und rn der Gemeinde Entlebuch, drei in der
Rigigegend (Weggis und Greppen). Das Alpeli im
Obwaldner Pilatusgebiet scheint eine Ausnahme
gewesen zu sein.
Einfach war allerdings der Kauf von Alpen in andern
Gemeinden nicht. Abgesehen davon, daß nur kapi-
talkráftige Bauern beim Alperwerb mithalten konn-
ten, gab es Schwierigkeiten rechtlicher Art: Der Bo-
den markt war d u rch Vorkaufsrechte versch iedener
Form stark eingeschränkt.

19 Akten 11 M/l759 Juli 16.

20 Aklen212142 D, 1808 Apr 19.

21 GA SchP 1766 Jan 1. Vgl. Ebel, Gebirgsvölker Bd 2: 239.
22 RP 66, 253 r 1640 Mai 26. RP 69, 117 v, 1647 Sept 30.
23 Akten 13/3690, 1653 Juni 7.

24 A1 F7 (Sch 901) Luzern-Obwalden, 1621 Feb B.

25 Wicki, Bevölkerung: 407f. Akten 11Mñ97: Landvogtei-
rechnungen 1747-1749.

26 A1 F7 (Sch 921) Pferdezucht, Mandat.l7B0 Feb 12.
27 StiA Cod 150 sub Horw
28 Vgl. auch Viehzàhlung 1786 (A'l F7 Sch 921).
29 GASchP 1625
30 ErstmalsGASchP 1643; auch 1709Jan 1 und 1763 Mai 1.

95



Ganz besonders galt dies für das Eigental, das
nächstgelegene Alpgebiet. Dieses Tal wurde 1453
von der Stadt Luzern gekauft, übrìgens mit einer
bloß im Untertanengebiet erhobenen Steuer'1 Bei
einer ersten Hochwaldterlung im Jahre 1483 wurde
es zur Stadt geschlagen.32 Das offizrelle Vorkaufs-
recht der Stadtbürger erschwerte es den Horwern,
Kriensern und andern Landbewohnern, in diesem
von den Pìlatusreisenden des 18. Jahrhunderts we-
gen der längeren Bestoßungszeit (Mitte Mai bis Mit-
te Oktober) als für die Kàseherstellung besonders
rentabel gepriesenen Gebiet Alpen an sìch zu bnn-
gen.33 Als sich 1556 Horwer für Sömmerungswei-
den im Eigental interessierten, wurden sre vom Rat
schroff zurückgewiesen. Sie seien weder Bürger
noch Ausburge¡ sondern Untertanen; der uzug und
nechere kauff, stünde allein den Stadtbürgern 2u.34

Für die Ratsherrenschicht waren die Alpen seit der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts einträgliche
Kapitalanlagen, die sie sich nicht von der Landbe-
vólkerung wegnehmen lassen wollte.35

Eìnen Überblick über die Besitzverhältnisse ìn den
Eigentaler Alpen gibi erst ein Verzeichnis aus dem
Jahre 1692 fl-abelle 8). Es bestätigt, daß bloß ein
verhältnismäßig kleiner Teil davon im Besitz von
Landbewohnern wa[ nämlich ein Fünftel. Knapp
dreimal soviel Alpsömmerungen entfielen auf Lu-

zerner Patnzierfamilien, ebenfalls ein Fünftel auf die
beiden Luzerner Spitäler Zu den alpbesitzenden
Untertanen gehörten: Untervogt Machari Hammer
aus Malters, Jakob Himmelricher aus Krìens und
der Horwer Säckelmeister Melch ior Buholzer.'u
Ebenfalls nicht weit entfernt war das Alpgebiet der
Gemeinde Entlebuch. Aus eìner Wegstreitigkeit er-

fahren wir nämlich, daß die Horwer - zumindest bis
in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts - beìm Alp-
aufzug nìcht den langen Umweg der Kleinen
Emme entlang und über die Bramegg machten,
sondern das Vieh direkt über das Eigental dorthin
trieben. 1650 beschwerte sich Jost Fuchs von Mal-
ters, Besitzer der Alp Breitenstaffel am Mittaggüpfi,
die Horwer würden ihm mit den durchziehenden

Tabelle 7: Alpen im Besitze von.Horwern (1582-1803)

Name der
Alp

Alpgebiet Talbetrieb
in Horw

1582 + Fronstaffel' Eigental Bachtel

vor'1598 - Riestergum'z Eiqental ?

vor'1598 - Buchsteg'z Eigental ?

Gde Entlebuch Gemeindegut

1635 . Alp ino Weggis Stutz

1645 + Alpelis Alpnach OW ?
.1645 - Oberalpu

1679 * Riseten Gde Entlebuch Fondlen

1683 * Vorderriseten? Gde Entlebuch Schwestern-
hprn

1691/1699. Gründli8 Gde Entlebuch Langensand
Meierhof

1 6921 17 O1 
* Trockenmatt',' Eigental Langensand-

Hof (Teil)

1693/1701 * Risetene Gde Entlebuch ?

1693/1701 - Alp bei'g Greppen Stutz

1693 * Heuboden'o GdeEntlebuch Oberrüti

+ Rotbachll
I

GdeEntlebuch Kirchengut

Oberhasli

1803 * Obersentenl3 Weggis Langensand

+ Gekauft/ertauscht. - Verkauft/abgetauscht.
* Besitzerwähnt. Gde: Gemeinde

1 Weber Pilatus: S. 145.

2 cod 1535 C I Eigental. Erwerb. Historische Aufzeichnun-
gen,

3 Siehe laufender Abschnitt weiter unten.
4 FAA 675, 1635 Aug 30.
5 Urk 1893, 1645 Maì 29 (Kopie 19. Jh.)
6 Akten 11 M/286, 1679 Màr221.
7 Akten 11 M1371 , 1683 Jan 20.

B A1 F7 (Sch 863) Steuerrödel Kirchgang Entlebuch
1691-1 701.

I A1 F7 (Sch 862) Steuerrödel Horw 1693-1701.
10 Hier Unklarheit: Der Horwer Steuerrodel von 1693 spricht

von einer nalp by brüder,' im Besitze des Weibels Lienhard
Studhalter die Entlebucher Steuerrödel von 1691 und
1693 verzeichnen die in der Nähe derAlp Brüderen liegen-
de Alp Heuboden im Besitze des Weibels Hans Studhalter

1 608
(1811

+ Risch3

-)

Eigental ?

tt¿o
(1735

1765 * Lindenp Eigental
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1'1 PfA Rechnungsbuch der Pfarrkirche Horw 1721-.1828. A1
F9 (Sch l01B) Pfarrei Horw, 1729 Rechnung wegen der Alp
Rotbach.
GA KTP 269-275,1765 Mai 30.
GA KTP 873-884,1803 Feb 9.

Tabelle B: Besitzer von 13 Eigentaler Privatalpen 1692

Besitzergruppen Alpbesitz in Kuhsömmerungen

Luzern, Heiliggeist-
und Sentispital
Luzerner Patriziat
Untertanen

12

13

50
139

21o/o

59o/o

(davon ein Horwer) 47 (21) 20o/o (9o/o)

total zóo 100o/o

Quelle: cod 1535 C l: Verzeichnis der Eigentaler Alpen 1692.
(Die der Bürgergemeinde Luzern gehörenden Alpen sind nicht
inbegriffen).

Tieren großen Schaden anrichten; er sei aber n¡cht
verpflichtet, ihnen die Durchfahrt ins Entlebuch zu
gewáhren. Der Rat verwies die Horwer, welche das
Wegrecht aus alter Gewohnheit beanspruchten,
nicht aber urkundlich nachweisen konnten, auf die
Landstraße, falls die streitenden Parteien €us guter
freund- und nachbarschaft> nicht eine andere Ló-
sung fänden.37
Daß Horwer Alpkiufer auch im Entlebuch auf
Schwierigkeiten stießen, zeigt der Streithandel um
die Alp Risch am Schimberg. Die Gemeinde Horw
erwarb diese im Jahre 1608 vom Luzerner Kleinrat
Hauptmann Niklaus Schumacher Die Enflebucher
machten jedoch den in ihrem Landrecht garantier-
ten (zug und näherkauf" geltend. (Dies war durch-
aus nichts Außergewöhnliches. Weiter unten wer-
den wir sehen, daß auch die Horwer mit dem Vor-
kaufsrecht Auswärtige fernhielten.)
Was nun die Alp Risch betrifft, so hatten die Horwer
Glück. Abgesehen davon, daß derVerkäufer selber
im Kleinen Rat saß, konnten sie auf weitere promi-
nente Unterstützung záhlen. Kleinrat und Oberst
Walter Amrhyn, Besitzer des in der Gemeinde Horw

Alp Risch in Entlebuch, Horwer Gemeindealp 1608-1811

gelegenen Landsitzes Stutz, vertrat wirkungsvoll
ihre und zugleich seine eigenen lnteressen. Der
Auftrieb auf die Gemeindealp sollte nämlich auch
ihm zugute kommen. Entgegen den geltenden
Rechtsgrundsätzen hob der Rat das Vorkaufsrecht
der Entlebucher auf. Als Kompromiß wurden die
Horwer zu einer Abfindung von 70 Gulden und zur
Ü bernah me der P rozesskosten verpf lichtet.3s Gi ng
dieser Fall für die Horwer günstig aus, so zeigt er
doch, daß sich der Gütererwerb außerhalb der Ge-
meinde schwierig gestaltete. Private Alpkäufel bei
denen die oben skizzierte lnteressenverflechtung
mit den in Horw güterbesitzenden Ratsherren nicht
spielte, konnten wohl kaum auf so effizienten Bei-
stand der Obrigkeit ziàhlen.
Um den Stellenwert des Alpbesitzes für die Horwer
Bauern insgesamt zu beurteilen, müssen wir einen

31 Körne[ Staatsfinanzen: 17j-175.
32 Glauser/Siegrist, Pfarreien: 82f.
33 Barraud/Steine6 Kriens: 124.Weber, pilatus: 143.
34 RP 23, 136v, 1556 Juli 30. Messmer/Hoppe, patriziat: 68.
35 Messmer/Hoppe, Patriziat; 'l33.

36 Vgl. auch Barraud/Steiner, Kriens: 124.
37 Webe¡ Pilatus: 149. RP 70, 11r:, t6S0Jan.17.

Was die Fahrt auf die Gemeindealp Risch betrifft, so wur-
den die Horwer schon in der Urkunde von 1608 (GA CB
Urk 1608 Mrz 1) angehalten, die Landstraße zu benutzen,
Nur einzelnes, im Sommer ab- oder zugeführtes Vieh durf-
te ngefangen, einen andern Weg machen.

38 GA CB 1608 Mrz 1.

97



Alp in der
Gde Greppen

Junker Franz Leonz
von Fleckenstein

Tabelle 9: Alpen, die um 1693 zu Horwer Betrieben gehörten

Name der Alp Besitzer Talbetrieb in Horw

noch kleiner geworden sein. Das Kauf-/leilungspro-
tokoll der Gemeinde verzeichnet jedenfalls für den
Zeitraum von 1742 bis 1805 bloß zwei Alpen in Hor-
wer Besitz.4l

Die Alppacht

Eine weitere Möglichkeit für Bauern, die alpwirt-
schaftlich iätig sein wollten, bestand in der Pacht
von Sömmerungsweiden. Obwohl für die Zeitspan-
ne von 1613 bis 1771 nur fünf Erwähnungen vorl¡e-
gen, muß die Alppacht eine wichtige Rolle gespielt
haben.a2 Hätten nämlich bloß dìe wenigen Alpbesit-
zer im Sommer Käse hergestellt, so wäre es in Horw
kaum zur Bildung einer Alplerbruderschaft gekom-
men.43

Mehrmals hören wir auch von Leuten, die sich im
Sommer in den Alpen aufhielten.44 Bei ihnen mußte
es sich aber nicht unbedingt um Pächter handeln;
geradesogut konnten es Personen sein, die sich als
Sennen, Hüttenknechte oder Hirten verdingten.4s
Der Horwer Schulmeister Jakob Kaufmann z.B.
überbrückte um 1758 die für den Schulunterricht
tote Sommerzeit, indem er sich auf der Alp, bei der
Getreideernte im Freiamt und beim Heuen anstel-
len ließ.a6

Das Verpachten von Vreh

E i ne passivere Form, an der Al pwi rtschaft tei lzu neh-
men, war das Verpachten von Milchkühen im Som-
mer ln den Alpwirtschaftsgebieten der Urschweiz
und des Entlebuchs herrschte eine große Nachfra-
ge nach Pachtvieh, weildort bedeutend mehrTiere
gesömmert als gewintert werden konnten.aT 17BB

wurden 49 Horwer Kühe - knapp ein Achtel des
ganzen Bestandes - auf <,f remde sümerungo außer-
halb des Staates Luzern gegeben, wohl in erster Li-

nie nach Unterwalden.as Wieviel Pachtvieh gleich-
zeitig ins Entlebuch verdungen wurde, ist leider
nicht bekannt.4e Der Zins, den die Viehbesitzer ent-
gegennahmen, hieß Kuh- oder Sommerzins. Er

Stutz (1.)

Gründli
Gde Entlebuch

Amtsfåhnrich
Jakob Buholzer

Langensand
Meierhof (2.)

Heuboden
Gde Entlebuch

Weibel
Lienhard Studhalter

Hofrüti (3.)

Trockenmatt
Eigental

Såckelmeìster
Melchior Buholzer

Langensand-
Hof (s2 )(Teil)

Riseten
Gde Entlebuch

Jakob Studhalter kein Talgut

(ln Klammern: Rang des Talbetriebes auf der Steuerliste von
1693 bezüglich Vermögensertrag). Quellen: Siehe Tabelle 7.

zeitlichen Querschnitt machen, was bloß für das
ausgehende 17. Jahrhundert anhand der Steuerli-
sten möglich ist.

Die Steuerliste von 1693 weist 100 Grundbesitzein-
heiten auf. 87 davon können als bäuerliche oder
kleinbäuerliche Betriebe betrachtet werden, da sie
neben Haus und Gaften auch Mattland umfaßten.
Lediglich vier von ihnen waren, wie aus der obigen
Tabelle hervorgeht, mit einer Alp verbunden. Der
funfte Alpbesitzer Jakob Studhalter verfügte über
kein Talgut; es handelte sich bei ihm wohl um einen
Alpler3s Drei der alpbesitzenden Höfe gehörten zu
den ganz großen: Sie liegen auf der Steuerliste be-
züglich Vermögensertragswert an der Spitze. Bloß
dem Mittelfeld zuzuordnen ist hingegen Melchior
Buholzers Teil des Hofes Langensand (Rang 32).
Beachtenswert ist ferner; daß d rei der Al pbesitzer I n-

haber eines Amtes waren (Amtsfähnrich, Weibel
und Säckelmeister). Zu ihnen gesellte sich Junkerao

FranzLeonzvon Fleckenstein aus der Stadt Luzern,
Besitzer des Landsitzes Stutz.
Zusammenfaßend läßt sich sagen, daß am Ende
des 17. Jahrhunderts nur ein sehr enge¡ zur Ober-
schicht zählender Kreis über Privatalpen verfügte.
ln der zweiten Hälfte des "18. Jahrhundefts dürfte er
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hing einerseits von der Milchleistung des betroffe-
nen Tieres ab, andererseits richtete er sich nach
dem Käsepreis. Wie dieser stieg er in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts stark an. Zu Beginn der
1780er Jahre betrug der Pachtzins fast die Hälfte
dessen, was eine Kuh den Sommer hindurch an Er-
trag abwarf.so

Die Uberwinterung von fremdem Vieh

Das Überwintern von fremdem Vieh, eine weitere
Verdienstmöglichkeit der Horweç hing ebenfalls mit
der zu geringen Winterungskapazität der Alpwirt-
schaftsgebiete zusammen. Talbauern, die weniger
Vieh hielten, als ihr Mattlandbesitz zugelassen hät-
te, konnten auf ihrem Betrieb Tiere von Älplern und
Kühern überwintern. Entsprechende Verträge sind
für unsere Gemeinde nicht überliefert; doch das
Gerichtsurteilsbuch (1717-1802) gibt uns dazu Aus-
kunft. Es kam nämlich zu Prozeßen vor dem Ge-
meindegericht, weil unter die Heustöcke gelegent-
lich "rauchi und bösi streuwe> gemischt oder ngro-
ße lÖchen, dartn gelassen wurden.5l .1751 

klagte der
Schaffner des Klosters Engelberg gegen Joseph
Stutz von Horw wegen "betrug im heu, (ein stehen-
derAusdruck). Aus dem Gerichtsprotokoll geht her-
vof daß das klösterliche Vieh nach der Alpabfahrt
zuerst beim Horwer Bauern in die Herbstweide ge-
geben wurde, dann auf andern Höfen die Heuvor-
räte aufzehrte und erst nach Lichtmesse (2. Fe-
bruar) wieder zu Stutz zurückkehrte, um dessen al-
lerdings mit minderwertigen Materialien gestreck-
tes Heu zu fressen.s2 Zwei Jahre früher stellte der
Alpnacher Karl Mathias Odermatt sein Vieh in den
Stall des Horwers Joseph Pfiffer und kaufte diesem
insgesamt 13,5 Klafter Heu ab.53 Um dieselbe Zeit
überwinterte gar ein Küher aus dem Kanton Bern
seine Tiere auf dem Bühlhof.5a

Junker:ÍiIel, den die Kleinräte f ühren durften (Burri, Hans-
Rudolf, Die Bevolkerung Luzerns im 18. und frùhen 19.

Jahrhundert, Luzern 1975, S. 167).

Siehe Tabelle Z
'1613 pachtet Großbauer Peter Schnider von Oberst Walter
Amrhyn die beiden Alpen Riseten und Vordergrund in der
Gemeinde Entlebuch (zusammen 60 Kuhsömmerungen;
Akten 11 M/283, 1613 Nov l1).
1644 verpachten die Horwer wohl ausnahmsweise ihre
Gemeindealp Risch für vier Jahre an Bläsy Reinhard (GA
SchP 1644).
1683: lnteressant ¡st der Vertrag, welche die Gebruder
Hans Philipp und Lienhart Studhalter von Horw mit dem
Sentispital um den Gaßhof in Kriens und die Alp Rotstock
im Eigental aushandeln: ln der Pacht inbegriffen sind auch
eine 2Oköpfige Kuhherde und ein Stier (Aken 11 M/133;
1683 Nov 24).
1734: Die Alp Rotbach in der Gemeinde Entlebuch,
1726-1737 Kirchengut von Horw, wird Ludi Kaufmann ver-
pachtet. Hiezu aufschlußreiche Details: DieAlpfällt der Kir-

che gantweise für 1832 Gl zu; ihr Schatzungswert beträgt
1400 Gl; der Pachtzins von 75 Gl entspricht 5,360/o des
Schatzungswertes. Bei Wetterunbill muß die Verpächterin
aber Zinserlaß gewähren, so geschehen 1730/31 wegen
Hagel und 1734 wegen Schnee. 1729 verursacht der ab-
gebrannte Stall Baukosten von 104 Gl (PfA Rechnungs-
buch 1721-1828,1734).
1771: Dq Horwer Jost Reinhard als Pächter der Sömme-
rung Maienstoß (Eigental) und der VerpächterJakob Brun-
ner streiten sich vor dem Gemeindegericht wegen einer
unwetterbedingten ZinsreduKion (GA GUB 1771 Mrz14).
Erstmals erwähnt 1768 (Reinhard, Pfarreigeschichte: 35).
PfA Sterbebuch (1725-1815), 1764. A1 F4 (Sch754) 1712
Jan. 6.

Vgl. dazu: SA 2142, 1675 Mitte Mai. Verding des Heilig-
geistspitales Luzern mit einem Werkmann.
A1 F11 (Sch 1157a) 1758Aug 7.

Buche¡ Entlebuch: 200.
Cod 5965, 131 v
Belege für Viehverpachtung ins Entlebuch: GA GUB 1776
Feb 15; GA KTP 807-812, 1800 Juli 24.
Bucher Entlebuch:207.
GA GU B 1751 Feb 1B und Akten 11 M/1 79 Landvogteirech-
nung 1641.

GAGUB 1751 Feb 18.

GA GUB 1749 Apr 18. Ein Klafter oder 6,64 m3 Heu wogen
rund 300 kg (Lemmenmeie¡ Landwirtschaft: 61). Für eine
Kuhwinterung wurden in Horw 5 Klafter gerechnet (GA GP
2, eingelegtes Blatt 1802 Mai 1).

Akten 11 M/69 1759 Juli 16.

40

41

42

43
44

45

46
47
48
49

50
5.1

52
53

5439 Zum Begriff nAlpler" siehe Buche¡ Entlebuch: 206.
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ln den drei erwähnten Fällen erhielten die Horwer
Bauern das den fremden Tieren verfütterte Heu be-
zahlt, während die Besitzer des Viehs die anfallende
Milch selber verarbeiten oder zu Markte tragen
konnten, wofür übrigens die Vorortslage unserer
Geme-inde günstig war55 Es gab aber noch eine an-
dere Uberwinterungsregelung, die unser lnteresse
auch deswegen verdient, weil sie auf eine grund-
sálzliche Schwáche der damaligen Vieh- und Milch-
wirtschaft hinweist. Ein Viehbesitzer aus Littau und
der Pächter des Hofes Oberfondlen einigten sich
für den Winter 177911780 auf folgenden Vertrag:
Der Littauer stellt dem Horwer funf Kühe und ein
Rind zur Winterung in den Stall, überläßt diesem
den Milchnutzen und zahll zusàIzlich "100 Gulden
nwinterlohn,.s6 Sehen wir einmal vom 'nutzlosen'
Rind ab, dessen Winterfutter auf etwa 25 Gl ge-
schätZ werden kanns7, so bleibt die Tatsache, daß
der Milchertrag der fünf Kühe deren Futterkosten
nicht zu decken vermochte. Mit andern Worten: Die
Winterung einer Kuh war für den Eigentümer des
Tieres ein Verlustgeschäft.58 Die wegen chronischer
Knappheit hohen Heupreise und die damit zusam-
menhängende spärliche Fütterung der Kúhe führ-
ten dazu, daß die winterliche Milchleistung wesent-
lich tiefer lag als diejenige im Sommer. Schmälernd
auf den Ertrag wirkten sich auch die achtwöchige
Trockenperiode vor dem Kalbern (damals gewöhn-
lich im Winter) und die mehrwochige Ernährung der
Kälber mit Frischmilch aus.5e

Der Heuverkauf ab Hof

Wieso dieser oben beschriebene'Kuhtourismus'?
Wäre es nicht einfacher gewesen, das Heu ab den
Talgütern direkt in die fremden Ställe zu führen? -
Abgesehen davon, daß ein Teil der auswàrtigen
Viehbesitzer, die Kühef gar keinen eigenen Hof be-
saßen und sich deshalb mit Familie und Herde bei
den Talbauern einquartieren mußten, gab es noch
einen andern Grund, der gegen das Wegführen
von Heu sprach. Der Abtransport von Dürrfutter be-

deutete nämlich, daß wenrger Vieh im eigenen Stall
überwintern konnte. Als Folge fiel weniger Mist zur
Düngung der Wiesen an, was zu sinkenden Matt-
landerträgen führte. Der Rat erließ deshalb entspre-
chende Verbote. ln der Schwörtagsinstruktion von
1623 lesen wir folgendes: "Es söll by vermerdung
unserer schwären straff niemandt ab gueteren, so
sich mit buw (Mist) erhalten muessent, einiche (kein)
fuoter höw und strow abfuehren lassen, sonder das
fuoter uff den gueteren etzen (verfüttern),.60
Der Obrigkeit ging es primär darum, zu vermeiden,
daß durch eine 'Schwächung' der Güter infolge
Dungmangels die lnteressen der Pachtgutbesitzer
und Gläubiger gefährdet wurden.6l Gerade die Be-
zahlung der Schuldzinsen zwang aber die Bauern
oft zum Heuverkauf , obwohl dies langfristig auch für
sie unvorteilhaft war Bereits 1626 wurden sechs
Horwer gebüßt, weil sie unerlaubterweise Heu ver-
kauft hatten, vier von ihnen in den Kanton Uri.6' ln
den Landvogteirechnungen des 17. und 18. Jahr-
hunderts tauchen immer wieder deswegen ausge-
sprochene Bußen auf.
Wenn wegen schlechter Heuernte Futtermangel
drohte, wie z.B. 1795, konnte der Rat ein vollständi-
ges Heuverkaufsverbot erlassen, das nicht nur den
Abtransport von Rauhfuttel sondern auch die
Uberwinterung vonfremdem Vieh auf dem eigenen
Hofe untersagte.63

Zusammenfassung

Versuchen wir das Verhältnis der Gemeinde Horw
zum Alpwirtschaftsgebiet zu überblicken. Eigene
al pwirtschaft liche Tätigke¡t - d. h. im 1 8. Jahrh u ndert
vorwiegend Hartkäse herstellen - entfaltete einmal
der sehr kleine Kreis der Alpbesitzer und eine
schwer abschätzbare Gruppe solcher; die Alpen
hinzupachteten. Das Vorhandensein einer Ätpter-
bruderschaft - übrigens die einzige berufsbezoge-
ne Bruderschaft in der Pfarrei - deutet darauf hln,
daß ein nicht unbedeutender Teil der Horwer selber
auf den Alpen tätig war Dennoch hatte das in den
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Quellen häufig erwáhnte Wintern von Alpvieh als
Verd ienstmö g I ich keit zweifel I os g rößeres G ewicht.
Entweder wurden eigene Milchkühe im Sommer
verpachtet oder dann f remde Tiere den Winter über
im Stall gefüttert. Mit seiner Spezialisierung auf
Grasbau hatte sich Horw sozusagen zu einem Er-
gänzungsraum für die nahen Alpwirtschaftsregio-
nen (vor allem .Entlebuch und Unterwalden) ent-
wickelt, denen Uberwinterungsmöglichkeiten fehl-
ten. Diese Form der Arbeìtsteilung zwischen Alpge-
gend und tiefer gelegenem Vorland kennzeichnete
auch andere Regionen der damaligen Schweiz: lm
Berner Mittelland überwinterte das Vieh der Em-
mentaler Kúher'", die Bauern der Linthebene und
des Gebietes um Sargans liefeften Pachtvieh den
Sennen von Glarus.'u

2.3. Weideland und Ackerbau

Die Weiden der Horwer Höfe dienten nicht nur zur
Viehsömmerung. Nach dem System der Feldgras-
oder Weidewirtschaft wurde jeweilen ein Teil des
Weidelandes aufgebrochen und mit Getreide ange-
sät. Lattenzäune schütZen die Acker vor dem gra-
senden Vieh. lm sudöstlichen Teil des Kantons Lu-

zern (also auch in unserer Gemeinde) hatte sich
eine Fruchtfolge mit sieben- bis neunjähriger Um-
laufzeit herausgebildet: lm ersten Jahr wurde das
brachliegende Land zweimal umgepflügt; im zwei-
ten Jahr trug es Korn (Dinkel), im dritten Hafer Da-
nach wurde der Boden wiederum der natürlichen
Vergrasung überlassen und während vier bis sechs
Jahren als Viehweide benutZ. Diese lange Ruhe-
pause war erforderlich, weil man die Ackerflächen
nur spärlich düngte; der Mist wurde vorwiegend für
den Wieswuchs ei ngesetzt.66
Wie weiter oben ausgefuhrt, nahm in Horw das Wei-

deland gegenüber dem Wiesland eine stark unter-
geordnete Bedeutung ein, weshalb auch der
Ackerbau nicht sehr verbreitet gewesen sein konn-
te, zumalja höchstens ein Fünftel bis ein Drittel der

Weidflächen angebaut wurde.67 Am Anfang des
'19. Jahrhunderts bedeckten die Weiden in unserer
Gemeinde etwa ein Drittel des gesamten offenen
Bodens68, - ein Anteil, der auch für die vorausge-
hende Zeit Geltung gehabt haben dürfte. Beim Hof
Stutz gar; dem wohl größten Landwìrlschaftsbetrieb
am Ende des 18. Jahrhunderts, betrug das Verhält-
nis von Weideland zu Wiesland lediglich 1 zu 5,3.

Tabelle 10: Arealkategorien des Hofes Stutz am Ende des
18. Jahrhunderts

Wiesland
Weideland
Wald

17 ,4 ha
3,3 ha
1,3 ha

790/o

150/o

60/o

total 22 ha .1 
000/o

Quelle: Akten 1 1 M/395: Gultkopie 1797 Feb 15.

56
57

Ramseyer, Rudolf, Das altbernische Küherwesen, Diss.
Uni Bern 1961, S.46.
GAGUB 1780, Juni 15.

Für das Rind wurden 0,5 KW, also 2,5 Klafter Heu zu '10 Gl

berechnet. Der durchschnittliche Klafterpreis der Jahre
1775-1789 betrug B Gl (Akten 2711 , Mittlere Preise
1775-1789).
Pfister, Klima Bd 2:52.
Siehe dazu Ebel, Geblrgsvölker Bd 2: 245.
Akten 11 M/6.
Mandatsammlung Bd 5: 95, Ef aß 1698 Dez 4.

Akten 1 1 M/1 77 Landvogteirechnung 1 626.
Mandatsammlung Bd 9: 147. Erneuerung des Erlasses
wegen drùckender Heuteuerung 1 796 ebenda, 1 75.
Ramseyer, Küherwesen: 46ff .

Ebel, Gebirgsvölker Bd 2: 242.
Überblick über den Zustand des Ackerbaues im Kanton
Luzern in den Jahren 1 823 und 1 824, nebst Vorschlågen
zur Verbesserung desselben, ln: Verhandlungen der
Landwirtschaftlichen Gesellschaft des Kantons Luzern,
1 824, S. 39ff.
Zustand des Ackerbaues: 97.
Zustand des Ackerbaues: 72.

55

5B

59
60
61

62
63

64
65
66

67
6B
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Durch den geringen Weidelandanteil hebt sich die
Gemeinde Horw denn auch deutlich vom eigentli-
chen Feldgraswirtschaftsgebiet ab. ln Fischbach
2.8., einer für diese Landwirtschaftsregion typi-
schen Gemeinde des äußern Willisauer Berglan-
des, machten die Weiden im ausgehenden '18.

Jahrhundert 86 Prozent des offenen Landes aus.6e

Über das Ausmaß des Getreidebaues auf den ein-
zelnen Horwer Höfen geben die Gülten Auskunft.
Mittels dieser Grundpfandpapiere konnten für die
Zeit um 1800 23 Höfe erfaßt werden.7o Es zeigt sich,
daß die Groß- und Mittelbetriebe (ab vier Kuhwinte-
rungen) eine bis zwei Jucharten'l Korn anbauten.
Die Kleinbauern dagegen - mehrheitlich gar nicht
im Besitz der nötigen Weidflächen - verzichteten
auf den Getreidebau.

muß als in unserer Gemeinde, brauchte es dazu -
gemäß einer Modellrechnung - etwas mehr als
zwei Jucharten kornproduzierendes Land.7'z Wie
wir aber weiter unten sehen werden, stellte die
Selbstversorgung in Horw nicht so sehr auf Getrei-
de ab, standen doch zu normalen Zeiten reichlich
Milch, Obst, Gemüse und ab Mitte des.1B. Jahrhun-
derts auch Kartoffeln zur Verfügung.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verlor der Acker-
bau noch weiter an Boden. 1808 behaupteten die
Kleinbauern, in Horw befände sich kein Fruchtland
mehr; der Verdienst müsse allein aus der Viehzucht
gezogen werden. Sie unterstrichen damit, wie wich-
tig für sie die von der Aufhebung des Weidganges
bedrohte Gemeindealp zur Jungviehaufzucht war;

und mögen deshalb ihre Situation bezüglich Acker-
bau verallgemeinert haben.73 Unparterrscher ist da
sicher der Bericht der Landwirtschaftlichen Gesell-
schaft über den Zustand des Ackerbaues im Kanton
Luzern von 1824: Das Weideland werde in Horw auf
die erbärmlichste Art genutzt, <indem der große
Theil versumpft oder unbearbeitet da liegt, etwa
nach Jahren etwas Erdäpfel oder schlechtes Korn
trágt - was doch im Verhältnis zur Gegend kaum
Ackerbau zu nennen ist".74

2.4. Gemuse und Obst

Wie an andern Orten, wo Getreide rar war, bildeten
Gemüse und Obst auch in Horw einen wichtigen
Bestandteil der täglichen Nahrung. Die Vorortslage
unserer Gemeinde erlaubte eszudem, über den Ei-
genbedarf hinaus für den städtischen Markt zu pro-
duzieren. Das milde Seeklima der Halbinsel schuf
dazu gunstige Voraussetzu ngen.
ln den dörflichen Zentren Horw und Winkelwurden
Obstbäume in speziellen Baumgärten gehalten; die
Horwer Wirtschaft nRössli, z.B. verfugte über einen
eine Jucharte großen Baumgarten.T5 Auf den Ein-
zelhöfen fand man die Fruchtbäume über Wiesen

Kornspeicher auf Obergrisigen

Die Kornproduktion der Horwer Groß- und Mittel-
bauern genügte kaum, um eine ganze Familie aus-
reichend mit Brot zu versorgen. Selbst im Getreide-
baugebiet des Mittellandes, wo man im allgemei-
nen wesentlich höhere Flächenerträge annehmen
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und Weiden verstreu| beliebt waren sie auch in den
Lebhägen entlang den Hofmarchen. Der Besitzer
des Bühlhofes pflanZe 1793 auf der Grenze zum
Mättiwil 14 Eichen, 22 Kirsch-, acht Zwetschgen-
und einen Nußbaum.76 Etwas Licht wenigstens auf
die Baumarten werfen die Schleißbestimmungen
des Kauf-fleilungsprotokolles. Weibel Wendel Bu-
holzer, der seinem Sohn 1747 das Gut Leimi verkaut
te, behielt sich zur lebenslänglichen Nutzung je drei
Apfel-, Birn- und Kirschbäume sowie einen Nuß-
baum vor Wenn dre Früchte reif waren, so konnte
zuerst der Vater unter allen Bäumen des Hofes ei-
nen auswählen, dann der Sohn, darauf wiederum
der Vater usf., bis letzterer die abgemachte Zahl an
Fruchtbäumen erreicht hatte.77

Kastanienbäume bei Horw, Gemålde von Robert Zund (1857)

Auch Edelkasianien gediehen in unserer Gemein-
de, nicht nur in Kastanienbaum am See, sondern
auch beim Dorfe Horw'8 Noch um 1900 waren auf
der Halbinsel ganze Kastanienhaine anzutreffen.'e
Die Kastanien stellten ein beliebtes Nahrungsmittel
da[ besonders in Mangelzeiten. Als 1694 die Ge-
treidepreise sehr hoch waren, ermahnte der Rat die

am See gelegenen Gemeinden, ihre nkestenen,
nicht an den Bäumen den Fremden zu verkaufen,
sondern sie auf den Wochenmarkt in die Stadt zu
bringen. Diese Früchte seien für den (gemeinen
mann>) ein wichtiges und ergiebiges Lebensmittel
und möchten (manchem anstatt des lieben brodes
dienenr.so
Dem Obst im allgemeinen kam namentlich in Hun-
gerzeiten große Bedeutung zu. Schon Renward Cy-
sat (1545-1614) empfahl, mehr Obst zu dörren statt
zu vermosten, um sich so für Teuerungs- und Fehl-
jahre einen Vorrat anlegen zu können: Das Obstdör-
ren €parte vil brots, käme dem gemeinen und be-
sonder dem armen volck wol und bhiellte den ker-
nen jn wolfeilerm schlag,. Doch sein Ratfand wenig
Gehör Der Stadtschreiber selber berichtet nämlich
von ei ner außergewóh nlich großen Mostprodu ktion
in den Dörfern Weggis, Greppen, Küßnacht, Meg-
gen, Kriens und Horw Mehr als 4000 Saum (über
6900 hD Obstwein sollen diese sechs seenahen Ge-
meinden 1605 gepreßt haben.8l

69 Wicki, Bevölkerung: 167.

70 Siehe Tabelle 25 im Anhang.
71 1 Jucharte : 0,36 ha
72 Mattmuller, Markus: Bauern und Tauner im schweizeri-

schen Kornland um 1700. ln: Schweizer Volkskunde, Heft
.1, Jg. 70, Basel 1980, S. 51. Pfister, Klima Bd 2: Bg.

73 AkIen212142 D, 1B0B Apr 19.

74 Zustand des Ackerbaues: 72f.
75 Akten 11 M/223 Gültkopien1720-1772.
76 GA GUB .1793 Juli 29.

77 GA KTP 23-26.
78 GA KTP 350 (Ort bei Kastanienbaum). GAGUB 1795 Mrz

5 (Kilchfeld bei Horw-Dorf).
79 Reinhard, Raphael: Horw in Wort und Bild 1882-1912,

Horw 1912, S. 78.

80 Mandat 1694 Okt 15 (Al F7 Sch 904). Wicki, Bevölkerung:
.159 und 389. Luzernisches Wochenblatt 1785/19, S. 78.

B'l R. Cysat, Collectanea chronica Bd lfleil 3: 40f.
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Aus lnventaren des 18. Jahrhunderts wrssen wiI
daß vìele Horwer Bauern selber Most herstelten. Auf
der Biregg stand eine Obstquetschmühle (.rölle"),
in der Rüti beiWinkel, auf dem Krämerstein, beim
Wißhus und selbstverständlich beim Horwer Wirt
befanden sich Mosttrotten. Spezielle Fáßer für Tre-

ster und nbrönhäfen, in den Hinterlassenschaften
zeugen von der Branntweinherstellung.s2 Eher der
cysat'schen und obrigkeitlichen Vorstellung von
Obstverwertung entsprachen die Dörrhütten, wel-
che um 1800 auf den Höfen Neuhaus, Langen-
sand, Oberhasli und Stutz anzutreffen waren.83 Auf
speziellen Öfen wurden darin Äpfel und Birnen in

Form von Schnitzen gedörrt, die man anschließend
in Truhen aufbewahrte.so
Spärlicher noch als beim Obst fließen die Quellen
bezüglich Gemüsebau. Gärten werden zwar viel er-

wähnt - jedes Haus und jeder Hof besaß einen -,

doch über die darin angebauten Gemüsesorten
hören wir nichts. Außerhalb des Gartenzauns, auf
den schlecht genutzten Weiden, gediehen im 18.

Jahrhundert die nahrhaften und den Winter über
haltbaren Kürbisse.85 ln den Allmendbünien pflanz-
ten die Armen um 

.1760 
unter anderm weiße Rüben

und Kohl.su Genaueres erfährt man vom Krienser
Bauern Jost Sigrist 1742: ln den vergangenen drei
Sommern habe er fast so viel ngewächs, wie Milch
in die Stadt auf den Markt getragen, nämlich nöpfel,

biren, kraudt, kifel, windärbs (Stangenbohnen),
mallunen (spezielle Kürbisart), kürbsen und der
gleichen,.87 lnteressant ist die eben zitiefte Stelle
auch, weil sie den marktorientierten Charakter des
Gemüse- und Obstbaues verdeutlicht. Für Horw,
dessen Kühe sommers zum großen Teil auf den Al-
pen weideten, können wir gar annehmen, daß
Garten- und Baumfrüchte die wrchtigsten Erzeug-

Wochenmarkt Unter der Egg in Luzern, Gemälde von Xaver Schwegler (1832-1902)
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nisse waren, die auf den städtischen Wochenmarkt
gelangten. 1720 wehften sich die Horwer Bauern
mit Seeanstoß gegen die Monopolansprüche der
Schiffer zu Winkel, damit sie mit ihren eigenen Schif-
fen nicht etwa Milch und Butte[ sondern Gemüse,
Obst und Most nach Luzern fahren konnten.ss

2.5. Neuerungen in der Landwirtschaft des
18. Jahrhunderts?

ln verschiedenen Gegenden der Schweiz began-
nen sich im Laufe des 18. Jahrhunderts Neuerun-
gen in der Landwrrtschaft durchzusetzen, die all-
mählich zu einer Steigerung der in Krisenzeiten im-
mer wieder zu knappen Lebensmittelproduktion
führten. Aufgeklärte Reformer propagierten ab der
Jahrhundertmitte vor allem in den Ständen Bern
u nd Zü rich rationellere Bewi rtschaft u ngsmethoden,
wobei sre aber primär das Dreizelgengebiet des
Mittellandes im Auge hatten.se
Es stellt sich nun die Frage, ob auch Horw - obwohl
nicht der von den Reformkreisen anvisierten Agrar-
landschaft zugehörig - vom Modernisierungspro-
zeß ertaBI wurde. Eine Durchsicht des Kauf-flei-
lungsprotokolles und der Gülten lassen für die zwei-
te Hälfte des '18. Jahrhunderts zwei Neuerungen er-
kennen: erstens den Kartoffelanbau, zweitens die
Errichtung von Schweineställen, was auf eine lnten-
sivieru ng der Schwei nemast h inweist.

Der Kartoffelanbau und die Ernährung im
ausgehenden 18. Jahrhundert

Die Kartoffel verbesserte die Ernährungslage der
Landbevölkerung wesentlich und war eine der Vor-
aussetzungen für das ab Mitte des 18. Jahrhunderts
vielerorts verstärkt einsetzende Bevölkerungs-
wachstum. Die Hauptvorteile dieser Pflanze gegen-
über dem Getreide faßt der Historiker Christian Pfi-

ster folgendermaßen zusammen: uDie Karloffel be-
sitzt eine kurze Vegetationszeit, erbringt große Erträ-
ge und ist dem Risiko des Hagels nicht ausge-
setZ,.s0lm Entlebuch fand die Kartoffel bereits 1709
Eingang.sr ln Horw tauchte sie wesentlich später
auf. Die erste Erwähnung stammt aus dem Jahre
1750: Damals wurde ein Claus Studhalter gebüßt,
der nerdäpfel" aus dem Kanton geführt hatte." 1755
wird erstmals in einer Gült der Begriff *härdöpfel-
blätz> erwáhnt.e3 1760 vernehmen wir von den Ar-
men, daß sie in den Allmendbünten neben Gemüse
und Gespinstpflanzen Kartoffeln zogen.e4 Acht Jah-_
re später gewáhrte der Pfarrer zwei Taglöhnern, die
ihm den Hag repariert hatten, auf dem Pfrundland
ein Beet für den Kartoffelanbau.ss
Das Knollengewächs war aber nicht nur bei der Un-
terschicht beliebt. Aus Kaufverträgen geht deutlich
hervo[ daß auch mittlere und größere Höfe <herd-
öpfelland, ausschieden.e6 Die schlecht genutZen
Heimweiden boten ja ausreichend Platz. Anbauvor-

82 GAKTP 616-617; 500-501; 485; 431: 774:359ff.
83 Alden27l21 C Handänderungen Gemeinde Horw
84 Brunner, Bauernhäuser: 327.
85 Akten 11 M/315 Gûltkopie 1755März 15. GA KTP 103-104,

.1754 
Feb 15,

86 Akten 1'l M1115, 1762De22O.
87 Akten 'i'1 M/85-BZ Gemeindegerichtsurteil Kriens 1742

Aug27.
BB GACB 1720 Mrz9. Akten 11M/69, 1714OId7.
89 ZurAgrarmodernisierung siehe: Pfistef Klima: Bd 2: 105ff;

für Luzern: Wicki, Bevolkerung: 200ff.
90 Pfister Klima Bd 2: 124.
91 Buche¡ Entlebuch: 167.

92 Akten 11 M/198 Landvogteirechnung 1750.
93 Akten 11 M/315 Gültkopie 1755 Mrz 15.

94 RP 109,42, 1760 Nov26.
95 A1 F9 (Sch 1018) Pfarrei Horw, Abrechnung L. A. Maugwi-

ler 1768.

96 Beispiele: 1755: Kilchfeld, 6 KW (Akten 11 M/315).
178511795: Hofrüti, mit 12,5 KW einer der grössten Höfe
der Gemeinde (GA KTP 548-551 und 706-707).
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schriften, die die Verbreìtung der Kartoffel behindert
hätten, bestanden nicht; der Zehnt war schon ìange
abgelöst.s'
Über dìe Ernährung insgesamt informieren die
Schleißbestimmungen. 1753 verkaufte nder alte va-

ten, Joseph Studhalter den Kilchhof, ein Gut mittle-

rer Größe mtt sechs Kuhwìnterungen Mattland. Für
sich, seine Ehefrau und den noch ledigen Sohn be-

dingte er neben dem Wohnrecht folgende Nutznie-
ßung aus:

"ltem ein bünten, das sie drey und einhalb bächer
hanf seyen könen, auch s.v bauw (Mist) darauf. ltem
ein kabis- und hàrdöpfelblätz, auch zwey gaften-
befh und ein kürbisvoren (Furche für den Kürbisan-
bau). Auch ale thag ein halb mas milch (1,3 l). ltem

zwey birbeüm, zwey öpfelbeùm, zwey zwätzenbe-
üm, auch zwey nusbeüm. Und könen obige ehelüt
die beüm in dem jar nàmen, wan sey wolen. Vor

dise vorbehalten stuckh solen obgemelte ehelüt
dem besitzer dises guots järlich 30 gl bezalen".nB

lnteressantes Detail: An Stelle der Milchlieferung tritt

fünf Jahre später das Recht, eine Ziege zu halten:
n... und alzeit ein geis und sol ab dem hof vor die
geis das voter (Futter) geben wärden.,ee
Die ausführlich zitìerte Stelle zeìchnet ein anschauli-
ches Bild von der Ernährungsweise in Horw: Gemu-
se, Obst, Kartoffeln und Milch bildeten die Basis.

Andere, zum Þil schon angeführte Schleißbestrm-
mungen bestätigen die Wichtìgkeit dieser vier Ele-

mente. Caspar Studhalter 2.8., der 1785 die HofrÜti

veräußerte, beanspruchte jährlich n6 zeinen voll äp-
fel und ebensovìel birnen".loo Was die Abmachun-
gen über dìe Milch betreffen, so scheint eine Tages-

ration von einem halben Maß (1,3 l)für eine einzelne
Person oder ein Ehepaar üblich gewesen zu sein.101

Dasselbe Quantum ließ sich auch der Pfarrer täg-
lich vom Althof-Bauern lìefern.102 Wurden größere
Milchmengen vereinbart, so galten sie in der Regel
nur für das Sommerhalbjahf dies, weil die Kühe
in dieser Jahreshälfte größere Milchleistungen er-

brachten.'03 Sicher kein Zufall ist es, daß die
Lìeferung von Brot im Kauf-fleilungsprotokoll (1742

bis 1805) nur einmal erwähnt wrrd: Statt ein Aus-

kaufskapital zu verzinsen, verpflichtei sich Melk Bu-
holzer 1788, seinem Bruder "alle wuchen ein fünf-
pfündiges guts brod, auch morgens und abents
eine im zu seinem alter anständige suppen mit
brod" zu beschaffen. ' 

oo

Die lntensivierung der Schweinemast

Zur Schweinehaltung liegen bis "1838 keine Zahlen
vor.105 Daß diese aber in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts in Horw an Bedeutung gewonnen
hat, läßt sich anhand verschiedener Liegenschafts-
quellen nachweisen. 1760 ist erstmals von einem
Schweinestalldie Rede, den sich zwei Brüder nach
der Teilung des väterlichen Besitzes errichtet hat-

ten.106 Auch später bildeten Hofteilungen Anlaß
zum Bau solcher Stäl le. 1 07 Offenbar wu rde versucht,
die Halbierung des Bodens mit zusätzlichen Ein-

nahmequellen aus der Schweinemast wettzuma-
chen. Um 1800 lassen sich 14 zumeist große und
mittlere Betriebe finden, die einen Schweinestall be-
saßen.108 Vermutlich hielten auch kleinere Haushal-
te - ohne deswegen über ein entsprechendes Ge-

bäude verfügen zu müssen - ein oder zwei

Schweine.
ln der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts waren
die Bedingungen für die Schweinemast günstig.

Um die einheìmische ZuchI zu fördern, hatte der
Ral1764 die Einfuhr fremder Tiere verboten. Be-

sonders hohe Preise wurden wáhrend den f ranzösi-
schen Revolutionskriegen erzielt, als sich der Luzer-

ner Schweinehandel bis nach Schwaben und ins El-

saß erstreckte.'on Laut einem Bericht von 1817

brachte der Schweineverkauf am Ende des
.18. Jahrhunderts einem einzelnen Bauern jährlich

zwei- brs fünfhundert Gulden (oder noch mehr)Zu-
satzverdiens|llo Zum Vergleich: ln Horw hatte ein
Knecht um 1797 40 Gulden Jahreslohn.lll Schweì-
ne wurden aber auch für den Eigenbedarf gehal-

ten; im bäuerlichen Haushalt waren sìe damals die
wichtigsten Fleischlieferanten. 1 1 2
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Zur Fütterung der Schwelne stand im Winte¡ wenn
dìe Kühe in Horw waren, dìe bei der Ankenherstel-
lung anfallende Buttermilch zur Verfügung.113 Da-
neben wurden aber auch Gemuse und Kartoffeln
verfüttert, wie aus folgendem Streitfall hervorgeht:
Die Armen warfen 1762 der Pfarrkochin vor; sie zie-
he den Allmendbüntenzehnten kleinlich genau ein
und stifte den Pfarrer an, €olchen zehnden sowohl
in predigen als christen-lehren heftigo hervorzustrei-
chen, obwohl doch der geistliche Herr all diese Rü-

ben, Kohlkopfe, Kartoffeln usw gar nicht selber
brauche. Die Pfarrersmagd rechtfertigte sich, "sie
mache dem pfarrer einen nutzen dadurch, das übri-
ge gebe sie den s.v schweìnen"."4
Weitere Neuerungen auf dem Gebiete der Land-
wirtschaft vollzogen sich in unserer Gemeinde erst
später Die Sommerstallhaltung des Rindviehs fand
vor 1824 Einganglls; Kunstgrasbau und Bewässe-
rung der Wiesen waren auch 1883, als Raphael
Reinhard die Geschichte der Pfarrei Horw verfaßte,

noch nicht verbreitet,l 1'

2.6. Die Feudalabgaben

Die spätmittelalterìiche Umstellung auf Vieh-/Milch-
wirlschaft brachte, mit etwas Verspätung, Schwie-
rigkeiten berm Bezug des zuvor in Getreide entrich-
teten Zehnten.1521 mußte der Rat das Zehntrecht
des Stiftes ìm Hof zu Luzern ausdrücklich bestäti-
gen. Wenn die Horwer Vìeh aufziehen wollten, so
hätten sie von jedem Fohlen und jedem Kalb vier
Haller zu entrichten.llT 1545 entschied die Obrig-
keit, daß Ludi im Schlund dem Pfarrer nicht nur vom
Gesäten, sondern auch vom Heu den Zehnten
schulde.1l8
Die Wandlung in der Landwirtschaft f uhrte - zusam-
men mit rechtlichen Unklarheiten - verschiedent-
lich zu Auseinandersetzungen zwischen den Hor-
wer Bauern und den Abgabebezügern, vor allem
mit dem Pfarrer.l 1s Mit derAblösung der wichtigsten

97 Siehe Abschnitt 2.6.

98 Akten 11 M/315 Guhkopie 
.l755 Mrz 15.

s. r¿ = lateinische Abkürzung f ür "salva venia>, zu deutsch:
mit Verlaub,

99 Akten 11M/315 Gültkopie 1758 Mrz 15. GA KTP 203f.,
1761.

100 GA KTP 548-551, 1785Feb24.
101 Akten 11 lV/315, 1755Mr215: hierfürein Ehepaar GAKTP

350, 1770: hier für unverheiraleten Bruder

1 02 GA KTP 784-786, 1 799 Ap r 4. 1642 bezog der Pfarrer noch

"allezeib, 1 Mass Mìlch vom Sigristen, welchem er die
Pf ru ndmatte verpachtet hatte (41 F9 Sch 1 01 B Pf arrei H orw
1642Mr220).

103 GA KTP 706f., 1795 Feb 11 und 859f,, 1802.

104 GA KTP 599, 1788 Mai 15.
.105 

Vgl. Lemmenmeie[ Landwitlschaft: 52f.

106 GA KïP 2O1 f ., 1760 Dez24.

107 GA KTP 607, 1789 Mrz 15.

108 HöfemitSchweinestall um'1800, in Klammern Besitzerund
Schatzungswert gemåß helvetischem Kataster (180-1) in

Gulden: Stutz (Junker Niklaus Balthasar; 20000), Grem-
lis/Stegen (Bläsi Studhalter; 19000), Langensand/BÜhl/
Seefuhren (Kaufmann Aloisia; .13000). Hofrüti (Buholzer
Josef; 10000), Biregg (Junker Franz M. A. Hartmann;
9000) Oberhasli (Leonz Studhalter; 8500), Oberfondlen
(Jakob Reinhart; 5500), Spitz (Peter Haas; 5000),
Schwändli/Steinacker (Caspar Spengeler; 5000), Breiten

Vz (Jakob Kaufmann; 4500), Breiten 7z (Johann Kauf-

mann; 4500), Mühle (Andreas Haas; 3000), Sigristen-
pf ründe (Clemens Kaufmann; 2500), Unterberghof (Seba-

stian Heer; ?). Quellen: AkIen27l21 Handänderungen Ge-

meinde Horw Akten 11M1241-410 (Gültkopien).

109 Wicki, Bevölkerung: 404-406.
110 Gedanken über die einbrechende Verarmung im Canton

Luzern und die etwannigen Mittel dagegen, Zürich 1817,

s.5.
111 GA GUB 1798 Feb 15.

112 Dubler, Handwerk: 306.

113 Vgl, Pfister, Klima Bd. 2: 31, Von einem Bauern aus Kriens
hören wir 1742, daï er für seine Schweinemast umilch und
ander sachen kauft" (Akten 11M185-87,1742),

114 Akten 11M/115, 1762De22O.

115 Zustand des Ackerbaues: 72f.
'1 16 Reinhard, Pfarreigeschichte: 164f,
'117 RP 11,180v 1521 Aug9.

118 RP 17,78v, 1545De211.
119 RP 9, 1 7Bv 1505 Mrz 12. RP 11, 27 r, 1517 Juli 13. RP 13, 82 r,

1531 Mai 19. RP '15, 81 r, 1538 Aug 30.
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Feudallasten nahmen die Streitigkeiten ein Ende.
Hier eine kurze chronologische Übersicht dazu:
- 1567 wird der kleine und große Zehnt des Almo-

senamtes des Stiftes losgekauft, (zu mehreren
ruhen und vermeydung spans (Streitigkeiten), ir-

rung und mißverständigungen,. 1 20

- 1568 erfolgt die Ablösung des Zehnten und der
Läsegarbel21 von der Pfarrpfrund mit einer Sum-
me von 1200 Gl. Die Abgaben seien für die
Kirchgenossen beschwerlich gewesen, deren
Einzug habe dem Pfarrer nvil kostens, müh und
arbeit" gebracht, heißt es im Ablösungsbrief.122

- 1576 lösen die Güterbesitzer am Schwestern-
berg in Ennethorw den Erblehenzins des Frau-
enklosters Rathausen miI 27 5 Gl ab. 1 23

- '16'10 werden Falll2a und Ehrschatz (eine Art
Handänderungsgebühr) von der Propstei des
Stiftes im Hof mit 1200 Gl losgekauft. Anlaß dazu
war ein Streit: Der Propst vermeinte von den Hö-
fen in unserer Gemeinde den Fall und den Ehr-
schatz beziehen zu können. Die Horwer dage-
gen glaubten, nur fallpflichtig zu sein. Selbst der
Rat blickte in dieser Angelegenheit nicht durch.
Mit dem Abkauf der pröpstlichen Rechte wurde
das Problem behoben.l25

Die Ablösung der Feudallasten brachte den Bezü-
gern Vorteile organisatorischer Art. Der Propst z.B.
legte die eben erwähnte Loskaufsumme von 1200
Gl wiederum in Horw in Form von zwei Gülten an.126

So flossen ihm nun regelmäßig von bloß zwei Gu-
tern Schuldzinsen zu, wáhrend er (beziehungswei-
se sein Beamter, der-liager) früher eine ganze Rei-
he von abgabepflichtigen Höfen im Auge behalten
mußte. Wegen der Geldentwertung aber gereichte
der Propstei die Ablösung langfristig zum Nachteil.
Die 60 Gl Zins, welche der Propst bei grundsätzlich
gleichbleibendem Zinssatz von 5 Prozent jährlich
bezog, entsprachen 16'10 ungefähr dem Wert von
drei Kühen, in den 1790erJahren noch demjenigen
einer halben Kuh.127 Auch auf die ohnehin nicht be-
sonders gut dotierte Pfarrpfründe wirkte sich die
Zehnlablösung negativ aus. Bereits 1597 klagte der

Pfarrer über die seiner Ansicht nach zu knappen
Einkünfte: Der Zehnt sei nviel zu wolfeilo verkauft
worden.128

Mit dem Zehnten war die am schwersten drückende
Feudallast beseitigt.l2s Dreißig Parzellen blieben
dem Stift im Hof (dem Almosenamt und der Prop-
stei) bis ins 19. Jahrhundert hinein grundzinspflich-
tig, doch betrug der Gesamtwert des jährlich von
Horw abgelieferten Korns und Hafers - nach den
Durchschnittspreisen von 1775-1789 errechnet -
lediglich 147 Gl.13o Sovieloder gar mehr bezahlte in
dieser Zeit bisweilen ein einziger Hof mittlerer Größe
für die Verzinsung seiner Schulden. Auf die Bewirt-
schaftung der Güter hatten die übriggebliebenen
Grundzinse keinen direkten Einfluß mehr: Anstelle
der vorgeschriebenen Getreidemenge konnte mit
Bargeld bezahlt oder gar Holz abgeliefert wer-
den.131 Auch die Verfügungsgewalt der Bauern
uber ihren Boden war durch die ehemaligen
Grundherren nicht mehr eingeschränkt. Selbst die
noch am stärksten ans Stift gebundenen Höfe, die
sogenannten Mühlengüte¡ die bis 1807 grundzins-,
fall- und ehrschatzpflichtig blieben, standen seit
1446 im Erblehenverhältnis und konnten von den
Besitzern frei veräußert, vererbt und verschrieben
werden.lt'
Hatten die Feudallasten im 17. und 18. Jahrhundert
in Horw kein großes Gewicht mehl so war es da-
mals die starke Verschuldung, die den meisten Bau-
ern der Halbinselgemeinde zu schaffen machte.133

120 GA CB Urk.1567 Dez 10.

121 Abgabe, welche dìe Kirchgenossen dem Pfarrer für das
Lesen von Gebeten über das Wetter schuldeten (ldiotikon,
Bd 2: 4'13).

122 GA CB 1568 Jan 30.
123 Reinhard, Pfarreigeschichte: 151.
124 Siehe Abschnilt 2.2.2.
125 Cod KH 30,243r GA CB 1610 Mrz 11.

126 auf den HöfenWil undZumhof (16"16 Mrz9), sieheSliACod
275,121-123.
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127 nach Viehpreisreihe in: Bucher, Entlebuch: 240.

128 Reinhard, Pfarreigeschichte: 261.
129 Erhalten blieben der Pfarrpfründe der Zehnte von allem,

was auf der Allmende gepflanzt wurde, der sog. Aìlmend-
büntenzehnte, und der Zehnte des Hofes Zumhof. Auch
ein Nußzinsfür die Pfarrkirche blieb bis ins 19. Jahrhundert
hìnein bestehen.

130 StiA Cod .152. StiA Cod 130. Akten 2711 Mittlere Preise

1775-1789.
131 St¡A Cod275, 123.
132 StiA Cod. 158. Ablösung 1807: stiA cod 130, 159.

133 Gemäß kommunalem Kaul/Teilungsprotokoll machten die
gesamten Hypothekarschulden (inklusiv ausstehende Zin-

sen) von 34 lm Zeitraum 1751-60 verkauften Liegenschaf-
Ien 54,20/o der Summe aller Verkehrswerte dieser Güter
aus. Für die Dekade 1 791/1800 konnte anhand von 29 Gü-

tern, die zum Verkauf gelangten, eine beinahe gleich hohe
relative Hypothekarbelastung, nämlich 55,50lo der Ver-

keh rswerte, errech net werden.

3. Bevölkerung
und Gesellschaft

3.1. Die Bevölkerungsentwicklung

Blieben die grundlegenden Strukturen der Horwer
Landwirtschaft - die einseitige Ausrichtung auf
Grasbau und die darausfolgende Verbundenheit
mit den Alpwirtschaftsgebieten - vom ausgehen-
den Mittelalter bis ans Ende des 18. Jahrhunderts
unverändert, so traten dennoch ìn dlesem Zeitraum
Entwicklungen ein, die das Leben der Gemeinde
wesentlich umgestalteten: Bestimmend war ein

langfristig starkes Anwachsen der Bevölkerung, -
eine Erscheinung, die srch in unterschiedlichem
Maße nicht nur im Stadtstaate Luzern und der
Schweiz, sondern in ganz Europa feststellen läßt.

Dieses Bevölkerungswachstum erlitt allerdings
durch Hungersnöte, Pest und Epidemien ìmmer
wieder Rückschläge.
Was nun Horw betrifft, so liegen für dieZeilvor 1745
keine Volkszàhlungen vor Anhand von Feuer- oder
Hofstättenverzeichnissen läßt sich die Bevölke-

rungsentwicklung in groben Zügen abschätzen.

Tabelle 11: Zahl der Haushalte 1453-'1801

Jahr Anzahl Haushalte

1453 eo

1583 61

1684 B9

1790 152

1791 148

1799/1801 tcc

Quellen: 1453: Körner, Martin, Luzerner Staatsfinanzen
1415-1798, S. 408. 1583: Urk26114437.1684: Urk 26114447b.

1 790 u. 1791 : Akten 1 1 M/13; hier auch die sieben ebenfalls nach

Horw hühnergeldpflichtigen lV'looshöfe des Stadtkirchganges
inbegriffen. 1799/1801: Ak\en 212142 D, Erläuterung über das
Gemeindeeigentum und Aklen27126 C Katasterliste Horw
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Tabelle 11 zeigt, daß die Zahl der Haushalte im aus-
gehenden 16. Jahrhundert gut anderthalbmal so
hoch warwie im Spätmittelalter. ln ähnlichen Dimen-
sionen wuchs in diesem Zeitraum die Bevölkerung
des ganzen Kantons: Laut Schätzungen lebten im
luzernischen Territorium 1456172'18 500 Personen,
1583192 rund 30 000 (Zunahm e: 620/o)' . 1684 ver-
zeichnete Horw 89 Haushalte, was gegenüber
1583 einer Zunahme von 460/o entspricht. Fùr die
Bevol keru ngsentwickl u ng des'1 B. Jah rhu nderts lie-
gen erstmals Einwohnerzahlen vor fabelle 12). Ge-
mäß einer kirchlichen Zählung wohnten 1745 679
Personen in der Pfarrei Horw; die helvetischeZàh-
lung von '1798 gibt 836 Einwohner an. Anhand von
Steuerlisten wurde dìe Bevölkerung um '1700 auf
630 Einheiten geschätzt.'z Fur das 18. Jahrhundert
kann demnach eine Zunahme von 33 Prozent er-
rechnet werden, was klar unter dem kantonalen
Wert von 50 Prozent liegt.3 Auch die Nachbarge-
meinde Kriens (Zuwachs rund 530/o)a und noch

Tabelle 12: Einwohnerzahlen im 18. Jahrhundert

Jahr Einwohnerzahlen lndex

um .1700 630 100

1745 67S 108

1 780 720 114

1781 736

deutlicher die Region Entlebuch (Zuwachs B7o/o)

kannten in dieser Zeitspanne ein wesentlich stärke-
res Anstei gen der Ei nwoh nerzah len. 5 Auffålli g ist zu-
dem, daß das Wachstum in Horw erst richtig im aus-
gehenden Jahrhundert anzuziehen beginnt (von
33 Prozentpunkten entfallen 19 auf die Zeit von
'1780-1798; siehe Tabelle 12).

Die geringere Bevólkerungszunahme unserer Ge-
meinde durfte vor allem auf das weitgehende Feh-
len von Heimindustrie zurückzuführen sein. Außer-
halb der Landwirtschaft war es schwierig, ausrei-
chend Verdrenst zu fìnden. Auch von der im
18. Jahrhundert bevolkerungsmäßig und wirt-
schaftlich stagnierenden Stadt gingen kaum lmpul-
se in Richtung vermehrter Nachfrage nach Arbeits-
leistungen und Gütern aus den Vororten aus.
Wenden wir den Blick nochmals auf die langfristige
E ntwickl u ng. Trotz der vergleichsweise bescheide
nen Zunahme des 18. Jahrhunderts darf nicht über-
sehen werden, daß um 1800 zweieinhalbmal mehr
Haushalte anzutreffen waren als im ausgehenden
16. Jahrhundert und sogar viermal soviel wie im
Spätmittelalter (vgl. Tabelle 11).

ln den folgenden Abschnitten soll untersucht wer-
den, wie die Horwer auf das Anwachsen der Bevöl-
kerung reagierten und welche Auswirkungen die-
ses auf das Gemeindeleben hatte. - Fur eine Unter-
suchung der einzelnen Elemente, welche die Bevol-
kerungsbewegung ausmachten, eìgnen sich die
unsorgfältrg und lückenhaft geführten Pfarrbücher
nicht. Noch im 18. Jahrhundert weist das Horwer
Sterbebuch Sprûnge auÍ, z.B. gerade anfangs der
177Oer Jah re (so daß sich auch die Auswirku ng der
Hungerkrise von 1770171 nicht fassen läßt).6

117

1782 751 119

1784 727 115

1785 763 121

1787 753 120

1 788 773 123

1798 836 133

. Schåtzung von A. Dubler (Die Bevölkerung des Staates Lu-
zern um 1695, Mskr STALU 1981, S, 14.) aufgrund der Steuerli-
sten von 1691 1702.
Ü brige Quellen : 1745: A1 F9 (Sch 972) Extractus catalogi perso-
narum et locorum dioecesi constanziensis ìn cantone lucerne
de 1745. 1780-1798: ZBLU Ms 95 fol.
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3.2. Die Gemeinde schließt sich ab

Die verfassungsgeschichtlichen Folgen der am
Ende des Mittelalters wieder einsetzenden und sich
bis weit ins 16. Jahrhundert hineinziehenden Bevól-
kerungszunahme beschreibt Hans Conrad Peyer
mit folgenden Worten:

"An die Stelle des über hundertjährigen Bevölke-
rungsrückganges oder doch -stillstandes seit der
Mitte des 14, Jahrhunderts trat seit dem ausgehen-
den 15. Jahrhundert eine immer stärkere Bevólke-
rungszunahme. Dieser Trendwende auf dem Fuße
folgte die zuerst schleichende und seit der Mitte des
16. Jahrhunderts ganz offene und allgemeine
Angst um den Lebensspielraum, den Arbeitsplatz
und dìe ausreichende Ernährung. Praktisch jeder-
mann, von den untersten bis zu den obersten
Schichten wurde davon erfaßt. Dörfef Städte und
Làndel Berufe, Zünfte und Stände begannen sich
überall immer entschiedener gegen Neuzuzüger
abzuschließen, um den Ackerboden, die Allmend-
eìnkünfte, das Recht zur Handwerksausúbung und
alle möglichen andern Vorteile nicht mit noch mehr
andern teilen zu müssen. Vor allem die Bürger-
rechts- und Landrechtsaufnahmen wurden des-
halb seit der Mitte des 16. Jahrhunderts erschwert,
verteuert und auch sonst eingeschränkt, z.B. von
ZeiTzuZeiIfùr einige Jahre gesperrt. ln der zweiten
Hälfte des "17. Jahrhunderts ist dann das Bürger-
recht von Stádten, Ländern und Dörfern fast überall
nahezu völlig und dauernd geschlossen worden.,'
Die von Peyer gezeichnete Entwicklung hatte auch
für Horw Gültigkeit. Erste Abwehrmaßnahmen ge-
gen Neuzuzuger lassen sich in unserer Gemeinde
bereits 1517fassen. ln diesem Jahr klagten die Hor-
wer bei der Obrigkeit über ufremde,, die zu ihnen
zögen und die Allmende mitbenutzen, unicht min-
der dann eine¡ der under rhnen erzogen und erbo-
ren,. Da der Unterhalt des Gemeindelandes aber
schon beträchtliche Kosten verursacht hätte, baten
sie um die Erlaubnis, von Auswärtigen ein Einzugs-
geld beziehen zu dürfen, ndamit sie (die Neuzuzü-

ger) genossen werden söllend,. Der Rat gab seine
Einwilligung und legte die Höhe der Taxe auf 20
Pfund fest.8

Schon 1559 scheint diese Regelung nicht mehr ge-
nügt zu haben. Damals nämlich gewährten die
'Gnädigen Herren' den Horwern und Kriensern das
Recht, von Fremden aus nichtluzernischem Gebiet
20 Gl, von solchen aus dem Untertanenlande der
Stadt Luzern'10 Gl Einzugsgeld zu verlangen. Doch
trotz entrichteter Gebühr wurden die Zugezogenen
nun nicht mehr Genossen (wre noch 1517); sie muß-
ten srch vielmehr mit dem Hintersaßenstatus be-
gnügen. Das bedeutete, daß sie keìnen rechtlichen'
Anspruch auf die Nutznießung der Allmende hat-

ten.'g 1593 entschied der Rat, daß ein Fremder, der
umit seinem hushablichen sitz zu inne zücht, und
das Genossenrecht - in Horw hieß es Amtsrecht -
begehrte, vor der versammelten Gemeinde einen
Antrag stellen musse. Dieser alleine stünde es dann
zu, mit Strmmenmehr uber die Aufnahme zu enl
scheiden.lo

1 Dubler Anne-Marie: Die Bevölkerung des Staates Luzern
um 1695, Luzern 198.1 (lVanuskript im STALU), S. 6,

2 Dubler Bevolkerung: 14.

3 Wicki, Bevölkerung: 16. Auf nur 3770 (Mittelwert) schälzen
neustens Frìdolin Kurmann und Silvio Bucher die Zunah-
me der Kantonsbevölkerung im 18. Jahrhundert, das¡efür
1700 anhand eìner Auswertung der lVannschaftslisten
eine höhere Einwohnerzahl ermrtteln als Wicki (Bauern
und Patrizier. Stadt und Land Luzern im Ancien Régime.
Ausstellungskatalog 600 Jahre Stadt und Land Luzern, Lu-

zern 1986, S. 26).
4 Um 1695 zählte Kriens rund 1278 Einwohner (Schätzung

von Dubler, Bevölkerung: 14); die helvetische Volkszäh-
lung von l79B verzeichnet 1956 Personen.

5 Wicki, Bevölkerung: 16.

6 Weitere Lücke im Sterbeb,uch 1713-1724. Verstorbene Kin-
der erst im ausgehenden lB. Jahrhundert regelmässig ver-

zeichnet; präzise Altersangaben erst ab 1791.

7 Peyer, Verfassungsgeschichte: 110f.

B GACB Urk1593 Juni23: Darinwirdu.a. eineUrkundevon
.1517 

bestätigt,
I RP24,199v1559Feb17.

10 Wie Anm. B.
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Die beiden Ratsbeschlüsse von 1559 und 1593 zei-
gen deutlich, daß sich Horw zu einer personalen
Genossenschaft entwickelt hatte. Das Nutzungs-
rechtwar nichtwie in den realrechtlich organisierten
Verbänden an den Besitz einer Hofstätte, sondern
an dìe Person gebunden. Mit andern Worten: Ein
Nicht-Horwe[ der in der Gemeinde ein Gut erwarb
und das Einzugsgeld bezahlte, wurde lediglich Hin-
tersaße. Strebte er das Amtsrecht an, so hatte er zu-
sätzlich - sofern ihn die Versammlung annahm -
eine Einkaufssumme von beträchtlicher Höhe zu
entrichten (vgl. Figur 1). Ab 1621 informiert das so-
genannte Scheinprotokollll des Gemeindearchivs
über die Aufnahme von Amtsgenossen und Hinter-
saßen. Es verzeichnet aber bloß noch drei Amts-
rechts-Verleihungen: 1622 wird Michel Schleipfer
gegen die Bezahlung von 100 Gl aufgenommen;

daß keine Fremden mehr aufgenommen würden,
(es sigen auch amtslüten gnug im amb,.la - Noch
fruhef nämlich schon in den 1630er Jahren, schloß
sich das benachbarte Kriens ab. 1767 wurde dort je-

denfalls behauptet, es sei über 130 Jahre lang kein
Amtsrecht mehr verliehen worden. 1 5

Doch selbst das Hintersaßenrecht zu erwerben
wurde für Fremde immer schwieriger lm Zertraum
von 1621-1652 sind in Horw bloß fünf Aufnahmen
uberliefert.l6 Die äußerst zurückhaltende Erteilung
auch d ieser m i nde rberechti gten Aufenth altsform ist
darauf zurückzufuhren, daß die Hintersaßen, trotz
fehlendem rechtlichem Anspruch, eben doch an
der Nutzung des Gemeindelandes beteiligt waren.
Sie erhielten aus 'Gütigkeit' Holz aus dem Hoch-
wald zugeterlt und konnten um 1620 in Kriens - und
sicher auch im ähnlich organisierten Horw - sogar

Fisur 1 Aufnahme von Zuzùgern in der ersten Hälfte des 17. Jh

Al\/TSGENOSSE HINTERSASSE FREMDER

Einkaufssumme (100-200 Gl) Einzugsgeld (10 20 Gl)

GútererwerbAutnahme

1637 verlangt man Christian Meier für die Aufnah-
me gar 200 Gl ab (was dem damaligen Wert von
vier Rindern entspricht).1'z 1651 wird das letZe
Amtsrecht erteilt: Die Horwer schenken es Bläsi
Näni, der sich bei der Erbauung der Kapelle in Win-
kel große Verdienste erworben und ein dabei ent-
standenes Defizit von 158 Gl übernommen hatte.13

Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts bleibt das Amts-
recht in Horw geschlossen. 1673 bestätigt das oben
erwähnte Protokoll diese Praxis, indem es festhält,

Kuhe auf die Allmende treiben, allerdìngs num

einen zimlichen lonu.17 lm Falle von Verarmung fie-
len sie dem Armenfonds der Gemeinde zur Last.
Aus dìesen Gründen entstand das Bedurfnis, für
Neuzuzüger, die nicht ferngehalten werden konn-
ten, eìn nur auf Zeit gewáhrtes Aufenthaltsrecht zu
schaffen. Bei dreien im Jahre 1673 aufgenomme-
nen Personen vermerkt das Horwer Scheinproto-
koll:

"So hatt man sey (sie) nrT zuo einem hinder- oder

112



beisäs angenomen, sonder - wan die Ien (Pachten)
oder die höff ze wären us ist, oder aber die ehltern
sturben - das die kinder noch die ehlteren mer ge-
walt und macht haben, beisäs zuo sin, sunder es ih-

nen gantz und gar abgeschlagen sin soll ...,.
Die drei Betroffenen, der erste ein Pächter namens
Hans Meie[ die beiden andern Landarbeiter auf
den patrrzischen Gütern Stutz und St. Niklausen,
werden bloß für die Dauer der Pacht beziehungs-
weise des Arbeitsverhältnisses in der Gemeinde ge-
duldet.18 lhr Aufenthaltsrecht ist - im Unterschied
zum Hintersassenstatus - zeitlich begrenzt und
nicht auf die Kinder ubertragbar.
Fassen wir zusammen: lm 17. Jahrhundert können
die Einwohner der Gemeinde in drei rechtliche Ka-
tegorien unterteilt werden: Die privilegierteste Stel-
lung behaupten die Amtsgenossen. Sie haben ein
volles Nutzungsrecht und entscheiden alleine in

allen Bereichen des Gemeindelebens, nicht nur im
Allmendwesen. Den Hintersaßen hingegen steht le-

diglich ein gewohnheitsrechtlicher Anspruch auf
Holz und Viehauftrieb zu, sie hängen weitgehend
vom Wohlwollen der Amtsgenossen ab. Von der
Mitsprache auch auf dem Gebiet der Kirche und
der 'politischen' Gemeinde úenem Verband, der
alle Einwohner Horws erfaßte)sind sie ausgeschlos-
sen, obwohl sie die damit verbundenen Pflìchten er-
füllen müssen und durch eine jáhrlich entrichtete
Abgabe, das Hintersaßengeld, auch finanziell dazu
beitragen.le Sie sind in der Regel Haus- oder Hof-
besitzer und müssen keineswegs zur besitzarmen
Unterschicht gehören.'z. Dìe dritte Gruppe wird
schließlich von den fremden Pächtern und Landar-
beitern gebildet. Sie verfügten nur über eine zeitlich
beschränkte Aufenthaltsbewilligung. Daß sie noch
im ausgehenden 16. Jahrhunder-t zusammen mit
den zugezogenen Güterbesitzern zu den Hintersa-
ßen gehörten21, zeigI, wie sehr sich die Abkapse-
lungstendenz ìm Laufe des '17. Jahrhunderts ver-
stärkt hatte.
Nicht nur der mit der Bevólkerungszunahme
schrumpfende Allmend- und Holznutzen trieb

Horw zur Fernhaltung von Auswärtigen. Auch der
immer knapper werdende Boden war Anlaß dazu.
Zwar konnte in der ersten Hälfte des 16. Jahrhun-
derts durch Rodungen auf der Halbinsel noch et-

11 So benannt, weil es hauptsächlich die Heimatscheinbezü-
ge und -erneuerungen festhält; vgl. Kap. 4, Anm. 13.

12 Nach Viehpreisreihe in: Buche¡ Entlebuch:24O.
13 GA SchP 1651. PfA Rechnungsbüchlein der Kapelle zu

Winkel 1756.
14 GASchP 1673LAai22.
15 Barraud/SteineI Kriens: 60.

16 GASchP 1621,1634,.1635, 1650 und 1652.
17 Akten 11 M/145 Hintersaßen-Artikel 1620,

18 GA SchP 1673 Mai 22, Die ersten beiden derartìgen Auf-
nahmen datieren aus dem Jahre 1661, FürdasAmt Kriens
galt allerdings schon 1623 ein Hintersaßen-Artikel (GA AB,
155f,), welcher lolgendes festhält: "Es soll auch lestlichen
derjenige, so inher zücht und ein lächen hat, länger nit dan
bys zu end des lechens angenommen sin und so oft er us

dem ampt zücht und wider inher sizt, allwegen mit einer
gemeindt um den inzuq machen...,.

19 Zu einem Konflikt, der sich aus diesem Umstand in Kriens
ergab, siehe Akten 11 N//.16.

20 1620 klagten die Krienser über Hintersaßen, die in ihrem
Amt Güter aufkauften und dabei soviel bezahlten, daß die
ansäßigen Amtsgenossen nicht vom Zugrecht Gebrauch
machen könnten (Ein Züger mußte gleichviel bieten, wie im
Kaufvertrag mit dem Auswärtigen abgemacht worden
war). Akten 11 M/45 Hintersaßen-Artikel 1620.

21 Urk26114437 Feuerstätlenverzeichnis 1583. ln diesem Ver-

zeichnis, das nur die beiden Kategorien uAmtsmann, und
uHintersaße, aufweist, sind unter letzterer drei Pächter und
ein Einmietling erkennbar.
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was Wiesland gewonnen werden22, viel war es aber
sicher nicht mehr Der hohe Bedarf an Bau- und
Brennholz machte fúr die größeren Höfe - trotz ge-
meindeeigenem Hochwald - ein Stück Privatwald
unentbehrlich. Folglich mußten sich immer mehr
Bewohner eine gleich gross bleibende (und durch
die Graswirtschaft ohnehin nicht sehr intensiv ge-
nutZe) landwirtschaftliche Fläche teilen. ln welche
Notlage die Söhne der Ansäßigen durch den Land-
erwerb reicher Fremder kommen konnten, schildert
eine Klage der Krienser von 1620:

"Dann mier auch junge amptsgnosen hand, die
sich vermächlet (vermählt) hand und sich gären zur
hushaltung schicken welten, aber kum könnet un-
derkomen, und auch etliche amptskind, die sich in
die fromdy begebent ze dienen, sobald sy sich ver-
mächlen, so werden sy widerum zu uns gewisen.or:
Als Mittelzur Fernhaltung Fremder vom lokalen Bo-
denmarkt diente das bis zur Helvetik in verschiede-
nen Formen allgemein verbreitete Näher- und Zug-
recht. Gedachte im Amt Horw jemand seine Lie-
genschaft an einen Auswártigen zu veräußern, so
mußte er diese zum selben Preis den Amtsgenos-
sen zum Kaufe anbieten. Unterließ er dies, so konn-
ten letztere das Grundstück - wie das Amtsrecht
von 1556 festhäli - wáhrend einem Jahr und einem
Tag nach der Fertigung vor dem Gemeindegericht
zu den mit dem Auswártigen ausgehandelten Be-
dingungen an sich ziehen.2a Den Kriensern wurde
die Zugfrist 1606 anläßlich einer Neuregelung der
Fall- und Ehrschatzpflichten auf vier Wochen ver-
kürzt. Horw hingegen, das Fall und Ehrschatz1610
von der Propstei loskaufte, konnte die alte Frist von
e¡nem Jahr und einem Tag beibehalten. Elnen An-
trag der sich benachteiligt fühlenden Kriense6 den
Horwer Zugrechtstermin ebenfalls auf einen Monat
hinunterzusetzen, lehnte der Rat 1693 ab, obwohl in
allen andern Punkten für beide Gemeinden das
gleiche Amtsrecht galt.,5
Daß die Horwer mit ihrer Abschließungspolitik Er-
folg hatten, läßt sich aus folgender Übersicht ent-
nehmen:

Tabelle 13: Amtsgenossen und Hintersaßen (Haushalte)

1 583 17 10 1 799/1 801

Amtsgenossen
Hintersaßen

umeistenteils, 147
ufast keineu B

45
16

7 4o/o

260/o

95o/o

5o/o

Haushalte total 6'1 10Oo/o 155 1O0o/o

Quellen: Siehe Tabelle 11 . Akten 11 M/3.

1583 betrug der Anteil der Hintersaßen mehr als ern
Viertel. lm Verlaufe des 17. Jahrhunderts konnte
dieZahl der Hintersaßen so stark reduz¡ert werden,
daß die Obrigkeit 1710, als in der Gemeinde Kriens
wieder einmal ein Streit zwischen Amtsgenossen
und Hintersaßen aufgeflammt waç die Meinung ver-
trat, rn Horw könne diesbezuglich mit der alten Ord-
nung fortgefahren werden. Es befänden sich fast
keine Hintersaßen in der Gemeinde, der weitaus
größte Teil seien Genossen.2u An dieser Situation
hatte sich offenbar bis ans Ende des 18. Jahrhun-
derts nichts verändert. Damals standen nämlich 147
amtsgenößigen Haushalten (950/o) bloß acht Hinter-
saßen-Haushalte (50/o) gegenü ber
Mit der Abschließung einher ging die zunehmende
Ausbreitung von einigen wenigen Geschlechtern.
Verfolgen wir hier der Einfachheit halber nur das
Schicksal der vier auch noch im 19. Jahrhundert
am stärksten verbreiteten Fam i I ien nam en B u holze6
Kaufmann, Reinhard und Studhalter fl-abelle 14).
1583 stellten diese vier damals übrigens alle schon
amtsgenößigen Geschlechter etwas mehr als einen
Viertel aller Haushaltsvorsteher; hundert Jahre spä-
ter beinahe 60 Prozent. Bis 1800 stieg ihr Anteil -
gemessen an den Steuerzahlern - sogar noch
leicht an, nämlich auf knapp zwei Drittel. Besonders
eindrucksvoll ist die Vermehrung der Studhalter.
lhnen gelang der Sprung von einem Haushaltsvor-
stand (1,6%o) 1583 auf 16 Vorstände (1Bolo)im Jahre
1684; um 1800 trug einer von fünf Horwer Steuer-
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Tabelle 14: Verbreitung der Geschlechter Buholzer; Kaufmann, Reinhard und Studhalter (1583-1801)

Geschlechter H aushaltsvorsteher
1 583

Haushaltsvorsteher
1 684

Steuerpflichtige
1701

Steuerpfllchtige
1 801

Buholzer
Kaufmann
Reinhard
Studhalter

B

3

4
1

13,10/o

4,90/o

6,60/o

1,60/o

13,50/o

12,40/o

15,70/o

18,00/o

16,50/o

12,8o/o

15,60/o

17,40/o

16,8o/o

15,20/o

12,8o/o

20,00/o

12
11

14
.16

1B

14
17
19

21

19

16
25

die vier Geschlechter
zusammen
übrige Geschlechter

16
45

26,20/o

73,8o/o
53
JO

59,60/o

40,40/o
6B
41

B1

44
62,40/o

37,60/o
64,8o/o

35,20/o

total 61 100,00/o 89 100,00/o 109 100.00/o 125 100,00/o

Quellen: Wie Tabelle 1 1 sowie A1 F7 (Sch 862) Steuerliste Horw 1 701 und Akten 27126C Kalaslerliste Horw 1 801

zahlern den Namen "Studhalter,. Paralleldazu läßt
sich beobachten, daß die Zahl der Geschlechter
von 36 im Jahre 1583 auf 20 ein Jahrhundert später
(1684) geschrumpf war Was war geschehen? Fami-
lien, die abg¡ngen (sei es durch Abwanderung, sei
es als Opfer von Pestzügen, Epidemien oder Hun-
gersnöten), wurden durch den Nachwuchs der an-
säßigen, überlebenden Geschlechter ersetZ.27
Fremde konnten mit Hilfe des kommunalen Vor-
kaufsrechtes und dadurch, daß seit der Mitte des
17, Jahrhunderts das Amtsrecht nur noch an die
Söhne der Genossen verliehen wurde, erfolgreich
abgehalten werden.
Wie unwillkommen im 18. Jahrhundert sogar aus-
wäftige Pächter waren, verdeutlicht eine Episode
aus der Geschichte des Althofes. Dieser gelangte
1719 infolge Konkurses in den Besitz des Franziska-
nerklosters Luzern, das ihn von e¡nem Taglöhner
bewirtschaften ließ. Nach ein paar Jahren erfolgrei-
chen Wirtschaftens wollte der Konvent das Gut dem
Landarbeiter zur Pacht geben, was aber am Wider-
stande der Einheimischen scheitefte: (wilen aber
der beständere (:p¿ç¡1er) kein Horwer wa¡ sind
ime die Horber nrdig worden und haben den hoff
gezogen umb die 1800 G1".'z8

3.3. Der städtische Guterbesitz in Horw

Die rechtlichen Mittelzur Fernhaltung Fremder hat-
ten eine undichte Stelle: Gegenüber den Bürgern
der Stadt Luzern griffen sie nicht. Das Näher- und
Zugrecht der Amtsgenossen konnte - wie das
Amtsrecht von Kriens/Horw ausdrücklich festhält -
nicht geltend gemacht werden, wenn Käufer aus
der Luzerner Bürgerschaft auftraten.2e Das war
nicht etwa Ausdruck einer gegenseitig gewährten
Freizügigkeit zwischen Stadt und Vororten, waren
doch die Horwer und Krienser genauso wie alle an-

22 GACBUrklS4BSeptS.
23 Akten 11 l\,4/145 Hintersassen-Artikel 1620.
24 Zum Näher- und Zugrecht vgl.: Frick, Hans-Wolfgang: Die

Näher- und Zugrechte in den Kantonen Bern, Aargau, So-
lothurn und Luzern. Diss. Uni Zùrich 1949.

25 Akten 11 M/74, 1693 Feb 18.

26 Akten 11 M/3, 1710 Apr 16.

27 Vgl. auch Abschnitt 3.5.

28 Reinhard, Pfarreigeschichte: 135.
29 GA AB, 121 f. Balthasar Merkwürdigkeiten Bd 1: 25. Frick,

Näher- und Zugrechte: 53.
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dern Untertanen vom Gütererwerb im Stadtkirch-
gang grundsätzlich ausgeschlossen.30
Umstrittener als der klar geregelte Bereich des Vor-
kaufsrechts war die Frage, ob die Stadtbürger mit
Güterbesitz in der Landvogtei Kriens/Horw an der
Nutznießung der dortigen Allmenden und Hoch-
wálderteilhätten oder nicht. Die Ratsentscheìde aus
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts halten zwar
eindeutig fest, daß die 'Herren und Bürger' erstens
vom Einzugsgeld befreit seien und zweitens durch
den Erwerb eines Hofes von selbst nutzungsbe-
rechtigt würden.31 Dennoch mußten einzelne Stadt-
luzerner mit der Gemeinde Horw diesbezüglich
Speziallösungen aushandeln und bisweilen sogar
Einkaufssummen entrichten, was zeigt, daß ihr Pri-
vileg auf Widerstand stieß und nicht beliebig durch-
setzbar war Keine Schwierigkeiten allerdings traf
Oberst Walter Amrhyn an: 1609, ein Jahr nachdem
er sich im Streithandel um die Alp Risch nützlich er-
wiesen hatte, erterlten ihm die Horwer ein reales
(d.h. an die Liegenschaft gebundenes) Amtsrecht
für den Landsitz Stutz.32 1639 wird einem andern
Patrizief dem Landvogt Nìklaus Schumacher; die
Genoßsame auf Lebzeit geschenkt. Auch zu den
Schumachern unterhielten die Horwer gute Bezie-
h u ngen : Schon der G roßvater von Nì klaus Sch uma-
che[ der Verkäufer der Alp Risch, und sein Vater wa-
ren Amtsgenossen in unserer Gemeinde.33
Frostiger wurde das Klima im '18. Jahrhundert. Als
Junker Jost Anton von Fleckenstein (Landvogt und
Kleinrat) 1721 das reale Nutzungsrecht für seinen
Hof Kastanienbaum begehrte, wurden ihm 100 Gl
und eine franzósische Dublone als Trinkgeld abver-
langt.34 Auf offenen Widerstand stieß Landvogt An-
ton Studer der 1713 den Hof Oberwil gekauft hatte
und den Auftrieb auf das Gemeindeland verlangte.
1722 entschied der Rat - entgegen den Beschlüs-
sen des 16. Jahrhunderts, aber in Übereinstim-
mung mit der später gelebten Rechtspraxis-, daß
die Horwer nicht verpflichtet seien, Studer das
Amtsrecht zu gewähren. Falls sie es ihm aber ver-
weìgerten, habe er die Möglichkeit, an den Rat zu

gelangen. Zwei Jahre später erhielt Studer die Ge-
noßsame gegen Bezahlung von 25 G1.35 - Eben-
falls mit Amtsrechten, allerdings unbekannten Ur-
sprungs, waren die beiden Landsitze St. Niklausen
und Krämerstein ausgestattet.36 Zusammenfas-
send läßt sich sagen, daß die wichtigsten Güter; die
im Verlaufe des 18. Jahrhunderts in städtischem Be-
sitz waren, über ein reales (oder zumindest auf die
Dauer des Familienbesitzes gewährtes) Nutzungs-
recht verfügten. Die Frage nach der Amtsgenössig-
keit der Stadtluzerner in der Gemeinde Horw war
sozusagen auf pragmatische Art gelöst. Das erklärt
auch, wieso die Halbinselbewohner in die erbittert
gefuhrte Auseinandersetzung, die 1766 zwischen
Kriens und einigen patrizischen Güterbesitzern
ausgebrochen wa[ nicht hineingezogen wurden:
Damals setzten die 'hochgeachteten, wohl-
edelgeborenen, gestrengen und wohlwersen' Her-
ren von Luzern f ür ihre Höfe in der dortigen Gemein-
de wiederum (wie im '16. Jahrhundert) ein bedin-
gungsloses Nutzungsrecht durch. Vergeblich
machten die Krienser darauf aufmerksam, daß da-
durch der wegen Übernutzung und schlechtem Zu-
stande des Waldes ohnehin schon kleine Gemein-
degenuß noch weiter geschmälert würde.37

Pächterhaus des Landsitzes Stutz (Zustand von 1945)
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Herrenhaus des Landsitzes Stutz. Aquarell von Plazidus Balthasar (1786-1849), Sohn des Niklaus Leonz Ballhasa¡ der das Gut

um 1800 besaß.

Verlassen wir den rechtllchen Bereich, um uns dem
städtischen Güterbesitz an sich zuzuwenden. Für
die zu einem großen Teil von Grundrenten lebende
Luzerner Ratsherrenschicht war der Erwerb von
Liegenschaften in der Stadt und auf der Landschaft
von entscheidender Bedeutung.3' Auch in Horw fin-
den wir schon am Ende des 16. Jahrhunderts Höfe
im Besitze von Patriziern und andern wohlhaben-
den Stadtbürgern: Neben dem gleich weiter unten

30 Balthasar, lVerkwúrdigkeiten, Bd 1:25.
31 RP 24, 199v, 1559 Feb 17. RP 27, 237 v, 1566 lVrz 13, RP 43,

350v 1593 Aug 4.

32 RP 51, 36r 1609 Jan 28. Die Gülten des Hofes Stutz vom
ausgehenden 

.18. Jahrhundert (Akten 11 M/393-396) er-
wähnen gar ein doppeltes Amtsrechl, aber auch dìe
Pflicht, ein Pferd für den Auszug von Horw zu stellen.

33 GA CB 1639 Ende Sept.
34 GACB 1721 Mrz23.
35 RP 93, 55v (1722 Vtai 1B), 134r (1723 Feî,24) und 232r

(1724 Jan 29). Beim Hof Oberwil handelte es sich nicht um
ein eigentliches Realrecht; die Nutzung scheint vielmehr
nur auf die Dauer des Familienbesitzes gegolten zu haben.
Als 1783 der Luzerner Bürger Balthasar Falcini den Hof er-
steigerte, wurde ihm und seinen Erben wìederum eìne Ge-
noßsame erteilt, die aber - falls die Familie das Gut aus der
Hand gäbe - an die Gemeinde zurückfallen sollle (GA KTP
506, 1783 l{trz27).

36 Reinhard, Pfarreìgeschichte: 220.
37 Akten 11 M/150. STP 4,352,1766\ltat2.
3B Vgl. dazu Messmer/Hoppe, Palriziat: 391-405.
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zur Sprache kommenden Stutz ist die Oberrüti des
Landvogtes Balthasar Zimmermann und die Biregg
des Zimmerwerkmeisters Uli Hardmeyer zu erwâh-
nen.3s Die Nähe zu Luzern und die schon damals
beliebte Seelage boten ideale Voraussetzungen zur
Errichtung von Landsitzen, in denen die junkerli-
chen Familien den Sommer verbrachten.
Der älteste und bedeutendste patrizische Landsitz
war derjenige im Stutz. ln den 1570er Jahren er-
warb Hauptmann Josef Amrhyn in der dortigen Ge-
gend Ländereien von zwei Horwer Bauern.ao 1596
wird erstmals Oberst Walter Amrhyn als Besitzer er-
wähnt. 1632, drei Jahre vor dessen Tode, ist das
heute allerdings völlig umgebaute Herrenhaus ent-
standen.4l Leopold Cysat notiert 1661 in der uBe-

schreibung des berühmten Lucerner- oder Vier-
waldstättersees> : (Der Stutz/ei n schöner Som m er-
und adelicher Sitz".o' 1667 gelangte das Gut an die
von Fleckenstein, die es auch noch um 1700 besa-
ßen.43

Am Ende des 18. Jahrhunderts gehörte es schließ-
lich dem Kanzleisubstituten Niklaus Leonz Baltha-
sar. Wie das Gut damals ausgesehen hat, geht aus
einer Gültbeschreibung hervor:
<Die einsetzung ist sein hof und gut, der Stutz ge-
nannt, mit einem schlössli und ein baurenhaus,
auch ein capel (Kapelle) und lustgarten, alles in
einem höfli. Auch die große hausmatte mit einer
schür sambt dem dehrofen (Dörrofen) und vierfa-
chem s.v. schweinestahl und ein milchhus."44
Deutlich zeigt sich darin die enge Verbindung von
junkerlichem Herrensitz und Landwirtschaftsbe-
trieb. Mit seinen 22 Heklaren Umschwung gehörte
derHof Stutz, derauf denSteuerlistenvon 1701 und
1801 bezüglich Schatzungswert beide Male an der
Spitze liegt, sicher zu den größten Gutern der Ge-
meinde, falls er nicht überhaupt das größte Gut
wara5

Die Geschichte der andern Landsitze sei hier nur
gestreift. Der Krämerstein war noch zu Beginn des
18. Jahrhunderts ein gewöhnlicher Bauernhof im
Besitze des Horwers Peter Kaufmann.1722 gelang-

te er in die Hände des Gardehauptmannes Josef
Ludwig Meyer von Baldegg46; von 1738 an besaß
ihn Junker Jakob von Sonnenberg. Dieser verkauf-
te das Gut 1782an den nicht-patrizischen Stadtbur-
ger Balthasar Falcini, den bedeutendsten Luzerner
Florettseidenu nternehmer sei ner Zeit. Damals muß-
te der Landsitz mit einem Lustgarten verbunden ge-
wesen sein, erwähnt doch das Kauf-/Ieilungsproto-
koll "aufsätz zu dem sprützbrunneno.4T
Das Gut Sf. Niklausen finden wir bereits in der zwei-
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts im Besitze von Jun-
ker Johann Ludwig Meyer4s; um 171411715 gehörte
es Kleinrat Caspar Meyer4e ln der Mitte des
18. Jahrhundertstaucht aber wiederum ein Horwe[
der Weibel Hans Reinhard, als Eigentümer auf.50

Seine Erben verkaufen den Hof 1766 an die Göldlìn
von Tiefenauul, die ihn auch noch um 1800 besit-
zen.
Ei ne u n gebrochene städtische Besitzertrad ition da-
gegen weist im 18. Jahrhundert der Kastanien-
baum auf , welcher bis171311714 der Patrizierfamilie
Beusch, anschließend den von Fleckenstein gehör-
1e.52 1764, also 1B Jahre früher als das Gut Krämer-
stein, gelangte auch der Kastanienbaum in nicht-
patrizischen Stadtbürgerbesitz: Frau Bitula Pfiffer
verkaufte ihn damals an Joseph Gilardoni.s3

Tabelle 15: Stadtluzerner-Besitz 1701 und '1801

1701 180.1

Anzahl Liegenschaften im
Bes¡tz von Städtern
Anzahl Liegenschaften total

11

104
10

120

Anteil des Stadtluzerner-Besitzes am
Gesamtschatzu ngswert aller Pr¡vatgüter 2.1, 50/o

davon:
Anteil des patrizischen Bes¡tzes 12,60/o
Anteil des nicht-patrizischen
Stadtluzerner-Besitzes B,9olo

15,80/o

B,BOlO

7,00/o
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Das Ausmaß des gesamten Stadtluzerner-Besitzes,
zu dem neben den erwähnten vier Landsitzen zeit-
weise auch die gewöhnlichen Bauernhöfe Mättiwil,
Hinterboden, Oberwil, Biregg und andere gehör-
ten, läßt sich 1701 und 1801 anhand der schon
mehrfach erwähnten Steuerlisten fassen fl-abelle
15). Am Anfang des 18. Jahrhunderts waren von
104 Liegenschaften 11 im Besrtze von Städtern (also
1 0,50/o). Schatzu n gswertmäßi g machte n sie ì m m e r-

hin über ein Fünftel des gesamten Privatgüterbesit-
zes aus. Hundert Jahre später verfügten die Luzer-
ner über 10 Güter (von nun insgesamt 120). Gemes-
sen am Schatzungswert ist eine deutlicheAbnahme
festzustellen (von2l,5o/o auf 15,87Q, die bei den Pa-

triziergeschlechtern bedeutend stärker ausfällt als
beì der nicht-patrizrschen Besitzergruppe.ua
Bewirtschaftet wurden die Güter der Stadtluzerner
von Pächtern (.lehenleuten,), teilweise auch von
Gutsverwaìtern (.werkleute,). Gerade weil der Groß-
teil der Pächter von auswärts kam55, waren die ein-
gangs beschriebenen Bemühungen der Luzerner
um das Horwer Amtsrecht nötig. ln diesem Zusam-
menhang ìst noch zu erwähnen, daß der Rat dahin
tendierte, den nleheneinzug, - eine Gebühf wel-
che Pächter und Mieter für das Aufenthaltsrecht zu
bezahlen hatten - und das Hintersaßengeld mög-
lichst tief zu halten. 1720 mu9 er feststellen, daß die
Horwer und Krienser den Hintersaßen-Artikel von
1710 in Sachen Leheneinzug nallzuweit extendie-
ren".1741 ruft er diesbezüglich erneut zur Beschei-
denheit auf.56

39 Cod KH 30 und Cod KH 45 sub Horw und Luzern (Biregg).
40 Aklen 27121 Handánderungen Gemeinde Horw. StiA Cod

135 sub Horw
41 KDM LU Bd1:322.
42 J, L. Cysat, Vierwaldstättersee: 255,

43 KDM LU Bd1:322. A1 F7(Sch862)SteuerlisteHorwlT0l.
44 Akten 11 lV/393*396 (Gültkopien 1792-97).

45 A1 F7 (Sch 862) Steuerliste Horw 1701. AkIen27l26 C Kata-
sterliste Horw 1801.

46 GAGUB 1722Feb12.
47 GA KTP 485, 1782Mr215.
48 StiA Cod 267,291.
49 Akten 11 lV/69 Wegstreitigkeit 1714 Okt 7.

50 Erstmals erwåhnt 1739 in StiA Cod 285, 208.
51 GA GUB 1766 Okr 23.

52 Steuerliste 1701. Akten 11 M1312,313 und 320 (Gültkopien
benachbarter Höfe),

53 GA GUB '1764 Juni 16. Der helvetische Kataster von 1801

verzeichnet den Kastanienbaum im Besitz der Anna Marie
Schmid, geborene Gilardoni/Schilerdung.

54 Die 1701er Steuerliste verzeìchnet den Vermögensertrag,
der helvetische Kataster von 1801 den Schatzungswert der
Grundbesitzeinheiten. Vergleichbar sind die beiden Quel-
len, weil der Vermögensertrag 1/20 des Schatzungswertes
ausmachte, was für Horw aus der Gegenüberstellung der
Steuerliste von 1 701 und Gültkopien aus dieser Zeit ersichl
lich ist, AlsPalr2ierwerden im Verlauf dieserArbeit lMitglie-

der des Grossen und Kleinen Rates sowie deren Familie-
nangehörigen bezeichnet.

56 RP 92,218r, 1720 Nov 15, RP 
.100, 25v, 1741 Jan 4.

55 Tabelle zur Herkunft der Pächter auf Horwer Gutern im 18.

Jahrhundert

Name Hof Jahr der Pacht und
Quellennachweis

Cammerman
Michel

NH Stutz 1699
Steuerliste A1 F7
Sch 862

? NH Althof nach 1719

Anm.28

Bösch Joseph NH Bühl/ circa1722
Seefuhren Akten .1 

1 M/69

Schürmann
Caspar

NH Oberwil 1727
GA GUB 1727

Jan 23

Durer Balz NH Stutz 1734
GA GU B 1734 Mrz 4

Buholzer Caspar H ? 1734
GAGUB 1734Mr24

Schwitzer Jacob NH BühU 1735
Seefuhren Akten 11 M/69

1 756
PfA Sterbebuch
(1725-1815)

Stöcklin Melchior NH Felmis
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Pfiffer
Heinrich Ludwig

Huber Jacob NH Stutz 176111766

GA KTP 209
GA GUB 1766
okt 23

1774

GA GUB 1774

okt 10

1780
GA GUB 1780
Juni 15

Brun Joseph NH Stutz 1781

GA GUB 1781

Feb 22

Buholzer Bläsi H Mattli 1800
Aklen 271119 C
Viehzählung

Reny Casper NH Kastanien- 1800, wie oben
baum

Hofstetter Claus NH Krämer-
stein

1800, wie oben

Stoffer Alfons NH St. Niklau-
sen 1800, wie oben

Waler Luntzi NH Langen- 1800, wie oben
sand

Wicki Joseph NH Biregg 1800, wie oben

Reinert Ludi H Linden 1800, wie oben

Reinert Peter H Scheid-
halde

1800, wie oben

H = Horwer
NH = Nicht-Horwer

Als Horwer gelten - falls nicht klare lnformationen vorlie-
gen - diejenigen Pächte¡ deren Familiennamen auf der
Steuerlistevon 1701 erscheint. Aufgrund der rigorosen Ab-
schließungspolitik konnten im Laufe des 18. Jahrhunderts
praktisch keine auswártigen Geschlechter mehr in der Ge-
meinde Fuß fassen.
Ergebnis:Von20 überlieferten Pächtern aus dem Ze¡traum
1699-1800 kann aufgrund des Familiennamens bloß für
vier (also 200lQ Horwer Herkunft angenommen werden.

Oberst Walter Amrhyn, Beistand der Horwer

Daß es um den infolge Bevólkerungszunahme
knapper gewordenen Boden zu Streit zwischen
Horwer Bauern (sowie andern Untertanen) und An-
gehörigen der zum großen Teil ebenfalls von den
Erträgen der Landwirtschaft lebenden Luzerner
Ratsherrenschicht kommen konnte, wurde im Ab-
schnitt über den Alpbesitz (2.2.3.) angemerkt. ln
den gleichen Zusammenhang gehören die in spä-
Ierer ZeiI vorfallenden Konflikte zwischen den städ-
tischen Güterbesitzern in der Landvogtei Kriens/
Horw und den dortigen Genossenschaften um
Allmend- und Hochwaldrecht.

NH?

Schriber Jacob NH Ober-
fondlen

17* *

*

iì,

î

G i i,\ITTRT,I.S

r all[ s
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Das Beispiel des schon mehrfach erwähnten Walter
Amrhyn macht nun aber deutlich, daß die Anwe-
senheit eines einflußreichen Ratsmitgliedes der Ge-
meinde durchaus von Vorteilsein konnte. Wie schon
berichtet, besaß Amrhyn den Lands¡tz Stutz, der al-
lerdings nur einen Teil seines lmmobilienvermögens
ausmachte. Als er 1635 starb, hinterließ er seinen
drei Söhnen neben dem Gut in Horw mit zugehörì-
ger Alp in Weggis einen andern Hof in Weggis, die
Alp Rotstock im Eigental, Häuser in der Stadt und
verschiedene Matlen, was alles zusammen auf
54000 Gl geschätZ wurde.57 Von 1586 bis zu ser-
nemTodesaßAmrhyn im Kleinen Ra|1624 und da-
nach noch drei weitere Male bekleidete er gar das
Schultheißenamt.58 ln sardischen und französi-
schen Diensten war er Oberst. 1599 verlieh ihm
Herzog Karl Emanuel von Savoyen den Adelstitel.5e
Es erstaunt nicht, daß sich die Horwer dank der Für-
sprache dieser mächtigen Personlichkeit im Rate
durchsetzen konnten, als es beim Erwerb der Ge-
merndealp 1608 darum ging, dasVorkaufsrecht der
Entlebucher auszuschalten.60 Noch waren damit
aber nicht alle Probleme gelöst. 1609 gelang es
wiederum .mit hilf und beistando Amrhyns, die Alp
Risch von einen Abfluchtrecht der benachbarten
Alp Lauwenbärg zu befreien.Gl Die Horwer erwie-
sen sich dankbar und schenkten ihrem Beistand
noch im gleichen Monat das reale Amtsrecht für
den Hof Stutz. Zehn Jahre spätersprach Amrhyn im
Rate vo¡ weil der Horwer PÍarrer Johannes Haber-
macher den schon ein halbes Jahrhundert zuvor
losgekauften Zehnten einziehen wollte (wovon auch
der Hof Stutz betroffen gewesen wäre). Der Oberst
verschaffte den Horwern eine Kopie des Ablö-
sungsbriefes.6'? Schließlich sei noch erwähnt, daß
Amrhyn auch als lnhaber des Bannwartamtes des
Stiftes im Hof mit Bewohnern der Halbinselgemein-
de zu tun hatte: Er war zuständig für die Holzzulei-
lung an die am Bireggwald gelegenen Höfe.63

Der junkerliche Besitzer des Hofes Stutz unterhielt
auch wrrtschaftliche Beziehungen zur Horwer Groß-
bauernschicht. So verpachtete er Peter Schnider

1611 die beiden Entlebucher Alpen Riseten und
Vordergrund auf drei Jahre; 1613 gewáhrte er ihm
einen Hypothekarkredit in der Höhe von
500 Gulden.64 Als Eigentümer der beiden zusam-
men mehr als 22 Kuhwinterungen Mattland umfas-
senden Höfe Felmis und Bachtel war Peter Schni-
der anfangs des 17. Jahrhunderts der größte
Grundbesitzer Horws, der sich in den Quellen fas-
sen läßt.65 Er pflegte ubrigens schon früher Kontak-
te zum alpbesitzenden Luzerner Patriziat: '1582 hat-
te er dem Schultheißen Jost Pfyffer die Alp Fronstaf-
fel im Eigental abgekauft.66

3.4. Das Gemeindeland

Schon viel wurde von der Allmend- und Hochwald-
nutzung gesprochen, ohne daß die Gemeindegü-
ter näher vorgestellt worden wären. Höchste Zeit
nun, dies nachzuholen. Zum Horwer Gemeinde-
land gehörten vorerst die sogenannle Allmend im
Taìboden, ein sumpfiges Gebiet nvoller bimbsen
und unkraut, vast von keiner ertragenheit>o7, und
der Hochwald oberhalb von Ennethorw Bis zurAuf-

57 Messmer/Hoppe: 451. FAA 675, 1635 Aug 30. Der Hof
Stutz mit Alp war bei der Teilung auf 18000 Gl geschätzt
worden; er fiel Hauptmann Jost Amrhyn zu.

58 Messmer/Hoppe, Patriziat: 191.
59 Liebenau, Theodor von: Die Schultheißen von Luzern. Gfr

35 (1880), S. 15s.

60 Siehe unten Abschnitt 2.2.3.
61 GACB 1609 Feb3. DasVieh dieserAlp konnte bis 1609 bei

Unwetter auf oder über die Alp Risch wohl in einen Wald
'f liehenl

62 RP 56,375v 1619.
63 FAA 65. Walter Amrhyn hatte dieses vom Propst verliehene

Amt bis 1629 inne, danach übernahm es sein Sohn Jo-
seph.

64 Akten 11 lt4/283, 1613 Nov 1 1.

65 Cod KH 45, 163ff. Zusätzlich besaß er'1608 noch das Gut
Hofrüti beim Bireggwald im Stadtkirchgang (FAA 65).

66 Weber, Pilatus: 145.
67 GA CB 1717 Mai 12.
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180 Hallibach
181 Halltiwald
182 Enerhorb
183 Steinbach
184 Papyrmüli zu Horb
185 Winckel Dôrffle
186 Horb Dorff
187 An der REti

1BB Eck am Spissen
189 Hauß und Capell
190 Bey dem Kestenbaum
191 Bey dem Kråmerstein

192 S, Niclaus am langen Eck
193 Langensand
194 Hasli
195 Wyss und blaw Schiff

[Ort, an dem
ein obrigkeitliches Schiff
untergegangen war]

196 Capellin S. Carol
197 Capellin S. Niclaus
198 Stutz Adelich Sitz

.r!

À
Ç,_os
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Ausschnitt aus der Vierwaldstättersee-Karte von Johann Leopold Cysat 1645. Gut sichtbar die mit Pferden bestoßene Horwer
Allmende neben dem Dorfbach.

teilung im Spátmittelalter war die Allmende Be-
standteil eines großen, von Luzern, Kriens und
Horw gemeinsam genutzten Weidegebietes auf der
zwischen diesen drei Gemeinwesen gelegenen
Schwemmlandebene.6s
Ähnliches gilt auch für den Hochwald. Noch im
16. Jahrhundert bildete der gesamte Waldgürtel
zwischen der Kantonsgrenze bei Hergiswil und
dem Entlebuch ein gemeinsames Nutzungsgebiet
der Stadt Luzern, der Amter Horw und Kriens und

c

-q'.ú, 
j
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der Genoßsame Schwarzenberg (Malters). Der Be-
vólkerungsdruck des 16. Jahrhunderts und die da-
mit zusammenhängende verstärkte lnanspruch-
nahme von Holzhau und Weidgang führten zu einer
Gefährdung der Baumbestände. Ende der 1570er
Jah re m u ß der Viehauftri eb derart u ngeord nete Ver-

hältnisse angenommen haben, daß befürchtet wur-
de, daß der Hochwald, das nherrlich kleinott (Klein-

od) ... gar zu grund gan möchte>.un Die 15BB defini-
tiv vollzogene Aufteilung des Waldes unter die vier
beteiligien Gemeinwesen versprach eine wirkungs-
vollere Organisation von Auftrieb und Holzschlag.T0
Der Grundsalz der gemeindeweisen Nutzung
scheint sich aber nicht sofort durchgesetzt zu ha-
ben. 1595 vermeinte erne Gruppe von Kriensern
das Recht zu haben, aus dem Horwer Hochwald
ohne Bezahlung 200 Tannen beziehen zu können,
da in ihrer Gemeinde Mangel an Bauholz herrschte.
Der Rat aber entschied, daß die Horwer für das
Holz angemessen zu entschädigen seien.il
Die Hochwaldteilung stärkte den Zusammenhalt
der Horwer Sie regelten nun alleine den ganzen Be-
reich des Allmend- und Waldwesens. Deshalb wohl
gilt das Jahr 1588 in der späteren Tradition als Grün-
dungsdatum der Genoßsame von HorW2, obwohl
ja die Nutzung der Allmende im Talboden bereits im
Spàtm ittelalter auf G emei ndeebene organisiert war.

Neben Pfarrei und Amt des luzernischen Territorial-
staates war nun Horw auch ein von andern Siedlun-
gen unabhängiger Nutzungsverband geworden,
was unsere Gemeinde zu einem rechtlich einheitli-
chen Gebilde werden ließ. Nicht zu vergessen
schlìeßlich, daß erst die Hochwaldteilung von 1588
klar ausgeschiedene Gemei ndegrenzen brachte,
Vom Zuwachs, den die Gemeindeguter mit dem Er-

werb der Alp Risch in der Gemeìnde Entlebuch
1608 erhielten, wurde schon verschiedentlich be-
richtet. Daß dieser Kauf beinahe zur Hälfte aus dem
Kirchengute, dem einzigen Kapitalvermögen des
Gemeinwesens Horw, finanzieft wurde, zeigt, wie
eng damals Pfarrei und Nutzungsgenossenschaft
verbunden waren.73

Was die Nutzung des Gemeindelandes betrifft, so
muß zwischen Weidgang, Holzhau und Streuesam-
meln unterschieden werden. Der Viehauftrieb war
in der zweiten Hälfte des 'lB. Jahrhunderts folgen-
dermaßen organisiert: Das junge Rindvieh und die
Pferde wurden Ende April/anfangs Mai in den
Hochwald getrieben. Nach der Schneeschmelze in

der Höhe zogen die Waldvögte mit diesen Tieren
auf die Alp Risch (wo sie bis zur Alpabfahrt im fort-
gerückten September blieben). Dadurch wurde der
Hochwald wieder f rei und konnte sommersüber mit
Ziegen und Kühen bestoßen werden. Die sied-
lungsnahe Allmende im Talboden dagegen war zur
Sommerzert ausschließlich den Milchkühen vorbe-
halten. Der Allmendmeister durfte nur Tiere zulas-
sen, dietäglich mindestens ein Maß Milch (2,6 l) ga-

ben. Mit dieser Regelung sollten die milchgeben-
den Kühe, die ja zur Frischmilch- und Butterversor-
gung der Heimwesen drenten, gegenüber den zur
Mast bestimmten trockenen Kühen (..sommergal-
ten)) bevorzugt werden.Ta Diese konnten ja auch in
dem für die meisten Höfe weiter entfernten Hoch-
wald sömmern (vgl. Figur 2). - Ein spezielles Nut-
zungsrecht hatten die sieben Mooshöfe nördlich
des Bireggwaldes, die zum Stadtkirchgang gehör-
ten, in Sachen Güterfertigung aber dem Horwer
Gericht unterstanden. Sie konnten im Monat Mai -
vor dem Auftrieb des Rindviehs - eine Stute mit
Fohlen auf der Horwer Allmende weiden lassen.75

68 Barraud/Steiner, Kriens: 130.

69 GA CB 1579 Mai 16.

70 GA CB 15BB Nov 22. Eine erste Teilung des Hochwaldes -
offensichtlich nicht definitiver Natur - fand bereìts 1483
statt (vgl. Glauser/Siegrist, Pf arreien: B3).

71 GA CB 1595 l\¡lai 26.

72 GAABUrk1780Sept15.
73 Reinhard, Pfarreigeschichte: 219.

74 GASchP 1767 Jan1.
75 GA SchP 1766 Jan .1. Zu den Mooshöfen siehe: Glau-

ser/Siegrist, Pfarreien: 85f .
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Figur 2 Bestoßung der Gemeindegüter im Sommer
(2 Hälfte 18. Jh.)

Milchkühe

ALLMENDE
(440 m ü. M.)

ALP RISCH
(um 1276 m)

gen, Sensen usw Desgleichen verlangten die Ge-
triebe des Müllers und Papiermüllers sowie die
Schiffe der Fehren, Fischer und Seeanstößer nach
diesem pflanzlichen Bau- und Werkstoff. Weiter gilt
es zu bedenken, daß Holz bis weft ins
19. Jahrhundert hinein in unserem Gebiet der mit
Abstand wichtigste Energieträger wa6 unentbehr-
lich fürs Heizen, Kochen und Waschen. Die Torfla-
ger auf der Horwer Allmende wurden im Ancien Ré-
gime noch nicht abgebaut, obwohl der Zürcher
Pfarrer Rudolf Schìnz - von einem Sturmwind auf
dem Vierwaldstättersee per Zutall in unsere Ge-
meinde verschlagen - die Luzerner Obrigkeit 1785
darauf aufmerksam gemacht hatte. Er bot gleichzei-
tig an, einen oder zwei Sachverständige vorbeizu-
schicken und schilderte die große Bedeutung, wel-
che dieser'alternative Brennstoff in seinem Kanton
bereits einnahm.sl
ln Horw besonders wichtig war auch das Streue-
material. Der Bedarf danach im Vieh- und Milchwirt-
schaftsgebiet war groß; vom bescheidenen Acker-
bau fiel aber nur wenig Stroh an. Ersatz boten die
sumpfigen und riedartigen Flächen auf der Allmen-
de und im Hochwald, die Schilf, Binsen, Farne,
Riedgräser etc. hervorbrachten. Die dem Vieh un-
terlegte Streue diente zur Düngergewinnung und
war somit für Ertragssteigerungen beim Graswuch-

. junges Rindvieh/Pferde

Kùhe/Ziegen

HOCHWALD
(ca.700-1281 m)

Große Bedeutung kam dem Gemeindeland auch in
der Holzversorgung zu. Wer nicht über ein eigenes
Stück Privatwald verfügte, wie die Mehrheit der
Haushalte um 1800, war ausschließlich auf den
Holzhau im Hochwald angewiesen.To Doch selbst
die Waldeigentümel meist nur mit kleinen Waldpar-
zellen ausgestattet, vermochten in der Regel den in
der damaligen Zeit äußerst großen Holzbedarf nicht
aus dem eigenen Wuchse zu decken. Zudem ge-
hörte der große Bireggwald, der die Halbinsel im
Norden abschließt, gróßtenteils dem Stìft im Hof
und der Stadt Luzern.77 Die umliegenden Höfe
Stirnrüti, Hasli, Bachtel, Langensand und Biregg
h atten dort al lerd i n gs reale H olznutzu ngsrechte. 78

Große Mengen an Holz erforderten Neubau und
Unterhalt von Gebäuden; für die Errichtung eines
Hauses brauchte es um 1600 bis zu 100 Tannen, für
eine Scheune etwa 40.7e Außer den Landsitzen am
See, der Papiermuhle und der Kirche waren auch
noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts fast alle Bau-
ten aus Holz konstruiert (über einem gemaueften
Sockel) u nd m it von Stei nen beschwerten Sch i ndel n
gedeckt.s0 Holz verschlangen auch die zahlreichen
Lattenzäune, die das weidende Vieh von Matt- und
Ackerland fernhielten, die Brunnentröge und Was-
serleitungen, die meisten Geräte und Werkzeuge
wre Wagen, Sch I itten, M osttrotten, Butterfässe; Eg-
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se von entscheidender Bedeutung. Nur wenige
Bauern besaßen eigene Riede, fast alle waren auf
die Ertráge der Gemeindegüter angewiesen.s, Ge-
rade deshalb wurde bei der Erteilung von Allmend-
bünten, die nicht nur den Weidgang, sondern auch
den Streuenutzen schmälerten, große Zurückhal-
tung geübt. ln ihren Genuß sollten - gemäß All-
mendordnung von 1780 - nur die wirklich Landlo-
sen kommen.'3 Weil die Allmende - trotz extensiver
Nutzung - als Streuelieferant und Sommerweide in
der damaligen Horwer Viehwirtschaft eine klare, un-
ersetzbare Funktion hatte, stand vor 1798 die Auftei-
lung des Gemeindelandes auch nie zur Diskussion.
Die von den Amtsgenossen gemeinsam gesam-
melte Streue wurde im 18. Jahrhundert jeweilen an
der spätsommerlichen Gemeindeversammlung
verteilt. Diese am ersten Septembersonntag abge-
haltene Zusammenkunft trug sogar den Namen

Breitenried im Hochwald (850 m), einst wichtiger Streuelieferant

"streuiteilig", obwohl noch andere wichtige Ge
scháfte wie die Wahl des Weibels, das Einziehen der
Auftriebstaxen oder die Ablage der Amtsrechnung
ùber die Búhne gingen.84

76 Von 155 Haushalten um 1800 (siehe Abschnitt 3.6) hatten
nur 57 Waldbesitz (Helv. Kataster 1801, Akten 27126 C).

77 Reinhard, Pfarreigeschichte: 218.
78 FAA65,
79 Wie.Anm, 78. GA CB Urk .1595 

Mai 26.
80 Zur Dachbedeckung vgl.: Brunne¡ Bauernhäuser:

.108-115.

81 ZBLU MS 95 fol. Brief l7B5 Juli 30.
82 Von den 89 Mattlandbesitzern, welche die Steuerliste von

1701 aufweist, besaßen lediglich fünf Horwer ein Stück
Riedland.

83 Wie Anm. 72
84 Aklen 212142 D, 1799 Jan 10, Erste Erwähnung des Aus-

druckes nstreuiteilig, in: GA SchP 1708 oder 1709.
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3.5. Nutzungsrechte und
Nutzungskonflikte

TroIz der rigorosen Abschließungspolitik gegen-
über Fremden nahm im 17. und 18. Jahrhundert dìe
Zahl der Amtsgenossen stark zu, weil die einheimi-
schen Geschlechter anwuchsen. Da Horw perso-
nalrechtlich organisiert wa; konnten die Allmend-
rechte nicht wie in den realen Nutzungsverbänden
zahlenmäßig fixiert werden.85 Starb ein Amtsgenos-
se und hinterließ mehrere Söhne, so bekam jeder
von diesen das Nutzungsrecht, sobald er verheira-
tet war und selbständig haushaltete. Dabei mußte er
nicht einmal über eigenen Besilz verfügen; um

"eigen feür und liecht, zu haben, genügte es, ein
Gut zu pachten oder ein Haus zu mieten.86
1799 stellte der helvetische Agent Clemens Kauf-
mann in den nErläuterungen über das Gemeindeei-
gentum, fest, daß das Amtsrecht schon seit langer
Zeit nicht mehr an Auswártige verliehen worden sei,

"weil unsere bürger so stark angewachsen, daß ein
recht zimlich in einem klern werth an der nutznie-
ßung ist,.87 - Es läßt sich tatsächlich beobachten,
wie der Gemeindegenuß im Laufe des 17. und 18.

Jahrhunderts zusehends kleiner wurde. 1625 konn-
te jeder Amtsmann vier Kuhschweren, d.h. vier
Kühe oder eine entsprechend größere Zahl Jung-
und Schmalvieh, auf dem Gemeindeland söm-
mern, ab 1682 bloß noch zwei.88 Ebenso drastisch
schrumpfte der Holznutzen flabelle 16). Während
1625 jedem Genossen 20 Stöcke (Stämme) zuge-
teilt wurden, war es 1661 nur noch die Hä|fte. Wer
damals mit Bewilligung der Gemeindeversamm-
lung ein Gebäude errichten wollte, konnte aller-
dings mehr Holz beziehen, mußte aber f ür jeden zu-
sätzlichen Stamm ernen Ruben Butter (B,B kg) ablie-
fern.'n Bis 1801 ist der Holznutzen auf n6 stöckli,
oder 1,5 Klafter abgesunken.

Tabelle 16: Der Holznutzen 1625-1801

Einem Amtsgenossen wurden zugeteilt:

1625 20 stöck

1638 25 stöck

1661 10 stöck

1674 10 stöck

1799 7 bzw. 8 stöck-

1801 6 stöckli (:.1,5 Klafter)

* 7 aus dem untern bzw B aus dem obern Hochwald.
Quellen: 1625-1674: GASchP 1799: Akten 212142D, Horw, Er-

läuterung über das Gemeindeeigentum. 1B0l: Aklen 27126 C,

Horw Katasterliste.

Die intensive Beanspruchung des Waldes durch
Holzhau und weidendes Vieh führte zu einer star-
ken Gefährdung der Baumbestände. Schon früh
sah sich die Gemeinde deshalb gezwungen, Maß-
nahmen zum Schutze des Waldes zu ergreifen. So
wurde der schädliche Ziegenauftrieb einge-
schränkt. Ab 1638 durfte ein Genosse nicht mehr
als2SZiegen den Frühling hindurch im Hochwald
halten. Wer die Tiere auch während des Sommers
weiden ließ, dem wurden sie an seinen Viehtrieb an-
gerechnet, wobei sechs Ziegen als eine Kuhschwe-
re galten (siehe auch Tabelle 17).1674 beschloß die
Gemeindeversammlung eine strengere Aufsicht
ùber den Holzhau: (... wegen des holtzes halben in
dem howalltt, das man so schedllch abgehouwen
und geholtzett habentt, (damit) auch den nachkom-
mentten auch noch ehttwas haben, so hat man ein
ehrsame gemeind die walttfögt und zwe geschwo-
rene gestimpt, 2 tag holtz zuo zeigen...).e0 Die Ge-
nossen durfen nur noch diejenigen Stöcke fällen,
die ihnen von den Waldvógten und Geschworenen
angezeichnet worden waren. 1697 findet sich erst-
mals dasVerbot, Holz aus der Gemeinde heraus zu
verkaufen.el Zuweit allerdings gingen die Horwer
und Kriense6 als sie ihren Amtsgenossen verbieten
wollten, Holz und Streue an die Hintersaßen zu ver-
kaufen. Der Rat erklärte diesen Beschluß für unzulä-
ßig.n'
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ln Horw herrschten im Allmendwesen - rechtlich
gesehen - egalitäre Verhältnisse. Der Holz- und
Streuenutzen war für alle Berechtigten gleich groß,
während in andern Gemeinden (im Dreizelgenge-
biet) bei der Zuteilung abgestuft wurde, je nach-
dem, ob einer ein Baue[ Halbbauer oder Tauner
ware3 Da der Vìehauftrieb in unserer Gemeinde seit
1682 auf zwei Kuhschweren beschränkt wal profi-
tierte auch in diesem Bereich der Großbauer nicht
mehr als der kleinere Viehbesitzer (sofern dieser
über genügend Tiere für den Auftrieb verfügte). ln
vielen andern Nutzungsverbänden galt hingegen,
daß jeder so viele Tiere auftreiben konnte, wie er zu
überwintern vermochte.so ln Horw wäre das wegen
der geri ngen Werdekapazität des Gemeindelandes
und weil die viehzüchtenden Bauern über verhält-
nismäßig große Tierbestände verfügten, nìcht mög-
lich gewesen. Die Allmende, der Hochwald und die
Alp Risch hielten zusammen etwa 136 Kuhsömme-
rungen.ssDies genügte schon am Anfang des
18. Jahrhunderts nicht mehr um allen 89 Mattland-
besitzern, welche die Steuerliste von 1701 verzeich-
net, den rechtlich festgelegten Auftrieb von zwei
Kuhschweren zu gewähren. Daß es unter solchen
Verhältnissen in der Gemeinde verschiedentlich zu
€pähn und mißhelligkeiten" kommen mußte, er-
staunt nicht.
Konflikte entstanden aber vor allem deswegen, weil
im Laufe des 18. Jahrhunderts die Gruppe derer;
die nichts aufzutreiben hatten, zunahm. Diese be-
saßen kein Wiesland und konnten deshalb auch
kein Großvieh halten. Aufgrund eines Verbotes war
es ihnen auch nicht möglich, ihr Triebrecht zu ver-
pachten. Klaf daß sie srch dagegen wehrten, wenn
durch zu starken Weidgang Holz- und Streueertrag
geschmälert wurden. Die geringe Entschädigung
von ungefähr einem Gulden (erstmals erwáhnt
1682), die den Nicht-Viehauftreibenden an der
nstreuiteilig, ausgehändigt wurde, änderte an ihrer
Benachteiligung nur wenig.eu
Weil nicht mehr alle Amtsgenossen vom Weidgang
profitierten, konnten folglich auch die damit verbun-

denen Kosten nicht mehr aus dem Amtssäckel be-
stritten werden: 1744 wurde beschlossen, daß die
Stiere, die im Sommer auf der Allmende, der Alp

85 Vgl, dazu Wicki, Bevölkerung: 40ff. Daß es beim realen
Nutzungsrecht nicht zu einer Zunahme der Gesamtnut-
zungsmenge kam, auch wenn die Zahl der Berechtigten
anstieg, kann am Beispiel der Holzrechte im Bireggwald il-

lustriert werden: Als 1618 Jacob Buholzer auf dem Hof
Langensand ein eigenes Haus bauen wollte (.ursachen er
nitt blatz bim sinem bruöderen"), erhält erzwar vom Ratdie.
Erlaubnis, im Bireggwald 20 Stämme zu fällen, doch mit
dem ausdrücklichen Zusatz, daß der Hof in Zukunft, auch
wenn sich mehrere Behausungen darauf befânden, nur
eine Rechtsame habe (RP 56, .i46, 

1618 Aug 11).

86 GAAB Urk 1780Sept 15.

87 Ak\en212142 D, 1799 Jan 10.

BB GASchP 1625 und 1682 Okt25.
Bg GA SchP 1661 Feb 26.

90 GASchP 1674 Apr29.
91 GA SchP 1697 Sept 22.
S2 GA CB Urk 1710 Juli 19.

93 Kurmann, Suhrental: 175 und 268f.
94 Dieser Grundsatz galt sowohl in den Dreizelgendörfern

des Suhrentals (Kurmann, Suhrental: 173f.) als auch im
Alpwirtschaftsgebiet (2, B. Urserntal; vgl.: Schinz, Hans Ru-
dolf: Beiträge zur näheren Kenntnis des Schweizerlandes,
Heft 1, Zürich 1783, S.40). Eine Beschränkung desAuftrie-
bes - ähnlich wie in Horw - war im 

.18. Jahrhundert auch im
personalen Nutzungsverband der Stadt Luzern festgelegt:
Jeder Genosse durfte eine Kuh auftreiben, Liegenschafts-
besitzern stand ein weiteres Auftriebsrecht zu (Grüter,
Korporations-Gemeinden: 80).

95 Die Allmende und der Hochwald ertrugen am Ende des
18. Jahrhunderts zusammen 68 KS (Reinhard, Pfarreige-
schichte: 221). Auf der Alp Risch weideten 1796 80 Stück
junges Rindvieh, 17 Pferde und drei Kühe (Stalde6 Frag-
mente Bd .1: 213). Rechnen wir mit folgenden Ansätzen
(Jungvieh: 0,5 KS; Pferde - da nicht altersmäßig spezifi-
ziert :1,5KS; Kühe: 1 KS), soerhaltenwirfürdieGemein-
dealp eine Sömmerungskapazität von 68,5 Einheiten. Das
ergibt zusammen mit Allmend und Hochwald 136,5 KS.

96 GA SchP 1682 Okt 25. Gleiche Konfliktfronten - hier Vieh-
besitzef die vom Weidgang profitieren, dort Viehlose, die
trotz rechtl¡cher Gleichstellung den Auftrieb nicht nutzen
konnen - finden sich auch im Entlebuch 1758 (Bucher,
Entlebuch: 154),

127



Risch und im Hochwald herumgingen, nur noch
von denen bezahlt werden sollten, die Vieh auftrie-
ben.e7 1766 unternahm die Gemeindeversamm-
lung den Versuch, mittels eines neuen, detaìllierten
Reglements einen Ausgleich zwischen den viehbe-
sitzenden und viehlosen Amtsgenossen zu finden,
damit nnicht, wie bis dahin geschehen, die reichen
die armen so fast übernutzen (:übervorteilen) thä-
ten, wegen abwendung des unglückhs under dem
vich und (um) neid und haß, streid und hendel zu
verhüeten,.es Kernstûck der Neuerung war eine
drastische Erhöhung der Auftrìebstaxen f-abel-
le 17). Zahlle einer bis anhin für zwei Kuhschweren
lediglich 1 Gl 20 s (30 s pro Kuhschwere), so mußte
er jetzt, je nach Zusammensetzung seines Auftrie-
bes, bis zu fünfmal mehr entrichten: Eìne Kuh auf
der Allmende und zwei Meisrinder im Hochwald
bzw auf der Alp Rìsch - zusammen also zwei Kuh-
einheìten - kosteten nun 7 Gl 20 s usommerlohn".
Auf diese Art kam ein beträchtliche Summe Geld
zusammen, mit der einmal alle mit dem Auftrieb zu-

sammenhängenden Kosten wie der Ankauf von
Salz für das Vieh, der Unterhalt der gemeinschaftlì-
chen Stiere, die Besoldung des Jungvieh-Hirten auf
der Alp Risch sowre die Entschädigung von Wald-
vógten und Allmendmeister bestritten werden
konnten. Darüber hinaus rerchten diese Einnahmen
aber auch zur Finanzierung derjenigen Aufgaben,
die der 'politischen' Gemeinde (d.h. allen Bewoh-
nern des Amtes Horw) oblagen.ee Am schwersten
ins Gewichtf iel da dìe Armenfürsorge. Die daf ür vor-
gesehenen Zinsen des Jahrzeitfonds - sie betru-
gen am Ende des 18. Jahrhunderts 71 Gl - genug-
ten bei weitem nicht mehr. Mehr als das Doppelte
mußte die Gemeinde für den Unterhalt der Armen
dazuschießen.1o0 Weitere Ausgaben verursachten
die Besoldung des Säckelmeisters und Schutzen-
meisters, dre Wuhrarbeiten am Steinibach, der Un-
terhalt von Sigristen- und Pfarrpfrundgebäulichkei-
ten, die Ersetzung von Feuerhaken und Feuer-

eimern, der Beitrag an die staatliche Hochstraße
Luzern-Basel und die Verzinsung kleinerer Schul-

Tabelle 17: a) Auftriebstaxen 1766fi780

Allmend
l\r'lilchkuh 2Gl 20s

Hochwald und Alp Risch Normal-
auftrieb

Mehr-
auftriebl

Milchkuh (Hochwaìd) 3Gl

Stute mit Fohlen 5Gl BGI

Fohlen bis zu 2 Jahren 2Gl 20s 4Gt

Jährling (R indvieh bis zu .1 Jahr) 1 Gl 10 s 2Gl

Meisrind (1-2 jährig) 2Gl 20s 4Gt

Trockene Kuh zur Mast'z 3Gl 30s 6Gl

1 Diese Taxen galten für diejenigen Tiere, die einer ûber den
Normalauftrieb von 2 Kuhschweren auftrieb.

2 Siehe Abschnitl 2.2.2.
Quelle: GA SchP 1766 Jan 1.

b) Stuhlung (:Umrechnung in Kuhschweren)

1 Kuh : 1 Kuhschwere

1 Meisrind = 1/z Kuhschwere

1 Jährling = 1/a Kuhschwere

l Ziege : 1/o Kuhschwere

Quellen: GA KTP 455-57 (1779) und GA SchP 1653; 1763

Mai 1. Fü r Pferde konnte vor I800 keine U mrechnung gefunden
werden.

den bei Bruderschaften und Pfarrpfründe.101 Die
Überschüsse aus dem Viehauftrieb blieben bis zur
Helvetik mit Abstand die wichtigste Einnahme im

damals noch sehr bescheidenen Gemeindehaus-
halt und ermöglichten, auf die f rüher bei leerer Kas-
se erhobenen außerordentlichen Gemeindesteu-
ern zu verzichten.l02
Kehren wir wieder zurùck zur neuen Allmendord-
nung von 1766. Sie enthielt noch ein weiteresZuge-
ständnis an die Nicht-Viehbesitzer: "Wan aber ein
ambtsgenos kein eigenthumblich vich hete, mag
ein solcher eine milchkuo bis auf Meyen erkauffen
oder in zins nemen und solche auff die Allmendt
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treiben,.10¡ Mit andern Worten: Wer kein Vieh über-
wintern konnte, durfte eine bis im Mai hinzugekaufte
oder gepachtete Milchkuh auf der Allmende wei-
den lassen.l0o Die Verleihung des Triebrechts an an-
dere Gemeindebewohner oder Auswärtige (durch
Eindingen von Pferden und jungem Rindvieh) blieb
aber weiterhin untersagt. Wer überhaupt kein Land
besaß oder ìn Pacht hatte, dem wurde auf der All-
mende gegen geringen Zins eine Bünte zum An-
bau von Gemüse, Kartoffeln und Gespinstpflanzen
zugeteilt.l05 Allerdings mußte davon dem Pfarrer
der Allmendzehnte entrichtet werden.
Die neue Auftriebsordnung von 1766 vermochte
aber - trotz der darin enthaltenen Zugeständnisse
an die Besitzlosen und Besitzarmen - die gegen-
sätzlichen lnteressen nicht aus derWelt zu schaffen.
Wer nichts auftrieb, erhielt auch weiterhin bloß einen
Gulden Entschädigung; eine Milchkuh hinzuzu-
pachten war teuer und kam wohl nur für wenige in
Frage; von der steuerlichen Entlastung infolge der
nun reichlicher flìeßenden Taxen profitierten eben-
falls in erster Linie die Begüterten.106 Als es 1779 in
der Gemeinde erneut zu Streitigkeiten um den Vieh-
auftrieb kam, mußte der Rat eingreifen: Er hielt die
Horwer an, an der Gemeindeversammlung eine
Ordnung über das Amtsrecht auszuarbeiten und
zur Genehmigung vorzulegen. Erstmals wurden
die Erteilung des Nutzungsrechtes sowie dìe Rech-
te und Pflichten der Amtsleute systematisch gere-
gelt und schriftlich festgehalten. Zu einem weiterge-
henden Entgegenkommen an die Viehlosen kam
es jedoch nicht, da in Sachen Viehauftrieb die Be-
stimmungen von 1766 übernommen wurden. lm-
merhin dürften diese aber dank der urkundlichen
Bestàtigung seitens der Obrigkeit im Jahre 1780 an
Durchsetzungskraft gewonnen haben und besser
eingehalten worden sein. 1 07

97 GASchP 1744Feb5 und 1745Jan 1

98 GASchP 1766Jan 1.

3.6. Die Besitzverhältnisse

Die Quellenlage für die Untersuchung der Besitz-
verhältnisse ìn unserer Gemeinde ist ungünstig.
Weder die um 1700 entstandenen Steuerlrsten noch
der helvetische Kataster von 180'l enthalten Flä-
chenangaben zum Landbesitz. Der Steuerrodel
von 1701 tröstet uns ìnsofern darüber hinweg, als er
von fast allen Gutern Winterungs- und Sömme-
rungskapazität verzeichnet. Schauen wir uns im fol-
genden die Verteilung des Mattlandes (in Kuhwinte-
rungen) an, jener Landkategorie, der im graswirt-
schaftlichen Horw klare Leitfunktion zukam.

99 Es sind keine detaillierten Abrechnungen des Gemeinde-
haushaltes überliefert. Die Amtsrechnungsbücher enthal-
ten lediglich die Höhe der Einnahmen und Ausgaben, wel-
che im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts durch-
schnittlich um 500 Gl herum lagen.

100 1799 waren es 155 Gl '12 s (Akten 212142D,1800 Feb.15).
101 GAAB Urk l7B0Sept 15.

102 Akten 212142 D, 1799 Jan 10. Weitere Einnahmen waren:
dasHintersaßengeld (1798 bezahlten die acht Hintersaßen
der Gemeinde zusammen 28 Gl 36 s), die Hälfte des Ern-
zugsgeldes (Siebenjahresdurchschnitt 1790-96 Horw
und Kriens 31 Gl; vgl. Cod 420) und eineAbgabe in der
Höhe von 12 Gl, welche die aus andern Gemeinden zuzie-
henden Bräute zu entrichten hatten (Akten 27lB1 C, 1800
Dez B).

103 GA SchP 1766 Jan 1.

104 Das im Hochwald und auf der Alp Risch gesömmerte Vieh
mußte nach einem Beschluß von 1625 (GA SchP 1625) ab
Lichtmesse (2. Feb.) unter des Amtsgenossen eigenem
Futter stehen; 1780 wurde der Stichtag weiter gegen den
Frühling hin verschoben, auf Mitte März (wie Anm. 101).

105 RP 109, 42, 1760 Nov26. Akten 11 N//115. Erstmalswird die
Zuteilung einer Bünte 1638 erwähnt (GA SchP 1638). Als
Entschädigung mußte eìn Frondiensttag (odagweno) gelei-
stet oder ein Jahreszins von 10 s bezahlt werden. ln Horw
wurde der Begriff nBünte" nicht nur für das Pflanzland auf
der Allmende gebraucht; auch dem Flachs- und Hanfan-
bau dienende Einschläge auf dem Privatland trugen die-
sen Namen.

106 Akten 212142D,1799 Jan 10 und Bittschrift 1B0B Apr 19.

107 Wie Anm. 101.
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Tabelle 1B: Verteilung des Mattlandbesìtzes um 1701 Tabelle 19: Verteilung des Rindviehbesitzes um 1800

Kuhwinterungen Anzahl Besitzer Großvieheinheiten. Anzahl Besitzer

1-
4-
7-

eÃ

6,5
9,5

1B

23
18

15

7
2

0,3- 4
4,1- 7
7,1-10

10,1-13
13,1-16
'16, 1-1I

21 ,70/o
27,70/o

21 ,70/o

18,10/o

8,40/o

2,40/o

49
26

4
7

Ò

53,80/o

28,60/o

4,40/o

7,70/o

2,20/o

3,30/o

1 0-12,5
13-1 5,5
16

Total erfaßte Besitzer oa '100,00/o TotalRindviehbesitzer ot .100,00/o

Quelle: Al F7 (Sch 862) Steuerrodel Horw 1701.
Bemerkung: Sechs Mattlandbesitzer nicht berücksichtigt, da
Winteru ngskapazität nicht verzeich net.

Aus Tabelle 1B geht hervol daß um 170O 71o/o der
Horwer Bauern weniger als zehn Kühe wintern
konnten; 290lo besaßen mehr als zehn KW Mattland
und konnen für Horwer Verhältnisse als Großbau-
ern bezeichnetwerden.l0s Die gróßten Höfe unserer
Gemeindelos waren damals das Màttiwil des Jun-
kers Alfons von Sonnenberg und die Hofrüti des
Weibels Lienhard Studhalter die beide 16 KW Matt-
land umfaßten. 21,7o/o der Mattlandbesitzer waren
ausgesprochene Kleinbauern, konnten sie doch
wen¡ger als vier Kühe wintern. Die größte Gruppe
(49,4W bildeten die mittleren Bauern, die zwischen
vier und neuneinhalb Kuhwinterungen besaßen,
Die Besitzverhältnisse um .1800 können anhand
einer Viehzählung beleuchtet werden, die den
Rindviehbesitz ei nes jeden Haushaltes verzeich net.
Ein direkter Vergleich mit der Verleilung des Matt-
landbesitzes um 1700 kann dabei kaum - oder
höchstens mit größter Vorsicht - angestellt werden,
weilja zahlreiche Bauern nicht den gesamten Matt-
landertrag dem eigenen Vieh verfütterten, sondern
auch fremde Tiere winterten.
Die Resultate von Tabelle 19 sind eindrücklich. Sie
zeigen, wie ausgesprochen kleinbäuerlich Horw
um 1800 strukturiert war. Mehr als die Hälfte der
Bauern110 (53,80/d besaßen vier oder weniger Groß-
vieheinheiten; gut vier Fünftel (82,4W brachten es
nicht auf mehr als sieben. Lediglich eine dün-

* Umrechnungsschlùssel: 1 Kuh/Stier : 1 Großvieheinheit;
1 Rind : 0,75; 1 Kalb/Jährling = 9,33.
Quelle: Akten 271119C Viehzählung Horw 1800.

ne Schicht von 12 Bauern (13,2W war im Besitze
von über 10 Großvieheinheiten. Der größte Horwer
Viehbesitzer hatte 17 Kühe, 2 Rinder und 1 Kalb
(18,8 Großvieheinheiten) im Stall. Doch auch seine
Herde nahm sich im Vergleich zu denjenigen von
zwei Viehhaltern des Stadtkirchganges, die am
Ende des 18. Jahrhunderts 40 beziehungsweise
45 Milchkühe ihr eigen nannten, recht bescheiden
aus.111

Der größte Horwer Viehbesitzer hieß Melk Buholzer
und war Eigentümer des Hofes Langensand, des-
sen Eftrag mit 13,5 Kuhwinterungen, zwei Kuhsöm-
merungen und zwei Jucharten Kornbau angege-
ben wird. Er besaß mehr Kühe, als auf seinem Gut
überwintern konnten, was mit seiner alpwirtschaftli-
chen Tätigkeit zusammenhing. lhm gehörte näm-
lich auch die Alp Obersenten bei Weggis, auf der
ein angestellter Senn auf seine Rechnung Hartkäse
herstellte. Als Buholzer 1803 starb, bescháftigten
sich zwei Schreiber sechsTage lang mit selner Hin-
terlassenschaft.ll2 Die Erbmaße umschloß neben
der Alp und dem unverschuldeten Hof (damals
eine Seltenheit) auch noch ein Nettovermögen an
hypothekarischen Wertpapieren, andern Schuld-
forderungen und Bargeld von über 30 000 Gl. Das
Gesamtvermögen belief sich auf 48 413 Gl und enl
sprach etwa dem Wert von vier großen Bauernhö-
fen mit 12 KW Mattland. Die Witwe erbte 8000 Gl,
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jede der fünf Töchter 6062 Gl und der einzige Sohn
aufgrund des Sohnesvorteils 10103 Gl. Mit solch
großen Erbschaften hatten Buholzers Kinder natür-
lich ganz andere Startchancen als etwa die Erben
stark verschuldeter Bauern, bei denen der älteste
Sohn den Hof oft numb der schulden last, über-
nahm, während die übrigen Geschwister leer aus-
gingen.1l3 - Nicht nur Reichtum kennzeichnete die
soziale Lage Melk Buholzers. Bereits bei der Über-
nahme des Hofes im Jahre 1780 war der wohl reich-
ste Horwer seiner Zeit Säckelmeisterlla, 1794 er-
langte er das Weibelamtlrs, welches übrigens
schon sein Vater ausgeübt hatte. Die Position als
Gläubiger stärkte das Ansehen des Langensander
Bauern zusätzlich. Die 33 Gülten, die er hinterließ,
waren hauptsächlich auf Höfe im Entlebuch, in Nid-
walden und Horw ausgestellt. Unter den Schuld-
nern befand sich sogar Kanzleisubstitut Niklaus Le-
onz Balthasaf der Besitzer des Landhauses Stutz.
Ganz anders nahmen sich demgegenüber die Be-
sitzverhältnisse der Kleinbauern aus. lhre Heimwe-
sen heißen in den Quellen uKuhheimet, und reich-
ien für eine, zwei Kuhwinterungen aus. Mehrheitlich
besaßen sie kein Weideland, weswegen sie ganz
besonders auf die Gemeindegüter angewiesen wa-
ren. Auf der Alp Risch konnten sie mit nur geringen
Kosten Jungvieh zum Verkaufe nachziehen und mit
dem Erlös nihre Gläubiger befriedigen".116 Sie leb-
ten also von der Viehzucht, im Unterschied zum
Alpwirtschaft treibenden Großbauern Buholzer
Weil sie ihr geringes Land fast ausschließlich als
Wiesen nutzten, waren auf ihren Gütern auch keine
Kornäcker anzutreffen.
Bis jetztwurde nur von der mattland- beziehungs-
weise viehbesitzenden Bevölkerung gesprochen.
lm vorausgehenden Abschnitt haben wir aber ge-
sehen, daß es im 18. Jahrhundert eine beträchtliche
Gruppe von Armen gegeben haben muß, die sich
bei der Nutzung der Gemeindegüter ubergangen
fühlten, weil sie kein Rindvieh aufzutreiben hatten.
Um 1800 waren 35 Haushalte (oder 220þ von in-
sgesamt 155 ohne Liegenschaftsbesitz, weitere

110/o besaßen nur ein Haus (oder einen Teil davon)
mit Gartenll7 (Figur 3). Ein gutes Drittel der Haus-
halte gehörte damals also zur nicht-bäuerlichen Be-
völkerung. Kleinbauern und Bauern machten zwei

Figur 3: Horws Bevölkerung um 1800

Besitzlose

35 (23olo)

Haus/Garten-
Besìtzer
17 (11o/o)

Kleinbauern
und Bauern
zwischen 91-103
(59-660/o)

- Haushalte total

155 (1000/o)

{
{

Liegenschaftsbesitzer
120 (770/o)

Mattland besitzer
103 (660/o)

Viehbesitzer
91 (590/o)

108 Vgl. auch Bircher, Hirtenland: 112
'109 Fürden Hof Stutz, derauf derSteuerlisteden höchsten Ver-

mogensertrag aufweist, fehlt die Angabe zur Winterungs-
kapazität.

'1 10 Der Begriff "bauersmannowurde in Horwfüralle Mattland-
besitzer bzw. Rindviehhalter verwendet, unabhängig von
der Grösse des Landbesitzes (Akten 212142D, 1800 Sept
20). Die in den Dreizelgendörfern übliche Einteilung der
ländlichen Produzenten in Tauner, Halbbauern und Bau-
ern fehlte in Horw völlig.

111 Wicki, Bevölkerung: 588ff. fiabelle 85).
112 GA KTP 873-884, 1803 Feb 9 (Erbteilung).
113 Z.B: GA KTP 84-87 (1753 Feb 7; Bodenhof) und ebenda

339-340 (1768 Juni 30; Wegmatte).
114 GA KTP 478, 1780 Nov9.
115 Reinhard, Pfarreigeschichte: 246.
116 Akten 212142D, Bittschrift 1808 Apr 19.

117 Akten 212142 D 1799 Jan 10. Akten 27126 C Katasterliste
Horw lB01.
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Drittel oder 590/o aus, je nachdem, ob man den
Mattlandbesitz oder den Viehbesitz als Definitions-
kriterium wählt.
Wie der Bodenbesitz von einer Generation auf die
andere überging, hält für die zweite Hälfte des 18.

Jahrhunderts das Kauf-fleilungsprotokoll ìm Ge-
merndearchiv fest. ln der Regel wurden bei Erbtei-
lungen zuerst die Tóchter mit einer Abfindung aus
dem väterlìchen Erbgut gelöst. Später erfolgten die
Auskáufe der Söhne, oft bis nur noch ein einziger im
Besitze des Gutes bliebl18; bisweilen teilten sìch
aber auch zwei übriggebliebene Söhne den Hof.
Der Hofteilung förderlich war das personale Nut-
zungsrecht, demzufolge nur ber geteiltem Hof je-

dem Sohn eine eigene Allmendberechtigung zu-
stand. Obwohl bei den Erbteilu n gen normalerweise
ein tiefer SchatzungswerLzumZuge kam11e und die
Töchter sich mit ernem kleineren Anteil am väterli-
chen Erbe als die Söhne zufrieden geben mußten
(im Verhältnis 3 zu 5)1'zo, trieben die Auskäufe die
Verschuldung der Höfe in die Höhe. Meist wurden
die Abfindungssummen in Form von Gülten auf die
Liegenschaften geschlagen.

118 Vgl dazu: Segesser, Rechtsgeschichte Bd 4: 134-136.
119 Vgl. dazu eine Stelle des Kauf-/Teilungsprotokolles (GA

KTP 173f, 1757 Dez 7): Der Hof Roggern ist von drei Ge-
schworenen uin erbswis umb 2000 Gl gewirtet worden und
kaufswis umb 2500 Gl geschetzt und gewirtiget worden,.

120 Vgl. Segesse¡ Rechtsgeschichte Bd 4: 116f. Die erbliche
Privilegierung der Söhne (Sohnesvorteil) galt in Horw für
Liegenschaftsbesitz und hypothekarische Wertpapiere,
die der Vater hinterließ. Das fahrende väterìiche Gut (Haus-
rat und Vieh) wurde gleichmåßig unter die Kinder verteilt,
ebenso das Muttergut. lnteressant ist, daß der Sohnesvor-
teil erst im Municipale von 1706 verankert ist, während jm

ålteren Stadtrecht von 15BB noch die gleiche Teilung für
alle Kinder galt,

4. Handwerk und Gewerbe

4.1. Einleitung

Die ländlichen Haushalte des 17. und 18, Jahrhun-
derts verrichteten noch zahlreiche handwerkliche
und gewerbliche Arbeiten selberl Gleichfalls waren
sie aber in vielen Gebieten auf Spezialisten ange-
wiesen. Zum Getreidemahlen und Ölpressen, beim
Beschlagen von Pferden sowie bei der Herstellung
metallener Geräte, ebenso wenn Tuch gewalkt oder
Baumstämme rationell zersägt werden mußten, wa-
ren neben Fachkenntnissen auch aufwendige Anla-
gen und Einrichtungen erforderlich, so daß schon
daher eine Spezialisierung nahelag. Auch im texti-
len Bereich, wo die bäuerliche Selbslversorgung
besonders groß wal läßt sich eine klare Arbeitstei-
lung beobachten: Aus den Erbteilungsprotokollen
ist ersichtlich, daß die Horwer Bauerntöchter die
aus eigenem Anbau stammenden Hanf- und
Flachsfasern zwar selber spannen, aber vom We-
berzu Tuche verarbeiten ließen.'Die Kleider daraus
verfertigte der Schneider3
ln der frühen Neuzeit herrschte vor allem bei den
städtischen Zünften die ldee von der Arbeitsteilung
zwischen Stadt und Land. Danach hatte die Land-
schaft die Lebensmittelversorgung der urbanen Be-
volkerung zu gewährleisten, während Handwerk
und Handel Sache der Städter bleiben sollte. Die
Luzerner Obrigkeit lieï zwar grundsätzlich Hand-
werk und Gewerbe im Untertanengebiet zu und för-
derte ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
sogar dre Entstehung von Landzünften. Wenn aber
Handwerker aus den Vororten die Meister im Stadl
gebiet konkurrenzierten, ergriff der Rat Schutzmaß-
nahmen: So wurden Horwer Bäcker 15984 und
17'15 angehalten, ihr Brot nicht im Stadtkirchgang
anzubieten; Bauhandwerker aus den Vororten
konnten im 17. und 18. Jahrhundert in Luzern nur
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Auftráge annehmen, wenn kein Stadtmeister zum
selben Preis zu arbeiten bereit war; den Schiffern
von Winkel wurde - zum Schutzeihrer Berufskolle-
gen aus Luzern - der rentable Viehtransport nach
Urr in den 'l640er Jahren schlrchtweg verboten.
Auflehnung gegen die Einschränkungen des dörfli-
chen Gewerbes gab es in der Landvogtei
Kriens/Horw während des Bauernkrieges von
1653, der allerdings für die Landbevölkerung mit
einer blutigen Niederlage endete. Wáhrend in an-

dern Amtern des Luzernbietes dre aufständìschen
Untertanen Klagen gegen die Landzünfte verlauten
ließen, im Amt Ruswil gar deren Abschaffung for-
dertens, stellten in Horw und Kriens Bauern und
Handwerker gemeinsam einen Forderungskatalog
auf. Dies zergt, daß dìe beiden Vororte in besonde-
rem Maße unter der einsertìg auf die lnteressen der
Stadt ausgerichteten obrigkeitlichen Gewerbepolì-
tik Iitten. Begehrt wurde unter anderm, daß Perso-

nen, dre ern Handwerk erlernt hatten, eine solches
rn der Gemeinde ausüben und auch ihre Kinder
darin unterrichten dürften. Ebenso forderten die
Krienser und Horwer, mangelhaftes Vieh selber
schlachten zu können nund by dem pfundt hinwág
zu geben,.u ln unserer Gemeinde wurde zusätzlich
die freie Schiffahrt und die Aufhebung von Fische-
reiverboten reklamiert.
Von Luzern gingen natürlich nicht nur gewerbeein-
schränkende lmpulse aus. Bei wasserradgetriebe-
nen Gewerben mußte im 17. und 18. Jahrhundert
auf die Gemeinden in der nahen Umgebung zu-

rückgegriffen werden, da die Möglichkeiten ìnner-

halb des Stadtkirchganges offenbar ausgeschöpft
waren. So entstand entlang des Krienbaches in

Kriens ein eigentliches Gewerbezentrum.T Der ge-

mächlich dahìnfließende Horwbach dagegen eig-
nete sich nur schlecht zur Ansiedlung großer Pro-

duktionsanlagen. Als eìnziges aus der Stadt ausge-
lagertes Unternehmen konnte in Horw die Papier-

mühle Fuß fassen; sìe mußte jedoch dem Wasser-

mangel mrt aufwendigen Quellfassungen und Ka-

nalbauten begegnen.

Beiriebe, die mit Wasserkraft liefen, gehörten zu-

sammen mit den Wirtshäusern, Bäckereien,
Schmieden, Färbereien, Ziegelhütten u.a. zu den
Realgewerben (auch Ehaften genannt). Real waren
sie, weìl die von der Obrigkeit (aus Gnade, erteilten
Konzessionen auf besti m mte n Liegenschaften h af-

teten und mit diesen verkauft und hypothekarisch
belastet werden konnten. Sie genossen einen ge-

wìssen Konkurrenzschutz; neue Bewìlligungen er-

teilte der Rat in der Regel nur; wenn die Unterneh-
men der betroffenen Branche in der näheren Um-
gebung nichts dagegen hatten.s Klar daß elne sol-

che Praxis die Verbreitung von Gewerbebetrteben'
stark hemmte. Dazu liefert auch die Horwer Ge-

schichte Beispiele: 1690 unternahm der HorwerJa-
kob Haas den Versuch, seiner Sägerei ein Stampf-
werk anzugliedern. Dagegen erhob der Müller sel-

ber im Besitze einer Stampfe, Einspruch, worauf der
Rat die bereits provisorisch erteilte Bewilligung zu-

rückzog.e 1758 bewirkten diesmal der Müller und

1 Vgl. dazu Meiei Nichl-agrarischeTätigkeiten (Manuskript):
341rÍ.

2 GA KTP 222 (1762Mr2 20) und 382 (1775 Jan 26).

3 Akten 11 M/86 (Kriens).

4 RP 46, 55r. Für die in der Einleitung (4.1) nicht nachgewie-
senen Fakten siehe einschlägige Abschnitte im folgenden.

5 Liebenau, Bauernkrieg: 113 (Ruswil); 111 und 118 (Graf-

schaft Willisau).
6 Akten 13/3578 Klagen der Horwer 1653 Feb 21. Akten

13/3690 Summarium der Klagepunkte der zehn Ämter
1653 Juni 7.

7 Laut J. L. Cysat (Vierwaldstättersee: 254f .) standen entlang
des Krìenbaches bis zur Einmündung in die Reuß (also auf
Krienser und Stadtluzerner Boden) "bey 16 l\¡1ühlenen,:

Eìsen- und Kupferhammer, Nagelschmìeden, Sägereien,
Walken, Büchsenpulver- und Lohmehlstampfen,

B Dubler; Handwerk: 2BBff. Akten 27156 A Bericht an den
helvetischen Minister der inneren Angelegenheiten über
Ehaften und Gewerberechte im Kanton Luzern 1798 Okt
26.

9 RP 82, 115 (1690 Dez 3) und 147 (1691 Jan 17). Müller auf-
grund derSteuerlistevon 1693 (41 FTSch 862) alssolcher
identifiziert.
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Sägereibesitzer vereint den Abbruch eines von
einem Bauern errichteten Stampfwerkes, das ihnen
Konkurrenz machte.1o Aus Rücksicht auf den Hor-
wer Wirt wurde Privaten verboten, eingekauften
Most auszuschenken. 1664 verhinderte der Besit-
zer der Horwer Papiermühle mit seinem Veto die Er-
richtung eines Konkurrenzbetriebes im Stadtkirch-
gang.tt
lm folgenden sollen nun die einzelnen Handwerke
und Gewerbe in Horw näher betrachtet werden.
Dabei müssen wir uns jedoch vor Augen halten,
daß wegen dem chronischen Mangel an Verdiensl
möglichkeiten im 17. und 18. Jahrhundert ein be-
trächtlicherTeilder Bewohner; die nicht in der Land-
wirtschaft unterkommen konnten, ihr Auskommen
außerhalb der Gemeinde finden mußten. ln diesem
Zusammenhang übte natürlich die nahe Stadt gro-
ße Anziehungskraft aus. Abgesehen davon, daß
wohl zahlreiche Halbinselbewohner täglich auf der
Suche nach Gelegenheitsarbeit dorthin
pendeltenl2, nahmen im 18. Jahrhundert auch eine
große Zahl von Horwern in der Hauptstadt ihren
Wohnsitzl3, was den Landbewohnern für die Dauer
ihrer Arbeit durchaus möglich wa¡ ohne daß sie
deswegen das teure städtische Hintersaßenrecht
kaufen mußten. - Eine bedeutende, zahlenmäßig
jedoch schwierig faßbare Rolle in der Absorbierung
uberschüssiger Arbeitskräfte spielten die fremden
Kriegsd ienste. Ei ne Abwesenheitsl iste von 17 67 I 68
verzeichnet sieben Horwer, die in ausländischen Ar-
meen dienten, fünf davon in Frankreich.l4

4.2. Das Fahr in Winkel

Bis zur Erstellung von Brünigstraße und Acheregg-
brücke bei Stansstad im dritten Viertel des letZen
Jahrhunderts waren die Landverbindungen zwi-
schen Horw und Unterwalden schlecht ausgebaut.
Der Verkehr spielte sich deshalb vorwiegend auf

dem See ab und wurde von den drei Fähren in
Stansstad, Alpnach und Winkel ermöglicht.
Das Fahr in Winkel war im 15. Jahrhundert ein Le-
hen der Propstei des Stiftes zu Luzern und blieb es
auch noch nach dem Generalauskauf von 1479 (in

welchem dieses Gotteshaus alte grundherrliche
Rechte an die Stadt abtrat).ls Ab der Mitte des
16. Jahrhunderts taucht in den Ratsprotokollen die
Luzerner Obrigkeit als Lehenherr des Fahrs auf,
während der Propst aber weiterhin einen beschei-
denen Zins bezieht.l6
Schon im 16. Jahrhundert gab es vier FahrrechtelT,
die an Liegenschaften in Winkel gebunden waren
und von den lnhabern trotz der Lehenherrlichkeit
des Rates wie Privatbesitz verkauft, verpachtet und
hypothekarisch belastet werden konnten. Das
Recht der Fehrenl8 bestand darin, den kommerziel-
len Schiffsverkehr ab dem Winkler Gestade alleine
bestreiten zu können, ein Monopol, das lediglich
durch die Rückfuhrrechte der Stansstader und Alp-
nacher Schiffer eingeschränkt wurde.le Verbunden
mit diesem Privileg war aber die Pflicht, die Passa-
giere jederzeit, sofern es die Witterung erlaubte, zu
den von der Obrigkeit festgesetZen Tarifen überzu-
fahren.

Fähren in Winkel, Lithographie von Xaver
Schwegler (1832-1902)

r .;l

..ì.
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Die Beförderung der Passagiere

Den Wìnkler Fehren kam in ersier Linie die Aufgabe
zu, die von Luzern zurückkehrenden Ob- und Nid-
waldner zu befördern. Viele von diesen kamen
nämlich, wenn sie dienstags den städtischen Wo-

chenmarkt besucht hatten, zu Fuß über die Horwer
Landstraße nach Winkel, um dort das Schiff nach
Stansstad oder Alpnach zu besteigen.2o Daß sie

sich nicht direkt von der Stadt zurücktransportieren
lreßen, hatte einen ökonomischen Grund: Gemäß
Stansstader Fahrordnung von 168'l kostete die
Fahrt nach Winkel viermal weniger als eine Reise

nach Luzern.2' Gleiches galt bestimmt auch für die
Rückkehr. lm Unterschied zu Mensch und Vteh wur-
den aber für Unterwalden bestìmmte Waren wie
Korn, Wern oder Salz in der Stadt verfrachtet22, da
der Landtransport nach Winkel und das anschlie-
ßende Umladen vielteurer gekommen wären.
Laut Fahrordnung von 1615 mußten in Winkel und
Stansstad je acht kleine und zwei große Schiffe be-

reitstehen. ln den kleinen Gefährten, Einbäume
oder Eichbäume genannt, konnten von einem Feh-

ren bis zu sechs Personen befördert werden. Ledr'-

nauen hießen dìe größeren Schiffe, deren Bedie-

Reinhard, Pfarreigeschichte: 266f .

F Blaser, Papìermühlen: 18.

wie beispielsweise Jakob Buholzer von Winkel, der um

1782 gelegenheitsweise bei den städtischen Schiffsknech-
ten arbeiteie (siehe Abschnitt 4.10).

Die Prädominanz der Stadt Luzern unter den Auswande-

ru ngszielen der Horwer läßt sich f ür die 1 740er, 1 750er und
1760er Jahre anhand des Scheinprotokolles (GA SchP)
gut nachweisen, das die Heimatscheinbezüger bzw.
-erneuerer aufzeichnet. Horwer Amtsgenossen und Hin-

tersaßen mußten, bevor sie den Wohnsitz in eine andere
Gemeìnde verlegten, einen Heimatschein beziehen, der
alle 12 Jahre zu erneuern war: Unterließen sie dies, so hat-

ten sie bei der Rückkehr nach Horw keinen Anspruch

mehr auf ihr Amts- bzw Hintersaßenrecht.

Tabelle zum Wohnsitz der Horwer HeimatscheinbezÜger
und -erneuerer 1741-1770

1741-50 1751-60 1761-70

Luzern (Stadtkirchgang) 13 1B 12

Liltau

Mallers

Ebikon

Adligenswil 2

Meggen 2

Weggis 4

Beromünster

Kanton Zug

4

Wallis 3 4

Elsaß

Wohnsitz bekannt 22 t7 26

Wohnsitz unbekannt 10

Total der Heimatschein-
bezüger/-erneuerer 32 ¿ó

Aus der obigen Tabelle geht hervori daß in den 1740er Jah-
ren 590/0, in den 1750er Jahren 66,70lo und in den 1760er

Jahren 46,2o/o der Heimatscheinbezüger und -erneuerer

(mit bekanntem Wohnsitz) im Stadtkirchgang niedergelas-
sen waren. Bedeutend weniger Niederlassungen entfielen

auf die Gruppe der sechs stadtnahen Gemelnden Littau,

Malters, Ebikon, Adligenswil, Meggen undWeggis: imfÜnf-

ten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts 36,4010, im sechsten
18,50/o und im siebten 30,80/0.

Akten 11 M/28.
Reinhard, Pfarreigeschichte: 1 83.

RP 23, 86 v (1555 Sept 1 2) u nd 159v (1556 Dez 1 7). Cod KH

45 Urbar des Stiftes im Hof 1607.

Cod KH 30,7: Claus Näni und Heini Foyer schulden dem
Propst zehn alte oder 7,5 neue Schilling uvon uff und ab al-

len 4 färtten dess faars zu Winkelo,
Als Fehren wurden die Schiffer bezeichnet, welche die

Schiffe, Fähren genannt, bedienten. Der Begriff "Fahr" da-
gegen meint die lnstìtution des Fährbetriebes im rechtli-

chen Sìnn (Vgl. Baumann, Max: Stilli, Von Fährleuten,

Schiffern und Fischern im Aargau, Windisch 1977, S, 9).

Siehe gleicher Abschnitt weiter unten: Das Verhältnis zu

den Fehren von Stansstad und Alpnach.
Auch von Stansstad aus fuhren dìenstags Schiffe in die

Stadt und nach Winkel (Flüeìer, Rotzloch: 147).

Flüeler, Rotzloch: 144.

A1 F7 (Sch 902) Luzern-Obwalden, 1796 Juni 3 (Tariferhö-

hungen der Stansstader Fehren).
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Figur 4: Weg der lVarktgänger aus Unterwalden

langsame Abfertigung beim Winkler Gestade auf.
Abgesehen von ärgerlichen Zeitversäumnissen
machte den wartenden Reisenden vor der Eróff-
nung einer regulären Wirtschaft in Winkel (1643) vor
allem die winterliche Kälte zu schaffen.26 16.13 be-
schwerte sich der Obwaldner Landrat, daß die
Winkler Fehren bloß einen Ledinauen e¡nsatzbereit
hielten, der zudem oft für Holztransport und andere
Geschäfte gebraucht wúrde. Wer zu Pferd sei, müs-
se deshalb eine oder zwei Stunden am Ufer war-
ten.'z7 Wegen der langsamen Beförderung am
Dienstag vor den Rat zitiert, wiesen die Horwer
Fáhrleute auf den geringen Verkehr wáhrend der
übrigen Woche hin. Die Zahl der Schiffe, Ruder und
Schiffsknechte könne nicht an die Spitze der Markt-
tage angepaßt werden, da es sonst nur wenig zu
fahren gäbe.'z8

Mit den langen Wartezeiten verbunden waren Si-
cherheitsprobleme. Statt eine Gruppe Angekom-
mener sofort abzufertigen, warteten dje Fehren oft
auf weitere Passagiere und füllten die Schiffe bis fast
zum Uberladen.2e Um diesem Mißbrauch votzu-
beugen, ordneten die Regierungen von Luzern und
Nidwalden schon 1590 an, daß die Schiffe jährlich
auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen seien. Unabhän-
gige Aufseher mußten in die Wand eines jeden Ge
fährtes die Höchstzahl der zugelassenen Personen
einhauen. Ein Eid verpflichtete die Fährleute, sich
daran zu halten. ln Horw wurde die Kontrolle dar-
über dem Weibel auferlegt.30 Die Fahrordnung von
1545 hielt die Schiffer an, die Fähren entweder sel-
ber zu führen oder ngute dapfere knecht, die sich
dess fars verstanden", einzusetzen. Kinder schwa-
che Leute und Frauen sollten keinen Fahrdlenst ver-
sehen.31 LetZere waren aber durchaus dazu fähig.
1712 gaben zwei Fehren dem Landvogt ganz
selbstverständlich zu Protokoll, daß wáhrend ihrer
Abwesenheit infol ge des zweiten Villmergerkrieges
die "weiber, das Fahr besorgt hätten.3, ln Stansstad
waren grundsätzlich Männer und Frauen als Schif-
fleute zugelassen33.
Unglücke, in die Horwer verwickelt waren, scheinen

Ð7 R.cEE

1. Winkel
2. Stansstad NW
3. Alpnachstad OW

(Ausschnitt aus der Kade von
Joseph Businge¡ Luzern 1811)

nung vier oderfúnf Fåhrleute erforderie. Sie dienten
vorwiegend dem Warentransport; an Markttagen
wurden damit auch Personen gefahren.r3 Vom Fa-
ßungsvermögen her zwischen den beiden genann-
ten Schiffstypen lag die Jassg die allerdings in den
Akten zum Fahr erst ab 1667 erwáhnt wird.2a Sie war
mit einem Schutzdach überspannt und eignete srch
deshalb besonders fur den Personenverkehr Je
nach Größe konnte dieses Schiff 22 bis 27 Passa-
giere aufnehmen.2s Auf Jassen und Nauen wurde
bei gúnstigem Wind ein Segel gehißt, bei Flaute
mußte gerudert werden.
ln der Korrespondenz zwischen Luzern und Unter-
walden tauchen immer wieder Klagen über die zu
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Schiffsungluckvon 1766, Exvoto aus dem Beinhaus der Pfarrkirche Sachseln

nicht häufig gewesen zu sein. lm Zeitraum von 1725
bis 1800 verzeichnet das Sterbebuch unserer Pfar-
rei lediglich dreiSchiffbrüche, die insgesamt sechs
Menschenleben forderten.3a Eine eigentliche Kata-
strophe, bei der aber Alpnacher Fehren am Steuer
waren, ereignete sich am Palmsonntag des Jahres
1766 auf dem See zwischen Horw und Stansstad.
48 Personen zumeist aus Obwalden ertranken, als
ein Sturmwind ihr Schiff herumgetrieben und
schließlich zum Kentern gebracht hatte. Die für
einen Sonntag ungewöhnlich hohe Passagierzahl
kam daher, daß an jenem 23. März in Luzern der
Musegger Umgang stattfand, eine von Leuten aus

23 A1 F7(Sch902) Luzern-Obwalden: Fahrordnung 1545. PA
1039/21052-53: Fahrordnung 1615/1745 (Kopie von 1811).

24 A1 FZ (Sch 902) Luzern-Obwalden, 1667 Mrz12.
25 Soviel Personen waren auf den Jassen der Stansstader

Fehren zugelassen (Flüelef Rotzloch: 144),

26 A1 F7 (Sch 902) 1623De226.
27 A1 F7 (Sch 902) Luzern-Obwalden 1613 Aug 26.

28 A1 F7 (Sch 902) 1615 (Antwort der Fehren in Winkel auf die
Klagen Unterwaldens).

29 A1 F7 Luzern-Obwalden 1621 FebBund 1626Okt 12.

30 4.1 F7 (Sch 902) Luzern-N¡dwalden, Fahrordnung 1590.

31 Al F7 (Sch 902) Fahrordnung 1545.

32 Akten'13/3193 1712 Aug.3.
33 Flüele¡ Rotzloch: .149.

34 PfASterbebuch 1725-1815.
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der ganzen lnnerschweiz stark besuchte Prozes-
sion.35

Das Verhältnis zu den Fehren von Stansstad und
Alpnach

Um den Schiffsverkehr möglichst reibungslos auf-
rechtzuerhalten, trafen Luzern und die beiden Un-
terwaldner Stände bereits 1545 ein erstes Abkom-
men. 1590 und 1645 kam es zuzwei separaten Ver-

trägen zwischen Luzern und Nidwalden; im Jahre
'1600 einigte sich der Luzerner Rat mit Obwalden
auf eine neue Ordnung, die 16'18 und 1674 mit Zu-
sätzen bestätigt wurde. Neben der einheitlichen Ta-

rifgestaltung und Sicherheitsvorschriften stand
hauptsächlich das Problem des Rückfuhrrechtes
im Zentrum. Durften die Fehren eines Oftes, wenn
sie Waren und Personen ans andere Ufer gebracht
hatten, auf eine neue Fuhr warten oder mußten sie
leer zurückfahren? Das '1545er Abkommen veran-
kerte zwischen Alpnach, Stansstad und Winkel ein
Rücktransportrecht, wobei aber bei der Heimfahrt
die Hälfte der Fahrtaxe den ansäßigen Schiffern
überlassen werden mußte. Wartete aber ein auswär-
tiger Fehre auf eine Person, die er selber gebracht
hatte, so entfiel die Abgabe an die Einheimischen.36
Liberaler nahmen sich die zwischen Luzern und
Obwalden 1618|674 getroffenen Bestimmungen
aus: Danach konnte ein Schiffef der am gegen-
überliegenden Gestade die Nacht verbringen muß-
te, weil die fortgerückte Zeìt oder ein Unwetter ihm
die Heimfahrt verunmöglichten, am nächsten Mor-
gen zwei Stunden lang auf Rückfuhr waften, ohne
den Fehren vom Ort etwas schuldig zu sein.37

Da der Personenverkehrzwischen Horw und Unter-
walden nicht sehr belebt waf stritten sich die Fehren
der gegenüberliegenden Gestade um die Passa-
giere. 1626 und 1667 klagte Obwalden, daß die
Schiffer von Winkeljeweilen am Montagabend we-
nige Personen mit einem großen Schiff nach Alp-
nach brächten, dort Herberge nähmen und am fol-
genden Morgen, unter Ausnutzung des Rückfuhr-
rechtes, die Marktgänger nach Winkel führten.38

Eine Situation, welche die Fehren der verschiede-
nen Orte zu gemeinsamem Handeln bewegen
konnte, war beiSeevereisung gegeben. Laut Busin-
gers Reiseführer von 1811 fror der Vierwaldstätter-
see nur selten weiter als einige Schritte vom Ufer zu,

"die Bucht von Alpnacht bis Stansstad und gegen
Winkel kann jedoch bey gar zu kalter Witterung so
stark zugef rieren, daß über die Eisdecke mit Wagen
gefahren wird; und fur die Schiffe ein eigener Kanal

Nidwaldner Nauen in Seenot

gebrochen und offen gehalten werden muß,.3s lm
extrem kalten Winter 1573 trat eine ungewóhnlich
langdauernde Seegfrórne ein. Verbittert mußten die
Fehren zusehen, wie die Marktleute aus Unterwal-
den zu Fuß über die Eisdecke nach Horw gelang-
ten. Die Stansstader Schiffer überredeten deshalb
am 10. Februar ihre Kollegen aus Winkel, mit ihnen
zusammen vor dem Nidwaldner Ufer ernen Graben
ins Eis zu hauen, udamit niemant mer uber das isch
hrn und widerwandeln möcht".oo Das Vorhaben
wurde in die Tat umgesetl, wodurch aber die
abends aus Luzern zu rückkeh renden Marktgänger
in große Gefahr gerieten. Dieses vom Nidwaldner
Landrat für nschier mordtlich, gehaltene Unterneh-
men mußten die Winkler Fehren mit einigen Tagen
Einkerkerung im Turm zu Luzern und einer Geld-
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strafe von zehn Pfund büßen. Was da auf den ersten
Blick als zwar nicht ganz harmloser Schildbürger-
streich erscheint, hatte durchaus einen ernsten Hin-
tergrund. Ein Lohnausfall infolge Seevereisung traf
die Schiffer zweifellos hart, besonders wenn der kal-
te Winter andauerte, mit seiner langen Schneedau-
er das Gedeihen des Wintergetreides gefährdete
und so die Kornpreise in die Höhe trieb.41 Genau
das war 1573 der Fall. Verschlimmert wurde die
Lage noch dadurch, daß schon seit 1570 eine star-
ke Lebensmittelteuerung herrschte, die erst
1575176 ein Ende nahm.42 - Ebenfalls zum Erliegen
kam der Fährverkehr bei der Seegfrörne im Jahre
1684: "... von Stansstad ist man mit schlitten, och-
sen und rossen bis gan Winckel gefaren", liest man
in einem Nachtrag zu Renward Cysats Luzerner
Chronik.a3 Als bei der Überfrierung des Sees im
Jahre 1830 das für Unterwalden bestimmte Korn
auf Schlitten über den See gezogen wurde, glaub-
ten die Winkler Fehren gar eine Entschädigung zu-
gute zu haben, fanden aber damit beim Luzerner Fi-
nanzral kein Gehöraa

Die Fahrten nach Uri

lnnerhalb der Vierwaldstättersee-Schiffahrt kam
dem Fahr in Winkel eine untergeordnete Bedeu-
tung zu. Die wichtigste Verkehrsader war die Linie
Luzern-Fluelen, die einen Teil der Gotthardroute bil-
dete und auf der Luzerner Seite von zwei obrigkeitli-
chen Sch iff ah rtsgesel lschaft en bed ient wu rde. a5 Bis
zur Mitte des 17. Jahrhunderts fuhren aber auch die
Winkler Fehren mit entlehnten großen Nauen nach
Flüelen, um für den Export nach ltalien bestimmtes
Vieh dorthin zu transportieren. 1640 wurden sie
deswegen erstmals vor den Rat zitiert: lhre Fahrten
nach Uri bedeuteten einen Eingriff in die Rechte der
Luzerner Schiffer; alles Vieh müsse in der Haupl
stadt eingeschifft werden.46 1647 erhielten die Hor-
wer Fehren eine Buße von 20 Gl, weil sie sich über
das obrigkeitliche Verbot hinweggesetzt hatten.47
lm selben Jahr mußten sie zusammen mit den

Schiffern von Meggen in dieser Sache nochmals
vor dem Rat erscheinen.4s 1648 büßte der Landvogt
auch udie buren zu Horw,, welche die Fáhre in Win-
kel mißbraucht hätten, was sicher auch im Zusam-
menhang mit dem unerlaubten Vrehtransport
stand.4e lm Bauernkrieg von 1653 forderten die
Horwer freie Schiffahrt: nDessen begehren mie¡
das unser feren dörffen faren, wo sy ein ieden pfan-
nig (:Pfennig) könen gewünen, wie von altem
har,.uo Zudem verlangten die Winkler Fährleute,
daß ihnen für die Transporte nach Uri große Schiffe
aus der obrigkeitlichen Schiffhütte mietweise zur

35 Schúrmann, Heinz: DieSchiffsunglückeauf demVierwald-
stättersee 1766-1984, Dipl.-arb. Sem. Hitzkirch 1984 (Ma-
nuskript STALU). FAA 105, 1766 Mrz23.

36 Al F7 (Sch 902) Fahrordnung 1545.
37 PA 1039/21050 (Kopie 1790 Feb 20).
38 A1 F7 (Sch 902) 1626 Okt 12und1667 Mrz12.
39 Businger, Josef : Die Stadt Luzern und ihre Umgebungen in

topographischer geschichtlicher und statistischer Hin-
sicht, Luzern 1811, S. 1BBf.

40 A1 F7 (Sch 902) 1573 Feb 14. RP 31,50¡ 1573 Apr 15.

41 Pfister, Klima Bd 1: 67, 118f.
42 R. Cysat, Collectanea chronica Bd 1/Teil 2: B9Bf.
43 R. Cysat, Collectanea chronica Bd lfleil 2: 891. ln der frü-

hen Neuzeit, genauer seit der um 1565 einsetzenden Kli-
maverschlechterung, waren Seevereisungen wesentlich
häufiger als im an Strengwintern armen 20. Jahrhundert
(Pfiste¡ Klima Bd 1: 63-68). Laut R. Cysat's Luzerner Chro-
nik ließ die Obrigkeit 1573, 1600, 1601, 1603, 1608 und
1623 Fahrrinnen in die Eisdecke der Luzerner Bucht hau-
en (R. Cysat, Collectanea chronica Bd 1lÏeil1:212).

44 Akten27l1O2 A, 1830 Feb3,
45 Wicki, Bevólkerung: 491.
46 RP 66, 253 r, '1640 Mai 26.
47 Akten 11 M/180 Landvogteirechnung 1647.
48 RP 69, 117v 1647 Sept 30. Das Vieh der Einheimischen,

also der Bewohner des Stadtstaates Luzern, mußte in der
Stadt eingeschifft werden; Fremden dagegen war es er-
laubt, in Winkel bzw Meggen zu verfrachten. Dabei mußte
allerdings der Zoll ordentlich bezahlt und die Schiffe sowie
die Hälfte der Schiffsknechte von Luzern bezogen werden.

49 Akten 11 M/180 Landvogteirechnung 1648.
50 Akten 13/3578 Klagen der Horwer 1653 Feb 21.
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Verfügung gestellt würden (ihre eigenen Ledinauen
waren dazu offenbar zu klein). Die 'Gnädigen Her-
ren' lehnten dieses Begehren ab: lhre Schiffe wür-
den sie mit großen Kosten zuhanden der Bürger un-
terhalten, die im Unterschied zu den Horwer Schiff-
leuten nicht über Guter verfügten, von denen sie
sich ernähren kónnten.s1 - Die Fahrten nach Uri
blieben weiterhin ein Vorrecht der Luzerner Schiffer
die im ausgehenden 17. Jahrhundert, als sich ihre
wirtschaftlìche Lage infolge des schrumpfenden
Gotthardhandels drastisch verschlechtertes2, ganz
besonders darauf angewiesen waren. 1714 bestä-
tigte der Rat den Beschluß von 1640, der die Ein-

schiffung von Exportvieh in Winkelverbot.s3

Ufer abfahren wollte, mußte sich der Fehren bedie-
nen.55 1744 fällten auch die Nidwaldner einen Ent-
scheid in Sachen Privatschiffahrt. Den Gùterbesit-
zern von Horw und Meggen wurde erlaubt, eigene
Waren (2.8. Alpvieh) mit ihren Schiffen von Stans-
stad wegzuführen.56 Was die Rolle der privaien
Schitfahrt in Horw betrifft, so muß neben derWaren-
beförderung nach Luzern auch das Abführen von
Holz und Streue aus dem Hochwald erwáhnt wer-
den. Darauf wiesen die Gemeindebehörden 1821

hin, als der Streìt zwischen Seeanstößern und Feh-
ren erneut aufgeflammt war. Rund 80 Genossen
würden ihren Bürgernutzen über den See transpor-
tieren, schrieb damals die Horwer Waisenverwal-
tung an den Regierungsrat.5T

Die Seeanstößer

ln ihrem Aktionsradius durch dre Privilegìen der
städtischen Schiffer empfindlich beschnitten, be-
gannen die Winkler Fehren selber mit Argusaugen
über die eigenen Rechte zu wachen. Wáhrend um
die Mitte des 17. Jahrhunderts Bauern und Fährleu-
te beim Viehtransport nach Uri zusammengearbei-
tet und im Bauernkrreg von 1653 gemeinsam For-

derungen nach größerem ökonomischem Spiel-
raum aufgestellt hatten, verschlechterte sich das
Verhältnis zwischen den beiden Gruppen im
18. Jahrhundert. Vor allem von den Seeanstößern,
die selber Schiffe hieìten, fühlten sich die Fehren be-
drängt. 17'19 ließ der Rat in der Kirche von Horw
einen Erlaß verlesen, in welchem er denjenigen, dìe
die Fehren unbefugterweise konkurrenzierten,
hohe Strafen androhte.so Als sich daraufhin die
nbauersame zu Horw, sonderheitlich diejenigen, so
ihre gùether an dem see haben,, beschwerten, re-
gelte der Rat im Màr21720 die Rechte der privaten
Schiff halter: Wer in der Nàhe des Sees wohnte, durf-
te eigenes Gemüse und Obst sowie Personen zu
Markte führen. Auch gemeinsame Transporte mit
Leuten, die über kein eigenes Schiff verfügten, wa-
ren erlaubt, wenn dabei nicht um Gewinn gefahren
wurde. Wer aber kein Schiff besaß und vom Winkler

Die wirtschaftliche und soziale Lage der Fehren

Die Einnahmen der Fehren bestanden im Entgelt,
das dre Reisenden für eine Überfanrt zu entrichten
hatten. Die Tanfbemessung für die beiden Linien
nach Stansstad und Alpnach war verschieden ge-
regelt. Auf der ersten Strecke mußte - ab einem Mi-
nimum von drei Personen auf kleinen und sechs
Personen auf großen Schiffen - jeder Passagier
eine bestimmte, gleichhohe Taxe bezahlen (wie bei
heutigen Bahn- oder Schiffsfahrten).u'Auf der Alp-
nacher Route dagegen erhielt jeder Fehre einen fi-

xen deerlono oder nfeerschatz", unabhängìg von
der Zahl der Reisenden. Bei starkem Wind oder ln
der Nacht stand den Schrffern der doppelte Lohn
zu, aber nur auf der Fahrt nach Obwalden.un
Erstaunlrch ist nun, wie lange die Tarife nicht der
Teuerung angepaßt wurden. Der 1674 für die Linie
Winkel - Alpnach festgesetzte Fehrenlohn von
sechs Schilling galt bis zum Zusammenbruch des
Ancien Régime (1798). Als zwei Jahre zuvor Obwal-
den eine Lohnerhöhung vorschlug, weil seine
Schiffleute nin diesen außerordentlich theüren zei-
ten bey dem bishin bestimmten faarlohn von Alt-
nacht bis auf Winkel mìt zwey batzen (: 6 Schilling)
auf jeden feer fast nicht mehr bestehen mögenr,
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winkte die Luzerner Obrigkeit ab.60 Sie hrelt die star-
ke Teuerung des ausgehenden 18. Jahrhunderts
für ein vorübergehendes Phänomen, dachte aber
nicht an die langfristige Geldentwertung: 1674 enl
sprachen sechs Schilling dem Wert von 6,8 I Milch,
in den 1790er Jahren nur noch demjenigen von 2,9
Litern.61 Weiter befürchtete Luzern, daß eine den
Winkler Fehren gewährte Erhöhung ansteckende
Wirkung auf die andern Schifferlöhne des Vierwald-
stättersees haben könnte.6'z Mag sein, daß sich der
Verkehr in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
infolge der Bevólkerungszunahme etwas belebte;
um eine derart drastische Wertverminderung der
Fahrtaxen wettzumachen, reichte dies sicher nicht
aus. Dabei ist nicht nur an die langfristige Lebens-
mittelteuerung zu denken. Die steigenden Holzprei-
se trieben damals zusätzlìch Bau- und Unterhalts-
kosten der nicht sehr langlebigen Schiffe in die
Höhe.u3
Auch der Fahrpreis nach Siansstad, der 1615 auf
einen Schrlling pro Person festgesetzt wurde, blieb
mindestens 130 Jahre lang unveränderi. Nidwal-
den erließ für seine Schiffer 1777, 1782 und "1787

verschiedene Taxerhöhungen.G4 1785 zeigte sich
auch Luzern gewillt, den "sehr geringen schifflohn,
derWinkler Fehren anzuheben.6s Ob die Erhöhung
tatsächlich durchgeführt wurde, geht aus den vor-
liegenden Quellen allerdings nìcht hervor66
Daß die Schiffer von Winkel zur Unterschicht gehör-
ten, verwundert nach dem bisher Gesagten nicht
mehr Die auf der Steuerliste von 1701 verzeichne-
ten drei Fahrrechtinhaber verfügten über sehr be-
scheidenen Besitz. Alle drei nannten ein halbes
Haus mit Garten ihr eigen, bloß einer von ihnen be-
saß zusätzlich eine kleine Matte von einer Kuhwinte-
rung (die Winkelhalde). Drei Gülten aus der Mitte
des 18. Jahrhunderts zeigen dasselbe Bild.67 Trotz
ihrer Kleinheit waren die Fehrengüter stark ver-
schuldet. 1720 wiesen sie zusammen erne hypothe-
karische Belastung von 4000 Gl auf.68 1762\and
Jost Studhalter, der vom Vater die mit einem Viertel
Fahrrecht ausgestattete Wìnkelhalde übernahm,

jede seiner drei Schwestern mit der lächerlich klei-
nen Summe von 7 Gl ab, derad hoch war die Lie-
genschaft verschuldet. un

Verschuldung der Fahrliegenschaft Winkelhalde
1762:
Verkaufspreis 1758 2450 Gl 100,00/o

Hypothekarbelastung 1762 2200 Gl 89,80/o
Eigenkapital 250 Gl 1O,2o/o

51 Akten 13/3690 Summarium der Klagepunkte der zehn
Ämter 1653 Juni 7.

52 Wicki, Bevólkerung492 495.
53 A1 F7(Sch901)GutachtenüberStreitpunktezwischenden

gemeinen Schiffleuten (Pf istef euten), Bürgern, Seeknech-
len und Fehren zu Winkel 1714,

54 Akten 11 M1162,1719Mr217.
55 RP92, 149v. GACB1720Mrz20.
56 PA 1039/21079: 1744lt+rz 16 (Abschrift 1821).

57 AkIen27fi12 A, 1821 Apr 2.

58 A1 F7 Luzern-Nidwalden, Fahrordnung 1615/1745 (Kopie
1745).

59 PA 1039/21050 Vertrag Luzern-Obwalden 1618/1674 (Ko-
pie 1790).

60 A1 F7 (Sch 902) 1796 Jan 9.

6.1 Errechnet aufgrund der Zehnjahresdurchschnitte der
Milchpreise (Haas-Zumbühl, F, Die Milchpreise in Luzern
ausgemessen von 1553 bis 1903, ln: Zeitschr. für schweiz.
Statistik 39/1903; Umrechnung 1 Rappen = 0,21 Schil-
ling).

62 WieAnm.60.
63 Eine seinen Fehren gewáhrte Taxerhöhung rechtfertigte

der Nidwaldner Landrat im Jahre 1777 folgendermaßen:
uWägen grossen aufschlagg und thürung der lábensmü-
theln, schiff , ruoder und was zu r schüffarth nothwändig...'
(41 F7 Sch 902 Luzern-Nidwalden, Abschrift der den
Stansstader Fehren gewährten Lohn- und Tariferhöhungen
1796 Juni 3).

64 Wie Anm. oben.
65 Staatsarchiv Nidwalden, Akten Sch 493, 1785 Juli 1.

66 Auch dem Landhandwerk wurden die obrigkeìtlich festge-
setzten Tarife und Lóhne über Jahrzehnte nicht der Teue-

rung angepaßt (vgl. Dubler Wirtschaft: 135).

67 Akten 11 lVtl233-236, Gültkopien 1746, 1750 und .1756,

68 GA CB 1720 lMrz 9.

69 GA GUB .1758 Jan 30. GA KTP 222. 1762Vtrz2O.
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Die Organrsation der Fehren

Über die Organisation der Fehren vor 1800 wissen
wir praktisch nichts. Aus einem Streitf all, der 1773
vor das Gemeìndegericht gelangte, erfährt man le-

diglich, daß die Schiffleute zusammen eine Büchse,
d.h. eine Kasse hielten.T0 Von den besser bekann-
ten Verhältnissen des 19. Jahrhunderts Ruckschlüs-
se ziehend, können wir annehmen, daß die Fehren
ìhre Lóhne (oder zumindest einen Teil davon) zu-
sammentaten, damit Ankauf und Unterhalt der ge-
meinsamen Schiffe bestritten und den Rest unter
sich aufteilten.'' Auch die Schiffer von Alpnach ver-
f ügten über eine gemeinsame Kasse. "Solle wieder-
um, wie ehemals, die fehrenbüchsen errichtet und
wie vor altem die geldtheilung des schifflohns nur
zu gewisser zeit gemacht werden,, steht in einer
von Obwalden vorgeschlagenen Ordnung von
'1803." - Die Zahl der Personen, die in Winkel als
Fehren ihr Brot verdienten, hatte sich im Lauf der
Zeit verdoppelT:1712 waren es viet 1B3B acht.73

4.3. Die Fischerei

lm Vergleich zur Schiffahrt weniger deutlich von der
Landwrrtschaft losgelöst war das zweite mìt dem
See verbundene Gewerbe, die Fischerei. Für die
am Seeufer wohnhaften Bauern stellte diese näm-
lich einen willkommenen Nebenerwerb dar, wie
Hof inventare aus dem 18. Jahrhundert belegen, die
Garne, Netze, Schiffe und Fischtröge erwähnen.7a
Auf der Niederrüti z.B. waren bei der Handände-
rung im Jahre 1749 34 Netze vorhanden.Ts Vom
Langensander Bauern Jakob Buholzer vernimmt
man schon 1642, da9 er vor seinem Lande f ischte.'u
Daneben gab es aber auch eine wohl geringe Zahl
Berufsfischer Sie waren vor allem in Winkel ansàßig.
1712 stellte sich Jost Näni in einer Befragung des
Landvogtes als nFischer von Winkel, vor77 Der Rei-

seschriftsteller Norrmann berichtet am Ende des

.18. Jahrhunderts, "das Dorf Winkel,, sei von Fi-
schern und Schiffern bewohnt.TB
Eine eigentliche Fischer-Gemeinde war aber Horw
trotz des langen Seeanstoßes und des Eglis im
Wappen in der frühen Neuzeit nicht. Dre Horwer
verfügten nämlich uber keine eigenen Fischerei-
rechte.
Figur 5 stellt die rechtlichen Verhältnisse im Horwer
Ufergebiet daf wie sie seit der Mitte des 16. Jahr-
hunderts Geltung hatten. Danach war ein Streifen
von 100 Klaftern (188 m) Breite entlang der Horwer
Halbinsel von der Dürrenfluh bis zum Steinbruch
beim Rütiwald der Gesellschaft der Fischmeister
aus Luzern vorbehalten.?e 1554 bezahlte diese seit
1458 der Metzgerzunft angeschlossene Vereini-
gung der Obrigkeit eìnen Lehenzins von 16 Pfund,
Ab 1660 erschernt sie dann als Eigentümerin der
Fischenzso und braucht folglich keine Abgabe mehr
zu entrichten.8l lhre Mitglieder entstammten im 17.

und 18. Jahrhundert den Luzerner Patrizierfamilien.
Sie übten die Fischerer nicht mehr selber aus, son-
dern verpachteten die Rechte an Berufsfischers2
Der Uferstreifen vor der Halbinselwar vor allem we-
gen den reichen Balchenbeständen bekannt, Des-
halb trugen die ihn besitzenden Fischmeister auch
den Namen "Ballenherrenr.'3

Balchen, vor Kastanienbaum gefangen
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Figur 5

Fìschereirechte am Horwerufer

m 1. Fischenz der Fischmeister oder Ballenherren

il 2. Winklersee: obrigkeitliches Lehen der Fischer von
Horw

: . 3. Fischenz des Horwer Pfarrers

Die Bucht von Winkel dagegen war ein obrigkeitli-
ches Lehen, das an die Fischer von Horw gegen
einen Zins von sechs Pfund ausgegeben wurde. lm
Unterschied zu den Ballenherren gelang es den
Horwer Fischern aber nie, ihre Fischenz in eigen-
tümlichen Besitz überzuführen. Auch noch heutzu-
tags wird der Winklersee vom Staat an etnen Berufs-
fischer verpachtet.s4 - Eine besondere Berechti-
gung hatte der Horwer PÍarrer. Die Pf rundrödel von
1568 und 1766 billigen ihm zu, entlang dem Ried

70 GAGUB 1773 Feb 18.

71 Aus dem Jahre 1849 ist eine Abrechnung der Schiffahrts-
gesellschaft in Winkel überliefert, aus der ersichtlich ist,
daß gemeinsam eine Jasse und ein neuer Nauen ange-
schafft worden waren (PA 1039/21078),

72 Aklen27ñ12 A, 1803 Juni 20.
73 Akten 13/3193, 1712 Aug 3. Reinhard, Hans: Winkel bei

Horw und seine Fähre am See, ln: Gfr 121 (1968), S. 245.
74 GA KTP 116f (1754De227);121t (1755 Mrz 17; Kastanien-

baum); 499 (1782 Feb 21; Hinterstadel).
75 GAKTP55,1749Mai5.
76 Reinhard, Pfarreigeschichte: 162
77 A1 F4(Sch 754)1712Jan6.
78 Norrmann, Gerhard Philipp Heinrich: Geographisch-

statistische Darstellung des Schweizerlandes, 4 Bde, Ham-
burg/Berlin 1795-98, Bd 2: 973f.

79 Winiker Fischereirechte: 42ff.
B0 Fischereirecht
B1 Der luzernische Theil des Vìerwaldstättersees. Seine Gren-

zen und die Rechte des Staates, der Gemeinden, Korpora-
tionen und Privaten an demselben, Ber¡cht des staatswirt-
schaftlichen Departementes des Kantons Luzern an den h.
Regierungsrath desselben, Luzern 1868, S. 46. Reinhard,
Pfarreigeschichte: 1 67.

82 Wicki, Bevölkerung: 254.
83 Die Balchen (,Ballen") sind raschwüchsige Bodenfelchen,

die Ende November/anfangs Dezember die Seetiefen ver-
lassen, um in Ufernähe zu laichen. Dort wurden sie früher
während einer 2Otägigen Periode gefangen (R, lVüller Fi-
scherei: 174).

84 Stucki, Franz: Horw - erlàbe, begryfe, verstoh, Horw 1981,
ù. zJ.
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Hegglismatt zwischen Steinr- und Horwbach drei

Schiffslängen weit in den See hinaus ständige
Fangvorrichtungen aus Flechtwerk (sogenannte
Fache) zu installieren und darin Bähren (Fangkór-
be) zu legen.85 ln der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts nuizte der Pfarrer sein Fischrecht nicht sel-

beraus, sondern verpachtete esfüracht bzw. zehn
Gulden.86
lm Gegensatz zu der mit Privatrechten belegten
Uferzone galt auf dem offenen See, Trichter ge-

nannt, der Grundsatz des freien Fischfanges, ur-

sprünglich für alle, gleich ob es Einheimìsche, Zu'
gezogene oder Fremde waren. ln der frühen Neu-
zeit begann sich aber auch auf dem See immer stär-

ker das territorìalstaatliche Prinzip durchzusetzen:
Die einzelnen Stände strebten danach, das Seege-
biet, das ste umschlossen, ausschließlich ihren An-
gehörigen zu r Nutzu ng vorzu behalten.s' Als G renz-
gemeinde war natürlich auch Horw von dieser Ent-

wicklung betroffen. Unmittelbar vor der Halbinsel-
spitze lag der bereits im 15. Jahrhundert umstrittene
Stansstadertrichter'1577 beschloß die Nidwaldner
Landsgemeinde, in Zukunft alle auswärtigen Fi-

scher von ihrem Seegebiet auszuschließen. Noch
im gleichen Jahr wurde vom sogenannten Geor-
gien-Landrat namentlich den Horwer Fischern ver-

boten, unterhalb der Linie Fridbach-Muliort zu fi-
schen. Diese Linie, welche die Eckpunkte der Land-
marchen verband, beanspruchten die Nidwaldner
nämlich als Seegrenze (auÍ Figur 6 Linie 1577).88

Die Luzerner Obrigkeit war nicht bereit, eine solche
Grenzführung anzuerkennen. lhre Fischer seien
seit Menschengedenken im Stansstadertrichter to-

leriert worden. Zudem streifte die von Nidwalden
geforderte Trennungslinie ja beinahe die Horwer
Halbinsel. Obwohl sich die Fischer der beìden Stän-

de gegenseitig die Fanggeräte beschlagnahmten
und durch schonungsloses Drauflosfischen den
Fischbestand reduzierten, ließ eine vertragliche Lö-

sung lange auf sich warten. 1655 endlich kam beim
Fahr in Winkelein Abkommen zwischen Luzern und
Nidwalden zustande. Es wurde darin nach Fangart

und Beute unterschieden, Für das Fischen mit Gar-
nense vereinbarte man eine zeitliche liennung: Ab-
wechslungsweise sollten eine Nacht die Nidwald-
ne[ eine Nacht die Stadtluzerner und Horwer fi-
schen. Bezüglich des Netlischfanges einigten sich
die Veftragspartner auf eine räumliche Trennung,
wobei die Grenze diesmal - der vorspringenden
Halbinsel Rechnung tragend - auf der Hergiswiler
Seite weìter südlich angesetzt wurde (Linie 1655 auf
Figur 6). Eine spezielle Regelung galt für den Albeli-
fangeo, der von den beidseitigen Frschern weìterhìn
nebeneinander betrieben werden konnte.el
Zwischen Nidwalden und Luzern brachte dieser bis
ins '19. Jahrhundert hinein gültige Vertrag Ruhe.s2

Unter den Luzerner Fischern kam es aber noch zu
Streitigkeìten. 1657 und im folgenden Jahr klagten
die Stadtfischer vor dem Rat, weil die Horwer auf
dem Stansstadertrichter unzuläßige Fangmetho-
den anwandten.e3 1666 wiesen die'Gnädigen Her-

ren' die Fischer von Meggen ab, die im dortigen
See Horwer und Luzerner wáhrend des Balchenlai-
ches konkurrenzieren wollten.ea

Nächtlicher Forellenfang auf dem Vierwaldstättersee
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Gefischt wurde nicht nur auf dem See, sondern
auch in den Bächen. Als am Ende der 1630er Jahre
die Papiermühle in unsere Gemeinde kam und bald
darauf auch eine neue Sägerei errichtet wurde, un-
tersagte der Rat das Fischen im untern Teil des
Horwbaches. lm Bauernkrieg von 1653, einer Zeit,
in der die Fischerei wegen den tiefen Agrarpreisen
zum (Notacker des ruinierten Kleinbauern> gewor-
den war'g5, forderten die Horwer die Aufhebung des
Verbotes.eo Ganz allgemein darf nicht vergessen
werden, daß im 17.118. Jahrhundert, als rund ein
Drittel aller Tage fleischlose AbstinenztagesT waren,
die Fische in der Ernährung eine bedeutende Rolle
spielten. Die Nähe zum städtischen Markt dürfte
sich auf die Fischerei in Horw ähnlich anregend
ausgewirkt haben wie beim Gemüse- und Obstbau.

Luzern

Weggis

Müliort

85 Der luzernische Theil des Vierwaldstättersees... (vgl. Anm.
81): 53-55.

86 Siehe Abschnitt 5. 1 ,, Tabelle 23.
87 Winiker, Fischereirechte: 100ff.
BB Winiker, Fischereirechte: 104f.
Bg Garne werden gezogen, Netze gesetzt.
90 Das Albeli ist eine kleinwüchsige Felchenform, heutzutags

<der eigentliche Brotf isch der Berufsfischer,, des Vierwald-
ståttersees (R. Mülle; Fischerei: 173).

91 Zum Vertrag vgl. Winiker, Fischereirechte: 106ff.
92 Am 3. Sept. 1823 wurde der Vertrag beståtigt (Durre¡ Ro-

bert: Die Fischereirechte jn Nidwalden. Beiträge zur Ge-
schichte Nidwaldens, Heft 10, Stans 1908, S. 56).

93 RP 72,249v (1657 Mrz12) und 445 (1658 Juni 15).

94 RP75,107r,1666 Dez 15.

95 Liebenau, Theodor von: Geschichte der Fischerei in der
Schweiz, Bern 1B9Z S. 72f.

96 Akten .13/3690 Summarium der Klagepunkte der zehn
Amter 1653 Juni 7.

97 Als Fleisch galt nur dasjenige der warmblütigen Tiere. Vgl.
Wicki, Bevöl kerung: 247.
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4.4. Die Getreidemühle

Dìe Mühlenliegenschaft zu Beginn der frühen
Neuzeit

Die Getreidemühle gehörte mit dem Fahr in Winkel
und der Horwer Wirlschaft zu jenen Gewerben, die
bereits im Spätmittelalter in unserer Gemeinde an-

wesend waren. Anhand eines sogar mit einer Skiz-

ze versehenen Grenzbereinigungsdokumentes
aus dem Jahre 1559 kann auf eindrückliche Art ver-

folgt werden, wie sich die Mühlenliegenschaft an

der Schwelle vom Mittelalter zur frühen Neuzeit ver-

änderte.es Bis zu Beginn des '16. Jahrhunderts war
die Mühle Bestandteil des großen, zwischen Pfarr-

kirche und Stirnrüti gelegenen Zumhofes. Wie auf

dem Plänchen von 1559 (Abb. S. 146) und auf der
modernen Umzeichnung (Fìg 7)zu sehen ist, um-

faßte dieser Hof ursprünglich den ganzen halbkreis-
förmigen Bezirk oberhalb der Landstraße sowie
zwei getrennte Stücke zwischen dem Múhlenbach
und der Straße. Seine Ausmaße dürften rund 25

Kuhwinterungen Wresland und acht bis neun

Mannwerk (ca. 3 ha) Riedland betragen habenes;

dazu kam noch ein Stück Wald. Bis in die 1520er
Jahre standen auf dem ganzenZumhof-Areal ledig-
lich die Mühle mit Dorranlage und Wohnhaus. Dann
aber begann sich der Hof aufzuteilen. "Umb solli-

che zit ongevarlich hett man angfangen ghan, thu-

ren und huser uff die andern hoff gueter zu setzen

und zu buwen,, lesen wir in der Grenzbereinigung.
lnnert rund 35 Jahren bildete sich jene Hofstätten-

Skizze des aufgeteilten grossen Zumhofes von 1559. Deutlìch erkennbar das Mühlengebäude unter der Landstraße.
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struktur heraus, die im wesentlichen bis ins 19. Jahr-
hundert Bestand haben sollte. Oberhalb der Land-
straße entstanden der Althof, die Hofrüti und der
neue, redimensionierte Zumhof (damals auch G roß-
bzw. Hofmatte genannt); darunter verblieben die
Mühlenliegenschaft und das ebenfalls geteilte
U nter-Sankt-Niklausen- oder Entzi-Ried.
ln der Bereinigungsschrift wird die rasante Zersplit-
terung des alten Zumhofes den Gebrudern Hans
und Andreas Mettler angelastet. Wáhrend ihr aus
Unterwalden zugezogener Vater noch den ganzen
Hof samt Mühle bewirtschaftete (,derselbig hei-
ge...wol husgehalten,l00), begannen die Söhne ab
1524 einzelne Teile zu veräußern, wobei sie den
Käufern bisweilen verschwiegen, daß es sich dabei
um Erblehengut des St. Leodegar-Stìftes handelte.

Obwohl für das Schicksal des Zumhofes Einzelper-
sonen verantwortlich gemacht werden - der
Trager101 Melchior Buholzer nennt Andreas lVettler
vorwurfsvoll (vergüdeÞ, -, so muß dieses doch auf
dem Hintergrund der allgemeinen Entwicklung ge-
sehen werden. Das 16. Jahrhundert war durch ein
m assives Bevól keru n gswach stu m geken nzeich net,
das - nachdem die Möglichkeiten von Neulander-

98 StiA Cod 15B.

99 Ertråge der aus dem Hof hervorgegangenen Güter vom
Jahre 1574 addiert: Althof 6 KW + Hofrüt¡B KW + Zumhof
10 KW + Mühle 2 Mannwerk (gut 1 KW). Vgl. StiA Cod 135
sub Horw

100 Der Vater hieß ebenfalls Andreas Mettler; er hatte Elsy am
Ort geheiratet, die Tochter des Uly am Ort, mit dem der Al-
mosner'1446 den Erblehenvertrag abschloß.

.101 Zinseinzieher des Lehenherren.

Figur 7: Die Aufteilung des Zumhofes in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts
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schließung und intensiver Bewirtschaftung ausge-
schöpf waren - vielerorts zu starker Besitzzersplitte-
rung führte.102 Seit der Mitte des '15. Jahrhunderts
hatten sich die Verhältnisse vollig geändert: Um
1446 wollte niemand den Zumhof bewirtschaften,
was den Almosner des Stiftes im Hof als Lehenher-
ren veranlaßte, das Gut als Erblehen auszuge-
ben.103 Gut 100 Jahre danach finden wir auf dem
gleichen Areal vier Betriebe, im 17. Jahrhundert wa-
ren es noch mehr. Spätestens ab 1660 war nämlich
der neue Zumhof seinerseits zweigeteilt.l04
Der 1446 für den alten Zumhof festgelegte Erble-
henzins wurde nach der Teilung auf den Althof und
den neuen Zumhof abgewälZ, während Muhle und
Hofruti zinsfrei ausgingen. Der auf sieben Rheini-
sche Gulden fixierte Ehrschatz mußte aber von je-

dem Gut einzeln entrichtet werden.

Die Mühle im 17. und 18. Jahrhundert

Bei der Aufteilung desZumhofes ging die Mühle als
kleine Liegenschaft mit bloß zwei Mannwerken
(ca. 0,7 ha) Wiesland hervor. Durch den Zukauf von
Allmendland konnte sre sich im Laufe der Zeit nur
wenig vergrößern: 1768 betrug ihr Umschwung
rund '1,4 Hektaren.los Die größte Veränderung er-

fuhr die Liegenschaft 1717, als der Müller Fridolin
Aklin das baufällige Muhlengebäude abriß und auf
dìe benachbarte Allmende an einen für den Was-
serzulauf günstigeren Ort verlegte. Für die Nutznie-
ßung des Allmendstückes mußte Aklin der Gemein-
de einen einmaligen Betrag von 30 Gl und der
Obrigkeit, die sich als Obereigentümerin der Hor-
wer Allmende betrachtete, einen bescheidenen
jährlichen Anerkennungszins von 12,5 Schilling ent-
richten.loG

Die Mühle blieb bìs 1807 ein Erblehen des Almo-
senamtes.loT Die Verfügungsgewalt der lnhaber
war aber dadurch nicht eingeschränkt; sie konnten
die Liegenschaft schon seit dem 16. Jahrhundert
frei verkaufen, vererben oder hypothekarisch bela-
sten. Als einzige Verpflichtung gegenüber dem Al-

mosner blieb die Handänderungsgebühr von sie-
ben Rheinischen Gulden. Diese Abgabe wurde in
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit 8,5 Lu-

zerner Gulden verrechnet, was gemessen an den
5500 Gulden, welche die Mühle beim Verkauf von
1759 erzielte, ein sehr geringer Betrag war (gut an-
derthalb Promille). 108

Dre Besitzergeschichte der Mühle ist nicht lückenlos
überliefeft. lm 17. Jahrhundert tauchen vorwiegend
Auswärtige als Eigentümer auf, darunter mit dem
M üllerhandwerk nicht verbu ndene Stadtbü rget de-
nen der Betrieb als Kapitalanlage diente. 1615 wur-
de die Mühle vom Spitalmeister Fleckenstein zu-
handen des Spitals in Luzern erworben.l0e 1639 ver-
kaufte sie ein Müller namens Hans Tengelin dem
Stadtammann Nikolaus Gìlli, der aber - da er kein
ausgebildeter Müller war - der Obrigkeit 40 Gl Müh-
lenrecht entrichten mußte.1r0 1660 ist als Besitzer
wiederum ein Nicht-Müller überliefert, diesmal patri-

zischer Herkunft: der Ratsherr und Münzmeister
Jost Hartmann.l1l 1687 verkaufte Schiffsherr und
Landvogt Franz Hartmann den Gewerbebetrieb
einem Adam Muller von Neuenkirch. ln seiner
Eigenschaft als lnhaber des Kelleramtes in Kriens
verpflrchtete Hartmann damals die dortige Pfistereì,
ihr Getreide rn der Horwer Mühle mahlen zu lassen.
Durch diese Bindung verìor die städtische Spend-
mühle Aufträge, weshalb der Rat entschied, daß der
Krienser Pfister in der Wahl des Müllers frei sein
müsse.112

lm '18. Jahrhundert finden wir die Muhle ausschlìeß-
lich im Besitz von Berufsmüllern. Drei von diesen

Tabelle 20: Besitzer der Horwer Mühle im 18. Jahrhundert

um 1695-1717 Andreas Buholzer HorwerGeschlecht

1717-1759 Fridolin Aklin städtlscher Hintersaße,
obrigkeitl. Lehenmüller

1759-1794 Jost Haas Horwer Geschlecht

ab 1794 Andreas Haas åltester Sohn des Jost
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gehörten den typischen Horwer Geschlechtern Bu-
holzer und Haas an; einer war der scl'ron erwähnte
Fridolin Aklin, der aber sein Handwerk auf einer
obrigkeitlichen Mühle in der Stadt ausùbte und des-
halb im Horwer Betrieb einen Pächter oder Mei-
sterknecht ei nsetzte. r 1 3

Mit der Mühle verbunden waren Nebenbetriebe.
1591 erhielt der Horwer Müller Melchior Engelber-
ger vom Rat die Erlaubnis, Brot für den Verkauf zu
backen.114 Engelbergers Brotbackrecht scheint
aber auf seine Person beschränkt gewesen zu sein;
ein permanentes Recht oder gar eine Bäckereiehaf-
te entstand nie daraus. Zu dauerhaften Einrichtun-
gen dagegen konnten sich drei andere Nebenbe-
triebe entwickeln: Der Verarbeitung des Hafers
diente eine Dörranlage, die schon anfangs des 16.

Jahrhunderts bestand. ln der Stampfmühle konn-
ten Gerste und Hirse enthülst sowie Hanf- und
Flachsstengel gebrochen werden. Die Reibe wurde
für die Verfeinerung von Hanffasern oder zum Auf-
quetschen von Ölfrüchten (Nüsse und Leinsamen)
verwendet.llu Dìe beiden letzteren Anlagen liefen
wie die Getreidemühle mit Wasserkraft; sie lassen
sich seit 1687 belegen.116
Uber die Beziehungen der Horwer Muller zu den
Bauern ist fast nichts bekannt. Aus Wegstreitigkei-
ten geht lediglìch hervo[ daß jene das Getreide bei
ihren Kunden mit Pferd und Wagen abholten und
gemahlen wieder zurückbrachten.l 1i Dabei konnte
der Muller von Horw auch innerhalb der Gemeinde
konkurrenzìert werden: Der Hof Langensand bei-
spielsweise wurde in der ersten Hälfte des
18. Jahrhunderts von einem Müller aus der Stadt
bedient.118

4.5. Die Sägereien

Anders als an vielen Orten auf der Luzerner Land-
schaft war die Sägerei in Horw nicht ein der Getrei-
demühle angegliederter Nebenbetr¡eb.r1s Sie wur-
de im Jahre 1604 als selbständige Einrichtung am

untern Teil des Horwbaches zwischen Horw und
Winkel erbaut. Alle drei Bedingungen, von denen
der Rat die Konzession abhängig gemacht hatte,
waren erfüllt: Das Wasser reichte für den Antrieb
des Sägewerkes aus; der Mühle entstand durch die
neue Anlage keinen Schaden; die Amtsgenossen
u nterstützten das Projekt. 1 2o

102 Vgl. Cod KP 2fol 146 (Abschrift einer Urk von 1561).
'103 Abschrift des Erblehenbriefes von .1446 

in StìA Cod 158.
104 StiA Cod 130, 361f.
105 Akten 11M1222 Gultkopie 1768.
106 A1 F7 (Sch B7B) Müller Horw 1717 Mai 12.
107 Vgl. Abschnitt 2.6.
108 StiA Cod .198 sub Horw cA GUB 1759 Okt ZZ. Üblicher-

weise war der Ehrschatz im Kanton Luzern auf 2-5%o des
Verkehrs- bzw Schatzungswertes der Liegenschaft festge-
legt (Wicki, Bevolkerung: 261).

109 RP 54,126v,1615 Feb21.
110 RP 66, 10Bv(1639AugB) und 166v(1639 Dez 19). Der be-

reits vedraglich vereinbarte Verkauf an die beiden Römers-
wiler Caspar Eyholzer und Hans Rotenfluh (GA CB Kauf-
brief 1639 Apr 6) kam nicht zuslande, da Nikolaus Gilli als
Luzerner das Vorkaufsrecht geltend machte,

111 St¡A Cod .130 (fol 361ff.: Bereinigung der Güterzu Horw
1660).

112 A1 F7(SchBTB) MullerHorw1687Mrz15. RP8.1,240, 1688
Juli 19.

113 Dies galt zumindest für das Ende von Aklins Aera: 1747
und 1749 (Urk26114452 und 4454) wird ein Josef Stutz als
Müller von Horw erwähnt. 1755 war Fridolin Aklin noch
Müllerauf eìnerdervierobrigkeitlichen Mühlen (4.1 FTSch
B7B Müller Stadt Luzern).

114 RP 42,203v: RP 43, 340v,
115 Zu den NebenbetriebenderMühlenvgl,: Brunne¡ Bauern-

häuser: 356f. und Duble¡ Müller: 55-58.
116 A1 F7 (Sch B7B) l\¡lüller Horw 1687 lt/rz 15.

117 GA GUB 1758 Jan 30.
118 Akten 1.1 M/69 Kundschaften 1759 Juli 16.
'119 Dubler lt¡lüller: 56.
12O RP 49, 42 r, 1604 M 12 3. 41 F7 (Sch BB2) Sager, 1604 Mai 1 7.

149



Obwohl die lnitiative zum Bau der Sägerei eindeutig
von Horwern ausgegangen war - das Gesuch an
den Rat stellte ein Hans Türler; wohl identisch mit
dem gleichnamigen Wirt und Bäcker von Winkel121
* gelangte der Betrieb bereits vor 1613 in die Hände
des Luzerner Patriziers Christoph Feer Dreser be-
saß auch eine Sägerei im Obergrund (Stadtkirch-
gang) und hatte das ausschließliche Recht auf die
Belieferung der obrigkeitlichen Schiffhütte mit
Schnittholz.l" Weil er von einem Wassergraben mit-
profitierte, den der Horwer Müller von der Krienser
Allmende in den Horwbach umgeleitet hatte, wurde
er'1613 zu einer Entschädigung von 12,5 GI an die
Gemeinde Kriens verpflichtet. 1 23

lrgendwann zwischen 1615 und 1640 muß die Sä-
gerei stillgelegt worden sein.124 Als nämlich der
Stadtbürger Nikolaus Probstatt mit der Papiermühle
an den Horwbach zieht, errichtet er nuf antrieb der
gemeind, ein neues Sägewerk, wozu er den Rat
1640 um 20 Stück Holz aus einem Staatswald bit-
tet.125 Die neue Anlage kónnen aber die Horwer
nicht benutzen; über den Grund dafür schweigen
sich die Quellen aus. Vielleicht hatte Probstatt ge-
nug eigene Aufträge zu erledigen; vielleicht waren
die Mißstimmigkeiten, die mit dem Sägerei- und Pa-
piermühlenbesitzer wegen der Nutzung des Ba-
ches entstanden waren, daran schuld.1,6 Jedenfalls
lassen die Horwer ihr Holz mit (großer ungelegen-
heit und costen, in Unterwalden sägen, weshalb sie
1651 beim Rat um eine Sägerei-Konzession für En-
nethorw nachsuchen.l2T Sie erhalten die Bewilli-
gung, und kurzeZeiT darauf erbaut Bläsi Haas die
neue Anlage beim Ort, der noch heute Altsagen
heißt. Die Gemeinde erteilt 1654 die Erlaubnis,
einen Wassergraben vom Steinibach uber die En-
nethorwer Allmende zum Sägewerk zu führen, wo-
bei sie den Säger gleichzeitig zu Vorzugspreisen für
die Amtsgenossen verpf lichtet. 1 28

Um die von Probstatt errichtete Sägerei wird es
nach 165'1 still.1'zs Weil sie im Zusammenhang mit
der Papiermühle nicht mehr erwähnt wird, kann
man annehmen, daß sie noch im 17. Jahrhundert

aufgegeben wurde. Die Ennethorwer usage) dage-
gen läßt sich bis in die 1780er Jahre verfolgen.
17B3lB4 wurde sie vom Papiermuhlenbesitzer Mar-
tin Bernhard Hartmann tauschweise erworben. Die-
ser gedachte sie innert Zweijahresfrist niederzureis-
sen.130 lhn interessierten die mit derSägerei verbun-
denen Wasserrechte (zu denen auch ein 1763 be-
willigter Weiher auf der Horwer Allmende
gehörtel31); zweifellos beabsichtigte e¡ das Wasser
auf die Papiermühle umzuleiten.l32 Gegen einen
Abbruch wandten sich aber die Geschworenen. Sie
forderten Hartmann auf, an einem andern Ort im
Kirchgang ein Sägewerk zu errichten, falls er wirk-
lich zur Stillegung des bestehenden schreite.l33
Dazu kam es aber nicht. Der helvetische Kataster
von 1801 verzeichnet nämlich wiederum eine Säge-
rei in Ennethorw im Besitz der Familie Haas, die den
Betrieb schon vor 1783 innehatte.l34

4.6. Wirtschaften und Bäckereien

Die Wirtschaften in Horw und Winkel

Noch im '16. Jahrhundert gab es in Horw nur eine
Wirtschaft, das spätere "Rößli" bei der Kirche. lnter-
essanterweise war sie im Besitz der Gemeinde,
weshalb sie auch nhus des ampto genannt wur-
de.135 Als die Amtsgenossen für den Erwerb der Alp
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Risch in Entlebuch Geld benötigten, verkauften sie
die Taverne 1607 einem Hans Kaufmann.136 Wohl
um den Verkehrswert der Liegenschaft höher anset-
zenzu können, gewáhrten die Geschworenen dem
Káufer das Monopol auf den Brot-, Käse-, Most- und
Wetnverkauf innerhalb der Gemeinde. Gegen diese
Bestimmung erhoben zwei Horwer Bäcker beim
Rat erfolgreich Beschwerdel3T' Die Obrigkeit mach-
te den Gemeindebehörden deutlich, daß ihnen
eine solche Privilegien-Verleihung gar nicht zustün-
de. 1612 wurde deshalb ein neuer Kaufvertrag aus-
gearbeitet, in welchem das Brot- und Käseverkaufs-
monopol fallengelassen wu rde. 13'

Trotz Privatisierung blieb das Wirtshaus weiterhin
Zentrum des Gemeindelebens. lm Vertrag von 1612
verpflichtete sich der Wirt, für Gericht und Rech-
nungsablage Raum zur Verfügung zu stellen. Aus
einem Kaufvertrag von 1790 erfährt man, daß die
Amtsleute im Baumgarten vor dem nRößli, zur Ge-
meindeversammlung zusammenkamen und auf
der dazugehörrgen Schützenlaube im Frühling und
Herbst ein dreitägìges Schießen abhielten. Ferner
durften sie bei Regenwetter unter der Laube exer-
zteren, was sonst auf dem im Freien gelegenen
Trüllplatz geschah.l3e Natürlich war aber die Wift-
schaft vor allem Schauplatz fröhlicher Anìässe: ln
der großen Stube fanden Fasnacht und Herbstfas-
nacht statt, wáhrend an der Kirchweihe unTerZuzug
von Jugendlichen aus Kriens und Stadtkirchgang
auf der Laube getanzt wurde.lao Den Luzerner Un-
tertanen war das Tanzen in den Dorfwirischaften un-
ter der Woche nicht grundsátzlich verboten. Die
Landvögte konnten im 18. Jahrhundert während
der Fasnachtszeit (vom Dreikönigstag bis zum
Aschermittwoch) und ìn der Herbstzeit (von Mitte
September bis zum Advent) Tanzanlässe bewilli-
gen.'o' Der Sommel die Perìode der ìntensiven
bäuerlichen Arbeit, sowie Fasten- und Adventszeit
dagegen mußten Iandrei bleiben.
Auf die Errichtung einer zweiten Wirtschaft bei der
Fähre in Winkel drängte im Februar 1608 die Regie-
rung Obwaldens. Es ging ihr wohl darum, daß die

zurückkehrenden Marktleute beìm Warten auf die
Schiffe Verpflegung und im Winter Schutz vor der
Kálte finden konnten. Der Luzerner Rat lehnte das

12.1 Anfangs 17. Jahrhundert gab es in Horw zwei Hans ïürler,
einen zu Sewen u nd einen zu Winkel (Urk25414206, 1618).

Daß die Sägerei in der Nähe von Winkel war, spricht für die
ldentität mit dem dort¡gen Bäcker und Wirt.

1 22 M essmer/H oppe, P altizial: 37 2f .

123 GACB Urk 1613 Juni 10. RP 54, 1B0r 1615.

124 Lelde Erwähnung 1615 (RP 54, 1B0r),

125 RP66, 346r(1640 Dez 12)und 421r(1641 Mai 15).

126 Siehe Abschnitt 4.7. (Anfängliche Ablehnung).
127 RP70,3O2v,1651 Okt 16.
.128 

GA SchP 1654 Mai. Am 2. Jan. 1661 (GA SchP) wird Bläsi
Haas von der Gemeinde ein zweiter Wassergraben bewil-
ligt,

129 Anläßlich der Sägerei-Konzession von 1651 gibt Probstatt
als Sägerei- und Papìermühlenbesitzer seìn Einverstånd-
nis, Vgl. Anm. 127.

130 GA KTP 512, 1783 Juni 3. GA GUB 1784 Feb 19.

131 GASchP 1763 lMai 1.

132 Siehe Abschnitt 4.7. (Besitzer Meister und Gesellen).
133 GAGUB17B4Feb19.
134 Akten 27126C.
135 RP 14. 159r, 1535 Aug 20.

136 Die Gemeindealp kostete 3900 Gl. 1900 Gl amortisierte
und verzinste die Gemeinde dem Verkäufer; 2000 Gl wur-
den mit zwei zu Lasten der Gebrüder Jakob und Hans
Kaufmann errichteten Hypothekarbriefen bezahlt, eine
Summe, die genau dem Kaufpreis des von letzterem er
worbenen Wirtshauses entspricht (GA CB 1608 Juli 24).

137 Es waren Hans Türler, se¡t dem 23. lt[ärz 1609 lnhaber
eines Brotbackrechtes, und Hans Kaufmann der Altere
(nicht der Wirt), der ein derartiges Recht schon am 30. Ja-
nuar desselben Jahres zugesprochen bekam. RP 51, 69[
1609 Apr 29.

138 GA CB Urk .1612 Mai .1.

139 GA KTP 636-639, .1790 Nov23.
140 Aklen 11 M/109, nichtdatìert, um 1739.

Herbstfasnacht : Fest vor der Adventszeìt; wie die Fas-

nacht ein Austoben' vor einer kirchlichen Enthaltsamkeits-
periode,

141 Vgl. dazu: lneichen, Andreas: Tanz- und Fasnachtsbestim-
mungen in den Luzerner Mandaten aus der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts, Seminararbeit bei M. Baumann, SS

1984 Uni Zürich.
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Begehren des Nachbarkantons ab, einerseits um
den HorwerWirt vor KonkurrenzvJ schützen; ande-
rerseits wollte er die Fehren nicht zum Weinkonsum
verleiten und dadurch die Sicherheit der Schiffahrt
gefährden.1a2 Bereits 1613 ließ der Rat solche Be-
denken fallen und erlaubte Hans Türler in Wìnkel zu
wirten.l43 Dieser hatte schon vier Jahre zuvor die
Bewilligung erhalten, nbrod zebachen uund neben
anderer ässigen spyssfeil ze habeno.l44 Ein eigentli-
ches Realwirterecht wurde aber erst im Jahre 1643
verliehen, nachdem erneut unbefugte Privilegien-
Erteilungen in der Gemeinde aufgeflogen waren:
Sebastian Studhalter; der Wirt im Dorf Horw, hatte
oben erwähntem Hans Türler erlaubt, am See in
Winkel Wein auszuschenken und bezog dafür 40 Gl
jährlich.1a5 Überdies verkaufte er Jakob Kaufmann,
dem die Gemeinde bereits ohne obrigkeitliches
Einverständnis den Bau eines Hauses auf der All-
mende bei Winkel bewilligt hatte, ein Wirterecht für
die beträchtliche Summe von 700 Gl. Landvogt Ni-
kolaus Hartmann entdeckte die Machenschaften
und brachte sie vor den Rat. Dieser büßte den Wirt
Sebastian Studhalter und entzog Hans Türler das
1613 erteilte Wernschankrecht. Dagegen erhielt Ja-
kob Kaufmann, Sohn des Werbels, das Tavernen-
rechtfür sein Haus auf der Allmende beiWinkel. Die
dem Horwer Wirt versprochenen 700 Gl mußten
den 'Gnädigen Herren' als Konzessionsgebühr ab-
geliefert werden.lou
Obrigkeitlich bewilligte Weinschenken und Most-
häuser gab es in unserer Gemeinde nicht. Um 1760
verfügte jedoch ein Jakob Buholzer über ein perso-
nales Mostrecht, das aber vom Rat aufgrund einer
Beschwerde des Horwer Wirtes dahingehend ein-
geschränkt wurde, daß Buholzer nur noch den aus
eigenem Obst hergestellten Most über die Gasse
verkaufen durfte.l47 Die Quellen weisen verschie-
dentlich auf unerlaubten Obstweinausschank hln.
1685 beispielsweise büßte der Landvogt den Wink-
ler Bäcker Heinrich Türler mit fast 40 Gl, weil er über
einige Jahre hindurch ohne Berechtigung Most
ausgewirtet und der Obrigkeit dadurch das Um-

geld vorenthalten hatte: "Auch das ehr oftermallen
an heiligen tägen und verbottner zit, so gar under
dem gotsdienst in sein hus auch offt gantze necht
hat muthwillen triben und spillen lassen,.'08

Das Bäckergewerbe

Verbunden mit dem Gastgewerbe war in unserer
Gemeinde das Bäckerhandwerk. Die Wirtschaft im
Dorf Horw verfügte schon im ausgehenden 16.

Jahrhundert über ein Backrechtlae, ein Recht aller-
dings, das auf das Brotbacken für die Gäste be-
schränkt gewesen sern muß (wie aus spätern Quel-
len hervorgeht). Doch schon dies stellte ein Privileg
da[ waren doch die Wirte im allgemeinen verpflich-
tet, das Brot bei den Bäckermeistern zu bezie-
hen.150 ln der Zeitspanne von 1591 bis 1609 ließen
sich nicht weniger als sechs Horwer vom Rat die Er-
laubnis erteilen, Brot für den Verkauf zu backen
(und teilweise auch andere Lebensmittel wie Käse,
Most und Ziger feilzuhalten), darunter der Múller
Melchior Engelberger und Hans Türler; der spätere
Wirt von Winkel.'u' Diese Bewilligungen bedeuten
kaum, daß die kommerzielle Brotherstellung da-
mals gleichsam schubartig ihren Anfang genom-
men hatte; vìelmehr verspürten wohl bereits tätige
Bäcker in dieser Zeit das Bedürfnis, sich einerseits
gegen die von den städtischen Pfìstern geforderten
Einschränkungen des Bäckergewerbes auf der
Landschaft152, andererseits gegen die unbefugten
Monopolansprüche des Horwer Wi rtes (1 607) abzu-
sichern. Bei einem der erteilten Backrechte hielt der
Rat ausdrücklich fest, daß das Brot nur in Horw und
Unterwalden, nicht aber im Stadtkirchgang verkauft
werden dürfe.1u3

Von diesen sechs Bewilligungen konnte sich bloß
diejenige Hans Türlers zu einem realen Backrecht
entwickeln. 1652 ordnete der Rat auf Drängen der
Stadtpfister die Schließung der offenbar neu errich-
teten Bäckerei in Winkel an. Als aber Niklaus Türler
die seinem Vater Hans im Jahre 1609 erteilte Urkun-
de vorzeigen konnte, wurde der Entscheid rückgän-
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gig gemacht.154 1716 erhielt Johann lnfanger aus
Engelberg als Besitzer der Pfisterei in Winkel die Er-
Iaubnis, das dort verankerte Recht, Brotfúr den Ver-
kauf zu backen, auf die ebenfalls von ihm erworbe-
ne Wirtschaft im Dorf Horw zu verlegen. Der Rat be-
tonte abe[ daß es sich bei dieser Berechtigung -
trotz des realen Charakters - nicht um eine Ehafte
im eigentliche Sinn handle. Sein Privileg umfasse le-
diglich den Brotverkauf an Nachbarn, Kirchgenos-
sen u nd Durch reisende. B rothandel u nd H ausl iefer-
dienst blieben untersagt.155 Daß die Bäcker damals
auch in der Herstellung der Brottypen nìcht f rei wa-
ren, erfuhr der Winkler Pfister Blasius Buholzer lhm
wurde die Konzession entzogen, weil er Brot nach
Art der Unterwaldner gebacken hatte. 1715 bekam
er sie zurück, wiederum mit der N/ahnung, den
Stadtkirchgang nicht zu beliefern.l 56

4.7. Die Papiermuhle

Kaum ein Bereìch der Horwer Geschichte ist so
grundlich erforscht worden wie die Papiermühle.
Robert Blaser (1920121) und Fritz Blaser (1977) ha-
ben in zwei Untersuchungen den Großteil der im
Staatsarchiv Luzern und Gemeindearchiv Horw lie-
genden Quellen ausgewertet.lu' lm folgenden sol-
len nicht einfach die beiden papìerhìstorischen Ar-
beiten zusammengefaßt werden, vielmehr wird es
unser Ziel sein, nach der Bedeutung zu f ragen, wel-
che die Papiermühle im sozialen und wirtschaftli-
chen Leben unserer Gemeinde einnahm. Doch zu-
erst werden in einem einleitenden Abschnitt allge-
mei ne Aspekte der vori ndustrrellen Papiermacherei
zur Sprache kommen.

Die vorindustrielle Papiermacherei

Zur Geschichte der Papiermacherei nur soviel: Das
aus Asien stammende Handwerk gelangte durch
Vermittlung derAraberzuerst nach Spanìen und lta-
lien. Die erste Papiermühle Deutschlands entstand

1389/90 in Nurnberg.158 lm Laufe des'15. Jahrhun-
derts erfolgten verschiedene Gründungen auch in
der Schweiz. Zu einem eigentlichen Zentrum der
Papiermacherei entwickelte sich die Handels- und
Univers¡tätsstadt Basel, wo am Ende des 18. Jahr-

142 Reinhard, Pfarreigeschichte: 170.

143 Reinhard, Pfarreigeschichte: 170f,
144 RP 51,51 v, 

.1609 
lVlrz23.

145 Bei diesem Weinausschank am See mußte es sich um eine
Ausweitung des 1613 erhaltenen 'Widerechtes' handelq
sonst hätte Hans Türler kaum das Einverständnis des Hor-
wer Wirten erkaufen müssen. Weicher Art diese Auswei-
tung wa[ geht aus den vorliegenden Quellen nicht hervor.
Sicher ist aber, daß Türler kein vollständiges Tavernenrecht
besaß; ein solches wurde ihm nämlich 1616 vom Rat abge-
lehnt (RP 54.382v,1616 Feb 17).

146 RP 67,323v,1643 Juni .10. GA SchP 1643Mr212.
147 RP 109, 11, 1760Aug 13.

148 Akten 11 M¡88 Landvogteirechnung 1685. Andere Fälle

von unerlaubtem Mostausschank: Akten 11 M/187 Land-
vogteirechnung 1681; Akten 11N1,122 undat.18. Jahrhun-
dert; Akten 11 M/11, 

.1767 Jan 19.
.149 

RP 43, 340v .1593 Juli 21,
150 Wicki, Bevölkerung: 57.
15.1 Müller Melcher Engelberger (RP 42,2O3v,1591); Peter Bu-

holzer (Bestätigung des Rechtes: RP 43, 340v 1593); Ma-
ria Rupplin (RP 46, 55r, 1598); Hans Kaufmann, Bläsi lm-
holz, HansTürler(RP51,21 r,45v und51 v, 1609).

152 Dubler, Müller: 59.
153 RP 46, 55r
154 RP 70, 3B9r(1652 Apr3) und 406v(1652 Mai 17),

155 Rp91, 178v, 1716 Dez2. Vgl. GültkopiederWirlschaftvon
1733 (Akten 11 lvll223). "sambt ehehaft backrechb,, Dazu
am Rande vermerkt: uDas bachen sohl für kein ehehafft
ehrkent wärden, sunder nur für ein rächb,.

156 RP 90,357r, 1715 lVrz 9.
'157 Blaser, Robert: Geschichte der Papiermühle Horw

1635-1867. ln: Schweiz. Gutenbergmuseum Bern,6. Jg.
Nr. 2-4 (1920) und 7. Jg. Nr 1 (1921). Blase¡ Fritz: Papier-
mühlen in den vier Waldstátten. Hrsg. Schweiz. Papierhi-
storiker 1977.

158 Zur vorindustriellen Papiermacherei knappe und gute
Übersicht mit Literaturhinweisen: Bayerl, Günter: uln

Bausch und Bogen, - Arbeitsplatz und Technik in der Pa-

piermühle des 18, Jahrhunderts. ln: Techn, Kulturdenkma-
le, Heft 13, Hagen 1981, S. 2-10.
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hunderts fünf Papìermuhlen standen, gleichviel wie
in der ganzen Zentralschweìz.15e ln Luzern mit sei-
ner einzigen, erst relativ spät gegrundeten Mühle
von Horw (1637/38) erlangte die Papierproduktion
nie sehr große Bedeutung, sicher auch, weil vom
schwach entwickelten Druckereigewerbe keine
starke Nachfrage nach Papier ausgìng.
Wie in vorindustrieller Zeit Papier hergestellt wurde,
beschreibt der Papìerhistoriker Peter Tschudin fol-
gendermaßen:
nAls Rohstoff dienten alte Leinenlumpen. Diese wur-
den eine Zeitlang an einem feuchten Ort liegen ge-

Vorìndustrielle Papierherstellung an der Bütte nach einem Holz-
schnitt von l689

lassen (Faulen), dann an einem alten Senseblatt auf
einem Schneidtisch in kleine Fetzen geschnitten.
Diese zerkleinerten Stücke wanderten nun in die
Stampftröge, wo sie zwischen der eisernen Grund-
platte und den mit Eisennägeln beschlagenen
Stampfhämmern in Wasser zu einem Brei ge-
stampft wurden. Dieser Brei wurde in der geheizten
Schöpfbütte im Wasser gut verteilt. Mit einer
Schöpfform (aus einem über einem Holzrahmen
gespannten Drahtsieb bestehend) schöpfte ein Ge-
selle ein Papierblatt aus der Bütte (daher das Wort
uBüttenpapier"); ein anderer Geselle nahm die
Schöpfform und gautschte (legte) das nasse Blatt
auf einem Filz ab. Eine Anzahl Filze mit nassen Blät-
tern wurde in einem Bündel ("Pauscht, genannt)
unter einer Presse gepreßt, damit das Wasser ent-
fernt wurde. Danach wurden die Blätter von den Fil'
zen genommen und im luftigen Trockenboden im
Obergeschoß der Mühle auf Seile gehängt.., Nach
dem Trocknen wurde das Papier geleimt, indem es
in einen Kessel mit Leim getaucht wurde; dann wur-
de es gepreßt, getrocknet und geglättet und
schließlich in Pakete (,,Riesn genannt) verpackt,.l60
Et n g roßes Problem der alten Papiermacherei stellte
der chronische Mangel an Leinenlumpen dar Bis
zur Erfindung des Holzschliffes um die Mitte des
letzten Jahrhunderts konnte Holz noch nicht als
Rohstoff zugezogen werden.161 lm absolutistischen
Zeitalter ließen sich die Papiermüller deshalb von
den Obrigkeiten Lumpensammelmonopole ertei-
len. Auch die Mühlenbesitzer von Horw fochten
einen beständigen Kampf um die wertvollen weis-
sen Hadern. Während sie anfänglich bloß das Vor-
kaufsrecht auf alle im Luzernbìet gesammelten
Lumpen hatten, entwickelte sich bis zum Ende des
1 8. Jahrhunderts ein eigentliches Sammelmonopol,
ja sogar ein Lumpenabgabezwang der Bewohner
Ratsherr und Vogtschreiber Martin Bernhard Hart-
mann, seit 1781 rm Besitz der Papiermühle, setZe
durch, daß nur noch solche Leute Lumpen sam-
meln durften, die über einen von ihm unterschriebe-
nen Schein verfügten.r62 Ab 1795 war es seinen
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Sammlern gar erlaubt, ein Schild in den Luzerner
Standesfarben auf der Brust zu tragen, als wären
sie obrigkeitlich delegiert. Haushaltungen, dte nicht
mindestens einmal im Jahr Lumpen abgaben,
konnten uzur gehörigen straff" dem Landvogt ver-

zeigt werden.163 Mittels Signalementen wurden die
Zöllner an den Grenzübergängen auf fremde
Sammler aufmerksam gemacht, die Lumpen außer
Landes brachten.r64 Als Einzugsgebìet fÜr eine eìn-

zige Papiermühle hätte der ganze Kanton Luzern
bei weitem ausgereìcht.165 ZtJr Rohstoffknappheit
konnte es nur kommen, weil offensichtlich große

Mengen an Lumpen illegal nach Basel und Aarau
exportiert wurden.166

erhöhen, ììeß Mühlenbesitzer Hartmann zwìschen
'1782 bis 1785 elf Quellen fassen und ein Reservoir
errichten.lus Man hat sìch also damals um die Pa-

pìermühle herum ein weitverzweìgtes System von
Wasserleitungen und -gräben vorzustellen.
Angaben zur lnneneinrrchtung der Horwer Papier-

mühle liegen erst aus der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts vor 1821 iraf ein deutscher Paptermacher-
geselle, dessen Wanderung auch nach HorwfÜhr-
te, folgende Arbeitsgeräte an: zwei SchöpfbÜtten
mit je einer Handpreße, ein achtlöchriges, also ein

m it acht Tröge n ausgerüstetes Lu m penstam pf we rk

und zwei Holländer. Dies entsprach hinsichtlich
Ausmaß und technologischem Stand der damals in

der Schweiz üblichen Ausstattung.l6e Beìm Hollän-

Lumpenstampfwerk der Papiermühle Basel

Daß gerade am nicht sehr wasserreichen Horw-
bach erne Papiermühle errichtet wurde, erstaunt
eigentlich, waren doch zur Papierherstellung sehr
große Wassermengen erforderlich. Einmal mußte
das Rad des Stampfwerkes angetrieben werden,
dessen von der Nockenwelle angehobene und fal-

lengelassene Hämmer das Zerkleinern der Lum-
pen besorgten. Beträchtliche Quantitäten an Was-

ser erforderten auch das Reinrgen und Auflösen der
Lumpen im Stampfwerk sowie das Verdünnen des
Faserbreis in der Bütte.1u' Um die Wasserzufuhr zu

159 Vgl. helvetìsche Enquete: Eine Übersicht Ûber die Buch-

handlungen, Buchdruckereien u nd Papierfabrlken Helve-

tiens aus dem Jahr 1798. ln: Schweiz. Gutenbergmuseum
Bern, Jg. 24 (1938). Die Papiermuhlen der Zentral-

schweiz waren: Hergiswil NW, Rotzloch NW, Cham ZG,

Bäch SZ und Horw LU.

160 Tschudin, Peter: Papiere¡: Druckerund Humanisten in Ba-

sel. Nichlpaginiertes Separatum hrsg. von der Schweiz.
papierhistor. Sammlung in Basel, Basel 1969. - Dr. Peter

Tschudin, Direktor der Basler PapiermÜhle, verdanke ich

wertvolìe Hinweise zur Geschichte der Horwer Papier-

mühle.
161 Die chemische Zerlegung des Holzes in Zellulosefasern

kam noch später auf, erst in den 1860er Jahren.

162 A1 F7 (Sch BB0) Papiermühlen, Mandat 1781 Nov 23.

163 RP 162,31, 1795 Nov 13.

164 A1 F7 (Sch 874) Lumpensammle¡ Sìgnalemente von 4
Lumpensammlern, undat., Ende.18. Jahrhundert.

165 Am Ende des 18, Jahrhunderts hatte der Kanton Luzern

rund 86000 Einwohne¡ was zurVersorgung von mehr als4
Bütten ausgereicht hätte (Bayerl gibt ein Einzugsgebiet
von ca. 20 000 Einwohner pro Bütte an; siehe Anm. 158).

166 A1 F7(SchB74) LumpensammlerlTll Juni 15und Juni 22.

167 Hans Erhard (Das Papier. ln: Schweiz. Gutenbergmuseum
Bern, Jg. 24 Nr.2, 1938) gibt für die moderne Zeit einen

Wasserverbrauch von 800-1000 Litern pro Kilogramm Ha-

dernpapier an,
168 Reinhard, Pfarreigeschichte: 2641.

169 Tschudin, Walter: Von zweì alten Papiermacherwanderbü-
chern. Sonderdruck aus: Textil-Rundschau 1960, Heft 12.
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der handelte es sich um eine mit rotierender Mes-
serwalze ausgerüstete, wasserradgetriebene Ma-
schine, die das früher alleln dem Stampfwerk über-
lassene Zerfasern und Auflösen der Lumpen be-
schleunigte und erleichterte. Sie verbreitete sich in
Deutschland ab den 171Oer Jahren.17o lm nahen
Rotzloch (NW) läßt sie sich 1759 nachweisen.lTl Ob
diese Neuerung auch in Horw bereits im 18. Jahr-
hundert Einzug fand, ist nicht bekannt. - Ein zweites
Papiermacherwanderbuch von 1834 und ein 1847
erstelltes lnventar zeigen, daß der Horwer Betrieb
mit der technischen Entwicklung nicht mehr Schritt
halten konnte.172 Esfehlte die damals in der Schweiz
schon an verschiedenen Orten - darunter auch in
Rotzloch - installierte Papiermaschine, bei welcher
die Blattbildung nicht mehr durch Handschöpfen,
sondern m ittels autom atisiertem E ndlos-Sieb erfol g-
te.173 Die Horwer Muhle schaffte den Sprung zur Pa-
pierfabrik bis zur Schließung im Jahre 1867 nicht
mehr
Wenn vom Handwerk der vorindustrielien Zeit die
Rede ist, so stellt sich immer auch die Frage nach
der zunftischen Organisation. ln Luzern waren die
Papiermüller * wie im deutschen Reich - keiner
Zunft angeschlossen,l'n Dennoch war aber die Pa-
piermacherei keineswegs ein'freier' Produktions-
zweig, der sich von Regeln und Konventionen un-
belastet entfalten konnte; vielmehr galt auch in dre-
sem Gewerbe ein starres System von zunft-
ähnlichen Handwerksgebräuchen.175 Die Ge-
schichte der Horwer Papiermühle liefert dazu zwei
i nteressante I llustrationsbeispiele:
Um 1700 kam es zwischen dem Horwer Papiermül-
ler HansAcherat und seinem Vorgänger MeisterJa-
kob Conrad zu einem fur das alte Handwerk typi-
schen Schmähhandel. Als Conrad von der Papier-
mühle entlassen wurde, warf thm Acherat vof er
habe die Schöpfformen nübel verderbt und ge-
schendt". Der Beschuldigte ließ diesen Vorwurf
nicht auf sich sitzen und sprach seinem Nachfolger
kurzerhand die Ehrlichkeit ab. Diese Scheltung hat-
te zur Folge, daß "nach handwerkhs gebruch" nie-

mand mehr bei Acherat arbeiten wollte. Ein "unehr-
licho erklärter Meister wurde nämlich von allen Ge-
sellen gemieden. Weil die Stillegung der Produktion
drohte, setZe sich der Luzerner Rat auf Drängen
des Papiermuhlenbesitzers Franz Probstatt mit den
Bremgartner Behörden in Verbindung. Diese soll-
ten die Gründe, welche ihren Burger Conrad zur
Scheltung getrieben hatten, schriftlich mitteilen, da-
mit der schädliche Streit beigelegt werden konnte.
Wie der Fall genau ausgìng, ist nicht mehr überlie-
fert.176

Daß auch Ausbildung und Betriebsgröße gleich wie
im zünftischen Handwerk allgemein anerkannten
Vorschriften unterworfen waren, geht es dem weiter
unten geschilderten Fall des Papiermacherlehrlings
Haas (um 1754) hervor. Wiederum ist vom nhand-
wárkhs gebrauch, die Rede, der diesmal vor-
schreibt, daß nicht zwei Knaben gleichzeitig die
Lehre machen dürfen. 177

Die Gründung der Papiermúhle Horw

Bei der Horwer Papiermuhle handelt es sich um
einen typischen aus der Stadt ausgelagerten Ge-
werbebetrieb, der von einem Stadtbürger gegrün-
det wurde und hauptsächlich fur den städtischen
Bedarf produzierte. Abnehmer des Papiers waren
vor allem die Staatskanzlei in Luzern sowie die dorti-
gen Drucker und Buchbinder.lTB Die Gründungsge-
schichte zeigt zudem, daß die Auslagerung im Fall
der Horwer Papiermuhle wórtlich zu verstehen ist.
1635 erhielt Nrkolaus Probstatt, ein gelernter
Goldschmied, der auch im Barchenthandel tätig
wal vom Rat die Erlaubnis, am Gewerbekanal im
Obergrund (also auf Stadtgebiet) eine Papiermühle
zu errichten.lTs Ein Jahr später ließ Probstatt den
'Gnädigen Herren' mitteilen, daß die Anlage dem
Betrieb übergeben werden könne. Gleichzeitig be-
gehrte er zwei Privilegien, welche die Papiermühlen
auch andernorts genossen: die Erlaubnis, das lär-
mige Lumpenstampfwerk auch an Sonn- und Feier-
tagen laufen zu lassen18o und das ausschließliche
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Recht, alle im Stadtstaate Luzern gesammelten
Lumpen aufzukaufen. Beiden Wünschen wurde
stattgegeben. Richtig in Gang scheint aber die Pro-
duktion nie gekommen zu sein. Am 22. April 1637
klagte Probstatt vor dem Rat gegen Buchdrucker
David Hautt, weil dieser in sein Lumpenaufkaufsmo-
nopol eingriff.l81 Hautt wandte ein, die Mühle liefere
ihm zu wenig Papier weshalb er gezwungen sei,

den Rohstoff selber zu sammeln und auswärts ver-
arbeiten zu lassen. Die Obrigkeit bewilligte ihm die-
se Praxis, solange Probstatt die Druckerei nicht aus-
reichend mit Papier versorgen kónne. Wohl im sel-
ben Jahr noch muß die Papiermühle nach Horw
verlegt worden sein, jedenfalls bezahlte '1637 ein
<papyrer zu Winckel, dem Landvogt zweieinhalb
Gulden Einzugsgeld.l82 Der erste sichere Nachweis
für die Existenz der Papiermühle in unserer Ge-
meinde stammt aus dem Jahre 1640, als der Land-
vogt von Kriens/Horw den Papiermachermeister
Hans mit zehn Gulden büßte, weil er (sin volkh uf
der papyr múlli am Eschermitwochen mit fleisch ge-
spyst, was ihme an der iungen fasnacht
(:Fasnachtsdienstag) ist überbliben,.183 Wieso die
Papìermuhle nach Horw verlegt worden ist, geht
aus den Quellen nicht hervor Die Klage des Buch-
druckers Hautt deutet auf nicht näher bestimmbare
technische Schwierigkeiten am alten Standort hin.

Anfängliche Ablehnung

Die Anfangszeit der Papiermühle in Horw gestaltete
sich ziemlich turbulent. Abgesehen davon, daß sich
der streitbare Nikolaus Probstatt zu Handgreiflich-
keiten gegen den eingestellten Papiermüller hin-
reissen ließ - weshalb er vom Landvogt mit 20 Gul-
den gebüßtwurde184- kam es 1641 auch zu Konflik-
ten mit der Horwer Bevólkerung. Am 16. März die-
ses Jahres beklagte sich der Papiermühlenbesitzer
beim Rat über mutwillige junge Leute, welche der
Mühle Schaden zufügten, indem sie die den Was-
serlauf regulierenden Schieber hìnauf- und hinun-
terìießen, sowie andere nungelegenheiten, ausführ-

ten. Probstatt bat davor geschützt zu werden und
begehrie zusätzlìch ein Fischerei-Verbot f ür den un-
tern Teil des Horwbaches, soweit sich seine Güter
erstreckten. Das Fischen und insbesondere das
,Tötschen" (ein Schlagen des Gewässergrundes
mit Stangen, um die Fische rn die Fangvorrichtun-
gen zu treiben) verändere das Bachbett so, daß die
Baumstàmme nicht mehr zu der mit der Papìer-
mühle verbundenen Sägerei hinaufgeflößt werden
könnten. Der Rat kam beiden Wünschen nach und
erließ einen entsprechenden Ruf. Am 20. \Aärz er-
schien dann der Horwer Pfarrer vor den 'Gnädigen
Herreni weil er durch das Verbot seine Fischenz am
Seeufer zwìschen Horw- und Steinibach gefährdet

.170 
Bayerl: nln Bausch und Bogen": 6.

171 Flüelel Rotzloch: 37.

172 Wie Anm. 169 und F. Blaser: Papiermühlen: 40, 53f.
173 Der Papiermachergeselle Friedrich fand .1834 sicher in

Basel-Augst, inZurich und in Rotzloch Papiermaschinen
vor (siehe Anm. 169). Die erste in der Schweiz soll nach F.

Blaser (Papiermühlen: 68) 1824 in La Sarraz VD installied
worden sein. - Erfunden wurde die Papiermaschine be-
reits 1798 vom Franzosen Nicolas-Louis Robed,

174 R. Blaser, Papiermühle Horw: 109,

175 Bayerl, oln Bausch und Bogen":2f.
176 A1 F7 (Sch BB0) Papiermühlen 1700 Apr 9 und lVaì 10.

177 GA GUB 1754 Juli 15.

178 RP 65, 136v, 1637 Apr 22.
179 RP 64,375, 1635 Dez3.
180 1664wurdeein Hans Haas gebüßt, u.a. weil deruam sams-

tag zur nachb, die Säge laufen ließ (Akten 11 lV/183 Land-
vogteirechnung 1664). Das Laufenlassen von Stampfwer-
ken, ebenso das Mosten, war an Sonn- und Feiertagen ge-
mäß Schwórtagsinstruktion von 1623 (Akten 11 lV/6)
grundsätzlìch verboten. Probstalt unterstützte sein Begeh-
ren um die Ausnahmebewilligung mit einem theologi-
schen Gutachten.

181 lm foìgenden stützen wir uns, wenn n¡cht anders vermerkt,
auf die Arbeit von Fritz Blaser.

182 Akten 11 N/¡78 Landvogteirechnung 1637.
'183 Akten 11 M/l79 Landvogteirechnung 1640,

184 Akten 11 M/179 Landvogteirechnung 1641.
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sah. Mit der Bestätigung dieses der Pfarrpfrund zu-
gehörigen Rechtes konnte ihn die Obrigkeit aber
beruhigen.l85 - Nicht an das Verbot hielt sich der Si-
grist. Er wurde von Wilhelm Probstatt, dem eben-
falls an der Gründung der Papiermühle beteiligten
Bruder des Nikolaus, sowìe einem Gesellen beim
nächtlichen Fischen ertappt, umit einem fhürrohn,
weggejagt und seines Spießes und Degens be-
raubt. Beide Parteien büßte der Landvogt mit fünf
Gulden. Ebenfalls vor dem obrigkeitlichen Amt-
mann mußten zwei junge Frauen erscheinen, wel-
che die Gemahlin des Papiermüllers "ganz blauw,
geschlagen hatten.186
lm Bauernkrieg von 1653 forderten die Horwe¡ daß
der Bach unterhalb der Paprermuhle vom Bann be-
freit würde,187 Später vernimmt man nichts mehr
von der Fischerei im Horwbach. Lediglich noch ern-
mal gelangte ein Papiermühlenbesitzer in dieser
Sache vor den Rat. 1695 erreichte Franz Probstatt,
daß das Fischen mit Bähren in dem Teildes Baches,
den er erhalten mußte, verboten wurde, um die Be-
schädigung der Wuhren und dìe Trübung des Was-
sers zu vermeiden.'BB Für das Waschen der Lum-
pen und die Verdunnung des Faserbrers in der Büt-
te waren die Papiermacher eben auf reines und kla-
res Wasser angewiesen.

Besitze¡ Meister und Gesellen

Wenn wir danach fragen, wie sich nach der span-
nungsvollen Anfangszeit die Beziehungen der Hor-
wer zur Papiermühle entwickelt haben, so muß zwi-
schen den verschiedenen Ebenen der Besitzef Pa-
piermüller Gesellen und Lehrlinge unterschieden
werden.
Die Besitzergeschichte sei hier nur kurz zusammen-
gefaßt (vgl. Tabelle 21). Von der Gründung am Ende
der 1630er Jahre brs 1732 war die Papiermühle in
den Händen der Familre Probstatt. Die Probstatt be-
saßen das städtische Bürgerrecht, gehörten aber
nicht zu den im Rat vertretenen Geschlechtern. Sie
waren in verschiedenen Bereichen von Handwerk

und Handel, später auch im fremden Kriegsdienst
täti9.18'g Das Papiermacherhandwerk übten sie
nicht selber aus, weshalb sie für die technische Lei-
tung Fachkráfte einstellen oder die Mühle verpach-
ten mußten.
ldentität von Besitzer und Papiermacher stellte sich
ein, als '1732 Josef Wolfgang Schnieper die Papier-
mühle erwarb. Er hatte die Leitung des Unterneh-
mens schon 1719 übernommen und war zuvor Pa-
piermüller in Rotzloch. Nach Fritz Blaser erlebte die
Horwer Mühle in seiner Ara ìhre Blütezeit.reo Schon
ein Jahr nach dem Kauf der Mühle starb Schniepet
worauf die Leitung an die Witwe, 1749 an den
Schwiegersohn Heinrich Josef Croneberger; Bür-
ger der Stadt Luzern, überging. Eher eine Phase
des Abschwunges begann mit der Besitzübernah-
me durch den Krienser Bleicher Franz Degen ìm
Jahre 1755. Dessen Sohn Xaver verkaufte den Ge-
werbebetneb an den Luzerner Patrrzier Martin
Bernhard Hartmann. Der neue Eigentümer begann
unverzüglich eine große Aktivität zu entfalten. Ne-
ben den schon erwähnten elf Quellfassungen und
der Erstellung eines Wasserreservoirs nahm er
1786 auch die Gründung des Zweigbetriebes bei
der Rerbe in Krienslel und die Eröffnung eines Pa-
pierladens in der Stadt an die Hand. Auch das heu-
te noch stehende, eindrückliche Steingebäude der
Horwer Papiermühle entstand wohl unmittelbaf
nachdem Hartmann das Unternehmen erworben

185 RP 66, 397r (1641 Mrz 16) und 400 (1641 lltrz20).
186 Wie Anm. 184.

187 Akten 13/3690, 1653 Juni 7.

1BB RP 83, 593, 
.1695 

Feb 26,

189 Messmer/Hoppe: Patriziat: 262, 271 und 358. Dubler,
Handwerk: 128 und 351. F. Blasef Papiermühlen: 23-25.

190 F. Blasef Papiermühlen: 29f,
191 Nach dem Papiermacherwanderbuch von Friedrich aus

dem Jahre 1834 und dem Konkursinventar von 1847 (siehe
Anm. 172) standen im Krienser Nebenwerk bloß Geräle zur
Lumpenaufbereiiung (Stampfwerk und Holländer) und kei-
ne Schöpfbütten, weshalb nicht von einer eigenständigen
Papiermühle die Rede sein kann.
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Tabelle 21: Besiizer der Papiérmühle

1637/38 Nikolaus Wilhelm Stadtbürger
Probstatt

wohl 1655 Martin Probstatt (1 1688) Sohn des Wilhelm

1688 Franz Probstatt (l 1705) Sohn des Martin

1705 Jost Karl Probstatt Sohn des Franz

Verkauf an:
Josef Schnieper (T 1733) Papiermüller in

Rotzloch bis 1716

1733 Katharina
Mock-Schnieper

1732

Witwe des Josef

1749 Heinrich Josef Crone-
berger (t 1754)

Schwiegersohn
der Schnieper;
Stadtbürger

1755

Iausch durch seinen
Bruder an:
Franz Degen (f 1761) Bleicher von

Kriens

1761 Xaver und Franz Degen Söhne des Franz

1763 Xaver Degen (f 1781)
nun alleiniger Besitzer

1781

Verkauf an:
Martin Bernhard Hart-
mann (t 1813)

1813 Ludwig und Fridolin
Hartmann

Großrat u.

Vogtschreiber;
später Kleinrat

Söhne des |\/artin
Bernhard

Quellen: SleheAnm. 152 GAGUB (ab1717).

Wasserzeìchen der Papiermühle Horw (nach Robert Blaser):
1 Nikolaus Probstatt
2 Martin Probstatt
3 Nachahmung des Wasserzeichens der Basler

Papierfabrikanten Dü rri ng du rch Marti n Probstatt
(Doppeladler mlt Baselstab)

4 Franz Probstatt
5 Josef Schnieper
6 Franz Degen
7 Xaver Degen
B Martin Bernhard Hartmann
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Horwer Papiermühlengebåude aus den 17B0er Jahren.
Charakteristisch das grosse Dachgeschoß mit Luken für die
Papiertrocknu ng.

hatte.1e2 Wie wir gesehen haben, gelangte die Pa-
piermühle nie in den Besitz eines Horwers. Sie hob
sich damit deutlich von den andern Gewerbebetrie-
ben der Gemeinde (Mühle, Sägerei und Wirtschaf-
ten) ab, die im 18. Jahrhundert zwar nicht ununter-
brochen, aber dennoch vorwiegend in den Hän-
den einheimischer Familien waren. Während diese
Ehaften aber hauptsächlich auf den örtlichen Be-
darf ausgerichtet waren, so stellte die Papiermühle
das einzige Unternehmen von wirklich überlokaler
Bedeutung dal weshalb es eben das lnteresse von
Stadtbürgern oder auswärtigen Handwerksmei-
stern (Schnieper und Degen)fand. Wer eine Papier-
mühle úbernehmen wollte, mußte über betráchtli-
che Geldmittel verf ü gen. 1 e3 Zudem waren Kenntnis-
se und Erfahrungen im Handel notwendig, um die
Beschaffung der Rohstoffe und den Vertrieb des
Papieres organisieren zu können, Voraussetzun-
gen, die im gewerbearmen Horw kaum viele erfüllt
hätten.
Enger als die Besitzer waren die Papiermacher mit
unserer Gemeinde verbunden. Der erste Meister;
den wir namentlich kennen, heißt Peter Beck. Er ge-

hörte einer zugewanderten Familie an, verheiratete
sich 1654 mit der Horwerin Anna Kaufmannlea und
bewohnte ein Haus mit Baumgarten an der Straße
nach Winkel.les Wegen Ehebruch und Schwänge-
rung der ledigen Catrin Hiltbrand wurde er 1662
des Landes verwiesen. Seine Verwandten erwirkten
jedoch beim Rat die Umwandlung dieses Urteils in
eine Buße von 100 Gulden.le6 Peter Beck war wohl
derjenige Papierer von Horw, dem der Nidwaldner
Wochenrat 1667 die Bewilligung verweigert hatte, in
der Nachbargemeinde Hergiswil eine Papiermühle
zu errichten.leT Ein Papiermachermeister namens
HansJakob Beckwird erstmals 1675 erwáhnt; 1701

bezahlte er für die Papiermühle dem Hauptmann
Franz Probstatt 200 Gl Pachtzins.res lm Mann-
schaftsverzeichnis von 1684 erscheint eìn Papierer
Balz Kaufmann, bei dem wir aufgrund des Familien-
namens horwerische Herkunft annehmen kön-
nen.lee
ln den Quellen des 18. Jahrhunderts werden funf
Gesellen und ein Lehrling erwáhnt. Bis auf elnen tra-
gen alletypische Horwer Namen.200 Es scheint also,
daß der Papiermachernachwuchs zum großen Teil

aus unserer Gemeinde rekrutiert wurde. Von zwei in
diesem Handwerk tätigen Horwern ist mehr als nur
der Name bekannt:
Zu Beginn der 1750er Jahre fragt der Papiermüller
Heinrich Croneberger den ortsansäßigen Andreas
Haas, ob er einen seiner Söhne zu ihm in die Lehre
geben wolle. Zufrieden nimmt Haas das Angebot
an und schickt den dazu bestimmten Jungen in die
Papiermühle, der nach einer Probezeit (..brobierwu-
chen,) endgültig als Lehrling aufgenommen wird.
Wie im damaligen Handwerk üblich, wohnt er im
Haushalt der Meisterfamilie. Eher ungewöhnlich da-
gegen ist, daß der Lehrling Anspruch auf ein aller-
dings sehr geringes njahrlöndli, von 5 Gl. hat.,01
(Sein Vater verdient in fünf Tagen Mistführen die glei-
che Summe.) Auf Vorschlag der Meistersfrau wird
der Lohn jedoch zurückbehalten, um die Beklei-
dung des Knaben und den beim Abschluß-
Zeremoniell der Lehre vorgeschriebenen Braten zu
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bezahlen. Nach drei Jahren muß der Junge die
vierjäh ri ge Leh re wegen E rkranku ng u nterbrechen.
Wieder genesen, kann er die Ausbildung nicht
mehr zu Ende führen, weil - entgegen dem Ver-
sprechen der Meisterin * ein neuer Lehrling einge-
stellt worden ist. Vor dem Gemeindegericht fordert
nun Vater Haas die drei zurückbehaltenen Jahrlöh-
ne erfolgreich zurück. Aus dem Streitfall vernehmen
wir fernel daß neben Croneberger und dem Lehr-
ling zwei Gesellen im Betrieb arbeiteten.'zo'z Dane-
ben mußten aber auch noch - wie bei allen Papier-
mühlen - unqualifizierte Arbeilskräfte beschäftigt
gewesen sein: Lumpensammler beschafften das
Rohmaterial; Frauen und Kinder besorgten in der
Regel das Aufbereiten der Lumpen sowie das Auf-
hängen und Verpacken des Papieres.2o3 Vom Vater
des erkrankten Lehrlings wissen wit daß er fûr den
Papiermuller Holztransporte ausf üh rte.

Etwas weg von der Papiermacherei führt uns das
Schicksal des Baschi Reinert. Es beleuchtet dafür
interessante Aspekte des religiösen Lebens, wes-
halb es sich lohnt, trotzdem darauf einzugehen.
17 37 wir d der sechzi gjäh ri ge Papierm ache rgesel le
Reinert vom Ratsrichter verhört, weil er seit rund 20
Jahren keine Beichte mehr abgelegt hat. Wie war
es dazu gekommen? Während seiner Wanderzert
arbeitete der Horwer Geselle in der Mühle zu Kon-
stanz. Dort lernte er eine Dienstmagd lutherani-
schen Glaubens kennen. Er zeugte mìt ihr ein Kind,
sie wollten heiraten. Die Frau trat sogar zum Katholi-
zismus über Doch weil sie sich mit der Zeilverleidet
waren, grngen sie wieder auseinander Die Magd
heiraiete einen andern Mann; ihr Kind wird, trotz
vorehlicher Herkunfi, später eine Schuhmacherleh-
re absolvieren können. Als Reinhard eines Tages
nach Horwzurückkehrt, f indet er einen Zettel an der
Kirche angeschlagen, der ihn auffordert, sich beim
Bischof in Konstanz zu stellen. Er leistet aber der Zv
tation keine Folge. Daraufhin wird ein '100-Gulden-

Guthaben, das er vom Konstanzer Papiermüller zu
fordern hat, der geschwängerten Frau zugespro-
chen. Reìnert wird in Kirchenbann gesetzt, doch

schon nach kurzer Zeil hebt man die Strafe wieder
auf. Weil er aber dem bischöflichen Befehl nicht
nachgekommen ist, erteilt ihm kein Beichtvater die
Absolution. Der Geselle gerät in große psychische
Not, vermeint er doch irrtümlrcherweise immer
noch exkommuniziert zu sein und deshalb vom ewi-
gen Leben im Himmelausgeschlossen zu bleiben.

192 Die Errichtung des neuen, großen Gebäudes muß an-
fangs der.lTBOerJahre stattgefunden haben, was aus dem
1785 erschienenen ersten Band von J. A, F. Balthasars
Werk über den Kanton Luzern hervorgeht, wo nachzule-
sen ist, daß die Papiermühle "vor ein Paar Jahren in ein se-
henswürdiges, ansehnliches Werk verwandelt wordenu ist
(Merkwürdigkeiten Bd 1: 

.146). Anderer Beleg: DerZürcher
PfarrerSchinz, welcher im Juli 1782 in Horwwa¡ erwáhnt in

einem Brief von 1785 dìe.neüe Papier lvlülle, (ZBLU lt/s 95
fol 13, 1785 Juli 30), Am 29. November 1781 erwarb Hart-
mann die Papiermühle; die bezeugten Quellfassungen
stehen sicher im Zusammenhang m¡t dem Neubau der An-
lage. Es ist kaum anzunehmen, daß die Errichtung des Ge-
bäudes noch in die Zeit Xaver Degens fiel, der am 27. De-
zember 1781 starb.

.193 
Auf der Steuerliste von 1701 (41 F7 Sch 862), die .104 

Lie-
genschaften verzeichnet, weist die Papiermühle mit 200 Gl
den sechsthöchsten Vermögensertragswert auf (gleìch
hoch wie 12 oder .13 Kuhwinterungen umfassende Land-
wirtschaftsbetriebe).

194 F. Blasef Papiermùhlen: 26-28,
195 Akten 11lVil214 Frauengutaufschlag 1665 Nov 11.

196 RP74,25v,1662AugL
197 F Blaser, Papiermühlen: 70. - 1670 ist Peter Beck immer

noch in Horw bezeugt (Akten 11 M/185 Landvogteirech-
nung 1670),

198 F, Blaser, Papiermühlen: 28. A1 F7 (Sch 862) Steuerliste
Kirchhöre Horw 1701.

199 Urk261l4447l:.
200 Baschi,1einer¡ (Akten 11 l,l I 211, 1 737). Mel ker R ei nh arl, F a-

ledin Farlimann (dies ein altes Hergiswiler Geschlecht),
Sohn des Andres Haas als Lehrlìng (GA G U B 1754 Juli 15).

Sebaslian Kaulmann und Anton Kaufmann (GA KTP 530f,
1783). Zusätzlich wird 1785 noch ein Meistergeselle na-
mens lVlichael Speiller erwähnt, dessen Geschlecht auf
nicht-horwerische Herkunft weist (GA GUB 1785 Feb 3).

201 Vgl. dazu Dubler, Handwerk: 252,
2o2 GA GUB .1754 Juli 15.

203 Bayerl, oln Bausch und Bogen,:4f.
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,Viele 100 Mal, drohte e[ sich ins Wasser zu stür-
zen, was allerdings nach dem Kommentar des
Ratsrichters nder geradi weg ... der hölle zuzufah-
ren, bedeutet hätte und bei Mißlingen vom Land-
vogt gebüßt worden wäre.2o4

Der Horwer Weibel wußte von Reinert folgendes zu
berichten: nÜbrigens fahre diser kerl von einer pa-
piermühli zur andern im |and herum, bald zu einer
catholischen, bald zu einer lutherischen,. Genau
dieser Punkt interessierte den Richter Rührte Rei-
nerts Beichtverzicht etwa von einer heimlichen Auf-
nahme protestantischer ldeen heû lm Verlauf des
Verhörs verflogen solche Bedenken. Es stellte sich
heraus, daß der Examinierie gern und fleißig betete,
es auch am regelmäßigen Besuch der heiligen
Messe nicht fehlen ließ. Lutheranischen Predigten
hatte er nur wenige Male beigewohnt.20s
Baschi Reinerts unstetes Hin- und Herwandern zwi-
schen katholischen u nd reform ierten Papiermüh len
führt uns zu einer letzten Bemerkung, Wohl die vor-
herrschende Stellung der baslerischen Papierma-
cherei ließ in diesem Handwerk ganz besonders
Kontaktmöglichkeiten mit Andersgläubigen'be-
fürchteni Schon 1636 versprach Nikolaus Probstatt
der Obrigkeit, sich nnach volck unsers wahren glau-
benso umzusehen, also katholische Papiermacher
einzustellen.206 1693 drohte die Horwer Mühle in
den Besitz eines Baslers überzugehen, als Franz
Probstatt sie abstossen wollte und in Luzern keinen
lnteressenten fand. Der Rat verweigerte die Zustim-
mung, weil er befürchtete, daß reiche Fremde aus
nicht-katholischem Gebiet bald das ganze Land an
sich erhandeln würden.,0? Als 1781 Martin Bern-
hard Hartmann von der Obrigkeit die Papiermüh-
len-Konzession erhielt, wurde ihm zur Auflage ge-
macht, keine verheirateten reformierten Arbeitsge-
sellen zu beschäftigen.2o8 Die Abschottung gegen-
ûber den reformierten Gegenden dürfte auch einer
der Gründe gewesen sein, wieso die Horwer Pa-
piermühle mit denjenigen von Basel nicht konkur-
renzieren konnte. Für Luzerner Verhältnisse war sie
dennoch ein stattliches Unternehmen, das schon

wegen des großen Steingebäudes auffiel. Ein Be-
richt von 1800 über die Manufakturen im Distrikt Lu-
zern nennt neben der Papiermühle nur noch vier
weitere Betriebe.'zos

4.8. N icht-real rechtliches Handwerk
und Gewerbe

Bei Handwerkern und Gewerbetreibenden, deren
Recht zur Ausübung des Berufes nicht an eine Lie-
genschaft gebunden wa[ rst die Überlieferung
spärlich. Da Berufsstatistiken vor dem '19. Jahrhun-
dert fehlen, sind wir auf mehr oder weniger zufällige
Erwáhnungen in Quellen verschiedenster Art (Ster-
bebuch, Gerichtsurteilsbuch, Ratsprotokolle, Land-
vogteirechnungen usw) angewiesen. Um dennoch
eine Aussage über die Lage des nicht-realrechtli-
chen Handwerkes in unserer Gemeinde machen zu
können, wurden in der folgenden Tabelle alle Nen-
nungen, die sich finden ließen, aufgelistet:

fabelle 22: Erwähnungen von nich!realrechtlichen
Handwerkern im 1Z und 18. Jahrhundert in Horw

1601-1700 1701-1800

Schreiner 3

Zimmerleute 4

Dachdecker

Maurer

Schneider 4

Weber/Strumpfweber 1 4

Schuhmacher 3 3

Nagelschmied

Goldschmied

Köhler

Harzer

Salpetersieder
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Balken in der Stube des Bauernhauses Felmis von 1790 mit lnschrift des Meisters Joseph Studhalter

Mehr als einmal erwáhnt werden im 17. Jahrhundert
Schreine¡ Schneider und Schuhmache[ im 18.

Jahrhundert wiederum Schreiner und Schuhma-
che[ diesmal zusammen mit den Zimmerleuten
und Webern. Diese Berufsleute arbeiteten für den
Bedarf einer breiten Bevólkerungsschicht; es waren
wohl allgemein die auf der Luzerner Landschaft am
stärksten verbreiteten Handwerker2l0 Daß die
Schneider im 18. Jahrhunderl nicht mehr erwáhnt
werden, dürfte kaum einem tatsächlichen Fehlen,
als vrelmehr der unvollständigen Überlieferung zu-
zuschreiben sein.211

Obwohl aufgrund der Lückenhaftigkeit von Tabelle
22nur vorsichtig Schlüsse gezogen werden durfen,
so fällt dennoch auf, daß das Berufsspektrum in
Horw nicht breit war. Von ausgefalleneren Speziali-
sten wie Sattlern, Seilern, Wagnern oder Hafnern
fehlt in den Quellen jegliche Spur. Diese waren dafür
ìn der Stadt und teilweise auch in Kriens anzulref-

fen, das schon wegen der im Verglerch zu Horw
mehr als doppelt so großen Bevólkerungszahl2l2 ei-
nen breiter gefàcherten Handwerkerbestand auf-
wies.
Zwei der eher seltenen Berufsleute hielten sich zu-
dem nur kurzfristig in unserer Gemeinde auf. Aus
Kriens - wo entlang des Krienbaches ein eigentli-
ches Zentrum des metallverarbeitenden Handwer-
kes bestand2l3 wanderte der Nagelschmied Os-
wald Arnet zu. 1657 erhielt der zuvor aul der dorti-
gen Nagelschmiede tätige Arnet die Erlaubnis, ufür

sin persohn und sin leben lang, in Horw Nägelzu
schmieden.214 Der Besitzer der eben erwàhnten
Schmiede, der Luzerner Meister Heinrich Bitterlin,
hatte nichts dagegen einzuwenden, zumal Arnets
Recht nur personaler Natur war.215 Sein Haus besaß
der Nagler an der Landstraße unterhalb der Stirnrù-
ti.'?î6 Spätestens 1674 muß er aber wieder nach

Stube des Bauernhauses Hinterberg (datierl 1803) mit
bemaftem Táfer im Biedermeierstil (Bemalung 1843)

204 Bußewegen Selbstmordversuch Akten 11 l\4/187 Landvog-
teirechnung l682.

205 Akten 111\41211,1737 Dez22.
206 RP 65,71v-72r,1636 Nov 12.

207 F. Blaser, Papiermühlen: 28. Wìcki, Bevölkerung: 305.
208 F. Blaser:32.
209 Akten 27156 Erhebungen und Ber¡chte uber Fabriken und

Manufakturen im Kanton Luzern, 1799 Dez 3.

210 DubleI llandwerk: 3.18.

211 1767168 wird ein Schneidergeselle erwáhnt, der sich aber
in savoyischen Kriegsdienslen aufhielt (Akten 11 l\4/28).

212 17982àhlIe Kriens 1956 Einwohne¡ Horw836, waseìnVer-
hältnis von 2,3:1 ergibt (ZBLU lVs 534 fol).

213 mitfünf Schmieden um 1695 (Barraud/Steine¡ Kriens: .170)

214 RP 72,283r, 1657Juni 11. A1 FTSchmiedeHorwUrk165T
Juni 11,

215 Die Schmìeden gehöden grundsätzlich zum realrechtli-
chen Handwerk,

216 StiA Cod 130, 358 r.
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Kriens zurückgekehrt sein.217 Ebenfalls von Kriens
kam der Goldschmied Jakob Achermann. Doch
sein Aufenthalt in Horw war nur eine Zwischensta-
tion. 1632 zog er in die Stadt weite[ nachdem die
dortigen Goldschmiede ihren Widerstand dagegen
aufgegeben hatten.2lB

Grundlage für verschiedene Handwerker war der
große Waldbestand am Pilatusabhang. Am ersten
Mai 1675 erlaubt die versammelte Gemeinde dem
aus Kriens stammenden Hans Kretz, das im Horwer
Hochwald aus den Tannen fließende Harz zu sam-
meln, ein im'Vor-Kunststoff-Zeitalter' hauptsächlich
von Küfern und Schustern begehrtes Klebmate-
nal."n KreIz verpflichtete sich dabei, die fremden
Harzer, welche die Bäume durch das Wegschnei-
den der Rinden beschädigten, fernzuhalten.220 An
die Kohlereierinnert noch heute der Name nChol-
hütten, für eine Stelle im Hochwald. Um 1770
brannte dort ein Lienert Reinert für den Hergiswiler
Nagelschmied Jakob Freimuot Holzkohle, wobei
letzterer - zumindest in einem Fall - das Holz von
Hergiswil nach Horw lieferte.22l Zu den großen Holz-
verbrauchern gehörte auch der 1727 erwàhnIe Sal-
petersiede7 bei dem es sich um einen Konvertiten
handelte.222 Dessen Anwesenheit mißfiel der Ge-
meinde, weil die Beherbergung seiner neunkópfi-
gen Familie Probleme bot und die frühe
Schneeschmelze bereits im März den Holztrans-
port über die Wiesen verunmöglichte."3
Organisiert war das Handwerk auf der Luzerner
Landschaft im 17. und 18. Jahrhundert zum großen
Teil in Landzünften, die jeweilen ein regionales Ein-
zugsgebiet von unterschiedlicher Ausdehnu ng um-
faß\en.224 Mittels vom Rat bewilligter Handwerksord-
nungen regelten sie die Ausbildung des Berufs-
nachwuchses und überwachten Löhne, Preise und
Qualität der Erzeugnisse. Da sie mit kirchlichen Bru-
derschaften verbunden waren, blieb das religiöse
Moment wichtig; es drückte sich hauptsächlich im
einmaljährlich zu Ehren des Zunftheiligen gefeier-
ten Gottesdienstes aus. Wichtigstes Ziel der Zunfte
zu Stadt und Land war es abe[ allen Mitglredern ein

angemessenes Auskommen zu sichern. Deshalb
bekámpften sie die Konkurrenz verwandter Hand-
werker, die in ihren Produktionszweig eingriffen,
oder solchel die sich der obligatorischen Zunftmit-
gliedschaft entzogen hatten. Durch Beschränkung
der Betriebsgröße auf normalerweise vier Arbeits-
kráfte (ein Meister und drei Gesellen/Lehrlinge) soll-
te verhindert werden, daß innerhalb der Branche
einer zu groß wurde und den andern die Arbeit
wegnahm.225
ln der Landvogtei Kriens/Horw waren keine Land-
zünfte ansäßig. Die Webef Schuhmacher und
Schneider dieses Amtes gehörten vorerst zu den
e ntsp rechenden Zü nft en des M arktf leckens R uswi l.
Zusammen mit den Meistern von Malters und Littau
lösten sie sich ab und schritten zur Gründung von
eigenen Zunften im näher gelegenen Malters, dìe
Weber zu einem unbekannten Zeitpunkt zwischen
1630 und 1718, die Schuhmacher und Schneider
1685."6 Bei der Errichtung der Malterser Schnei-
derzunft war auch der Horwer Meister Lienhard
Studhalter engagiert. Er und ein Kollege von Mal-
ters legten dem Rat 1685 die Gründe daf die fur
eine Abtrennung von Ruswil sprachen: der lange,
beschwerliche Weg dorthin sowie die unüberseh-
bar gewordeneZahl der Meistef die an den Jahres-
versammlu ngen zusammenkamen.22T
Nicht Landzünften angeschlossen waren die Zim-
merleute, Schreiner und Maurer der Landvogter
Knens/Horw Sie mußten sich bei der städtischen
Safranzunft einschreiben, die die Entstehung hand-
werklrcher Korporationen auf der Landschaft erfolg-
reich bekàmpft hatte.228

Die in Luzern ansäßigen Meister führten einen be-
ständigen Abwehrkampf gegen die Konkurrenten
ìn den Vororten, die ihnen 'die Arbeit ablrefen' und
somit'das Brot vor dem Mund abschnitten' (wie die
zeitgenössischen Redensarten lauteten).22e Den
städtischen Bauhandwerkern gelang es schon im
17. Jahrhundert, ein Zugrecht auf Aufträge im Stadt-
kirchgang durchzusetzen; sie konnten also an Aus-
wäftige erteilte Aufträge an sich ziehen, wenn sie
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bereit waren, zu preislich und qualitativ gleichen
Bedingungen zu arbeiten.'30 Ebenfalls im lnteresse
der Stadthandwerker lag es, zu verhindern, daß
sich aus Luzern ausgewiesene Fremde in den Vor-
orten niederließen und von dort aus den städti-
schen Arbeitsmarkt belasteten.23l 174'1 wurden die
Horwer Behörden mit 20 Gl gebüßt, weil sie dem
bei einer Hintersaßenmusterung aus der Stadt aus-
geschafften Dachdecker Jukundus Limacher Auf-
enthalt gewáhrt hatten. Er war vom Krienser 'Berufs-
kollegen'Anton Simon, der in Luzern Arbeiten aus-
f üh rte, angezeigt worden. 232

lm Unterschied zu anderen Vororten waren von
auswärts zugezogene Handwerker in Horw eher
selten. Die in den Quellen erwähnten Berufsleute
wiesen mehrheitlich Horwe[ zum Teil auch Krienser
Namen auf.233 Das scheint sich im ausgehenden
18. Jahrhundert geändert zu haben. 1783 klagten
Ausgeschoßene von Kriens und Horw bei der
Obrigkeit, daß ihre Gemeinden wegen der Stadtnä-
he von zahlreichen Taglöhnern und Handwerkern
aufgesucht würden. Diese ließen sich bei ihnen als
Mieter nieder oder pachteten nKuhlehen", kleine
Güter von einer oder zwei Kuhwinterungen. Um die
Zuwanderung zu erschweren, bewilligte der Rat die
Erhöhung von Einzugs- und Sitzgeld'z3a und legte
Minimalzinsefest, die beim Vermieten eines Hauses
oder Verpachten eines Gutes an Auswärtige nicht
unterschrrtten werden durften. Erstmals wurde den
Kriensern und Horwern gegenüber Nicht-
Luzernern auch der "Lehenzug>, d.h. das Vorzugs-
recht in der Güterpacht, gewährt.235

Berufsleute, die eine wichtige Rolle bei der Waren-
verteilung spielten, waren die Kràmer. Als
Kleinhändler boten sie eine breite Palette von Arti-
keln an, hauptsächlich Textilien, Gewürze und ìm-
portierte Lebensmittel.236 Bereits 1636 wird ein Krä-
mer A) Winkel erwähnt.237 Spätestens seit dem aus-
gehenden 18. Jahrhundert gab es in Horw ein Krä-
merhaus.238 Es stand an der Landstraße im Dorfe
Horw auf der Ki rchenallmend. Dessen Besitzer hiel-
ten 17BB auch an der Luzerner Herbstmesse Waren

feil.23e Krämer Christofel Hìldebrand zàhlIe 1755 zu
seinen Kunden die Ziegeleibesitzerin von Hergiswil
am See240; zweimal wurde er wegen unerlaubtem
Branntweinverkauf gebüßt.241 Es scheint, daß sein
Laden nicht gut lieÍ.1773 verkaufte er nämlich das

217 Barraud/Steiner, Kriens: 180. Arnets Liegenschaft Unterrü-
tiwarschon l6T0 in anderer Hand (Akten 11 M/392, Gültko-
pie 1670 Nov 1'1).

218 Barraud/Steiner, Kriens: 189.

219 Wespe, Rolf: Das vergessene Gewerbe der Harzbrenner
ln: Tagesanzeiger 1985/Sept 11.

220 A 1 F7 (Sch 87 3) Harzer. Kretz erhielt i m gleichen Jahr auch
die Erlaubnis, im Krienser Hochwald Harz zu gewinnen.

221 GA GUB 1768 Feb 11 und 1771 Mrz14.
222 Konvertit = hier ein zum katholischen Glaubensbekennt-

nis Übergetretener
223 RP 94. 1601 1727 Mrz15.
224 Zu den Landzünften siehe Duble¡ Handwerk: vor allem

184-282.
225 Dubler, Handwerk: 417.

226 Dubler Handwerk: 440.
227 A1 F7 (Sch BB4) Schneider 1685 Juli 21.

228 Barraud/Steiner: 154. Vgl. auch Cod 5550.43f.
229 A1 F7 (Sch 884) Schreine6 Memoriale um .1700.

230 Dubler, Handwerk335. Barraud/Steiner, Kriens: 186.

231 Wicki, Bevölkerung: 4Z
232 Akten 11 M122,1741 Juni 5. RP 100, 87 v, 1741 Juni 12,
233 Zur Situation in den Vororten vgl.: Duble[ Handwerk 334.
234 Einzugsgeld: f ür Niederlassung, nicht f ür das schon lange

nicht mehr erteilte NutzungsrechL Sitzgeld: jàhrlich zu enþ
richtendes Hintersaßengeld.

235 GACB 1783 Nov 10.

236 Rosenkranz, Paul: DieZunftzuSafran Luzern, Luzern 1978,

s.70-77.
237 Akten 11 M/178 Landvogteirechnung 1636.
238 Erstmals namentlich erwähnt 1781 (GA GUB 1781 Feb22);

doch läßt sich schon ab 1761 verfolgen, daß das Haus im
Besitze von Krämern war (Akten 11M1221 Gültkopie 1761

und GA GUB 1757 Feb 17).

239 FA 24 Safranzunft, Krämerscheine 1788-1797. Für die
Herbstmesse .l7BB lösten 5 Horwer Krämerscheine, dar-
unter Meister Peter Buholzer und Michael Dürler. Ersterer
verkaufte letãerem 1788 das Krämerhaus (GA KTP 586).

24O GA GUB 1757 Feb 1Z

241 Akten 11 M¡98 (Landvogteirechnung "1754) und 200
(Landvogteirechnung 1 765).
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zu beinahe '1000/o verschuldete Krämerhaus an den
Krämer Remigi Jacober aus dem Meiental (UR).,o,
Seltenere Produkte konnten auch von ambulanten
Kleinhändlern erworben werden. Um 1758 bei-
spielsweise bot der ,,krumme Vitznauer" Öle, Sal-
ben, Purgier und Theriak an.243 Dem Horwer Schul-
meister Jakob Kaufmann verkaufte er zwei Briefe,
die ndes Martin Luters Vatter Unse[ so aber zu des-
sen schmach gerichtetr, enthielten.244

4.9. Besitzverhältnisse in Handwerk
und Gewerbe

H andwerker u nd Gewerbetrei bende bildeten kei ne
einheitliche Gesellschaftsschicht. Wie in der übri-
gen Bevölkerung, so lassen sich auch bei ihnen

. 
'i_

große Vermögensunterschiede feststellen. Eine
1982 erschienene Untersuchung über das vorindu-
strielle Handwerk und Gewerbe im Kanton Luzern
hält grundsätzlich zwei Sozial klassen ausei nander:
Zu den'Reichen' gehörten danach die realrechtli-
chen Handwerker; während die personalen Spezia-
listen wie Schneidef Schreiner; Schuster usw. den
Armen' zuzurechnen waren.245 Diese Einteilung ist
insofern naheliegend, als ja erstere zur Ausübung
ihres Berufes eine bestimmte, meist teure Liegen-
schaft - die im Falle von Muhle und Papiermühle mit
aufwendigen Anlagen verbunden war - benötig-
ten; den nicht-realrechtlichen Handwerkern dage-
gen genügten verhältnismäßig günstige Arbeitsge-
räte und eine bescheidene Wohnstätte. Die Schnei-
der zum Beispiel konnten ihre Arbeit gar auf der
Stöf d.h. im Hause der Kunden, verrichten.

4000 Figur 8: Liegenschaften von realrechtlichen Handwerkern und
Gewerbetreibenden um 1701 (Schatzungswerte in Gulden)
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lm folgenden soll geprüft werden, ob diese soziale
Zweiteilung auch in Horw Geltung hatte. Auf Figur B
sind vorerst einmal die Besitzverhältnisse der real-
rechtiichen Handwerker anhand der Steuerliste von
1701 dargestellt.'z46 Deutlich heben sich Papier- und
Getreidemühle sowre die Horwer Wirtschaft durch
ihre hohen Schatzungswerte ab. ln der Mitte liegen
der Winkler Wirt und ein Fehre (Fahr 1). Die beiden
andern Fehren, der Bäcker und Säger gehörten zu

den ausgesprochen armen Steuerzahlern, besa-
ßen sie doch neben Haus (bzw -anteil) und Gaften
überhaupt kein Wiesland.
Figur 9 gibt die Verkehrswerte von realen und per-

sonalen Handwerkerliegenschaften in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts wieder.2aT Bei den real-
rechtlìchen Handwerkern erhalten wtr ein ähnliches
Bild wie in Figur 8: Wiederum Getreide- und Papier-
mühle an der Spitze - diesmal allerdings in ver-
tauschten Positionen - zusammen mit der Horwer
Wirtschaft; am Schluß abermals Sägerei und Fahr-
liegenschaften. Die Bäckereifehlt, weil sie 1716 der
Horwer Wirtschaft ernverleibt wurde. Auf der rech-
ten Selte sind vier personale Spezialisten darge-
stellt: je ein Schreiner Krämer Strumpfweber und
Weber24B lhre Liegenschaften weìsen durchwegs
niedere Verkehrswerte auf, die deutlich unter dem-
jenigen der in der Mitte angesiedelten Wirtschaft zu
Winkel liegen. Konkret faßbar ist die Vermögensla-
ge des Strumpfwebers Wolfgang Fuchs. Als er 1 753
starb, hinterließ er seinen acht Kindern das Wißhus,
eìne kìeine, für 650 Gl eingeschätZe Liegenschaft
mit Haus, Garien und Bünte an der Landstraße un-
terhalb der Stirnrüti. Seine Fahrhabe - darunter
zweì Strumpfwebstühle - wurde bei der Erbteilung
mit 300 Gl veranschlagt.'on Fahrendes und Liegen-
des zusammengenommen, erreichte Fuchs nicht
einmal ein Fünftel von dem, was wenige Jahre spä-
ter für dìe Mühle oder die Horwer Wirtschaft bezahlt
wurde (vgl. Fig. 9).
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Zweitei-
lung in ern begütertes realrechtlìches und in ein be-
sitzarmes personales Handwerkfür Horw nicht voll-

ständig zutrifft, weil ein Teil der ersten Gruppe nur
über sehr kleine Liegenschaften verfügte. Diese Ab-
weichung läßt sich mit der ungewóhnlrchen Zusam-
mensetzung des Realrechtsgewerbes in Horw er-
klären. Die der Unterschicht angehörenden Fehren
stellten eine Besonderheit unserer am See gelege-
nen Gemeinde dar und waren ja nicht allgemein auf
der Luzerner Landschaft verbreitet. Ebenfalls um
eine eher lokale Eigenart handelte es sich bei der
Sägerei. An vielen Orten im Luzernbtet trat dieser
Gewerbetypus gar nicht als selbständiges Unter-
nehmen in Erscheinung, weil er der Mühle ange-
gliedert war
Auch die Papiermühle, die einzige im Kanton, war
eine Horwer "Spezialitäb,. Sie unter den Ehaften an

erster ('1701) bzw. zweiter Stelle (2. Hälfte des 18. Jh.)
zu sehen, erstaunt nicht, beherbergte sich doch un-
ter allen Betrieben der Gemeinde sicher die kapital-
intensrvste technische Einrtchtung. Die vermögens-
mäßige Spitzenpositìon der Getreidemühle am

242 GA KTP 373, 1773 Mrz 20. Verkehrswert: 1200 Gl, Hypo-
thekarbelastung: 1'190 Gl 36 s.

243 Pu rg¡er: Brechmittel/Abführmittel. Theriak: weitverbreite-
tes U niversalheilmittel.

244 A1 F11 (Sch 1157a) Horw 1758 Aug Z
245 Duble[ Handwerk: 2BBff. Die gleiche soziale Grob-

Zweiteilung macht auch Thomas Meier (Nicht-agrarische
Tätigkeiten: 229 und 250f.) für das Zürcher Unterland des
18, Jahrhunderts.

246 Als Schatzungswert wurde wiederum der mit Faktor 20 ka-
pitalisierte Vermögensertragswert genommen. Da auf den
Steuerlisten Angaben zur Hypothekarbelastung fehlen,
können die Besitzverhältnisse nicht aufgrund des ln den
Liegenschaften steckenden Eigenkapitals beurteilt wer-

den.
247 nach GAGUB und GA KTP (unterden angegebenen Jah-

ren)
248 Die nicht-realrechtlichen Handwerker sind im GA GUB

und GA KTP nur ausnahmsweise mit genauen Berufsan-
gaben versehen.

249 GAKTP 89-93, 1753 Mrz 14.
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Ende des 18. Jahrhunderts dagegen überrascht in-
sofern, als wir wissen, daß sie nur mit einem be-
scheidenen Landumschwung (1,4 ha) ausgestattet
war250 lhren hohen Verkehrswert verdankt sie wohl
der Tatsache, daß sich mit dem Müllerhandwerk,
dem damit verbundenen Getreidehandel und den
Nebenbetrieben (Dörranlage, Stampfe, Reibe) ein
hohes Einkommen erzielen ließ.251

Was die Armut' des personalen Handwerkes be-
trifft, so gab es zumindest noch im 17. Jahrhundert
Ausnahmen. Um 1650/60 beispielsweise wohnten
auf dem Althof der Schneidermeister Hans Kauf-
mann und auf der Stirnrüti der Tischmacher (Schrei-
ner) Hans Reinhard. Mit je 10 Kuhwinterungen Matt-

land gehörten beide zur Großbauernschicht.2s2 Sie
dü rften ih r Handwerk wohl als Nebenerwerb ausge-
übt haben, was die nicht sehr arbeitsintensive Vieh-
und Milchwirtschaft durchaus zuließ. lm '18. Jahr-
hundert scheinen solche Handwerk treibende
Großbauern praktisch verschwunden zu sein. Bei
43 Güterverkäufen im Zeitraum von 1719 bis 1796,
bei denen das Gerichtsurteilsbuch als Käufer oder
Verkäufer einen "Meister, verzeichnet, wurde nur in
einem Fall eine Liegenschaft von über 5000 Gl ge-
handelt (was zu Beginn der Zeitspanne einem gro-
ßen, an Ende des Jahrhunderts aber - wegen der
Teuerung - nur noch einem mittleren Hof entspro-
chen hätte).'z53

1794 10 000

1781 8000

1793
1755

realrechtliche Handwerker
Gewerbetreìbende

4312

3450

1758 2450

1765

Figur 9:
Liegenschaften von Handwerkern und Gewerbetreibenden ìn

der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts (Verkehrswerte in

Gulden)

links: Jahr der Handänderung
rechts: Verkehrswert

nicht-realrechtliche

1794

5500

6800
1795

1761

1771

6800

6500

5400

I tôt

1784

1350

1100
1050

970
665

2500

17BB

1773
.1780

1817

1200 1778
950 1

1744 1aoô

,Ø
!+,!Ea.)(?
Þo>(n9<.

Ø
f
(õ
c

oa)
EE,6 ,(Ú

YY

o^.=oOY

o>
cn ¿-

g
aõÈ>
Yq)
CC(õc
LLO

o)c'õo
Yt3
PCd

Ë>

Ø
l
(s

5=
B=

olg'ôC
õ-:fLT

()

Ë*
õ'l
OE

q)

c)
o)
,(ú
(/)

ã!c)

g>

'168



4.1 0. Exportorientierte Texti I i ndustrie
in Horv/'?

lm 18. Jahrhundert spielte die textile Heimindustrie
in der Umgebung der Stadt allgemein eine unbe-
deutende Rolle. Der Luzerner Rat hatte zwar die
Wichtigkeit dieser neuen Verdienstmöglichkeit er-
kannt und förderte - nachdem er zu Beginn des
Jahrhunderts gar eine allerdings nur kurzlebige
staatliche Seidenmanufaktur gegründet hatte - mil
tels Privilegien private Unternehmungen in der
Stadt; seìne Mitglieder aber legten ihr Geld lieber in
Landgütern und hypothekarischen Wertpapieren
an, als sich im risikovollen Verlagsgeschäft zu versu-
chen.254
Was nun Horw betrifft, so müssen am Ende des '18.

Jahrhunderts dennoch Leute in der Seidenkämme-
/ei und Baumwollspinnerei bescháftrgt gewesen
sein. lm Armenbericht von 1800 schreiben nämlich
die Gemeindebehörden an den Regierungsstatl
halter in dìesen beiden Bereichen seien die Ver-
dienstmögl ich keiten seit der Französischen Revolu-
tion zurückgegangen.2ss Fur welche Verleger die
Horwer Heimarbeiter tätig waren, ist nicht ùberlie-
fert. Weit muß allerdings nicht gesucht werden, be-
saß doch der bedeutendste Luzerner Florettseiden-
verleger des 18. Jahrhunderts, der Stadtbürger
Balthasar Falcini'z56, gleich zwei Höfe in unserer Ge-
meinde: den Landsitz Krämerstein (ab 1782) und
das Gut Oberwil (1783 ersteigeft).,u,
Daß die städtischen Privilegien die wirtschaftliche
Entwicklung der Vororte auch im Bereich der
exportori entie rten Texti I branch e h em men kon nte n,
zeigt der Fall des Jakob Buholzer von 1782.,58 Der
in Winkel wohnhafte Buholze¡ der gelegenhe¡tswei-
se bei den städtischen Schiffsknechten arbeilete,
lernte per Zufall den Hitzkircher Bandweber Jakob
Höltschi kennen. Da der Horwer für seine Kinder
keine Arbeitsmöglichkeiten wußte, kam er auf die
ldee, in seinem Hause selber eine Bandweberei
einzurichten, zumales ihm am nötigen Kapital dazu
n icht f eh lte. H ö ltsch i war zur Zusam menarbeit be reit

und besorgte einen Bandwebstuhl aus Schwyz.
Sein Vaterführte Buholzer in das Handwerk ein. Die
Angelegenheit nahm ein abruptes Ende, als Hölt-
schijunior erwischt wurde, wie er sich hinter die Ge-
schäftsbücher seines Arbeitgebers, der Firma Ron-
ca in Luzern, machie, um Aufschluß über den Be-
zug des Rohmatenals und den Absatz der fertigen
Bänder zu gewinnen. Der Hitzkircher erhielt vom
Rat deswegen einen scharfen Verweis. lhm und sei-
nem Vater wurde verboten, im Luzerner Hoheitsge-
biet andern bei der Errichtung von Bandwebereien
und der Erlernung des Handwerkes behilflich zu
sein (Höltschis Vater hatte auch einen Littauer in die
Posamentherstellung eingeführt). Buholzer warf
man vo[ daß er aus einer nbürgerlichen fabrique,
Arbeiter abzuwerben und "eine solche fabrique zu
schaden der bürgerschaft anzufangen, wagte.2ss
Der Versuch eines Untertanen, mit seinem
.1 

500-G u I den-Ve rmögen neue Verd ienstmög I ich kei-
ten zu schaffen (statt es wohl in Form hypothekari-
scher Kapitalanlagen schlummern zu lassen), war
somit gescheitert.

250 Siehe Abschn¡tt 4.4.

251 Dubler l\4üller: 79ff.
252 StiA Cod 130, 361 f.

253 Bei diesem einen Fall handelte es sich um die 1795 von
Meister Josef Buholzer f ür 12 300 Gl verkaufte Hof rüti, wel-
che 12,5 KW aufwies (GA GUB 1795 Mai 7)

254 Wicki, Bevólkerung: 354. Dubler, Wirtschaft: 194-200.
255 Akten 27181, Armenbericht Horw 1800 Dez B.

256 Fassbind, Rudolf: Die Schappe-lndustrie in der lnner-
schweiz. Diss. Uni Zürich, Stans 1950, 5.42 48. Wicki, Be-
vólkerung: 358ff.

257 GA KTP 507, 17 83 Mrz 27. Siehe auch Abschnitt 3.3.

258 Wicki, Bevölkerung: 353. RP 156,337v, 1782Mr211.
259 A1 F7 (Sch 871) Bandfabrik 1782Mr2.
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4..1 1. Horw als Baumateriallieferant
für die Stadt

Das am See gelegene Horw war für die nahe Stadt
idealer Ort.zur Gewinnung von Baumaterialien, die
vor der Errìchtung des Eisenbahnnetzes, wenn im-

mer möglich, auf dem Wasserweg befordert wur-
den. Von den Tonlagern bei Ennethorw bezog die
staatliche Ziegelhütte zu Luzern spätestens seit
1725 Lehm.ln diesem Jahr wurde dort eine Lehm-
diele (Holzrost) errichtet, um die Tonerde bis zum
Abtransporl mit dem Schiff zu lagern.260 Die Rech-
nungsbücher der Ziegelhütte, die ìm 18. Jahrhun-
dert nur dìe Zeitspanne von 1753 bis 1775 ab-
decken, verzeichnen beträchtliche Lehmlieferun-
gen aus unserer Gemeinde.26l Von 1770171 bis
1774175 wurden pro Jahr durchschnittlich 66,4 Läst
(d.h. Nauenladungen) Lehm abgeführt, sämtlìche
aus dem Tonlager Grisigen.'u'Josef Pfylfe¡ der Be-

sìtzer des Hofes Grisigen, kassrerte pro Last 2,5 Gl

Entschädigung. Das Ausgraben einer Nauenla-
dung Tonerde und deren Transport an den See ka-

men der Ziegelhütte auf I Gl zu stehen. lm Zeitraum
von 1770171 bis 1774175 flossen im Jahr durch-
schnittlich 531 GlArbeitslöhne nach Horw.263 Rech-
nen wir mit einem halben Gulden Taglohn - was fur
einen unqualifizierten Lehmschaufler eher zu hoch
sein dürfte'z64 - so erhalten wir die beträchtliche
Summe von 1062 Taglöhnen pro Jahr Daß beim
Ausschaufeln und dem winterlichen Hìnunterschlit-
teln der Tonerde Leute aus unserer Gemernde be-
schäftigt wurden, rst, obwohl nicht nachweisbal
doch sehr naheliegend.
Wieso wurde der Lehm nicht in Horw selber ìn un-
mittelbarer Nähe der Tonvorkommen verarbeitet,
nach dem Beispiel der nidwaldnischen Nachbar-
gemeinde Hergiswil, ìn der am Ende des 18. Jahr-
hundefts gleich vier Ziegelhütten Verdienst und Ar-
beit brachten?265 Es dürfte dies hauptsächlich dem
Konkurrenzschutz, den die obrigkeitliche Ziegel-
brennerei in der Stadt genoß, zuzuschreìben
sein.266 1761 beschloß der Rat, daß Ziegelhütten

auch als Ehaften gelten würden. Wer also uber den
Eigenbedarf hinaus zu kommerziellen Zwecken
Ziegel brennen wollte, bedurfte einer obrigkeitli-
chen Bewilligung.'u' Der einzige Hinweis auf die
Ziegelherstellung in unserer Gemeinde vor 1800
stammt aus dem Jahre 174O.2u8 Damals erhielt Jun-
ker Jakob LeonzZurgilgen die Erlaubnis, den auf
seinem Hof in Horw26e gefundenen Lehm zuverzie-
geln. Der obrigkeitliche Lehmbeseher mußte dem
Rat zuvor versichern, daß der Staatsziegelei da-
durch keìn Schaden erwachse. Eine permanente
Ziegelhütte hat srch aus Zurgrlgens beschränkter
Bewilligung nicht entwickelt.
Aus zwei Belegen geht hervo6 daß die Horwer ihre
Ziegel von Hergiswil bezogen.270 Grundsätzlich
konnten sìch die Landbewohner auch ìm obrigkeitli-
chen Zìegelm agazin ei ndecken ; allerdi ngs mußten
sie mrt höheren Preisen als die Stadtbürger"1 oder
bei Knappheit mit einem nur für die nBauern, gülti-
gen Lieferstopp rechnen272, obwohl das Rohmate-
rial für die staatliche Ziegelherstellung größtenteils
aus der untertanen Landschaft stammte.

Plänchen des obrigkeitlichen Steinbruchs bei Winkel von 1797
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Steinbruch bei Winkel (rechte Bildhälfte), Dank Seelage eigne-
le sich Horw gut für die Gewinnung von Baumaterialien.

Neben ausgiebigen Tonlagern verfügte unsere Ge-
meinde auch über abbaubare Sandsteinschichten.
lm Gegensatzzur \Aehrzahl der übrigen Steinbrü-
che des Kantons Luzern lieferten die Horwer Vor-
kommen einen wetterbestándigen und deshalb
sehr geschátzten Baustein273, der bei verschiede-
nen städtischen Gebäuden und Brunnen Verwen-
dung fand. Nach J.A.F. Balthasar war u.a. das Brun-
nenbecken auf dem Hirschenplatz ein Monolith aus
den Horwer Brüchen.274
ln derZeitvor 1800ließen sich tn den eingesehenen
Quellen vier srchere Ausbeutungsstellen auf dem
Gebiet unserer Gemeìnde ausmachen. 1642 erhàl|
Meister Krugel, Burger von Luzern, die Erlaubnis,
am "Lindenberg, Steine zu brechen.'??s 1684 geht
der Plattensteinbruch auf dem Hof Breiten in den
obrigkeitlichen Bes¡tz über; zwei Jahre später er-
wirbt das staatliche Bauamt dort Land, um eine
Straßenverbindung an den See zu erstellen.':76 Plat-
ten aus diesem Steinbruch werden für das Kapuzi-
nerkloster Stans (1684)277 und die Horwer Pfarrkir-
che (1706)'z?8 verwendet. - Als es 1748 gilt, ein neu-
es Gebäude des Spitals in Luzern zu bauen, erkun-
digt sich der Spitalherr beì den Schiffsknechten, ob
sie einen Steinbruch am Seeufer wüßten. Diese wei-
sen auf ein noch nicht abgebautes Vorkommen bei
der Waldbruderhütte an der Winkler Bucht hin.27e

Kurz darauf erwirbt der Staat das Gelände für 200

Gl. Ebenfalls in den Besitz der Obrigkeit gelangt
1779 der Steinbruch auf Scheidhalden beì Ennet-
horw.2Bo

260 RP 93, 339, 1725 Jan22.
261 Cod 6000,6005, 6010 und 6015.
262 1770171: 62 Läst. 1771172: 78 Läst, 1772173: 64 Läst.

1773174:66 Läst. 1774175:62 Läst.
263 17 7 Ol7 1 : 496 Gl. 17 7 1 17 2: 624 Gl. 17 7 217 3 : 512 Gl. 17 7 3/7 4:

528 Gl. 1774175: 496 Gl.

264 Ein Knecht verdiente in der Ziegelhütte 1753 (Cod 6000)
pro Tag 16-18 s, 1775 (Cod 6015) 16-20 s. Ein Meister be-
zog dort 1753 eìnen Taglohn von 20 s.

265 600 Jahre Hergiswil 1378-1978, Hergiswil 1978, S. 107f.
266 Vgl. STP 2, 502f,, 1744De216.
267 A1 F7 (Sch BB7) Ziegelbrennereien 1761 Mai 20.
268 RP 99,262r,1740 Sept 9.

269 Sehr wahrscheinlich handelte es sich um den Hof Nleder-
rüti, den Zurgilgen damals erwarb (die jeweilen mit etwas
Verspätung auf den Kaufakt erfolgende Fertigung vor dem
Gemeindegericht datiertvom 9. Feb. 1741, siehe GA GUB).
Die Niederrüti wies noch zu Beginn unseres Jahrhunderts
Tonvorkommen auf und liegt am See. Allenfalls noch in Fra-
ge käme der benachbarte, allerdings in der Höhe gelege-
ne Hof Hinterboden, schon seit 1738 im Besitze Zurgil-
gens. Die Existenz einer Ziegelhütte in Unterhasle, die laut
Rei nhard (Pfarrei geschichte: 1 75) ins Jahr 17 40 zurückr etr
chen soll, ist unwahrscheinlich, findet sich doch dazu kein
Hinweis in den einschlägigen Quellen (kommunale Lie-
genschaftsquellen, Staatsprotokoll, Ziegelbrennerei-
Akten).

270 GAGUB 1757 Feb 17. GA KTP 1776 Jan 11.

271 STP 3, 226, 1739 Dez 5.

272 SïP 6, 107 (1789 Juni 26) und 215 (1792Okt'26).
273 Beiträge zur Geologie der Schweiz. Geotechnische Serie,

V Lieferung. Die natürlichen Bausteine und Dachschiefer
der Schweiz, Bern 1915, S.47-48,133 und 365.

274 KDM LU Bd 1:312.
27 5 RP 67, 1 57, 1642 M ai 

.1 
7. Bereìts 1 634 hatte Hei n rich Kru gel

die Erlaubnis erhalten, Steine in der Biregg und Mühlen-
steine im Hochwald von Malters zu brechen (RP 64, 235v).

276 RP 80, 19v 1684 Aug 25. A1 FB (Sch 953) Staatswaldun-
gen, Horw, Kaufbrief 1686.

277 RP 80,19v.
278 RP 87, 278v, 1 706 Juni 7. - Der Steinbruch auf Breiten ge-

hörte auch noch 17BB (GA GP 2, 213) der Obrigkeit.
279 STP 3, 72 (1748 Mrz .l) und 78 (1748 Apr 1).

280 GA KT P 472, 1780 Mai 10. DerSteinbruch wird schon '1764

(GA KTP 258) erwähnt.
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Als drittes Baumaterial ist noch das Holz zu erwäh-
nen. Der Dickiwald (2,2ha) auf der Halbinselkuppe
sowie der Haltiwald (36,9 ha) bei Ennethorw waren
im Besitze des Staates.'z81 LetZerer - wiederum in

bequemer Seelage - lieferte Hölzel die zur Errich-
tung von Gebäuden in der Stadt und im Schiffsbau
verwendet wurden.

2Bl Flächenangaben : Akten 27 126 C Helv. Kataster 
.1 

801 ; U m-

rechnung: 1 Jucharte = 0,3636 ha.

5. K¡rche und Schule

5.1. Die Kirche

An den kirchlichen Verhältnissen hatte sich in Horw
seit dem Spätmittelalter nichts Grundsätzliches ver-
ändert: Die Ausdehnung der Pfarrei blieb sich
gleich; das Recht, den Pfarrer einzusetzen, lag wei-
terhin in den Händen des Rates; selbst das um die
Mitte des 15. Jahrhunderts errichtete Kirchenge-
bäude wurde trotz stark angewachsener Bevölke-
rung erst '1813-1815 durch ein größeres ersetZ.
1780 bemerkte Pfarrer Herzig, daß das Gotteshaus
fur die Zahl der Pfarreiangehörigen zwar klein sei,
aber dennoch ausreichende Bestuhlung aufweise. 1

23 Jahre später schon war dann die Pfarrkirche laut
einem Schreiben des Gemeindegerichtes "beyna-
he um die hälfte zu klein,.'
Zur Finanzierung der mit der Kirche verbundenen
Ausgaben dienten die Erträge des Kirchengutes.
Dieses bestand am Ende des 18. Jahrhundefts aus
einem Vermögen von rund 7800 Gl, das sich haupt-
sächlich aus den im Verlaufe der Jahrhunderte ge-
stifteten J ah rzeitgel dern zusam mensetZe. 3 Verwal-
tet wurde es vom Kìrchmeier; ihm kam die Aufgabe
zu, die neuen Stiftungen in Form von Gülten anzule-
gen und die fälligen Zinsen einzuziehen. Mehr als
die Hälfte der jährlichen Einnahmen von 390 Gl
(1799) flossen dem Pfarrer als Entschädigung für
das Lesen der Jahrzeìtmessen zu (1799: 218 Gl); 71

Gl wurden fùr die Armenfürsorge aufgewendet.4
Weitere Ausgaben verursachten der Unterhalt des
Ki rchengebäudes sowie der Ankauf von Kerzen, Ö1,

Weihrauch und Hostien.u Schließlich erhielten auch
der Sigrist und die Sänger kleinere Beiträge aus
dem Jahrzeitbuch.
Bereits um die Mitte des 18. Jahrhunderts reichten
dìe Zinserträge des Kirchenvermögens nur knapp
zur Bestreitung der vielfältigen Ausgaben. 1749
mußte deshalb eine außerordentliche Steuer erho-
ben werden, die jeden Allmendberechtigten mit
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Nutzungsrechte
Ertrag der Pfrundmatte
Fischereirecht in Winkel
Allmendrecht

Feudalabgaben
Zehnte des Hofes Zumhof
Allmend bü nlenzeh nt

zwei Gulden belastete.6 1753 reduzierten die Ktrch-
genossen dem Pfarrer die Entschädigung der Kin-
derlehre auf drei Gulden, da ndie kirchen ... die
nothwendige kösten und ausgaben kaum erstreiten
mag".t

Tabelle 23: Regelmäßige Einkünfte des Pfarrers zu Horw
1768 und 1799

1768 1799

Kapitalzinsen
Pfrundfonds
J ah rzeitfonds/andere
gestiftete l\¡lessen

vom Kìrchengut unabhängtger Pfrundfonds, der
vom Pfrundvogt verwaltet wurde und jährlich 1.10

Gl abwarf . Er basierte einerseits auf der Ablösungs-
summe des 1568 losgekauften Zehnten, anderer-
serts auf unter Pfarrer Hans Schnider (1631-1642)
abgelösten alten Jahrzeitzinsen. Als etnzige Feuda-
labgaben verblieben dem Horwer Pfarrer der
Zehnie des Hofes Zumhof und der bescheidene
Allmendbüntenzehnt. Weitere Einnahmen brach-
ten die Verpachtung der zur Pfrund gehörenden
kleinen Matte, der Fischenz in Winkel und des All-
mendrechtes.
Mrt 470 Gl Jahreseinkünften gehörte Horw zu den
am schlechtesten dotierten Pfarrpfründen des Kan-
tons.' Es erstaunt deshalb auch nicht, daß wir in un-

serer Gemelnde rm 17. und 18. Jahrhundert keine
Seelsorger patrizischer Herkunft finden. Der Hor-
wer Geìstliche Joseph Weingartner spricht in der
helveiischen Pfarrer-Umfrage (1799) von einer
uhungerspfründe".e Er mag daber an seine Kolle-
gen gedachl haben, von denen über die Hälfte
mehr als 1000 Gl Einkommen bezogen.l0 Hungern
mußte aber auch der Horwer Pfarrer ketneswegs,
verdiente er doch gut doppelt so viel wìe ein ländli-

1 Vis¡tationsprotokoll 1780, Sextariat Luzern, Jacobus Her-

zig (unveröffentlichte Transkription im STALU).

2 Akten 24l138 Volksschulen, Schulhäuser, Schreiben
1803 Nov.14.

3 PfA Rechnungsbuch der Pfarrkirche Horw (1 771-.1828).
PfA Kirchenrechnungen der Pfarrkirche, beg. .1799 Nov
30.

4 Akten 27181 C Armenwesen. Armenbericht Horw 1800
Dez8.

5 Die Lieferung von Meßwein war als Servitut auf die Wirt-
schaft zu Horw geschlagen.

6 RP 103, 248, 1749 Ju\i20.
7 PfA Rechnungsbuch der Pfarrkirche Horw (1721-1828),

1 753.
8 Wicki, Hans: Politik, Religìon und Geistesleben des Kan-

tons Luzern im 18. Jahrhundert (Arbeitstitel des noch un-

veröffentlichten Manuskriptes; vom Autor f reundlicherwei-
se zur Verfügung gestelll),

9 Akten 29146 A Kirchenwesen. Güter und Einkünfte der
Geistlichen 1 799 Febr (helvetische Pfarrer-Enquete).

10 WieAnm. B.

110G| 12s

212Gl 28s

30 Gl
BGI
2Gl .10s

33 Gt

6Gt

110G| 12s

247 Gl 38 s

40 Gl

10 Gl

4Gt

50 Gt

8Gl .10s

Total 402 Gl 10 s 47O Gl 20 s

1 Gulden (GD : 40 Schilling (s)

Quellen: A1 F9 (Sch 1018) Kirchenwesen Pfarrei Horw. Akten
29146 Kirchenwesen, Güter und Eìnkùnfte der Geistlichen. Hel-

vetische Umfrage 1799 Febr.

f abelle 24: Struktur der Pfarrpf ru ndeinkünfte 1 768 und .1 
799

1 768 1799

Kapitalzinsen
Nutzu ngsrechte
Feudalabgaben

80,30/o

10,oo/o

9,70/o

76,10/o

11,50/o

12,40/o

Total 100,00/o 100,00/o

Den größten Posten bei den Etnkünften des Pfar'
rers bildeten die bereits erwähnten Zìnsen des
Jahrzeitfonds, ergänzt durch Zinsen einiger spe-
zieller, nicht in das Jahrzeitbuch eingeschriebener
Messen ftabelle 23). Daneben existierte noch ein
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cher Handwerksmeister im verhältnismäßig gut be-
zahlten Baugewerbe.ll Nicht zu vergessen schließ-
lich sind auch die Nebeneinkünfte des Pfarrers, die
sìch aus den Gebühren für Taufen, Hochzeiten und
Seelenmessen sowie aus kleineren fixen Entschädi-
gungen für Prozessionen, Bruderschaftsgottes-
dienste und Messen in der Filialkapelle zu Winkel
zusammensetzten. Am Ende des 18. Jahrhunderts
dürften sie über 70 Gl betragen haben." Keine Ta-

xen entrichteten die Horwer seit 1766 für die Verseh-
gänge, das Bestecken der Särge mit Kerzen und
das Einschreiben ins Jahrzeitbuch; dafür hatten sie

sich an der Gemeindeversammlung verpflichtet,
dem Pfarrer inskünftig auf eigene Kosten das Holz
zu fällen und vor das Haus zu führen.13
ln den Quellen schwierigerfaïbar alsfinanzielle Be-

lange ist die Bedeutung, welche Relìgion und Fröm-
migkeit bei den Bewohnern des 17. und 18. Jahr-
hunderts einnahm. Das Gefühl des schutzlosen
Ausgeliefertseins, das damals die Menschen bei

Unwettern, Hungersnöten, Epidemien, Viehseu-
chen und Naturkatastrophen empfinden mußten,
ließ das Bedürfnis nach Halt im Glauben zweifellos
sehr stark werden. Die Religion bot nicht nur Aus-
sicht auf ein beßeres Leben im Jenseìts; zahlreiche
religiöse Praktìken in der katholischen Kirche dien-
ten dazu, drohendes Unheil im Diesseìts abzuwen-
den. Um nur ein Beispielaus dem bäuerlìchen Be-
reich zu nennen: Als 1732 die Schädlingsplage be-
sonders drückend wat ließ die Luzerner Obrigkeit
den als Reliquie verehrten Stab des hl. Magnus, des
Schutzpatrons gegen Ungeziefel aus der Abtei
Füssen (Bayern) kommen, der dann in feierlichen
Prozessionen über Felder und Fluren getragen
wurde.la ln Horw beschlossen die Kirchgenossen
bereits 1606, den Tag dieses Heilìgen zu feiern, ndie

wil die ingery (=Engerlinge) in den güteren großen
schaden gethon).15 Wenn im Frühling Reif bevor-
stand und im Sommer ern Gewitter heranzog, so
war der Horwer Sigrist noch 1774 verpflichtet, mit
den Kirchenglocken nüber den reif, beziehungs-
weise uùber das wetter, zu läuten.

Auch als in der zweiten Hälfte des '18. Jahrhunderts
ein Teìl des Luzerner Patriziates sich aufkläreri-
schem Gedankengut zuneigte, blìeb die Landbe-
vólkerung den alten Frömmigkeitsformen treu. Die
Bewohner unserer Gemeinde sahen beispielsweise
in der 1763 vollzogenen Reduktion der Feiertage
eine Gefahr für die Religìon. Anläßlich zweier
schwerer Hagelwetter im Jahre 1770, die Emd und
Sommerfrucht stark beschädigten, meldeten die
Horwer nicht nur die Schadensumme nach Luzern,
sondern baten bei dieser Gelegenheit die 'Gnädi-
gen Herrenl sie möchten doch die aufgehobenen
Ferertage wiederum einführen, "damit der grund-
güotige got solche strafen und hunger wolgnädig
abwände."1u
Die feste Verankerung von Religion und Frömmig-
keit bedeutet aber nicht, daß zwischen Pfarrer und
Pfarreìangehörigen immer Einigkeit herrschte. Ge-
rade im 18. Jahrhundert hören wir öfters von Strei-
tigkeiten. Es mag sein, daß angesichts der unattrak-
tiven Pfründe nicht gerade die problemlosesten
Geistlichen nach Horw gelangten. Über die Miß-
stimmigkeiten, die wegen dem Allmendbünten-
zehnten unter Pfarrer Lindegger (1744-1765)vor al
lem zwischen der Pfarrköchin und den Armen ent-
standen waren, wurde schon weiter oben berich-
tet.17 Pfarrer Lindegger selber hatte sich mit dem
Schulmeister überworfen, welchem er Kirchen-
feindlichkeit nachsagte.lB lnmitten eines regelrech-
ten Dorfkraches stand Pfarrer Ludwig Alois Maug-
wiler (1765-1768). Er war hauptsächlich wegen sei-
nerWirtshausbesuche und der jungen Dienstmagd
im Gerede. Es ging das Gerücht um, sein Haus sei
ein nergernusshaus, und er der (gelegenheitma-
cher,. Sein Kontrahent war Weibel Jakob Kauf-
mann, eine nicht weniger umstrittene Person. Er
spannte mit dem Landvogt zusammen und erreich-
te, daß den Horwern verboten wurde, ihren Pfarrer
zu besuchen. Dem Pfleger der Älplerbruderschaft
befahl er, Maugwiler statt der für Gottesdienste ge-

schuldeten siebeneinhalb Gulden bloß einen Gul-
den auszuhändigen. Mit der Versetzung des Pfar-
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rers auf dìe Kaplanei Ebikon 1768 waren die Streitig-
keiten noch nicht zu Ende.le Der wegen seiner An-
zeigefreudigkeit verhaßte Weibel wurde ein Jahr
später an ei ner bewegten Gemei ndeversamm lu n g,
bei der auch Kinder und Frauen anwesend waren,
als Geschworener abgewáhlt; der Rat setzte ihn al-
lerdings wieder ein.20 Gluck hatten die Horwer auch
nicht mit Maugwilers Nachfolge¡ Pfarrer FranzXa-
ver Michael Entlin (1768-1774). Er entwendete aus
der Kirchenlade zwei Gülten und ersetzte sie durch
eine wertlose Kopie, worauf ihn das bischöfliche Or-
dinariat entließ und aus der Diözese verwìes.21
Ein Pfarref dessen seelsorgerische Tátigkeit bei der
Visitatìon des Bischofs im Jahre 1780 gelobt wurde,
war Jakob Alphons Herzig (1777-1784). Der als
fromm, gelehrt und eifrìg bezeichnete Priester hrelt
auf eigene Kosten seinen stellenlosen Bruder als Vi-
kar." Bei der Visitation machte Herzig eine interes-
sante Bemerkung über den Gottesdienstbesuch
der Horwer Diese gingen oft nach Luzern in die
Messe, vorab an feierlrchen Festen, weshalb er bis-
weilen die Predigt ausfallen lasse. Mit ihrer starken
Präsenz an Welt- und Ordensgeistlichen úbte die
Stadt auch als religiöses Zentrum starke Anziehung
auf die Bewohner des Vorortes aus.23

11 Nach Wicki (Bevolkerung: 72) verdienle ein Bauhand-
werksmeister auf dem Lande am Ende des 18. Jahrhun-
derts 220,5 Gl (bei 294 Arbeitstagen).

12 Tabelle zu den Nebeneinkünften des Pfarrers zu Horw am
Ende des 18. Jahrhunderts
(Berechnung anhand der aus den Pfarrbüchern gezoge-
nen Tauf-, Heirats und Sterbezahlen 1791-1800)

sog. Stolgebúhren
Taufen (0,25 Gl x 27)
Hochzeiten (0,75 Gl x 5)

Seelenmessen (3,5 Gl x 11)

fixe Nebeneinkünfte
Prozessionen
Bruderschaft sgottesdienste
Kirchweihpredigt
2 Gottesdienste in der Filialkapelle Winkel
Stiftungsmessen in der Filialkapelie Winkel

Zur Berechnung: Die Gebührfür die Seelenmessen haben
wir nur mit der Zahl der Erwachsenentoten multipliziert, da
für Kleinkinder und Arme e¡n stark reduzierter Tarif galt,
wobei dann fur diese allerdings statt der üblichen drei See-
lenmessen (Begräbnis, Siebter und Dreissigster) nur ejne
abgehalten wurde.
Der Pfarrer hatte ein Anrecht auf die Stolgebühren (Jura
Stolae) seiner Pfarreiangehörigen. Starben oder heirate-
ten diese außerhalb des Kirchganges, so floß ihm den-
noch eine Entschädigung zu,
Nicht berechnet werden konnte in obìgerTabelle der Erlös
aus den Geschlechter- oder Familien.¡ahrzeiten (à 2 Gl), da
über deren Anzahl keine Angaben vorliegen. Ebensowe-
nig wurde der Betrag, der dem Pfarrer aus den Opferga-
ben zufloß, berücksichtigt. Laut Pfarrer Weingartner
(1 799, vgl, Anm. 9) muß es sich dabei um eine äußerst ge-
ringe Summe gehandelt haben.
Quellen: A1 F9 (Sch .1018) Kirchenwesen, Pfarrer Horw,
Ratsbeschluß zwischen dem Pfarrer von Horw und den
Pfarreiangehörigen 1768 Aug 3. Akten 291154 Pfanei
Horw, Ü bersicht über die Einkünfte des Pfarrers 1 B 1 5 Jan
10.

GA SchP .1766 Jan .1 
,

Zihlmann, Josef: St. Magnus gegen schädliches Gewürm.
ln: Vaterland 1976 Nr. 206.
Reinhard, Pfarreigeschichte: 36.
A1 F7 (Sch 921) Landwirtschaft und Viehzucht, Hagelas-
sekuranz 1 770 Sept 23.
Vgl. Abschnitt 2.5. Neuerungen in der Landwirtschaft des
1 B. Jah rhu nderts? (lntensivierung der Schweinemast).
Vgl. Abschnitt 5.3. Die Schule.
Akten 11M/1 1. Visitationsprotokoll 1768, Sextariat Lu-
zern, Nicolaus Aloisius Mogweiler,
RP 152, 2O4v,1769 Sept 15.

Reinhard, Pfarreigeschichte: 68.
Visitationsprolokoll I780 Sextariat Luzern, Jacobus Her-
zig. Vier Jahre spåter wurde Herzig wegen Mißachtung
desZölibat-Gebotes entlassen (Vgl. Akten 11 M/204 Land-
vogteirechnung 1 784).
Auf die rund 4300 Einwohner derStadt Luzern trat es1782
233 geistliche Personen männlichen und weiblichen Ge-
schlechtes (5,40lo). ìn Horw waren im gleichen Jahr von
751 Bewohnern bloß 3 geistlichen Slandes, also 0,40lo
(Steiner, kirchliches Leben: 258; ZBLU Ms 95 fol).

13

14

¡5
16

17

1B

19

20
21

22

6,75 Gt

3,75 Gt

38,50 Gt

5,50 Gl

6,50 Gl
2,25G1
6,00 Gl

2,50 Gt

Total 71.75 Gl
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5.2. Die Waldbruder

Auf dem Gebiet unserer Gemeinde exìstierten in

der frühen Neuzeit zwei Einsiedeleien, die eine bei
der heutigen Längacherkapelle (bis 1657), die an-
dere beim Steinbruch in Winkel(bis 1821).'za

Am Ende des'16. Jahrhunderts hielt sich in Horw ein
Bruder Peter Cuonradt auf. Wegen Prophezeiung
von Unwettef Pest, Getreideteuerung und anderm
Unheil geriet er mit der Obrigkeit in Konflikt und wur-
de zwischen 1591 und 1595 mehrmals eingeker-
kert. Als man ihn am26. Aprìl 159'1 ein erstes Mal
entließ, sollte er in ein Kloster gesteckt werden. Dies
mìßlang aber offensichtlich, denn im gleichen Jahr
befand sich Cuonradt wieder in Horw.
Nìcht zuletZ die schlechten Erfahrungen mit dem
Horwer Einsiedler führten dazu, daß die Luzerner
Obrigkeit ins Auge faßte, das Eremitenwesen in ih-

rem Territorium abzuschaffen und die Waldbruder-
klausen niederzureissen.2s Die in der Abgeschie-
denheit lebenden Brüder ließen sich nur schwer
überwachen und disziplinieren, da sie im Unter-
schied zu den Mönchen nicht einem Klostervorste-
her Gehorsam schuldeten." Sie paßten nicht mehr
gut in das Zeitalter der Gegenreformation, in wel-
chem der Staat Aberglauben bekámpfte und allge-
mein die Kontrolle über Religion und Kirche ver-

stärkte. Laien, die gern von der Welt abgesondert
lebten, sollten nach Auffassung des Rates als Brü-
der in Klöster eintreten.
Dennoch wurde in späterer Zeit von einer vollständi-
gen Unterdrückung des Waldbruderstandes abge-
sehen. 1641 und 1648 erteilte der Rat zwei Einsied-
lern die Erlaubnis, sich in unserer Gemeinde nieder-
zulassen. Die zweite, Christof von Fleckenstein ge-

wáhrte Bewilligung erfolgte ausdrücklìch nuf sin de-
müetiges anhalten und deren von Horw fürpit,,.'z?

Dies ist ein Hinweis, daß die Eremiten bei den Ein-

hermischen durchaus gern gesehen waren, wohl
wegen ihrer beratenden Tätigkeit. Da mit keiner den
beiden Horwer Klausen eine Stiftung verbunden
wat mußten die Waldbrúder schon deshalb auf ein

gewisses Wohlwollen der Almosen spendenden
Bevolkerung zählen können.
Trotz nunmehrrger Tolerierung der Einsiedler war
die Baufälligkeit des Bruderhauses im Längacher
wohl ein willkommener Anlaß, um dieses niederzu-
reißen. Der Abbruch wurde 1657 vom Stadtpfarrer
und bischöflichen Kommissar Jakob Bisling im Bei-
sein des Pfarrers von Horw des Landvogtes sowie
des Kirchmeiers und Weibels angeordnet.2s
lm 18. Jahrhundert wohnten erneui Waldbruder in

Horw. 1741 wurde ein Josef Studhalter gebüßt,
uumb das er denen verruoffenen waldbrüderen wi-
der das offentliche verbott in ihrem luederleben un-
derschlupf geben,.2e Spâtestens seit 1750 hauste in

der Klause beim Steinbruch zu Winkel der aus Mal-
ters gebürtige Josef Bonaventura Greber3o, gegen
den der Horwer Pfarrer bei der bischöflichen Visita-
tion von 1768 folgende Aussagen macht: Greber
besuche häufig die Wirtschaften, wo er sich betrin-
ke, trete bei den Bauern als Gaukler auf, bekleide
die Mädchen der Nachbarschaft mìt seinem Ge-
wande und fuhre mrt ihnen unanständige Gesprä-
che.3' An der Zuverläßigkeit dieser Beschuldigun-
gen ist jedoch zu zweifeln, stammten sie doch von
Pfarrer Ludwig Alois Maugwilef der noch im glei-
chen Jahr, in dem die Visitation stattfand, wegen
äh nlicher An klagepu nkte versetzt wu rde.32

Was die ökonomische Lage von Bruder Bonaventu-
ra betrifft, so erfährt man aus dem Visitationsproto-
koll, daß er von Almosen und den Ertrágen seines
Vermögens lebte. Für die Klause, die eìnem Bauern
gehörte, bezahlte der Eremit jährlich neun Gulden
Mietzrns. Der Horwer Kirche machte er 1750 und
1774, zwei Jahre vor seinem Tod, je eine Verga-
bung.33

Srcher nicht dem negativen Bild des liederlichen,
müßiggängerischen Waldbruders, das auch der
aufgeklärte Ratsherr Josef Anton Felix Balthasar
1785 in seinem Werk über den Kanton Luzern
zeichnet34, entsprach der halb legendäre Bruder
Gregor; der nach Grebers Tod beiWinkel lebte. Er
ging allerdings schon bald nach Hergiswil (NW)

176



und 1784 nach Rom, <wo er rm Rufe großer Heilig-
keit gestorben sein soll,.35

5.3. Die Schule

Vor der Helvetik f ristete die Schule auf der Luzerner
Landschaft ein Schattendasein. Es hing weitge-
hend vom Pfarrer oder der lniliative Privater ab, ob
in einer Gemeinde während der Wintermonate
Schulunterricht angeboten wurde oder nicht. Die
Obrigkeit war kaum daran interessiert, den Bil-
dungsstand der Untertanen anzuheben, weil sie
sonst die Verbreitung von nketzerischen> und "auf-
rührerischeno ldeen befürchten mußte. Diese Angst
ging sogar so weit, daß der Rat im Anschluß an ei-
nen Ketzerprozeß um die Mitte des 18. Jahrhun-
derts den ungebildeten Untertanen (,.so nicht ge-
lehrt seyend,) den Kauf katholischer Bibelausga-
ben verbot36; auch Bibellesungen in den Dörfern
waren nicht ohne weiteres zugelassen.3'
Wann in Horw erstmals Schule gehalten wurde, ist
nicht bekannt. 1701 vermerkt der bischöfliche Vìsì-

tationsbericht, daß es in der Pfarrei keine Schulen
gäbe, obwohl solche notwendig wären. Die einzige
Bildungsmöglichkeit stellte damals der Katechis-
mus-Unterricht des Pfarrers dar38. Die erste Erwäh-
nung eines in der Gemeinde tätigen Schulmeisters
stammt aus dem Jahre 1758. Sein Fall führt uns mit-
ten in das damals herrschende Klima religiöser und
weltanschaulicher lntoleranz. Abweichungen von
den Dogmen der katholischen Klrche - andere
Konfessionen waren vor 1798 gar nicht zugelassen

- wurden vom Staate geahndet und konnten auch
noch im 18. Jahrhundert Folter und Hinrichtung zur
Folge haben.
Jakob Kaufmann, so hieß der Horwer Lehre¡ mußte
sich wáhrend seiner Gefangenschaft ìm Turm zu Lu-
zern im August 1758 einem langen Verhör unterzie-
hen, weil er im Rufe stand, mit uketzerischen, ldeen
zu sympathisierense. Ob er jemals gesagt habe,

"der mensch habe von gott den freyen willen zu

glauben, was er wolle,, fragte ìhn der Landvogt.
Kaufmann bestritt dies. Aussagen solcher Art, die
ihn in die Nåhe des schon 11 Jahre zuvor hingerich-
teten Jakob Schmidli, des Gründers einer pietisti-
schen Bewegung im Luzernbiet, gerückt hatten,
schob er auf den Krienser Wundarzt Joseph Matt-

24

tq

zo

27
28
29
30

Die Anfänge der beiden Klausen sind auch Reinhard (Pfar-
reigeschichte: B5-87) unbekannt.
Reinhard, Pfarreigeschichte: 85-87, Cysat, Collectanea
chronica, Bd. 2/Teil 1:30f.
Zur Organisation der Waldbrüder in einer Eremiten-
Kongregat¡on im 

.18. Jahrhundert siehe: Glause[ Fritz: Be-
ginen und Begarden (Kantone Luzern, Uri, Ob- und Nid-
walden). Manuskript für Helvetia Sacra, Abteilung lX (in
Vorbereitung).
Reinhard, Pfarreigeschichte: 85.
Reinhard, Pfarreigeschichte: 85.
Akten 11 M/196 Landvogteirechnung 1741,

PfA Rechnungsbuch der Pfarrkirche Horw (1721-1828),
1750 (Vergabung in der Höhe von 52,5 Gl).
Visitationsprotokoll'1768, Sextar¡at Luzern, Nicolaus Aloisi-
us lVogwiler und Josephus Bonaventura Greber.
Akten 1'1 M111,1767 Nov 29. Reinhard, Pfarreigeschichte:
671.

PfA Rechnungsbuch der Pfarrkirche Horw (1721*1828),
1750. PfA Jahrzeitbuch 1778 fol 120. PfA Sterbebuch
1725-1815,1776.
Balthasar: Merkwürdigkeiten, Bd. 1: 157,

Rejnhard, Pfarreigeschichle: 87. Waldschwesfern auf HoÊ
wer Boden werden in nachmittelalterlicher Zeit nur einmal
erwähnt, nåmlich im Jahre 1700: Der Rat heisst die Ge-
meinde Horw mit vom Winde entwurzeltem Holz aus dem
Haltiwald den Schwestern eine Hütte zu errichten; zusätz-
lich will er das "geläuf', zu diesen abgestellt wissen (Rein-
hard, Pfarreigeschichte: B8).
Steige¡ Ketzerproze}. 941 (Mandat 1747 Juni 14 infolge
des Sulzjoggi-Prozesses).
Brändly, Protestantismus: 198, 207.
Visitationsprotokoll 1701, Sextariat Luzern, Laurentius
Maugwiler.
A1 F11 (Sch 1157a) Schulen auf dem Lande 1758 Aug 7.
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mann ab, mit dem er in Kontakt stand.4o lm Verlaufe
des Examens stellte sich heraus, daß der Horwer
Lehrer eher ein harmloser Fall wa¡ der nicht in erster
Linie religiösen Lehren, sondern der Geisterbe-
schwórung zugetan war. lhn interessierten Geister;
die verborgene Schätze anzeigten. Er, der vom Va-
ter seìt früher Jugend nicht zur kórperlichen Arbeit,
dafur aber zum Schreiben angehalten worden wa¡
träumte davon, mit Schatzgraben seinen Lebens-
unterhalt bestreiten zu können. Von der Beschwö-
rung verstorbener Geistel die zum Ziele hatte, her-
auszufinden, ob sich eìn Toter ìm Himmel, in der
Hölle oder im Fegfeuer befand, hielt er nicht viel.
Dies sei leicht und könne von jedem Geistlichen ver-
richtet werden.
Der Schulmeister war verfeindet mit dem Pfarrer.
Nach Kaufmanns Angaben haßte ihn dieser ent-
setzlrch, weil Kinder und Eltern seinen Unterricht
demjenigen des Pfarrers vorzögen. Auch später
verbesserte sich das Verhältnis zwischen den bei-
den nicht. Der Lehrer klagte im November .175B 

vor
dem Rat, daß Pfarrer Lindegger ihn "kirchendieb,
und nsultzjogi-burs, (:Bursche) schalt, in Anspie-
lung.an den oben erwàhnten Pietistenführer, der
den Ubernamen nSulzjoggi" trug.ar Weil Kaufmann
seine Strafe abgesessen hatte, nahmen ihn die
'Gnädigen Herren' in Schutz und wiesen den Land-
vogt an, über das Verhalten des Pfarrers Kund-
schaften aufzunehmen. Das dem Schulmeister kur-
zeZeiI nach dem Verhör erteilte Berufsverbot wurde
1 760 wieder aufgehoben.a'z
Jakob Kaufmanns Schule hatte keinen kontinuierli-
chen Fortbestand. Ber der bischóflichen Visitation
von 1780 gab Pfarrer Herzigzu Protokoll, daß in der
Gemeinde kein Unterricht gehalten werde; etliche
Knaben gingen aber nach Kriens in die Schule.
Dennoch gäbe es in der Pfarreì kaum 20 Kinder; dìe
lesen könnten.a3 lnsgesamt dürfte es damals zwi-
schen '110 und 120 Kinder im schulfähigen Alter ge-
geben haben.aa
1782 erhielt Klemens Kaufmann die Erlaubnis, Un-
terricht im Schreiben, Lesen und Rechnen zu ertei-

len.a5 Er spielte im Gemeindeleben des ausgehen-
den Jahrhunderts eine wichtige Rolle, war er doch
auch Gerichtsschreiber und Sigrist. ln der Helvetik
wurde er Agent.46 Als Lehrer setZe sich Kaufmann
bis 1802 engagiert für den Aufbau des nunmehr
oblìgatorisch erklärten Schulunterrichtes ein, den er
- in Ermangelung eines Schulhauses - in der eige-
nen, vielzu kleinen Stube halten mußte.47 Wie wenig
der Schulbesuch am Ende des 18. Jahrhunderts
selbstverständlich gewesen sein muß, kann daraus
geschlossen werden, daß im Schuljahr 1800/1801
trotz Obligatorium bloß 20 von 136 schulpflichtigen
Horwer Kindern freiwillig die Winterschule besuch-
ten. uNach wiederholtem mahnen und treiben, des
Schulinspektors stieg die Zahl auf 45 bis 50.a8

Grund für die geringe Schulbegeisterung waren
ei nmal weitverbreitete Voru rteile reli giöser Art, dìe i n

der neuen lnstitution eine Gefährdung des Glau-
bens sahen. ln Horw dürfte das negatìve Bild durch
die Erfahrungen mit dem der Ketzerei verdächtig-
ten Lehrer Jakob Kaufmann verstärkt worden sein.
Übrigens galt allgemein im Kanton Luzern um 1800
für die Schule der abschätzrge Ausdruck uSulzjog-
gi".ae Dazu kam ein ebenso gewìchtiger Grund wirt-
schaftlicher Natur: ln den armen Familien waren die
Kinder auch im Winter unabkömmliche Arbeitskräf-
te, die etwa beim heimindustriellen Spinnen oder
beim Hüten der kleinen Geschwister mithelfen muß-
ten.50

40 Zu Jakob Schmidli siehe Steige¡ Kelzerprozeß. Joseph
Mattmann war auch in Horw als Human- und Vieharzt tåtig
(SA 607). ln Kundschaften verneinten Horwer Werkleute
am 8. Nov 1738, daB Mattmann beim Kurieren des Viehs
'abergläubische' Prakliken angewandt hätte. Noch am
gleichen Tag beschloß der Rat, daß derWundarzt aus dem
Turm zu entlassen seì. Die 'abergläubischen' Bücher soll-
len ihm beschlagnahmt oder wenigstens die 'abergläubi-
schen' Stellen unleserlich gemacht werden (RP 99, 2r).Zur
Zeit Jakob Schmidlis (hingerichtet 1747) nahm lvlattmann
in Kriens an pietistischen Zusammenkünften teil. Als man
ihn wegen den belastenden Aussagen des Horwer Lehrers
im August 1758 in die Stadt führen wollte, war das nicht
mehr möglich, weil er im Sterben lag (Brändly, Protestantis-
mus: 207).
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41 Jakob Schmidli stammte von der Su26r bei Wohlhusen. RP

107,473,1758 Nov 14. RP 109,500, 1762.
42 RP 109, 54, 1760 Dez17.
43 Visitationsprotokoll 1780, Sextariat Luzern, Jacobus Her-

zig.
44 lm Schuljahr 1800/1801 gab es bei einer Bevölkerung von

845 Personen (Reinhard, Pfarreigeschichte: 158) 136 Kin-
der im schulfähigen Alter (Akten241124 Volksschulen, Be-
richte .1799-1802). Nehmen wir für 1780 bei einem Be-
stand von 720 Einwohnern eine gleiche altersmäßige Ver-

teilung an, so kommt man auf 116 schulfähige Kinder
45 RP 157,74v, 1782 Dez 14.

46 Vom Unterstatthalter eingesetzter kommunaler Vollzie-
hungsbeamter

47 AkIen 241152. Schulen in den Gemeinden. Gemeinde-
schule Horw Schreiben des Klemens KaufmannlS02Dez
b.

48 Akien 241124 Yolksschulen Berichte 1 799-1802.
49 Bericht des Erziehungs-Raths des Cantons Luzern über

den Zustand der Landschulen in diesem Canton. Dem Mi-
nister des öffentlichen Unterrichtes abgestattet, Luzern
1801, S. 77 (bei Akten 24ñ24).

50 Bericht des Erziehungs-Raths...: 2Z 33f.

Zusammenfassung

Die Geschichte Horws wurde wesentlich von der
Nähe zur Stadt geprägt. Der Vorortslage ist es vor
allem zuzuschreiben, daß unsere Gemeinde wäh-
rend der ganzen fruhen Neuzeit insofern keine gro-
ße 'Bedeutung' erlangte, als sie sich weder auf wirt-
schaftlichem noch politischem noch religiös-
kulturellem Gebiet zu einem Zentrum entwickeln
konnte. Die zentralöftlichen Funktionen waren weit-
gehend in der benachbarten Hauptstadt konzen-
triert, die Sitz der Herrschaft, Marktort und kirchli-
cher Mittelpunkt zugleich war. - Als es 1799 darum
ging, die Eröffnung einer zweiten Wirtschaft in Win-
kel zu verhindern, charakterisierten die Gemeinde-
behörden Horw folgendermaßen: nDie munizipali-
tát findet es zur pflicht ferner beyzufüögen, das es
(:Horw) ein klein gemeind und nahe bey der stadt
Luzern ist und keine beträchtliche zusammenkünf-
ten von f römdem volk, auch keine merchte gehalten
werden; es also überflüssig genuog an zwey wirts-
häusern ist>.1 Der aus der Stadt stammende Pfarrer
Weingartner (1 791 -1 81 5) f ühlte sich i n Horw gar uauf

dem einsamen lander, weshalb er zu den Búchern,
seinen (vertrautesten und liebsten freünden", Zu-
flucht nehmen mußte.'z

ln besonderem Maße bestimmend war die Stadtnä-
he für die Entwicklung von Handwerk und Gewer-
be. Als Vorort bekam Horw die Wirtschaftspolitik des
Rates, der einseitig dre lnteressen der Stadthand-
werker schützte, stark zu spüren. Anders als in

Kriens wurde dieser Nachteil auch nicht durch eine
f ü r wasserrad getriebene P rod u ktionsanlagen gü n-

stige Topographie wettgemacht. Neben dem einen
Teil des regionalen Personenverkehrs abwickeln-
den Fahr in Winkel war die Papiermühle das einzrge
Gewerbe von überlokaler Bedeutung. Die meisten
Handwerker produzierten hauptsächlich für den
Bedarf innerhalb der Gemeinde, wobei sie sicher -
allen Verboten zum frolz - immer wieder versuch-
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ten, ihre Erzeugnisse auch im Stadtkirchgang abzu-
setzen.
Weniger Einfluß übte die Nachbarschaft Luzerns
hingegen im Bereich der Landwirtschat aus. Gemü-
se und Obst wurden zwarfür den städtischen Markt
produziert; in der Vieh- und Milchwirtschaft aber
wandte unsere Gemeinde der Stadt sozusagen den
Rücken zu. Statt Luzern mit Butter und Milch zuver-
sorgen, pflegte das einseitig auf Grasbau speziali-
sierte Horw intensive Beziehungen zu den Alpwirt-
schaftsgebieten Entlebuch und Unterwalden, de-
nen es im Winter Milchkùhe durchfütterte und som-
mersuber eigene Tiere pachtweise überließ. Nur die
sehr dünne Schicht von Großbauern konnte es sich
in der Halbinselgemernde am Ende des Ancien Ré-
gime leisten, Alpen zu kaufen oder zu pachten, um
selber Käse herzustellen.
Was Bevoikerungsentwicklung und Nutzungsver-
band betrifft, so fällt wesentlich auf, daß es Horw
weitgehend gelang, sich gegen fremde Grund-
stückerwerber abzuschließen (eine Ausnahme bil-
deten die Stadtbürger). Probleme schuf dafür das
Anwachsen der ansäßigen Geschlechter; die auf-
grund des personalen Genossenschaftsprinzips
alle nutzungsberechtigt waren. Daher brachte die
langf ristige Bevólkeru ngszunahme ei ne drastische
Schrumpfung des Gemeindegenusses mit sich.
Die Hintersaßen bildeten im 18. Jahrhundert nur
mehr eine zahlenmäßig schwache Gruppe, dies
wiederum im Unterschied zum gewerbereicheren
und deshalb zum Teil auf auswártige Spezialisten
angewiesenen Kriens. Nutzungskonflikte spielten
sich in unserer Gemeinde innerhalb der theoretlsch
mit gleichen Rechten ausgestatteten Amtsgenos-
sen ab, weil diejenigen, die kein Wiesland (und so-
mit keine Winterungsmöglichkeit) besaßen, gar
nicht mehr vom Viehauftrieb profitieren konnten.
Wenn die Horwer Bevólkerung im 18. Jahrhundert
mit gut 30 Prozent deutlich schwächer anwuchs als
andere Gebiete des Kantons (Kriens, Amt Entle-
buch), so dürfte dies auf den ausgesprochen agra-
rischen Charakterzurückzuführen seìn, den die Ge-

meinde bis ans Ende der frühen Neuzeit behielt.
Sprechender Ausdruck dafür ist die Siedlungs-
struktur Die dörflichen Zentren, in denen sich im
Einzelhofgebiet ublicherweise die Häuser von
H andwerkern u nd Gewerbetrei benden sammelten,
blieben in Horwsehr klein. Beschäftigungsmöglich-
keiten in der Heimindustrie (Seidenkámmelei und
Bauwollspinnerei) muß es zwar im ausgehenden
18. Jahrhundert gegeben haben; allein die Tatsa-
che, daß sich daf ur bloß eine einzige Belegstelle fin-
den ließ, weist aber auf eine geringe Verbreitung
hin.
Als eine Eigenart Horws ist die Verbundenheit mit
Unterwalden anzusehen. Sie drückte sich nicht nur
in der Alpwirtschaft und der Schiffahrt von Winkel
aus; auch die für den Kanton Luzern ungewohnli-
che Ürten-Einteilung sowie der in unserer Gemein-
de verbreitete f lachgieblige lnnerschweizer Bauern-
haustyp3 weisen auf den südlichen Nachbarstand
hin. Nicht zu vergessen sind schließlich die Bezie-
hungen zum angrenzenden Hergiswil, die neben
wirtschaftlicher auch religiöser Art waren: ln der
Horwer Skapulierbruderschaft entfielen am Ende
des 18. Jahrhunderts ein Viertel aller Eintritte auf
Hergiswilera

1 Aklen 27 I 41 B Wirtsrechte 1 798-1801, Horw Schreiben von
1799 Dez. 30.

2 Wie Anm, 9, Kap. 5.

3 Brunne¡ Bauernhäuser: 61,219fn.
4 Voninsgesamt24l Eintrittenzwischen 1791-lB00entfielen

173 (71,80/o) auf Horwe¡ 64 (26,6o/o) auf Hergiswiler; 4
(1,7o/o) kamen anderswoher oder waren ohne Herkunfts-
angabe. Quelle: FA 291107: Rodel der Horwer Skapulier-
Bruderschaft (1 735-1 931).
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Anhang

Tabelle 25: Getreidebau derHorwer Höfe um 1800

Hof Kuh-
winte-
rungen

Kuh-
sömme-
rungen

Kornbau

Langensand/Buholz/
Moos/Bårhalden 2 Jucharten

Langensand/Bühl/
Seefuhren 12,5 2 1 Jucharte

Berg 12,5 2 2 Jucharten

Hofrüti t¿,c ¿ 2 Jucharten

Schwanden 10,5 3 3 Jucharten

Bireggmatte 7,5 1 gewóhnlicher
Kornbau

Bachtel 6,5 'l keìn Kornbau

Oberdorni 6,5 2 kein Kornbau

Kirchfeld 6,5 2 2 Jucharten

Hofmatt 6,5 2 '1 Jucharte

lVlittelgrisigen 6,0 2 1 Jucharte

Althof TA gewöhnlicher
Kornbau

Bodenmatt 5,0 gewóhnlicher
Kornbau

Breiten (%) 4,5 gewóhnlicher
Kornbau

Breiten (%) 4,5 1 etwas
Kornbau

Mäuiwir(%) 4,0 2 1 Jucharte

Bifang 3,5 1 gewöhnlicher
Kornbau

Roggern 3,5 0 kein Kornbau

Seewen 3,5 1 kein Kornbau

Spitz 3,5 'l gewöhnlicher
Kornbau

Zumhof 3,5 1 kein Kornbau

Eggboden 2,5 2 kein Kornbau

Unterhasli 2,5 1 kein Kornbau

Quellen: Gültkopien (GA GP 2) und kassierte Gülten (SIALU GK
45/1-135) von 1788 bis 1811.

Erfassungsquote: 23 erfaßte Höfe von rund 103 um 1800 (vgl.

Absch nitt 3.6) er gtbl 22o/o.
nGewóhnlicher Kornbau> und oetwas Kornbau" sind Quellenter-
mini und dùrften 1 bis 2 Jucharten entsprochen haben.
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Tabelle 26: Nicht-realrechtliche Handwerker im 17. Jahrhundert

1632 Goldschmied Mr Jakob Achermann, Kriens GA SchP 1632
'1635 Weber Jost Schüpfer 11 M/178 LVR 1635

1652 Naselschmied Oswald Arnet, Kriens StiA cod 130, 358 r

1652/1660 Schreiner Mr Hans Reinhard wie oben
1660/1680 Schuhmacher Mr Bläsi Dürler StiA cod 130, 361 f

F4291215 KKB Ruswil

1660 Schneider Mr. Hans Kaufmann StiA cod 130, 361 f
1664 Schreiner fremder Geselle 1t M/183 LVR 1664

1673 I Schuhmacher- Meister von Horw und Kriens F4291215 KKB Ruswil

1675 Harzer Hans Kretz, Kriens A1 F7 (Sch B7s)
Harzer 1675 Mai 1

1677 Schuhmacher Mr lVelcher Reinhard F4291215 KKB Ruswil

167811679 Schreiner ? 11 M/186 LVR 1678/79

1683 Schuhmacher Jakob Reinhard, Lehf inq F4291215 KKB Ruswil

1684 Schneider Mr. Hans Studhalter Urk.26114447 b

1684 Schneìder Hans Siqerist wie oben
'1685 Schneider Mr Lienhard Studhalter A1 F7 (Sch BB4)

Schneider 1685 Juli 21

um 1700 4 Schreiner- Meister von Horw und Kriens A1 F7 Sch 884
Schreine¡ undat

um 1700 Dachdecker Peter Buholzer .1 
1 M/69

Mr. : Meister KKB = Krispin- und Krispinian-Bruderschaft Ruswil, Mìtgliederverzeichnis 1668-1797

labelle 27: Nicht-realrechtliche Handwerker im 18. Jahrhundert

1705 Weber Caspar Studhalter 11 M/191 LVR 1705

1727 Salpetersieder zugezogener Konvertit RP 94..160r

1741 Dachdecker J u ku nd Limacher; Zugezogener 111\4122

1744 Strumpfweber Wolfgang Fuchs GAGUB 1744Feb13
1745 Schreiner Caspar Reinert Cod 5550, 43f
174711749 Zimmermann Hans Jakob Studhalter Urk26114452 u.4454
174711749 Zimmermann Niklaus Buholzer wie oben
1749 Zimmermann Conrad Studhalter wie oben

1749 Maurer Peter Studhalter wie oben
1755 Schuhmacher Joh. Jak. Kaufmann PfA Sterbebuch

1756 Weber Niklaus Schnider PfA Sterbebuch
'1759 Schreiner Conrad Studhalter PfA Sterbebuch
1759 Schuhmacher Jost Kaufmann, Lehrlinq GA KTP 193

1764 Schreiner Johann Studhalter PfA Sterbebuch
1768 Köhler Lienert Reinert GA GUB 1768 Feb 

.1.1

1773 Schuhmacher Peter Studhalter GA KTP 372

ló¿ Weber Mr Jost Reinhart GA KTP 493
1790 Zimmermann (?) Mr Josef Studhalter KDM LU Bd. 1, S.324
1794 Schreiner Mr. Jost Gilli GA KTP TOOÍ

1796 Schreiner Johann Reinert GA KTP 76Of
.1800

Schreìner Jodok Reinhard PfA Sterbebuch

Bei jedem Handwerker jeweilen nur erste Erwähnung aufgelistet.
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Das 19. und
20. Jahrhundert

Livia Brotschi-Zamboni :



1 Von der Staatsu mwälzu ng
von 1798 bis zur
Wi rtschaftskrise von 187 5

1.1. Politische Ausformung der Gemeinde

1.1.1.Der Zusammenbruch der alten
Ordnung im Jahre .l79B

Am Ausgang des 18. Jahrhunderts erfuhr die
Schweiz im Sog der revolutionären Welle, die úber
Europa hereinbrach, erne vollige Umgestaltung der

Franzosische Truppen ìm Winkel 1798

bisherigen Verhältnisse. Die Lehre des aufkläreri-
schen Naturrechts, mündend in den Grundsätzen
von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, stellte
die Beziehung zwischen Untertanen- und Herr-
schaftsgebreten, zwischen Regierten und Regie-
renden, radikal in Frage.
ln Luzern dankte die patrizische Regierung am 31.
Januar 1798 unter dem Druck der kriegerischen Er-
eignisse und der liberalen Strömungen in den eige-
nen Reihen ab. Die Absicht wa[ einer echten Volks-
vertretung Plalzzu machen. Dieses Vorhaben wur-
de jedoch von der revolutionären Entwicklung
überholt.
Frankreich zwang nun die Eidgenossenschaft in
ernen Ernheitsstaat auf der Grundlage der allgemei-
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nen Rechtsgleichheit, der Volkssouveränrtät und
der Gewaltentrennung.l Dre Kantone hatten nur
noch die Bedeutung von Verwaltungseinheiten, die
ihrerseits in Distrikte und auf der untersten Stufe in
Gemeinden - und zwar in ihrer althergebrachten
Ausdehnung - eingeteilt waren.2
Ende März wurde die helvetische Verfassung auch
in Luzern in Urversammlungen angenommen, und
die Republik konnte am 12. Apriì 1798 in Aarau for-
mell konstituiert werden. Auf dem Land stand man
jedoch den neuen ldeen ablehnend gegenüber
Das revolutionäre Gedankengut war den meisten
fremd. Widerstand gegen den französischen Druck
regte sich vor allem in den Urkantonen. Von Unter-
walden zog Ende April 1798 eine starke Truppe
über Winkel und Horw nach Luzern. Die Stadt wur-
de zum Schauplatz von Kämpfen. Anfang Mai er-
gab sich als letZer der Kanton Schwyz.
Dre Urkantone blieben aber ein unsicherer Faktor in
der helvetischen Republik, und erneute Aufstände
im Sommer 1798 konnten vor allem in Nidwalden
nur in blutigen und grausamen Gefechten nieder-
geworfen werden. Diese waren u.a. auch von Win-
kel aus über den See geführt worden. Die Horwer lit-

"Am 9. September 1798 erfolgte derAngriff der Franzo-
sen von zwei Seiten her gegen Nidwalden, von Luzern
und Obwalden. lm Winkel und dem See entlang, im
Spissen und Kaslanienbaum wimmelte es vollståndig
von Franzosen.
lm Spissen, Kirsiten gegenüber, waren 2 Luzernerkano-
nen aufgestellt; in Winkel hatte man alle Fahrzeuge in
Requisition gesetzt und viele Holllöße machen lassen,
um darauf gegen Kirsiten und Stansstad bombardieren
zu können. Am 9. September sah man aul dem See g

Flottillen, zusammen 30-33 Schiffe nebst den Holzflö-
ßen. Am frühesten Morgen begann der Kampf, spann
sich bis zum Abend fort und endete mit der gånzlichen
Niederlage der Nidwaldner"
Aus Raphael Reinhard, S.122

Klemenz Kaufmann-Hart (1767-1841), helvetischer Agent in
Horw Portrát aus dem Malerkreis von Joseph Reinhard

ten schwer unter den monatelangen Einquartierun-
gen der französischen Truppen und deren Requisi-
tionen von Pferden, Fuhrwerken und Schiffen, aber
auch von Heu, Stroh und Lebensmitteln.3 lmmer
wieder versuchte die Gemeinde sich von diesen
Lasten zu befreien. lm Mai 1799 führte eine Be-
schwerde von Agent Clemenz Kaufmann und vom
Präsidenten der Munizipalität Franz Degen dazu,
daß die Regierung deren Absetzung beriet. Die Ver-
waltungskammer bezichtigte die Beamten, mit <drot-

ziger Ungezogenheit, störischem Hochmuth und
u ngebu ndener Frechhe¡t die ausgedachteste Lü ge
zu verbreiten.ra

'l Handbuch der Schweizer Geschichte, Bd. ll, S. 790
2 Eduard His, S. 13ff,
3 Raphael Reinhard, S. 1221f . und STALU Akten 2311334
4 STALU Akten 22lB9A und RQ4 (Protokoll der Verwaltungs-

kammer des Kantons Luzern), Fol. 143
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1.1.2. Die Gemeindeorganisation der
Helvetik

Gemäß dem Grundsatz von Freiheit und Gleichheit
wurde das traditionelle Standessystem des Ancien
Régime aufgehoben. Das neue allgemeine "helve-
tische, Bürgerrecht galt für alle schweizerischen
Einwohner und umfaßte zunächst die alten Gemein-
debürger, dann die Hintersässen, die zwar alteinge-
sessen, aber nicht Genossen der Gemeinde waren,
und schließlich auch die Zugezogenen. Die politi-
sche Gleichstellung aller Staatsbürger brachte das
Stimm- und Wahlrecht fur alle, aber auch Gleichheit
im richterlichen Verfahren und in den bürgerlichen
Pflichten wie Wehr-, Steuer- und Schulpflicht.
Das uhelvetische" Bürgerrecht beinhaltete politi-
sche Rechte. Daneben bestand das alte Gemein-
debürgerrecht weite[ welches zur Teìlhabe an den
Gemeindegütern berechtigte. Auch die Armenver-
sorgung wurde nicht einfach auf alle Einwohner
ausgedehnt. Die Ungleichheiten in bezug auf Nut-
zungsberechtigung und Mitsprache innerhalb der
Gemeinde blieben bestehen.5 Damit war jener Ge-
meindedualismus begründet, der sich bis heute er-
halten hat: Die Teilung in eine Körperschaft, die die
althergebrachten Aufgaben und Rechte der Ge-
meindebürger weiterführte - heute Bürgergemein-
de -, und die Gemeinde, in der alle Einwohner
gleichberechtigt waren - heute Einwohnerge-
meinde.
Dem zentral gelenkten Staat entsprach die zenlrale
Verwaltung. Die innere Organisation der Gemeinde
jedoch war in der helvetischen Verfassung nicht fi-
xiert. Gemei ndegüterverwaltu ng und Armenpf lege
blieben Sache der Gemeinden; denn der Staat
konnte diese bedeutenden Aufgaben mangels Er-
fahrung, Personal und nötiger Geldmittel gar nicht
ûbernehmen.6 Die alten Gemeindebehörden,
Seckelmeister und Waisenvogt, bestanden weiter.
Deshalb strebten die verfassunggebenden Räte
bereits 1798 in mehreren Gesetzesentwürfen eine

Neuorganisation der Gemeindeverwaltung an.7 Die
helvetischen Einwohner einer Gemeinde, am ehe-
sten mit den Stimmberechtigten der revolutionären
Urversammlungen vergleichbaf bildeten nun die
G e n e ral ve rsam m I u n g al I e r A kti vbürger Diese Ver-
sammlung wählte die Gemeindebeamten, die Mu-
nizipalität, welche für polizeiliche Aufgaben, den
Steuerei nzu g, d ie Zivi lstandsreg istel das Vorm u nd-
schafts- und das Fertigungswesen zuständig wars
Aus ihrer Mitte ernannte die Regierung den Agen-
ten. Er sorgte für die Durchführung der Gesetze
und hatte in der Gemeinde die öffentliche Ruhe zu
uhandhaben, und die Befehle des Staithalters, der
Gerichtshöfe und der Kantonsregierung, die da-
mals Verwaltungskammer hieß auszuführen.'g Er
war auch der Steuereinzieher. Dies war seine eìnzi-
ge Einnahmequelle, indem er als Entlöhnung eine
Provision erhielt. Obwohl sein Amt in der Verfas-
sung vorgesehen wa¡ wurden seine Rechte und
Pflichten nicht gesetzlich geregelt. Das machte sei-
ne Stellung oft schwierig und seine Maßnahmen un-
beliebt. Der Horwer Agent Clemenz Kaufmann, der
Sohn desWirts im Winkel,10 konnte jedoch eine Ver-
mittlerfunktion übernehmen. Als Horwer Gemein-
debürger identifizierte er sich mit den Forderungen
und Ansprüchen der Gemeindegenossen; daher
wurde er auch von ihnen als Vertreter fur die Ver-
handlungen wegen der Gemeindegüter be-
stimmt.11

Jene EinwohneI die als Bürger im Sinne desAncien
Régime nutzungsberechtìgt am Gemeindegut wa-
ren, bìldeten nun neu dieGeneralversammlung der
Anteilhaber Da das Eigentumsrecht der ehemali-
gen Bürgerschaft an den Gemeindegutern nie in
Frage gestellt wurde,12 konnte diese Güterverwal-
tung nur von den anteilberechtigten Bürgern be-
sorgt werden. Als Organ wählten sie die Gemeinde-
kammer ln ihre Kompetenz fielen die Verwaltung
des Gemeinde- und Armenguts und der Gemein-
dewáldef das Bauwesen, die Austeilung des Bur-
gernutzens, die Festlegung allfälliger Steuern und
die Bürgeraufnahmen."
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ln Horw läßt sich jedoch die Trennung der beiden
Arten von Gemeindeversammlungen (Aktivbürger
bzw. Anteilhaber) und ihrer ausführenden Organe
zunächst nicht feststellen. Eine erdrückende Mehr-
heit der Einwohner war auch Gemeindebürger und
Anteilhaber

1.1.3. Die Aufwertung des Gemeinde-
bürgerrechts in der Mediationszeit
1803-1814

Die innere Zerrissenheit der ehemals föderalisti-
schen Eidgenossenschaft und der Machtanspruch
Frankreichs bei der Gestaltung Europas lìeßen die
Kantone nicht zur Ruhe kommen. Der Kampf um
eine neue Verfassung zwischen den Verfechtern
des Einheitsstaates und den Foderalisten wurde
nach mehreren kurzlebigen Versuchen durch die
von Bonaparte aufgezwungene Mediationsakte
vom 19. Februar 1803 beendet. Sie stellte die föde-
ralistische Ordnung der Schweiz wieder hel aller-
dings unter dem Protektorat Frankreichs.la Das
nhelvetischeo Burgerrecht wurde aufgehoben. Das
Kantonsbürgerrecht basierte auf dem Gemeinde-
bürgerrecht. Auch das Stimm- und Wahlrecht hing
vom Gemeindebürgerrecht ab; zudem mußte der
Bürger Hausvater sein und Vermögen haben.lu Die
Einwohner- oder Aktivbürgergemeinde der Helve-
tikfiel somit dahin. Es blieb als einzige körperschaft-
liche Organisation die Gemeinde der ansässigen
Ortsbürger.1'
Die Auf nahme ins Gemeindebürgerrecht war durch
Einkauf ins Gemeindegut (Kirchen-, Schul- und Poli-
zeigut) möglich, jedoch vom Besitz einer Liegen-
schaft in der Gemeinde abhängig.1? An der stabilen
Anzahl der Liegenschaften rn der 1. Hälfte des 19.

Jahrhunderts läßt sìch ablesen, daß Einkäufe ins
Gemeindebürgerrecht in Horw selten waren.18 Nur
1805 wollten sich elf Famìlìen einkaufen, was ihnen
auch gewährt wurde.le

Der Einkauf rns Nutzungsgut der Allmenden und
Waldungen nach Personalrechten war im übrigen
fakultativ. Der Kreis der Nutzungsberechtigten blieb
durch die Bestätigung der alten Anrechtsbestim-
mungen im Teilungsbeschluß von 1800 und im Ge-
nossenreglement von 180720 genau abgegrenzt
und wurde nicht auf neue Gemeindebürger ausge-
dehnt. Da die Versorgung der Armen weiterhin die
finanzìell drückendste Aufgabe der Gemeinde
blieb, ist die Tendenz begreiflich, sowohl die Verlei-
hung des Gemeindebürgerrechts restriktiv zu
handhaben als auch die Genossenrechte nicht zu

vermehren.2l Dre Gesetze von 1BO3 und 1804 un-
terschieden nicht klar zwischen jenen Gemeinde-
bürgern, die durch Einkauf Anteilhaber am weiteren

5 Eduard His, S. 16

6 Patrick Lötscher S.37
7 nGesetz über provisorische Organisation der Gemeinden

(lVunicipalitäten und Gemeindegutsverwaltungen), y6¡
13. November 1798, "Gesetz über Gemeindsbürgerrechte,
Erhaltung der Gemeinde-Gütef bezüglich Eigentums- und
Nutzungsrechte, Einkauf und Nìederlassungsfreìheit, vom
13, Februar 1799 und .Abschluß des Gesetzes über die Mu-
nicipalitäten und Gemeindeverwaltungen,. Siehe auch Pa-

trick Lötscher, S. 37ff.
I Eduard His, S. 27
9 Eduard His, S. 14ff. und Patrick Lötschet S. 41 ff,

10 Raphael Reinhard, S. 123
11 STALU Akten 212142: 1799-1800
12 STALU Aklen212l42D und Palrick Lótscher, S.39
13 STALU AkIen 212142Ò: Gemeindegüter 1799 und Palrick

Lótscher S. 52f.
14 Patrick Lotscher, S. 75 und Handbuch der Schweizer Ge-

schichte, Bd. ll, S. B44ff.
15 Eduard His, S.41
16 ebendaS,49
17 ebendaS. 38: Gesetze von 1803 und 1804
18 STALU AkIen27l26C: Kataster 1BO1;27134C. Kataster l816
19 GAH Protokolle der Gemeindeverwaltung ab 1803, S. B: 3'1.

Mårz 1805
20 STALU Ak|en212l42D, s, a. Kapitel 1.2. Gemeindegúter
21 S. a. Kapitel 1.5,1. DasArmenwesen
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Gemeindegut (Armen- oder Bürgergut) geworden
waren, und den von altersher berechtigten Genos-
sen (heute Korporationsbürger) an den engeren
bisherigen Nutzungsgütern (in Horw waren dies All-
mend, Hochwald und Alp Risch)."
Dìe M u nizì palität als u nterste Vollzìehu ngsbehörde
wurde 1803 durch Gemeindegedchfe abgelöst.,3
Die Wahl der Behördemitglieder erfolgte durch die
Stimmberechtigten des Bezirks, der meist mehrere
Gemeinden umfaßte.24 Horw lag im Gemeindege-
richtsbezirk Kriens, dem auch Littau angehörte.
Die Verwaltung auf der Stufe Gemeinde entsprach
der Gemeindekammer der Helvetik. Wie diese wa-
ren der Gemeindevorstehe[ ein Seckelmeister und
ein Waisenpfleger von den Anteilhabern, also von
den Gemeindebürgern, zu wählen.25
Abgesehen von den Aufgaben der helvetischen
Gemeindekammer übernahm die Gemeindever-
waltung nun auch gesundheitspolizeiliche Kontrol-
len, war zuständig für die Bürger- und Nachtwache
und für die Feuersicherheit, für die Ausstellung der
Heimatscheine und der Steuerbriefe. Die Vermeh-
rung der Aufgaben und Kompetenzen der Gemein-
deverwaltung bedeutete eine bewußte, von den
Land gemei nden an gestrebte Stärku n g des boden-
ständigen Elements.26

1.1.4. Die Gemeindeverwaltung in der
Restau ration 1 81 4-1 831

Vor dem Hintergrund der Kriege gegen das napole-
onische Frankreich u nd der Ausei nandersetzu ngen
der europäischen Mächte entspann sich ab 1813
auch in der Schweiz ein neuer Kampf um dre Vor-
herrschaft zwischen den reaktionärkonservativen
Anhängern früherer Machtverhältnisse und den
Verfechtern der neuen Ordnung. lm Kanton Luzern
war der Gegensatzzwischen Landschaft und Stadt,

zwischen konservativen und liberalen Gruppierun-
gen nie überwunden worden. Am 16. Februar 18'14

errangen die Städter in einem unblutigen Staats-
streich erneut die Vorherrschaft im Großen und Klei-
nen Rat.27 Stimm- und Wahlrecht wurden an einen
Zensus - ein Minimalvermögen - gebunden, und
somit ungleiches politisches Recht geschaffen. Der
Rückgriff auf vorrevolutionäre Traditionen blieb in
Luzern im übrigen gemäßigt.
Die Restaurationsverfassung von 1814 festigte die
Stellung der Gemeinde noch meh[ indem die Ge-
meindegerichte aufgehoben wurden. Die nunmehr
achtzehn Gerichtsbezirksämter beschränkten sich
fortan auf rein gerichtliche Angelegenheiten.2s Als
Vollziehungsbeamten ernannte die Kantonsregie-
rung den Gemeindeammann. Zusammen mit dem
Waisenvogt und einem Verwalter bildete er ab 181B

das uWaisenamt". ln Horw wurde die Armenkom-
mission, die sich seit 1809 aus Gemèindeverwal-
tung und sogenannter nCommission) zusammen-
setzte, bereits 1815 durch das nWaisenamt,
abgelöst.'ze
Die Wahl etner Gemeindegüterverwaltung wird in
den Protokollen erstmals 1814 ersichtlich. An der
damaligen Gemeindeversammlung wáhlten 133
anwesende Stimmberechtigte (von 144 Bürgern mit
Sti m m recht) den Waise nvogt u nd zwei Steue rverl e-
ger, also das spätere Waisenamt. Für die Wahl der
Gemeindegüterverwalter mußten dann jene Bürger
abtreten, die nicht zu den 112 stimmberechtigten
Genossen gehörten.30

1.1.5. Die Gemeindeausscheidung
von 1831

Die 1B30er Revolution in Frankreich verhalf auch in
der Schwerz zum Durchbruch der demokratischen
Grundsätze.31

1BB



Den neuen, sogenannt regenerierten Verfassun-
gen der Kantone lag dìe Volkssouveränìtät zu Grun-
de. Die Volkswahl des Parlaments, Gewaltentren-
nung, polìtische Gleichheit aller Bürger, Petitions-
recht, P ressef rei heit, H andels- u nd Gewerbef rei heit
sollten sich endlich durchsetzen.32 ln Luzern wurde
die liberale Verfassung am 30. Januar 1831 vom
Volk angenommen.33
Die Gleichstellung aller Bürger erforderte nun auch
eine endgültige Regelung der Gemeindeangele-
genheiten.
Das neue Organische Gesetz vom 3. Juli 1831 und
das Gesetz über die Gemeinde- und Ortsbürger-
versammlungen vom 2. August 1831 schufen nun
drei Gemeindearten: die politische Gemeinde aller
schweizerischen Einwohner, die Bürgergemeinde
aller Ortsbürger und die Korporationsgemeinde al-
ler Anteilhaber am Korporationsgut.
Auch die Ausbildung der Kirchgemeinde zur ge-
setzlìchen Kórperschaft fällt in diese Zeit.3o Diese
Regelungen bilden noch heute die Grundlage un-
serer geltenden Gemeindeordnungen.3s
Die Einwohnergemeindeversammlung bestand
aus allen stimmberechtigten Einwohnern der Ge-
meinde; bis zur Verfassung von 1B4B waren das nur
die Kantonsbürger36
Diese neue Gemeinde bildete fortan die eigentliche
npolitische, Kórperschaft mit der Kompetenz, den
Gemeinderat zu wàhlen sowie örtliche Polizeiaus-
gaben und Gemeindesteuern zu beschließen."
Die sogenannten Polizeisteuern waren für die Erle-
digung örtlicher Verwaltungsaufgaben bestimmt,
für Sanitäts- und Baupolizei, für Wachdienst, ferner
für das Schulwesen und das Löschwesen und erst
seit der zweiten Jahrhunderthälfte vermehrt auch
fur den Straßenbau.
Die getrennt geführten Polizei- und Armenrechnun-
gen mußten von der Gemeindeversammlung ge-
nehmigt werden.38
Die Kompetenzen der Ortsburgergemeindever-
sammlung beschränkten sich nun auf die Erteilung
des Ortsburgerrechts, auf die Bewilligung von Kapi-

talei ngriffen ins Armengut, auf Liegenschaftenkauf
oder -verkauf und auf die Erhebung von Armen-
und Waìsensteuern.3n Ab 1842 stand letzteres der
Ei nwoh nergemei ndeversammlu ng 2u.40 Die U nter-
scheidung zwischen Einwohner- und Ortsbürger-
gemeinde warfür die Gemeinde Horw nach wie vor

22 Eduard His, S. 49 und Patrick Lötscher, S, 72 und 152, Eine
ausdrückliche Sönderung in Gemeinde-, Armen- und Ge-
nossengüte¡ wie sie in der Stadt Luzern 1822 erfolgte, wur-
de in Horw zwar nicht vollzogen.

23 Eduard His, S.42
24 ln der Mediation waren die 77 Gemeinden des Kantons in

33 Gerichtsbezirke eingeteilt.
25 Patrick Lötscher, S. 77
26 Eduard His, S.49
27 ebendaS.55f.
28 ebendaS. 62;Vergleiche dazu AlberlZgraggen, S. 16f. Da-

neben gab es nun auch in jeder Gemeinde das Friedens-
richteramt.

29 GAH Protokolle der Gemeindeverwaltung ab 1803, S. 83
30 GAH Protokolle der Gemeindeverwaltung ab 1803, S. B0:

Gemeindeversammlung vom 21. August 1814

31 Eduard His, S. 74. Bereits 1829 erfolgte eine Verfassungsre-
vision zur Stärkung der Legislatìve (Großer Rat)

32 Handbuch der Schweizer Geschichte, Bd. ll, S. 920
33 Eduard His, S. 77
34 Siehe dazu Kapitel 1.3. Kirche und Kirchgemeinde
35 Einschneidende Veränderungen in der Organisation der

Gemeinde sind auch aus der Aktenlage ersichtlich. Seit
1831 gibt es geordnete Polizei- und Armenrechnungen mit
detaillierten Formularen und regelmäßige Gemeinderats-
protokolle.

36 Kasimir Pfyffe¡ Gemeinwesen, S. 71

37 Eduard His, S. 87 und Albert Zgraggen, S. 201f. Das Gesetz
von 1832 ergänzte die Vermögensbesteuerung durch die
Erwerbsbesteuerung aller Einwohner (der landwirtschaftli-
che Erwerb blieb steuerfrei).

38 GAH Protokolle der Gemeindeverwaltung ab 1803, S. 201:

erstmalige Erwähnung 1835. Regelmäßige Rechnungsab-
nahme im Protokoll seit 1840 (S. 219)

39 Eduard His, S. 87

40 Albert Zgraggen, S. 22 und S. 2Z Organisches Gesetz vom
29. Januar 1842
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nicht allzu bedeutend, da der Anteil der Ortsbürger
weiterhin etwa4/5 aller Einwohner4l ausmachte und
dìe Bevólkerung seßhaft und stabilwar
Das ausführende Organ beider Gemeindearten
war der Gemeinderat, bestehend aus einem von al-
len Ei nwoh nern mit Kantonsbü rgerrecht gewáh lten,
vom Kleinen Rat aber noch bestätigten Gemeinde-
ammann, ferner dem Waisenvogt und einem Ver-
walter Eine Rechnungsprüfungskommission wáhl-
te die Gemeinde erstmals 1837a'z; sie wurde alljähr-
lich neu bestimmt. Für besondere Aufgaben im Ar-
menwesen oder bei Bauvorhaben wurden Kom-
missionen eingesetzt. Die Aufgaben des Gemein-
derates u mfaßte n Pol izeif u n ktionen, d i e Ausstel I u n g
von Heimatscheinen sowie Bewilligungen für Lie-
genschaftsverkáufe, H olzsch lag, Bau gesuche usw.
Haupttraktandum war aber meist die Waisen- und
Armenfürsorge.a3
Eine Trennung der Verwaltung im Sinne der Ge-
meindearten erfolgte lediglich durch zwei verschie-
dene Rechnungen, indem eine Polizeìrechnung
und eine Armenrechnung geführt wurde. Auch die-
se Regelung hat noch heute Bestand.
Die Korporationsgemeinde wurde erstmals 1831
genau umschrieben. Der Begriff nCorporation, er-
scheint im Zusammenhang mit der Frage einer All-
mendieilung am Anfang des 19. Jahrhunderts. aa

Während im Kataster von 181645 noch von "Ge-
meindegütern" die Rede ist, wird dieser Begriff im
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 29. Mai
1825 durch die Bezeichnung nKorporationsgut" er-
setZ. Die auf bestimmte nUrhorwer>,-Geschlechter

besch rän kte Anteilsberechti gu nga6 am Gemei nde-,
Genossen- bzw Korporationsgut hatte sich durch-
gesetzt. Die Berechtigten waren nun in einer eige-
nen Körperschaft zusammengefaßt. Das Gesetz
von 1831 trennte die Korporationsgüterverwaltung
konsequenterweise von der übrigen Gemeindever-
waltu ng ab.a7 Die Korporationsbü rgerversamm lu ng
konnte Reglemente und Organisationsbeschlüsse
erlassen, den Güternutzen bestimmen und die Auf-
nahme neuer Genossen regeln.48 Wurden Gesu-

che um das Genossenrecht früher meist abge-
lehnt4s, so scheint in der 2. Hälfte des .19. 

Jahrhun-
derts der Einkauf nicht mehr so begehrt gewesen
zu sein.

1.1.6. Die politischen Rechte nach 1848

lm Verlaufe der 1B40er Jahre verschärfte sich auf
eidgenössischer Ebene der Gegensatz zwischen
rad i kal-l i beralen u nd ki rch I ich-ko nservativen Partei-
ungen. Die Unentschlossenheit der Tagsatzung in
der Jesuìtenfrageso und die Zunahme der Gewalttä-
tigkeiten durch nFreischärler" führten zum engeren
Zusammenschluß der bedrängten katholischen
Kantone.5l ln verschiedenen luzernischen Gemein-
den kam es zu Solidaritätsaktionen für die Regie-
ru ng. Auch in Horw wu rd e am 29. Ju ni 1 847 feierlich

Sonderbundsfahne von 1847 mit dem Bildnis von Josef Leu von
Ebersol, auf der Rückse¡te die Muttergottes.
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eine Fahne durch den Pfarrer geweìht. Unter dieser
Fahne sammelten sìch die Wehrmänner; die Leut-
nant Jost Buholzer im Militärverein vereinigt hatte.5'z

Den fruchtlosen Beschlüssen der Tagsatzung, den
Sonderbund aufzulösen, folgte der militárische Voll-
zug durch dìe eidgenössrschen Truppen.s3 Auch
die Gemeinde Horw wurde besetzt und hatte zwi-
schen dem 24. November 1847 und dem 31. Ja-
nuar 1848 17 536 Verpflegungen zu leisten.s4
Uberall waren Soldaten einquartiert. Die Einwohner
wurden zu Fuhrleistungen verpflichtet.ss Dank der
späteren Restitutionen belasteten diese kriegeri-
schen Ereignisse die Gemeinde nicht so sehr. Wai-
senvogt Buholzer und Gemeinderatspräsident Ja-
kob Hildebrand hingegen wurden für ihre Treueer-
klärung und die Unterstützung des Sonderbunds
zur Rechenschaft gezogen. Der Regierungsrat su-
spendierte sie in ihrem Aktivbürgerrecht und stellte
sie unter besondere Polizeiaufsìcht.56 An ihrer ge-
achteten Stellung rnnerhalb der Gemeinde scheint
dies nichts geändert zu haben, denn beide übten
ihre Amter nach Ablauf einer gebührenden Frist
weiter aus. Der Aufforderung der neuen Regierung
nach Bestellung lrberaler Gemeinderätes7 leistete
Horw keine Folge. Diese Amterkontinuität ist auch
bei früheren Regierungswechseln zu beobachten.
Nach der Niederlage des Sonderbundes war der
Weg frei für die Revision der Bundesverfassung
nach liberalen Grundsätzen, und für die Einord-
nung der Kantone in einen neuen Bundesstaat.
Das Schweizerbürgerrecht als Voraussetzung des
allgemeinen Stimm- und Wahlrechts in eidgenössi-
schen und kantonalen Angelegenheiten und die
Niederlassungsfreiheit waren Ausdruck der natio-
nalen Einigung.ss Handels- und Gewerbefreiheit
wurden unter bestimmten, durch das Allgemein-
woh I bedi ngien Voraussetzu ngen, bestäti gt.
Das Stimmrecht aller Schweizerburger in kantona-
len Angelegenheiten wurde 1849 in die Kantonsver-
fassung aufgenommen.ue ln Gemeindeangelegen-
heiten hingegen (Gemeinderatswahlen und Rech-
nungsabnahme) blieb das Stimmrecht weiterhin

auf die Kantonsbürger beschränkt.60 Das zeigt sich
deutlich in den Gemeindeversammlungsprotokol-
len nach der Jahrhundertmiüe: Zwischen 302 und
307 Niedergelassene mit Schweizerbürgerrecht
stimmten jeweils ab bei Verfassungsrevisionen, Ge-
setzesvorlagen und Friedensrichterwahlen, also in
kantonalen und eidgenössischen Angelegenhei-
ten. Nur etwa 260 Kantonsbürger waren stimmbe-
rechtigt in Gemeindeangelegenheiten. Für Einbür-

41 Siehe dazu: Kapitel 1,4. Die Bevölkerung
42 GAH Protokolle der Gemeindeverwaltung ab 1803, S. 205
43 Allgemeiner Überblick bei Kasimir Pfyffer, Gemeinwesen,

S. 73ff. und für Horw speziell: GAH Gemeinderatsprotokol-
le Bd. I, S.377

44 STALU AkIen212l42D, siehe auch Kapitel: Gemeindegüter
45 STALU Aklen27l34C
46 Siehe lneichen: 3.2, Die Gemeìnde schließt sich ab
47 Eine, allerdings inkonsequent durchgeführte Trennung der

Protokollbücher finden wir bereits ab 1818. Dies entspricht
zeitlich der Sönderung in der Stadt Luzern

48 Eduard His, S. 87
49 STALU Ak\en 212142D: Gemeindegüter um 1827 11829
50 Eduard His, S. 104f.
51 Handbuch der Schweizer Geschichte, Bd. ll, S, 944f.
52 Luzer ner Zeitu n g vom 30. J u ni 1847, S. 332. Siehe auch Se-

bastian Kauf mann, Volk von Horw, S. 34ff.: Bericht ü ber das
weitere Schicksalder Fahne: Siewurde von den eidgenössi-
schen Besatzungstruppen aus dem Kirchturm geschafft
und als Beutestück nach Bern gebracht. Junge Horwer hol-
ten sich mit List ihr Feldzeichen zurück. Ein Diebstahl aus
dem Versteck des Hauses "Lieni, (Hinterberg) 1929 miß-
lang zwa¡ führte aber dazu, daß die Fahne seither im Pfarr-
amt aufbewahrt wird. S. a. Franz Buholze¡ Denkschrift,
1932

53 Eduard His, S. 107f. und Handbuch der Schweizer Ge-
schichte, Bd. ll, S. 962ff.

54 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. l, S, 561 f,

55 STALU Akten 21191 B

56 STALU Akten21l74C.3, Oktober 1B4B

57 Eduard His, S. 112

58 Handbuch der Schweizer Geschichte, Bd. ll, S. 1000
59 Eduard His, S. 115

60 Handbuch der Schweizer Geschichte, Bd, ll, S. 
.1000. 

Das
Stimmrecht ìn Gemeindeangelegenheiten wurde 1863 auf
alle seit zwei Jahren niedergelassenen Schweizerbürger
ausgedehnt. Staatsverfassung 1863, $89
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gerungen zuständig blieb die stabile Zahl von etwa
210 Ortsbürgern. ln der Kantonsverfassung von
1875 wurde das Recht der Bürgergemeinden,
Steuern zu erheben, gewährt unter der Bedingung,
daß alle stimmberechtigten schweizerischen Ein-
wohner der Gemeinde zur Abstimmung zugelas-
sen wurden.61

1.1.7. Gemeindegrenzen in neuerer ZeiI

Die Aufhebung der alten Feudalrechte zu Beginn
des 19. Jahrhunderts bewirkte eine Rechtsunsi-
cherheit, die auch in Grenlragen spürbar wurde.
Die Aufteilung des kantonalen Territoriums in Ge-
meinden, bzw. Munizipalitáten, erforderte eine klare
Festlegung der Gemeindegrenzen. 1807 wurde die
Grenze gegen Kriens reguliertu', und zwar in der
Absicht, die Pfarreien abzurunden. Die Bewohner
der neu Horw zugeteilten Höfe Bodenmatte, Ober-
strick, Ennermatte, Unterstrick, Vogelsang, Buhölz-
li, Ober- und Unter-Kuonimatte versuchten jedoch,
sich der Steuer für den Bau des neuen Gotteshau-
ses zu entziehen. Die Steuerfrage blieb unentschie-
den, da der Rat die fraglichen Hofbesìtzer zwar zu
Frondiensten, nicht aber zur Steuerleistung ver-
pf I ichtete. Die Fi nanz- u nd Staatswi rtsch aftskam mer
dagegen erklärte im gleichen Jahr auch wegzie-
hende Personen als steuerpflichtig.63 Schließlich er-
reichten 1810 sechs Höfe die Wiedereingliederung
nach Kriens. Nur Buhölzli und Vogelsang blieben
bei Horw.6a lhre Steuerleistung war aber 1818 im-
mer noch ungeklärt. Der Horwer Gemeindeam-
mann beschwerte sich beim Oberamt in Luzern,
daß die Bewohnervon Buhölzli und Vogelsangzwar
Kirche und Schule von Horw benützten, aber nichts
bezahlten. Auch gebe es alle paar Jahre Streit,
wenn ein neuer Steg über den Steinibach gelegt
werden müsse. Falls diese zweì Höfe nicht wieder

Kriens zugeteilt würden, solle man die nötige Enl
scheidungsgrundlage liefern, damit sie in den Hor-
wer Kataster aufgenommen werden könnten.6u
ln der Antwort des Rates in kirchlichen und geistli-

chen Angelegenheiten wurde eine Neuzuteilung
abgelehnt, aber auf die Frage der Katastrierung
nicht eingegangen. Gemäß den Katasterbüchern
des '19. Jahrhunderts wurde eine Schätzung durch
Horw nie vorgenommen.Go Auf der Luzerner Karte
von 1864, BlattVll, sind dann allerdings Buhölzli und
Vogelsang der Gemeinde Horw zugeteilt, Die ur-
sprünglich auf Pfarrei und Schule ausgerichtete
Einteilung galt jetl also auch als politische Grenz
linie. Dies führte bei der Grenzregulierung von
1915-1917 erneut zu Unklarheiten.6? Gemäß Ver-
messungsdekret von 1912 sollten die Gemeinde-
grenzen wenn möglich den <Gütermarchen, ent-
lang führen. Kriens und Horw beanspruchten die
Liegenschaften Buhölzli und Vogelsang beide für
sich. Während Kriens die Katastrierung und die
Unterhaltspflicht ihrer Korporatlon am Steinibach
ins Feld führte, argumentierten die Horwer mit den
bestehenden Grenzsteinen und der Grenzlinie auf
der Luzerner Karte. Nach monatelangen Verhand-
lungen ergab sich Anfang 1916 eine Verständi-
gung. Buhölzli und Vogelsang fielen politìsch an
Kriens, gehören aber bis heute zur Horwer Pfarrei.
AlsAbgeltung erhielt Horw die Städler Liegenschaft
bei der Waldegg und ein Stück Allmendland. Seit-
her bildet der Steinibach die Gemeindegrenze zwi-
schen Kriens und Horw Auch nach seiner Korrek-
tion erfolgte die definitive Grenzbereinigung von
1924in diesem Sinne.
Auch im Gebiet Biregg entstand durch die Aufhe-
bung alter Rechte eine Unklarheit. Der Verlauf der
Pfarrmarchen wurde 1810 und 1812 ubereìnstim-
mend so festgelegt: zwischen Stutz- und Matthof
durch den Bireggwald nördlich des Biregghofs
nach Südwesten und am Fuße des Hanges Rich-
tung Waldegg. Ein Verzeichnis von 1836u8

bestätigte diesen Verlauf. Ab 1849 stritten dann
aber Horw und Luzern um den Verlauf der Gemein-
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degrenze. Luzern beanspruchte die Liegenschaft
Stutz und den Bireggwald nördlich der Hofrüti mit
der Begründung, der Wald hätte ursprünglrch dem
Stift im Hof gehört. Horw setzte die Grenze bei
Tribschen an und führte sie südlich der Rodtegg an
die neue Kantonsstraße.un Nach jahrelanger Be-
weisaufnahme um die Zugehörigkeit der soge-
nannten sieben Mooserhöfe nördlich des Biregg-
waldes zeigte sich, daß diese früher in bezug auf
Vogtsteuer und Fertigung von Käufen und Gülten zu
Horw gehört hatten; dagegen waren alle übrigen
Steuern sowie Auszug der Mannschaft und Gericht
nach Luzern gegangen. Die Abschrift einer Urkun-
de von 1425, welche den Ansprüchen Horws zu-
grunde lag, wurde als widersprüchlich in Frage ge-
stellt. Soweit die genannten Rechte noch rn Kraft
waren - die Vogtsteuer war ja aufgehoben - spra-
chen sie mehrheitlich für die Zugehörigkeit der f rag-
lichen Höfe zur Stadt Luzern. Deshalb fixierte die
Regierung im November 1859 die politische Gren-
ze definitiv der Pfarrmarch entsprechend. Trotzdem
blieb diese Grenzlinie weiterhin ein Streitpunkt. Bei
der Regulierung von 1915-1917 wurde die gerade
Lìnie zugunsten der Liegenschaftsgrenzen aufge-
hoben.70 Die Einsprache des Besilzers des Biregg-
hofes - der Hof gehöre zum Schulkreis Luzern -
wurde abgelehnt. Eine letzte Veränderung in der Bi-
regg erfolgte aus Gründen der Erschließung. Zwei
Landzipfel südlich der Hirtenhofstraße kamen an
die Stadt Luzern; daf ur trat diese ein Stück Allmend-
land zwrschen Horwerstraße und Brünigbahn ab.?1

lm Gebiet der Waldegg und der Luzerner Allmend
erfolgten mehrmals kleine Abtåusche und Begradi-
gungen.72
Bei allen Grenzregulierungen des 20. Jahrhunderts
handelte es sich übrigens nurmehr um Landab-
tausch. Der grundsätzliche Grenzverlauf war durch
die Abmarchung von 1859 in der Biregg-Stutz-Linie
und sert 1924 bei Buhölzli-Vogelsang geregelt; die
Größe des Gemeindegebietes stand nicht mehr ìn
Frage.

1.2. Gemeindeguter und Korporation

1.2.1. Anrecht und Nutzung

Das Anrecht am Gemeindegut war bürgerrechtlich
problematisch, bedeutete doch die beschränkte
Nutzungsberechtigung ein Sonderrecht, das im Wi-
derspruch zur Gleichheitsidee stand. ln wirtschaftli-
cher Hinsicht hingegen bildeten die Gemeindegü-
ter eine der wesentlichen Grundlagen der Gemein-
def inanzen. Die Gemei ndegüterverwaltu ng als Auf-
gabe der Gemeinde wurde in den Verfassungen
der ersten Jahrhunderthälfte ständig verengt, bis
sie schließlich nur noch einen begrenzten Teil der
Gemeindebevölkerung betraf. Die Verfassung von
'1831 bestimmte dann den Kreis der Berechtigten in
der Korporationsgemeinde. Veränderung und wirt-
schaftliche Bedeutung der Korporation sollen im
Fol genden aufgezei gt werden.

61 Eduard His, S, 144f.: Kantonsverfassung.lBTS, $28
62 STALU Verhandlungsprotokoll des Kleinen Rates vom

6. November 1807
63 STALU AkIen29l154C
64 STALU Verhandlungsprotokoll des Kleinen Rates vom

20. Heumonat 1810

65 STALU Akten 291154C: Schrelben vom 2. März 1B1B

66 Siehe auch GAH Grenzregulierung-Grundbuchvermes-
sung 1915: Katasterliste

67 GAH Grenzregulierung-Gru ndbuchvermessung
68 STALU Akten 29l154C und PfA Akten 0/2
69 STALU Regierungsratsprotokoll vom 14. November lB59

und STALU Akten 312153

70 GAH Grenzregulierung-Grundbuchvermessung, Biregg
1915-1917

71 Gemeindeabstimmung vom 4. Juni 1972. ln Horwer Karte
von 1981 noch nicht berücksichtigt.

72 GAH Grenzregulierung: Regierungsratsbeschluß 19, Ja-
nuar 1933 wegen Neubau Blindenheim, GAH Grenzregu-
lierung: 1972 im Zusammenhang mil Grenzregulierung in

der Biregg.
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ln einer Bestandesaufnahme über Rechte, Umfang
und Pflichten im Zusammenhang mit den Gemein-
degutern beantwortete 1799 Agent Clemenz Kauf-
mann 19 vom Statthalter gestellte Fragen; diese
Antworten dienen uns als Ausgangspunkt.T3
Die Gemeindegüter umfaßten die Allmend, beste-
hend aus Kirchenallmend und Ennethorwerall-
mend, den Hochwald, wie er 15BB aus der Rege-
lung mit der Stadt Luzern und den Gemeinden Mal-
ters, Kriens und Horw ausgemittelt worden wa¡ und
die von der Kirche mitfinanzierte Alp Risch im Entle-
buch. Nutzungsberechtigt waren .1799 

140 Genos-
sen oder Rechte, also wenig mehr als die Anzahl
Liegenschaften in Horwer Hand.Ta
Ein Teil des Allmendlandes war für zwanzig Bünten,
PflanzpläIze für die Armen, ausgeschieden.T4 Das
Allmendland und das Risch dienten hauptsächlich
der Streuegewinnung und dem Viehauftrieb im
Sommer. Um dìejenigen Genossen, die kein Vieh
auftreiben konnten, nicht zu benachteiligen, erhob
der Seckelmeister pro Stück gesömmertes Vieh ein
Auftriebsgeld. Aus diesem Ertrag bestritt die Ge-
meinde ihre Ausgaben und ergänzte die uSpendo,

weilder Ertrag aus dem Armenfonds nicht ausreich-
te. Wer den Auftrieb nicht nutzen konnte, weil er kein
Vieh besaß, erhielt jährlìch einen Gulden.
Das Recht auf Holz war ebenso genau geregelt. Je-
der Genosse hatte Anspruch auf sieben Stäbe Bau-
holz aus dem Under- oder auf acht Stöckli im obe-
ren Wald. Diese Nutzung von jährlich 1050 Stäm-
men führte zu einer starken Ausholzung. Zur Frage
nach dem Wert der Genossengüter und dem mögli-
chen Einkauf wies Clemenz Kaufmann darauf hin,
daß der Anteil und der Ertrag fur den Einzelnen
durch die wachsende Zahl der Bürger schon sehr
stark abgenommen habe - eine Klage, die wir aus
früheren Jahrhunderten bereits kennen. Daher war
der Einkauf in dìe Genoßsame seit vielen Jahren
nicht mehr gewáhrt worden.
Aus dem Gesagten geht deutlich hervo6 daß die
Allmendnutzung für die Viehwirtschaft und für die
Armenversorgung von grundlegender Bedeutung

wa[ wáhrend der Rohstoff Holz aus dem Hochwald
als Bau- und Brennholz der Eigenbewirtschaftung
der Heimwesen diente.

1.2.2. Die Allmendteilung von 1807

Nach anfänglichem Verbot erließ die helvetische
Regierung am 4. Mai 1799 einen Güterteilungsbe-
schluß. Ausgehend vom Gleichheitsgrundsatz und
in der Hoffnung, durch eine Allmendteilung, also
durch Landbesitz, ihre wirtschaftliche Situation und
U nabhängigkeit verbessern zu können, verlangten
vor allem uledige Gesellen, die Aufteilung.?6
Dagegen wandte die Gemeindeverwaltung ein,
daß die Armenversorgung durch Streueverteilung,
Steuerbefreiung und Unterstützung aus dem Er-
tragsú berschuß gewâh rleistet bleiben müsse. Auch

Horw von Nordosten gesehen mit den Gemeinde-, später Kor-
porationsgütern, Allmend und Hochwald, um 1920

194



gegen e¡ne Einkaufsregelung zugunsten der
Hintersässen77 verwahrte sich die Verwaltung vehe-
ment und wies darauf hin, daß das Eigentum der
Gemeinden bestätigt worden sei; eine Ausweitung
der Anrechte wurde vor allem den Anteil der schwä-
cheren Haushaltungen und die Rechte der Nach-
kommen einschränken. Schon eher wurde man be-
schließen, das Land zu verteilen, damit jeder Bür-
ger auch verkaufen könnte.78 Durch Ratsbeschluß
vom 20. September'1800 wurden die Gegenargu-
mente als unerheblich abgelehnt und die Allmen-
den 1801 für die folgenden sechs Jahre proviso-
risch aufgeteilt.
lm Sommer 1803 erließ die Mediationsregierung
eine erneute Teilungsregelung.'e Obwohl der All-
mendboden in Horw für Bepflanzung ungeeìgnet
war und Streuegewinnung und Viehauftrieb die
Hauptnutzung darstellten, kam es schließlich 1807
zu einer Einigung. Ein Reglement entschied über
Genossenrecht und Allmendteilung.s0
lm Gegensatzzu anderen Gemeinden, etwa Kriens
oder Malterssl, beschlossen die Horwe[ ihre All-
mend nicht zu eigen zu verteilen, sondern "Strek-
ken, - abgeteilte Landstücke - in einem bestimm-
ten Mass (5/B Jucharten) auf Lebenszeit auszulo-
sen. Beim Tod des Anteilhabers fiel die Strecke an
die Verwaltung zurùck und wurde dem zuoberst auf
der Wartnerliste stehenden Genoßbürger zugeteilt.
Strecken durften wohl ausgetauscht oder weìterver-
liehen, nicht aber verkauft werden. Die Gesamtheit
des Gemeindegutes sollte dadurch erhalten blei-
ben. DieAnteilsberechtigung erhielt, wervon einem
Genoßbürger abstammte, dreißig Jahre alt war und
neigen Feuer und Licht, hatte.8'z Die letzte Bedin-
gung ging auf alte Handhabung des Genossen-
rechts zurück. Doch war diese Einschränkung
durch Aufteilung der Haushaltung oft übergangen
worden. Sie sollte nun mit der Altersgrenze von drei-
ßig Jahren wieder verschärlt werden. Diese Be-
grenzung erhitzte denn auch die Gemüter und wur-
de von einer Minderheit erfolglos angefochten.B3
Auch in späteren Jahren bot die Nutzungsberechtì-

gung immer wieder Anlaß zu Revisionsansprüchen
von jüngeren Bürgern und Junggesellen.8a Sie woll-
ten sich mit dieser Regelung nicht abfinden, zumal
auch das Siimmrecht zeitweise auf der Anteilsbe-
rechti gu ng basierte. 85

Auch die Allmendteilung auf Lebenszeil genügte
nicht allen Genoßbúrgern. Die Mehrheit war aber
gewillt, das Gemeingut zu wahren. Deshalb behielt
die Regelung von 1807 auch später ihre Gültigkeit.
Der gleiche Grundsatz wurde auch wegweisend für
die Bewirtschaftung des Hochwaldes. Auch der
Umstand, daß ein Teil der Gemeindegüter als
Armen- oder Kirchengut galt86 und deren Erlragzur
Finanzierung der Armenunterstützung diente, hielt
die Gemeinde davon ab, alles aufzuteilen.BT

73 STALU AkIen 212142D
74 STALU AkIen27l26C: Kataster 1801
75 GAH Protokolle der Gemeindeverwaltung ab .1803, 

S. 39:
1805 bereits vierzig Bünten

76 STALU Akten212l42D. 1800. Sieheauch Raphael Reìnhard,
s.222f.

77 GAH Protokolle der Gemeindeverwaltung ab'1803, S. 27f.
78 STALU Ak\en 212142D: 1800
79 Rudolf Grüter, S. 105f. Siehe auch Kasimir Pfyffer, Bd. ll,

ù. ott
80 Ausführlich bei Raphael Reinhard, S. 223ff. und STALU Ak-

len212142D
81 Bürkli, Fuchs und Schröte¡ S. 75ff. fur l\z'lalters, Alois Steiner,

S. 20Bff. fur Kriens
82 STALU Aklen212142 D: Teilungsreglement 1807, S16. Sìehe

auch Raphael Reinhard, S.226: ca.140 Genossenrechte,
total 102 Jucharten Land.

83 STALU Akten212l42Dund Ratsprotokolle Bd. 12: Entscheid
vom 8. Februar lB0B

84 STALU Aklen 2121 42 D : Genossen berechti gun g 18421 43
85 Siehe Kapitel 1.1,3. Die Aufwertung des Gemeindebürger-

rechts in der Mediationszeit 1803-1814
86 STALU Akten 2121 42 D : Alp Risch i n ei ner Bittschrift von 1 B0B

als Kirchen- und Armengut bezeichnet.
87 STALU Ak\en 212142D: Begrundung durch Gemeìndever-

waltung 1800
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1808 stellte sich die Frage von neuem.Bs Die Genos-
sen waren in zweifast gleich große Lager zerstritten.
Die Mehrheit * sie hatte nur eine Stimme mehr als
die Minderheit - beharrte auf der altgewohnten Auf-
triebsnutzung der Alp Risch. Als Armen- und Kir-
chengut - die Alp war mit Hilfe von Kirchenkapttal
im Jahre 1608 gekauft worden * sei sie im Personal-
recht zu nutzen. Die Minderheit hingegen forderte
eine Aufteilung zur teilweise freien Benutzung oder
sogar Verpachtung. Dies war aber vom Gesetzge-
ber nur für Realnutzungsgüter vorgesehen.se Die
Minderheit konnte sich nicht durchsetzen. Die
Rechtsunsicherheit und die unklare Unterschei-
dung von Gemeinde- und Armengut manifestiert
sich deutlich im fehlenden Entscheid des Rates.
Der Streit erledigte sich schließlich dadurch, daß die
Alp Risch zunächst verpachtet und dann 1811 ver-
kauft wurde, um den Neubau der Pfarrkirche zu
finanzieren.e0 lndirekt finden wir darin die Bestäti-
gung dafü¡ daß die Alp teilweise zum Kirchengut
gezáhlt wurde.
Als dann die Korporationsgemeinde durch die Ver-
fassung von 1831 endgültig von der Ortsbürger-
und von der Einwohnergemeinde abgetrennt wur-
de, entschlossen sich die Genossen gleichwohl
nicht zur Verteilung. Dieser vorsichtigen Haltung
verdan ken wi r ei ne bedeutende Land reserve mitten
im Talboden, von der die öffentliche Hand bei man-
chen späteren Bauvorhaben profitiert hat.

1.2.3. Das Wald- und Streueland-
Reglement von '1837

Ein erster Vorstoß der Gemeindeverwaltung, den
Hochwald auf andere Weise zu nutzen und den
Viehauftrieb nicht mehr zuzulassen, war 1804 von
den Genossen abgelehnt worden. Das kantonale
Forstgesetz von '1835 hatte zum Ziel, die Wälder vor
Ausholzung zu bewahren und ihren Bestand zu

schützen. Auch die Horwer beklagten sich mehr-
mals über die Schwierigkeit, den Mißbrauch des
Holzschlags im Hochwald zu kontrollieren.el Die Be-
stimmung, Holz nicht aus der Gemeinde zu verkau-
fen, wurde immer wieder umgangen.s2
Veranlaßt durch das Forstgesetz und in Anlehnung
an die Regelung auf derAllmend wurde daher 1837
auch für den Hochwald eine Streckenzuteilung vor-
genommen. Pflege und Nutzung legte man genau
fest.'g3 Die Frage der Nutzungsberechtigung hinge
gen erforderte wiederu m er ne jah relange Beratu ng.
Sie konnte erst 1842 entschieden werden.e4 lm Ge-
gensatz zur Regelung von 1807 setzte sich die wei-
tergehende Bestimmung durch, daß der minde-
stens dreißrg Jahre alte, in der Gemeinde wohnhafte
Genoßbürgef berechtigt sein solle, also auch die
Ledigen. Ein letzter Versuch einiger Genoßbürger;
die Teilung zu Eigentum zu erreichen, scheiterte in
der Korporationsversammlung im Sommer 1842.s5

Während dre Losung der Allmendteilung mit le-

benslänglicher Streckennutzung sich eingebürgert
hatte und wohl auch den Bedürfnissen entsprach,
zeigt die mehrmalige Revision des Waldreglements
(1854,1863,1894) die veränderte Bedeutung des
Holzschlags fur die Gemeindebürger und für die
Korporation als Einnahmequelle. lm Reglement von
1854 beschloß man eine weitergehende Entschädi-
gung fur Genoßbürge¡ die keine Strecke bewirt-
schafteten und auch nicht mehr in der Gemeinde
wohnten. Um die nötigen Finanzen zu beschaffen,
wurde das Land von einer Kommission geschätzt.
Die Streckeninhaber leisteten eine wertentspre-
chende Zahlung, und die noch offenen Hochwald-
strecken wurden versteigert. Die gemeinsame Pfle-
ge von Wald und Wegen durch Frondienste wurde
aufgehoben. Taglöhner führten die nötìgen Arbei-
ten unter Leitung der Verwaltung aus.su Damit war
die Entwicklung von der Eigenbewirtschaftung des
Waldes durch den einzelnen Genoßbürger zur
Lohnbewirtschaftung durch Waldarbeiter eingelei-
tet. 1866 wurde eine Regelung getroffen, nach wel-
cher Korporationsbürger in der ganzen Schweiz
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nutzungsberechtigt waren. Dies zeigt die zuneh-
mende Bedeutung des in Geld ausbezahlten Bür-
gernutzens gegenüber der Streckenbewirtschaf-
tung. Seit 

.1898 wurde der Holzschlag von der Kor-
porationsverwaltung besorgt. Um den Gewinn zu
verbessern, wurde seither gemäß regierungsrätli-
chem Entscheid alles Holz óffentlich versteigert.eT
Bereits 1863 hatte man auch dre nVeräußerung von
Bauplätzen und einzelnen Stücken Korporations-
landes durch Bewilligung der Korporationsver-
sammlung, ins Reglement aufgenommen.es Erste
Ansuchen waren schon um 1830 erfolgt'gs und häuf-
ten sich dann nach 1863.1oo

Die beschriebenen Neuerungen im Reglement ver-
änderten auch den Grundgedanken der gleichbe-
rechtigten Nutzung der gemeinsamen Güter durch
die Anteilhaber in der Dorfgemeinschaft, da nun an
die Stelle des Naturalnutzens die genossenschaftli-
che Beteiligung trat.

ihrem Wesen als Gemeinschaft, und zwar unabhän-
gig von der obrigkeitlichen Verwaltungsorganisa-
tion.
Die oben beschriebenen verfassungsrechtlichen
Anderungen im Laufe des Jahrhunderts bauten
zwar auf der Pfarrgemeinde als Gemeinschaft auf,
drängten aber auch ìhre Bedeutung zurück. Die
neuen politischen und staatsrechtlichen Strukturen
und Begriffe ermöglichten eine Gemeinschaftsform
außerhalb der Kirche. Die Ausbildung der Kirchge-
meinde als öffentlich-rechtlrche Organisation ent-
spricht der Ausscheidung der Gemeindeangehöri-
gen in Einwohner-, Ortsbürger- und Korporations-
gemeinden, wie sie zu Beginn der Regeneration
vollzogen war. Bedingt durch die stabile Bevölke-
rungszusammensetzung und die wirtschaftlichen
Gegebenheiten des Bauerndorfes, erfolgte die
Trennung von Kirchgemeinde und politischer Ge-
meinde in Horw aber nur zógernd und zunächst
kaum wahrnehmbar

1.3. Kirche und Kirchgemeinde

Die Kirche im Dorf hatte für die Landbevölkerung
eine große Bedeutung. Weltliche wre religröse Ver-

anstaltungen waren in die kirchliche Gemeinschaft
eingebunden, nahmen in der Kirche ihren Anfang.
Was den Bürge¡ das Volk betraf, wurde in der Kir-

che verkündet (Gemeindeversammlungen, obrìg-
keitliche Verlautbarungen). Der Pfarrer scheute sich
nicht, seine Pfarrkinder von der Kanzel herab in ih-

rem politrschen und sozialen Handeln zu beraten.
Die Kirche als Ort, wo man sìch traf, war nicht nur
örtliches, sondern auch geistiges Zentrum des Dor-
fes. Wichtige Bereiche des óffentlichen Lebens, wie
Armenpflege, Schule und Pflege von Brauchtum
wuchsen aus der kirchlichen Gemeinschaft heraus
und wurden von den kirchlichen Vertretern geför-
dert. ln diesem Sinne repräsentierte die Pfarrei am
Anfang des 19. Jahrhunderts die Gemeinde in

BB STALU AKIen212l42D
89 Rudolf Grüter, S. 106. Personalrecht = persönliches Recht

einesGenossen, unabhängig von einer Liegenschaft, Die
Rechte können demnach vermehrt werden. Realrecht =
Nutzungsrecht an eine bestimmte Liegenschaft gebun-
den. lhre Anzahl ist bestimmt und kann nicht vermehrt wer
den. Grüter S. 16f.

90 GAH Protokolle der Gemeindeverwaltung ab 1803, S. 56
91 ebenda, S.41: 1. Januar 1807
92 STALU Akte n 21 2 I 42 D und GAH P rotokolle der Gemei nde-

verwaltung ab 1803, S. 54
93 STALU Aklen 212142D; siehe auch Raphael Reinhard,

s,225f.
94 KA Korporationsprotokolle, Bd. l, Versammlung vom

6. Màr21842
95 STALU Aklen212142D. 1842
96 STALU Aklen312l42J: Reglement 1854, $30 und 31

97 Entscheid des Regierungsrates gegen den Beschluß der
Korporationsversammlung vom 24. April 1B9B

98 STALU Akten312l42J: Reglement 1863, S13
99 GAH Protokolle der Gemeìndeverwaltung ab'1803, S. 167

und 189

100 KA Korporationsprotokolle Bd. ll, S. 205ff.
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Das Organisationsgesetz von 1842101 regelte die
demokraiische Organisation der Kirchgemeinde.
Die Stimmberechtigten wáhiten in Kirchgemeinde-
versammlungen unter dem Vorsitz des Pfarrers die
Kirchenverwaltung, den Kirchmeier; Sigristen und
Organisten. Ki rchen bauf ragen u nd Ki rchensteuern
konnten behandelt werden. Trotzdem behielt der
Staat, also die Regierung in Luzern, dle Kontroll-
funktion und Entscheidungsbefugnis bei. Auch das
Recht der Pfarrwahl, also das Kollaturrecht, bean-
spruchte in Horw die Regierung. Dazu kam, daß die
Einwohner in der Regel katholisch waren, eine Tren-
nung der Aufgaben innerhalb der Gemeinde also
nicht erfolgen mußte. Kirchenräte und Gemeinderä-
te waren oft identisch.10, Andersgläubige hatten
kein Gewicht. Erst als Folge der Niederlassungsfrei-
heit, der Gewerbefreiheit und der allmählichen ln-
dustrialrsrerung in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts ließen s¡ch im Dorf vermehrt auch Auswär-
tige nieder ln der Kantonsverfassung von 1863 wur-
de daher die Kirchgemeinde als Organisation aller
Bürger und Niedergelassenen katholischer Reli-
gion definiert. 103

Es mußte nun auch eine Entflechtung der Funktio-
nen von Kirchgemeinde und politischer Gemeinde
erfolgen, und die Finanzen der Kirche waren auf
eine neue Grundlage zu stellen. Der Unterhalt der
kirchlichen Gebäude war von altersher Sache der
Gemeindeangehörigen. Der Einzug einer Steuer
war beschrànkt auf die Kostendeckung für große
Vorhaben. Fur den Bau der neuen Pfarrkirche zum
Beispiel beschloß die Gemeindeversammlung für
das Jahr 1809 eine derartige Steuer Diese Unter-
haltspflicht führte zu Auseinandersetzungen zwi-
schen Gemeinde und Kirchenverwaltung.l04 1849
löste ein Antrag der Kirchenverwaltung auf Repara-
turen am Pfarrhaus einen Kompetenzstreit zwi-
schen der Kirchgemeinde und der politischen Ge-
meinde aus. Dies macht dìe Verflechtung zwischen
den beiden lnstitutionen deutlich. Der regierungs-
rátliche Entscheid legte grundsätzlich die Verwal-
tung der Kirchenguter durch die Kirchgemeinde

resp. Kirchenverwaltung fest, schránkte aber
gleichzeitig dieses Recht ein. Wo einzelne Angele-
genheiten ubungsgemäß von der politischen Ge-
meinde behandelt worden seien, "habe der Ge-
meinderat das daherige Verwaltungsrecht auszu-
ùben und die politische Gemeindeversammlung zu
entscheiden.)>105 Mit diesem Entscheid war der Kon-
flikt natürlich nicht behoben. 1893 wurde daher im
Rahmen einer neuerlichen Kirchenrenovation eine
Lósung der unklaren Zuständigkeit angestrebt.
ln einem nÜbereinkommen zwischen Gemeinderat
und Kirchenverwaltung" einigte man sich, daß Aus-
gaben der Gemeinde, uwelche zu kirchlichen
Zwecken und zum Unterhalt der dem katholischen
Kultus dienenden Gebäulichkeiten und Einrich-
tungen Verwendung fanden,, nicht mehr aus der
sogenannten Polizeikasse, sondern naus einer zu
dekretierenden Kirchensteuer bezahlt werden
sollten.rl06
Die Gemeinde verzichtete auf eine Entschädigung
oder jährliche Zinszahlung für das Pfarrhaus, ent-
zog sich aber der Verpflichtung und Zuständigkeit
für Renovation und Unterhalt. Die Ausgaben für
den Friedhof hingegen hatte gemäß Art. 4 dieses
Ubereinkommens die Polizeigemeinde zu über-
nehmen.
Mit diesem Vertrag war die Trennung von Kirchge-
meinde und politischer Gemeinde in Horw auch in
finanziellen Belangen vollzogen. Durch die Einfüh-
rung der Kirchensteuer wurde die Kirchgemeinde
unabhängig.

1.3.1. Das Pfrundeinkommen und seine
Veränderung

Der grundlegende Wandel spiegelt sich auch in der
Entwicklung der Einkúnfte des Pfarrers. Zu Beginn
des Jahrhunderts wurden die verbliebenen Zehnt-
ansprüche des Pfarrers abgelöst.107 Nach jahrelan-
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ger Verzögerung, unter anderem wegen der
schwierigen Einschätzung, setzte das Loskaufge-
setz vom 18. Mai 1805 die endgültige Ablösung in

Gang.
Die Zehntansprüche wurden durch Kapital-

Verzinsung abgegolten.'oB Für den Pfarrer von
Horw standen derZehnt vom Zumhof 1806 und von
der Allmend 1810 im Vordergrund. Der Nußzehnten
für den Unterhalt des Ewigen Lichts war 1833 zum
Teìl immer noch fällig'oe, und eine Abgabe vom Gut
Vogelsang wurde erst 1856 abgelöst.110 Das Privì-
leg des Geìstlichen auf freie Benutzung des All-

mendlandes wurde nach jahrelangem Streit 1863

durch den Regierungsrat aufgehoben."' lm glei-

chen Jahr trat der Pfarrer auch das Fischereirechl
im Winklersee gegen eine jährliche Entschädigung
an den Staat ab. Andererseits leistete der Staat als
Kollator und Kontrollorgan bereits im Jahre 1802 eì-

nen Beitrag von 200 Frankenl12, was beinahe einen
Viertel des jäh rlìchen Pfarrei n kommens ausmachte.
Um dìe Stellung der Geisllichen zu verbessern und
die nach der Zehntablösung verbliebenen Einkünf-
Iezu ergànzen, wurden aus der'1806 gegrùndeten
geistlichen Kasse je nach Bedürftigkeit der betret
fenden Pfarrei weitere Beiträge ausbezahlt. Fur

Horw stieg diese Summe von anfänglich 200 Fran-
ken allmählich bis auf 1200 Franken im Jahre
1869.113

Diese Regelungen zeigen, daß sich die fìnanzielle
Grundlage für Kirche und Pfarrer zwar rechtlich,
nìcht aber tatsächlìch verändert hat. Die Zehnten
waren durch Kapitalzinsen ersetzt worden, und der
staatliche Beitrag machte auch 1869 etwa ein Drittel

der Einkünfte aus. Noch harrte die finanzielle Rege-
lung mit dem Kanton einer Losung. Schon seit län-
gerer Zeit bemuhte sich die Regierung, die Unter-

stützung aus der geìstlìchen Kasse aufzuheben.
Der Pfrundbrief aus dem Jahre 1909116 regelte die
Einkommensgrundlage des Pfarrers und des Vi-

kars neu. Deren Besoldung sollte in Zukunft mÖg-

lichst aus den Zinsen des Pfrundfonds, geäufnet

aus Stiftungen und Kapitalanlagen, und allenfalls

aus den Steuern der Kirchgemeinde bestritten wer-

den. So wollte die Horwer Kìrchenverwaltung die
Voraussetzung schaffen, um auf den Beitrag aus
der geistlichen Kasse verzìchten zu kónnen. Die
Verhandlungen mit dem Finanzdepartement über
eine einmalige Entschädigung an den Pfrundfonds
führten zu einem Kompromtß: die staatliche Ver-

pflichtung wurde mit Fr 7000.- abgelöst.117

Mit der Finanzausscheidung zwischen Kirchenver-
waltung und politischer Gemeinde von 1893 und
der Pfrundablösung vom Staat 1909 erreichte die
Kirchgemeìnde Horw jene finanzielle Selbständig-
keit, wie wir sie heute kennen. Gleìchzeitig war da-
mit die Voraussetzung dafúr geschaffen, die Kolla-
turrechte vom Staat zu übernehmen.

101 Eduard His, S. 
.102, 

Davor bereits Gesetz vom 7. Julì 1820

über die Verwaltung der Kirchengüter durch einen Kir-

chenrat
102 STALU Akten 39/116D: 1849
103 Eduard His, S. 133 und 136: Elne protestantìsche Kirchge-

meinde gab es ìn der Stadt Luzern seit 1863.

104 STALU Akten 291154C: 1839

105 STALU Akten 39/.116D: Regierungsratsprotokoll vom

13. August 1849
106 PfA Akten B/4: Übereinkommen vom 3. Februar 1893 und

GAH Abstìmmungsverbal 1876-1905, Fol. 187f.: Abstim-
mung vom 12, März 1893

107 STALU Akten 29l.1548; siehe auch Raphael Reinhard,
s. 15

108 Max Lemmenmeien S. 159ff. und 187f,

109 STALU Akten 291154C
110 STALU Akten 39/116 B

111 STALU Akten 39/1168 und 596/6,36.1 (Kollaturakten)

112 STALU Akten 291154 B

113 STALU Akten 596/6.36.1 (Kollaturakten)
114 STALU Akten 29/154 B

115 STALU Akten 596/6.36.1 (Kollaturakten)
116 ebenda; Kirchgemeinde vom 21. März 1909
117 STALU Akten 596/6.36.1; Regierungsratsprotokoll vom

31. lVlärz 1909
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Pfrundeinkommen des Pfarrers von Horw um 1800114

Angaben Pfr, Weingartners vom 27. Januar lB02

für den Zehnten des Guts zum Hof und
Allmend Bünten (nicht bezogen)

aus dem Jahrzeit-Buch (bezogen)
von dem Pfrundvogl und extra Kapital-

zins (bezogen, aber Hauszins von 15 Gl
abgezogen)

Zins von den Pfrundgütern (bezogen)
Zins von dem Wrnkler See (bezogen)
von dem Allmend Gnuss Zins (bezogen)
von der Verwaltungskammer bar

empfangen

Total

Pf rundeinkommen 19091 15

freie Benutzung von Pfarrhaus und um-
liegendem Gelände

Besoldung aus Zinsen des Pfrundfondes
und aus der Kirchensteuer

Nebeneinkommen:
aus Stiftungen
Abhaltung sog. Konkursbeichttage und

allfällige Auslagen (Beichtväter usw)
Entschädigung des Heiligtagopfers,

der Kreuzgänge und der Kirchweihpredigt
Holzentschädigung von der Gemeinde

als Ablösung des sog, Herren- oder
Pf rundwaldes (seit 1893)

Fischerrecht aus der Staatskasse
(seit 1863)

Total

Auch in den Jahren wechselvoller Spannungen zwi-
schen Kirche und Staat im 19. Jahrhundert blieb
das Kollaturrecht des Staates bestehen, selbst als
die Kirchgemeinde längst eingeführt war. Der Fall
von Pfarrer Anton Weingartne[ der ¡m Winter
1814115 zurücktrat, zeigt jedoch, daß sich die Ge-
meindebürger durch Bittschriften an dte Regierung
fur oder gegen einen Pfarrer aussprechen
konnten.120 Der Entscheid über die Annahme von
Weingartners Rücktritt und die Sicherung seines Le-

bensunterhaltes mit Fr 400.- jährlich blieben aller-
dings der Regierung vorbehalten.l2l Bis 1871 ver-
warf der Große Rat die Abtretung der Kollaturrechte
an die Kirchgemeinden immer wieder Erst das Ge-
setz vom 26. September 1872122 regelte die Los-
kaufsmodalitáten. Die Übernahme der Pfarrwahl
scheiterte aber an den f¡nanziellen Belastungen, die
mit dem Kollaturrecht verbunden waren.123 Horw
gelang es 1909, mit der Pfrundablösung die finan-
zielle Last zu reduzieren.
Am '10. Mai 1932 bestätigte der Große Rat die Über-
g abe des nKol I atu r- respektive P räse ntati onsrechts
beì derWahl des Pfarrers von Horw" an die Kirchge-
meinde.124

1.3.3. Der Neubau der Pfarrkirche

Wegen der wachsenden Zahl der Pfarrkinder muß-
te Anfang des 19. Jahrhunderts die alte baufällige
Kirche einem stattlichen Neubau weichen. Über
dessen Vorbereitung, Ausführung und Ausgestal-
tung sind wird sehr genau unterrichtet.l2s 1B0B ver-
gab die Gemeinde den Neubau der Pfarrkirche an
Baumerster Josef Singer in Luzern.126
Die Finanzierung wurde mit der Verpachtung und
dem späteren Verkauf der Alp Risch und mit einer
mehrjährigen Kirchensteuer gesichert. Nach länge-
rer Planung konnten die Horwer 1813 die neue Kir-
che etwas weiter östlich als die alte, also von der
Dorfstraße zurückverset1, in kurzer Zeit errichten.

77.66
290.60

Fr
Fr.

187.06 Fr
53.333 Fr
13.333 Fr.

5.333 Fr.

200.- Fr.

827.32 Fr.

2600.- Fr.

24O.- Fr.

100.- Fr.

400.- Fr

26.- Fr

3366.- Fr.

1.3.2. Das Kollaturrecht des Staates

Der Kollator einer Pfründe hat das Recht, diese
Pfründe mit einem Geistlichen zu besetzen. Für
Horw stand dieses Recht ursprünglich dem Kloster
im Hof zu, ging durch Verkauf 1291 an Habsburg
und '1433 an die Stadt Luzern über118 Nach 1799
ubernahm die neue Regierung die alten Rechte
und wahrte sie im Gesetzvom 22. Januar 1800.1ls
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Auf einem langrechteckigen Grundriß erhob sich
ein einschiffiges Langhaus. Daran schloß sich ein
dreiseitig geschlossener Chor an, flankiert von Sa-
kristei und Turm. Die hochbarocke Reihenfolge von
Kuppeln war bereits mit klassizistischen Formen
des 19. Jahrhunderts verbunden. Die innere Ausge-
staltung wurde ab 1814 in Angriff genommen und
unter Pfarrer Sigrist vorangetrieben, Stuckmarmor-
altäre von Johannes Josef Moosbrugger und
Deckenmalereien von Xaver Hecht, 1890 von Josef
Balmer übermalt, prägen noch heute den Raum-
eindruck.
Bereits Anfang 1817 bat Pfarrer Sigrist beim Gene-
ralvikar um lnstruktionen für die Vorbereitung der
Weihe."' Zwei Jahre später wiederholte er im Na-
men der Gemeindeversammlung die Bitte, da der

Pfarrkirche nach derVergroßerung und Renovation von 1938

Pfarrkirche mit Friedhof. erbaut 1813-1819

118 Siehe dazu Brülisauer: 2,2. Die Herrschaft und 2.4. Die Kir-

che
119 Eduard His, S. 30
120 STALU Akten 2911544; siehe auch Raphael Reinhard, S.

6B: wegen Vernachlässigung der Seelsorgepflicht
121 STALU Akten 2911544: Protokoll d. Tågl. Rats v 4. 1. 1815
122 Eduard His, S. 

.139 und Walter Hochstraße[ S. 'l53ff 
,

123 ebenda, S. 87: je nach Rechtsverhältnis kann die Kollatur
die Baupflicht, Entlöhnung, Naturalentschådigung usw
beinhalten.

124 STALU A4 F9: Akten Pfarrei Horw
125 STALU Akten 29/154C; siehe auch Raphael Reinhard,

S, 27ff. und Kunstdenkmäler Luzern, Bd. I, S.312-320
126 Kunstdenkmäler Luzern, Bd. I, S. 313
127 STALU Akten 291154C
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Bau nun vollendet sei.'" Die Verzögerung von sei-

ten der kirchlichen Obrigkeit ergab sich wohl aus
den bis 1B2B ungeklärten Verhältnissen, welcher Bi-

schof uberhaupt fur Luzern zuständig sei. Die Kir-

che unserer Lieben Frau wurde deshalb erst am
4. Oktober 1831 durch Josef Anton Salzmann, den
Bischof von Basel, geweiht.
Schon bald standen die ersten Reparaturen an,
und auch das Projekt für ein neues Totenhaus und
ein Vorzeichen erhitzte die Gemuter. Trotz der Befür-
wortung durch Kirchenverwaltung und Gemeinde-
rat war dìe Zustimmung der Bevólkerung zu dieser
Bauausgabe 1B3B nicht zu erreichen.l2s DasVorzei-
chen wurde dann 1876 angebracht, den Bau des
Totenhauses beschloß die Gemeinde erst 1880.130

Die Renovationsarbeiten von 1890-1894 wurden
am 3. Juni 1894 mit der feìerlichen Glockenweihe
abgeschlossen.
Mit der Zunahme der Bevólkerung wurde die Pfarr-
kirche zu klein. Schon bei der Volksmission von
1925war das unübersehbar Die wirtschaftliche Kri-

se verzögerte aber die Kirchenerweiterung bis
1935.131 Nach intensiver Abklärung der finanziellen
Fragen132, der zukünftigen Bedürfnisse im Seege-
biet und der verschiedenen Möglichkeiten eines
Anbaus kam es 1937 zu einem Kompromißent-
scherd der Kirchgemeindeversammlung:133 Die Kir-

che wurde nach Westen um ein Joch verlängert;
dieses Joch enthält die Eingangshalle mit zwei seitli-
chen Kapellen, darüber liegt die Orgelempore. Die
KapaziTäI der Kirche wurde so auf 700 statt der ur-

sprünglich erhofften 1000 Sìtzplätze erweitert. Eine
in Aussicht genommene Filialkapelle ìn Kastanien-
baum sollte später das Platzangebot ergänzen.134

An der Westseite leitet ein uberwólbtes Vorzeichen
in die Kirche. Seitenfassaden und Vorbau wurden
durch Lisenen und Gesims deutlìch gegliedert.l3s
Am 13. November 1938 hielt Bischof von Streng
den feierlichen Einzug.

'1.3.4. Religiöses Leben in der Gemeinde

Die Einwohner von HorW verstreut uber dìe ganze
Halbinsel bis weit an die Pilatushänge hinauf, trafen
sich in der Kirche. Sie war Versammlungsort und re-

ligiöser und gesellschaftlicher Mittelpunkt des Dor-
fes. Das harte und arbeitsame Leben der bäuerlì-
chen Bevölkerung und der Handwerker wurde un-
terbrochen durch Feiertage und religiöse Feste.

Dazu gehörten auch familiäre Ereignisse wie Tau-

fen, Heiraten und Begräbnisse. Eine außerordentlr-
che Heirat konnte zum Beispiel 1B7B gefeiert wer-
den, als drei Geschwisterpaare - Kaufmann von

Horwer Brautpaar beim letzten Waldbruder Jakob Reinhard
(tl821) im Steinbruch bei Winkel



Bìschof Leonhard Haas (1833-1906)

Langensand, Kaufmann von Unterwil und Buholzer
von der Bodenmatt - sich gleichentags untereinan-
der verheirateten.l36
Pfarreiwallfahrten, von denen heute noch diejenlge
nach Sachseln und die Nachtwallfahrt durchgeführt
werden, bis in die 1960er Jahre auch Volksmissio-
nen, die alle zehn Jahre stattfanden, dienten der re-
ligiösen Veftiefung und förderten das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl. AIle paar Jahre konnte eine Pri-
miz gefeiert werden, ein f reudiges Festfür die dörfli
che Gemeinschaft.l3i Auch die Pfarreinsetzung ver-
einigte jeweils die Pfarrgenossen zu einer großen
Feier Ein aufregendes Ereignis muß die erste Fir-

mung im Dorf am 19. Julì 1909 gewesen sein. Die
Dritt- bis Fünft-Kläßler aus Kriens und Horw insge-

samt 509 Kinder, empfrngen das Sakrament.r3s Re-
gelmäßig finden Firmungen in der Horwer Pfarrku-
che aber erst seit 1932 statt.
Höhepunkte bildeten auch die verschiedenen Be-

suche von Bischof Leonhard Haasl3s in seiner Hei-
matgemeinde. Am 25. Oktober 1833 in Horw gebo-
ren und dort aufgewachsen, wohnte er auch wáh-
rend seiner Gymnasial- und Studienzert noch in ser-

nem Elternhaus im Spyr Täglich legte er den ein-
stündigen Fußweg in die Stadt Luzern zurück. 1B5B

zum Priester geweiht, arbeitete er wáhrend einiger
Monate noch rn HorW kam dann als Pfarrhelfer
nach Luzern und ab 1863 zu Pfarrer Johann Seba-
stian Reinhardlao nach Zúrich.ln Dietikon betreute
er seine erste Pfarrei. Die weiteren Stationen in der
lnnerschweìz hießen: Pfarreì Hitzkirch, Professur an

der theologischen Fakultät in Luzern 1875, Chorherr
zu St. Leodegar und Regens am Priesterseminar
1878. 1BBB wurde er zum Bischof von Basel ge-
wählt.1a1 Ein Zeichen seiner väterlichen Großzugig-
keit war 1892 die Schenkung der Reliquien der Hl

128 GAH Protokolle der Gemeindeverwaltung ab 1803, S. 111

129 STALLJ Akten 291154C
.130 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Vl, Fol. 190 und STALU

Akten 39i116 B

131 PfA Pfarrei-Chronik, Bd. ll

132 GAH Gemeinderatsprolokolle Bd. XV S. 555
133 PfA Akten 5/3: 19. September 1937
134 Siehe dazu: Kapitel 3.5.2. Die katholische Kirche in den

Ouartieren
135 Kunstdenkmäler Luzern, Bd. l, S. 314
136 Sebastian Kaufmann, Volk von Horw, S. 17f.

137 LeIzle Primiz am 5. Dezember 1976

138 PfA Pfarrei-Chronik, Bd. ll

139 Vaterland, Nr 110 vom 15. IVai 1906 und Nr 111 114

140 .1811-t 1874; siehe dazu: Sebastian Kaufmann, Gedenl<-

schrift zum hundertsten Todestag, Horw 1974

141 FranzStucki,S. 135f.
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Felician und Victor an die Horwer Kirche.la, Papst
Leo Xlll. verlieh daraufhin der Pfarrei Horw einen
jährlichen vollkommenen Ablaß, der jeweils am vier-
ten Sonntag rm Oktober gefeiert wurde.143 Anläßlich
der Kirchenrenovation stiftete Bischof Haas den
Horwern die größte der fünf neuen Glocken, die zu
seinen Ehren Leonhardus-Glocke heißt. Auch bei
dieser Gelegenhert weilte er im Dorf und predigte
an der feierlrchen Glockenweihe vom 3. Juni 1894.
Ganz Horwwar reich beflaggt, und die Bevölkerung
freute sich an dieser Festlichkeit.l44

Nach einem ausgefüllten Leben wurde der Bischof
auf ergenen Wunsch in seiner Heimatgemeinde be-
graben. Schon die Überfufirung der Leiche nach
Horw brachte eine große Volksmenge ins Dorf. Die
Beerdigung am Samstag, den 19. Mai 1906, fand
dann in Anwesenheit zahlreicher weltlicher und
geistlicher Würdenträger statt. Die Teilnahme war so
groß, daß viele Pfarrgenossen und Auswäriige nicht
mehr in der Kirche Platz fanden. uDer Eindruck war
überwáltigend. Kein Auge blieb trocken.,145
Die Kirche hat schon immer einen großen Beitrag

Glockenweihe von 1894
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im sozialen und schulischen Bereich geleistet. Seit
1866 unterhielt die Pfarrgemeinde Horw eine an-
sehnliche Jugendbibliothek. Mit 761 Titeln war sie
1BB2 eine der größten im Kanton.l46 Gegen die
Jahrhundertwende und vor dem Ersten Weltkrieg,
vor allem unter den Pfarrherren Furrer und Zemp,
wurde das Engagement in der Bildungsarbeit und
in der Fürsorge verstärkt.
Um den sozial-caritativen Bererch kümmerten sich
die Frauen- und Müttergemeinschaft (gegrundet
1877), der freiwillige Armenverein (1883), der seit
1912 bestehende Frauen- und Töchtervereìn (er
konnte schon 1914 eìnen Kìndergarten einrich-
ten)147 und der Verein für Krankenpflege und Fami-
lienhilfe.
lm gleìchen Zeitraum entstanden auch Vereine mit
dem Ziel, Bildung und Kultur zu fördern. Seit 1857
gab es ìn Horw den Piusverein. Mitbegrunder die-
ser Organisation war der spätere Bischof Leonhard
Haas.lo' Damals gab es auch bereits einen Chor
und eine Blasmusik für die Gestaltung kirchlicher
Anlässe. Aus dieser Tradition heraus entstanden
1BB5 der Männercho[ der katholische Kirchenchor
und 1894 die Feldmusik. 1904 erfolgte die Grün-
dung des Jungendbundes, der 1914 zur katholi-
schen Jungmannschaft wurde. 1936 weìhte sie ihr
eigenes Vereinshaus im Dormen ein.14e Die katholì-
sche Arbeiterbewegung bestand seit 1905150 und
gewann in der Zwischenkriegszeit an politischer Be-

deutung. Aus ihr ging die Christlich-Soziale Partei-
sektion hervor

142 Ursprünglich in Schreinen auf den Seitenaltären in der
Pfarrkirche (Angaben Louise Kaufmann)

143 PfA Pfarrei-Chronik, Bd. l, Urkunde vom 19. November
1892

.144 ebenda,3. Juni 1894
145 Vaterland, Nr, 1'15 vom 20. Mai 1906
146 STALU Akten 34/313D und Raphael Reinhard, S. 212
147 PlA Pfarrei-Chronik, Bd. ll; siehe auch Franz Stucki,

s. n2r.
.148 Raphael Reinhard, S. 215
149 Zu den Vereinen siehe auch Franz Stucki, S. 122f,
.150 

Siehe Kapitel 3.2. Das politische Gemeindeleben

1.4. Die Bevolkerung

1.4.'1. Die Bevölkerungsentwicklung
im Uberblick - ein Spiegel der
Wirtschaftssituation

Die Angaben der Volkszählungen in der ersten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts sind noch recht ungenau.
Erst ab 1850 wurden sie regelmäßig alle zehn Jahre
erhoben.
Die Bevólkerungszunahme am Anfang des 19.

Jahrhunderts erfaßte die ganze Schweiz. Der Kan-
ton Luzern hatte zunächst ein überdurchschnittli-
ches Wachstum zu verzeichnen, blieb aber in der
zweiten Jahrhunderthälfte hinter dem gesamt-
schweizerischen M ittel zurück.

Graphik 1 : Bevölkerungsentwicklung von 1798-1980
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Während sich ab der Jahrhundertmitte die Stadt Lu-
zern und die umliegenden Gemeinden Kriens, Em-
men und Littau151 dank der regionalen Fabrikindu-
strie bevól keru n gsmäßi g weite r verg röße rten, setZe
auf der Landschaft ein Stillstand ein. ln Gegenden,
wo Heimarbeit der Haupterwerbszweig gewesen
wa6 ging die Bevölkerung sogar zurück.152ln diese
gegensätzlìche Entwrcklung von Stadt und Land-
schaft fúgte sich zunächst auch Horw ein, als Bau-
erngemeinde mit wenig Heimarbeit und ohne lndu-
strie.
Von den Gemeinden des Amtes Luzern erholten
sich Buchrain und Root nach der Stagnation der
Jahrhundertmitte als erste, blieben dann aber lange
Zeit auf dem Stand von 1870. Der zogernde Auf-
schwung von Ebìkon, Horw und Vitznau wurde
durch die Konjunkturknse der 1B70er Jahre unter-
brochen. Nach 1BB0 jedoch geriet dann auch Horw

in den Sog der Stadt - die Agglomeration Luzern
nahm ihren Anfang.
Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert hielt die
Bevólkerungszunahme in Horw an, leicht gebremst
im Ersten Weltkrieg. Zur vorwiegend landwrrtschaft-
lìch tätigen Bevölkerung stießen nun vermehrt auch
Einwohne[ die in Gewerbe und lndustrìe arbeiteten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm das Wachstum
dramatische Formen an. ln Kriens, Littau, Emmen,
Ebikon und Horw setzte diese Entwicklung bereits
in den 50er Jahren ein; Rothenburg, Buchrain und
Meggen folgten in den 60er Jahren, Adlìgenswil
und Dierikon seit 1970.153 Wuchsen zuerst vor allem
Gemeìnden mit Gewerbe und lndustrie und ent-
sprechenden Arbeitsplätzen, so weitete sich der
Gürtel der Agglomeration schließlich auf Gemein-
den mit schöner Wohnlage aus. Die im Umkreis der
Stadt liegenden Gebiete wurden vermehrt zu

Tabelle 1: Bevölkerung

Jahr Wohnbev Orts- ino/o

total bùrger länder
ev-
ref.

in o/o Haus-
halt

Personen 0-14 ino/o
pro Jahre
Haushalt

Aus- in o/o über in o/o

65

1798 836
1816 1061

1837 1278 183 7.O
1850 1254 1009 4 202 6 2

926 74,4
1870 1327 908 68 4 228 5,8
1BB0 1278 802 62.7 .1 1 0 12624 372 29,1o

1 561 747 47 B B0 5,1

1920 2293 610 26 B 185 513 4,5
1930 2715 B5B 31 344 12,7 592
1941 111 3

157 3
1 466 13 1 B2B

1950 4621 1219 26
'1 960 7638 1 386 1 8,1

1111 4,3 1358 29,4 343 7
7,s 1522 19,9 2030 3,7 2294 30,0

1970 10632 1395 13 1 1935 1 3123
1980 1 1629 2814 24,2 1063

29,3 822 7 7
7,1 4163 2,8 2408 20,7 1251 10,8

Quellen: Statistisches Quellenwerk
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eigentlichen Wohnstädten, was eine veränderte Zu-
sammensetzung der Bevólkerung zur Folge hatte
und große Verkehrsprobleme schuf.
Horw nimmt in dreser Entwicklung eine Zwischen-
stellung ein, indem der erste Wachstumsschub vor
dem Ersten Weltkrieg einherging mit der Zunahme
gewerblicher und kleinindustrieller Betriebe. Der
Bevölkerungsdruck der neuesten Zeit hingegen
geht mehrheìtlich auf die intensive Wohnbautàtig-
keit zurück. Aber auch diese Entwìcklung scheint
sich zu stabilisieren, indem dre Zunahme der Ein-
wohner stagniert, die Arbeitsplätze in der Gemein-
de jedoch im letzten Jahrzehnt massiv zugenom-
men haben.154

Die Bevolkerungsentwicklung zeigt demnach drei
Phasen: vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis
1880, vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis zum
Zweiten Weltkrieg und schließlich die Nachkriegs-
zeit. Sìe stehen in engem Zusammenhang mit der
wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde. Eine
deutl ich e Verä nderu n g d er Wi rtsch aftsstru ktu r zei gt
sich nämlich ebenfalls erst gegen Ende des 19.

Jahrhunderts, beschleunigt und erleichtert durch
die nahe Stadt, durch Eisenbahn und Elektrizität -
und wiederum nach 1950. Diese Wachstumsschü-
be lösten dann auch neue Aufgaben für die Ge-
meinde in Schule, Straßenbau und Verwaltung aus.

durchschnittlichen, vor allem durch die Stadi Lu-

zern geprägten Entwicklung im Gesamtkanton, wo
allgemein der Kinderanteil schon früher zugunsten
der älteren Generation abnimmt.l56 Das zeìgt, daß
die Agglomerationsgemeinde Horw die Bevólke-
rungszunahme zwischen 1950 und 1970 vor allem
der Zuwanderung von Familien verdankte. Erst dìe
Zahlen von '1980 belegen auch für Horw ein langsa-
meres Wachstum mit sinkendem Kinderanteil und
g rößerer Senioreng ru ppe.

Das Orfsbürgerrecht war zu Begrnn des 19. Jahr-
hunderts noch Voraussetzung f ür die Stimmberech-
tigung und blieb bis 1922 entscheidend für die
Armenversorgung.lsT Veränderungen im Ortsbür-
geranteil weisen auch auf wirtschaftliche Verände-
rungen in der Gemeinde.
Für den Anfang des 19. Jahrhunderts dúrfen wir ei-

nen ganz überwiegenden Anteil von Ortsbürgern
annehmen, stellten sie doch 1850 nach nur weni-
gen Einbürgerungen immer noch 80,40lo aller Ein-
wohner Damit stand die Gemeinde Horw im Amt
Luzern nach Vitznau und Weggis an dntter Stelle,158

verglichen mit der Stadt Luzern (19,12o/o) oder mit
dem Kantonsdurchschnrtt von 590/o war der Anteil
sehr hoch.
Da während der ersten Jahrhunderthälfte dìe Zu-
nahme der Bevölkerung in etwa der Zunahme der

1 .4.2.Die Bevöl keru ngszusam mensetzu ng

Bis 1880 blieb die Einwohnerzahl über Jahrzehnte
bei durchschnittlich 1250 Personen. Von der Ge-
samtbevölkerung waren etwa 300/o Kinder unter 15

Jahren. Bei diesem Zahlenverhältnis blieb es bis
1970.155 Auch der Anteil derä/fesfen Personengrup-
pe, derjenigen der über 65jährigen, blieb konstant
unter 100/0. Horw unterscheidet sich hierin von der

151 K, R. Gublet Anhang: Tabelle L

152 Anne-Marie Dubler, S.41
'153 Volkszählung 1960, Slatistisches Quelìenwerk der

Schweiz, Bd. 12, Heft 370; Volkszählung 1970, Heft 503;
Volkszählung 1980, Heft 702

154 Siehe Kapitel: 3.6.1. Wiederbelebung von Gerwerbe und
lndustrie

.155 Raphael Reinhard, S. 159, Volkszählung 1950-1980 und
Tabelle 1: Bevölkerung

156 Vergleiche dazu das Quartler Biregg, wo die Schülerzah-
len seit 1972 abnehmen; in Kapitel: 3.3.2.2. Die Quartier-
schulhäuser

157 Erwin Häfeli, S. 49
158 STALU Akten 34/108: Volkszählung 1850
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Ortsburger entspricht, kann man auf eine sehr ge-
ringe Abwanderung schließen. Die Liegenschaften
blieben mehrheitlich in der Hand von Gemeinde-
bürgern. Die Abnahm e der Zahl der Ortsbürger bei
gleichzeitiger Zunahme der Zahl der Haushaltun-
gen nach 1B7O war nìcht durch den Übergang
von landwirtschaftlichen Liegenschaften in fremde
Hand bedingt. Vielmehr wurde Wohnbevölkerung
angezogen, die in Luzern und den umliegenden
Gemeinden rn lndustrie und Gewerbe Arbeit fand.
Die Bevölkerungszunahme ab 1BB0 war dann eine
Folge derZuwanderung von Auswärtigen, vor allem
aus anderen Gemeinden des Kantons. Dieser Zu-
strom ging einher mit dem Bau neuer Häuser im
Dorf und in Ennethorwl5s und markiert den Beginn
eines zögernden Aufschwungs im Gewerbe. Der
Ortsburgeranteil sank bis 1900 um die Hälfte auf
40,4o/o.

Die Gesetzgebung von 1922 erleichterte die Ein-
bürgerung, so daß IroIz Zuwanderung der Anteil
der Gemeindebürger sich bis heute bei gegen 250lo
halten konnte.
Schon 1902 findet sich ein Hinweis auf ltaliener im
Dorf, die sich jeweils berm DorJbrunnen treffen.l60
Sie waren vor allem als Bauhandwerker zuerst ver-

einzelt, mit der regen Bautätigkeit vor dem Krieg
aber vermehrt ins Dorf gekommen. 1910 waren be-
reils11,7o/o der Ernwohner Ausländer. Wàhrend der
Kriege und in der Krisenzeit blieben nur noch weni-
ge im Dorf. Die erneuie Zunahme in den 50er Jah-
ren erreichte erst Ende der 60er Jahre wieder den
Prozentsatz von 1910. Mit der Krise von 1973 war
dann der Höhepunkt überschritten.
Die pfarramtliche Hauszählung von 1836 ergab auf
139 Wohnhäuser 183 Familien oder Haushaltun-
gen. Es lebten durchschnittlich noch sieben Perso-
nen in einem Haushalt zusammen, darunter oft
auch bereits heiratsfähige Söhne und Töchtet de-
nen die Mittel fur einen eigenen Hausstand
fehltenî61, sowie ältere Verwandte. Die Armenge-
setzgebung des 19. Jahrhunderts schrieb nämlich
die Unterhaltspflicht durch die Verwandtschaft vor.

Obwohl die Bevólkerung zwischen 1850 und 1880
stagnierte, stieg die Zahl der Haushaltungen lang-
sam an. Die Anzahl Personen pro Haushalt wurde
also kleine¡ und zwar besonders deutlich zwischen
1870 und 1880, als die Einwohnerzahl auf dem Lan-
de allgemein abnahm, wáhrend die Stadt Luzern
aus allen Nähten platzte.
Die Haushaltgröße von weniger als fünf Personen
veränderte sich in der Folge nur noch minimal. Erst
in den letzten Jahrzehnten kam es zu einem drasti-
schen Rückgang. 1980 lag die statistische Haus-
haltgröße bei 2,8 Personen.

1.5. Gemeindeaufgaben

1.5..1. Das Armenwesen

Wie schon in den Jahrhunderten des Ancien Regi-
me blieb die Unterstützung der Armen und Waisen
die große Sorge und die Hauptaufgabe der Ge-
meindeverwaltung. Dìe Verarmung hatte durch die
Einquartierungen und die Kriegssteuern nach der
Revolution noch zugenommen.l62 Ursprünglich
wurden die Aufwendungen für die Armen aus dem
in einem Armenfonds angelegten Geld aus Spen-
den und Stiftungen und aus den Jahrzeiterträgen
bestritten.l63 Wenn nötig hatte man auch die über-
schüssigen Erträge aus der Gemeindeguternut-
zung beigezogen. Durch die Einengung der Nul
zungsberechtigung und durch die Ausscheidung
von Gemeindegenossen- und Armengut, wurde
die finanzielle Grundlage des Armenfonds in Frage
gestellt. Gleichwohl verpflichtete das Organische
Gesetz von 1803 die Gemeindenzur Armenversor-
gung ihrer Bürger und verbot den Bettel.r6o Überall
fehlte es jedoch an der nötigen Organisation und an
den Mitteln. Wenigstens hielt sich das Amt des Wai-
senvogts über alle Verfassungsänderungen hin-
weg. Es war aber höchst unbeliebt und die gewähl-
ten traten es nach einer Amtsperiode ab. Darüber
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hinausversuchten die Horwer dem Problem besser
beizukommen, indem sie bereits 1809 der Verwal-
tung eine Kommission von sechs Mitgliedern für die
Abklärung von Waisen- und Armenfragen beiga-
ben.165 Seit 1B0B regelte das Gesetz dìe Erhebung
einer Waisensteuer; sie war zur Hälfte auf den Kata-

ster aller Liegenschaften ìn der Gemeìnde, und zur
Hälfte auf das Vermögen aller tn oder außer der Ge-
melnde wohnhaften Ortsbürger zu legen.166 Damit
stand die Armenversorgung auf einer neuen finan-
ziellen Grundlage. Auch Heiratsgebühren und Bu-

ßen durften für das Armenwesen verwendet wer-

den. Dìe Bürgereinkaufsgebühren kamen der

"Spend" zu. Dìe Zinsen aus diesem Armenfonds
sollten primär für Unterstützungsaufgaben verwen-
det werden.l6t
Die großeTeuerung von '1817 beschleunigte die Be-

mühungen der Regierung, die Organisation des
Armenwesens zu verbessern. Die Verordnung von
1819 regelte zum ersten Male in umfassenderWeise
die Unterstützungen.168 Ab 1831 setzte sich dìe re-
gelmäßige Rechnungsabnahme durch die Ge-
meìndeversammlung der Bürger durch. Auf Vor-

schlag des Gemeinderates genehmigten sìe die
Höhe der Armensteuef die den voraussichtlichen
Ausgaben entsprechend festgelegt wurde, Bis zur
Jahrhundertwende mußte die Armensteuer mei-
stens wesentlich höher, oft doppelt so hoch wie die
Polizeisteuer; veranschlagt werden.' un

Die Anzahl der ganz oder teilweise Unterstützten,
seien es Waisen, Arme oder gebrechliche Alte,
machte um dre Jahrhundertmitte etwa 12o/o der Etn-
wohner aus: 131 im Jahre 1851,177 dann 1853;

und 1877 waren es 160.170 Dies entsprach den Ge-
meinden des Amtes Luzern, blieb aber unter dem
Kantonsdurchschnitt von etwa 160/0,17 1

Die Angst vor einer zu großen Zahl von unterstüt-
zungsbedürftigen Personen, die der Gemeinde zur
Last fallen könnten, führte zu Abwehrreaktionen.
Deutlich zeigen sie sich ìn den Einbürgerungsver-
handlungen vor der Gemeinde, und bei der restrik-
tiven Handhabung der Heiratsbewilligungen."'z

Unterstützungen erfolgten durch Hauszinszustupf,
durch Lebensmittelzahlung und Deckung der ArZ-
kosten, vor allem aber durch die Versorgung der
Waisenkinder und der armen Gebrechlichen und
Alten.
Am Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die Wai-

senkìnder an den Mindestfordenden vergantet. Oft
mußten sie jährlich ihren Pflegeplatz wechseln. Die-

se Versorgung war fragwürdig und einer angemes-
senen Verpflegung und Erziehung kaum förderlich.
Deshalb suchte man nach eìner Losung, die den
Gemeindehaushalt nicht allzusehr belasten, der Si-

tuation der verwaìsten Kinder aber besser gerecht
werden sollte. Das Waisenamt erhielt von der Ge-

159 STALU Akten cod CA 289: Katasterschatzung 1868 und
cod CA 438: Katasterschatzung 18BB

160 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. X, S, 526
161 STALU Akten 29l154: Gemeindegüter-Genußberechti-

gung
'162 Kasimir Pfyffet Stadt und Kanton Luzern, Bd. 2, S. 67

163 STALU Akten 2911548: l\zlitteilung Pfarrer Weingartners
vom 27. Januar .1802, daß die täglichen Almosen den
Pfarrseckel seh r belasteten.

']64 Erwìn Häfeli, S. 6ff. Das Verbot wurde immer wieder um-
gangen, noch 1910. Siehe GAH Gemeinderatsprotokolle
Bd. xil, s. 298

165 GAH Protokolle der Gemeindeverwaltung ab 1803, 4. No-

vember 1809 und STALU Akten 221894 Gemeindebehör-
den: Wahl der Waisenvögte

166 Erwin Häfelì, S. 12 und Kasimir Pfyffer, Geschichte der
Stadt und des Kantons Luzern, Bd. 2, S. 69

167 GAH Protokolle der Gemeindeverwaltung ab 1803, S. 8:

Einbürgerungen 1805
168 Erwin Häfell, S. 15f.
169 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. I, S. 653. Zum Vergleich

Kasimir Pfyffer, Stadt und Kanton Luzern, Bd. 2, S. 75: ln

den lB50erJahren betrug die Armensteuer in den meisten
Gemeinden zwischen 3-4 Frl.1 000 Fr Vermögen. Horw er-
hob mit durchschnittlich Fr 2.56 am drittwenigsten ìm Amt
Luzern.

170 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. ll, S. 470 und Raphael

Reinhard, S. 233
171 Erwin Häfeli, S. 30 und Hansruedi Brunnef S. 165

172 GAH Protokolle der Gemeindeverwaltung ab 1803, S, B:

1805, S. 58: 1811 und S. 258ff.: 1B49ff.

209



m ei n deversam m I u n g di e Kom pete nz, die E ntschä-
digung selbst festzusetzen und die Familien auszu-
suchen.l73
1817 machte die Armenkommission unter Pfarrer
Georg Sigrist einen ersten Vorstoß für ein Waisen-
haus, doch lehnte die Gemeinde "aus Unvermögen
und unzulässrgen Dingen, ab.17a

Die Verpflegung der Armen und Gebrechlichen er-

folgte traditìonsgemäß durch Einquartierung, in-

dem die Gemeinde sie fur eine gewisse Zeit, ein
viertel oder eìn halbes Jahl wohlhabenderen Fami-
lien zuwies.
An Gemeindeversammlungen und in Sitzungen
der Verwaltung zeigte sich immer wìeder ein Unbe-
hagen über die bestehenden Möglìchkeiten der
Armenunterstützung.175 Gegen dìe Mitte des 19.

Jahrhunderts verschlimmerten sich die Zustände,
bedi ngt du rch Natu rkatastrophen, die Kriegswi rren
der Sonderbundszeit und die folgende Teuerung.
ln Anbetracht der jährlich zunehmenden Ausgaben
für Alte und Gebrechliche suchte der Gemeinderat
nach einer günstigeren und zugleich zweckmäßi-
geren Versorgungsmöglichkeit und schlug der Ge-
meinde die Einrichtung eines Armenhauses vor176

Altes Armenhaus von .1869 und neues Alters- und Pflegeheim von .1964

Durch den Kauf des Srgristen- bzw. Altschulhauses
bot sich 1849 die Möglichkeit, zehn oder mehr Per-

sonen, die sich nicht zur Einquartierung eigneten,
in besondere Obsorge zu nehmen. Die Gemeinde
sprach sich mit großer Mehrheit für das Vorhaben
aus.177 Das Armenhaus wurde im Altschulhaus, ei-

nem Anbau am Sigristenhaus von 1805, eingerich-
tet. Aber schon 1855 drängten sich wegen der
wachsenden Zahl der Armen neue Regelungen
auf. Der Staat bereitete ein neues Armengesetz vor.

Die Horwer setzten eine Armenkommission aus
dem Gemeinderat und vier weiteren Mitgliedern
ein. Eine tumultöse Gemeindeversammlung über
die Frage einer Erweiterung des Waisenhauses
kam zu keinem Ergebnis.l'8 Der Gemeinderat lehn-
te diese Lósung als Geflick ab. Erst zehn Jahre spä-
ter beantragte er die Gründung einer Waisenan-
stalt. 1866 kaufte man aus dem Armenfonds die
Kirchfeld-Liegenschaft. Damit war der Weg frei für
den Bau eines Armen- und Waisenhauses, in dem
etwa sechzig Waisen und Arme untergebracht wer-
den konnten.l'n Der damit verbundene Landwirt-
schaftsbetrieb wurde durch den Kauf der Liegen-
schaft Gremlis im Jahre 1880 auf günstige Weise er-
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weitert und der Anstaltsbetrieb rentabler gestal-
tet.180 Die Betreuung der lnsaßen ubernahmen ln-
genbohler Schwestern. Sie leiteten dìe Anstalt von
1870 bis 1972.Der Bau desArmenhauses stellte die
Unterbringung der Armen und Waisen sicher und
ermöglichte eine bessere Organisation und Kontrol-
le. Trotzdem blieb die Belastung für die Gemeinde
sehr groß, weil die wirtschaftliche Lage sìch erst
nach 1880 spürbar zu ändern begann und die
druckende Armut allmählich nachließ.

'1.5.2. Das Schulwesen

Vor 1798 war das Volksschulwesen auf dem Lande
der privaten lnitiative des Pfarrers oder einer Lehr-
person überlassen. Der Schulbesuch hing auch
von der Bereitschaft der Väter ab, ìhre Kìnder wáh-
rend einigen arbeitsarmen Wochen im Winter ge-
gen Bezahlung des Lehrers lesen und schreiben
lernen zu lassen. ln der Neuordnung der Helvetik
kam dem Bildungswesen zukunftsweisende Be-
deutung zu. Die aufklärerischen, naturrechtlichen
ldeale von Gleichheit und Freiheit setzten die allge-
meine Volksbildung voraus. Alle späteren Kantons-
verfassungen postulierten die Schulpflicht. ln allen
Kantonen wurde in der Helvetik ein Erziehungsrat
gebildet, dem die Aufsicht über das Volksschulwe-
sen oblag.181 ln den Verordnungen vom Dezember
1800 regelte man die allgemeine Primarschulpflicht
und forderte die Gemeinden auf, bis zum 15. Ja-
nuar 180'l ein geeignetes Lokal zur Verfügung zu
stellen.'8' Mit diesen Bestimmungen erhielten die
Gemeinden eine neue Aufgabe, die zu bewáltigen
bls in unsere Zeit große Probleme bringen sollte.
Die Frage eines Schullokals plagte die Bürger von
Horw überJahre hinweg.l83 Aus Holzmangel verzö-
gerte sich der Bau eines Schulhauses. Der Unter-
richt wurde im Wirtshaus zum Rößlì abgehalten.
Wàhrend der Fasnacht mußte deshalb die Schule
unterbrochen werden, was der Erziehungsrat nicht

gelten ließ. Als der Wirt das Schullokal aufkündigte,
gerieten die Horwer in Bedrángnis und ersuchten
den Erziehungsrat im Sommer 1802 um finanzielle
Unterstutzung, da weder Baumaterialien noch an-
dere Mittel vorhanden seien. Die Verhandlungen
mit dem Schulinspektor und der kantonalen Verwal-
tungskammer zeitigten keinen Erfolg; die Winter-
schule konnte erst Anfang 1803 in der Sigristenstu-
be eingerichtet werden, Diese Notlösung war nur
möglich, weil nicht alle 118 schulpflichtigen Kinder
zur Schule geschickt wurden.184 Einen Ausweg aus
der schweren finanziellen Belastung bot der Regie-
rungsbeschluß von 1804, der bestimmte, daß das
Holz aus den Gemeindewäldern zu liefern und von
den Bürgern in Fronarbeit zu transportieren sei.
'1805 wurde dann ein Schulhausanbau ans Sigri-
stenhaus beschlossen und für die Jahre 1806 und
1807 eine Schulsteuer festgelegt. 185

Die Zunahme der Kinder und wohl auch die ver-
mehrte Beteiligung am Unterricht schufen schon
bald neue Raumprobleme. 181B wurde die Klasse
in eìne Morgen- und in eine Nachmittagsabteilung
getrennt. Für den Sommer sah die Gemeindever-
waltung eine Sommerschule für die sieben- bis

173 ebenda, S.20
174 ebenda, S.97ff.
175 STALU Aklen312l42G. Rekurse und Beschwerden
176 GAH Protokolle der Gemeindeverwaltung ab 1803, S.

252ff.:1848
177 ebenda, S.258ff.: 1849
178 ebenda, S.319ff.: 1855
'1 79 STALU AKen 3121 42G u nd GAH P rotokolle der Gemei nde-

verwaltung ab 1803, S.391 ff.: "1865; siehe auch Raphael
Reinhard, S. 232

180 STALU Akten3l2l42?undGAH Wahl- und Abstimmungs-
verbal 1875-1906, Fol.51; siehe auch PfA Pfarrei-Chronik,
Bd. l¡,31. Juli 1972

.181 Eduard His, S, 25
182 Handbuch der Schweizer Geschichte, Bd. ll, S, 831
183 STALU AkIen241152A. Schulhaus
184 ebenda: Verzeichnis dertatsächlich am Unterrichtteilneh-

menden Kinder 1814 zählt 76 Schüler.
185 GAH Protokolle der Gemeindeverwaltung ab 1803, S. 34:

1BO7
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zehnjährigen Kinder vor.186 Finanziell hätte diese
Schule von den betroffenen Familien getragen wer-
den müssen; sie stieß sowohl bei den Vätern wie
auch beim Pfarrer auf Widerstand, der damit be-
grundet wurde, daß die kleineren Kinder im Som-
mer in den landwirtschaftlichen Haushaltungen
ebenfalls zur Arbeit herangezogen würden, und
dies sei auch erzieherisch von Wert.187

Pfarrer Sigrist, der sich in pädagogischen Fragen
besonders engagierte, trat deshalb für eine Erweite-
rung der Horwer Schule ein. Er geriet dabei in Kon-
flikt mit der Gemeinde; denn Horw war seit der Jahr-
hundertwende durch Schulhaus- und Kirchenbau
stark verschuldet.lss Angesichts der 170-180 schul-
pflichtigen Kinder schlug Sigrist 1820 als Kompro-
mißlösung die Gründung einer Töchterschule in ei-
nem Raum des Pfarrhauses vor Regierung und
Waisenverwaltu ng waren ei nverstanden. Der Pfar-
rer sollte für die Entlöhnung der Lehrerin und für die
Einrichtung aufkommen, sei es durch freiwillige
Spenden anderer oder aus eigenem Kapital. Die

Dorfschulhaus von 1825-1909, dann Gemeindehaus bis 1979

Waisenverwaltung ließ sich durch Ratsbeschluß be-
stätigen, daß sie einzig einverstanden sei, <wenn
dadurch der Gemeinde nur keine Kosten,
entstünden.18e Die Kostenfrage führte schon 182.1

zu Unstimmigkeiten, weil die Spenden nicht so
großzugig flossen. Der Pfarrer stellte sich auf den
Standpunkt, in Horw sei wegen der Kinderzahl eine
zweite Schule unabdingbaf also habe sich die Ge-
meinde zu beteiligen. Der zu Hilfe gerufeneErzie-
hungsrat entschied im Sinne des Pfarrers und ver-
pflichtete die Gemeindeverwaltung zur Bezahlung
der Schulraumeinrichtung.leo Damit konnie die
Schule im Winter 1821122 beginnen. Nun galt es
noch, das Provisorium im Pfarrhaus sobald als
möglich durch ein gemeindeeigenes Schullokal zu
ersetzen. Die entsprechenden Vorschläge von Pfar-
rer Sigrìst, auf der Pfrundmatte (an der späteren
Bahnhofstraße) mit Bauholz aus dem Kirchenwald
ein Schulhaus zu errichten, wurden in der Gemein-
deversammlung vom 29. Dezember 1822 ange-
nommen.lel Die Deckung der Kosten durch nmilde
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Beitráge und freiwillige Opfer, reichte aber nicht
aus. Auch scheint die Planung des dreìstöckigen
Hauses mit dem Schulzimmer ìm mittleren und der
Lehrerwohnung im obersten Geschoß zu Mißver-
ständnissen geführt zu haben.1e2 Die Horwer be-
schlossen deshalb Anfang 1825 auf Antrag einer
Untersuchungskommission, im neuen Schulhaus
ein Schulzimmer einzurichten, dre Klasse gemischt
zu führen und das alte Schulhaus zur Kosten-
deckung zu verkaufen.le3 Der Erziehungsrat bat
den opponierenden Pfarrer um Einlenken, indem er
darauf hinwies, daß der uWohlstand dieser Gemein-
de so tief angegriffen", daß dieselbe naller nur mög-
lichen Schonung und Zurückhaltung ihrer ökonomi-
schen Kräfte für alles . . . Notwendige gebieterisch
bedürfe.,1en Das Beispiel dieses zweimaligen
Schulhausbaus innerhalb von nur zwanzig Jahren
zeigt deutlich die Schwierigkeiten der Gemeinde,
mit ihren neuen Aufgaben und den daraus folgen-
den finanziellen Konsequenzen, die gerade im
Schulwesen von großer lÌagweite waren, fertig zu
werden.
Schon nach wenigen Jahren wurde die Raumfrage
1829 wieder aktuell. Man mußte zur Entlastung der
Winterklasse eine ständige Sommerschule einfüh-
ren.1e5 Erstmals beteiligte sich die Gemeinde an der
Besoldung des Lehrers.ls6 1835 wurde eine zweite
Winterklasse im Obergeschoß des Schulhauses
eingerichtet.leT Anfang der 1B50er Jahre begann
gemäß obrigkeitlicher Verordnung, aber erst nach
längerem Widerstreben des Gemeinderates, der
Arbeitsunterricht für Mädchen.1e' Damit wurde die
schon 1820 erhobene Forderung von Pfarrer Sigrist
nach einer den Bedürfnissen der Mädchen ange-
paßten Ausbildung endlich verwirklicht.
Die Gesamtschülerzahl bewegte sich seit den
1B30er Jahren bei etwas über 200 Kindern, verteilt
auf zwei Winterabteilungen und eine Sommerschu-
le fur die Kleinen.lse
Projekte zur Vergrößerung der Schule wurden be-
reits 1870 wieder erwogen, mußte doch die Schul-
stube im oberen Stock des Schulhauses über B0

Kinder aufnehmen. 1875 rìchtete dre Gemeinde im
Erdgeschoß ein drittes Schulzimmer ein.200 Die Aus-
dehnung des Schuljahres auf Sommer und Winter
für die 2.-4. Klasse (ab 1888 dann auch für die 5.

Klasse) erforderte 1BB4 die Aufstockung des Schul-
hauses und die Einrichtung einer vierten Schul-
stube.2o1

Hatte die Schulraumfrage am Anfang des 19. Jahr-
hunderts die Gemuter wegen der hohen Kosten
noch sehr erregt, so zeigte die schwache Teilnahme
bei dieser letzten Umbaudiskussion und bei der
Abstimmung über die Wahl einer Schulpflege'zo'z,.

186 STALU Ak\en241152A: am 7. Okt. .1820 
an Erziehungsrat

187 ebenda: Pfarrer Sigrist an Erziehungsrat am 14, Nov 1820
1BB ebenda: Gemeinde an Erziehungsrat am 7. Oktober 1820
1 89 ebenda: Regieru n gsratsprotokol I vom 26. Novem ber 1 821
.190 ebenda: Briefwechsel 1821

191 GAH Protokolle der Gemeindeverwaltung ab 1803, S.

125f'f ,

192 STALU Alden 2411524: siehe auch Raphael Reinhard,
s. 206

193 GAH Protokolle der Gemeindeverwaltung ab 1803, S.

138ff,: Gemeìndeversammlung vom 1. Januar 1825
194 STALU AkIen 241152A: Erziehungsrat an Pfarrer am

22. Oktober 1825, Regierungsratsprotokoll vom 23. Sep-
tember 1825

195 ebenda: Erziehungsrat am 25. April .1829

.1 96 STALU Ak\en 241 1 52 A: Protokoll des Erziehu ngsrates vom
25. April 1829.

197 STALU Akten241152A: Verhandlungen mit Erziehungsrat
1835

198 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. ll, S. 336 und 446f.
199 um 50 Kinder im Sommer und ca. 160 Kinder im Winter
200 STALU Akten 34/336J: Schullokale 1870-1875
201 STALU Akten 34/336D: Schulorganisation und STALU Ak-

len 3121 42 J : Rechnu ngswesen
202 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal .1876-1905, 

Fol. 92f.:
Abstimmung vom 23. September 1BB3: von 283 Stimmfä-
higen waren 47 anwesend, Fol. 58: An der Abstimmung
vom 12. September 1BB0 waren von 289 Stimmfähigen
nur 1B anwesend.
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daß Schule und Schulbauten nicht mehr im Brenn-
punkt der Auseinandersetzungen standen. Seit
1B4B leistete der Kanton an die Besoldung des Leh-
rers einen Beitrag von7\o/o.1871 wurde die Lehrer-
wahl durchs Volk oder einen Lehrerwahlausschuß
eìngeführt.2o3

1.5.3. Das Bauwesen

1.5.3.'1. Der Straßenbau

Der Ausbau und Unterhalt der Straßen und Wege in
der Gemeinde blieben auch in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts Pflicht der anstoßenden Liegen-
sch aftsbesitzer 20a Diese G üte rstraßen wu rden zwar
nur von wenigen Fuhrwerken befahren, sìe waren
aberfür schwere Lasten ungeeignet. Daher mußten
die Wege oft instand gestellt werden. Dieser Ver-
pflichtung versuchten sich die betroffenen Anstößer
ìmmer wieder zu entziehen.2os
Die Gemeinden mußten sich zudem bis 1865 an al-

len größeren Straßenprojekten des Kantons in Form
von Fronarbeit durch ihre Bürger beteiligen.'z06

ln Horw fuhrte, abgesehen von der Verbindung
nach Luzern, eine zweite Straße aus dem Dorf hin-
aus nach Kriens. lm Zuge der Korrektionen nach Er-

laß des Straßenreglements von 1832 schlug die Ge-
meinde Kriens eine zweite Verbindung vor: Als Wei-

terführung der Güterstraße vom Renggloch her und
als Weg für das Vieh nach Obwalden sollte eine di-
rekte Straße von Kriens über Ennethorw erstellt
werden.2.7 Die Horwer wehrten sich aber gegen
diese Umgehung ihres Dorfes und der Schiffssta-
tion Winkel, zumal die Kommunikation zwischen
den beiden Gemeinden doch nicht verbessert wur-
de. Sie anerboten sich aber die Straße nach Kriens
auszubauen 208 Obwohl sich dìe Kommission des
Kantonsfür die Lìnie Krìens-Ennethorw aussprach,
fiel der regierungsrätliche Entscheid 1836 zugun-
sten der bestehenden Straße, unter anderem mit
der Begründung, die neue Verbindung sei nicht so

wichtig.'z.'g Die Krienser revanchierten sich auf ihre
Weise. Sie weigerten sich nämlich einfach, die Stra-
ßenarbeiten auf ihrer Allmend auszuführen, und er-

reichten so eine Verzögerung , zumal dìe Arbeit an
der Straße zum Renggloch inzwischen vorrangig
geworden war. Erst auf mehrmalige Vorstöße des
Gemeinderates von Horw und der kantonalen Bau-
kommission fügte sich Kriens im Herbst 1841210

dem obrigkeitlichen Entscheid.
Als einzrge Verbindung vom Dorf über die Halbinsel
zu den weit verstreuten Höfen ìm Osten und am
sudöstlichen Seeufer führte ein Weg über Hasen-
fahrt nach Kastanienbaum. 1824 wurde dessen
Ausbau beschloßen und gleichzeitig die Verbin-
dung nach St. Niklausen hergestellt.
Die Bemühungen um den Ausbau oder die Neuer-
stellung von Güterstraßen innerhalb der Gemeinde,
aber auch um die Korrektìon der Kantonsstraße
durchs Dorf, verstärkten sich nach derJahrhundert-
mitte auffallend. Offenbar war das Bedürfnis nach
besseren Straßen eine Folge des zunehmenden
Warentransports. Auch scheint sich die finanzrelle
Lage der Gemeinde allmählich gebessert zu ha-
ben, so daß man sich an neue Aufgaben heranwa-
gen durfte. Der Ausbau der Gemeinde- und Güter-
straßen war auch eine folgerichtige Fortsetzung der
staatlichen Straßenerschließung, wie man sìe in al-

len Ämtern des Kantons in den 1B3Oer und 184Oer
Jahren durchgeführt hatte.21 1

ln den 1850er und 1860er Jahren gaben der Fuß-
weg von Luzern über die Horwer-Allmend nach En-
nethorw, der Fahrweg durch den Bireggwald und
die Siraße von Wìnkel nach Langensand über den
Bodenhof immer wieder Anlaß zu Unterhaltsauf-
forderungen.2r2
Eìne neue Verbindung von Horw über Felmis nach
Langensand und nach Kastanìenbaum-Winkel als
Verbesserung und Ersatz für den Kirchweg über
Hasenfahrt wurde ab Sommer 1866 diskutiert. 33
Liegenschaftsbesitzer waren beteiligt und die Mehr-
heit von ihnen an einer Korrektion der Straße
interessiert.2l3 Um die Kosten teilweise auf die Allge-
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meinheìt abwälzen zu können, drangen sie auf Of-

fentlicherklärung der Straße.'la ln diesem Sìnne
stellte der Gemeinderat denn auch Antrag an die
Regrerung und bat gleichzeitig um staatliche finan-
zielle Unterstützung.'z15 Die Gemeindeversamm-
lung vom 10. November 1867 hìeß das Straßenpro-
jekt gut. Die Lasten verteìlten sich zu zwei Dritteln
auf die Liegenschaftsbesitzer und zu elnem Drittel
auf dìe Gemeinde. Erstmals mußte die Gemeinde
Anleihen auf nehmen.'16 Auf einen Rekurs der priva-

ten Besitzer betreffend Herabsetzung ihrer Anteile
ging der Regierungsrat insofern ein, als er die Ge-
meinde zur Ubernahme von 215 der Kosten ver-
pflichtete.'zl? Die Beteiligung der Gemeinde wurde
übrigens auch aus der Ernennung eines Straßen-
knechts2ls ersichtlich. Die Öffentlicherklärung die-
ser Güterstraße brachte zum Ausdruck, daß auch
eine gemeindeinterne Verbindung keineswegs nur
Sache der Anstößer sern sollte.
Die Straße von Luzern über dìe Allmend nach Horw
und weiter nach der Fährstation Winkel hatte als Ver-

bindung ìn Richtung Süden, vor allem in den Kan-
ton Unterwalden, zunächst nur regionale Bedeu-
tung. lns Blickfeld der Luzerner Regierung geriet
sìe durch das Zollgesetz von 1834, das die "Aufstel-
lung eines Grenzzóllners zu Winkel zur Wahrung
der lnteressen des Staates, bestätigte. 1838 regelte
das neue Zollgesetz den Bezug der Weggelder Ein-
bezogen wurde auch dìe Straße Luzern-Winkel.
Man erklärte sie zur Kantonsstraße 2. Klasse''e, wo-
mit die anderen Gemeinden des Straßenbezirks an
den Kosten und Arbeìten beteiligt wurden.
1844 machten dann die Nidwaldner erstmals einen
Vorstoß für eine Straßenverbindung von Luzern
nach Hergiswil.220 Damit kam die Planung einer
neuen Straßenführung bei Horw in Richtung Her-
giswil in Gang, was keineswegs in der Absicht der
Gemernde Horw lag. Denn über die Korrektion hìn-

aus projektierte das kantonale Staatsbauamt eine
Streckenführung am Dorf vorbei über die Allmend-
ebene und weiter bis Hergiswil. Die Horwer be-
fürchteten nebst den hohen Baukosten im sumpfi-

gen Allmendgebiet, daß ihr Dorf von der Verkehrs-
verbindung abgeschnitten und vor allem die Schif-
fer im Winkel und der dortige Wirt ihr Auskommen
verlieren würden.222 Ein Entscheid in dieser Sache
fiel aber nicht; die Kriegswirren der Sonderbunds-
zeit verzögerten die weiterern Verhandl u ngen.

203 GAH Protokolle der Gemeindeverwaìtung ab 1803, S.

204
452iL
STALU Akten 2711524 und GAH Gemeinderatsprotokolle
Bd. l, S. 602f.: Bestandesaufnahme der Frontage und der
Kosten am 30. Januar 1849:für normalen Unterhalt an Ge-
meindestraßen
von 1832 bis 1848 2078 Frontage, Fr.2125.27
(davon allein für 1B4B 987 Frontage, Fr. 227.02)
Unterhaltsbeitrag an das Hochstraßenstück
nach Sursee seit 1834 Fr. 3002.70
Raphael Reinhard, S. 178ff. und STALU Akten271172:1824
Kasimir Pfffer, Stadt und Kanton Luzern, Bd. 2, S. 148ff.
STALU Akten 27ñ728: Gemeinde Kriens am 2, Mai 1833
ebenda: Schiffergesellschaft Winkel am 6. Februar 1834,

Gemeinde Horwam 17. und 27. Februar'1834 und am 26.

Mai 1835
STALU Akten 271172P: nstraße nach Kriens", Äußerung
des damaligen Straßeninspektors Weingartner
ebenda: Regìerungsratsprotokoll vom 18. Oktober 1841

Anne-Marie Dubler, S. 260ff.
STALU Akten 371334D
ebenda: Gemeinderatsprotokoll vom 5. Juli 1866
GAH Protokolle der Gemeindeverwaltung ab 1803, S. 403
STALU Akten 371334D
GAH Protokolle der Gemeindeverwaltung ab 1803: Ge-
meindeversammlungen vom 29. Dezember 1867, 17.I'llai
1868 und 27. September'1868
STALU Akten 371334D: Rekurs vom 26. März 1870, Regie-

rungsratsentscheid vom 16. September 1870

GAH Prolokolle der Gemeindeverwaltung ab 1803, S, 437
STALU Akten 2711524: Großer Rat am 18. Dezember 1839
STALU Akten 2711724
STALU Akten 2711524: Gemeinderat Horwan Regierungs-
rat am 15. Juli 1846
ebenda: Gemeinderat an Baukommìssion am 6. Mat 1847
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1854 machten die Nidwaldner einen neuerlichen
Vorstoß fur eine Straße Luzern - Hergiswil.,,3 Der
Kanton Luzern zeigte sich nur interessiert, falls die
Verbindung auf Unterwaldnerseite weitergefuhrt
würde. Das kostspielige Projekt stieß bei den Ge-
meinden des Straßenbezìrks Luzern2,o, vor allem
aber in Horw selbst, auf keine große Begeisterung.
Einer Bittschrift von 37 Horwern für den Bau der
Hergiswilerstraße stand die mehrmalige Ablehnu ng
durch den Gemeinderat entgegen.225
Für die Prufung eines Straßenprojekts von Brienz
über den Brünig nach Luzern wurden die Bundes-
behörden eingeschaltet und Verhandlungen zwi-
schen den Kantonen Obwalden, Bern und Luzern
geführt. Für alle Betroffenen ergaben sich durch die
im Bundesbeschluß vom 26. Juni 1855 in Aussicht
gestellte Bundesbeteiligung neue Gesichtspunkte.
Die alte Forderung der Gemeinde Horw, die beste-
hende Dorfdurchfahrt sei in die Projektierung einzu-
beziehen, fand ihren Niederschlag in einem Konfe-
renzprotokoll der beteilìgten Kantone vom Dezem-
ber 185622u, worìn dem Stand Luzern die Linienfüh-
rung ab Nidwaldnergrenze freigestellt wurde. Von
den drei Projektvarianten - gänzliche Umfahrung
der Gemeinde Horw von Luzern aus; tetlweise Um-
fahrung ab Dorfeingang bei der Waldegg uber die
Horwer Allmend nach Ennethorw; Dorfdurchfahrt
bis zur Papiermühle - befurworteten sowohl Luzern
wie auch die Straßenbaukommission die direkte
Umfah rung."7 Die Horwer Gemeindeversammlung
abe[ an der 210 von 240 Stimmberechtigten teil-
nahmen, ermächtigte den Gemeinderat, mìt einer
Kommission die Variante Dorfdurchfahrt zu vertre-
ten. Der Kampf gipfelte in einer Druckschrift vom 4.

Dezember 1857 an den Großen Rat des Kantons
Luzern, worin sich die Horwer auf die Konferenzbe-
schlüsse von 1856 beriefen und ihre Bereitschaft
zur Beteiligung von der Linienführung durch das
Dorf abhängig machten. Der Große Rat entschied
sich am 3. \Aärz 1858, wohl in Anbetracht der beste-
henden Straße und des erwáhnten Protokollpunk-
tes, für die Variante Dorfdurchfahrt. Dabei mag mit-

gespielt haben, daß die Fortsetzung der Straße auf
Nidwaldnergebiet eher unsicher schien, ohne die-
se Fortsetzung aber eine neue Linienführung sinn-
los wurde. Tatsächlich verzögerte sich dann der An-
schlußbau auf Nidwaldnerboden.
Trotz weiterer Einsprachen der Stadt und des Stra-
ßenbezirks Luzern konnte 1859 mit dem Werk be-
gonnen werden. Die Straßenlinie wurde beim Káp-
peli, beim Alihof und bei der Kirche begradigt und
das Trassee tiefer gelegt, wogegen sich die Horwer
noch 1847 aus Kostengründen gewehrt hatten.228
1861 war die nBrünìgstraße" bis zur Kantonsgrenze
fertiggestellt."'g
Mit diesen Straßenbauten innerhalb der Gemeinde
und mit dem Ausbau der Verbindungen zu den be-
nachbarten Orten waren die Hauptadern der Dorf-
erschließung gelegt. Entlang dieser Straßenzüge
entwickelte sich in der Folge die Bautätigkeit.
lm Hinblick auf die Verkehrsentwìcklung im 20.
Jahrhundert erhielt der Kampf um die Linienfüh-
rung und um den Bau der Verbindung Luzern - Un-
terwalden zukunftsweisende Bedeutung. Die Er-
schließung durch bessere Straßen förderte Handel
und Gewerbe, Tourismus und Hotellerie. Auch Horw
wollte an dieser Entwicklung teilhaben und erlebte
gegen die Jahrhundertwende einen Aufschwung,
allerdings vor allem dank der Nähe zu Luzern. Die
Nachteile dieser Erschließung - Verkehrsaufkom-
men in derZwischenkriegszeit, Lärm und Staubent-
wicklung, Gefährdung der Bevólkerung - zeigten
srch erst später und führten dazu, daß seit den
1930er Jahren immer wieder Varianten fúr eine
Dorfumfahrung studiert wurden.
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1.5.3.2. Das Bauwesen und dìe Feuerwehr

ln der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die
Bautätigkeit noch sehr schwach. Es gab in Horw:

1809: '126 Häuser 1B4B: 156 Häuser
1816: 131 Häuser 1870: 1B2Häuser23o
1836:139 Häuser

Waren es auch nur ein oder zweì Baugesuche pro

Jah[ so machen die dicken Aktenbündel doch
deutlich, daß man die Behandlung dieser Gesuche
aus feuerpolizeilìchen Gründen sehr ernst nahm.
Eigentliche Bauordnungen waren zwar noch unbe-
kannt. Seìt 1810 gab es jedoch eine Gebäudever-
sicherung23l, welche auch feuerpolizeiliche Aufla-
gen erließ und unter anderem den minimalen Ab-
stand zum nächstliegenden Gebäude vorschrieb.
Da die Häuser nur im Untergeschoß gemauert, die
Obergeschosse und der lnnenausbau aber aus
Holz gefertigt waren, kontrollierte der Gemeinderat
diese Abstandsbestrmmungen sehr streng. Auch
die gewerblichen Betriebe benötigten schon da-
mals eine obrigkeitliche Bewilligung.'z32 Gegen
Ende des '19. Jahrhunderts trat dann die Ziegelbau-
weise in den Vordergrund, insbesondere bei Ge-
werbebauten und bei den Wirtshäusern im Dorf.
Die Abwehr der Feuergefahr gehörte seit jeher zu

den allgemeinen Bürgerpflichten, und die Gemein-
den eilten sich auch gegensertig zu Hilfe, wenn die
Feuerglocke vom Kirchturm rief. Erst seit der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts konnte man indes
einer Feuersbrunst wirksamer begegnen. Nach ei-

ner Untersuchung der Lóschanstalten ìn den Ge-
meinden forderte das kantonale Polizetdeparte-
ment Horw auf, eine Feuerspritze anzuschaffen.
Nicht nur im Dorf, sondern auch in Winkel und in
Ennethorw sollten je eine Feuerleìter und Haken be-
reitstehen. lm Sommer 1859 stimmte die Gemein-
deversammlung dem Kauf einer Saugspritze fur Fr.

2110.- zu. 1861 erlìeß man das erste Feuerwehr-
reglement.233 Gebannt war damit die Feuergefahr

natürlich nicht; der Brand des Gasthauses Rößli
'1885 ist dafür ein mahnendes Beispiel. Das alte

Rößli, ein reiner Holzbau, stand damals auf einem
Hügel am südöstlichen Ende des Häuserkomple-
xes um die Kirche. Zwischen drei und vier Uhr mor-
gens am 6.\lärz 1BB5 brach im südöstlichen Haus-
teil ein Feuer aus, dessen Ursache ungeklärt blìeb.
Der Sohn der Wirtsleute Elmiger entdeckte den
Brand. Der Vater schlug Alarm, und die Sturm-
glocken wurden geläutet. Beim Versuch, die Toch-

223 STALU Akten 3713154: Kanton Nidwalden an Luzern am
12. April .1854

224 lm Straßenbezirk Luzern waren zusammengefaßt: Die

Stadt Luzern, Horw, Kriens, l\r1eggen, Weggis, Vitznau und
Greppen

225 STALU Akten 3713154: Gemeinde Horw am 6. lVai und
6. Juni 1854

226 ebenda: Protokolì der Konferenzen im Oktober und No-

vember 1855, S. 7, Absatz d.: es bleibe dem Stande Luzern

freigestellt, "die Führung über Horw einzuschlagen, mit
eìnem neuen Einlenker von der Papiermühle gegen die
Grenze von Nidwalden und die bestehende Straße da-
selbst zu benutzen, jedoch mit der Verpflichtung, dieselbe
wo nötig nach l\/aßgabe der Bauvorschriften zu korrigie-
ren>.

227 STALU Akten 37/3'154: Regierungsrat an Großen Rat am
25. November 1857

228 BlattVll derTopographischen Karte, 1864; Vergleiche Stra-

Benkarten I und ll
229 Gemët1 Kostenverteilungsschlüssel sollte Horw von den

veranschlagten Baukosten von Fr 37 158.- Fr 3182- übeÊ
nehmen, den Rest die Stadt Luzern; die anderen Gemein-
den des Straßenbezirks waren befreit. Dìe Expropriations-
entschådigungen von ca. Fr 20000.- trug der Kanton. Der
Bundesbeitrag belief sich auf Fr. 10000.- (SIALU Akten
3713154). Eine Abrechnung war nicht zu fìnden.

230 STALU Aklen 241152 A: Pfarr-Verzeichnis 1809
STALU Akten 27134C. Kataster 1816

STALU Akten 29fi54A. Pfarr-Verzeichnis 1836

STALU Akten 312142F. Steuerliste 1B4B

STALU Akten 34/109
231 Anne-Marie Dubler, S. 112

232 STALU 312142C
233 GAH Protokolle der Gemeindeverwaltung ab .1803, 

S.

354ff, und STALU Akten 3121428.49 Artikel über Organi-
salion, Material und Feuerbekåmpfung
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Auszug aus dem Reglement der Loschanstalt der Gemeinde Horw von 1861

Art. 7:

Jeder Einwohner der Gemeinde Horw, vom 18. bis zum
45. Altersjahr, ist zum Dienste im Brandcorps verpflichlel, . . . .

Art. 8:

Das Brandcorps hat folgende Bestandteile:

ZwdOtliziere: aEinFeuerhauptmann
b Ein Lieutnânt

Drei Unteroffiziere: a Ëin Spritzenmeister
b Zwei Rohrfùhrer

Fernere Mannschatt: a Sechs Auszuget Pompiers oder
Spritzengehiifen l.Klasse und Vier-

zehn Sprilzengehilfen oder Pompiers
2- Klasse

b Ein Fuhrmann

Feuerläuferrotì, als Lejtern- und Hakenkorps:
a Rottenchel,
b Zwólf bis vierzehn Feuerlàuler

Flöchnerkorps: a Korpschef
b Sechs bis acht Flöchner

Brandwache: a Lieutnanl, Korpschef
b Ein Unteroffizier
c Zehn Gemeine

Besondere Anstellungen :

a Drei Feueranzeigeç zweì zu Fuß und
einer zu Pferd

b Zwei Bachschwellenbesorger

Art.9:
Bei eìnem Brande ìnner der Gemeinde ¡sl die gesamte
Ë¡nwohnerschaft verpflichtel, mit den Haus-Loscheimern
und anderen Wassergeschirren sich dem Erandcorps anzu-
schließen. . .

Art. 28:
Sobald jemand inner der Gemeinde von einer Feuersbrunst
Kennlnis hat, so soll er davon so schnell als mòglich dem
Gemeindeammann oder Feuerhauptmann Anzeige machen,
die je nach Umständen und Gutfinden dasgewohnteStùrmen
befehlen.

Art. 30:
Das sämtliche Brandcorps und ûbrige dienstpflichtigen Per-
sonen versammeln sich beim Sprilzengebàude.
Unter der Leitung des Adjudanten begeben sie sich m¡t der
Sprìtze und Löschgerätschaften schnell zur Erandstätte. Hie-
von sind nur diejenigen ausgenommen, welche in der Nâhe
der Feuersbrunst sich auf halten und schleunigere Hùlfe zu Iei-

sten rm Stande srnd.
Auch alle übrigen Bewohner der Gemeinde, wer nur immer
kann, eilen mit Brenten, Eimern, Zübern und anderen Wasser-
geschirren zur Brandstätte hrn.

ter aus ihrem Schlafgemach uber der Brotkammer
aus den Flammen zu retten, kam der Vater selbst
um. Neben der Spritze von Horw waren eine von
Kriens und zwei von Luzern auf dem Platze. Als die
Lóscharbeiten aufgenommen werden konnten,
stand das Haus schon völlig in Flammen. Trotzdem
wurde man gegen lVorgen des Feuers Meistel
noch bevor der auf kommende Wind die Glut weiter-
tragen konnte.234
Der Hauptstraße entlang wurde 1897 mit dem Bau
eìner Hydrantenleitung begonnen.'35 lm gleichen
Jahr und erneut 1904 revidierte man das
Feuerweh rreglement. 236 Das Feuerweh rrequ isiten-
haus, 1903 an der Bahnhofstraße erbaut, diente sei-
nem Zweck rund siebzig Jahre lang.237

Altes Dorfgasthaus "Rößli, mit Bäckerei und Schützenlaube vor
dem Brand von 1BB5
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1.6. Wirtschaft

1.6.1. Die Bevolkerungssituation bis zur
Krise der 1870er Jahre

Dìe Bevölkerungszahlen23s weisen bis 1840 etneZu-
nahme aus, um dann nach Hungerjahren und
Kriegswirren wieder abzunehmen. Der leichte Auf-
schwung in den 1860er Jahren als Folge der politi-

schen und wirtschaftlichen Stabilität wurde durch
die Wirtschaftskrise ab 1875 wieder zunichte ge-
macht. Die Bevolkerungszusammensetzung blieb
relativ stabil. Ab 1870 änderte sich der Ortsbürger-
anteil, auch die Personenzahl pro Haushaltung
nahm fast sprunghaft ab: von sieben Personen am
Anfang des 19. Jahrhunderts sank sie auf 5,8 um
1870 und schlìeßlich auf 4,9 um 1880. Die Folgen
der schwierigen Arbeiisplatzsituation sind hier ab-
lesbar. Für den beschriebenen Zertraum sind ge-
gen 213 der Einwohner und eine überwiegende
Mehrheit von Ortsbürgern der Landwirtschaft zuzu-
ordnen. Von 110 bäuerlichen Liegenschaften waren
1B4B nur deren 13 nicht im Besitz von Horwer
Geschlechtern.'3s Dieses Verhältnis änderte sich in
der ersten Jahrhunderthälfte nur geringfügig, und
auch in der zweiten trotz der Agrarkrise kaum.
Neben den 110 bäuerlichen Haushaltungen gab es
noch die 10 Häuschen der Schiffer im Winkel, eini-
ge gewerbliche Liegenschaften im Dorf sowie rund
60 wertere Haushaltungen, die sich auf die insge-
samt 139 Häuser verteilten.2a0 Dieses Verhältnis ver-
änderte sich ab 1880 immer mehr zugunsten der
nichtbäuerl ichen E i nwoh nersch aft.

1.6.2. Die Landwirtschaft im
19. Jahrhundert

Die Gemeinde Horw gehört zum südlichen Teil des
Kantons Luzern, zur Landwirtschaftszone am Nord-

abhang der Pilatuskette. ln diesem Voralpengebiet
wurde schon im 18. Jahrhundert vorwiegend Vieh-
und Alpwirtschaft betrieben. Der Getreideanbau
diente nur der Selbstversorgung und war selbst da-
für nicht ausreichend.2o'
Die Zehntablösung war weitgehend vollzogen. Die
Abgaben an den Pfarrer bestanden nur noch für
die bepflanzten Allmendstücke der Armen oder in

Form von einzelnen kleinen Naturalabgaben.zo'
Das beginnende 19. Jahrhundert brachte die For-
derung nach Aufteilung derAllmenden. Man erhoff-
te sich davon bessere Nutzungsmöglichkeiten, weil
der Boden durch die lange Weidezeit vom frühen
Frühling bis in den Herbst ausgelaugt wurde.243

Auch hatten nur Viehbesitzer den Auftrieb ausnüt-
zen können. Mit der Aufteìlung der Allmend (1801
provisorisch, 1BO7 endgüllig)2aa zur lebenslängli-
chen Nutzung, wurde der allgemeine Weidgang
aufgehoben. Die Bepflanzung eìnzelner Allmend-
stücke durch Arme hatte schon im 18. Jahrhundert
diese Entwicklung eingeleitet.2as Die Nutzungsart
der ausgelosten Allmendstrecken war jedem Ge-
nossen freigestellt. Da es sich beim Horwer All-
mendland aber meist um schlechten Boden und
sumpfiges Gebiet handelte, eigneten sich die

234

/,10

Vaterland, Nr 55, B, März 1BB5

STALU PL 1127

Eduard His, S. 149: Kantonales Gesetz uber Feuerpolizei
1903
GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Xl und detaillierteAnga-
ben bei Franz Stucki, S. 79
Siehe Kapitel 1.4. Die Bevölkerung und Tabelle 1, S. 206
STALU Akten 312142F. Steuerliste 1848
STALU Akten 291154A. Pfarrei Horw, 

.1836

Raphael Reinhard, S. 163; siehe fùr Landwirtschaft: Max
Lemmenmeie¡ S. 25 und 125
Siehe dazu Kapitel 1.3,1. Das Pf rundeinkommen und seine
Veränderung
Max Lemmenmeier S. 143
STALU Akten 212142D. Gemeindegüter 1799 und 1800
ebenda: 1799 gab es zwanzìg Pünten
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Strecken nicht für Getreide- oder Kartoffelanbau.
Aber die Alìmendteilung war vor allem für die Klein-
bauern und Taglöhner eine Chance, mehr Land für
die selbständige Bewirtschaftung zu erhalten. Die
Aufhebung des allgemeinen Weidgangs förderte
den Ubergang zur Stallfütterung'a', wodurch eine
gezieltere Düngung und Nulzung des Wieslandes
und eine Stergerung des Milchertrags möglich
wurde.

1.6.2.1. Die bäuerlichen Betriebe

lm Kantonsvergleich galt Horw als arme Gemeinde,
geprägt von mehrheitlich kleinbäuerlichen Betrie-
ben.2a7

Betriebsgrößen von 18012a8 :

Tauner oder Kleinbauern 2 - 5 000 Gulden
Mittelbauern 5 - 10 000 Gulden
Bauern über 10 000 Gulden

Total:

Die Besitzverhältnisse ìn der Landwirtschaft blieben
sich im 19. Jahrhundert weitgehend gleich. Nur sel-
ten wurde eine bäuerliche Liegenschaft - dìe mei-
sten waren ohnehin schon klein - weiter aufgeteilt.
Wenrge Besitzertrugen fremde Namen; die meisten
großen Höfe gehörten allerdings Stadtluzernern.'z4s
Trotz Bevólkerungszunahme und veränderten Nut-
zungsbedingungen seit der Allmendteilung nahm
derViehbestand nrcht zu. Die Zahlen bewegen sich
wáhrend des ganzen 19. Jahrhunderts zwischen
520 und 570 Stück Hornvieh. Erst im letzten Viertel
des Jahrhunderts stieg dte Zahl der Milchkühe
dank höherer Futtererträge.'5o Die zunehmende
Nachfrage nach Milch und Fleisch aus dem Dorf
und der Stadt Luzern konnte damit befriedigt wer-
den, und die Situation der Bauern verbesserte sich
zusehends.
Die veränderten landwirtschaftlichen Produktions-
methoden und die besseren Milcherträge spiegeln

sich ùbrigens auch ìn der Entwicklung der Käserei-
en. Bìs zum Beginn des 19. Jahrhunderts war die
Käseproduktion vor allem auf die Alpen begrenZ.
Sennereien gab es allerdings auch im Umkreis der
Stadt Luzern. 1821 wurde der Hof Althaus bei Ka-
stanienbaum als wichtigste Sennerei bezeichnet,
deren Käse per Schiff zur Stadt transpoftiert
wurde.251 18"19 wurde auf dem Hof Berg eine Kdrse-

rei erwähnt.'zs'z 1835 ersuchte Balz Buholzer in Un-
tergrisigen und 1837 Jost Buholzer ln der Hofmatt
den Gemeinderat um Bewilligung zum Käsen.253

1856 gab es bereits neun Käsereien25a, die bei ein-
zelnen Großbauern von einem Käser betrieben
wurden und auch die zugekaufte Milch von be-
nachbarten Bauern verwerteten. Diese Betriebe
waren jedoch nicht verglelchbar mit den Talkáserei-
en im Entlebuch. 1880 waren es nur noch fünf Káse-
reien, eine im Rank, in der Bodenmatt, zwei im
uDorf" und eine auf Unterknolligen.2ss Die wachsen-
de Nachfrage der Stadt garantierte die Abnahme
der Milch und der zunehmende Fleischbedarf för-
derte dìe Haltung von Schweinen und Ziegen.256
Dank günstigen Klimaverhältnissen auf der Halbin-
sel ergänle der Obstbau die Viehhaltung in idealer
Weise, indem das Gras- und Weideland mit Obst-
bäumen durchsetzt war. Diese Verbindung hat sich
bis heute auf vielen Höfen gehalten; der Rückgang
an Bäumen ist eine Folge der Mechanisìerung und
Spezìalisierung.
Die Eichbäume der Straße entlang auf der Allmend
wurden sorgsam geschütã2s7 und die Eicheln als
Tierfutter verwendet. Der Gemüsebau, ursprüng-
lich nur für die Selbstversorgung gepflegt, nahm
ebenfalls zu.

1.6.2.2. Die Agrarkrise der 1870er Jahre

Nach einer Zeit des Aufschwungs im Agrarsektor
folgte der weltweiten Wirtschaftskrise, welche Han-
del, lndustrie und Tourismus erfaßt hatte, ab 1875

61
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auch ein Einbruch in der Landwitlschaft.2s8 Zuerst
fielen dank billigen ausländischen lmporten die Ge-
treidepreise. Wen i ger schwerwiegend war d ie P reis-
senkung beì den tierischen Produkten.2ue Steigen-
de Bodenpreise hatten die Hypothekarverschul-
dung schon in der Hochkonjunktur vergroßert. ln
vielen Gegenden war die bäuerliche Existenz be-
droht. Die fallenden Bodenpreise und die wegen
des Preiszerfalls sinkenden Agrareinnahmen liefer-

ten die Bauern weiterer Verschuldung aus. Vor al-

lem Kleìnbauern konnten die Hypothekarzinsen
nicht mehr bezahlen und mußten ihre Liegenschaf-
ten verkaufen. ln Horw wirkte sich diese Situation
nur mäßig aus. Auch in dieser Krisenzeit profitierte
die stadtnahe Landwirtschaft von der sicheren Ab-
nahme und der wachsenden Nachfrage in Luzern.
Vom schlechten Getreìdepreis blieb Horw weitge-
hend unberührl, und die sinkenden Milch- und
Fleischpreise trafen nur wenige kleinere Bauern so
hart, daß sie ihr Anwesen verkaufen mußten.'uo Eine
Zunahme der Gült-Errichtungen ist allerdings auch
hier zu verzeichnen. Die gespannte Wirtschaftssi-
tuation spiegelte sich auch ìn der zwischen 1870
und 1BB0 vorübergehend abnehmenden Bevölke-
rung als Folge einer Abwanderung vor allem von
Gemeindeburgern, Diese Entwicklung wurde aber
schon im folgenden Jahrzehnt durch Zuwanderung
wieder wettgemacht.'z6'

1.6.3. Gewerbe und lndustrie bis zur Krise
von 1875

Ausgehend vom System der Selbstversorgung üb-
ten die Bauern Berufe wie Schneide[ Schuhma-
cher und Weber oft nebenher und ohne besondere
Ausbildu ng aus.'u' Sch rei ner, Zimmerleute, Schmie-
de, Seiler; Wagner; Sattler und Küfet also Gewerbe
des örtlichen Bedarfs, erscheinen in den Steuer-
und Katasterììsten der ersten Hålfte des 19. Jahr-
hunderts immer noch nicht, obwohl es sie zweifellos

gab. Und auch in der Schilderung der wirtschaftli-
chen Gegebenheiten von Pfarrer Sìgrist 1820'u3 fin-

den dìe handwerklichen Berufe keine Erwähnung.
Handwerklìche und gewerbliche Arbeit war eben in

vielen Fäìlen ganz selbstverständlich Teil der bäuer-
lichen Tátigkeit. Die Ausbreitung des ìändltchen
Handwerks in die nahe Stadt wurde zudem von den

246 Konrad R. Gubler S. 1.16

247 Hans Wicki, S. 142f,, unterscheidet in: Bauern (min.
10 ha), Halbbauern (5-10 ha) und Tauner oder Kleinbau-
ern (-5 ha). Der Kataster von 1801 macht aber keine Grö-
ßenangaben

248 STALU AkIen27l26C Kataster 1801. Fünfzig weitere klein-
ste oder nichtbáuerliche Liegenschaften verteilten sich auf
26 Häuser mit Garten, 19 Gärten und Rieder und fünf an-
dere (Pfarrhaus, Wirtshaus im Dorf und im Winkel, Papier-
mühle)

249 Stutzhof: Balthasar, später Corragioni, dann Mahler; Lan-
gensand: Diebold Widmer an Kaufmann; St. Niklausen:
Göldy an Studhalter; Oberwilhof: Mazzola an Falcini; Ka-
stanienbaum: Schmit an Waller (StALU Ak\en27l26C, Ka'
taster lB01 und 27134C: Kataster 1816,312142F. Steuerlì-
ste 1B4B

250 STALU Akten A1 F71921: Vief'zàhlung 1794, Akten
27ñ19-120 und Akten 34/.108

251 STALU Aklen 271102A: Streit der Schiffrechtsbesilzer ge-
gen die Seeanstößer

252 STALU GK45129. Gült Hof Berg 1819

253 GAH Gemeinderatsprolokolle Bd. I, S. 74f. und S. 145f.

254 SIALU Akten 3711028: Umfrage 1856
255 Raphael Reinhard, S. 176

256 Raphael Reinhard, S. 165f.
257 STALU AkIen27l152A
258 Anne-lVarie Dubler, S. 102 und Max Lemmenmeier, S. 281

259 lVlax Lemmenmeier, S. 292ff.
260 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Vl, 1877-1884: Seea-

cheI Hinterrank, Sandanteil
261 SieheTabelle 1: Bevolkerung
262 Max Lemmenmeier, S. 237 und Anne-Marie Dubler,

s. 140ff.
263 STALU Ak\en241152: Erziehungswesen; Pfarrer Sigrist am

14. November.1B20
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dortigen Zünften wirksam verhindert und konnte
sich deshalb nur innerhalb der dörflichen Nachfra-
ge entwickeln.
Nach 1798 stellte die neu postulierte Gewerbefrei-
heit die zünftige Handwerksordnung und deren
Schutzbestimmungen in Frage. Die unkontrollierte
Berufsausübung führte vor allem in der Stadt zu
einem bisher unbekannten Konkurrenzdruck auch
aus der Landschaft.26a
Die Entwicklung von Handwerk und Gewerbe in
Horw verlief in zwei Phasen: ln der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts deckte der Ausbau des Hand-
werks die zunehmenden Bedürfnisse der stark
wachsenden Bevölkerung, die zweite Jahrhundert-
hälfte brachte im Gefolge der allgemeinen lndu-
strialisierung und Spezialisierung die Errichtung
von bescheidenen gewerblichen und industriellen
Betrieben.
Neben der Horwer Mühle, den beiden Wirtshäu-
sern im Dorf und im Winkel und der Papiermühle
gab es schon 1819'z65 zwei Krämerhäuser an der
Hauptstraße. 1BB0 waren es bereits sechs. Sie bo-
ten Lebensmittel, Küchengeräte, Nähutensilien, Tu-

che, Werkzeug und anderes mehr an. Schon bald
finden wir auch einen Metzger in Horw. Vorher hat-
ten die Bauern im eigenen Haus entweder selbst
oder durch Störmetzger geschlachtet. 1820 bean-
tragte Johann Studhalter ein Personalmetzgrecht,
was zu einem mehrmonatigen Streit innerhalb der
Gemeinde f ührte.'z66 Studhalter hatte schon seit Jah-
ren diesen Beruf ausgeübt. Sein Antrag war nun ein
Versuch, innerhalb des Dorfes ein Monopol zu er-
richten. Dagegen wehften sich das Waisenamt und
auch einzelne Bürger. Sie ließen sich vom Rat am
22. Februar 1822 des Recht bestätigen, eigenes
Vieh, das mit eigenem Futter gemästet wa[ (unter
polrzeilicher Aufsicht fur eigene Rechnung, bei ih-
ren Häusern, oder auf den Freibänken um die ge-
setzliche Taxe abschlachten und öffentlich feilbie-
ten, zu dürfen. Das Hausieren hingegen wurde al-
len, auch dem Freibankmetzger; aus hygienischen
Gründen verboten. Dìe hausierende Konkurrenz

aus Kriens wurde denn auch wirklich in die Schran-
ken verwiesen.267 Die Nachfrage blieb aber trotz
rasch zunehmender Einwohnerzahl beschränkt.
Nach StudhaltersTod lehnten Gemeinderat und Re-
gierung ein neues Metzgerrecht aus diesem Grun-
de ab.268 Trotzdem scheint in den 30er Jahren wie-
der ein Metzger geschlachtet zu haben.26, lm übri-
gen mußte der Fleischschauer das Fleisch hin und
wieder beanstanden und ein Berufsverbot ausspre-
chen.27o

Seit 1652 haftete auf der Wirtschaft im Dorf ein Pfi-
sterrecht, Brot zu verkaufen, das offensichtlich bis
ins 19. Jahrhundert den Bedarf zu decken ver-
mochte. Der Antrag des Müllers Jost Haas im Jahre
1836 auf Errichtung einer eigenen Bäckerei wurde
nur bewilligt"l, weil er eine große Familie habe, des
Brotbackens kundig sei und auch in anderen Ge-
meinden die Müller zugleich Bäcker wa(en.272

Zur gleichen Zeit ließ sich Jost Buholzer von der
Hofmatt sein Realschmiedrecht bestàtigen. Bei die-
sen genannten Rechten handelte es sich um Ehe-
haften, die von der uneingeschränkten Gewerbe-
freiheit ausgenommen waren. lhre Anzahl ließ sich
deshalb niedrig halten.
Eine Handwerkerliste von 1856273 nennt von 58
möglichen Berufen für Horw nur deren 15, die zu-
dem alle auf die rein dörflichen Bedürfnisse ausge-
richtet waren. Als Beispiele seien genannt: Käse¡
Krämef Bäcker; Metzge¡ Schneider; Weber, Schu-
ster, Bauhandwerke¡ Schmied, Wagner und Küfer.
Die bereits in der Krise stehende Papierfabrik und
eine Nagelfabrik (seit Ende der 40er Jahre)274 wa-
ren die einzigen industriell eingerichteten Betriebe.
Die Entwicklung war in keiner Weise vergleichbar
mit der Ansiedlung von lndustrie in Kriens.275 Die ln-
dustrialisierung im Kanton blieb eben begrenzt auf
wenige Orte, wo sie sich dank günstiger Energie-
und Verkehrsverhältnisse und der lnitiative von Ein-
zelpersönlichkeiten du rchsetzen konnte.276

Alteingesessene Betriebe wie die Ziegelhütten, die
Steinbrüche, die Holzverarbeitung und die Papier-
mühle bestanden zum Teil schon seit Jahrhunder-
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ten; einzelne erlebten sogar dank der vermehrten
Bautäti g keit u nd dem entsp rech enden Rohstoff be-
darf eine eigentliche Blütezeit. Auch wenn wir f rühe-
re Beschäftigungszahlen nicht kennen, ist doch an-
zunehmen, daß ein Teil der nichtbäuerlichen Bevól-
kerung und der Kleinbauern seit jeher in dtesen Be-
trieben Arbeit fand.
Neben der Ziegelhütte im Unterhasle'zT' wurde
auch im Hochwald, beim Röthel, Lehm gegraben
und mit dem Nauen nach Luzern geschift.278 Der
Horwer Sandstein wurde im Lángacherwald bis ins
20. Jah rh u nde rt geb rochen. Die wetterbeständì gen
Sandsteine fanden an öffentlichen Gebàuden der
Stadt Luzern2Ts und gar beim Bau der Universität
Zúrich Verwendung.2so
Als Bau- und Brennstoff war das Holz seit jeher ein
lebenswichtiges Rohmaterial. Ungehemmte Aus-
holzung und die Bestoßung mit Vieh hatten die Wál-
der jedoch stark geschädigt. Abhilfe brachten
strenge Schlag- und Ausfuhrbestimmungen. Die
Gemeindeverwaltung wachte über die Eìnhaltung
der Bewilligungen.2sl Kantonale Gesetze regelten
das Forstwesen immer straffer2s2 Da in Horw die
meisten Waldstücke unaufgeteilt im Besitz der Kor-
poration blieben, war deren Kontrolle gewáhrlei-
stet.283 Die Holzwirtschaft wurde immer rationeller
organisiert und konnte bis in die Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg gewinnbringend betrieben wer-
den.284 ln engem Zusammenhang mit der Holzge-
winnung stand auch die Holzverwertung. Deshalb
haben in Horw wohl immer Sägereien und Säge-
mühlen bestanden.'8u Am Sagenbach in Ennet-
horw wurde in den '1B40er Jahren eine Sägerei be-
trieben.286

Das wohl älteste Fabrikgewerbe in Horw war die Pa-
piermühle. Schon immer hatten deren Besitzer für
das Monopol bei der Verwertung des Rohstoffes
Lumpen kämpfen müssen.287 ln der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts setzte der Niedergang ein,
und zwar trotz der Vorzugsstellung in der kantona-
len Papierf ab ri kation u nd der Lief eru n gsverträge f ü r

Stempelpapier mlt der Regierung.2Bg 1827 wurde

die Papierfabrik durch:eìne Papierhänge und eine
Leim küche'z8e erweitert. Q u al itätsbeanstand u n g en
durch die Regierung und die Konkurrenz durch das
Basler Papìer verschärften jedoch die Situation. Bis
1847 verschlimmerte sich die Lage soweit, daß die
Fabri k kon ku rsamtl ich verstei gert we rden m u ßte. 2e0

264 Eduard His, S. 22 und Anne-Marie Dubler, S, 144f.
265 STALU Alden 27 11 52 Anstößerverzeich nis

266 STALU Akten 271654: Winter 1821122

267 ebenda: 12. April 1826
268 ebenda: .11, Juni 1830
269 ebenda: 1839 und GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. l,

s. 207
270 STALU Akten 271654
271 STALU Akten 271598: Regierungsrat am 20. lt/aì 1836:

". . . die Bevölkerung in Horw doch groß. . .,
272 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. l, S.95. Zu den Ehehaf-

ten siehe Eduard Hìs, S. 45,67, 85 und 98: Seit 1843 unter-
liegen auch diese nur noch gewerbepolizeilichen Be-

schränkungen
273 STALU Akten 371102 B

274 STALU Akten 2Bl1138: Antrag bereits 1831; siehe auch
Konrad R. Gubler S. 125: Nagelfabrik von Moos

275 STALU Akten 3711028: Verzeìchnis Kriens; siehe auch
Alois Steiner S. 238f.

276 Konrad R. Gubler S.45ff.
277 Raphad Reinhard, S.174
278 GAH ProtokollederGemeindeverwaltungab 1803, S. 90f.:

Vertrag vom 21. August 1816

279 Kunstdenkmåler Luzern, Bd. I, S. 312
280 Konrad R, Gubler, S. 126
281 GAH Protokolle der Gemeindeverwaltung ab 1803, S. 41,

54, 96 und 157
282 Eduard His, S. 119: Forstgesetz von 1835 und 1851

283 Siehe Kapitel 1.2.3. Das Wald- und Streueland-Reglement
von 1842 und 3.6.3. Die Korporation im 20. Jahrhundert

284 KA Rechnungen und Berichte
285 Raphael Reinhard, S. 174

286 STALU Akten 2711964
287 Robert Blaser, Papiermühle Horw, S. '12ff.

2BB STALU Akten 2Bl.134C
2Bg STALU Aklen212l42B
290 STALU Akten 2Bl1124
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Nach verschiedenen Wechseln war ihr Schicksal
1867 endgültig besiegelt.2el Das Gebäude diente
vorderhand als Waschanstalt; später führten darin
die Gebrüder Mattmann eine Teigwarenfabrik, und
ab 1907 gehöfte es der Wàscherei des Hotels
National.2e'z Nachdem auch dieser Betrieb aufge-
hoben worden wal drohte dem historischen Ge-
bäude der Untergang.2e3 Einem lnitiativkomitee ge-
lang es, mit der Gründung einer Genossenschaft
die Papiermühle zu erhalten. ln ihr finden wir heute
eine Kerzenfabrik, den Jugendtreff, die Zwischen-
bühne und verschiedene Gewerbebetriebe. Der
Gedanke eines Gemeinschafts- und Freizeitzen-
trums konnte so verwirklicht werden.

1.6.4. Die Schiffahrt im Winkel

Der Schiffstransport war einst ein wichtiger Ver-
kehrsträger. Denn solange die Straßen für schwere
Fuhrwerke ungeeignet waren, führte der sichere
und direktere Weg übers Wasser.
Die Seeleute von Winkel waren nach den alten Ab-
kommen zuständig für den Personen- und Güter-
verkehr zwischen Luzern und Unterwalden. Die
Schrffsverbindung ermöglichte die Umgehung des
Loppers, was sich auch die Franzosen 1798 zunut-
ze machten, um die Nidwaldner zu bezwingen.2sa
Aber auch in Friedenszeiten mangelte es nicht an
Auftrágen, und so konnten sich immerhin 15 Hor-
wer in die Fahrrechte teilen. Trotzdem gab es immer
wieder Streit mit den Ob- und Nidwaldnern um die
Rückfahrrechte von Alpnach und Stansstad und
um die Einhaltung der Schiffstaxen. Konkurrenz-
druck entstand auch von den Schiffsbesitzern auf
der Halbinsel.2es
Der Gründung der Dampfschiffgesellschaft im Jahr
1835 folgte die regierungsrátliche Prokamation der
freien Schiffahrt. Gegen diese Aufhebung alter
Schifferrechte und obrigkeitlicher Fahrordnungen
wehrte sich auch die Schiffergesellschaft von Win-

kel. Das neue Reglement vom B. Juni 1838 ver-
pflichtete sie zwar, Tag und Nacht zu fahren und
mindestens B Schiffe und I Schiffleute zu stellen2e6;

dre angestrebte Entschädigung für verlorene Fahr-
rechte wurde jedoch abgewiesen.2sT lm Wider-
spruch zurfreien Schiffahrt erließ dann aber die Re-
gierung am 18. Juni 1842 ein Gesetz, das die ur-
kundlichen Schifferrechte der Besitzer des Benzi-
holzes in Meggen und der Schiffergesellschaft in
Winkel gewährleistete."s
1850 fühften die Fährleute noch einmd einen
Kampf gegen die Gutsbesitzer am See. Der Statt-
halter verkündete in der Pfarrkirche das Verbot, Per-
sonen, Vieh und Waren gegen Entlöhnung über
den See zu führen.2ee Die Verbesserung und der
Ausbau des Straßennetzes, vor allem aber die neue
Brünigstraße ab 1860, entzogen den Fähren rm
Winkei schließlich die Existenzgrundlage. Die
Schiffsverbindung mit der Halbinsel übernahm
"1875 die Dampfschiffgesellschaft und zwar von Lu-
zern nach Kastanienbaum. Damit war ein jahrhun-
dertealter Wirtschaftszweig, der eìne stattliche An-
zahl Familien ernährt hatte, den Errungenschaften
der Moderne zum Opfer gefallen. Die Entwicklung
des Dörfleins Winkel mit etwa zehn Häusern, dem
Wirtshaus und der Kapelle trat hinter der Dorfbil-
dung im Zenlrum und in Ennethorw zurück.

1.6.5. Wirlschaftsaufschwung und Betriebs-
gründungen ab 1860

Nach den kriegerischen Zeiten der Sonderbunds-
wirren und den damrt verbundenen wirtschaftlichen
Nöten folgte nach 1850 eine politisch ruhigere Epo-
che, die auch geprägt war von einer geistigen Off-
nung.
Die leichte Zunahme der Einwohnerzahl in Horw
zwischen 1860 und 1870 bei gleichzeitig sinken-
dem Ortsbürgeranteil läßt auf die Niederlassung
von Fremden schließen. Vermehrt finden wir neue
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Namen, besonders in den neu gegrundeten Be-
trrebszweìgen. Abgesehen von wenigen neuen Be-
rufen für den örtlichen Bedarf (Gärtne¡ Hebamme,
Sattler und Blumenmacherin), gab es 1880300 nun
auch gewerbliche und industrielle Betriebe, deren
Produktion auf eine weitere Kundschaft ausgerich-
tet war Das Bevölkerungswachstum, konzentriert in

der Stadt Luzern, und eine gute Konjunkturlage
führten zu größerer Nachfrage. Technische Neue-
ru ngen u nd leichtere Kreditbeschaff u ng ermöglich-
ten neue Betriebseinrichtungen.
'186"1 wurde diese zweite Phase der Horwer Gewer-
beentwicklung mit dem Bau einer mechanischen
Werkstätte im Rank eingeleitet.3ol Sie überstand al-

lerdings die Krise der 70er Jahre nicht. Die großen
Verdiensteinbußen, welche die Schiffer im Winkel
durch die Gründung der Dampfschiffgesellschaft,
die Freigabe der Schiffahrt auf dem Vierwaldstätter-
see und den Bau der Brünigstraße erlitten hatten,
versuchte Melchior Studhalter Schiffmacher im
Wìnkel, mit eìner Schiffsbauwerkstätte wieder
auszugleichen.302
Einen Hìnweis auf die verstärkte Bautätigkeit liefert
das '1864 eìngereichte Gesuch von Othmar Matt-
mann aus Kriens für eine zweite Ziegelhütte ìn

Horw 1875 baute dann Zimmermeister Josef Buß,

auch er ein Kriensel auf der Liegenschaft Mahl-

Sägerei Buß an der Kantonsstraße

oder Zumhofmühle eine Sägemühle am Dorf-
bach.303

Eigentliche lndustrìebetriebe waren vor allem die
Teigwarenfabrik der Gebrüder Mattmann seit An-
fang der 70er Jahre und die Zigarrenfabrik von Frit-

schi und Woodtly3ol beide in der ehemalìgen Pa-
piermühle - Branchen übrrgens, dìe auch in ande-
ren Gemeinden aufblühten. ln beiden Fabriken wa-

291
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293

294

295
296
297
298
299
300

301

302
303

304

Robert Blaser, Papiermühle Horw S. 17

Waschanstalt Horw Luzern 1867 und STALU C4578: Kata-

ster 1908
Die Gemeindeabstìmmung über den Kauf f iel negativ aus.

BlickpunK, Nr. 16, Dezember 1980
Hans Reinhard, Winkel bei Horw und seine Fähre am See,

Geschichtsfreund 121, 1968, S. 234-269
STALU Akten 27l1O2A:1812 und 1821

stALU PA 1039121073
STALU Akten 27ñ024. 1B3B-1842
stALU PA 1039121076
stALU PA 1039/2'1 080
Raphael Reinhard, S. 176; siehe auch Tabelle 2: Gewerbe
und Handwerk 1856/1880
STALU Akten 312/42C: Bau- und Feuerpolizei, Anton Hofer
ebenda: Bauwesen 1865
ebenda: Baupolizei 1864 und 1875, Brand der Sägerei
'1966.

STALU Akten 3711164
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REGLEMENT
für den Betrieb der Cigarrenfabrik von Fritschi & Woodtly

in Horw

Für den Betrieb unserer Cigarrenfabriksind die einschlägigen
Bestimmungen des eidg. Fabrikgesetzes vom 23. Màrz 1877

sowie die nachfolgenden nähern Verordnungen maBgebend.

s1.
D¡e Arbeiter, und zwar sowohl Accord- wie Stundenarbeiter
sind gehallen, zur bestimmten Zeit bei der Arbeit zu

erscheinen.

s2.
Die regelmäßige Arbeitszeit betr¿igt tåglich 11 Stunden und
zwar in den Sommermonaten (v April-Octobe0 von Morgens
6 Uhr bisAbends6 Uhr, in denWintermonaten (v.1. October -
3'1. Mäz) von Morgens 7 Uhr bis Abend 7 Uhr, mit Unterbre-
chung einer Stunde Mittagszeit. An Vorabenden von Sonn-
und Festtagen wird der Betrieb eine Stunde früher einge$tellt,

s3
Ohne von kompetenter Seite erhaltener Erlaubnis darf kein Ar-

beiter von der Arbeit wegbleiben, oder sich vor der Zeit entfer-

nen. Krankheit und außerordentliche Fålle ausgenommen,
wobei wenn möglich gleichen Tags Kenntnis gegeben werden
soll.

s4.
S¡ttlichke¡t, Reinlichkeit, Ruhe und Ordnung sollen innerhalb
des Geschäftes stets beobachtet werden.

s5.
Vor dem Weggehen Mittags undAbends hat jederArbeiteran
seinem Platze sauber zu kehren und dafür Sorge zu tragen,
daß das zu verarbeitende Material durch Wårme, Luft oder
Staub keinen Schaden erleide.

s6
Durch Selbstverschulden oder grobe Fahrlässigkeit entstan-
dener Schaden an Material und Gerätschaften etc. ist entspre-
chender Schadenersatz zu leisten.

s7.

Veruntreuungen gegen die Arbeitgeber und Mitarbeiter ha-

ben sofortige Entlassung zur Folge und sind weitere Schritte
auf gerichtlichem Wege vorbehalten.

sB.

Die Ausbezahlung des Arbeitslohnes findet alle 14 Tage statt.

se.
Die gegenseiiige Kúndigungsfrist betrågt 14 Tage und kann
die Kündigung ieweils am Zahltag oder an einem Samstag ge-

schehen. Ausgenommen der in $ Z dieses Reglementes vor-
gesehenen Fållen.

s 10.

Gegenwårtige Verordnung wird in den Arbeitslokalen ange-
schlagen, und tritt nach obrigkeitlicher Genehmigung in Kratt.

HorW im Februar 1881

Fritschi &Woodtly

Bescheinigung

Unterzeichnete Arbeiter der Cigarrenfabrik wn Fritschi &
Woodtly bescheinen, daß ihnen das vorstehende Fabrikregle'
ment in bereinigter Abschrift zur Einsicht und Ve¡nehmlas-

sung unterbreitet worden ist:

Maria Buholzer
Klara Grau
Anna Grau
lda Kaufmann
Christina Reineñ
Sophie Reinhard

Sophia Kaufmann
Emerenzia Reinert
Maria Buholzer
Josefa Hildebrand
Dùrler Maria
Katharina Gisler
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ren je um die 30 Personen bescháftigt, mehrheitlich
Frauen und Mådchen.3o5
Diese Betriebe und auch das Gerberhandwerk
überstanden das Krisenjahrzehnt und gehörten zu
den ersten, die nach dem Gesetz von 1877 ein Fa-
bri kreglement erließen.306

1.6.6. Das Gastgewerbe

Nachdem in früheren Jahrzehnten Anträge für wei-
tere Wirtschaften von der Gemeinde als unnötig er-
achtet und von der kantonalen lnstanz abgelehnt
worden waren, fällt die steigende Zahlvon Wirtspa-
tenten hauptsächlich in den 1870er Jahren auf.3o7

Seit 1852 gab es die Kàffeeschenke auf Hofmatt,
später nBauernhof, genannt. Ebenfalls nach der
Jahrhundertmitte hatten die Hofbesitzer von St. Ni-
klausen .1854 und von Neusagen in Ennethorw
1857 um ein Schankrecht ersucht. Erst 1863, nach
dem Bau der Brünigstraße, erhjelt Franz Kaufmann
in Ennethorw ein Personalschenkrecht. Die Ge-
meinde hatte sich allerdings dagegen ausgespro-
chen, weil die Winkelwirtschaft geschädigt werden
konnte. Trotz Erweiterung zur Speisewirtschaft ge-
riet der Betrieb in finanzielle Schwierigkeiten und
wurde mehrmals verkauft. 1882 kam es sogar zum
Konkurs. "1871 erhielt Kastanienbaum ein Sommer-
wirtsrecht. Seit 1874 bestand die uFischerhütte,, die
spätere nwaldegg,, welche Kunden vom nahen

Dorfkern um die Kirche mit Hotel Pilatus, um 1900

l_
J

-*t
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Tabelle 2: Gewerbe und Handwerk:

Schneider 3 2 2

Gerber 1 1 4

Schießplatz bewirten durfte. 1875 kamen dann nSt.

Niklausen", 1876 nOberrütt" und nUnterhasli,, am
östlichen Ufer der Halbìnsel gegen Luzern, vor al-

lem als Ausflugsziele dazu. Die Zahlen der von der
Dampfschiff-Gesellschaft beförderten Passagiere
illustrieren dìe Beliebtheit der Horwer Halbìnselfür
sonntäglìche Ausflüge.'o'
Durch die wirtschaftliche Krìse wurde der vielver-
sprechende tourtstische Aufschwung jäh unterbro-
chen. Die nschützenmatte" auf der Horwer All-

mend, uBauernhof Hofmatt" und nUnterhasli", vor-
übergehend auch die Ennethorwer uEintracht, fie-

len der Krise zum Opfer.3os Auch die <Oberrüti, er-

öffnete ìhre Sommerwirtschaft erst 1894 wieder, ab
1897 dann als Restaurant während des ganzen
Jahres. Von den zehn Wirtschaften um 1880 blie-
ben also sieben bestehen. 1897 kam noch das Ho-
teluPilatuso dazu, nachdem die Einwände des Röß-

liwiris und der Gemeìndeverwaltung als mit den
Gesetzen u nverei n bar abgeleh nt worden waren. 3 1 0

305 STALU Akten 34/3361
306 STALU Akten 37l.1 16A: Reglement der Zìgarrenfabrik

1 BB1

307 STALU Akten 37153A Staatswirtschaft.
308 Raphael Reìnhard, S. 189
309 STALU Akten 37153 und Raphael Reinhard, S. 1 72

310 STALU Akten 37153: Bewilligung am 17, Dezember 1897

aufgrund eines Bundesratsbeschlusses vom 9. Juli 1 897

1 856 1 BBO

Beruf lvleister Geselle Betriebe

Zimmermann 4 B ô

Wagner 2 2 3
ãSchreiner 2 0

Küfer o 0 3

Hufschmid 2 2 2

ticnuster 6 2

Baumeister l\¡laurer,Steinmetze 2 I 3

Glaser 2

Dachdecker
Uhrmacher
Drechsler
l\rlühlewagner 2 3 -

Käsereien I 5

ndler 6

Mehl- u 2

2
o

2

0

3

k
k

Bäcker 2

Metzger 1- 1 
.

Oroelbauer 1

Gärtner
Hebamme
Korbmacher
Schiffmacher
Sattler
Blumenmacherin
Kochherdfabrikant

Strohf lechten, Seidenweben und Heimarbeit,
Seidenkämmelnfür Fabrikanten keineZahlenangaben

Queìlen: 1856 STALU 37 11028 1880 Reinhard S. 1 76;
* Angaben aus anderen Quellen

3

Teigwarenfabrik, Wein- je ca. 35 Arbeiter
und Likörhandlung 1

Zìoarrenfabrik 1

Zieoelhütte 2

Wirtshäuser 2. 10
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Pension
uBellevue" bei Kastanienbaum

A
Sennerei und Kaffeewìrtschaft

"Bauernhof" auI der Hofmatt
mit Spezereiladen und Postablage

Sommerwirtschaft Schwendelberg Þ
im Hochwald. um 1900

232



jf::: ji':;"j::

Hotel Waldhaus Oberrüti, um 1900

"Eintrachb, in Ennethorw

rc\srAN|:I"BAuM

o 4^z,,Zar_a./1
_ ¿ -/dy',<

Hotel Kastanienbaum, um 1900
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1.7.Der Alltag im 19. Jahrhundert

Aus heutiger Sicht fäilt es oft schwe¡ sich das tägli-
che Leben früherer Generationen vorzustellen. Am
ehesten gelingt uns dies noch im ländlichen Le-
bensraum. Denn in der bäuerlichen Arbeitswelt wa-
ren und sind auch heute noch die Jahreszeìten und
der Tageslauf von prägender Bedeutung.
Das Leben war sorgenvoll. Armut drohte nach jeder
schlechten Ernte.3l1 Verschuldung bedrängte die
großen Familien nach der Zehntablösung oder bei
der Erbauszahlung eines Kindes. Die Angst vor
Feuersbrünsten war groß.312 Die Einführung der
Brandversicherung im Jahr 1810 milderte wenig-
stens die Folgen von Brandkatastrophen.3l3 Gegen
Krankheiten waren die Menschen kaum geschütZ.
Die medizinische Versorgung war besonders auf
dem Lande ungenügend. ln der zweiten Jahrhun-
derthälfte traten Hebammen und Armenärzte häufi-
ger auf.314 Dennoch blieb die Gefahr von Seuchen
und Epidemien ffyphus 1865, Keuchhusten 1899)
wegen der schlechten hygienischen Verhältnisse
und der mangelnden Kanalisation3ls bestehen und
konnte erst im 20. Jahrhundert gebannt werden.
1909 ließ sich der erste Arzt, Alois Estermann, in
Horw nieder1912 führte die Gemeinde den schul-
ärztlichen Drenst ein. 31u Der Frauen- und Töchter-
verein plante seit 1912 eine Krankenpflegestation,
die ab 1914 unter der Leilung einer Baldegger-
schwester ein gerichtet wu rde.3 1 7

Die Nahrung stammte hauptsächlich aus der Ei-
genproduktion ìn Feld und Garten. Milch und Hafer-
mus, Obst und Kartoffeln, Brot, manchmal auch
Mehlspeisen, Kohl oder Sauerkraut, standen auf
dem Speisezettel.3ls Selten und nur an Sonn- und
Feiertagen gab es Fleisch. Zu Hause wurde saurer
Most getrunken. Die Wirte hatten auch ein Schank-
recht für Wein und Gebranntes, Bier wurde selten
verlangt.3le
Pfarrer Sigrist, der die Gemeinde Horw 1815 als
Pfründe gewáhlt hatte, weil sie unter den Nachbar-
pfarreien eine der ärmsten und unansehnlichsten

war3'?o, schilderte 1820 die wirtschaftliche Situation
wiefolgt: nDie Gemernde Horw hat hlnsichtlich ihres
Charakters wie auch ihres Nahrungserwerbes man-
cherlei lndividualitäten, die bei unseren Nachbar-
gemeinden, vorzüglich aber in Gegenden, wo die
Wohnungen Dorfschaften bìlden, ganz anderst ge-
staltet sind. Unser Volk nährt sich durch Feldarbeit.
Der eine Teil (meistens auf verschuldeten) Heima-
ten; der andere größere Teil durch Taglöhner-Arbeit,
und aus dem, was dre Nutzung der Allmend ihnen
zuschöpfet.
Daraus erhellt, daß der Winter allein häuslichen Ar-
beiten gewidmet sein kann, die übrige Jahrszeit ruft
alle Hände aufs freie Feld. Winterszeit also können
sie die schulpflichtigen KindeI vorzüglich die Kna-
ben, nìcht entmangeln. Allein die übrige Jahrszeit
können sie ohne die fühlbarste Stöhrung in ihrer

Horwer Bäuerin Barbara Reinhard-Stofer, Spìssen, um 1830,

Porträt aus dem Malerkreis Joseph Reinhard
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Dorfkern von Norden gesehen, gegen 1900

Hausordnung die Kinder sogar vom Tten Jahr mei-
stenteils nicht entbehren. Denn während der arme
Vater als Taglohner vom frühen Morgen bis zur
dunklen Nacht seinen Unterhalt auf f remdem Felde
sucht, seht ihr die Mütler mit rastloser Tàtigkeit ihr
kleines Heimwesen bearbeiten. 7-B jährige Kinder
stehen indes an der kleinen Wiege, oder tragen den
Säugling umhe6 oder gehen mit kindlicher Ge-
scháftigkeit den Muttern zur Hand, und können
durch kleine Dienstfertigkeiten ihnen so manches
erleichtern .>>321

Die Arbeit auf dem Feld und im Stall war meist Sa-
che des Famìlienoberhauptes. Die Mutter erfùllte
die häuslichen Aufgaben, besorgte den Garten und
das Kleinvieh. ln den kleinbäuerlichen Betrieben
war man auf Zusalzverdienst angewiesen. Daher

311 Max Lemmenmeier, S. 23Bff.
312 Siehe Kapitel 1.5.3.2. Bauwesen und Feuerwehr
313 Eduard His, S. 43
314 STALU AkIen 3121428 Sanitätspolizei
315 STALU Akten 34/3361: Schulschließung wegen Keuch-

husten und STALU Akten 312142E, 1896 gesundheits-
schädliches Wasser auf der Grünegg, 1893 Verunreini-
gung des Mühlebachs.

316 GAH Gemeinderechnung 1912, S. 7

317 Pfarrei-Chronìk, Bd. ll: Vereinsbericht 1916/17 und GAH
Gemeinderatsprotokolle Bd. Xll, S. 498

318 Kasimir Pfyffer, Gemälde, S. 159 und l\¡lax Lemmenmeier,
s. 250f.

319 Raphael Reinhard, S. 161

320 Theo Stadelmann, Wolhusen, ein Heimatbuch, Wolhusen
1958, S. 139

321 STALU Aklen 24h52 Erziehungswesen: Pfarrer Sigrist am
14. November 1820
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suchten der Vater oder andere männliche Mitglie-
der der Familie Taglohnarbeit oder übten nebenher
ein Handwerk aus. Das wiederum hatte zur Folge,
daß zeitweise die ganze bäuerliche Arbeit auf den
Schultern der Frauen und Mädchen lastete. Es war
unvermeidlich und im Sinne der Lebens- und Ar-
beitsgemeinschaft auch naheliegend, daß die Kin-
der zu allen möglichen Arbeiten angehalten wur-
den. Die Schulpflicht war deshalb nicht immer und
uberall gern gesehen, und die Beteiligung anfäng-
lich entsprechend unregelmäßig.
Gelegenheit, andere Leute zu treffen und etwas
Neues zu erfahren, gab es für die Bewohner der
verstreut liegenden Höfe fast nur am Sonntag beim
Kirchgang. Die Frauen des Dörfleins Winkel be-
nutzten wohl auch die Zeit in der Waschhütte3rr, um
einen Schwalzzuhallen, Der Gang in die Stadt, um
auf dem Wochenmarkt die frischen Eier und das
Gemüse ferlzuhalten, war eine willkommene Ab-
wechslung und wichtige Einkommensquelle.323
Die Arbeitszeit richtete sich meist nach der Länge
des Tages und wurde nur durch kurze Mahlzeiten
unterbrochen.
ln Erntezeiten allerdings wurde oft bis in die Nacht
hinein gearbeitet. ln der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts veränderten sich durch dle allmähliche
Umstrukturierung in der Berufswelt (neue Gewerbe-
und lndustriebetriebe) für einen Teil der Bevölke-
rung auch die Lebensbedingungen. ln den Anfän-
gen der lndustrialrsierung war die Arbeitszeit für
den Arbeiter nicht viel kürzer als in der Landwirt-
schaft, und auch Kinderarbeit war gang und
gäbe.324 Mit der Zeit jedoch wurde der Fabrikalltag
reglementiert, so daß er gegen das Jahrhundert-
ende noch 11 Stunden reine Arbeitszeit mit einer
vorgeschriebenen Mittagspause von 1 Stunde um-
faßte - dies wáhrend sechs Tagen in der Woche,3r5
Nicht wenige Feiertage unterbrachen den Alltag.
Die Fasnacht am Ende des Winters und der
Kilbisonntag3'z6 im Herbst boten Anlaß zu ausgelas-
senem Tun. Oft endete ein fröhlicher Abend im
Wirtshaus in einem handfesten Streit. Anfang der

1B60er Jahre wurde ein solcher mit einem promi-
nenten Gegner ausgefochten. An der Schützenkilbi
feierten die Horwer im Wirtshaus "Röß|i,. Fúnf jun-
ge, unbekannte Herren fuhren in einem Zweispän-
ner vo[ mischten sich unter die Dorfbevólkerung,
tanzten und wurden frech und zudringlich. Dies
wollten die Horwer Burschen nichttatenlos mitanse-
hen. Eine Rauferei und Schlägerei brach im Wirts-
haus aus und setzte sich auf dem Dorf platz fort. Sie-
ger gab es keine. Anderntags kam eln Dienstmann
aus Luzern und bezahlte die Zeche und den Scha-
den im "Röß|i,. Später stellte sich heraus, daß die
Ruhestörer drei Luzerner und zwei Engländer ge-
wesen seien, der eine davon Albert Eduard Pnnz
von Wales.327

Regelmäßig erkoren die Horwer ihren Meisterschüt-
zen. Die Schützengesellschaft als ältester Verein
wurde schon '1824 gegründet.3r8
Auch Schwinget wurden organisiert; Teilnehmer
und Publikum fanden sich zahlreich bei der uEin-
tracht, in Ennethorw ein und hatten ihre uhelle
Freuder.3'n
Eine beliebte Feierabendunterhaltung scheint das

"Kaiseren" gewesen zu seìn, ein Kartenspiel mit
ausgeklügelten Regeln und maximal acht Mitspie-
lern, was gerade großen Familien gelegen kam.33o
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts mehrten sich die
Vereinsgründungen. Geselliges Zusammenseìn
fand in Musik-, Gesang- und Sportvereinen seinen
Ausdruck.331 ln der Zwischenkriegszeit entstand als
Gegengewicht zum starken deutschen Einfluß das
Bedurfnis, das heimatliche Brauchtum aufleben zu
lassen. Gleichzeitig wurde auch die Jugend ver-
mehrt in die organisierte Freizeitgestaltung einbezo-
gen.
ln der Schilderung von Raphael Reinhard erscheint
der Horwer um 1880 folgendermaßen: "Wenn auch
in fruheren Zeiten manche Ungebundenheit unter
der Bevölkerung von Horw geherrscht haben mag,
so haben doch jetzt bessere Erziehung und Bil-
dung die Zivilisation gehoben und viele Eigenthüm-
lichkeiten und Ungeschliffenheiten des Volkes be-
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seitigt. Von Natur aus ist der Horwer im Allgemeinen
von mittheilsamer und weicher Gemuthsart; größ-
tenteils durch Berge und Wasser abgeschlossen,
bewahren die Leute, mtt wenigen Ausnahmen, die
alten f rommen Gewohnheiten und Sitten. Ein arbeit-
samel sparsamer und ordnungsliebender Sinn bil-
dete von jeher einen soliden Kern unter der Bevól-
kerung, welcher die zerstörenden Einflusse von au-
ßen abhielt. Der Horwer ist thätig, bedachtsam, gie-
rig nach Erwerb und Verbesserungen seiner häusli-
chen Lage; vom frühen Morgen bis zum späten
Abend lebt er seiner Bescháftigung. Dìesem häusli-
chen Sinne ist es deshalb auch zu verdanken, daß
in der Gemeinde fast durchweg Wohlhabenheit
herrscht.r332

322 GAH Protokolle der Gemeindeverwaltung ab 1803, S. 74:
Baubewilligung für eine Waschhütte 1813

323 GAH Gemeinderatsprolokolle Bd. X, S. 422:Yerkehrszäh-
lung 1901

324 Alois Steine¡ Kriens, S, 247f.
325 STALU Akten 37l'1164: Fabrikreglement Zigarrenfabrik

1881, S3
326 Jahrestag der Kirchweihe vom Bischof auf zweiten Sonn-

tag im Oktober festgelegt (Angaben Louise Kaufmann);
vergleiche heute Egli-Chilbi.

327 Angaben von Franz Buholze¡ Schulzenvater; in Denk-
schrift, gewidmet der Schützengesellschaft, Januar 1932

328 Raphael Reinhard, S. 213 und Sebastian Kaufmann,
s, 17ff.

329 Vaterland, Nr. 113, vom 18. Mai 1906
330 Sebastian Kaufmann, S. 15f.
331 Franz Stucki, S. 123
332 Raphael Reinhard, S. 160

1 Siehe Tabelle 1: Bevölkerung
2 GAH Gemeinderechnung 1923, S. 2
3 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd, X, S. 526 und 902
4 Siehe Tabelle 1: Bevölkerung
5 STALU Akten CA 289: Kataster 1868, CA 438: Kataster

lBBB
6 Vergleiche Siegfriedkarte 1 :25000, Luzern Blatt 205, Erst-

ausgabe 1890 und Exkursionskarte (Siegfriedkarte)
1 :25000, Überdruck 1913

2. Der Aufbruch ins
20. Jahrhundert

2.1 . Der Bevöl keru ngsaufschwu ng
nach 1880

Nach längerer Stagnation nahm die Bevölkerung
ab 1880 wieder zu, eine Entwìcklung, die hundert
Jahre anhalten sollte. Auch rn der Zusammensel
zung der Bevólkerung fallen nach 1870 Verände-
rungen auf.
Der Ortsbürgeranteil, schon seit 1850 (80,40lo) rück-
läufig, sank ab 1870 schneller Um 1900 waren nur
noch 40,4o/o aller Einwohner auch Bürger der Ge-
meinde. Dieser Anteil verringerte sich noch weiter.l
Die erleichterte Einbúrgerung ab 1922ließ dieZahl
wieder ansteigen. Auf Neujahr 1924 wurdenT3 Fa-
milien mit 235 Personen zwangseingebürgert.'z
N ach der Jah rhu ndertwende fällt die Bevöl keru ngs-
gruppe der Auslände[ vor allem der ltalìener; ìns
Gewicht.3 Trotz sinkender Bevólkerungszahl nahm
die Zahl der Haushaltungen zwischen 1870 und
1BB0 zu. Die Anzahl Personen pro Haushalt vermin-
derte sich von 6 auf 4,9.4

ln all diesen Zahlen spiegelt srch ein Stück weit die
u nsichere Wi rtschaftssituation. Ei nerseits suchte ern
Teil der besitz- und arbeitslosen Bürger Auskom-
men und Wohnsitz in anderen Gemeinden. Ande-
rerseits wanderten Fremde zu, vor allem auch Pro-
testanten. Die landwi rtschaft | ichen Betriebe blieben
zahlenmäßig konstant und wurden auch nicht von
Fremden ubernommen.s Neue Gaststätten mar-
kierten in den 70er Jahren den Beginn eines Auf-
schwungs im Gewerbe. Neue Häuser wurden ge-
baut, längs der Hauptstraße schon vor 1850, später
auch in Ennethorw lm letZen Jahrzehnt des 19.

Jahrhunderts bildete sich ein zusammenhängen-
de6 lockerer Dorfkern der Hauptstraße entlang.6
Einen ersten, eigentlichen Bauboom erlebte die
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Gemeinde nach der Jahrhundertwende. Es war
eine Zeit des sozialen und wirtschaftlichen Um-
bruchs für die Landgemeinde Horw. Mit der Bevol-
kerungszunahme und der veränderten Wirtschafts-
situation stellten sich der Gemeinde neue Aufga-
ben: der Bau neuer Schulräumlichkeiten, Straßen-
bauten, Kanalisation, Wasserversorgung, Friedhof-
erweiterung usw

2.2. Gemeindeaufgaben

2.2.1. Das Armenwesen

Das neue Armengesetz von '1889? schuf erstmals
das lnstrument von staatlichen Finanzzuschüssen
an notleidende Gemeinden. Auch die Errichtung
kantonaler Anstalten für Kranke und Behinderte
und die Unterstützung von bereits bestehenden An-
stalten mußte der Staat übernehmen. Er entlastete
damit die Gemeinden von Aufgaben, die für sie un-
lösbar geworden waren. Noch 1851 haite das Hor-
wer Waisenamt auf eine kantonale Umfrage nach

"Personen mit langwierrgen, unherlbaren Krankhei-
ten, ekelhaften Ubeln oder anderen Gebrechen,
die der Gemeinde zu sehr zur Last fallen, würden,
geantwortet, daß "eine Anstalt zwar wünschba¡
aber Horw gegenwártig keine solchen Personen
habe, oder nicht in so hohem Grad, daß selbe ohne
große Entschädigung nicht untergebracht werden
könnten.,8
Die neuen staatlichen Einrichtungen verschafften
den Gemeinden auch die Möglichkeit, arbeits-
scheue und heruntergekommene Trinker nach
mehrmaliger Verwarnung in der Zwangsarbeitsan-
stalt zu versorgens; lrre wurden in Si. Urban unter-
gebracht. Solche Fälle mußte der Gemeinderat ge-
gen Ende des Jahrhunderts ófter verhandelnlo -
vermutlich eine Folge der unstabileren Wohn- und
Arbeitssituation der Bevolkerung. Dieflnanzielle Be

lastung für die Gemeinde wurde indessen nicht kleì-
ne[ und die Kosten für die Betreuung der Horwer
Patienten in St. Urban machten bald einmal die
Hälfte aller Unterstützungsgelder aus.11 Neue Fi-

nanzmittel eröffnete ein Gesetzvon 1892 mit der Be-
steuerung von Erwerb und Vermögen.12
Obwohl der Anteil der Ortsbürger in den Gemern-
den durch die wirtschaftlichen Veränderungen all-
gemein abgenommen hattel3, wurde der Grund-
satz der Armenunterstùtzung durch die Heimatge-
meìnde beibehalten. Einen ersten Ernbruch in die-
ses Prinzip bedeutete die befristete Verpflegungs-
und die Beerdigungspflicht für Nichtgemeindebür-
ger am Wohnort.l4
Vor allem für die rasch wachsenden Städte und Ge-
meinden wurde die Armenpflege immer komplizier-
ter und kostspieliger Der Horwer Gemeinderat be-
scháftigte sich fast in jeder Sitzung mit Unterstüt-
zungs- und Versorgungsfällen und mußte Armuts-
zeugnisse ausstellen. 1922wurde dann die Armen-
unterstützung auf das Wohnortsprinzip ausgerich-
tet.15 Seither ist die Wohnortgemeinde grundsätz-
lich unterstützungspflichtì9, muß aber während
einer bestimmten Ubergangszeit von der Heimat-
gemeinde entschädigt werden. Der Ausgleich der
Armenlasten unter den luzernischen Gemeinden
war damit gewährleistet. Armenpflege und Armen-
fonds blieben weiterhin Sache der Ortsbürgerge-
meinden, verwaltet wurden und werden sie in Horw
heute noch vom Gemeinderat.

2.2.1.1. Die Ausgaben im Armenwesen

ln engem Zusammenhang mit der Erweiterung der
staatlichen Fursorge und der allgemeinen Verbes-
serung der wirtschaftlrchen Situation stehen die
Ausgaben im Armenwesen und die Ansätze der
Gemeindesteuern. lm 19. Jahrhundert hatte der Ar-
mensteuerbetrag die Polizeisteuer meist überstie-
gen. Oft mußte er doppelt so hoch angesetzt
werden.lu Mit den wachsenden Gemeindeaufga-
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ben in anderen Bereichen und der veränderten Für-
sorgepraxis im 20. Jahrhundert verschob sich das
Verhältnis immer mehr. Ab 1910 beanspruchte der
Sozialbereich höchstens noch einen Viertel der Ge-
meindeausgaben. lm Verlauf des 20. Jahrhunderts
erstarkte die Gemeinde Horw fìnanziell zusehends.
Nur vorubergehend mußte in den Jahren des Zwei-
ten Weltkrieges der Steuerfuß angehoben werden,
um die außerordentlichen wirtschaftlichen und so-
zialen Nöte zu lindern. lnsgesamt konnte Horw nun
auch im Vergleìch mit anderen Gemeinden im Kan-
ton Luzern durchaus bestehen. Es hatte sogar seit
1866 eine eigene Armenanstalt. 1930 gab es im
Amt Luzern nur deren sieben. Einen kantonalen

Beitrag an die Anstaltsrenovation lehnte der Regie-
rungsrat mit der Begründung ab, die Gemeinde
Horw stehe finanziell nicht schlecht.lT
Dte Zahl der Unterstùtzungsbedürftigen hatte seit
der Mitte des 19. Jahrhunderts dank der neuen
Möglich keiten der indì rekten Sozialzusch usse nicht
mehr zugenommen und schwankte konstant um
100; seit dem Ausbau der Altersvorsorge nahm sie
noch weiter ab.18 Gunstigere Arbeitsmöglichkeiten
und kleinere Familien verringerten die Gefahr der
Verarmung, obwohl es auch in der Zwìschenkriegs-
zeit noch zehn- oder zwólfköpfige Familien gab, die
auf die Hilfe der Gemeinde angewiesen waren.le

Tabelle 3: Armenwesen

Jahr

7 Eduard His, S. 151

B GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. ll, S. 144

9 Siehe dazu auch Häfeli Erwin, S. 46
10 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. X, passim
11 GAH Gemeinderechnung 1919, S. 6
12 Erwin Häfeli, S.45
13 Volkszåhlung .1BBB, Amt Luzern:22,9o/0, Horw: 47,8o/o

14 Erwin Häfeli, S. 43
15 ebenda, S.49, Volksabstimmung vom 15. April 1923
16 GAH Gemeindeverwaltung 1803- und Gemeinderatsproto-

kolle Bd. l, S. 653: Gemeinderat am 19. Juli 1849 an Depar-
tement des lnnern Luzern

17 STALU Akten A4 F12 Gemeinde Horw: Armenwesen, Regie-
rungsratsprotokoll vom 14. Dezember 1931

18 Armenverzeichnis 1902: 82 Unterstützte

1 895 17 483.-
1 900 22 400.-
1 905 17 502.,
1910 1.25 22 868.-
19.15 23 299.-
1920 40 194.
1925 o,4 55 693.-
1 930 BO 886._
1 935 67 667.
1 940 o,7 121 014.-
1 945 163 623.-
1 950 201 559.-
1 955 0,5 300 165.,
1960 0,4 508 829.
1965 0,35 685 416.-
1 970 o,25 1 386 644.,
1 975 o,25 2787 338.-
1 980 0,2 3 31 I 599.
1 985 o,2

Steuerf uß
in Einheiten

Ausgaben

1 BBO 23 604.
1 885
'1890

14 962.-
E

0 Gemeinderats
protokolle Bd, X, S. 475ff.

Gemeinderechnung 1 945:
Q7

total
Gemeinderechnung .1976:

s. 46

(72 Horwe¡
10 aus anderen
Gemeinden)
Unterstutzte, davon
im Bürgerheim
Patienten in St. Urban

0 107

41

10

117

10
.11

12

13

46

0
Ortsbürger
Kantonsbürger
Konkordatsbu rger
Ausländer

total

19 GAH Wahl-undAbstimmungsverbal 1926-1961,S. .174: 
Ge-

meindeversammlung vom 6. Mai 1934: Bürgschaft für Fami-
lie mit zehn Kindern; S, 367: Gemeindeversammlung vom
30. Dezember 1945: Kauf der Liegenschaft Weihermatt für
die Unterbringung einer l5kopfigen Familie.Quelle: GAH Gemeinderechnungen

5 239 500.-
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Die Armenanstalt diente von Anfang an auch als
Waisenhaus. Weil man aber das Zusammenleben
der Verarmten mit den Waisenkindern für erziehe-
risch ungünstig hielt, bestand schon 1906 die Ab-
sicht, einen Neubau zu erstellen.20
Gleichzeitig stand aber der Schulhausbau bevol
und als das Projekt fürs Waisenhaus endlich 1911

vor die Gemeindeversammlung kam, wurde es we-
gen Geldmangel deutlich verworfen.2l Erst nach
dem Ersten Weltkrieg konnten wenigstens die nötig-
sten Renovationsarbeiten an die Hand genommen
werden22, das Gebäude mußte aber weiterhin für
Kinder und Erwachsene genügen.23

2.2.1.2. Die Sozralversicherungen

Die Krankenversicherung wurde auf eidgenössi-
scher Ebene im Gesetz von 1912 geregelt.24 ln
Horw war bereits 1B9B die Katholische Krankenkas-
se eingerichtet worden,25 lm Hinblick auf die Entla-
stung der Armenkasse durch das Versicherungs-
wesen, und als Folge der bitteren Erfahrungen in
den Kriegsjahren beschloß die Gemeinde 1920
einen Prämienzustupf an die Versicherten. Bald ein-
mal kam ein Drittel der Einwohnerschaft in dessen
Genuß.26
Die schwierige Wirtschaftslage während des Ersten
Weltkrieges ließ sich dank der militärischen Notun-
terstützung und Spenden eines Hilfskomitees2T mei-
stern. Nach dem Krieg erforderte die unsichere Ar-
beitsmarktsituation eine gezielte Unterstützung der
Arbeitslosen durch die Gemeinde. Erstmals ge-
schah dies 1919" in Ergänzung zur Armen- und
Waisenunterstützung der Bürgergemeinde. Djese
Regelung erübrigte sich ab 19242e, weil die wirt-
schaftliche Lage sich normalisiert hatte. Die eigentli-
che Arbeitslosenversicherung wurde erst nach Aus-
bruch der Weltwirtschaftskrise verwirklicht. Die all-
gemeine eidgenössische Regelung kam 1934 zu-
stande, nachdem in Horw schon 1933 eine entspre-
chende Anregu ng vom katholischen Arbeiterverei n

Tabelle 4: Arbeitslose 1934-1958

Jahr ltrlitglieder Zahl der Arbeits-
Bezüger losenent-

schädigung
Fr.

Subventionen
von Bund
und Kanton
Fr.

1934 283 35 2532 1 772

1935 293 98 16 986 6872

1936 277 129 28 681 13 085

1937 286 130 24 155 17538

1938 306 134 28 955 13533

1939 306 '133 25 212 13 144

1940 295 98 14736 I 086

1941 322 64 10259 5872
1942 276 B0 14 839 10300

1943 277 43 7 336 3 238

1944 251 46 10 562 4 819

1945 261 67 19210 11 617

1946 236 43 B 592 ð tÕ¿

1947 267 30 6 460 2667
1948 295 ec 5 519 2283
.1949 303 102 43829 31 716

1950 303 92 21 228 10937

1951 355 46 I 355 3 868

1952 399 87 29384 13 779

1953 422 99 22442 9 635

1954 444 73 11 814 2 570

1955 520 50 10 788 1 905
.1956 

801 50 7 433 644

1957 822 23 3523 148

1958 824 59 11 644 1 304

Quelle: GAH Gemeinderechnung l959

gemacht worden war.30 Die Ziegelwerke schufen in

den 30er Jahren soziale Fürsorgeeinrichtungen für
ihre Arbeiter. Sie äuf neten 1931 eine Alters- und ln-
validitätsversicherung und 1932 eine Wohlfahrts-
stiftung.3l
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Einen weìteren Schritt zur Sicherung gegen soziale
Not bedeutete schließlich die eidgenössische Al
tersvorsorge. Seit den 192Oer Jahren in Vorberei-
tung, konnte sie erst nach dem Zweiten Weltkrieg
gesetzlich verankert werden.3' Alle diese Maßnah-
men ergänzten dìe gemeindliche Armenversor-
gung des 19. Jahrhunderts, und sollten beitragen
zu einer ausgleichenden, durch Bund und Kanton
su bventionierten Existenzsicheru ng.

2.2.2. Das Schulwesen

Das Schulwesen als eine der bedeutendsten Aufga-
ben der Gemeinde unterstand seit Einführung der
allgemeinen Schulpflicht der kantonalen Kontrolle.33

Die Aufsicht durch den Kanton ergänzte man 1842
durch die gemeindlrche Schulpflege. Zuerst wur-
den meistens Gemeinderäte als Schulpfleger ge-
wählt. 1BB0 erweiterte man die Schulpflege auf fünf
Mitgliede6 ubrigens in einer Abstimmung mit einer
Sti m m betei I i g u n g vo n wen i g ü ber 6 P r ozenL3 4 19 47
gab es sieben Schulpflege¡ 1952 neun (inkl. zwei
Damen), 1963 15 (inkl. Vertreter der Geistlichkeit)
und schließlich seit 1970 '13.35 Seit 1875 hatten die
Bürger das Recht, die Lehrer zu wáhlen oder einen
Lehrerwahlausschuß zu bestimmen.36 1970 wurde
dieses Wahlrecht dem neu eingeführten Einwoh-
nerrat3T und '1979 der Schulpflege ùbertragen. Be-

sonders in den kinderreichen Jahrzehnten nach
dem Zweiten Weltkrieg mußte die Schulpflege zu-
sätzliche Aufgaben übernehmen und auch Neuein-
richtungen und Organisationsfragen zu Handen
von Gemeinderat und Stimmbürgern abklären.

20 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Xll, S. 372f. und Wahl-
und Abstimmungsverbal 1906-1925, S. 5: 6. Mai 1906

21 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1906-1925, S. 126:

114 Nein von 118 Anwesenden
22 GAH Gemeinderechnung 1929, S.6f.

2.2.2.1. Das Schulhaus Hofmatt

Schulhaus Hofmalt, erbaut l908/09

23 STALU A4 F12 Gemeinde Horw: Armenwesen, Bericht des
Amtsgehilfen vom 13. Dezember 1930

24 Handbuch der Schweizer Geschichte, Bd. ll, S. 1088 und
s. 1190

25 Horw in Wort und Bild, S. 157

26 GAH Gemeinderechnung 1919, S. 11 und Wahl- und Ab-
stimmungsverbal 1906-1925, S. 382

27 GAH Gemeìnderechnung 1914, S.2
28 GAH Gemeinderechnung 1919, S. 25
29 GAH Gemeinderechnung .1923; 

S, 5f.: Seit Sommer .1923

kerne Auszahlungen mehr
30 GAH Wahl-undAbstimmungsverbal 1926-1961, S. 140und

s. 156
31 Anton Erni, S, 28
32 Handbuch derSchweizerGeschichte, Bd. ll, S. 1190; Eidge-

nössische Abstimmung vom 6./7. Juli 1947

33 ebenda, S. 1099f. und S. 1241; Volksabstimmung über die
Bundesbeteiligung am 23. November -1902.

34 GAH Wahl-und Abstimmungsverbal 1876-1905, Fol. 58
35 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1926-1961, S. 430:

Abstimmung vom 9. November 1947: S. 510: Abstimmung
vom 12.113, Mär21952, Sonderorganisation 1963, S, 6, S10,
Abs. 1 und Sonderorganisation 1970, S. 11, $47, Abs, 1

36 Eduard His, S. 150

37 Siehe Kapltel: 3,2.2. Der Ausbau der Gemeindeorganisa-
tion und Gemeindeordnung S. 7: $33a, Abs. 3
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Die Ausbaumöglichkeiten des alten Schulhauses
und späteren Gemeindehauses an der Bahnhof-
straße waren mit der Aufstockung von '188538 er-

schöpft. Schon damals erwog man einen Neubau,
der sich dann mit der Zunahme der Einwohnerzahl
nicht mehr länger hinausschieben ließ. Der Erzie-
hungsrat drang 1904 auf die Errichtung einer vier-
ten Lehrerstelle und auf die Teilung der Unterschu-
le.3s Dìe erste Klasse und die Arbeitsschule mußten
vorläufig ins neue Feuerwehrhaus ziehen.oo

lm Mai 190641 wàhlte die Gemeindeversammlung
eine Schulhausbaukommìssion. Die Planung erlitt
jedoch eine mehrmonatige Verzögerung, weil sich
gegen den Kauf des Bauplatzes Hofmalt eìne star-
ke Opposition gebildet hatte. Der Streit gipfelte gar
in einer Zeitungspolemik. Die Platzfrage konnte erst
im vierten Anlauf ìn der Urnenabstimmung vom 24.

Februar 1907 entschieden werden.a2 lm Frühling
1909 war das Schulhaus bezugsbereit. An dìe Bau-
kosten von Fr. 269 569.52 leistete der Kanton einen
Beitrag von Fr. 10 000.-.43 Der Neubau erlaubte
übrigens die Einrichtung einer Badeanstalta4 mit ge-

regelten Benützungszeiten für Erwachsene und
Kinder Durch die Lósung der Raumfrage wurde es
endlich möglich, die Anzahl der Klassen zu erhö-
hen. Die Schulzimmer waren für maximal 60 Kinder
geplant. Auf den Frühling 1909 erwartete man 269
Schulkindet so daß noch eine fünfte Lehrkraft ein-
gestellt werden mußte.45 Schon ein Jahr später be-
antragie der Gemeinderat die sechste Lehrerstel-
le.ou Dabei blieb es bis 1939, dem Jahr, in dem auch
Horw endlich das siebte Schuljahr als Ganzjahres-
klasse einführte.a7
Die Horwer Bezirks - später Sekundarschüler -
mußten bis 1862 nach Malters, danach nach Kriens
zur Schule.as Beìm Bau des Horwer Schulhauses
stìmmte dìe Gemerndeversammlung am 15. No-
vember 19084e einstìmmig für die Einführung einer
Sekundarklasse. Lehrer Hans Reinhard betreute
die 20-25 Schüler ab 1909; er blieb wáhrend 40
Jahren im Amt.u0 1941 wurde die Klasse nach Ge-
schlechtern getrennt und eine zweite Lehrkraft

úbernahm die Mädchen,51 Die dritte Sekundarklas-
se wurde in Horw erst 1956 eingefuhrt.s'z

2.2.2.2. Ein Schulhaus in Kastanienbaum?

Die wachsenden Schülerzahlen veranlaßten den
Gemeinderat Mitte der 1930erJahre, sich mit einem
neuen Schulhausbau zu befassen. Auch wenn die
maximalzuläßige Zahlvon 70 Kindern pro Klasse in

den sechs bestehenden Klassen noch nicht über-
schritten wal hielt man es vom pädagogischen
Standpunkt aus fur nötig, kleinere Klassenbestän-
de zu schaffen. Für 1937 war eine Reservebildung
von Fr. 20 000.- für ein neues Schulhaus vorgese-
hen. Die ersten Jahre der Schulraumnot fielen je-

doch ausgerechnet in die Krisenzert, ein Umstand,
der zu vorsichtiger Finanzplanung zwang. Grund-
sätzlich ging es auch darum, ob die Schule weiter-
hin nur im Dorf bleiben, oder ob ein Quartierschul-
haus ernchtet werden sollte. Der Verkehrsverein von
Kastanienbaum und St. Niklausen und die Bewoh-
ner des Seegebiets setzten sich initiativ für eine ei-
gene Schule ein.u'Aus dìesem Gebiet konnte man
mit etwa 70 Kindern rechnen, von denen einìge da-
mals die Privatschule Tannegg von Dr Bertsch
besuchten.s4
ln engem Zusammenhang mit der Schulraumfrage
stand dre Vergrößerung der Pfarrkirche. Auch hìer
gab es den Vorschlag, rm Seegebiet eine Filialka-
pelle zu errichten. Dagegen sprach allerdings die
grundsätzliche Absicht, "die Pfarrgenossen im Ge-
meinschaftsgottesdienst zu besammeln.oss Nach-
dem die Kirchgemeinde von dieser Haltung abge-
gangen war und die Kirche im Dorf nur in be-
schränktem Ausmaß erweitert wurde, konnte 1938
dre Planung für einen kombinierten Betsaal- und
Schulraumbau in Kastanienbaum begonnen
werden.56
Anfang 1939 kam das Projekt eines Schulhauses
Kastanrenbaum auf der Liegenschaft Mattle zur
Abstimmung.sT Obwohl der Finanzbedarf dank
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Subventìonen von Bund und Kanton, Rückstellun-
gen der Gemeinde und Schenkungen nur noch zu
einem Vìertel durch Anleìhen gedeckt werden soll-
te, fand der Plan keine Gnade und wurde knapp ab-
gelehnt.
Die Frage eines Schulhausneu- oder anbaus im
Dorf selbst fiel nun in die Kriegszeit. Die finanzielle
Situation der Gemeinde, die in Anbetracht der rela-
tiv unbedeutenden Arbeitslosigkeit spärlich fließen-
den Subventionenss und die Unsicherheit der Zeit
erlaubten vorderhand nicht mehl irgendwelche
Schulhauspl äne zu verwi rklichen.

2.2.2.3. die Gewerbliche Fortbildu ngsschule

Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts be-
mühten sìch die Stadtluzerner Berufsverbände um
eine bessere Ausbildung in der Handwerker-Fort-
bildungsschule. Diese Gewerbeschule ging 1892
an die Stadt Luzern überse Von Horw kamen aber
offenbar nur selten Lehrlinge in den Genuß einer
schulrschen Werterbildung. Noch 1910 nahm jeden-
falls kein Horwer Lehrling an der Prüfung teil.60

Seit '1913 bemühte sich der Frauen- und Töchterver-
ein um die staatliche Anerkennung der weiblichen
Fortbildung. 1914 erreichte er eine kantonale Sub-
vention und ab 1924 einen Gemeindebeitrag.ol
1941 wurde der hauswirtschaftliche Unterricht obli-
gatorisch erklärt.6'zAuch hier übernahm der Frauen-
und Töchterverein von 1944 bis 1956 die Betreu-
ung.t'

38 STALU Akten 34/336J und Akten 312142J
39 STALU A4 F11 Gemeindeschule: Organìsation, Regierungs-

ratsprotokoll Nr. 2220:
40 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Xl, S. 256f.

41 GAH Wahl-und Abstimmungsverbal .1906-1925, 
S. 5

42 Valerland Nr. 17 vom 20. Januar 1906 und Nr 20vom23. Ja-
nuar 1907; Tagblatt vom 26. Januar 1907.

GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1906-1925, S. 17: Ab-
stimmung 26. Aug. .1906; 

S. 23: Abst. 4. Nov 1906; S. 25:
Abst. 11. Nov 1906 und S. 28: Abst. 24. Feb. 1907

43 GAH Gemeinderechnung .1910, 
S, 10 und 1911, S, 2

44 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Xll, S. 248f.
45 ebenda, S, 183 und 199; vergleiche auch Kapitel 3.3.2.

Schulhausbauten, Graphik 4: Schuler, S. 280
46 STALU A4 F11 Gemeindeschule Horw: Organisation, Regie-

rungsratsprotokoll Nr 2673 und GAH Gemeinderatsproto-
kolle Bd. Xll, S. 295 und 304

47 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Xll, S. 377f.: Gemäß Er-

ziehungsgesetz $ 7. Das Gesetz von 1910 ließ für Gegenden
mit vorwiegend landwirtschaftlich tâtiger Bevölkerung fur
die siebte Klasse eine Ausnahme zu,

48 STALU Akten 341338 F; lvlalters, Kriens, Horw und Littau wa-
ren bis 1 862 im Bezirksschulkreìs Malters zusammengefaßt,
danach gingen die Schüler von Littau, Horw und Kriens in
die neue Bezirksschule Kriens.

49 GAH Wahl-und Abstimmungsverbal .1906-1925, 
S. 87 und

STALU A4 F11 Gemeindeschule Horw: Sekundarschule
50 GAH Gemeinderechnung .1949, S.3
51 STALU A4 F11 Gemeindeschule Horw: Sekundarschule, Re-

gieru n gsratsprotokol I N r. 627 (1941)
52 GAH Gemeinderechnung 1956, S. 3 und Gemeinderats-

protokolle Bd. XVll, S. 95 und 1'10, Vorher hatten die wenigen
Schüler aus Horw - 1943 waren es nur deren vier - die ent-
sprechende Klasse in Kriens besucht (Gemeinderatsproto-
kolle Bd. XVl, S, 164)

53 GAH Gemeinderechnung 1936, S, B und 11

54 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XV S. 569. Ab 1947 gab
es dann die Schule der Gemeinde in Kastanienbaum.

55 GAH Gemeinderechnung 1936, S. 8
56 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XV S, 741 und747
57 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1926-.1961, S, 260:

Abstimmung vom .12, Februar 1939:272 Ja, 302 Nein. Tag-
blatt Nr.35, 10. 2. 1939: Vehemente Befürwortung.

58 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XV S. 893
59 Anne-l\/arie Dublef S. 146

60 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Xll, S.30
61 SIALU A4 F11 Gemeindeschule Horw, Weibliche Fortbil-

dungsschule; GAH Gemeinderechnung 1924, S. 71 36
Schülerinnen

62 GAH Gemeinderechnung 1941, S,3
63 GAH Gemeinderechnung 1944, S. 4: 12 Schülerinnen aus

der 7. Primar, 15 aus der 2. Sekundarklasse. Ab 1957 von
der Gemeinde übernommen (Gemeinderechnung 1957,

s,4
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Einen Vorstoß für die handwerkliche und landwirt-
schaftliche Berufsbildung lancierte 1926 der Ge-
werbeverein Horw6a Die Gemeinde stimmte zu und
unterstutzte diese Ausbildung ab 1926 in gleicher
Höhe wie die Hauswirtschaftskurse.65 Die Neuorga-
nisation der Gewerbeschule in Luzern im Jahre
1936 hatte zur Folge, daß die Horwer Lehrlinge in
Zukunft die Schule in der Stadt besuchen mußten
und der staatliche Subventionsbeitrag an die Ge-
meinde dahinfiel.'6 1936 betraf dies 20 Lehrlinge.
Ab 1948 ersetzte schließlich eine nneue Fortbil-
dungsschule" die alte Bürgerschule. Sie war für die
Weiterbildung der Schulentlassenen bestimmt,
wurde doch die obligatorische Schulzeit erst 1948
auf acht Jahre ausgedehnt.6T

Horwvom Schwendelberg aus, um 1890
Vergleiche dazu Abbildung auf S. 290

2.2.3. Das Bauwesen

Schon ein Blick auf die seit 1BB0 rasch wachsende
Einwohnerzahl zeigt, daß eine für damalige Verhält-
nisse rege Bautätigkeit herrschen mußte. lm Dorf
selbst waren neue Wohnhäuser vom Althof her der
Dorfstraße entlang hinzugekommen, Gegen den
Bahnhof hin sammelten sich die lndustriebetriebe,
und auf der Halbinsel am Seeufer wurden um die
Jahrhundertwende die ersten Villen gebaut,68 lm
Zuge dieser Entwicklung stimmte die Gemeinde
1914 der Grundbuchvermessung zu.6e Eine erste
Phase des lnf rastrukturausbaus mit dem Schulhaus
1908, der Wasserversorgung und Elektrifizierung
um 1910, den Straßenkorrektionen und Friedhofer-
weiterungen stand in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der Vergrößerung des Dorfes. Abwasser-
und Kehrichtprobleme, weitere Schulhausbauten
und Quartierstraßen wurden in einer zweiten Phase
nach dem Zweiten Weltkrieg in Angriff genommen,
wobei zum Teil regionale Losungen in Zweckver-
bänden gesucht wurden.
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Dorfteil Waldegg, um 1905

Dorfkern um die Kìrche, um 1905

Kreuzung Krienserstraße/Kantonsstraße mit dem Althof, um
1905

2.2.3.1. Der Straßenbau

Vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis zum Zwei-
ten Weltkrieg wurden praktisch nur bestehende
Straßen und Wege ausgebaut. ln der Zeit vor dem
Ersten Weltkrieg konzentrierte sich der Straßenbau
hauptsächlich auf die weitere Erschließung der
Halbìnsel, insbesondere auf eine gute Verbindung
von Luzern her Das Seeufer war ein beliebtes Ziel
von Spaziergängern. Auch als Wohngebiet hatte
man es entdeckt; das wohl berühmteste Beìspiel ist
die Vilìa Haslihorn, 1874175 erbaut, seit 1B9B im Be-
sitz der Gráfin von Flandern und später Sommersitz
Kónig Leopolds lll. von Belgien.T0
Die anstoßenden Liegensch aftsbesitzer waren ver-
pflichtet, Wege und Güterstraßen zu unterhalten
und sich an den Baukosten zu beteiligen. Wie
schon in früheren Jahrzehnten ergaben sich daraus
Schwierigkeiten und Verzögerungen. Nach eìnem
Gerichtsurteil von 1891 sollte der Weg von Langen-
sand über Kastanienbaum durchgehend öffentlich
erklärt werden. Der Wunsch einzelner Anstößer,
den Weg gleichzeitig zu korrigieren, wurde von an-
deren Betroffenen zurückgewìesen.71 1895 schließ-
lich entschìed der Regierungsrat, daß vorläufig nur
eine Verbesserung des Weges vorzunehmen sei,
weil "die richtige Lósung der ganzen Wegfrage in
dem Bau einer Straße Langensand * Kastanien-

64 STALU A4 F11 Gemeindeschule Horw: Gewerbliche Berufs-
schule

65 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1926-1961, S, 24
66 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XVl, S, 393 und Gemein-

derechnung 1935, S. 2

67 PfA Pfarrei-Chronik, Bd. ll: lVai 1948 und Mai .1949

68 STALU CA57B: Kataster 1908
69 GAH Wahl-undAbstimmungsverbal.1906-1925, S. 197: Ab-

stimmung vom 25. Januar '1914, gemäß eidgenössischer
Verordnung von 1910

70 Horw in Wort und Bild, S. 94 und STALU cod CA 438: Kata-
ster IBBB und cod CA 578: Kataster 1908

71 STALU Akten 371334 D Bauwesen: 1891-1894
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baum gesucht werden muß, welcher Bau eine Fra-
ge der Zeit ist.,7'?

Nach der Jahrhundertwende stand wegen des Au-
tomobilverkeh rs die Straßenverbreiteru ng von Win-
kel in Richtung Kastanienbaum zur Debatte. Da
schon größere Fuhrwerke und Droschken kaum an-
einander vorbeikamen, mußte man vorläufig ein
Fahrverbot für Automobile auf diesem Straßenstück
beantragen.T3 Der Gemeinderat beschloß deshalb
1904 die Erweiterung der Straße Winkel - Kasta-
nienbaum.'o Gleichzeitig ersuchte er das kantonale
Baudepartement, das Projekt einer Weiterfuhrung
der Straße von Kastanienbaum ùber St. Niklausen

Villa Haslihorn in St, Niklausen

bis Langensand zu unterstützen.75 Man hoffte, den
Zuzug kapitalkráftiger Einwohner durch bessere
Verkehrsverbindungen zu fördern.76 Die Gemein-
deversammlung beschloß darauf 1908 den Bau
des Verbindungsstücks St. Niklausen * Kastanien-
baum, was eine Steuererhöhung notwendig mach-
te.77 Bis Ende 1913 waren alle Arbeiten abgeschlos-
sen.7t
Nach Ausführung dieses Projekts umfaßte das Hor-
wer Straßennetz die Kantonsstraße (von der Wald-
egg bis zur Nidwaldner Kantonsgrenze), zwei Ge-

meindestraßen (die Krìenserstraße bis zum Bahn-
übergang und die Straße von Winkel bis zur Ein-
mündung in dre Kantonsstraße) sowie folgende öf-
fentliche Güterstraßen: Winkel-Kastanienbaum-St.
N i klausen-Stutz, Kastanienbaum-Althof (Kastanien-
baumstraße), Stegen-Knolligen (Roggernstraße),
Bu h olz- Lan ge nsand (Mättiwi lstraße), Dorf- O berg ri-
sigen (Bahnhof- und Grisigenstraße) und Ägerter-
hof-H of matt-Friedheim (Ki rchweg).
Der Unterhalt der übrigen Güterstraßen blieb nach
wie vor den Liegenschaftsbesitzern überbunden.Te
Der Ausbau des Straßennetzes belastete die Ge-
meinde seit der Jahrhundertwende zusehends
stärkel so daß sich allein die Ausgaben fur den Un-
terhalt innert zehn Jahren mehr als verdoppelten,
und der Anteil der Straßenkosten an den Gemein-
deausgaben vorübergehend auf einen Funftel
stìeg.8o
Die Zunahme des Verkehrs, den die Horwer schon
vor dem Ersten Weltkrieg festgestellt hatten, setZe
danach erst recht ein. Besonders die Automobile
bescherten der Gemeinde bisher unbekannte Pro-
bleme mit Verkehrssicherheit und Staubbekámp-
fung. Bereits 1914 machte sich der Gemeinderat
Gedanken uber den Bau eines liottoirs an der
Bahnhofstraße, dìe von besonders vielen Lastfuhr-
werken befahren und wegen des Bahnhofs auch
von einer wachsenden Zahl Passanten benutzt wur-
de.B1 1916 realisierte man diesen Trottoirbau.B2 An-
fang der 192Oer Jahre machte die Verkehrssicher-
heit die Korrektion der Kantonsstraße und die Anla-
ge eines Trottoirs erforderlich. Auch von seiten des
Kantons drängte man auf eine nSanierung der be-
stehenden unhaltbaren Zustände, die in der Haupt-
sache auf den enormen Automobilverkehr zurück-
zuführen sind.,83
Gegen den Staub setzte der Verkehrsverein seìt
1912 einen Sprengwagen ein, um die Straßen
feucht zu halten.sa Nach dem Krieg mußte dringend
nach einer beständigeren Lösung gesucht werden.
Der Vorschlag, die Straße zu teeren, wurde zugun-
sten der Kleinsteinpflästerung aufgegeben und
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gleìchzeitìg wurde ein Trottoir vorgesehen. 1924 6n-
ligte die Gemernde das Projekt von Waldegg bis
Rank. An den Kosten von Fr 170 000.- beteiligte
sich der Kanion mit zwei Dritteln.Bs Horw seinerseits
leistete Beiträge an den Trottoirbau über die All-
mend nach Luzern.86 Die Fortsetzung dieses Kor-
rektionswerkes bis Ennethorw lag beim Kanton und
wurde erst nach dem 2. Weltkrieg ausgeführt.87 Der
Siaubentwicklung auf den anderen stark befahre-
nen Straßen versuchte die Gemeinde ab 1927 mit
Teerung beizukommen.
Alle diese Projekte waren nur möglich dank der re-

lativ guten Finanzlage der Gemeinde. Allein für die
Korrektion der Kantonsstraße und den Trottoirbau in

den Jahren 1924 und 1925 wurden Fr 105 000.-
aufgewendet.8s ln der Gemeindeversammlung von
1929 wurde dann ein generelles Projekt für sämtli-
che Straßenkorrektionen angeregt.se Eìn Jahr spä-
ter lag eine entsprechende Planung des kantonalen
Baudepartementes vo[ und die Gemeinde bewillig-
te f ü r die etappenweise Sanìeru ng derStraßen ei nen
Kreditvon Fr. 930 000.-.so
Diese größte Aufgabe, welche sìch die Gemeinde je
vorgenommen hatte, zog ab 1931 eine Steuer-
erhöhung nach sich und konnte in der einsetzen-
den Wirtschaftskrise nur unter dem Aspekt der Ar-
beilsbeschaff u ng du rch gehalten werden.
Das Projekt umfaßte zunächst einmal die Begradi-
gung der Bahnhofstraße, wobei man erstmals den
Regierungsrat um eine zusätzliche Subvention aus
dem Krisenfonds ersuchte.el
lm gleichen Jahr 1932 entschloß sich die Gemein-
de, die Winkelstraße notfalls auch ohne die erhofften
Subventionen zu erweitern, da eine Korrektion drin-
gend nötig war und dreißig Arbeitslose gemeldet
wurden.s2 1933 folgte der Ausbau des Straßen-
stücks Bu holz- Kastanien bau m, 1 934 der Anschlu ß

vom Buholz bis zum Althof. lm weiteren verbesserte
man die Straßen bei Langensand, von St. Niklausen
nach Kastanienbaum und die Krienserstraße, wel-
che auch auf Krienserseite begradigt wurde.
lmmer mehr hatten diese Straßenbauten den Cha-

rakter von Notstandsarbeìten zur Behebung der Ar-
beitslosigkeit angenommen. Unter dreser Bezeich-
nung flossen denn auch die Bundessubventio-
nen.e3 Eine Zusammenstellung von 1937 ergab bei
Gesamtkosten von rund Fr. 950 000.- eine Gemein-
debelastung von Fr 626 405.88.'g4

72 el:enda: Regierungsratam 27. Dezember 1895
73 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. X|,20. Mai 1903
74 ebenda, S.264
75 ebenda, S. 269, 283 und 453

Zudem wurde - um die finanzielle Beteiligung des Kantons
zu erlangen der Antrag gestellt, die Straße von Winkel her
als Gemeindestraße einzustufen (GAH Gemeinderatsproto-
kolle Bd. Xl, S. 364). Seit 1906 ermöglichte jedoch eine Ver-

fasssungsergänzung ($.12bis), Kantonsbeiträge auch an öf-

fentliche Güterstraßen auszuschütlen, und so wurde die ge-
plante Straße dieser Kìassifizierung zugeordnet (SIALU A4
F1 0 Gemeindestraßen: Winkel-St. Niklausen).

76 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Xl, S. 567f.
77 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1906-1925, S. 87
78 GAH Gemeinderechnung 1913, S.3
79 Hürliweid-Oberrüti, Verbindungsstücke zwischen Kasta-

nienbaum und See (2, B. heutige Kreuzmattstraße), Straßen
bei Neuhaus, beim Oberhasle und beim Althaus

B0 GAH Gemeinderechnung 1913: Ausgaben total:
Fr. 74 1 49.-,Straßenwesen: Fr. 13942.-

81 GAH Gemeinderechnung 1913, Budget 1914 S. 10

82 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1906-1925, S, 251

83 STALU A4 F10 Straßenwesen: Kantonsingenieur Luzern an
Gemeinderat am20. Feb,ruar 1924.

84 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1906-1925, S. 382,
Abstimmung vom 6. Juni 1920: Der Sprengwagen wìrd von
der Gemeinde übernommen.

85 GAH Wahl-und Abstimmungsverbal 1906-1925, S. 485
86 GAH Gemeinderechnung 1925, S.3 und 1926, S.3
87 STALU Akten 665/566-571: Straßenbau
BB GAH Gemeinderechnung .l925, 

S, 2

89 GAH Wahl-und Abstimmungsverbal 1926-1961, S. 74: Ab-
stimmung vom 28. April 1929

90 ebenda, S.96: Abstimmung vom 1. Juni 1930 und STALU
A4 F1O

91 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XV S.32
92 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1926-1961, S. 136
93 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XV S. 81 und 91

94 GAH Gemeinderechnung 1937, S.1f,
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1938 waren die Kredite für Notstandssubventionen
erschöpft.'gs Gleichwohl wurden mit Hilfe des Kan-
tons und aus den Automobilgebühren noch kleine
Korrektionen vorgenommen.sG Den Bau der Halti-
straße im Wald gegen die Nidwaldnergrenze durch
die Korporation Horw begrüßte die Gemeinde sehr
und unterstützte ihn mit einem kleinen Beìtrag.'g?

ln dieser ZeiIhaI man auch ein Straßenverzeichnis
entworfen und die Straßen benannt.

2.2.3.2. Der Ausbau der Wasserversorgung

Noch im 19. Jahrhundert versorgte sich jede Haus-
haltung selbst mit Wasser Die Höfe auf der Halbin-
sel und an den Abhängen auf der Ennethorwer Sei-
te bezogen ìhr Wasser aus Quellen, die in Brunnen
abgeleitet waren. lm Talboden holten die Dorfbe-
wohner das Wasser an öffentlichen Brunnen.
Die Wasserfassungen auf der Allmend, welche dre
Stadt Luzern gegen das Jahrhundertende baute,
ließen die Wassersiröme fur die Horwer spärlicher

PLAN
c{4a, 5cor.*

fließen, obwohl infolge wachsender Bevölkerung
auch hrer der Bedarf anstieg.
Deshalb gründeten in den 1890er Jahren Vertreter
des Gemeinderates und Private aus dem Dorf-
zentrum die Genossenschaft "Wasserversorgung
Horw,,e8 Es gelang ihnen, Quellwasser aus Kriens
zu beziehen. Ein Reglementfixierte den Wasserzins
und die Anschlußbedingungen.
Gleichzeitig nahm die Gemeinde der Hauptstraße
entlang den Ausbau der Hydrantenleitung in An-
griff, eine Maßnahme, dre vor allem der Feuerbe-
kámpfung diente.se
Die gewerbliche Entwicklung ftVäscherei National
und Ziegelwerke), aber auch die Badeeinrichtung
im neuen Schulhaus, zwangen zuzusäIzlicher Was-
serbeschaffung. Wieder griff man auf die Fassung
von Grundwasser im Allmendboden zurück und er-
stellte 1908 das erste Reservoir Obkirch.l00 DieWas-
serqualität ließ aber zu wünschen übrig, und die
Wassermenge deckte den steigenden Verbrauch
nìcht. 1915 schloß man mit der Stadt Luzern einen

Plan für die Wasserversorgung von Waldegg bis Rank, 1896

.g;-"

.l'rL
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I
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Vertrag zum Wasserbezug. Die Horwer Wasserver-
sorgung wurde durch Leitungsbauten beider Kan-
tonsstraße mit derjenigen von Luzern verbunden.
Nun schien dem Gemeinderat der Zeitpunkt gün-
stig, die Wasserversorgung Horw von der Genos-
senschaft zu übernehmen. Die Gemeindever-
sammlung vom 30. Dezember 1917101 stimmte zu in
der Meinung, den Gemeindehaushalt damit nur
vorübergehend zu belasten. Ein Jahr später konnte
auch die private Fischersche Wasserversorgung
mit Quellenfassung im Oberdorni übernommen
werden.l02 Mit diesem Vertrag war nun auch das
Gebiet von Kastanienbaum angeschlossen, Die
Leitungen auf der Halbinsel bei Winkel-Hinterrüti
wurden 1922123, jene bei Langensand-Hasli
1923124 ausgebaut.lo3 1926 beschloß die Gemein-
de den Bau einer Hydrantenleitung vom Gemein-
dehaus biszurZiegelei und zur Orgelfabrik,lo4 1932
eine weitere vom Kirchweg bis zum Waisenhaus,l05
da nun auch in dìesem Gebiet die Bautátigkeit ein-
gesetzt hatte und der Feuerschutz gewáhrleistet
werden mußte. 1936 schließlich konnte auch Ennet-
horw vom Rank her erschlossen und die Leitung
Spissenegg bis Steinbruch gebaut werden.lou
Seit 1933 suchte der Gemeinderat nach neuen Lö-

sungen.107 Die Krìenser Leitung mit dem unentgelt-
lìchen Wasser war stillgelegt worden. Die Zahlun-
gen an die Stadt Luzern stiegen rapide. Deshalb
wurden in Horw verschiedene Projekte zur Wasser-
Fassung studiert. 1934 und 1935 bescháftigte sich
der Gemeinderat beinahe in jeder Srtzung mit die-
sen Fragen. Man veranlaßte Gutachten, Probeboh-
rungen im Talboden, im Steinìbach-Schuttkegel
und im Hochwald. Mit dem Wasserforscher Bossart
von Kriens wurde in der Hoffnung auf Wasser im
Hochwald ein Vertrag geschlossen.los Aber alle
Bohrungen erwiesen sich als negatiV sowohl in be-
zug auf die Wassermenge wie auch hrnsichtlich der
Qualität. Schließlich blieb nur noch die Variante,
Wasser dem See zu entnehmen, was damals unbe-
denklich gewagt werden durfte. Dennoch sah das
Projekt eìne Filtrieranlage vorl0e Die Gemeindever-

sammlung vom 26. Januar 1936110 billigte die Er-
richtung einer Seewasserpumpanlage in der Krä-
mersteinbucht beiTannegg mit Leitung zum neuen
Reservoir im Gremlìswald. Diese zukunftweisende
Entscheidung machte die Horwer Wasserversor-
gung unabhängig, auch für den Ausbau in späte-
ren Jahrzehnten. Schwierigkeiten verursachte die
Versorgung der Biregg, welche nach 1950 innert
kurzer Zeilfast vollständig überbaut wurde. Das Re-
servoi r O berrüti kon nte ab 1 953 al s Zwischenstation
eingesetzt werden.1"
lm Zusammenhang mit der Ausarbeitung des Zo-
nenplanes entstand Mitte der 1960er Jahre ein neu-
es generelles Wasserversorgungsprojekt, das ins-
besondere den Ausbau des Hauptleitungsnetzes

95 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XV 6. Januar 1938
96 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1926-.1961, 5. 247

Korrektion durch Oberhasli und Korrektion des Kirchwe-
ges

97 ebenda, S.237 und GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XV
S, 563, 623, 646 und 648: Zwei Jahre Arbeit für 20-30 Ar-
beitslose.

98 Horw in Wort und Bild, S. 135
99 STALU Alden 31 21 42 J Rech nu ngswesen : Regìeru ngsrats-

protokoll Nr 963 und STALU PL 1126
100 STALU A4 F12 Horw Sanitätswesen: Statuten und Regle-

ment 1908
101 STALU A4 F10 Straßenwesen: Kantonsstraße Luzern-

Horw und GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1906 bis
1925, S. 299

102 GAH Gemeinderechnung 1918, S.5
103 STALU A4 F12 Horw Sanitätswesen
104 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1926-1961, S.29
.105 ebenda, S, 136
106 ebenda, S.213
107 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XV S 157,164 und 173

l0B ebenda, S. 175ff., 215,239,254 usw Wahl- und Abstim-
mungsverbal 1926-1961, S. 211 und 174

109 Wegen derWasserverschmutzung und der Bevölkerungs-
zunahme genügten die Filtrìeranlage und die Pumpen ge-
gen Ende der 1950er Jahre nicht mehr und mußten erneu-
ert werden.

110 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1926-1961, S. 213:

Abstimmung vom 26. Januar 1936 über Fr, 290000,-
111 ebenda, S. 531: Abstimmung vom 5./6. Juli 1952
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im Dorf vorsah.l12 ln der zweiten Hälfte der 70er
Jahre wurde die weitere Erschließung der Gebìete
westlich der Autobahn entsprechend der Bautätig-
keit nötig. Gleichzeitig stimmten die Einwohner ei-
ner zentralen Fernmelde- u nd Fernsteueru ngsanla-
ge zu, die es erlaubte, das weitverzweigte Gemein-
degebiet von einem Ort aus zu uberwachen.ll3

2.2.3.3. Die Elektrizitát

1902, als in Luzern und Kriens dre elektrische Stra-
ßenbeleuchtung bereits seit über zehn Jahren be-
stand, setzte sich das Elektrizitätswerk Rathausen
auch mit der Gemeinde Horw in Verbindung.ll4 An
einer vom Gemeinderat veranlaßten Orientierungs-
versammlung erschienen von 36 Eingeladenen je-

doch nur deren neun. Das lnteresse von privater
Seite war offensichtlich sehr gering. Da es der Ge-
meinde unmöglich schien, in dieser Angelegenheit
selbst etwas zu unternehmen, verhielt sie sich ab-
wartend.r15 Erst 1906 verhandelte Horw wreder mit
dem EW Rathausen.1161907 wurde dre Gemeinde-
kanzlei mit elektrischem Licht versehen, und im De-

zember desselben Jahres führte man die elektri-
sche Straßenbeleuchtung ein. Vom Spritzenhaus
bis zur Wegscheide waren es fünf Lampen."' Ein

Jahr später hatte sich das lnteresse an Elektrizìtät
bereits so sehr verbreitet, daß man für die Konzes-
sion in Sachen lnstallierung von Beleuchtungsanla-
gen Vertragsverhandlungen aufnehmen konnte.118

1914 wurde der Ausbau der Elektriziiátsversorgung
vorangetrieben. Auch Ennethorw konnie ange-
schlossen werden unter der Voraussetzung, daß
die Gemeinde Straßenlampen errichte. Das Wai-

senhaus erhielt elektrisches Licht. Nun waren alle
öffentlichen Gebäude und der größte Teìl der Privat-
häuser mit Elektrizität versehen, was der Gemein-
derat ìn seinem Rechenschaftsbericht mìt Stolz ver-
merkte.lle
Seit 1979 ist Horw mit einem weiteren Energieträge6
nämlich mrt Erdgas, versorgt. Die Erdgasleitung

führt von den städtischen Werken Luzern über die
Allmend Richtung Kuonimatt, Wegmatt, Ziegelei
und Bahnhofstraße bis zum Technikum.120

2.2.3.4. Fried hof erweiteru n g

Die Bevólkerungszunahme gegen Ende des 19.

Jahrhunderts erforderte fast gleichzeìtig mit der
Schaffung neuer Schulräume auch die Vergröße-
rung des Friedhofes, der die Gemeinde 1907121 zu-
stimmte. Die Verlegung des Totenhauses weiter
nach Osten folgte 1916.1"
Schon 1926 war der Friedhof erneut zu klein. An der
Gemeindeversammlung vom 13. Februar 1927
stimmten deshalb die Einwohner dem Kauf der Hof-
mattliegenschaft nordöstlich der Kirche zt).12s

Gleichzeitig wurde auch einem schon 1916 vorge-
brachten Postulat des Allgemeinen und des katholi-
schen Arbeitervereins für die unentgeltliche Beerdi-
gung entsprochen.l24
Nach dem Zweiten Weltkrieg folgten die Friedhofer-
weiterungen in immer kürzeren Abständen.1'5 1978
wurde nach wiederholten Auseinandersetzungen
über den Standort eine neue Leichenhalle in die An-
lage integriert.l'z6

2.2.3.5. Bach korrektionen u nd
Allmendentwásserung

Dìe Bäche aus dem Hochwald brachten immer wie-
der Geschiebe von den Pilatushängen herunter bis
in die Talebene. Große Regenfälle führten oft zu

Überschwemmungen der Horwer-, Krienser- und
Luzernerallmend. Dazu kam, daß derTalboden oh-
nehin schon sumpfrg und schlecht nutzbar war Ent-

sprechend dem Veru rsacher- bzw Betroffenen p rr n-

zip gehörte die Sauberhaltung der Bäche im 19.

Jahrhundert zu den Aufgaben der Anstößer lnner-
halb der einzelnen Gemeinden war diese solidari-
sche Wuhrpflicht und Fronarbeit am Bach kaum in
Frage gestellt.1'z7 Hingegen versuchten jene Ge-
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meinden, die jeweils nicht direkt geschädigt waren,
sich der Beteiligung immer wieder zu entziehen,
So löste die Krienbachverwüstung im Sommer
1804 einen jahrelangen Streit zwischen der doft
waldbesitzenden Stadt Luzern und den Gemeinden
Kriens und Horw aus.128

Gemäß Entscheid der Regierung sollten dre Krien-
ser und Horwer der Stadt Luzern nur in außeror-
dentlicher Not und nur auf Geheiß der Regierung
beistehen. lm Prinzip sollte jeder nur für die Schå-
den rn seinem eìgenen Gebiet aufkommen. Gleich-
wohlverlangte der Rat pro Tag 18 Mann von Kriens
und 12 von Horw auf Kosten der entsprechenden
Gemeinde, bis der Krienbach in Ordnung sei.12e

Gleichzeitig führten die Horwer Klage, die Krienser
hätten den Lauf des Steinibaches gegen dìe
Horwer-Allmend abgeleitet. Sie wurden aber in
zweiter lnstanz abgewiesen.l30 Erneute Entla-
stungsanträge der Horwer in den Jahren "1826 bis
1828 zeigen, daß jäh rl ich ü ber 1 000 Arbeitstage am
Bach geleistet wurden.13l Ein Entscheid fiel aber
erst 1836, als die Gemeinden Kriens und Horw im
Krienbachgebiet von der Unterhaltspflicht gegen-
über der Stadtgemeinde befreit wurden.132 Das
Problem der Bachzusammenflüsse im Horwer Tal-

boden war mit diesen Entscheiden allerdings noch
nicht gelöst. Es bescháftigte die Gemeinden bis in
unsere heutige Zeit immer wieder
Die Anregung des Wasserbauinspektors von
1856,133 die jährlichen Überschwemmungen als
Grundlage für zukunftige Maßnahmen statistisch zu
erfassen, macht uns bewußt, daß die Horwer All-
mend regelmäßig überflutet wurde.l3a lnsbesonde-
re führten die zu engen Brückendurchlässe beim
Steini- und beim Schlundbach zu Stauungen. ln
den '1890er Jahren und Anfang des 20. Jahrhun-
derts wurden diese Hindernisse behoben und der
Horwbach begradigt.135 Eine konsequente Bach-
korrektion und Allmendendwässerung wurde aber
offenbar erst durch die intensivere Bautätigkeit im
Talboden ein dringendes Bedurfnis.
1905 wurde die staatliche Unterstützung von Melro-

112 Ab 1965 erfolgte der Ausbau in mehreren Etappen enl
sprechend der Bautätigkeit. Die Kanalisation Winkel-
Waldegg für Fr 5,5 l\rlio. wurde in der Abstimmung vom
28. Mai 1967 angenommen, weitere Etappen für
Fr 1 024950.- und Fr, 120000.- in derAbstimmung vom 5.

Dezember 1969 (GAH Voranschlag 1972, S. 3)
113 GAH Voranschlag 1972 S.3: Gemeindeabstimmung vom

5. Dezember 1976 über Fr. 2300000.-
.114 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. X, S.359
115 ebenda, S. 583 und 5BB. Beim Ausbau des Elektrizitäts-

werkes Luzern-Engelberg im Jahr 1904 wurde Horw von
der Uberführung der Starkstromleitungen tangiert (Ge-
meinderatsprotokolle Bd. Xl, S. 304ff.).

'116 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Xl, S.531
1 17 ebenda, Bd. Xll, S. 68 und 90
'118 ln wenigen Monaten war der Vertrag ausgehandelt und

wurde in der Gemeindeversammlung vom 7. März 1909
gebilligt. Ab 1913 ging der Vertrag an die Centralschweize-
rischen Kraftwerke über. GAH Gemeinderatsprotokolle
Bd. xll, s. 202, 214, 220ft.

119 GAH Gemeinderechnung .l9l3, 
S. 10f.

'120 Blickpunkt, Nr 10, November 1979
121 GAH Wahl-und Abstimmungsverbal 1906-1925, S. 64
122 Opposition siehe in: STALU A4 Fg Pfarrei Horw: 20. Mai

1910, Kassation eines nichttraktandierten Kirchgemeinde-
beschlusses. Dringender Neubau in: GAH Gemeinde-
rechnung 1915, S. I und 1916, S.5

123 GAH Gemeinderechnung 1925, S, 5 und Wahl- und Ab-
stimmungsverbal 1926-1961, S. 32

124 GAH Gemeinderechnungen 1924, S, 11 und 1925, S.6
und STALU A4 F9

125 Abstimmungen: .1. September 1946,28. Februar 1965,
21, Juli 1968,4. Mai 1969 und 2. Mai 1971

'126 Abstimmung vom 25. September'1977
'127 STALU Akten 271196; Grütbach 1843: Die Anstößerpflicht

wird vom Regierungsrat am 15. Juli bestätigt.
128 STALU Akten 271191 B

129 GAH Protokolle der Gemeindeverwaltung ab 1803, S. 68:
28. Juli 1811

130 STALU Akten 271196A
131 STALUAkten27/191 B:am26. Mai 1826, 15. Nov 1827und

am 22. Sept, 1828. Abweisung am 5. Dez. lB2B
132 Siehe auch Alois Steine¡ Krìens, S.2321f .

'133 STALU AkIen37l427 und37/431
134 KA Korporationsprotokolle Bd. I (ab 1863), S. 64ff.
135 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Xl, S. 211f. und 307f.
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rationen gesetzlich verankert,136 und damit erhielten
die Gemeinden erstmals die Möglichkeil, auch gro-
ße Projekte in Angriff zu nehmen. Zunächst beteilig-
te sich Horw von 1913 bis 1929 an der Renggbach-
korrektion in Kriens,137 Nach dem Hochwasser von
1910 erarbeitete auch die Gemeinde Horw ein um-
fangreiches Projekt zur Horwbachkorrektion und
zur Allmendentwässerung.138 Die Kriegsjahre ver-
zögerten dann die Verwirklichung größerer Bauvor-
haben, unterstrichen aber andererseits einmal
mehr die Wünschbarkeit der Allmendentwässe-
rung. Bisher hatten die Horwer ìhre Allmend nur be-
grenZ zur Anpflanzung nutzen können. Jetzt, ganz
besonders nach dem Kriegseintritt Amerikas ìm

Jahr 1917 und der damit verbundenen gegenseiti-
gen Blockade der Kriegsparteìen, zwang die Le-

bensmittelverknappung zur möglichst intensiven
Bodenbewirtschaftung. Deshalb ersuchte der Ge-
meinderat die Korporation Horw um Verpachtung
von Pflanzland an landlose Einwohnerl3e Sogleich
stellte sich aber das Problem der Entwasserung.
1917 wurden wenigstens dre erwähnten Pflanz-
stucke melioriert.lo0 Nach den Erfahrungen des
Krieges und auf Antrag des Regrerungsrates plante
die Gemeinde eine durchgehende Entwässerung
der Kirchenallmend.lal Das Projekt umfaßte die
Korrektion des Horwbachs und seiner Nebenbä-
che (Hofrüti-, Hofmatt-, Grütbach, Schlimbächlein
und unterer Teil des Steinibachs), dann die All-
mendentwâsserung und die Korrektion des Hinter-
bachs, des Spìer- und Kleinwilbächleins und des
oberen Teils des Steinibachs. An die Gesamtkosten
von Fr. 821321.55 zahlten Bund und Kanton insge-
samt Fr. 437 928.26. Die Gemeinde beteiligte sich
mit Fr '117 952.29. Der Rest mußte von den 156 An-
stößern und Liegenschaftsbesitzern getragen wer-
den, Diese große, auch unter dem Aspekt der Ar-
beitsbeschaffung bedeutende Bauaufgabe war
1 924 abgesch lossen. 1 42 S pätere Bach korrektio nen,
die durch Geschiebe und Unwetter immer wieder
nötig wurden, beschränkten sich auf Reparaturar-
beiten.143

2.3. Verkehr

2.3.1. Post und Telegraph

Zur Zei|der Helvetik bestand die Absicht, die bisher
von privaten Gesellschaften mit Boten betriebene
Post durch eine eidgenössische zu ersetzen. Dies
gelang nicht, und so gab es bis 1848 kantonale
Postverwaltu ngen. laa

Horw gehörte zur Postniederlage Kriens und wurde
zweimal wochentlich, am Dienstag und am Sams-
tag, bedient. 1B4B bürgte der Gemeinderat fur eine
ergene Postablage,la5 die nach der eidgenössi-
schen Reorganisation, nämlich seit 1857, auch in

den Akten der Kreispostdirektion erscheint.la6 Die
Postablage war in der Wohnung des jeweilìgen Bo-
ten. Von 1863 bìs 1878 in der Dorfschmiede am
Kirchweg, zügelte die Postablage in die Hofmatt
(heute Molkerei Lauber), 1892 ins Krämerhaus bei
der Kirche und nach dessen Brand in das Haus
uzur Post, (später Merkur)an der Ecke Kantonsstra-
ße/Bahnhofstraße 1. 1901 richtete Posthalter Leupi
in seinem neuen Haus auf der gegenüberliegen-
den Straßenseite (heute Kirchweg 1) ein richtiges
Postbu reau ein. 1 47 Seit 1876 stand auf Veranlassu ng
der Gewerbetreibenden auch ein Telegraph zur
Verfügung. Vor allem im letZen Viertel des 19. Jahr-
hunderts nahm die Benützung der Post schnell zu.
Zuihren wichtigen Aufgaben gehörte auch die Ver-
teilung von Zeitungen und Zeitschriften. Um 1880
lasen die 1278 Einwohner von Horw immerhin 517
Ausgaben wöchentlich.148 1BB1 erhielt das Seege-
biet in Kastanienbaum eine eigene Poststelle. lm
Verlauf derJahre nahm der Postverkehr derart stark
zu,1as da9 das Dorf täglich zweimal und das Land
einmal bedient wurden. Die Postverbindung war
damals noch die einzige Kommunrkationsmöglich-
keit über größere Distanzen hìnweg, und der Ge-
meinderat beurteilte deshalb 1904 die bestehende

"Zahl der Botengänge fùr die heutigen Verkehrs-
und Geschäftsverhältnìsse, besonders im Dorf, als
durchaus ungenügend.o150 Demzufolge erhöhte
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die Kreispostdìrektion ab 1905 die Zahl der Boten-
gänge im Dorf auf drei und auf der Halbinsel auf
zwei (zu den Höfen im Hochwald kam der Briefträ-
ger nur einmal pro Tag). Diese Verbesserung be-
dingte die Anstellung eines zweiten Briefträgers
beim Postbureau Horw.151 Von 1908 bis 1977 be-
stand übrigens auch in St. Niklausen eine Postab-
lage.
1938, als der Postverkehr schon über 100 000 Sen-
dungen bewältigen mußte, bekam Horw ein eigens
für diesen Zweck gebautes Postgebäude im Haus

"Central, (Kantonsstraße 104).1s'? 1950 wurde es er-
weitert, genügle aber den großen Anforderungen
schon bald nicht mehr. Mitte der 60er Jahre begann
deshalb die Planung für einen Neubau. 1968 zog
ein Teìl der Post in ein Provisorium, weil die Standort-
frage im Rahmen der Ortskernplanung entschie-
den werden mußte. lm Herbst 1980 konnte dann
das neue Postgebäude an der Bahnhofstraße als
Teil eines neuen Gemeindezentrums in Betrieb ge-

nommen werden.
Die Eìnführung der Elektrizität in Horw ermöglichte
auch die Einrichtung des Telefons. 1908 setZe das
Telefonbureau Luzern den Gemeinderat in Kennt-
nis, daß von der Wäscherei National (Papiermuhle)
bis nach Winkel eine Telefonleìtung erstellt werde.153

Zwei Jahre später wurde die Gemeindekanzlei ans
Telefonnetz angesch lossen. 1 5a

2.3.2. Die Brunigbahn seit 1889

Seit der Mitte des 
.19. Jahrhunderts nahm der Eisen-

bahnbau Techniker: Finanzleute und Politiker in Be-
schlag. Die Brüniglinie war als Teil einer Alpentrans-
versale Brünig-Grimsel-Simplon vorgesehen.lss
Erst der Entscheid der Berner Kantonsregierung
1866 zugunsten der Gotthardlinie reduzierte das
Brünigbahnprojekt auf die Verbindung Berner

136 Eduard Hls, S. 162 und Max Lemmenmeier, S. 392f.
137 GAH Gemeinderechnung 1920, S.10f. und 1928, S.6
138 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Xll, S. 318, 322, 329

und 360
139 KA Korporationsprotokolle, Bd. lV S. 13f.: Pflanzland oan

die Sozialisten,,
140 ebenda, S.45 und 50
141 ebenda, S. 100. 1920 wurde dieses größte Projekt von der

Gemeinde am 14. l{tàrz 1920 genehmigt (GAH Wahl- und
Abstimmungsverbal 1906-1925, S 362)

142 GAH Gemeinderechnung 1924, S.2f.
149 1937 Überschwemmung bei den Ziegelwerken, 1943 Ge-

schiebe im Delta, Elementarschaden vom 30. Juni 1953
(Rutschungen v a. bei der Hofrüti) und 1969 Verbauung
am Steinibach ìn außerordentlichem Umfang.

144 Fakten zur Staatspost des Kantons Luzern vor der Über-
nahme durch den Bund, hg. Kreispostdirektion Luzern
1982

145 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. I, S. 556
146 Angaben der Kreispostdirektion Luzern vom 21. April 1980

Gd/s.
147 KatholischerVolksbote vom 26. Juli 1940
148 Raphael Reinhard, S.189
149 STALU PA 132/18: Chronik, S. 79: sprunghafte Zunahme

1896/97
150 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Xl, S.313f.
151 ebenda, S.342
152 Kreispostdirektion Luzern am 21. April 1980, Gd/s. und

GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XV S. 7 und21
153 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd, Xll, S. 165

154 ebenda, S.309
155 Hans Waldburger S. Bf.; siehe auch oles chemins de fer

suisses après un siècleo, Bd. l, Neuchâtel 1949

<l Horw von Südosten, mit Ziegelei beim Bahnhof und Chemie-
Fabrik bei der Waldegg, um 1900
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Oberland-Zentralschweiz. Die Frage, ob Normal-
oder Schmalspu¡ gab bis ins 20. Jahrhundert im-
mer wieder Anlaß zu neuen Plänen. ln einer ersten
Etappe ab 1BB7 baute die Jura-Bern-Luzern-Bahn
das Streckenstück Alpnachstad-Brienz als
Schmalspurbahn. Bauliche Schwìerigkeiten am
Loppe¡ aber auch ein Konkurrenzprojekt für eine
I i n ksuf ri ge Vierwaldstätterseel i n ier 56 R ichtu n g Gott-
hard verzögerten die Fertigstellung der Strecke
nach Luzern bis 1889. Fur Horw war die Linienfüh-
rung im Talboden und die Lage der Bahnstation An-
laß zu Eingaben beim kantonalen Baudepartement
und bei der Brünig-Bahn-Gesellschaft. Denn die
Gemeinde mußte sich gegen Krienser lnteressen -
Linienverlauf an der Krienser Grenze entlang -
durchsetzen und den Bahnhof möglichst in der
Nähe der eigenen Gewerbebetriebe (leigwaren-
fabrik) erkämpfen.15? Die Einweihung der Brünig-
bahn bis Luzern am 1. Juni 1889 wird auch für die
Horwer ein aufregender Tag gewesen sein. Die
Eisenbahn - Sinnbild für die Errungenschaften der
Technik - eröffnete für den Warenverkehr verläßli-
che und schnellere Transporlmöglichkeiten und för-
derte die Gründung neuer Gewerbebetriebe ganz
bedeutend.l58
1903 wurde die Brünigbahn in das Netz der
Schweizerischen Bundesbahnen eingegliedert.rse

Alter Bahnhof von 1889

ln der Folge kam die Planung einer Normalspur-
bahn von Luzern bis Stans wieder zur Vernehmlas-
sung. Horw zeigte lnteresse, besonders wenn "die-se Linie den Anfang der später zu erstellenden
linksufrigen Gotthardbahn bilden soll. . .ur60 1909
von den SBB als unrentabel wieder fallengelassen,
wurde das Projekt 1912113 bei der Luzerner Bahn-
hoferweiterung erneut aufgenommen.l6l Durch ei-
nen Bireggtunnel sollte die Bahn bis ins Dorf geführt
und der Horwer Bahnhof verlegt werden. Der erste
Weltkrieg unterbrach die Planung.
Seit 1941 ist die Brünigbahn elektrifiziert. Für Horw

^1'! 
-'.1 '-'

Bahnhofneubau von 1979 mit Wandplastik von Ernst von Wyl

brachte der E isen bah nverkeh r g roße wi rtschaft I ich e
Vorteile, schuf aber auch neue Probleme. Die ur-
sprünglich abseits des Dorfes verlaufende Bahnli-
nie durchschnitt mit zunehmender Bautätigkeit das
Siedlungsgebiet und die ost-westlich verlaufenden
Straßenzüge. Die Sicherung der entsprechenden
Bahnübergänge wurde vom Verkehrsverein Horw
seit 1930 energisch verlangt und in der Folge stets
verbessert.l6'? Seit 1964 benützt auch die Luzern-
Stans-Engelberg-Bahn das gleiche Trassee, und
seither sind die durchfahrenden Züge noch häufi-
ger geworden. ln touristischen Spitzenzeiten ver-
kehren über 100 Zuge pro Tag. Die Betriebsabwick-
lung im Bahnhof Horw war schon bald nicht mehr
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gewährleistet. Die SBB planten deshalb die Sanie-
rung der Bahnhofanlagen; die Gemeìnde ihrerseits
hatte den Bau einer Personenunterführung bereìts
beschlossen.l63 Der Bahnhofneubau wurde 1977
begonnen und im Sommer 1979 festlich in Betrieb
genommen.
Als weitere Schritte sind im Rahmen der Regional-
planung eine Doppelspur bis Hergiswil und eine
Normalspur bis Horw fúr die Bedürfnisse von Ge-
werbe und lndustrie vorgesehen,l64 wom¡t ein alter
Wunsch der Horwer in Erfullung ginge.

2.3.3. Die Autobusverbi ndu ng
Luzern - Horw

Durch das Bevolkerungswachstum nahm auch die
Zahl jener Horwer zu, welche in Kriens und Luzern
arbeiteten. An Markttagen brachten zudem die
Bauern ihre Waren in die Stadt.

Rößlibus 1905-1908

lungen mit der Stadt Luzern im Jahre 1906 blieben
wegen der zu erwartenden Unwirtschaftlichkeit er-
folglos. Die Horwer lnrtianten wollten nicht aufge-
ben und organisierten im Sommer 1905 sowie
1907 und 1908 einen Pferdeomnibus. Das Unter-
nehmen rentierte aber nicht.
Schon in den 192Oer Jahren wurde der morgendli-

1 56 ebenda, S. 1 6
157 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Vll, S. 90 und .148

158 Siehe KapiIel2,4.2.: Gewerbe- und lndustriebetriebe
159 Handbuch der Schweizer Geschichte, Bd. ll, S. 1098
160 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd, Xll, S. 96 und 105:

9. Jan. 1908
161 ebenda, S. 495 und 672ff.
1 62 STALU P A 1 3212, 1 1, 1 2, 42. GAH Gemeinderatsprotokol-

le Bd, XVl, S.930 und Bd, XVlll, S, 97ff. Blickpunkt Nr. 14,

Juni 1980: Automatisierung der Horwer Niveau-
Übergänge.

163 Akten SBB: Antrag Generaldirektion vom 19. November
.1976; 

siehe auch Franz Stucki, S. 104
164 STALU A 665/5, 6, B, 9 und Blickpunkt Nr, 22, Juni .1982.

Siehe auch Anm. .156

165 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd, Xl, S. 422 und SIALU
PA132l1B. Siehe auch Tabelle 10: Pendler.

,ë

Tabelle 5: Verkehrszählung 1901 bei der Waldegg
beide Fahrrichtu ngen zusammen

Fuß- Velos Droschken
gänger

Fuhr-
werke

Sonntag 1 020 1 79 66 34
Montag 482 59 35 B0
Dienstag 629 50 16 98
Mittwoch 329 40 1B 74
Donnerstag 635 3B 41 71

Freitag 439 37 100

Samstag 431 164 43 105

(GAH Gemeinderatsprotokoll Bd.Xl, S. 422)

Schon um 1900 dürften täglich gegen 200 Horwer
über die Allmend zur Arbeit gegangen sein. Dieser
Umstand veranlaßte 1901 die Gemeindebehörden
und den Verkehrsverein, eine Verkehrszählung
durchzuführen.165 Sie sollte die Grundlage liefern
für die Einführung einer Automobil- oder Tramver-
bindung zwischen Luzern und Horw. Die Verhand-
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che und abendliche Verkehr auf der Allmend als
.Völkerwanderung> bezeichnetl66 und der Ruf nach
ei ner Verkehrsverbi ndu ng erneut erhoben. Das Ge-
such des H orwer Gemei nderates besch leu ni gte die
Pläne der Stadt Luzern für die Einfûhrung eines
Autobusbetriebes. 1 u7 ln kurzer Zeil kam es zu ei nem
Vertragsabschluß,168 der die regelmäßige Verbin-
dung nach Horw sicherstellte. Am 17. Mai 1928 fuhr
der erste Autobus auf der Linie Horw-Luzern-Kan-
tonsspital-Friedental.l6s Die Gemeinde verpflichte-
te sich zu einem jährlichen Beitrag von Fr 1500.-170,

der später gesenkt werden konnte. Die Horwerlinie
wurde von 1933-39 bis Hergiswil geführt. Nach
dem Krieg wurden aber die Kurse ìmmer mehr re-

duziert und seit 1964 - dem Ausbau der Bahnver-
bindung Luzern-Stansstad-Engelberg - aufgeho-
ben.
lmmer wieder bemühten sich Verkehrsverein und
Gemeinderat um Fahrplanverbesserungen und
günstigere Abonnementspreise. Die städtischen
Verkehrsbetriebe ìhrerseits litten unter defizitären
Betriebsergebnissen und beanspruchten wach-
sende Beitráge der Gemeinden.l71 Das kantonale
Gesetz über die Förderung des regionalen öffentli-
chen Verkehrs, in Kraft seit dem 1.1. 1976, mildert
diese Defrzìtbeiträge durch Subventionen. Diese
machen für Horw seit den 70er Jahren jährlich
Zehntausende von Franken aus.172

Seit 1946 waren auch Bestrebungen im Gange,
eine Verbindung nach Ennethorw herzustellen.lT3
Nach jahrelangen erbitterten Diskussionen über
den Endpunkt der Linie und die Kostenbeteiligung
fuhr seit 1954 endlich ein Drittel der Buskurse bis
EnnethorwlTa ln den 60er Jahren wurde der Fahr-
plan allmählich erweitert.
Seit der Überbauung des BireggquartierslTs in den
SOer Jahren bemühte sich auch der Quartierverein
Biregg- Grünegg um den Anschluß an die Luzerner
Busverbindung. Die engen Straßen standen jedoch
einer Lösung jahrelang im Weg.176 Erst nach dem
Ausbau der Sternmattstraße kam der Anschluß
1964 zustande.

Ebenfalls Ende der 50er Jahre klärte der Gemein-
derat die Möglichkeiten zur besseren Erschließung
der Halbinsel ab."' Die Zurückhaltung der Ver-
kehrsbetriebe veranlaßte ihn, einem privaten Trans-
portunternehmen eine gemeindliche Buskonzes-
sion zu verleìhen.178 Am 6. Dezember 1959 fanden
die ersten Fahrten nach St. Niklausen und Kasta-
nienbaum statt. ln der Folge nahm die Benützung
des Dampfschiffes durch die Anwohner stark ab.
Mit den genannten Verbindungen und der Eisen-
bahnlinie waren also Mitte der "l960er Jahre auch
die entfernten, neu entstandenen Quartiere sowohl
vom Dorfkern wie von der Stadt Luzern aus durch
öffentl rche Verkeh rsmittel erreich bar

2.4. Wirtschaftlicher Aufschwung

2.41. Verkehr und Tourismus

Horw war schon im ausgehenden 19. Jahrhundert
zu einem beliebten Ausflugsziel geworden. Die stei-
genden Frequenzzahlen der Dampfschiffgesell-
schaft für die Stationen Kastanienbaum (ab 1875)
und St. Niklausen (seit 1894) und die Verkehrszäh-
lung von 1901 belegen, daß an einem schönen
Sonntag Hunderte von Spaziergängern auf der
Halbinsel waren. Auch Fuhrwerke brachten Besu-
cher vom Dorf ü ber Wi nkel nach Kastanienbaum. 1 7s

Neue Gaststätten wurden eröffnet.
Auf der 1893 von der Korporation erworbenen Lie-
genschaft Schwendelberglso im Hochwald durfte
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Horw von Norden gesehen, um 1920. Trotz Neubauten sind
die alten Häusergruppen im Rank, um dìe Kirche und bei der
Muhle und Schmìede (Wegscheide) noch deutlich erkennbar.

Vergleiche dazu Abbildung vor 1900 auf S. 235

166 Vaterland, Nr. 284,5. Dezember 1921

167 W, Lipp, 50 Jahre Autobusbetrìeb der Stadt Luzern,

13. l\/ärz 1978

168 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1926 1961, S. 53:

18, Dezember 1927

169 Linien nach anderen Vorortsgemeinden folgten.
170 GAH Gemeinderechnung 1927, S.8
171 STALU PA13212 und GAH Wahl-und Abstimmungsverbal

1926-1961, S,336:2. Mai 1943

172 GAH Voranschlag 1970, S. 5 und Gemeinderechnung
1976,5.7 und22

173 GAH Gemeinderalsprotokolle Bd. XVl, S, 663

174 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd, XVll, S. 397 und STALU

A 6651127. Die Stadt Luzern ging mit ihrer ablehnenden
Haltung bis vor den Bundesrat, lenkte dann aber nach
dessen prinzipiell befurworlenden Entscheid in Verhand-
lungen ein, GAH Gemeinderatsprotokolle Bd, XVl,
S. 1149: Bundesratsbeschluß vom 15, Februar 1951

'175 Siehe Kapitel 3.3.4,: Das Bauwesen in neueslerZeit
176 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XVlll, S.336,562,665
177 ebenda,5.672ff.
178 ebenda, Bd. XlX, 12. November 1959

179 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Xl, 20. Mai 1903

180 KA Korporationsprotokolle Bd. 11,30. April 1893
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im Sommer ein Ausschank betrieben werden.18l
Das uWaldhaus, auf Oberrüti diente nach einem
längeren Unterbruch seit 1894 wieder als Sommer-
betrieb und wurde ab 1895 mehrmals erweiteft.
1897 wurde es mit dem Jahres-Wirlspatent verse-
hen und 1910 zur Fremdenpension ausgebaut.l82
lm gleichen Jahr wurde auf der Hinterrüti am See
die Sommerwirtschaft nBellevue, eröffnet, bereits
1918 aber wieder aufgegeben.ls3 Das Hotel nPila-
tus, erhielt trotz Protest des Rößliwirtes ebenfalls
1897 das Gasthaus- und Beherbergungsrecht.ls4
1916 eröffnete Bäcker Lütolf an der Kantonsstraße
eine alkoholfreie Kaffeewirtschaft. Das Café "lriso
der Familie Rütter; seit 1934 lnhaberin der Bäckerei,
setZe dann diese Tradition fort.185 Auch bereits be-
stehende Gasthäuser wurden ausgebaut. Das
'1885 abgebrannte alte uRößli" wurde durch einen
Neubau an der Dorfstraße ersetZ. Das Hotel <St. Ni-
klauseno wurde 1907 erneuert, die nWaldegg"'1912
nKastanienbaum) sogar mehrmals, bis 1927 das
Hotel gebaut wurde.186
Das Gastgewerbe stand aber oft auf schwachen
Füßen. Es gab wohl seit dem ausgehenden 19.
Jahrhundert, als die Beschränkung der Patente auf-
gehoben wurde,187 zu viele Gaststätten im Verhält-

Tabelle 6 : Passagiere der Dam pfschiff gesellschaft

Jahr Dampfschiff gesellschaft i n Kastanienbaum

nis zur Bevölkerung. Viele Besitzer- und Patenl
wechsel zeugen von der unsicheren Existenz. lm-
merhin gelangten die Gasthäuser nRößlio und uPila-
tus, im Dorf und die Hotels nSt. Niklausen" und "Ka-
stanienbaum> um 1930 in bleibenden Familienbe-
sitz.188

Dam pfschiff bei Kastanienbau m

Dampfschiffgesellschaft in St. Niklausen
Einstei Total Einstel Au Total

1 875 1 455
1 876 3 133 3 282 6 415
1 879 .t ¿.7 I 3 981 7 218
1 893 0 890 10 537 21
1 B9B 1 3 857- 13 857. 27 780-
1 903 17 462. 16 524- s3 986-
1 907 17 175 1B 716 35 891 12 371 11118 23 485

24 451 50 208 10 507 ¿ó
1 949 I 609 17931 30 321 26 726 57 04736

258

I 229 B 404 17 6331 975 12 196 12 105 24 301

" Zahlen inklusive neue Station St. Niklausen
Statistik der Schiffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees vom 1 1. 3. 19BO



2.4.2. Gewerbe- und lndustriebetriebe

Bis 1890 entwickelte sich das Horwer Gewerbe nur
zogernd. Mit der lnbetriebnahme der Brünigbahn
im Jahre 1889 profitierte das Dorf dann von der ver-
besserten Verkehrslage. Nun nahmen auch die Be-
triebsgründungen zu. Die bereits bestehende Ta-

bakfabrik und die Teigwarenfabrik ìn der ehemali-
gen Papiermühle wurden allerdings 1899 einge-
stellt, .1906 verkauft und das Gebäude seither als
Wäscherei des Hotels National benutZ. 1 8e Ebenfalls
erfolglos war die von Xaver Metz 1896 gegrundete
Chemie-Fabrik für Putzmittel mit fünf bis zehn Ar-
beitsplätzen.1s0 1897 in eine AG umgewandelt und
1898 verkauft, ging sie bereits 1899 in Konkurs.lsl
Auf dieser Liegenschaft konnte sich 1909 die Mö-
belfabrik Städler einrìchten.le2 Ein Beispiel für die
unternehmerische Risikobereitschaft dieser Zeit
war der Bau eines privaten Kraftwerks 1897. Der
Schmied Kaspar Sigrist wollte eine Schleiferei be-
treiben und mußte zusätzliche Wasserkräfte zufüh-
ren. Von einem Stauweiher am Steinibachls3 führte
eine über zwei Kilometer lange Leitung über die
Horwer Allmend zur uSchmidte, an der Dorfstraße
beìm Althof (heute Wegscheide). Auch die Sägerei
Buß profitierte bis zu ihrem Abbruch 1966 von die-

Brief kopf der Getränkehandlung Trolle¡ Kastanienbaum

sem Wasserwerk, das dann im Zeitalter der Elektrizi-
tät zur privaten Stromerzeugung genutzt wurde.1e4

Schon früher hatte man die guten Tonvorkommen
für die Backsteinfabrikation in kleinen Betriebsfor-
men, zum Teil sogar in bäuerlichen Nebenbetrie-
ben, ausgebeutet. Neue technische Errungen-
schaften, aber auch der wachsende Bedarf, erlaub-

181 STALU A4 F7: Wirtsrechte lll,4b
182 STALU Akten 37153: Wirtsrechte
183 ebenda und GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. X, S. 157

und Bd. Xll, S. 317 und 378
184 STALU Akten 37153. Diese Neueröffnungen waren möglich

geworden dank eines Bundesbeschlusses vom 9. Juli
lB9Z wonach man ein Wirtspatent nicht mehr einfach auf
Grund des mangelnden Bedürfnisses verweigern durfte.

185 GAH H1.11.1

186 STALU cod CA 578 Kataster
187 SieheAnm. 184
lBB STALU A4 F7: Wirtsrechte lll,4b
189 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Xl, S. 646 und Horw in

Wort und B¡ld, S. 165
190 STALU Akten 3711164
191 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. X, S. 150 und 233
'192 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Xll, S. 279 und Horw in

Wort und Bild, S. 166: 20-30 Arbeiter beschåftigt.
193 Bruderhausenweiher, heute Feuerwehrweiher der Ge-

meinde Kriens.
194 STALU Alden371431 ,PL1122-1125und Angaben von Frau

Niffeler-Buß.
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Lehmgrube der Ziegelwerke Horw im Hochwald

ten nun Betriebserrichtungen in größerem Stil. 1898
wurde die Ziegelfabrik Buholzer und Aegerter mit
einem anfänglichen Bestand von 35 Arbeitern
gegründet.1e5 1899 folgte die Umwandlung in die
AG Ziegelfabrik Horw. lm Jahre 1900 übernahmen
die Ziegelwerke Nebikon-Gettnau den Horwer Be-
trieb in Pacht, um ihn schließlich 1901 zu kaufen,
hauptsächlich wegen der mächtigen Lehmlager im
Hochwald.ls6 Die Fabrik wurde ausgebaut und der
Lehmtransport über eine Seilbahn geführt. Wasser-

und Dampfkraft ersetZê man durch elektrische
Energie.'s' 1918, nach Stillegung des Nebikoner-
werkes, wurde der Gescháftssitz nach Horw ver-
legt, und der Name in <.AG Ziegelwerke Horw-Gett-
nau-Muri, umbenannt. Ein Brandfall am 3. August
1920 zwang zu einem großeren Umbau. lm glei-
chen Jahr kaufte die Firma von der Korporation
Horw ein neues Lehmgebiet.lsB Die Fabrik hatte in-
zwischen eine stattliche Größe erreicht und blieb
während Jahrzehnten der bedeutendste Betrieb in
Horw. Die Zahl der Arbeiter wuchs bis gegen hun-
deft. Die Mergelgewinnung wurde allerdings im-
mer problematischer; denn der Naturschutz und
auch die Korporation selbst als Waldbesitzerin
stemmten sich zeitweise gegen die weitere
Ausbeutung.lee Ein größerer Waldabtausch kam
1954 zustande, weil der Korporation Realersatz ga-
rantiert werden konnte.2oo Seit 1970 ist das Werk
ausgebaut und modernisiert.20l
1903 baute Robert Siegwart in der Nähe des Bahn-
hofs eine Glashütte, verkaufte sie aber bereits ein
Jahr später an die AG Glashütte Horw202 ln Schich-
ten von 10 bis 11 Stunden wurde ununterbrochen,
auch sonntags, gearbeitet. Bis zu dreißig Arbeiter

Ziegelei demnachorwH 920Umbau
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Aktie der Ziegelwarenfabrik Horw von 1899 v a Belegschaft d er Ziegelei, 1924

fabrizierten im Akkord und im Taglohn203 grüne und
weìße Flaschen und Glasbriketts,'zoa Gemeinderat
und Statthalteramt mußten sich wegen Ubertretung
des Fabrikgesetzes und Nichtbeachtung von bau-
polìzeilichen Vorschriften mehrmals mit diesem Be-

195 STALU Akten 3711258. Siehe auch STALU Akten 312142J

Landkauf von der KorPoration 1898

196 Anton Erni, S. 22
197 Horw ¡n Wort und Bild, S. 166f.

198 Anlon Erni, S. 24
199 KA Korporationsprotokoìle 19.11/12: Kaufgesuch für

Schwendelberg von Korporation abgelehnt, ebenfalls
1951152 und 1966/67

200 KA Korporationsrechnung 1954, S.21

201 FranzStucki, S. 117f.

202 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Xll, S. 294

203 STALU A4 F7: Fabrìk-und Gewerbewesen, DVll 2 Fabrik-

reglement 1904
204 Horw in Wort und Bild, S, 167
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trieb befassen.20s Später versuchte auch der Allge-
meine Arbeiterverein, die Forderungen der Arbei-
terschaft zu unterstützen.'z06 1911 ging dìe Glashütte
Horw in Konkurs und wurde von der Glashütte
Horw Cie. Siegwart übernommen.2o7 '1919 mußte
der Betrieb jedoch endgültig schließen. Zwanzig
Arbeitslose waren auf die gemeindliche Unterstut-
zung angewiesen.2os
Zu den Wachstumsbranchen gehörten hauptsäch-
lich die traditionellen Gewerbebetriebe aus dem ört-
lichen Handwerk. Die Betriebszählung von 190520e

nennt zudem eine auffallend große Zahl von Klein-
handwerk im Bereich nKleidung und Putz", nämlich
insgesamt 36 Betriebe mrt 46 meist weiblichen Be-
schäftigten. Fast die Hälfte aller Arbeitskráfte im
Sektor ll (Gewerbe und lndustrie)zählten zum Bau-

gewerbe, das bis nach dem Zweiten Weltkrieg die
wichtigste Branche blieb. lm Dienstleistungssektor
beschränkte sich der Handel auf die Deckung der
dörflichen Bedürfnisse. Gastgewerbe und Fuhrun-
ternehmen profitierten von der touristischen Kon-
junktur Erwähnt sei auch das Knaben-Handels-
institut Merkur bei der Waldegg.210 ln diesem Ge-
bäude eröffnete der Luzerner Blindenverein '1921

sein Heim.
Noch vor dem Ersten Weltkrieg wurde 1911 eine
Kerzenfabrik gebaut,211 und 1913 die Acetylenfabrik
der Wasserstoff- und Sauerstofffabrik AG Luzern
bewilligt.'zl'z Der Erste Weltkrieg unterbrach das viel-
versprechende Wi rtschaftswach stu m. Auch di e Be-
vólkeru ngsentwicklu ng stagnierte.

Graphik 2: Betriebe und Beschäftigte 1905-1985

I Sektor lll
[---l Sektor ll

n Sektor lll
[---l Sektor lt

Sektor ll (Gewerbe und lndustrie)
Sektor I ll (Dienstleistungen)
Vergleiche Anhang, Tabelle 13: Betriebe und Beschäftigte

Quellen: Statistisches Quellenwerk 1905 - Heft 3; 1939 - Heft
101; 1955 - Heft 318; 1965 - Heft 412: 1975 und 1985 - aus
(noch) unveröffentlichten Quellen des Statistischen Amtes
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2.4.3. Der Erste Weltkrieg als
Bewâhrungsprobe

Die Vorboten des Krieges und die internationalen
Spannungen wirkten sich seit 1912auf die Konjunk-
tur aus. Der wirtschaftliche Aufschwung in der Ge-
meinde verlangsamte sich. Auch die Finanzlage
sah wegen der hohen Belastungen im Schulhaus-
und Straßenbau alles andere als rosig aus. Unter
diesen Voraussetzungen mußte sich die Gemeinde
bei Ausbruch des Krieges den soztalen Unterstüt-
zungs- und den wirtschaftlichen Versorgungspro-
blemen stellen. Auch der Staat war auf die Kriegssi-
tuation kaum vorbereitet, und wurde vom Ausmaß
und von der Dauer der wirtschaftlichen Auswirkun-
gen überrumpelt.2l3 Die ersten Folgen spürten 1914
jene Familien, deren Männer bei der Mobilma-
chung im August eingezogen worden waren. Für
diese Fálle sah die Militär-Organisation eine staatli-
che Notunterstützungspflicht vor Anders verhielt es
sich mit Familien oder Personen, die aus wirtschaft-
lichen Gründen in Not gerieten. Sie waren auf die
Gemeinde angewiesen. Der Gemeinderat setzte
ein Hilfskomitee von '15 Mitgliedern ein, dessen er-
ste Aufgabe in der Mittelbeschaffung, zum Beispiel
durch Sammlung von (sogenannten) Liebesgaben,
und in der zweckmäßigen Verteilung dieser Spen-
den bestand. Gutscheine für Milch, Brot, Spezerei-
en, Mietzinse und notfalls auch Kleider wurden aus-
gegeben und konnten in Horwer Geschäften einge-
löst werden, was wiederum das Gewerbe im Dorf
stärkte. Gleichzeitig schuf die Gemeinde eine Ar-
beitsvermittlungsstelle, der es in der Tat gelang, den
meisten Arbert zu verschaffen. Auch entlastete die
neuerliche Mobilisierung eines Teils der Horwer
Wehrpflichtigen im folgenden Winter vorüberge-
hend die Lage auf dem Arbeitsmarkt.2l4
Die Gemeinde baute die Lebensmittelverteilung
aus und gab auch günstig Brennmaterial ab (zum

Beispiel Rinden), Sie beteiligte sich seit 1913 an den
Kosten der Schulsuppenanstalt, welche unter dem

Patronat von Pfarrer Zemp eingerichtet worden
war215 Der Frauen- und Töchterverein verteilte Klei-
der und organisierte Stoff- und Kleiderverwertungs-
kurse. lm Verlaufe des Krieges stieg die Zahl der
Unterstützungsberechtigten auf uber 2Oo/o der Ein-

wohner216
Der Eintritt Amerikas in den Krieg im Jahr 19'17 ver-
schlimmerte wegen der gegenseitigen Blockade
der Kriegsparteien die Versorgung in hohem Maße.
Die Landwirtschaft litt unter dem Mangel an Kraftfut-

ter; und der schlechte Heuertrag von 1917 zwang
die Bauern, ihren Viehbestand zu reduzieren.2lT Ab
1917 griff auch der Bund mit Hilfe von Subventionen
und mit einem Anbauprogramm für die inländische
Produktion in die Lebensmiüelversorgung ein. Die

Gemeinde bestimmte guI4o/o des offenen Landes
zur Anpflanzung von Gemüse, hauptsächlich Kar-
toffeln und Getreide.2l8 Auch Pflanzland auf der All-
mend, von der Korporation zur Verfügung gestellt,
wurde genutZ. Geeignete Korporationsstrecken

205 STALU A4 F7: Fabrik- und Gewerbewesen DVll.2
206 Protokolle des Allgemeinen Arbeitervereins seìt 1908
207 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Xll, S.375 und 395
208 GAH Gemeinderechnung 1919, S. 2f.
209 Siehe Anhang, Tabelle 13: Betrìebe und Beschäftigte, Zäh-

lung 1905
210 STALU Akten 34/306UU
211 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Xì1, S.377
212 ebenda, S.519: Explosion am 2. Februar 1923
213 Handbuch derSchweizerGeschichte, Bd. ll, S. 1127

214 GAH Gemeinderechnung 1915, S, 2 und 1916, S. 2
215 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Xll, S. 511: erstmaliger

Gemeindebeitrag 1913. Siehe auch Gemeinderechnung
1920, S.3

2'16 GAH Gemeinderechnung 1917, S. 7

217 ebenda, S.4
218 in Kriens waren es 5ol0, im Kanton Zürich 10o/o. GAH Ge-

meinderechnung, 1916, S. Bf.
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mußten ebenfalls bepflanzt werden. Ein elfköpfiges
Ortskomitee führte die Bestandesaufnahme durch
und koordinierte den Anbau. Die Lebensmittel wur-
den vom Bund kontingentiert und waren nur noch
gegen Lebensmittelkarten erhältlich.re Im Frühling
'1918 hatte sich die Lage derart verschärft, daß der
Gemeinderat die Bevólkerung beschworend zum
Durchhalten aufrief.220 Erst 1919 entspannte sich die
Lebensmittelversorgu ng.
Die Wirtschaft erholte sich aber nur langsam. Die
schweren sozialen Spannungen Ende 1918 hinter-
Iießen in Horw dennoch keine sichtbaren Spuren.
Der allgemeine Arbeiterverein verzeichnete nur zö-
gernden Mitgliederzuwachs, und der Landesstreik
von 1918 scheint die Gemüter kaum erhitZ. zu
haben."l Arbeitslosigkeit und materielle Not konn-
ten dank den Maßnahmen der Gemelnde und der
Sol i darität der Bevöl keru n g ü berbrückt we rden.

2.4.4. Aufschwung und Krise in der
Zwischenkriegszeit

lm Januar 1921 rief der Regierungsrat die Gemein-
den und Korporationen auf, die Entlassungen in der
lndustrie, die wegen der Nachkriegsbaisse erfolg-
ten, durch Notstandsarbeiten aller Art zu kompen-
sieren. 222 Ende des Jahres 1921 wurden in Horw
noch 24 Arbeitslose gezählt. Es waren vom Konkurs
der Glasfabrik Betroffene und Einwohner: die ihre
Arbeitsplätze in Luzern und Kriens verloren hat-
ten.223 Gemeindliche Straßenbau- und Entwásse-
rungsprojekte22a reduzierten diese Zahl jedoch
schnell.
Das Baugewerbe erholte sich offenbar zuerst. Die
ersten Kataste rei nschätzu n gen von N eu bauten tre-
ten schon 1920 auf. Die 1928 realisiefte Vergröße-
rung der Schreinerei Reinhard, seit 18BS auf der Alt-
sagenliegenschaft, ist nur ein Beispiel für diesen
Aufschwung. Ab 1929 wurde auch der Kieshandel
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über den See betrieben, seit 1933 unter dem Na-
men nSand und Kies AG,..ru
Gemeindeschreiber Hügly verfolgte wáhrend Jah-
ren die ldee einer Darlehenskasse in Horw und ver-
wirklichte sie im Sommer "l92g.rr6 Als bescheidenes
uBanklokal, diente anfänglich ein Zimmer in der
Wohnung des Kassiers im Haus Außerzumhof. Die-
se Selbsthilfe der Horwer hatte in Zeiten schwieriger
Kreditbeschaffung vor allem fur das Bauwesen gro-
ße Vorteile.

DieZahl der in Gewerbe und Handel Beschäftigten
stieg stetig an und hielt sich in etwa im Rahmen des
Bevól keru ngswach stu ms. 227

Die ausbrechende Weltwirtschaftskrise traf in Horw
zuerst die Landwirtschaft, dann Villenbesitzer und
zum Teil auch schon Gewerbetreibende, wle der
Gemeinderat anhand der Steuerergebnisse 1932
feststel len m u ßte. 228 Wachsende Arbeitslosenzah-
len und eine steigende Armenunterstützung zeigen
ab Winter 1931132 erste Krisenauswirkungen.2re
Eine eigentliche Krisenhilfe schlen im Sommer
1933 allerdings noch nicht nötig, zumal in der "Ge-
meinde in ganz außerordentlicherWeisefürArbeits-
beschaffung gesorgt, war23o Tatsächlich war die
Korrektion des Straßennetzes immer noch im Gang,
und die Winkelstraße wollte man notfalls auch ohne
Subventionen verbessern.23l Ein Jahr später nahm
die Kantonsregierung die Arbeiten an der Straße
Kastanienbaum-Buholz in ihr Programm auf.232
Der Neubau des kantonalen Blindenheims war für
1934 vorgesehen.233 Ebenfalls 1934 wurde die Ar-
beitslosenversicherung ei n gef üh 11.r3a M it Obstaktio-
nen, und nach 1936 mit Pflanzlandabgabe sorgte
die Gemeinde für eine bessere Versorgung der Be-
dü rftigen.,35 Ab 1 936 schuf der Ausbau der Wasser-
versorgu ng weitere Arbeitsplätze.
Dennoch war die Arbeitsmarktlage außerordenfl ich
angespannt. Unterstützungsantnige fur die Aus-
wanderung häuften sich.236 Von 193S bis 193g gab
es stets mehr als hundert Bezüger von Arbeitslo-
sengeldern. 1936, 1939 und i949 traf die Arbeitslo-
sigkeit Horw am stärksten23i, und zwar hauptsäch-



lìch das früher blühende Baugewerbe. Gerade von
dieser Branche war aber das größte Unternehmen
Horws, die Ziegelei, abhängig. Der Betrieb mußte
fast ganz stillgelegt werden.238 1936 richteten die
Luzerner Ziegeleien eine Erngabe um Hochbauför-
derung an den Regierungsrat.23e Der Bundesrats-
beschluß über Krisenbekämpfung und Arbeitsbe-
schaffung vom Dezember 1936 übernahm auch
die Subventionierung der Hochbautätigkeit unter
der Bedingung, daß sich die Gemeinden daran be-
teili gten. 240 Die Gemei ndeversammlu ng Horw hatte
schon im Sommer 1936 der Krisenhilfe zuge-
stimmt.241 1937 gìngen vier Subventionsgesuche
ein, dazu kam 1938 das Gesuch der Hydrobiologi-
schen Station ìn Kastanienbaum. Die Straße im
Oberhasli, die Haltiwaldstraße der Korporation, dìe
Renovation der Pfarrkirche und Ergänzungsarbei-
ten am Steinibach wurden in Angriff genommen.
Die Straße nach Ennethorw sollte ein Trottoir erhal-
Ien.2a2

Der Krieg erforderte als weiteres Projekt die Reali-
sierung des Luftschutzraums Herrenwald.'43 Hotel-
erneuerungsaktionen, vom Regierungsrat schon
seìt 1939 initiieft, liefen in Horw erst 1946 an, nach-
dem die entsprechende Gemeindeabstimmung
ganz knapp ausgegangen war.244 Die Bereitschaft
zur Subventionierung von Wohnbauten wirkte sich
erst in der Nachkriegszert aus, als dìe Wohnbauför-
derung wie nach dem Ersten Weltkrieg ein Mittel

219 Handbuch derSchweizerGeschichte, Bd. ll, S. 1127f .und
220 GAH Gemeinderechnung 1917, S.2
221 Protokolle des Allg. Arbeitervereins; darin wurde der Lan-

desstreik nicht erwähnt. Vgl. dazu Alois Steiner, Kriens,
S. 302f.: Streikbewegung

222 STALU A4 F7: Arbeit CV3: Kreisschreiben vom B. Januar
1921

223 STALU A4 F7: Arbeit CVS: Verzeichnis der Arbeitslosen
und Unterstützten vom Oktober '1921. Sìehe auch GAH
Gemeinderechnung 1921, S. 2

224 Siehe Kapitel 2.2.3.5: Bachkorrektionen und Allmendent-
wässerung

225 STALU cod CA 578: Kataster ab 1908
226 50 Jahre Raiffeisenbank HorW Horw 1979

227 Siehe Anhang, Tabelle .13: Betriebe und Beschäftigte,
1905 und 1939

228 GAH Gemeinderechnung 1932, S.2f.
229 GAH Gemeinderechnungen 1931, S.4 und 1932, S.4. Sie-

he auch Kapilel 2.2.1.2: Die Sozialversicherungen
230 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XV S, 135

231 GAH Gemeinderechnung 1932, S.3
232 STALU A4 F7: Arbeit CV7: Botschaft des Regierungsrates

vom 23. November 1933, S. 6
233 GAH Gemeinderechnung 1933, S, 1

234 Siehe KapiIel2.2.1 .2: Die Sozialversicherungen
235 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XV S. 622 und 732,

Obstaktionen, S. 105,486 und 507: Pflanzlandabgabe
236 ebenda,S. 391, 511, 558, 675, 704und744
237 GAH Gemeinderechnung 1937, S. B: Arbeitslosenstatistik'

Wintermonate 1935/36:
Nov Dez, Jan. Febr März

Arbeitslose
Bei Notstands-
arbeiten
Teilarbeitslose

54 84 73 64 12

.16

20
34
20

74

2
oo

4
57 120 110 118 BB

Wintermonate 1936137:

Beì Notstands-
arbeiten 23 42 47 43 28
Teilarbeitslose I 22 18 18 12

106 127 122 124 73

Wintermonate 1937/38:
Arbeitslose
Bei Notstands-
arbeiten
Teilarbeitslose

14

52 .E o
19

26 53 88 68 16

43
33

B B

27
102 119 131 103 44

Siehe auch Tabelle 4: Arbeitslose 1934-1958

238 GAH Gemeinderechnung 1936, S.3
239 STALU A4 F7: Arbeit CVS: Eingaben vom 5. Maì und

15. September 1936
240 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1926*1961, 5. 225
241 ebenda, S.218
242 STALU A4 F7: Arbeit CV3: Arbeitsbeschaffung 1938/39
243 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1926-1961, S, 295:

Abstimmung vom 3. November '1940 (Den Heerenwald
hatte die Einwohnergemeinde 1922 von der Kirchgemein-
de gekauft.)

244 ebenda, S. 376: Abstìmmung vom 30. Dezember 1945:

179 Ja, 173 Nein. Ein weiterer Kredit wurde am 24. März
1946 mi|232 Ja gegen 350 Nein abgelehnt (S. 371).
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wa[ die Wirtschaft wieder anzukurbeln und die
Woh nungsnot zu beheben.245
lnsgesamt erwies es sich für Horw als Vorteil, daß
keine dominierende lndustrie vorhanden war, deren
Schwierigkeiten die Gemeinde hätte lähmen kön-
nen. So trafen die Krisenauswirkungen das dörfli-
che Gewerbe relativ gleichmäßig. Am meisten litten
die Bauhandwerker Gerade in diesem Bereich war
es aber dank Bauvorhaben von Gemeinde, Kirche
und Korporation möglich, die Not zu mildern.

2.4.5. Die Landwi rtschaft

Von der Wirtschaftskrise um .1880 
erholte sich die

Landwirtschaft nur sehr langsam. Deshalb nahm
sich vor allem der Bund ihrer Fórderung an und er-
ließ dafür 1884 die ersten Gesetze.2a6 Der Kanton
folgte mit den Verordnungen von 1905 über Unter-
stützung der Bodenverbesserung und Beteiligung
am Güterstraßenbau.247

Bäuerliche Landschaft bei Kastanienbaum

lm lokalen Bereich griffen die Bauern zur Selbsthilfe
und gründeten 1BB9 in Horwdie landwirtschaftliche
Genossenschaft . 

248 Anfäng I ich gi ng es hau ptsäch-
lich darum, Kunstdünger zu beschaffen und gün-
stig abzugeben. Später dehnte sie den Handel
auch auf Futtermittel wie Mais, Sesam und Hafer
aus, die zunehmend die Graswirtschaft ergänZen.
Die Mitgliederzahl der Genossenschaft nahm all-
mählich zu und erreichte nach 2Sjährigem Beste-
hen das Hundert. Während des Ersten Weltkriegs
übertrug der Gemeinderat der Genossenschaft die
Kartoffel- und Getreidesaatgutbeschaffung.2ae Zah-
lungsschwierigkeiten u nd die kriegswi rtschaft lichen
Maßnahmen belasteten aber die Genossenschaft
derart, daß sie 1920 ein großes Defizit aufwies, an
dessen Tilgung sich auch die Einwohnergemeinde
beteiligte.'zso Dennoch mußte die Genossenschaft
liquidiert werden. 1921 erfolgte eine Neugründung.
Die Landwirtschaft insgesamt war jedoch ge-
schwácht und erreichte die Blüte der Vorkriegsjahre
nicht mehr.
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ln der landwirlschaftlichen Besitzstruktur änderte
sich in Horw aber nur wenig. Die Zahl von rund .110

Bauernbetrieben, fast die Hälfte mit einer Betriebs-
größe unter 5 ha, blieb beinahe konstant und er-
höhte sich einzig in den Krisenjahren vor dem Zwei-
ten Weltkrieg geringfügig; damals wurden einige
kleine Hofe abgetrennt.'?sl Große Veränderungen
zeigen sich dagegen beim Viehbestand. Bereits im
ausgehenden 19. Jahrhundert hatte die Viehhal-
tung dank besserer Futtermittel zugenommen. Der
Absatz in der Stadt Luzern eröffnete eine verläßliche
Einnahmequelle. Der Vergleich der Viehzählung
von 1876 und 1896 belegt eine zwanzigprozentige
Steigerung des Milchkuhbestandes. 1931 erreichte
dieser einen Höchststand. Seit den ausgehenden
192Oer Jahren wurden aber auch in Horw die
M ilch preissen ku n gen spü rbar Die Weltwi rtsch afts-
krise in Verbindung mit der schleichenden Boden-
verschuldung löste dann eine Agrarkrise aus, die
vor allem Gebiete mit Viehzucht und Milchproduk-
tion erfaßte.'z5'z Unterstützungen des Staates flossen
in großem Maßstab ab 1930.'z53 Seit den Jahren
nach dem Zweiten Weltkrieg wird vermehrt Rind-
viehaufzucht betrieben, während der Milchkuhan-
teil abnimmt. Schweine, im letzten Jahrhundeft nur
für den Hausgebrauch gehalten, spielen in der
Fleischproduktion seit der Zwischenkriegszeit eine
immer großere Rolle.25o

Die Stabilität der Horwer Landwirlschaft in bezug
auf Betriebszahl und Produktionsfläche255 bei
gleichzeitig steigendem Viehbestand ist ein Haupl
merkmal der gemeindlichen Wirtschaftssituation
bis zum Zweiten Weltkrieg.

2.4.6. Åorw im Zweiten Weltkrieg

Im Unterschied zum Kriegsausbruch von 1914 war
die Schweiz 1939 auf kriegerische Verwicklungen
vorbereitet. Der Bundesrat bekräftigte den schwei-
zerischen Neutralitätswillen und lìeß slch, gewarnt
durch die schwierigen Versorgungsverhältnisse

während des Ersten Weltkrieges, die Durchfuhr von
lebenswichtigen Gütern durch kriegführende Län-
der zusichern.256 Gleichzertig wurden auch in der
Schweiz Vorbereitungen getroffen. Kriegsvorräte
wurden angelegt. Die Bevolkerung vereinte sich in
steigendem Wehrwillen, was beispielsweise auch in
der Listenverbindung bei den Großratswahlen von
1939 zum Ausdruck kommt.
Schon 1936 hatte man die Gemeinde Horw luft-

schutzpflichtig erklärt. Ein Teil der Kosten für den
passiven Luftschutz, insbesondere derjenige für
das Material, ging zu Lasten der Gemeinde.2s7 Die
Schaffung der Kantonnemente und die Einrichtung
der Sanitätshilfsstelle in der Wäscherei National lie-

ßen dieAusgaben im Militärwesen 1938 in die Höhe
schnellen.'u8 1940 mußte man für die Fertigstellung
des Luftschutzraumes Herrenwald eine weitere
Steuererhöhu ng von ei nem Zehntel beschließen. 25e

Bei Krregsausbruch Anfang September 1939 leiste-
ten fast 400 Mann aus Horw der Mobilmachung
Folge.260 Nur ein kleinerer Teil wurde bald wieder
enilassen. Fur die Uberwachung und Ausführung
der kriegswirtschaftlichen Bestimmungen wurde

245 Siehe Kapitel 3.3.1.2: Sozialer Wohnungsbau; und GAH
Wahl- und Abstimmungsverbal 1926-1961, S. 345: Ab-
stimmung vom 21. Mai 1944

246 Max Lemmenmeie[ S. 344
247 Eduard His, S. 162

248 Niklaus Heer Gedanken zu 90 Jahren Landwirtschaftli-
cherGenossenschaft Horw, 12. Dezember 1979

249 GAH Gemeinderechnung 1917, S.5
250 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1906-1925, S, 395:

Abstimmung vom 8. Mai 1921

251 Siehe Anhang, Tabelle 12: Landwirtschaft, Betriebe und
Betriebsgröße

252 Handbuch derSchweizerGeschichte, Bd. ll, S. 1165

253 ebenda, S. 1184

254 Siehe Anhang, Tabelle 12: Landwirtschaft, Schweine
255 Siehe Anhang, Tabelle 12: Landwirtschaft
256 Handbuch der Schweizer Geschichte, Bd. ll, S. 1157

257 GAH Gemeinderechnung 1935, S.5
258 GAH Gemeinderechnung .l93B, 

S, 7 und 1939, S. B

259 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1926-1961, S. 295
260 GAH Gemeinderechnung 1939, S. 1

267



eine Geme¡ndestelle eingerichtet.rGl Zu ihren Auf-
gaben gehörte auch die Preiskontrolle. Bereits im
Herbst 1939, und nicht erst nach drei Kriegsjahren
wie im Ersten Weltkrieg, wurde die Lebensmittel-
Rationierung in Kraft gesetzt.262 Einen wichtigen
Bestandteil der Lebensmittel-Vorsorge bildete die
Förderung des Ackerbaus. ln Horw wurde d¡e
Landwirtschaft teilweise umgestellt, obwohl der Bo-
den dafür schlecht geeignet war Jede Möglichkeit
zur Gewinnung von Ackerland sollte ausgenütZ
werden. lm Dezember '194.1 beantragten das
Kriegsernährungsamt und der Gemeinderat der
Korporation, nun auch die Ennethorwerallmend
und das Rutschgebiet im Geißpferch zu entwás-
sern, um Acker- oder Wlesland zu gewinnen. Die
Gemeinde plante auch dle Entwásserung der
Streuerieder im Hochwald nzur Gewinnung der ge-
waltigen Anbauschlacht.>263 Mit einem staatlichen
Subventionsbeitrag von 630/o umfaßte das Projekt
die Melioration von 17,1 ha Land. 1943 wurde das
Felmismoos entwässert.,64 Die anhaltende Kriegs-
situation zwang zu immer neuen Maßnahmen. An-
fang 1944 erteilte der Regierungsrat die Bewilli-
gung, 6,7 ha Nichtschutzwaldgebiet zu roden, um
im Frühling säen zu können.265 Wiederum gab die
Gemernde auf der Kirchenallmend Pflanzland ab,
was sich schon im Ersten Weltkrieg bewährt hatte.266
Gleichzeitig entstand der Familiengärtnerverein.
Lebensmittelaktionen, Mietzins-, Kleider- und Bar-
beihilfen vermochten Notsituationen zu über-
brücken.'z67 lm übrlgen mußten etwa gleichviele
Personen wie im Ersten Weltkrieg - also etwa 200 -
diese Unterstützungen in Anspruch nehmen.

261 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XV S. 809 und 841
262 ebenda, S.847
263 KA Korporationsprotokolle Bd. Vl, S. 338, 3S7, 392 und

407r.
264 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XVl, S. 154 und 185
265 STALU A4 F12, Gemeinde Horw, Forstwesen
266 KA Korporationsprotokolle Bd. Vl, S. 345
267 GAH Gemeinderechnung 1944 und45, S. 6f.

'ffi

Blick vom Kirchfeldhügel über die Kantonsstraße/Krienser-
straße nach Nordwesten gegen Kriens, i925 und 1975

1 Siehe Kapitel 1.4. Die Bevolkerung, S. 206
2 Siehe Kapilel 3.3.4: Das Bauwesen in neuester Zeit
3 Tabelle 1: Bevolkerung, S.206
4 Tabelle 10: Pendle¡ S. 299
5 Siehe Kaptlel1.2.2: Die Allmendteilung von 1BO7

6 Siehe Kapitel 1.5.3.1: Der Straßenbau
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3. Vom Bauern dort zur
Ag g lom erati onsgemei nde

3.1. Der Einwohnerzustrom

Landflucht und bessere Verdienstmöglichkeiten in

der Stadt hatten in Luzern seit dem 19. Jahrhundert
zu einem weit überdurchschnittlichen Bevolke-
rungswachstum geführt.1 Nach dem Zweiten Welt-
krieg gerieten auch die umliegenden Gemeinden ìn

den Sog dieser Entwicklung. Begünstigt durch die
gute Verkehrs- und Wohnlage kam es ìn Horw
schon in den fünfziger Jahren zu einer intensiven
Bautätìgkeit, die seither nicht mehr nachgelassen
hat.'z Die Bevólkerung nahm besonders seit 1950 in
bisher unbekanntem Ausmaß zu. Zwischen 1950
und 1970 hat sìch die Einwohnerzahl mehr als ver-
doppelt. Das Dorf wurde statistisch gesehen zur
Stadt, als am 30. Juli 1968 dieZahl von 10000 Ein-
wohnern erreicht war. Horw hatte zwischen 1930
und 1970 das prozentual stärkste Wachstum aller
Luzerner Gemeinden. Seit den siebziger Jahren hat
sich der Zustrom stabilisiert.
lm gleichen Zeilraum sank die Zahl der Personen
pro Haushaltung auf rund 3,5, zwischen 1970 und
1980 sogar auÍ 2,83 - hauptsächlich eine Folge des
Geburtenrückgangs und der Uberalterung. Beide
Phänomene hatten sich in der Stadt Luzern schon
ein Jahrzehnt f rüher ausgewìrkt. Der Anteìl der aus-
ländischen Einwohner stieg vor der Rezession der
1970er Jahre auf den Höhepunkt von über 13%;
seither hat er sich bei rund 9olo eingependelt. Nach
dem Krieg waren gut 40o/o der Einwohner berufstä-
tig; heute sind es fast 500/0. lmmer mehr Berufstäti-
ge - 1980 waren es schon zwei Drittel - haben ihren
Arbeitsplatz außerhalb der Gemeinde.4 Das Verhäll
nis von Arbeitsplätzen und Pendelwanderung tllu-

strieri am besten die Entwicklung Horws zur Wohn-
gemeinde, die in dieser Deutlichkeit erst nach dem
Zweiten Weltkrieg eingesetzt hat.

3.2. Das politische Gemeindeleben

Zweifellos wurden polìtische Diskusslonen zu allen
ZeilenamStammtisch in derWirtschaft und zu Hau-
se in der Familie geführt. lm 19. Jahrhundert dran-
gen Neuigkeiten von außen nur langsam bis ins
Dorf. Die wenigen Zeitungen spielten noch eine un-
tergeordnete Rolle. Die Bevólkerung war mehrheit-
lich konservatrven Traditionen zugeneigt und beob-
achtete die liberalen Regierungen und Neuerun-
gen mit Mißtrauen. Die kantonalen Regierungs-
wechsel, die im 19. Jahrhundert zwischen Liberalen
und Konservativen stattfanden, änderten innerhalb
der Gemeinde wenig, Gemeindeverwalter und Ge-
meìnderäte ûberdauerten kantonale Verfassungs-
krisen und Regierungsumbildungen; denn in der
Gemeinde wurden Männer gewáhlt, die man kann-
te und von denen man wußte, was und wie sie dach-
Ien, Zwar war man nicht immer einer Meinung.
Doch ergaben sich unterschìedlìche Auffassungen
im 19. Jahrhundert weniger in Folge parteipolitisch
fìxierter Standpunkte, als in Bezug auf konkrete Pro-
bleme, die von der Gemeinde gelöst werden muß-
ten. Die Gruppierungen änderten sich je nach
Sachfrage und Betroffenheit. Bei der Allmendteì-
lung waren es mehrheitlich die Jungen und Besitz-
losenu, die sich gegen thre Benachteiligung wehr-
ten; bei der Straßenf ührung durchs Dorf in Richtung
Hergiswil um die Mitte des 19. Jahrhunderts spiel-
ten vor allem örtlich bedingte lnteressen der Ennel
horwer und der Schifferleute im Winkeì eine Rolle.u

Partei pol itische Etikettieru ngen, ob I iberal oder kon-
servativ waren nebensächlich.
Mit dem Wirtschaftsaufschwung gegen Ende des
19. Jahrhunderts und mit dem Zuzug neuer Einwoh-
ner änderte sich dann aber die Zusammensetzung
der Bevólkerung. Deutlich sichtbar wird dies an der
zahlenmäßigen Zunahme der Protestanten und an
den vielen f remden Namen.1875 wurde die Stimm-
berechtigung in Gemeindeangelegenheiten auf
alle rn der Gemeinde wohnenden Schweizerbürger
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ausgedehnt.T Auch die ehemals Fremden konnten
nun am politischen Leben teilnehmen.
Neben den liberalen und konservativen Gruppie-
rungen entstanden im Gefolge der lndustrialisie-
rung 1906 der allgemeine ArbeitervereinB und 1908
der katholische Arbeiterverein.s Der allgemeine Ar-
beiterverein als Untersektion der späteren Sozialde-
mokratischen Paftei, von sieben Genossen gegrün-
det, war von Anfang an eine politische Gruppie-
rung. Er suchte seine Genossen in den Ziegelwer-
ken und der Glasfabrik in HorW setzte sich aber
auch zusammen aus Einwohnern, welche in Kriens
und Luzern arbeiteten. Der allgemeine Arbeiterve-
rein fand aber auch in schwierigen wirtschaftlichen
Zeiten nur wenig Zulauf. Gleichwohl versuchten die
Sozialdemokraten in die Schulpflege und Rech-
nungskommission, oder doch wenigstens in den
Leh rerwahlaussch u ß, gewäh lt zu werden. 1 0 Das war
aber nur möglich, wenn die Liberalen, welche auch
um die Anerkennung ihres Anspruchs auf Minder-
heitsvertretung kämpftenl1, auf einen ihrer Sitze in

diesen Kommissionen verzichteten. 1 2

Statistisch faßbar wird die politische Zusammenset-
zung der Einwohnerschaft erst mit der Einführung
des Proporzesl3 für die Großratswahlen von 1911.1o

600/o der Stimmen gingen damals an die Konserva-
tiven, knapp 300/o wählten liberal und gegen 100/o

stimmten für die Sozialdemokraten. Dieses Muster
behielt seine Gültigkeit mit vorübergehenden
Schwankungen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts.
Der Aufschwung der Konservativen in den Wahlen
von 1923 ging auf Kosten der Lrberalen und der So-
zialdemokraten. Vier Jahre später eroberten die So-
zialdemokraten ihre bis dahin stärkste Position.
Während der Krisenzeit der dreißiger Jahre konnten
sich wiederum die Konservativen am besten be-
haupten, während die Liberalen und die Sozialde-
mokraten abwechselnd Einbußen hinnehmen muß-
ten. Das Kriegsende von 1945 bedeutete dann
einen Wendepunkt fur alle Parteien. Die Christlich-
Sozialen, als politische Gruppe aus dem katholi-
schen Arbeiterverei n herausgewachsen, hatten be-

reits 1943 einen Gemeinderat stellen können. Nach
dem Krieg organisrerten sie sich als Partei. Auf Ge-
meindeebene beschlossen sie ab 1947 die Zusam-
menarbeit mit den Konservativen.l5 Der Stimmen-
anteil der Konservativen, der 1943 zusammen mit
den Christlich-Sozialen 660/o betragen hatte, ging
zuerst sprunghaft, dann stetig zurück und erreichte
1 963 m it 360/o ei nen Tief pu nkt. Diese zah lenmäßige
Schwáchung war allerdi ngs hauptsächlich bedi ngt
durch das eigenständige Vorgehen der Christlich-
Sozialen Parteiseit den Großratswahlen von 1951.

Den Liberalen hingegen gelang in den ersten bei-
den Nachkrregsjahrzehnten die Verdoppelung ih-

res Stimmenanteils gegenüber dem Tiefpunkt von
1943. ln diesem Aufschwung spiegelt sich offenbar
die veränderte Zusammensetzung der Horwer Be-
völkerung, die in den Nachkriegsjahren sehr rasch
zugenommen hatte.
Die Sozi al d em o krate n erreichten 1 947 ih ren vorläu-
figen Höhepunkt, verloren dann abe[ außer in der
Rezession Mitte der '1970er Jahre, wieder an Stim-
men.
Der Landesring hatte sich 1943 erstmals an den
Großratswahlen beteiligt und 50/o der Stimmen er-
reicht. ln derZeil des liberalen Aufschwungs konnte
er diesen Anteil nicht halten, erkämpfte sich dann
aber seit Mitte der sechziger Jahre für ein Jahrzehnt
eine gute Position mit einem Anteil von rund 100/0.

Die Großratswahlergebnisse schufen die Möglich-
keit, bei der Bestellung von Kommissionen - als
ständige Kommissionen gab es früher nur die
Rechnungsprüfungskommission und die Schul-
pflege - die Minderheiten verhältnismäßig einzube-
ziehen. Ein eigentlicher Anspruch konnte daraus
aber nicht abgeleitet werden; die Wahl oder Nicht-
wahl lag im freien Ermessen der Gemeindever-
sammlungl6 und erhitZe dementsprechend die po-
litischen Gemüter. Das Erstarken der kleineren Par-
teien in den Nachkriegsjahren und die vielfältigere
Parteien landschaft ü berhau pt f ü h rten dazu, daß di e
Minderheiten vermehrt Ansprüche auf bessere Ver-
tretung in den Kommissionen stellten.lT Zwischen

270



Tabelle 7: Großratswahlergebnisse in Horw (Parteienverhåltnisse)

Jahr Stimmen Konservative Christlich- Liberale und
Total Volksparteir Soziale Jungliberale

Sozialdemo-
kraten

Landesring Verschiedene,

191 1

1 915
429 261 8o/o 126 29,4o/o 42 I 8o/o

9 422 264 62 60/o 44 10,40/o
1923 450 305 8o/o 110 24 357
1927 60,30/o
1931 57693 34663 1o/o

1 935 763

1 943 7o/o

1947 1 020
481 41

1955 1 356 504 37

861 574

152 25
8193 14 2o/o

174 81 1

85
160 1

3,00/o
440 32,5o/o 159 1 1 7o/o

43
224
323

567

3,
192 1

252 1

247 5o/o

18 1

1959 1 36 2,30/o

57 8,60/o 50 7o/o655
1967 1 859 677
1971 130

1 1 1 6844 56 829
1979 104 518n 59 939
1983 1

'1 101 0 Bo/o 37 522
11 999 10

33 690 32 2o/o 7 982 7
54,1o/o 2592 1,Bolo 35 513 25,3o/o 3 1 79 2,3o/o 13 148 g,4o/o

7o/o 11 4 11,30/o 2 369 1

7o/o 11880 1 60/o

60/o 2

tr 609 32,80/o 158 5o/o 1

1 Seit 1970 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP)

'? 1971 Volk und Heimat, 1983 Poch

1947 und 1963 wurde die Mitgliederzahl der Schul-
pflege von sieben auf fünfzehn erhöht, diejenige
der Rechnungskommission im Jahre 1955 von fünf
auf sieben.l8 Damit wollte man den kleineren Partei-
en die Einsitznahme erleichtern. Erst die Gemein-

7 Eduard His, S. 150
B Protokoll des Allgemeinen Arbeitervereins vom 16. Mai

1906. Ab 1944 Umbenennung in Sozialdemokratische Par-
tei. Protokoll vom 11. Mär21944

9 Pfarrei-Chronik 30. November 1908. Vgl. dazu Alois Stei-
ner, Kriens, S. 266ff .: lm liberalen Gemeinderat ab 1903 ein
Vertreter der Arbeiterpartei

1 0 Protokoll des allgemeinen Arbeitervereins 1 907-1909
1 1 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Xll, S. 414
'12 Protokoll des allg. Arbeitervereins vom 26. April 1907

3 Parteistimmen
a Kandidatenstimmen nach Parteien

Quelle: Kantonsblatt

13 Eduard His, S. 164: Volksabstimmung vom 3./4, April 1909
14 Siehe Tabelle 7: Großratswahlergebnisse in Horw
15 STALU PA4O/9BO
16 Eduard His, S. 170
17 Liberale 1911 (GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Xll, S.

414) Sozialdemokraten 1951 (GAH Gemeinderatsprotokol-
le Bd, XVll, S. 44) Liberale 1959 (cAH Gemeinderatsproto-
kolle Bd. XlX, Nov.) Liberale 1961 (GAH Gemeinderatspro-
tokolle Bd. XXl, April)

18 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1926-1 961 , S. 430:
Abstimmung vom 9. November 1947, Schulpflege auf sie-
ben Mitglieder wegen der Stärke der Sozialdemokraten:
2 Konservative, 2 Liberale, 1 Sozialdemokrat, 1 Christlich-
sozialer und der Pfarrer. S. 510: Abstimmung vom 12./13.
Màrz 1952: Erhöhung auf neun Schulpfleger, inklusive zwei
Damen, dann in derAbstimmung vom 29. September 1963
auf 15 Mitglieder. Abstimmung über die Erhohung der
Rechnungskommission am 23.124. April 1 955 (GAH Wahl-
und Abstimmungsverbal 1 926-1 961 , S. 606)
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deordnung von 1970 bestimmte dann, daß die ge-
meinderätlichen Kommissionen entsprechend den
Parteistärken im Gemeindeparlament zusammen-
gesetzt werden sollten. 1s

3.2.1. Die Gemeinderäte

Die Zusammensetzung des Gemeinderates (Exe-

kutive) war weniger ausgeprägt ein Spiegel der ge-

meindlichen Parteìstärken. Nach wie vor gìng es um

eigentliche Persönlichkeitswahlen. Dìe Einführung
der Proporzwahlfür den Gemeinderat wurde denn
auch von den Horwern 1931 und 1967 abgelehnt.'zo
Vor allem in früheren Zeiten prägten Gemeinderats-
miiglieder, die viele Jahre im Amt standen, die Dorf-
gesch ichte. Wäh re n d ei nes Vi erteljah rh u nderts, vo n

1887 bis 1915, präsidierte Niklaus Kaufmann, Unter-
wil, den Gemeinderat. Sein Nachfolger Leonhard
Kaufmann, Boden, hatte das Amt wáhrend der Zwì-

schenkriegszeit inne. 1895 bis 1939 folgte der als li-

beral geltende, später konservative'1 Magnus Stud-
halter seinem Vater in den Gemeinderat: acht Jahre
als Verwalter, dann aìs Gemeindeammann. Noch
als imposante Persönlichkeit wurde er ns'Mange
Büebi, genannt.22 Fast gleichzeitig und ebenso
lang (1907-1947) amtete Carl Húgly als Gemeinde-
schreiber. Beide saßen auch im Großen Rat.

Nun zeigten sich auch bei der Wahl der Gemeinde-
behörden die Folgen des Einwohnerzustroms, in-

dem 1907 erstmals die Namen von zwei nFrem-

den,, von Nicht-"Urhorwern>, in der Àmterliste auf-
tauchten: Carl Hügly und Jakob Aegerter. Jakob
Aegerter'z3, seit 1BB5 in Horw ansässig, 1897 Mitbe-
gründer der Zìegelei und ab '1902 Betreibungsbe-
amte[ wurde 1907 als zweiter Liberaler - der Ge-

meinderat war von drei auf fünf Mitglieder aufge-
stockt worden - in dìese Behörde gewähìt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg amtierten die drei kon-
servativen Gemeinderäte Gustav Rüttimann als Prä-

sident, Robert Lauber als Gemeindeammann, Ni-

klaus Heer als Waisenvogt mit Karl Kaufmann als

Gemer ndesch rei ber wäh rend d rei Amtsperioden i n

u nverände rte r Zu sam me nsetzu n g. Der I i berale Ver-

walter und das christlichsozìale Mitglied des Rates
wechselten dagegen in kürzeren Abständen.
Das Wahljahr '1959 wurde zum Beginn einer poli-
tisch unruhigenZeil. Der liberale Erfolg in den Groß-
ratswahlen setZe sich auf Gemeindeebene fort. Ein
zwar erfolgloser Rekurs der Liberalen24 ans Bun-
desgericht wegen der Gemeìnderatswahlen löste

einigen Wirbel aus. Die politischen Fronten verhär-
teten sich aber auch angesichts der großen bauli-
chen Aufgaben von schwerwiegender finanzieller
Tragweite. Eìn neues politisches Gleichgewicht
mußte errungen werden.
Mit dem Eìnzug des ersten Sozraldemokraten setZe
sich der Gemeinderat zwischen 1959 und 1973 aus
jeweils zwei Konservativen und je einem Liberalen,
Sozialdemokraten und Christlich-Sozialen zusam-
men. Letzterer wurde 1973 vom Vertreter des Lan-
desrings abgelöst. 1 977 wu rde ein zweiter Liberaler
als Gemeindeammann gewàhlt, nachdem Oskar
Kaeslin nach fast zwanzigjàhriger Amtsdauer de-
missioniert hatte. 1980 baute die CVP mit einem
zweiten und 1983 mit einem dritten Gemeinderat
ihre Stellung wieder aus, 1983 trat der liberale Ge-
meinderatspräsident Louis Brotschì nach sech-
zeh njäh riger Amtsdauer zu rück.

3.2.2. Der Ausbau der
Gemeindeorganisation

Die frùhere Gemeindeorganisation von Horw blieb
auch nach der Bundesverfassung von1874 und der
Staatsverfassung des Kantons Luzern von 1875 in
den großen Zügen bestehen.'u Das Stimmrecht in
der Gemeindeversammlung wurde neu auf alle
Schweizerbürger ausgedehnt.26 Die Gemeindever-
sammlung wählte den Gemeinderat, die Rech-
nungskommission, dìe Schulpflege, dìe Lehrer oder
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den Lehrerwahlausschuß, den Friedensrichter und
den Betreibungsbeamten. lnnerhalb des Gemein-
derats bestimmte die Versammlung den Präsiden-
ten, den Gemeindeammann, den Waisenvogt und
den Verwalter der Depositalkasse. Solange es in

Horw nur drei Gemeinderäte gab, übernahm in der
Regel der Präsident ein weiteres der vier Amter oft
dasjenìge des Waisenvogts,'zT 1907 wurde der Ge-
meinderat auf fünf Mìtglieder erweitert. Die heute
noch gültige Amteraufteilung setZe sich ab 1919

durch.28
Schon in der Krisenzeit der 1930er Jahre und noch
vermehrt während des Krieges nahmen die Aufga-
ben der Gemeindeverwaltung zu. Kantonale und
eidgenössische Verordnungen mußten ausgeführt
u nd Krise nh i lfe, Arbeìtsverm ittl u n g, Kriegsvo rsorge
und Lebensmittelbeschaffung bewältigt werden.
Die ständi g wachsende Ei nwoh nerschaft erf orderte
Planungsarbeiten im Bau- und Schulbereich. Nach
dem Krieg galt es, den aufgeschobenen lnfrastruk-
turausbau an die Hand zu nehmen. Alle diese Auf-
gaben wurden damals noch von einigen wenigen
Mitarbeitern bewältigt. Die Schaffung eines Steuer-
amtes, bisher vom Gemeindeschreiber betreut,
und ein zeitgemäßeres Besoldungssystem waren
schon länger geplant.'zn

Die Gemeindeversammlung als lnstrument der di-
rekten Demokratie stand ebenfalls zur Diskussion.
Ein Blick auf die Teilnehmerzahlen zeigt, daß diese
Versammlungen an Repräsentanz verloren. War im

19. Jahrhundert an den sonntäglichen Zusammen-
künften nach dem Kirchenbesuch wenigstens bei
wichtigen Geschäften noch die Mehrheit der
Stimmberechtigten erschienen, so galt dies schon
am Anfang des 20. Jahrhunderts nicht mehr3o
Wichtige Geschäfte mrt großen finanziellen Konse-
quenzen wurden deshalb vermehrt in Urnenab-
stimmungen entschieden, so zum Beispiel der
Schulhausbau von 1906 und die Horwbachkorrek-
tion 1920. Rechnungsabnahme und Budgetbera-
tung hingegen blieben bis 1955 der Gemerndever-
sammlung vorbehalten, an welcher in der Regel nur

noch etwa 1O-15o/o der Stimmberechtigten teilnah-
men.31 Die politische Entscheidungsbefugnts und
die Gemeindeverwaltung sollten daher neu gere-
gelt und organisiert werden. Dleser Weg wird mar-

kiert durch die Gemeindeordnungen von 1955,

1963, 1970 und 1979. Mit der Einführung des Ein-
wohnerrales (Parlament) im Jahre 197'1 verschob
sich das politische Kräftemessen von der Gemeln-
deversammlung in die parlamentarische Vertre-

tung.

19 Gemeindeordnung 1970, $46, Abs,3
20 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal'1926-1961, S. 1 06 und

Gemeinderechnung 1967, S. 1

21 Magnus Studhalter war am Anfang seiner politischen Laul
bahn liberal, nach Unstimmigkeiten mit seìner Partei unter-

stützten die Konservativen d¡esen tüchtigen Mann. Aus den
mündlichen Überlieferungen läßt sich der Parteienwechsel
zeitlich nicht festlegen. S. a. Anhang: Gemeindebeamte ab
1798

22 Hans Mühlebach, Sebastian Kaufmann, Olto Schmid, Hor-

wer Geschichten, Horw 198.1, S. Bff.

23 Franz Stucki, S. 131

24 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XlX, Juli-Dezember
1959; Bundesgerichtsentscheid vom 2. Dezember 1959

25 Siehe auch Kapitel 1.'1.6: Die politischen Rechte nach 1B4B

26 Eduard His, S. 150: Art.43 der Bundesverfassung
27 z. B. Niklaus Kaufmann von 1BB7 bis 19.11

28 Siehe Anhang: Gemeindebeamte ab 1798
29 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal '1926-1961, S. 418: ln

derAbstimmung vom 4. Maì 1947 wurde die Fix-Besoldung
abgelehnt

30 GAH Wahl- und Abstìmmungsverbal 1876-1905, Gemein-
deverhandlungen 1906-1925 und Wahl- und Abstim-
mungsverbal 1926-1961

31 Nur einmal, im Jahre 1950, verlangten die Jungliberalen mìt

einer Unterschriftensammlung dafür die Urnenabstim-
mung (GAH Wahl- und Abstimmungsverbal '1926-1961, S.

467)
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Ei ne erste u mfassende Verwaltu n gsreorgan isation
wurde im Sommer 1954 beschlossen.32 Die neue
Gemeindeordnung von 1955 hob die Gemeinde-
versammlung auf und zog eine deutliche Grenze
zwischen den Befugnissen der Bürgerschaft und
denjenigen des Gemeinderates. Art. 2 legte fest,
welche Gescháfte durch Abstimmung an der lJrne
entschieden werden mußten, nämlich Wahlen (Ge-
meinderat, Schulpflege, Rechnungsausschuß, Ur-
nenbüro und Lehrer), Änderungen des Verwal-
tungsreglementes, die Gewährung von Krediten,
die Festsetzung der Steuern und die Genehmigung
von Rechnung und Budget. Gleichzeitig wurde das
Recht auf lnitiative (durch 300 Stimmberechtigte)33
und Referendum (durch 200 Stimmberechtigte)34
eingeführt, weil die direkte Einsprache und Einfluß-
nahme an der Gemeindeversammlung nicht mehr
möglich war Diese war nur noch für die lnformation
der Bürger vorgesehen.
Der Gemeinderat erhiell das Recht, Bauausgaben
in der Höhe von weniger als 3olo des Ertrages einer
Steuereinheit in eigener Kompetenz zu beschlie-
ßen, womit die Verwaltung beweglicher und der
Stimm bü rger entlastet wu rde. Die Auf gabenvertei-
lung unter den fünf Gemeinderáten wurde ausführ-
lich festgehalten (Art. 9). Artikel 11 forderte neu die
Einrichtung eines Steueramtes und eines Gemein-
dekassieramtes zur Abwicklung des Rechnungs-
WESENS.

Das Dienstverhältnis und die strittige Besoldungs-
frage wurden ebenfalls neu geregelt. Die Mitarbei-
ter der Gemeindeverwaltung stehen seither im öf-
fentlichrechtlichen Dienstverhältnis (Art. 16) und
werden fix besoldet (Art. 23). Das Sportelnsystem,
wonach dem Gemeindeschreiber pro Brief eine
Entschädigung zustand, hatte ausgedient. Die
neue Gemeindeordnung wurde von den Stimm-
bürgern am 24. April 1955 großmehrheitlich ange-
nommen.35 lm übrigen gingen die wichtigsten Be-
stimmungen uber die geltenden kantonalen Verord-
nungen hinaus, entsprachen aber dem Entwurf für
ein neues Gemeindegesetz, welches dann 1962 er-
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lassen wurde. Die revidierte Horwer Gemeindeor-
ganisation von 1963 war im wesentlichen eine An-
passung an dieses neue kantonale Gesetz.36 Vor
allem mußte man die Gemeindeverwaltung weiter
ausbauen, um den explosionsartig wachsenden
Aufgaben gerecht zu werden. Die Zahl der Mitarbei-
ter stieg zwischen 1955 und 1985 von sechs auf
über sechzig. Auch die Zahl der gemeinderátlichen
Kommissionen, welche insbesondere f ü r Planu ngs-
fragen beigezogen wurden, nahm zu.
Die Bauaufgaben der sechziger Jahre in Schule,
Wasserversorgung, Kanalisation und Straßenbau,
aber auch grundsätzliche Fragen wie die Orts- und
Zonenplanung hatten zur Folge, daß der Stimmbür-
ger sich einer Flut von Abstimmungen gegenüber
sah. Die Abschaffung der Gemeindeversammlung
im Jahr 1955 schränkte indessen die direkte Mit-
sprache des Bürgers ein. Seit 1967 wurde deshalb
ein Gemeindeparlament gefordert und im Rahmen
der 1970 revidierten Gemeindeordnung verwirk-
licht.3? Die Rechte der Stimmbürger in bezug auf
Wahlen, lnitiative und Referendum wurden gemäß
Gemeindegesetz (S62) bestätigt. Gleichzeitig
räumte man nun auch den Frauen das Stimmrecht
ein, was die Horwer noch 1960 hoch verworfen hal
ten.38 Ein Einwohnerraf von 30 Mitgliedern, im Pro-
porzverfahren gewáhlt, erhielt an Stelle der Stimm-
bürger die Kompetenz für bestimmte Wahlgeschät
te, für die Kreditgewährung in festgelegter Höhe
und für die Abnahme der Gemeinderechnung; von
der Bürgergemeindeversammlung übernahm er
die Befugnis zur Einbürgerung von Ausländern.3e
Mit der Einfuhrung des Einwohnerrates sollte der
Sti m m bü rger starker von Routi negeschãrft en entla-
stetwerden. ln derAbstimmung vom 13. Dezember
1970 wurde die neue Gemeindeordnung ange-
nommen und der erste Einwohnerrat am 6. Juni
1971 gewáhlt.



3.2.3. Die Finanzlage der Gemeinde G raphik 3: Gemeindef inanzen 1900-1 985
Vergleiche Anhang, Tabelle 14
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32 1953 wurde eine Kommission eingesetzt aus drei Konserva-
tiven, zwei Liberalen und je eìnem Christlichsozialen und
Sozialdemokraten (GAH Gemeinderatsprotokolle Bd, XVll,

S. 305 und 519); ln der Abstimmung vom .19./20. Juni 1954
wurde die Ausarbeitung einer neuen Gemeindeordnung
beschlossen. Die vorzeitige Einführung der Fix-Besoldung
für Behördenmitglieder jedoch wurde abgelehnt (GAH

Wahl- und Abstimmungsverbal 1 926-1961, S. 578)
33 Art. 2, Abs. 2b der Gemeindeordnung von 1955
34 Art. 6, Abs.4
35 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1926-1961, S. 607.

Sonderorganisation f ür die Gemeinde Horw (SIALU A4 F12

Gemeinde Horw, Organisation: Reg, rätlìche Bolschaft vom
16. Mai 1955)

36 GAH Gemeinderechnung 1963, S. 3f.: Abstìmmung vom

B. Dezember 1963
37 GAH Botschaft des Gemeinderates in: Bericht und Antrag

des Gemeinderates von Horw zur Urnenabstimmung vom
12.113. Dezeml:er 1970, S. 6

38 GAH Wahl- und Abstìmmungsverbal 1926-1961, S. 726
39 Franz Stucki, S. 59ff.: Tabelle ùber die Kompetenzen und

Aufgaben von Einwohner- und Bürgergemeinde, Einwoh-
nerrat und Gemeinderat gemäß Gemeindeordnung von
1970. Siehe auch Anhang: Einwohnerräte
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Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde waren
im 19. Jahrhundert noch viel direkter auf die anfal-
lenden Aufgaben, insbesondere auf die von der
Gemei ndeversamm I u n g besch lossenen Bauvorha-
ben, ausgerichtet. Deshalb waren auch die Steuer-
ansätze von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich.
Selbst größere Projekte wie Schulhaus- und Kir-
chenbau wurden in möglichst kurzer Zeit abbe-
zahlt. Mit der Aufhebung der Fronarbeit und der
stärkeren Ausbildung des Bankenwesens wurden
die längerfristigen Anleihenaufnahmen nötig und
auch möglich.a0 Gegen Ende des 19. Jahrhunderts
set1e zudem eine Entwicklung ein, die vorerst noch
unuberblickbar wa[ sich dann aber vor allem im 20.
Jahrhundert in fast alle Bereiche des öffentlichen ln-
teresses auszudehnen begann: die Subventions-
politik von Bund und Kantonen, die ursprünglich
eigentlich nur als vorübergehende Maßnahme ge-
dacht gewesen war4l Sie schuf nun auch fürfinanz-
schwache Gemeinden die Möglichkeit, größere
Vorhaben, vor allem baulicher Art, in Angriff zu neh-
men. Andererseits waren immer mehr Aufgaben
auf Grund kantonaler und eidgenössischer Erlasse
zu übernehmen. Zu diesen sogenannten gebunde-
nen Ausgaben gehören zum Beispiel die Schule,
M il itärwesen u nd Zivilschutz, Sozialf ü rsorge usw
Nebst den Steuereinnahmen kamen seit 1898 dem
Gemeindehaushalt die Hälfte der Handänderungs-
gebühren zugute. Zusammen mit der Wertzu-
wachssteuer (seit 1920) machte das in Jahren reger
Bautätigkeit - berspielsweise vor 1910, in den
.1920erJahren 

und dann vor allem seit 1950 - einen
ansehnlichen Prozentsatz der Gemeindeeinnah-
men aus.a2 Das Steuergesetz von 1922 ersetZe ab
1924 die Besteuerung von Vermögen, Erwerb und
Kataster durch eine allgemeine Einkommens- und
Vermögenssteuer
Vor allem der Ausbau der dörflichen lnfrastruktur:
aber auch die anstehenden Bauprojekte im Schul-
wesen43 belasteten den Gemeindehaushalt. Nach
dem Zweìten Weltkrieg gelang es erstmals 1958, die
Gemeinderechnung positiv abzuschließen. Außer

1963 und 1964 wurde dann bis 1978 stets ein Uber-
schuß erzielt. ln der Aufgabenstruktur beanspruch-
te das Bauwesen, vor allem der Straßenbau, immer
um die 1Oo/o der Gemeindeausgaben. Die Schul-
ausgaben hingegen nahmen unaufhaltsam zu,
kletterten beim Schulhausbau von 1908 auf fast
einen Drittel, nach dem Zweiten Weltkrieg erneut
auf einen Viertel der Gesamtausgaben, und erhöh-
ten sich bis 1980 auÍ 44o/0.

Die Verwaltung war ìmmer bestrebt, große Vorha-
ben wie Straßen und Schulhäuser so zu verwirkli-
chen, daß sie den Gemeindehaushalt möglichst
gleichmäßig belasteten und nur vorübergehend
Steuererhöhungen notwendig machten.44 Bei allen
Steuersatzdiskussionen spielte übrigens der Ver-
gleich mit anderen Gemeinden, aber auch die
R ücksicht auf den Zuzug f ì nanzkràft i ge r Ei nwoh ne¡
eine gewichtige Rolle.o5

3.3. Gemeindeaufgaben

3.3.1. Vom Armenwesen zur Sozialfürsorge

Die veränderte Namengebung, auch die Umbe-
nennung des Waisenvogts in Armenpfleger (ab
1963) bzw Sozialvorsteher(seit 1979), sind nicht nur
leere Formulierungen. Sie entsprechen den wirt-
schaftlichen und sozialen Veränderungen. Armut
im Sinne von Hunger und Obdachlosigkeit, wie sie
im 19. Jahrhundert noch gang und gäbe war, trat im
20. Jahrhundert kaum mehr auf. Armengesetzge-
bung und Sozialversicherungen ergänzen sich
heute. Die soziale Fürsorge der Gemeinde ist nicht
mehr die einzige Unterstützungsmöglichkeit. Der
Sozialvorsteher koordiniert die verschiedenen Lei-
stungen.
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3.3.1.1. Das neue Alters- und Pf legeheim

Die Waisenhausfrage, seit Anfang des Jahrhun-
derts immer wieder besprochen46, wurde nach
dem Zweiten Weltkrieg erneut aufgegriffen. Die Wai-
senbetreuung wurde von Seiten des kantonalen
Gemeindedepartmentes als unbefriedìgend be-
zeichnet und nur noch auf Zusehen hin weiter im
Burgerheim geduldet.aT Aber auch der Zustand
des Heimes verlangte eine Gesamtrenovation.as All-
mählich veränderte sich zudem die Funktion des
Armenhauses, indem vermehrt alte und gebrechli-
che lnsassen gepflegt werden mußten.4e Nur noch
wenige konnten im Landwirlschaftsbetrieb mitar-
beiten.so Deswegen wurde er ab 1971 verpachtet.
ln Anbetracht der veränderten Aufgaben und we-
gen der Baufälligkeit des Gebäudes wurden Um-
baupläne für das Armenhaus aufgegeben und
1960 ein Projekt für ein neues Pflege- und Bürger-
heim ausgeschrieben. Die Finanzierung durch Lan-
dabtausch oder Landverkauf der Bürgergemeinde
wurde nach heftrgem Abstimmungskampf abge-
lehnt.51 Dem Bau selbst stimmte man dann 1963 mit
überwältigender Mehrheil 2u.52 Das neue Alters-
und Pflegeheim Kirchfeld war von Anfang an voll
ausgelas-tet und mußte in Anpassung an die zuneh-
mende Uberalterung 1979 erweitert und zum Pfle-
geheim umgestaltet werden.53 lm Zusammenhang
mit der Renovation des Personalhauses 1986 wur-
den an dasselbe 16 Alterszimmer angebaut, so daß
der Hauptbau ganz als Pflegeheim eingerichtet
werden konnte.54
Ergänzend wurde eine Stiftung gegründet, um mit
Hilfe von Privaten und von öffentlichen lnstitutionen
ein Betagtenzentrum mit Kleinwohnungen und
Dienstleistungsangebot zu realisieren. lm Septem-
ber 1981 konnten die 36 Wohnungen im Haus
nKirchmätteli, an der Kantonsstraße bezogen wer-
den.su Ein weiterer Bau mit Alterswohnungen ent-
stand 1985/86 an der Schiltmatt.

3.3.1.2. Sozialer Woh nungsbau

Mieterleichterungen durch Zuschüsse waren eine
seit langem gebräuchliche Form der Unterstül
zung. lm Zweiten Weltkrieg förderte der Staat im
Zuge der Arbeitsbeschaffungsaktionen auch die
Bautätigkeit. Anfang 1943 schien dre Frage der
Subvention von Wohnungsbauten dem Horwer Ge-
meinderat noch nicht dringend, da man sogar für
Neuzuzüger Wohnraum anzubieten habe.uu Schon
ern halbes Jahr später wurde jedoch die Frage von

40 Siehe Kapitel 1.5.3.'1 : Der Straßenbau; f ür die Straße Althof-
Buholz, heutige Kastanienbaumstraße wurde 1867 erstmals
eine Anleihe aufgenommen

41 lBB4als Hilfefürdie Landwirtschaft (Handbuch derSchwei-
zer Geschichte, Bd. ll, S. 1098f.)

42 GAH Gemeinderechnung 1926, S. 3: Die Einnahme von
Fr. 13387.- machle 140/0 der Steuereinnahmen aus

43 Siehe dazu Kapitel 2.2.3.1: Der Straßenbau; und Kapitel
3.3.2: Schulhausbauten. Zwischen 1938 und 1948 stiegen
die Ausgaben der Gemeinde um 4650/0, während die Ein-
nahmen nur 239o/o wuchsen (GAH Gemeinderechnung
1948, S. 5)

44 Siehe Anhang, Tabelle .14: Gemeindefinanzen, 1950 und
1970

45 z. B. GAH Gemeinderechnung 1924, S. 7:1927,5.4;1954,
S. 13; Gemeinderatsprotokolle Bd. Vll, S. 476: Eingabe der
konservatìven Partei; Gemeinderatsprotokolle Bd. XVll¡,
S. 574: Eingabe des Verkehrsvereins

46 Siehe Kapitel 2.2.1.1: Die Ausgaben im Armenwesen
47 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd, XVl, S. 740
48 GAH Gemeinderatsprotokolie Bd, XVll, S. 58 und Gemein-

derechnung 1954, S. B
49 GAH Gemeinderechnung 1958, S. 10

50 GAH Voranschlag 1965, S, 7

51 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XlX, 7. Januar .1960;

GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1926-1961, S. 715: Ab-
stimmung vom 5./6. März 1960 mit 362 Ja gegen 605 Nein

52 GAH Gemeinderechnung 1963, S. 3f.: Abstimmung vom
3'1. März 1963 mit 787 Ja gegen 91 Nein

53 Blickpunkt Nr B, Juni 1979

54 Blickpunkt Nr.34, Juli 1985; Abstimmung vom 1. Dezember
1985

55 Blickpunkt Nr 19, September .l9Bl

56 GAH Gemeinderechnung'1942, S. 9
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gewerblicher Seite erneut aufgeworfen. Die Korpo-
ration als große Landbesitzerin nahm positiv Stel-
lung zur Wohnbauförderungs7, worauf sich auch
der Gemeinderat grundsätzlich dafür aussprach,
wenn auch unter Bedingungen. Die finanzielle
Lage des lnteressenten mußte geregelt sein, er soll-
te seit mindestens drei Jahren in der Gemeinde
wohnen und eine Familie von wenigstens fünf Per-
sonen haben.58 Der gemeindliche Subventionsbei-
Trag - 1944 betrug er zu nächst Fr 7500.- später auf
10-130/o der Bausumme erhöht - ermöglichte den
Wohnbaugenossenschaften nun auch den Zugang
zu Kantons- und Bundessubventionen. 1945 gab
es die Wegmatt-Baugenossenschaft und die Wohn-
bau genossenschaften <Seebl ick, u nd .,Al I mendl i,.
1946 wurde auf lnitiative der konservativen und der
ch ristlich-sozialen Partei die Allgemei ne Baugenos-
senschaft oder nFamilie, gegründet, im gleichen
Jahr von der liberalen Partei die Gemeinnützige
Baugenossenschaft Horwse 1948 lehnte der Ge-
mei nderat alle weiteren Woh n bausu bventionen ab.
Aus Angst vor steigenden Arbeitslosenzahlen wollte
man nicht neue Einwohner zum Zuzug nach Horw
ermuntern. Auch die durch den Schulhausbau an-
gespannte Finanzlage der Gemeinde wirkte läh-
mend.60 Erst die 1958 erweiterte kantonale Förde-
rung desWohnungsbausfür Familien in bescheide-
nen Verhältnissen löste auch bei der Gemeinde wie-
der Beiträge aus. 1954 kam die Soziale Wohnbau-
genossenschaft HorW ab 1960 die Wohnbauge-
nossenschaften der Arbeiter und Angestellten
(AWH), die <Pilatuo (1960), im "steinengrund,
(1964) und 1972 die "Habitat>.61 Angesichts der
wachsenden Zahl von Subventionsanträgen kam
die Beteiligung an der Wohnbau-Aktion 196T zur
Abstimmung und wurde auch angenommen.s2 Aus
der Zusammenarbeit von Gemeinde und Korpora-
tion entstand so eine weitere soziale Einrichtung.

3.3.2. Schulhausbauten

3.3.2.1. Das Schulhaus Allmend

SchulhausAllmend, 1. und2, Etappe, 19S2-19S5

Der Krieg hatte den Aus- oder Neubau von Schul-
ráumlich keiten verhi ndert. Umso dri ngender wu rde
nun eine neue Planung; denn schon 1945 war die
Gemeinde gezwungen, Notschullokale im Jugend-
heim Dormen und in der Wäscherei National einzu-
richten.63 1947 úbernahm sie für die unteren drei
Klassen zusammen den seit einem Jahr bestehen-
den Schulpavillon des Verkehrsvereins in Kasta-
nienbaum.6a Weitere Vorlagen für Notschulhäuser
lehnten die Stimmbürger 1947 allesamt ab. Sie ver-
langten eine definitive Lösung.65 Nachdem die erste
Frage - bloßer Anbau ans Hofmattschulhaus oder
Separatbau - zugunsten der letZeren Lösung ge-
klärt war; schieden sich die Geister wie 1906 und
1939 erneut an der Festlegung des Standortes. Die
einen wünschten ein weiteres Schulhaus auf Hof-
matt. Andere sahen die Losung in mehreren kleinen
Schu lhäusern. Der Verkeh rsverei n Kastan ien bau m-
St. Niklausen kampfte für eine Vergrößerung der
Schule in Kastanienbaum.66 Der Entscheid fiel zu-
gunsten derzentralen Variante. Die Gemeinde kauf-
te 1948 10 000 m, Allmendland von der Korpora-
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tion.67 Durch Vertrag sicherte sie sich zudem
5000 m'zfür weitere Gemeindebauten. Das Projekt
des Gemeinderates für einen Schulhausneubau
auf der Allmend mit Erweiterungsmöglichkeiten in

Etappen wurde 1950 akzeptiert.
lm Sommer 1952 wurde der Lehrbetrieb im All-
mendschulhaus aufgenommen. Man erwartete tn
den Horwer Schulen damals 120 Erstkläßler und
insgesamt gegen 750 Schüler verteilt auf 15 Klas-
sen. lnnert 15 Jahren hatten sich also die Zahlen
verdoppelt. Zwei Jahre später; im Sommer 1954,
gab es in Horw bereits '18 Klassen, wovon zwei in

Kastanienbaum.6s Schon wieder mußte die Schul-
pflege neue Schulräume beantragenos, wobei nun
auch die Bauentwicklung im Biregg-Quartier zu be-
rücksichtigen war. Als schnelle und umfassende Ló-

sung bot sich die Erweiterung des Allmendschul-
hauses an. Ein etappenweiser Ausbau war von An-
fang an projektiert worden, wenn auch tn längeren
Zeìträumen. Nun vermochten die Etappen zwei und
drei gerade noch die Raumbedürfnisse der folgen-
den sechs bis acht Jahre zu befriedigen. ln seiner
Botschaft wies der Gemeinderat auf die große
finanzielle Belastung hin. Noch war eine Straßen-
bauschuld von 1938 und natürlich die Bauschuld
des neuen Allmendschulhauses abzutragenTo,
trotzdem ließ sich ein neuerlicher Schulhausbau
nicht umgehen. Die Stimmbürger nahmen 1955
das bisher größte Bauprojekt mit einer Kostensum-
me von Fr 1 354 000.- (abzüglich Fr.125 000.-
kantonale Subvention) an.71 Schon 1956 mußte je-

doch ein Nachtragskredit gesprochen und die vier-
te Etappe des Allmendschulhauses eingeplant wer-
den.7' Die Abrechnung von 1959 ergab schließlich
für das gesamte Schulhaus Kosten von fast 3 Millio-
nen Franken. Dank großen Steuereinnahmen - der
erfreulichen Seite des Bevölkerungswachstums -
ließen sich diese Aufwendungen aber verkraften.73
Beim Bau der zweiten Etappe hatten sich auch die
Tücken des sumpfigen Allmendbodens gezeigt -
ein Problem, das dem Gemeinderat schon beim
Landkauf Sorgen bereitet hatte.Ta Für die zweite

Etappe hatte man auf Pfählungen verzichtet, um
nicht durch Erschütterungen den bestehenden
Bau zu gefährden. ln der Folge kam es zu Senkun-
gen. Ein langwieriger Streit mit Gutachten und Ge-
gengutachten zog sich über Jahre dahin.75

57 KA Korporationsprotokolle Bd. Vl, S. 436f.
58 GAH Gemeinderechnung 1943, S. 10f. und Gemeinderats-

protokolìe Bd. XVl, S. 290
59 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XVl, S.521,524 und 531.

Subventionen durch die Gemeinde beschlossen ìn der Ge-
meindeversammlung vom 21, Mai 1944 (GAH Wahl- und
Abstimmungsverbal 1926-1961, S. 354)

60 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XVl, S. 791,857 und 909
61 Franz Stucki, S. 126: delaillierte Angaben
62 GAH Gemeinderechnung 1958, S. 10f.: Kanton und Ge-

meinde konnten zusammen bis zu zwei Drittel der lnvestitio-
nen übernehmen. Gemeindeabstimmung zur Wohnbau-
Aktion am 1Z Dezember 1967 mit 486 Ja gegen 358 Nein.
Subventionsbeiträge der Gemeinde:
1944:Fr. 7500.- (Gemeinderechnung 1943, S. 10f.)
1965: Fr. 30000.- (Gemeinderechnung .1965)

1970: Fr.65000.- (Voranschlag 1970, S.5)
1978: Fr. 73591 .50 (Gemeinderechnung 1978, S. 12f.)

63 Siehe Kapilel 2.2.2.2: Ëin Schulhaus in Kastanienbaum,
und GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XV S. 440

64 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XVl, S. 665 und 706. StA-

LU A4 F11 Gemeindeschule Horw, Organisation
65 GAH Wahl-undAbstimmungsverbal 1926-1961,S. 418 und

421
66 GAH Gemeinderechnung .l9S0, S.5
67 GAH Wahl- und Abstìmmungsverbal 1926-1961, S. 443 und

446
68 STALU A4 F11:Gemeindeschule Horq Organisation: Proto-

koll des Reg.rates Nr 429 (1952): Gesuch desGemeindera-
tes fürfünf neue Lehrerstellen; und Nr 0431 (1954)

69 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XVll, S. 6'10 und 767f.
70 GAH Botschaft des Gemeinderates vom 1 1. April 1955
71 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1926-1961, S. 607
72 el¡enda, Abstimmung vom 22. Juli 1956 und Gemeìnde-

rechnung 1956, S.2
73 GAH Gemeinderechnung 1959, S. 16 und 24f.
74 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XVl, S. 751 und 773
75 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XVlll, 1956-1958
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Quellen: 1BB0-1910 Franz Xaver Grossmann, Lehrer
1925-1985 Schülerverzeichnisse

3.3.2.2. Die Quarti ersch u I häu ser

DerZuzug der neuen Einwohner konzentrierte sich,
wie die Bauentwicklung zeigt76, immer mehr auf dre
neuerschlossenen Wohnquartiere. Was sich schon
in der Zwischenkriegszeit im Seegebie| abzuzeich-
nen begonnen hatte, setzte sich ab 1950 in der Bir-
egg, im Rank und Winkel, in Ennethorw-Spitz, in
Felmis-Stegen und im Stutz fort. Daher war es sinn-
vollef dre notwendigen Schulen dezentralisiert in
den entsprechenden Siedlungsgebieten zu bauen.
Abstimmungen über neue Schulräume folgten seit
der Mitte der fünfziger Jahre fast jährlich.
Der Schulweg für die Kinder der Höfe Biregg und
Grünegg führte f rüher über den Schießplatz auf der
Allmend und war entsprechend gefährlich. Des-
halb gingen diese Schüler bis 1946 nach Luzern zur
Schule.77 Um 1950 entstanden in der Biregg die er-
sten Wohnhäuser. lm Sommer 1952 beantragte die
Horwer Schulpflege, vorsorglich Land für Schul-
bauten zu sichern.Ts lm Herbst 1954 kamen bereits
36 Kinder von der Biregg zur Schule. Nun setzte

sich der 1952 gegründete Quartierverein fur eine
Ubergangslösung ein.'s Die kombinierte Planung
mit der Kirchgemeinde mußte zwar fallengelassen
werden. 1956 jedoch konnte man einen Schulpavil-
lon für die 56 Schüler der 1.-4. Klasse einweihen,
'1957 die Notkapelle Biregg mit einem Kindergarten
im Untergeschoß.8o Um 1960 schien die rasante
Entwicklung des Quartiers etwas gebremst.sl Aber
schon 1962 mußte eine dritte Klasse im Kapellenun-
tergeschoß eingerichtet werden. Die Schulhauspla-
nung kam nun doch in Gang. Eine vierte Klasse
übernahm 1967 die ehemalige Notkapelle ganz,
nachdem die Kirche St. Michael auf Rodtegg ein-
geweiht worden war82 lnzwischen hatte sich die Ge-
meinde 1966 für einen definrtiven Schulhausbau
ausgesprochen.s3 Auf dem uAllmendli, a¡¡ yyu¡¿-

rand entstand das erste urichtige, Quartierschul-
haus von Horw. Es konnte im Sommer 1968 von 177
Schulkindern bezogen werden.

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

1880 85 90 95 1900 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 53

Bezug des Schulhauses

54/55 59/60

- 

Dorf

- 

K'baum

64i65 69t70

ry Biregg

-Total

74t75 79i80 84/85

/

\

*

280



Für eine Ennethorwer Schule gab es bereits 1957
Eingaben, ebenso fúr etn weiteres Schulhaus bei
der Dorfschmiede8a, wo das Land schon seìt 1940
gesichert war 1961 mußten die Stimmbürger am
gleichen Sonntag über den Baukredìt für das
Schulhaus Dorfschmiede neben dem Hofmatt-
schulhaus (FrI 512 000.-) sowie über Rückstel-
lungen für das Land Spitz rn Ennethorw und für das
Schulhaus Biregg entscheìden.85 Ein Jahr später
kamen die Landkäufe im Spitz, ìm Mattli in Kasta-
nienbaum und schließlich in der Ebenau für einen
Kindergarten zur Abstimmung.s6 Noch während
der Bauarbeiten am Schulhaus Biregg wurde'1967
ern Kìndergarten an der Bachstraße und 1968/69
die Projektierung des Ennethorwer Schulhauses

Schulhaus Biregg

Schulhaus Spitz

,,Spitz, beschlossen.sl Dieses erhiell 15 Schulzrm-
me[ eine Aula, eine Turnhalle und ein Lehr-
schwimmbecken. Seit '1970 wird das Ennethorwer
Quartierzentrum durch die uSteìnmattlikapelle"ss,

die ehemalige Notkirche der Biregg, ergänzt. Das
Einzugsgebiet der Schule Kastanienbaum ent-
wickelte sich weniger sprunghaft als die eben be-
schriebenen Quartìere. Kastanienbaum besaß seìt

1947 eine Gemeindeschule und war damit der erste
schulische nAußenposten) von Horw. '1954 wurde
er auf zwei Klassen erweitert.Be 1962 mietete sich
eine dritte Klasse im Untergeschoß der neu eröffne-
ten Bruderklausen-Kirche ein. Das Land für ein rrch-

tiges Schulhaus wurde schon 
.1962 

sichergestellt.eo
Angesichts der nur langsam steigenden Schüler-

76 Siehe Kapitel 3.3.4.2: Bauentwicklung und Quadierbildung
77 STALU A4 F11 Gemeindeschule Horw, Organisation: Proto-

koll des Reg.rates Nr. 1074 vom l. Juni 1901, und Protokoll
Nr 123 vom 14. Januar 1946 (Einteilung nach Horw). Siehe

auch GAH Gemeinderatsprotokolle Bd, X, S.392
78 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XVll, S. 59, 194, 211,264

und 456
79 ebenda, S. 535 und Gemeinderatsprotokolle Bd. Xvlll,

S. 84. Siehe auch Festschrift Biregg
B0 Festschrift Biregg, S. 67f.: Genaue Beschreibung
81 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XlX, 22. OkL 1959 und

4. Febr 1960
82 Die Biregg gehört seither zur Kirchgemeinde Luzern
83 GAH Gemeinderechnung 1966, S. 3f.: Abstimmung vom

10. Juli 1966
84 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Xvlll, S. 562, 571, 583

und 586
85 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1906-1925, S. 738
86 GAH Gemeinderechnung 1962, S. 5f.
87 GAH Gemeinderechnung 1968, S. 3: Abslimmung vom

19. Mai 1968 und Gemeinderechnung 1969, S. 3: Abstim-
mung vom 21. Dez. 1969, Abstimmung über den Bau des

Schulhauses "Spitz, am 27. Sept. 1970

BB PfA Pfarrei-Chronik, Bd. ll, .15. Nov. 1970: Ersier Gottes-
dienst

89 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1926*1961, S. 561

90 GAH Gemeinderechnung 1962, S. 5f.: Abstimmung vom
10./11. Febr 1962
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zahlen konnte man mit der konkreten planung bis
1978 zuwarten.sl Ein Jahr später wurde das bislang
letZe Horwer Quartierschulhaus eingeweiht. 1981
wurde daneben ein Kindergarten gebaut. Nach
jahrzehntelangen Bemühungen um Kirche und
Schulhaus hatte sich damit auch in Kastanienbaum
ein Dorfkern gebildet.

3.3.2.3. Das Oberstufenschulhaus

Aus den Schulraumdiskussionen und planungen
der sechziger Jahre ergab sich auch das Konzept
eines Schulhauses für die Klassen der Oberstufe.
Damals ging man noch davon aus, daß gemäß Be-
vólkerungsprognose Raum für fast SO Oberstufen-
klassen mit über 1000 Schülern zu schaffen sei. Zu-
erst war der ganze Schulkomplex als Teil der Orts-
kernplanung von 1970 ins Dorfzentrum integriert.
Später schlug die Sch ul raumplanungskommìss¡on
einen Bau östlich des Dorfes im Gremlisgebiet vor
Dieser Standort wurde aber von den Stimmbürgern
1972 abgelehnt, die sich für die Variante: Bau einer
ersten Etappe im Dorf und einer eventuellen zwei-
ten auf der Halbinsel, entschieden.e2 Ein erstes pro-
jekt für das neue Schulhaus samt Freizeitzentrum,
wie es in der Ortskernplanung vorgesehen wal wur-
de 1975 abgelehnt.e3 Eine Umfrage ergab, daß die
Kosten von rund '13 Mio Franken um etwa einen
Drittel reduziert werden sollten. Zugunsten eines
kleineren und kompakteren projekts opferte man
deshalb die Freizeiträume, aber auch vier Klassen-
zimmer lm zweiten Anlauf wurde der Bau des Ober-
stufenschulhauses 1 976 beschlossen.sa Wegen des
schwächeren Bevólkerungswachstums genügte
dann in der Folge ein Pavillon, um die vorüberge-
hende Raumknappheit nach igTg zu über-
brücken.s5 Die zweite Etappe auf der Halbinsel ist
vorderhand nicht aktuell. Zusammen mit der 1923
beschlossenen Dreifachturnhalle löste die Anlage
in großzügiger Weise die Raumprobleme der Hor-
wer Schulen. Der Baukomplex südlich des All-
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mendschulhauses war der erste Schritt in Richtung
des geplanten neuen Ortskerns.

3.3.2.4. Die Kindergärten

1912 IraT Pfarrer Zemp mit der ldee hervo¡ einen
Kindergarten einzurrchten. Der Gemeinderat rea-
gierte zurückhaltend: nDer Kindergarten darf nach
Ansicht des Gemeinderates vorderhand ruhig als
Projekt gelten, dessen Verwirklichung dermalen un-
terbleiben dürfte.oe6 Der pfarrer ließ aber nicht
locker und erreichte, daß der Frauen- und Töchter-
verein 1914 im neuen Schulhaus einen Kindergar-
ten eröffnen durfte.s7 Zwei Jahre später erhielt der
Verein einen jährlichen Gemeindebeitrag von
Fr 100.-. 1945 mußte der Kindergarten wegen
Raumknappheit vom Schulhaus ins Spritzenhaus
umziehen.eB Ein politischer Vorstoß für einen zwei-
ten Kindergarten blieb 1960 erfolglos.r,
Den ersten Quartier-Kindergarten erhielt 1956 die
Biregg, und zwar im neuen Schulpavillon. Ein Jahr
später mußte man ins Untergeschoß der Notkapelle
dislozieren und 1962 schließlich ins Hochhaus an
der Grüneggstraße.100 Auch hier übernahm der
Frauen- und Tochterverein die Leitung. Die Ge-
meinde leistete einen Beitrag. Weitere Kindergärten

91 Bericht und Antrag des Gemeinderates an den Einwoh_
nerrat, Nr 268,14. Sept. 1978

92 Bericht und Antrag des Gemeinderates zur Abstimmung
vom24. Sept. 1972; Abst.verschobenauf den3. Dez. j972

93 Abstimmung vom 26. Januar 1975, im Einwohnerrat am
28. Nov 1974 befurwortetworden.

94 Botschaft des Gemeinderates zur Abstimmung vom 21.
Màr21976

95 Blickpunkt Nr 12. Febr 19BO
96 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XIl, S.498
97 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1906-.192S, S. 21.,f

9B PfA Pfarrei-Chronik, Bd. ll, Aprit 194S
99 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XVl, S. 

.1100

100 Festschrift Biregg, S. 68



Karte 3: Siedlungsentwicklung, Etappen der Uberbauung im
20. Jahrhundert
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Schulhaus Mattli in Kastanienbaum

entstanden im Allmendschulhaus, in Ennethorw
(1963), an der Bachstraße (1968), in Kastanien-
baum, im Spitzbergli und in der Neumaft (1974).101

Eine Spielgruppe im protestantischen Gemeinde-
saal, später i m Al I mendsch u I h aus, ergän A sei| 197 2
das Angebot. Seit 1968 geht die Besoldung der
Kindergärlnerinnen zulasten der Gemeinde.l02

lmmer mehr nahm sich die Schule auch besonde-
rer Bildungsaufgaben an. Erwáhnt seien der Logo-
pädische Dienst seit 1970, der Legasthenie-
Unterricht seit 1971 103 und der schulpsychologische
Dienst seit 1977. Seit 1958 unterstützt die Gemeinde
auch den Freizeit-Unterricht.l0a Ferienlageç die erst-
mals 1945 im Salwideli rn Sörenberg durchgeführt
wurden,1o5 und Sportwochen kommen dazu. Be-
sonders wichtig ist die Musikschule, welche sich seit
ihrer Einführung im Jahr 1972 gro}er Beliebtheit er-
freut.106 Die Kurse der OREB, der Organisation für
religiöse Erwachsenenbildung (seit 1970), die El-
ternschule der Schulpflege, und eine eigene Volks-
hochschule (seit 1982) runden das heutige Bil-
dungsangebot ab.

Oberstufenschulhaus im Ortskern

3.3.3. Das Bauwesen in der neuesten Zeit

3.3.3.1. Baureglement und Zonenplan

Noch in der Zwischenkriegszeit verteilten sich allfäl-
lige Neubauten als Einzelobjekte über das ganze
Gemeindegebiet. Sie lagen im locker besiedelten
Dorfkern vom Rank bis zur Waldegg und der Krien-
serstraße entlang, in Ennethorw beiAlt- und Neusa-
gen, im Winkel und am Seeuferl0T Nur wenige Bau-
ten waren meh rstöcki g. M eh rf am i I ienhäuser kan nte
man in Horw nicht. Baupolizeiliche Vorschriften be-
zogen sich einzig auf die Feuersicherung. Bereits
1924 unterstellte jedoch die Korporation das Gebiet
der Krienserstraße, die Bahnhofstraße und das All-
mendsträßchen einem Bebauungsplan, nwodurch
neu zu erstellende Häuser eine gewisse Regelmä-
ßigkeit einhalten müßten.)108 Das kantonale Bauge-
setz von 1931 schuf dann die Voraussetzung für
eigentliche Baureglemente, welche uber die beste-
henden, feuerpolizeilichen Bestimmungen hinaus-
gingen. lm Frühling 1934 häuften sich in Horw die
Vorstöße für eine Reglementierung der Bautätigkeit.
Vor allem die Parzellierung und Erschließung der
Gebiete beidseits der Kantonsstraße riefen nach
einem gemeinschaftlichen Vorgehen.ioe lm Dezem-
ber 1935 verabschiedete die Gemeindeversamm-
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lung das erste Baureglement von Horw110 Die
grundsátzlichen Bestimmungen zielten darauf ab,
die Straßenzüge zu vereinheitlichen ($17), Mit der
offenen Bauweise, der Beschränkung auf drei
Stockwerke u nd dem festgesetzten G renzabstand
(SS1Z 18, 21 und 26) tendierte man weiterhin auf
eine lockere Bebauung. Eine Baukommission sollte
vom Gemeinderat ernannt werden ($51). ln einem
besonderen Abschnitt wurde der Heimatschutz re-
spektive Denkmal- und Naturschutz verankert
(ss45,48).
Die Erfahrungen der Jahre nach dem Zweiten Welt-
krieg, als die Bautätigkeit wieder in Schwung kam
und Wohnungsnot sowie sozialer Wohnungsbau zu
berücksichtigen waren, führten zum neuen Baure-
glement von 1954.111 Es galt nun die Möglichkeit
von Meh rfamilienhaussiedlu ngen in Betracht zu zte-
hen. Noch 1944 hatte sich die Gemeinde gegen
solche uMietskasernen" gewehrt.112 Die stetige Be-
völkerungszunahme und das Bestreben, der Zie-
gelei und dem Gewerbe uberhaupt Arbeit zu ver-
schaffen, f ührten jedoch zur Einsicht, daß es besser
sei, mit Hilfe von Bebauungsplänen die Bautätigkeit
zu ordnen, statt sie zu unterbinden. Der Artikel über
den Uferschutz war schon 1950 nach einem Streit-
fall ausführlicher formuliert worden, um dem Ge-
meinderat bessere Kontrollmöglichkeiten in die
Hand zu geben.113 Die neue Uferschutzzone, in der
besondere Einschränkungen galten, reichte hun-
dert Meter landeinwärts.
1957 lag der Bericht der nPlanungskommission Lu-
zern und Umgebung, vor Nun war es an den ein-
zelnen Gemeinden, diese Vorschläge zu prüfen
und zu realisieren. Der Gemeinderat von Horw be-
auftragte eine Arbeitsgruppe mit der uErstellung
eines generellen Gesamtbebauungsplanes und
der sich daraus ergebenden Vorschläge betreffend
Zoneneinteilung, Straßen, Kanalisation, öffentliche
Bauten usw,114 Ende 1966 lag ein Zonenplan vor.
Auf Grund der Bevölkerungszunahme während der
letzten zwanzig Jahre rechneten die Prognostiker
bis zum Endausbau der Gemeinde mit 25-30 000

Einwohnern. Die Planer hatten von der vorgegebe-
nen Situation auszugehen: Zugehörigkeit zur Ag-
glomeration Luzern, wenig lndustrieland, aber
schöneWohnlagen und Erholungsgebiete. DasZiel
der Planung bestand darin, diese Qualitäten (bevor-
zugte Wohngemeinde und Fremdenort)zu wahren,
gleichzeitig aber auch das Gewerbe weiter zu ent-
wickeln, um so neue Arbeitsplãlze zu schaffen. lm
Zusammenhang mit der Regionalplanung stand
die Einrichtung höherer Schulen.115 Um all diesen
Zielen besser gerecht werden zu können, schied
man verschiedene Zonen aus.
ln der Kernzone entlang der Kantonsstraße konnten
Geschäfts- und Gemeindebauten vom organisch
gewachsenen Dorfzentrum ausgehen. Für dessen
Weiterentwicklung wurde ein Wettbewerb für eine
Ortskernplanung ausgeschrieben. Die übrigen Zo-
nen wurden folgendermaßen festgelegt: Die
lndustrie- und Gewerbezone erstreckt sich im Talbo-
den der Bahnlinie entlang. Auch dieser Bereich hat-
te sich bereits in fruheren Jahrzehnten entwickelt.
Die Wohnzonen liegen parallel zum Dorfkern und

101 Siehe auch Franz Stucki, S. 69
102 GAH Voranschlag 1968, S. 3
103 GAH Voranschlag 1971, S.3
104 GAH Gemeinderechnung 1958 und Franz Stucki, S, 69
105 PfA Pfarrei-Chronik, Bd. ll, Juli-August.1945
106 GAH Gemeinderechnung 1972, S. 16 und .1973, 

S. 15

107 Siehe Karte 3: Etappen der Úberbauung
108 KA Korporationsprotokoll, Bd. lV S. 314ff,
109 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XV S. 225 und232If .

110 GAH Wahl-und Abstimmungsverbal 1926-.1961, S. 209
111 ebenda, S.570
112 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd, XVl, S. 261 ff.
113 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1926-1961, S. 469

und STALU A4 F12 Gemeinde Horw: Bau- und Feuerpoli-
zei (Reg,ratsprotokoll Nr 3415, 1950)

114 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XVlll, S. 434. 1960 er-
weiterte man die Kommission

115 GAH Planung Horw, Botschaft des Gemeinderates zum
Bau- und Zonenreglement mit Zonenplan, Abstimmung
vom 1. Juni 1969, S. B; siehe auch Kapitel 3.4. Horw in der
Regionalplanung

285



ziehen sich die Hänge beidseits des Talbodens hin-
auf. Als Wohngebiete ausgeschieden sind Biregg,
Kastanienbaum und Stegen-Felmis. Unter beson-
deren Einschränkungen steht, wie schon zu Zeiten
des ersten Baureglements, die Uferzone. Neu war
die Ausscheidung von ausdrücklichen Schutzzo-
nen und von Zonen für öffentliche Zwecke. Der
Landschaftsschutz, schon im Planungsbericht von
1957 postuliert, wurde verstârkt, während die Zone
für öffentliche Zwecke Landreserven für Gemeinde-
bauten sicherte. Zu berücksichtigen war im übrigen
auch die Verkeh rsentwicklu ng.
Die rasche Bevölkerungszunahme hatte zu Be-
drängnis im öffentlichen Bereich, in Schule, Kanali-
sationswesen, Wasserversorgu n g usw. gef u h rt. Die
wuchernde private Bautätigkeit und dre große Ver-
kehrsbelastung drohten, dem Dorf geradezu das
Gesicht zu nehmen. Dem versuchte das Bau- und
Zonenreglement von 1969 entgegenzuwirken. Es
bemühte sich um klare Ordnung und bezog auch
erstmals ausdrücklich dle sozialen und kulturellen
Bedürfnisse der Bewohner in die Planung mit ein;
Jugend und Alter, Freizeit und Sport wurden glei-
cherweise berücksichtigt.ll6 In der Gemeindeab-
stimmung vom Juni 1969 wurden der erste Zonen-
plan und das Reglement angenommen.llT
lm Verlaufe der siebziger Jahre, mitbedingt durch
die Rezession, begann man die euphorischen Zu-
kunftsprognosen allseits etwas kritischer zu be-
trachten. Die Einwohnerzunahme stabilisierte
sich.118 lm gleichen Zeilraum befaßten sich Bund
und Kantone mit dem Raumplanungsgesetz und
der Raumordnung, und auch die Regionalplanung
erließ ihre Richtpläne. Horw paßte seine Planung
ebenfalls den veränderten Prognosen an und
steckte neue Ziele. Ein neuer Zonenplan und ein
neues Zonenreglement waren die Folge. Die Schaf-
fung einer durchgehenden Uferzone wurde genau-
er festgelegt. Diese Bestrebungen waren 1970 mit
der Unterschutzstellung des Steinibachrieds in
Gang gekommen.lls Kurzonen bei St. Niklausen,
Kastanienbaum, Oberruti und Winkel wurden aus-

geschieden. Die Horwer Naturschutz-Organisatio-
nen erreichten, daß die Hänge oberhalb des Wei-
lers Winkel der Landwirtschaft erhalten blieben und
sich derSchutzfür das historische Dörflein auch auf
d ie Landschaft ausdeh nte. 1 20 Sch ützenswerte Bau-
ernhäuse¡ Villen und Kapellen wurden in die regio-
nale Richtplanung aufgenommenl2l, wie es der
Heimatschutz Horw schon 1973 beantragt hatte.
Die Bauzonen wurden redimensioniert und dieAus-
nutzung allgemein verringert. Der großte Teil der
Halbinsel, früher nicht eingezont, ist heute der
Landwirtschaft vorbehalten. Der neue Zonenplan
mit entsprechendem Bau- und Zonenreglement
kam am 5. April 1981 zur Abstimmung und wurde
miI2298 Ja gegen 1515 Nein angenommen.

Tabelle B: Schützenswerte Kulturobjekte in Horw

Bauernhaus Dormen
Bauernhaus Oberdorni
Bronzezeit-Siedlu ng Längacherwald
M ittelalterlìche Wüstu ng
(=Siedlungsstelle) Fondlen
Bauernhaus Hofrüti
Bauernhaus Gremlis
Bauernhaus Felmis
Bauernhaus Birrholz
2 Bauernhäuser Hinterberg
Bauernhaus Bodenmatt
Villa Stutz mit Pächterhaus und Gartenpavillon
Kapelle der Villa Fiora
Villa Kreuzfluh mit Nebengebäuden
Villa Annemarie
Kapelle Winkel
Pfarrkirche
Turmstelle Krebsbären
Bauernhaus Mättihalden
Bauernhaus Unterbreiten
Kapelle Haslihorn
Villa Krämerstein
Villa Seehof
Altes Wohnhaus Winkel und Umgebung
Kapelle Långacher
Villa Utohorn

Neuhaus Langensand
von kantonaler Bedeutung:
von regionaler Bedeulung:
von kommunaler Bedeutung:

Quelle: Teilrichtplan der Regionalplanu ng Luzern;
Blickpunkt Nr 22, Juni 1982
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3.3.3.2. Bauentwicklung und Quartierbildung

Die verstreute Siedlungsweise änderte sich mit der
Bevólkerungszunahme erstmals gegen Ende der
dreißiger Jahre. Erste Ansammlungen von Neubau-
ten bildeten sich im Zumhofgebiet und an der All-
mendstraße.122
Nach dem Zweiten Weltkrieg konzentrierte sich die
Bautätigkeit auf folgende Gebiete: Biregg, Spiel-
platzring, Schöneggstraße, Bachstraße und Weg-
matt, Schöngrund und Ebenau sowie Altsagen und
Hinterbach in Ennethorw. Zwischen 19S7 und 1g65
verteilten sich die Neubauten über das ganze Ge-
meindegebiet mit Schwerpunkten im Felmis, im
Mattli in Kastanienbaum (Kirche) sowie im Winkel
und Steinen in Ennethorw. Erwähnt seien auch der
Neubau des Altersheims und der Ausbau des Kies-
werks. Um 1970 füllten sich die Zwischenräume be-
sonders im Felmis, in Oberruti, im Winkel, im Stutz
und in der Brunnmatt. Neu kam das Gebiet der
Schiltmatt dazu. Steinen wurde zu einem geschlos-
senen Quartier. ln diese Zeit fallen auch die Neu-
bauten der Schulhäuser Biregg (anstelle des pavil-

lons) und Spitz, der Turn- und Sporthalle, des Zen-
tralschwelzerischen Tech n i kums, des Bli ndenheims
und des Behindertenzentrums Brändi. Um 1980
verlagerte sich die Neubautätigkeit in die Randge-
biete: Gebaut wurde unter der Oberrüti, in Kasta-
nienbaum (auch das Schulhaus) und verstreut auf
der Halbinsel, auf Krebsbären, Neumatt und Unter-
matt und im Rainli auf der anderen Dorfseite; dane-
ben wurde aber auch das neue Dorfzentrum etap-
penweise ausgebaut.
Ein Blick auf die Karte über die Bauentwicklung
zeigt, wie sich in den letZen 25-30 Jahren in Horw
ausgeprágte Quartiere gebildet haben. Oft liegen
sie weit auseinander und vom Dorfzentrum entfernt.
Gerade das ist aber ein Charakteristikum unserer
Gemeinde, deren Anfänge in früheren Jahrhunder-
ten liegen - man denke nur an den Weiler Winkel
und ans Dörfli in Ennethorw. Kastanienbaum und
St. Niklausen, anfänglich nur schwach besiedelt

wie der ganze Rest der Halbinsel, haben sich seit
der Jahrhundertwende allmählich entwickelt.
Die Biregg hingegen und etwas abgeschwácht
auch der Stutz waren neue Siedlungsgebiete am
Rande der Gemeinde Horw und an der Grenzezur
Stadt Luzern. Während Jahrhunderten waren beide
Gebiete mit Horw nicht enger verbunden als ir-
gendein Hof in Ennethorw oder auf der Halbinsel.
Gleichwohl stand ihreZugehörigkeitzu Horw in den
Grenzstreitigkeiten des 19. Jahrhunderts nie zur
Diskussion.l23 lm Gegenteil: die Horwer bean-
spruchten sogar noch Gebiete nördlich und nord-
östlich über die Biregg hinaus. Schon vor und be-
sonders nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs die
Stadt Luzern sehr schnell. lm Zuge dieser städti-
schen Bautátigkeit wurde das Gebiet zwischen
dem Güterbahnhof und dem Bireggwald erschlos-
sen; im Stutz geschah dies erst später und weniger
rasch. Erstaunlich war; in wie kurzer Zeit das Grenz-
gebiet der Stadt und die Biregg überbaut wurden
und ein geschlossenes Quartier entstand.124 Die
modernen Bedürfnisse im Schulbereich und im Ver-
kehr machten die Distanz zum Dorf Horw nun erst

116 ebenda, S. 3 und S. 
.17ff.

117 GAH Gemeinderechnung 1969, S. 3f.: Abstimmung vom
1. Juni

.118 
Siehe Tabelle 1 und Graphik: Bevölkerung, S. 2OSf.

119 Abstimmungvom2Z Sept. 
.1970 undAbstimmungvom 21.

Màrz 1976 über Zonenplanänderung für das Gebiet
Steinibachried-Rank-Winkel. Siehe auch Botschaft des
Gemeinderates vom März 1976, S. 26; Kauf des Steini-
bachrieds von der Korporation Luzern 1982 (Blickpunkt
Nr. 21, lt/ärz 1982)

120 Abstimmung vom 14. Juni 1981, Der Beitritt zum Land-
schaftsschutzverband des Vierwaldstättersees 1 984 war
ein weiterer Schritt (Blickpunkt Nr 30, Juni 1984)

121 Blickpunkt Nr 22, Juni .1982: Liste der Kulturobjekte in
Horw

122 Siehe Karte 3: Elappen der Überbauung
123 Siehe Kapitel 1,1.7: Gemeindegrenzen in neuerer Zeit
124 Sìehe Karte 3: Etappen der Überbauung, Bauentwick-

lung: Anfang der 1950er Jahre
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richtig spürbar. 1952 wurde der Quartierverein
Bireg ghof-Grü negg gegrü ndet als erster derartiger
Verein in Horw125

M itte der f ü nfzrger Jah re war die Besiedlu ng der Bi r-

egg schon so weit fortgeschritten, daß Kirche und
Gemeinde die seelsorgerische und schulische Be-

treuung an die Hand nehmen mußten. 1956 konn-
ten die Bireggler ihre Notkapelle und den Schulpa-
villon einweihen. Vier Jahre später entstand von der
Stadt her das Pfarrei-Rektorat St. Michael, zu dem
auch das Biregg-Quartier im Süden der Stadt ge-

hörte. ln den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhun-
derts hatten die Höfe Biregg und Grünegg schon
einmal zum Pfarr- und Schulkreis der Stadt ge-

zàh'Ì.126 Der Ausbau der lnfrastruktur hingegen
(Schule, Straßen, Wasser und Kanalisation) erfolgte
von Horw aus. Umgekehrt war die Erschließung
durch den öffentlichen Verkehr nur von Luzern her
möglich. 1964 fuhr der erste Autobus bis in die
Biregg. lm politischen und territorialen Bererch
lehnten es 1982 die Horwer Stimmbürge[ auch die
Einwohner der Biregg, jedoch ab, dìeses Gebiet an
Luzern abzutreten.l2T

3.3,3.3. Dorfzentrum und Ortskernplanung

Noch im 19. Jahrhundert war die Gemeinde Horw
in ihrem Erscheinungsbild geprägt von der Einzel-
hofsiedlung mit drei Zenlren in Ennethorw bei der
Kirche und im Winkel. Erst tm ausgehenden 19.

Jahrhundert mehrten sich private und gewerbliche
Bauten der Hauptstraße entlang. Daraus entstand
zu Begrnn des 20. Jahrhunderts zwischen Kirche
und neuem Schulhaus, den Gasthäusern nRößli,

und nPilatuso, der Post und dem alten Gemeinde-
haus, dem Krämerladen und der Landwirtschaftli-
chen Genossenschaft ein Dorf kern, der aber ìmmer
stärker vom wachsenden Verkehr der Kantonsstra-
ße durchschnitten wurde. Als nach dem Zweiten
Weltkrieg die Einwohnerzahl stieg und die Bautätig-
keit sich über das ganze Gemeindegeblet auszu-

dehnen begann, bildeten sich Quartìerzentren. Die
neu zugewanderten Einwohner richteten sich zu-
dem stark auf die Stadt aus, woher sie zum Tetlzu-
gezogen waren. Die Gemeinde schien ihre Zusam-
mengehörigkeit zu verlieren.
Dìe Bemühungen, auf der Pfarrpfrundmatte einen
Dorfplatz zu schaffen, wurden deshalb auch von
privater Seite unterstütZ. Sogar eìn Brunnen wurde
gestiftet.1'z8 Der 1950 gegründete Katholische Ge-
sellenverein beabsìchtigte, ein Gesellenheim mit
Vereinssaal und Wirtsrecht zu eröffnen.12e Diese
Pläne zerschlugen sich aber, und der Verein richtete
sich im Hofmatthaus ein. 1956 wurde das Projektfür
einen Saalbau beim nRößli, lanciert. Die Stimmbür-
ger sprachen sich für eine vertragliche Beteiligung
der Gemeinde aus, da man an eìnem Mehrzweck-
saal, zum Beispiel für die Gemeindeversammlun-
gen, interessiert war.130 Aber auch dieser Bau kam
nicht zustande. Ab 196'1 plante die Katholische
Kirchgemeinde den Neubau ihres Pfarrhauses und
eines Pfarreiheims.'3' Die ldee hatte Bestand, sie
wurde sogar ausgeweitet zum Bau eines Begeg-
nungszentrums bei Kirche und Schulhaus mit
Werkstätten, einem Saal, einem Wohnheim für die
Schwestern im Dienst der Gemeinde und einer Ka-

pelle. Dieser kìrchlrche Baukomplex war ein wichti-
ger Schrìtt auf dem Weg zu einem Dorfzentrum.
lnzwischen war die Gemeinde vom Dorf zur Stadt
geworden. Das Gemeindehaus war trotz mehreren
Umbauten längst zu klein. Man behalf sich mit pro-
vìsorischen Außenstellen im Coop-Haus. Auch die
Post mußte teilweise in eine Baracke umziehen. lm
Juli 1967 forderten 555 Ernwohner, fast ein Vìertel
der Stimmberechtigten, mit einer Petition eine Orts-
kernplanung, welche auch dìe offentlichen Bauten
mit einschließen sollte. lm Dezember 1967 wurde
der Planungskredit bewiìligt.13'z

Der Zonenplan von '1969 umschrieb das Gebiet
nördlich der Bahnhofstraße als öffentliche Zone und
schuf damit die räumliche Voraussetzung für kon-
krete Vorschläge zur Ortskernplanung. Ein Jahr
später wurden die ldeen eines Wettbewerbs vorge-
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stellt und das Projekt nOrigoo prämiiert. Um einen
Dorfplatz herum sollten sich Geschäfts- und Dienst-
leistungsbauten, Post, Bank, Praxen und Läden,
das Gemeindehaus mit einem Einwohnerrats- und
einem Gemeindesaal, ferner Wohnungen und ein
Hotel gruppieren. lm Norden sollte das Oberstufen-
schulhaus mit Freizeitzentrum, Sporthallen und Hal-
lenbad den öffentlichen Bereich abschließen. Der
ganze Zentru msbereich war verkeh rsf rei gedacht;
im Westen wollte man den alten und neuen Dorf-
kern umfahren und die Kantonsstraße entlasten.133

Dìe Verwirklichung des neuen Dorfzentrums be-
gann 1972 mit dem Kauf von Korporationsland fur
das Gemeindehaus.l3a lm gleichen Jahr akzeptierte
die Gemeinde den Standort Allmend für das Ober-
stufenschulhaus.l3u Als erstes wurde 1974 die Turn-

und Sporthalle realisrert.
Während die Planungsarbeit am Gemeindehaus
wegen der eidgenössischen Finanz- und Baure-
striktionen unterbrochen werden mußte, Iagen die
Vorschläge für das Oberstufenschulhaus und ein
Freizeitzentrum 1975 vor Erst in einer zweiten Ab-
stimmung wurde die Schulanlage ìn verkleinerter
Form gutgeheißen. Mit der Aula und der Gemein-
debibliothek umfaßte sie auch Elemente, die über
die rein schulischen Zwecke hinausgingen.l3u Mitte
der siebziger Jahre führten die redimensionierten
Entwicklungsprognosen ganz allgemein dazu, das
Dofkernprojekt Origo zu überarbeiten. Auch mehr-
ten srch die Stimmen, welche die Planung von Post
und Gemeindehaus in die Überbauung nKirchmät-

teli, an der Kantonsstraße einbeziehen wollten. Dies
hätte zwar das alte Zentrum gefestigt, künftige Er-

weiterungen jedoch verunmöglicht. Wre schon
beim Oberstufenschulhaus kam es zu einem Kom-
promiß: Der Standort des Gemeindehauses inner-
halb des Dorfkernkonzepts wurde berbehalten, der
großzügige Bau eines Mehrzweck- und Einwohner-
ratssaales wurde von den Bürgern jedoch abge-
lehnt. Dieser Entscheid bedeutete auch grünes
Licht für die weitere Überbauung (Post, Bank,
Geschäfts- und Wohnhaus) neben dem neuen Ge-

I

Neues Gemeindehaus

meindehaus. lm Frühling 1979 wurde die gesamte
Gemeindeverwaltung an den neuen Standoft ver-
legt.137 lm Oktober 1980 war auch die neue Post be-
zugsbereit und bald darauf der liakt Süd. Eine
Bronzeplastrk von Rolf Brem versinnbildlicht die Be-
gegnung am neuen Dorfplatz.
Für Großveranstaltungen, z. B. für die Gewerbeaus-
stellung, aber auch für Ferern anläßlich des
750jährigen Bestehens der Gemeinde, wurde ne-

125 Festschrift zum 25jährigen Jubiläum, 1977, Biregg
126 StALU A 596/6.36 1

127 Abstimmung vom 28. Nov 1982: 845 Jagegen2167 Nein,
in der Biregg stimmten 184 Ja gegen 243 Nein

128 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XVll, S. 518 und 568: Dr
Ganz und S. Fischer

129 STALU A 509/120/90: Planung; siehe auch PfA Pfarrei-
Chronik, Bd. ll, 30. April und September 1950

'130 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1926-1961, S. 650
131 PfA Pfarrei-Chronik, Bd. ll, August 1961 und Januar 1962
132 GAH Gemeinderechnung 1967, Abstimmung vom

17. Dez. 1967 mit 555 Ja gegen 274 Nein
133 Blickpunkt Nr 12, Febr. 1980: Origo-Planung
134 GAH Botschaft des Gemeinderates vom 3. Febr 1977,

s. 10

135 Abstimmung vom 24. Sept. 1972

136 Siehe auch Kapitel 3.3.2.3: Das Oberstufenschulhaus
137 Blickpunkt Nr 7, April 1979
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ben dem Saal im Pfarreizentrum auch die Turn- und
Sporthalle benützt. Der Wunsch nach einem Ge-
meindesaal besteht aber nach wie vor lm nRegie-
rungsprogramm des Gemeinderates 1984 bis
1987,,13' ist er als Planungsziel enthalten.
Die Zentrumsbildung wird auch durch lnitiativen
von privater Seite unterstützt, bedarf aber eines Um-
denkens der Bevölkerung. Denn viele Einwohner
sind in ihren Freizeit- und Einkaufsgewohnheiten auf
die Stadt ausgerichtet, weil sie von dort zugezogen
sind oder dort ihren Arbeitsplatz haben.13s ln den
letZen Jahren ist eine gegenlåufige Entwicklung zu
beobachten. Nicht nur wird mit der Dorfkernpla-
nung ein eigentliches Dorfzentrum angestrebt,
auch aus der Kantonsstraße ist in kürzester Zeit eine

Geschàftsstraße geworden. Das Straßenbild hat
sich mit dem Bau des Betagtenzentrums <Kirch-
mätteli> 1980/81 140, aber auch mit neuen Läden und
Banken in bestehenden Gebäuden (alte Post, nZen-
trum,,) und in neuen Wohn- und Geschäftshäusern
(Kirchmátteli, Rosenfeld, Wegscheide und Spiel-
platzring) grundlegend gewandelt. Dazu kommen
im Bereich Kultur und Freizeit der Jugendtreff und
das Kleintheater "Zwischenbühne, in der Papier-
muhle und auch die 1986 realisierten Sportanlagen.
Über eines muß man sich allerdings im klaren sein:
Die Rückbesinnung aufs eigene Dorf, die lntegra-
tion der Bevölkerung, die seit dem Krieg um das
Drelfache zugenommen hat, und das Wachsen
eines neuen Zentrums brauchen Zeit.

Horw vom Schwendelberg aus, im Vordergrund
das Zentralschweizerische Technikum, erbaut 1973-1977
Vergleiche dazu Abbildung auf S. 244
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3.4, Horw in der Regionalplanung

Die zunehmende Verflechtung zwischen Stadt und
umliegenden Gemeinden, die sich mit wachsender
Mobilität der Bevölkerung ergeben hatte, führte
dazu, daß schon in den 1930er Jahren lnf rastruktur-
fragen von allgemeinem lnteresse unter den Ge-
meinden der Agglomeration Luzern besprochen
wurden. Horw regte erstmals '1930 im Zusammen-
hang mit der Autobusverbindung nach Luzern und
den entsprechenden Verbesserungswünschen
eine Konferenz der interessierten Gemeinden an.lar
Noch im Kriegsjahr 1944 gelangte dann der Stadt-
rat von Luzern im Auftrag der Landesplanungskom-
mission mit dem Wunsch an die umliegenden Ge-
meinden, ndaß alle Fragen der Planung, nament-
lich was die Verkehrsstraßen anbetrifft, besprochen
werden sollten von den Vertretern der interessierten
Gemeinden.la2 Nachdem bereits erste orientieren-
de Gespräche stattgefunden hatten, beschloß der
Gemeinderat den Beitritt zur Schweizerischen Ver-
einigung für Landesplanung, denn nHorw hat ein
eminentes lnteresse an diesen Planungsaufga-
beno.143

Der Zusammenschluß in einem Planungsverband
war eine Alternative zur Eingemeindung, die seit
1943 zur Diskussion stand. Horw lehnte diese ab.
Die regionale Planung sowie gemeinsame Lösun-
gen für die lnfrastrukturprobleme der Agglomera-
tion sollten ohne Preisgabe der politischen Selb-
ständigkeit erreicht werden.laa Seit den fünfziger
Jahren bildete die <Planung Luzerns und der Nach-
bargemeinden,, kurz PLUNA, einen festen Be-
standteil in den Planungs- und lnfrastruKurüberle-
gungen der Gemeinde.las Nach Abschluß der er-
sten Stufe, der Bestandesaufnahme, konnten in
einer zweiten Stufe seit 1956 Zukunftsprognosen
u nd Projeldvorsch läge herausgegeben werden. 1 46

Diese betrafen die Bevölkerungsentwicklung, Ab-
wasserprobleme, seh r ausf ü h rlich Verkeh rsf ragen,
die Raum- und Zonenplanung, den Landschafts-
und Denkmalschutz.

Blindenheimneubau, 1976

ln den Richtlinien der Regionalplanungsberichte
wurde auch festgehalten, daß Horw dank seiner
gü nsti gen Verkeh rsverbi ndu n g als sogenan ntes so-
ziales Subzentrum auszubauen sei.1a7 Der entspre-
chende Richtplan fußt auf bereits bestehenden Ein-
richtungen: Blindenheim (seit 1921), Therapieheim
Sonnenblick (1940), Kurheim St. Chrischona (1959),
Behindertenheim Brändi (1976), ferner im schuli-
schen Bereich das Seeforschungslaboratorium der
EïH (seit 1916) und das Zentralschweizerische
Technikum ZTL (1973). Als religiöser Begegnungs-
und Erholungsort dient der Berg Sion der Schön-

138 Blickpunkt Nr 19, Marz 1984
139 Siehe Tabelle 10: Pendler S. 299
140 Blickpunkt Nr 5, Dez. 1978: Planung, und Nr 19, Sept.

1981: Beschrieb
141 STALU PA 13212: Protokolle vom 10. April 1930 und vom

15. Febr 1936. Siehe auch Kapitel 2.3.3: Die Autobusver-
bindung Luzern-Horw

142 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XVI, S.337
'143 ebenda, S. 452
144 ebenda, S. 144 und538ff.; sieheauch C. Moßdorf, S. 6
145 GAH Gemeinderechnung 1950, S. 10
146 PLUNA Planung Luzern und Nachbargemeinden, Bericht

uber die Stufe ll, hg. Gemeindekommission für Planungs-
arbeit, Luzern 1956fi. und Regionalplanung Luzern,
Richtplanung-Maßnahmen, l9B0

'147 Blickpunkt Nr 22, Juni 1982
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stattpatres.l4s Jüngste regionale Einrichtung ist das
Medien-Ausbildungszentrum (MAZ) in der Villa Krä-
merstein, durch die Gemeinde 1982 erworbenl4s,
um die parkähnliche Anlage am See aus der Zeit
der Jahrhundertwende zu erhalten und der Öffent
lichkeit zugänglich zu machen.

Villa Krämerstein in Kastanienbaum

Analog zurAnsiedlung von regionalen lnstitutionen
in Horw beteiligt sich die Gemeinde ihrerseits auch
an regionalen lnstitutionen in anderen Orten. Der
Besuch der höheren Schulen in der Stadt Luzern ist
seit 1964 durch Vertrag geregelt.lso lm Kulturbe-
reich sind die Subventionen an das Stadttheaier
und die Allgemeine Musikgesellschaft in Luzern
Beispiele regionaler Verflechtu ng.

3.4.1. Entlastungsstraße und Autobahn

Kaum war die Sanierung der Horwer Straßen auf
Grund des generellen Straßenprojekts von 1930
beendet, mußte man die Entlastung der Kantons-
straße ins Auge fassen. Der Verkehr nahm nämlich
in den dreißiger Jahren derarlzu, daß eine Záhlung
von 1936/37 in Ennethorw im Tagesdurchschnitt
1100 Motorfahrzeuge und rund 1000 Velos ergab;

in Stoßzeiten waren es sogar 3000 Motorfahrzeuge.
Die Kantonsstraße durch Horw war zur frequentier-
testen Straße in der Umgebung von Luzern gewor-
den.151

Vor allem durch das Projekt einer linksufrigen Vier-
waldstätterseestraße und die Vision eines Titlis-
Durchstichs wurde dann das Problem Ausfallstraße
Luzern-Süd (über Horw) akut. Alarmiert durch die
Zu ku nftsperspektive ei ner zusätzl ichen Verkeh rsbe-
lastung von 30 bis 40010, richtete der Gemeinderat
im Herbst 1937 einen Vorstoß an die Kantonsregie-
rung, nob die Kantonsstraße bei der Waldegg west-
lich am Dorf vorbei gegen Ennethorw geführt wer-
den müßte,.152 lm Mai 1938 stand das kantonale
Projekt für die neue Brünigstraße bereits fest.153 Ge-
plant war eine Umfahrungsstraße vom Eichhof über
die Ziegelei nach Ennethorw westlich der Eisen-
bahnlinie. Dieser Plan entsprach nicht ganz der Vor-
stellung des Gemeinderatesls4 und sorgte bei der
Horwer Bevólkerung, beim Verkehrsverein und im
Gewerbe für Aufregung. Man fühlte sich überrum-
pelt und befürchtete, vom Verkehr gänzlich abge-
schnitten zu werden. ln einer außerordentlich gut
besuchten öffentlichen Versammlung wurde diese
Opposition deutlich. Die vorgelegte Resolution für
einen Alternativvorschlag zum Ausbau der beste-
henden Kantonsstraße unterlag jedoch knapp.155
Das kantonale Tiefbauamt hatte schon früher die-
sen Ausbau als undurchführbar abgelehnt, Der Ge-
meinderat erneuerte nun beim Regierungsrat sei-
nen Kompromißvorschlag einer Entlastungsstraße
ab Dorfeingang bei der Waldegg.156
lm Fruhling '1941 lagen entsprechende Projektva-
rianten des Baudepaftementes vor Die Vernehm-
lassung in Horw ergab, daß die Entlastungsstraße
(ab Waldegg östlich der Brünigbahn) der Umfah-
rungsstraße (Luzerner Obergrund westlich der Brü-
nigbahn) entschieden vorgezogen wurde. ln jedem
Fall waren vier Fahrbahnen vorgesehen.lsT Die
Kriegsjahre verzógerten allfällige weitere Schritte.
Ab 1946 wurden dann die Verkehrsfragen inner-
halb der Regionalplanung wieder aufgegriffen.
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Tabelle 9: Verkehrszählungen

1948t49 1 984
fages-Ø Sonntags- Werktags- Sonntags- Werktags- Höchster Höchster Jahres-

Ennethorw
Kantonsstraße 2 902 B 066 5 337 4 374

1 955

1 652 5 613
N2 Ennethorw 13 434 6767 58 427 45 378 35 077

Tagesverkehr 24stü ndioer Taqesverkehr

Quellen: Bericht Regionalplanung, 1957 und GAH Verkehrsstatistik 1984

lm März 1951 bestätigte der Ber¡cht der PLUNA die
Dringlichkeil der Horwer Entlastungsstraße und
schlug dìe.Variante ab Waldegg östlich der Brunig-
bahn als Ubergangslösung vor. Die Planung für
eine großräumige Umfahrung von Horw dagegen
sollte auf das Projekt f ür einen neuen Güterbahnhof
auf der Allmend zwischen Luzern, Kriens und Horw
Rücksicht nehmen. Da dieser aber frühestens in

Jahrzehnten zu erwarten sei, müsse zunächst die
Entlastung ab Waldegg realisiert werden.158 Die
Verhältnisse auf der ganzen Strecke Luzern-
Stansstad machten jedoch eìne Sanierung immer
dringlicher. Verkehrszählungen zeigten eine Zu-
nahme, die etwa ein Vieriel über dem schweizeri-
schen Durchschnitt lag. Deshalb wurde auch die
Strecke in erster Priorität in das Bundesprogramm
über den Ausbau der schweizerischen Hauptstra-
ßen, verankert im Bundesbeschluß vom 27. Juli
1951 , aufgenommen. lm Frühling 1952 stellte der
Regierungsrat das Projekt für die Überlandstraße
von Luzern-Obergrund nach Ennethorw vor.'ue lm
Unterschied zum Brünigstraßenverlauf in der Mitte
des 19, Jahrhundertsr60 mußten jetZ die lokalen
Ansprüche gegenüber den überregionalen Zu-
kunftsperspektiven zurücktreten. Nach Erledigung
der Ei nsprachen in Sachen Straßenu nterf üh ru ngen
und Liegenschaftserschließung161 begannen die
Bauarbeiten für die erste schweizerische Auto-
bahn. Sie dauerten vom Frühling 1953 bis 1955.
Die Fortsetzung ab Ennethorw in Richtung Hergis-
wil konnte ab 1959 an die Hand genommen wer-
den.162

Ausführliche Beschreibung bei Franz Stuckì, S. 85-89:
Technikum; S. 90: Seenforschungslaboratorium; S. 91:
Berg Sion; S. 92: Blindenheim; S. 93-96: Brändi; S. 98:
Chrischona und Sonnenblick. Zum Technikum auch Alois
Steiner, 25 Jahre Zentralschweizerisches Technikum Lu-
zern, Auszug aus dem 25. JahresberichtS.34-57,Luzern
1983 und Eugen Amrein u. a., Zentralschweizerisches
Tech ni ku m Luzer n, Luzer n 1 97 7

Blickpunkl Nr. 23, Sept. 1982: Abstimmung vom 2.1 . März
1982 und Blickpunkt Nr. 29, März 1984
GAH Gemeinderechnung 1963, S. 4

STALU PA 13212: Ref eralvon lng, Schröter an einer öffent-
lichen Versammlung am 7. Juni 1941

GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XV, S. 612 und GAH
Straßenwesen : Brü ni gstraße
GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XV, S. 684
ebenda, S. 61 2
STALU PA 13212:Yalerland vom 25, Juni 1938 und GAH
Gemeinderatsprotokolle Bd. XV, S. 700f.
GAH Straßenwesen: Brünigslraße (Gemeinderat an
Reg.rat des Kt. Luzern am 1 . Juli 1 938), siehe auch STALU

A 665/3
GAH Straßenwesen: Brûnigstraße (Gemeinderat am 20.
Juni 1 940)
GAH Gemeinderatsprotokolle Bd, XVl, S. 1162 und StA-
LU A4 F10 Straßenwesen: Ausfallstraße

STALU A4 F1 0 Straßenwesen, Ausfallstraße (Regierungs-
ratsprotokoll Nr. 2178 vom 18. April 1952)
Siehe Kapitel 1 .5.3.1 : Der Straßenbau
STALU A 665/15 und A4 F10 Straßenwesen: Ausfallstraße
(Begierungsratsprotokoll vom 4. Dez. 1952); (siehe auch
Vaterland vom 1 1. 6. 1955)
ebenda, Botschaft des Regierungsrates vom 9. April
1959. Siehe auch Max Hofstetter, Zur Eröffnung der er-
sten Autobahn der Schweiz, in: Vaterland vom 11. Juni
1955 und Joseph Keller, Aus dem Straßenbauprogramm
des Kantons Luzern, L Chronik der Autobahn in Ennet-
horw, in: Vaterland vom 18. März 1961
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Die stärkere Motorisierung, die Zunahme des Pend-
lerverkeh rs von Hergiswil u nd U nterwalden, der ver-
mehrte Ausflugsverkehr rn den siebziger Jahren,
vor allem aber die Weiterführung der N2 nach Sü-
den brachten dem Wohngebiet in Ennethorw stei-
gende Làrmimmissionen. Vorstöße im Einwohner-
rat, aber auch solche des Gemeinderates bei Bund
und Kanton verlangten Lärmschutzmaßnahmen
und eine Verbesserung der Verkehrssicherheit.l63
Der Ausbau der N2 sieht denn auch die teilweise
Überdeckung vor Die Behandlung der Finanzie-
rungsfrage sowie der Einsprachen und nötigen
Landabtretungen für diesen Ausbau und fur den
neuen Anschluß Schlund werden seit 1979 gefuhrt.
Als erster Schritt und als dringliche Maßnahme
konnten 1986 Lärmschutzmauern im Bereich Hin-
terbach-Seeblickstraße realisierl werden.
Die Autobahn hatte das Ziel gehabt, den Durch-
gangsverkehr aus dem Dorl abzuziehen. Die Zu-
nahme der Wohnbevölkerung mit steigendem
Pendlerverkehrl6a und die gute Gewerbeentwick-
lung schufen aber bereits in den sechziger Jahren
auch auf der Kantonsstraße neue Verkehrsproble-
me, insbesondere wegen dem Schwerverkehrl6s
Erneut wurde eine Entlastung der Kantonsstraße
östlich der Brünigbahn geprüft. Die Aldualität die-
ser Entlastungsstraße war auch nach Jahrzehnten
noch nicht uberholt. lm Straßenrichtplan von
1982166 ist sie als neue Kantonsstraße eingezeich-
net. Dank den Straßenprojekten aus der Vorkriegs-
zeit war es möglich, einen solchen Straßenzug
überhaupt noch vorzusehen; denn bei der damali-
gen Planung war über die fraglichen Gebiete vor-
sorglich ein Baubann gelegt worden.167

3.4.2. Die regionalen Zweckverbände

Früher fuhrten die Abwasserleitungen der Häuser
bestenfalls über Klärgruben in den nächsten Bach
oder in den See.168 Erste Anzeichen für den Willen,
diese Verhältnisse zu ändern oder nicht zu ver-

schlimmern, finden sich 1880. Das Baugesuch für
eine Haderwäscherei mit Sodafabrikatìon wurde
von der Gemeinde nur bedingt bewilligt und vom
Regierungsrat definitiv abgelehnt, weil der Betrieb
den Muhlebach und die Luft verschmutzt hätte.16s

Zwanzig Jahre später wurden zur Lösung des Ab-
wasserproblems anstelle von offenen Gràben Ab-
zugskanäle angelegt. Der Horwbach wurde 1900
gereinigtl?0, korrektioniert und zwischen Waldegg
und Krienserstraße überdeckt. Schon in den dreißi-
ger Jahren wurden Befürchtungen laut, die entste-
henden Neubauten und die voraussichtliche weite-
re Zunahme im Gebiet von Kastanienbaum könnten
den See übermäßig belasten. Die Abwasser in Ka-
stanienbaum wurden deshalb ab 1954 alle in Klär-
gruben geleitet.171

ln den Jahren 1953 bis '1955 schuf man auf Bun-
desebene völlig neue Rechtsgrundlagen. Mit der
eidgenössischen Volksabstimmung über den Ge-
wásserschutz vom 6. Dezember 1953 konnte eine
intensive Planung auf dem Gebiet der Abwasserrei-
nigung einsetzen. lm Frühling 1955 begannen Ge-
spräche und Abklärungen zwischen den Gemein-
den Luzern, Horw, Emmen, Kriens und Littau. ln
diesen Jahren verschlimmerte sich die Gewässer-
verschmutzung im Seegebiet derart, daß die Ge-
meinde Horw 1957 und 1958 auch Vorschläge prüf-
te, die nur auf Gemeindeebene wenigstens kurdri-
stig eine Lösung gebracht hätten.172 1960 lag das
Projekt einer Großkläranlage für die Agglomeration
Luzern vor. Die Gemeinden stimmten dieser Pla-
nung '1961 2u.173 Nun galt es, für Horw einen gene-
rellen Kanalisationsplan auf Grund des Zonenpla-
nes und der Kanalisationsstudien der Planungs-
gruppe zu erarbeiten.lT4 Daneben mußten sich die
beteiligten Gemeinden über Fragen der Kostenver-
teilung und der Organisation in einem Zweckver-
band einigen. Meggen, Adligenswil, Malters und
Rothenburg schlossen sich ebenfalls an. '1964 wa-
ren die Vorbereitungen soweit gediehen, daß das
ganze Projekt den Stimmbürgern vorgelegt werden
konnte. Mit großer Mehrheit wurde der Beitritt zum
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Zweckverband f ür Abwasserreinigung (ARA) ange-
nommen. Von den projektierten Gesamtkosten,
rund '115 Mio. Franken, entfielauf Horw nach Abzug
der kantonalen und BundessubventionenlTs ein
Baukostenbeitrag von Fr 1 666 000.- und ein
jährlicher Beitrag an den Zweckverband von
Fr.132 000.-. Je ein Drittel dieser Kosten sollten in
Form von Gebühren durch die Hausbesitzer und
Wasserverbraucher getragen werden, ein Drittel
durch die Gemeinde. Dieser Verteiler wurde in der
Abstimmung von '1964 abgelehnt. Es zeigte sich
auch späte¡ daß der Stimmbürger solche lnfra-
strukturaufgaben wohl als notwendig erachtete, je-

doch nicht bereit wa[ Kosten direkt auf den Verursa-
cher zu überwälzen.1?6 1965 wurde eine neue Lö-
sung in Form eines Flnanzierungs- und Kanalisa-
tionsreglements akzeptiertlTT, indem die Kosten von
der Einwohnergemeinde, von den interessierten,
d. h. angeschlossenen Grundeigentümern und
aus allfälligen staatlichen Subventionsbeiträgen zu
bestreiten waren (Art. 41).

ln denfolgenden Jahren wurde derAusbau des Ka-
nalisationsnetzes im Talboden und in Ennethorw
vorangetrieben. Endlich, am 1. Januar 1974, konnte
die gemeinsame Kläranlage in Emmen in Betrieb
genommen werden. Sie galt als "das größte inter-
kommunale Bauwerk der lnnerschweiz,.lTe Bis
Ende '1985 war auch der Sammelkanal auf der
Halbinsel fast fertiggestellt. Nur das Stück zwischen
Langensand und Stutz, welches zusammen mit der
Korrektion der Straße zu erfolgen hat, fehlt noch.
Gleichzeitig mit der Abwasserf rage und ebenfalls in
Zusammenhang mit der Regionalplanung drängte
sich auch eine zukunftsweisende Lösung für die
Kehrichtbeseitigung auf. Früher hatte noch jeder
Haushalt sein Abfallproblem durch Deponierung,

163 Blickpunkt Nr 7, April 1979 und Nr. 18, Juni 1981
164 Siehe Tabelle 10: Pendler, S. 299

165 STALU PA 132116: 500-700 Lastwagen täglich (ca. B0 Pro-
zent vom Seeverlad), PA 132142 Protokoll vom 29. Aug.
'1961, PA 132/43: Protokolle vom 18, Jan. und 10. Sept.
1965

166 Blickpunkt Nr. 24, Juni 1982

167 GAH Straßenwesen: Brùnigstraße (Regierungsratsproto-
koll Nr. 950 vom 11. April 1938) und Gemeinderatsproto-
kolle Bd. XV S. 684. 1952, nach dem Entscheid für die Au-
tobahn bei Ennethorw wurde der Baubann für das Tras-
see der Entlastungsstraße hinfällig; Der Regierungsrat
empfahl jedoch das ausgesparte Gebiet für Hauptquar
tierstraßen zu benützen (StALU A4 F10 Straßenwesen:
Ausfallstraße (Regierungsratsprotokoll vom 18. April 1952)
und STALU A66512

168 Noch 1960 wurden dafür Bewilligungen erteilt. GAH Ge-
meinderatsprotokolle Bd. XlX, 29, Sept. 1960

.169 
STALU AI4en 312142C und 42E:4. Sept. 1879 und B. Nov,
1880

170 STALU Akten 3713158 Straßen- und Flußbauwesen; und
GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. X, S. 263,284 und 299;
S. 211ff. und 307f.: Beteiligung der Anstößer

171 GAH Gemeinderechnung 1953, S. 15 und 1954, S. 7

172 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XVlll, S.493 und 678

173 GAH Wahl-und Abstimmungsverbal, 1926-1961, S. 738
174 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XlX, 23. lVårz 1961

175 Subventionsbeiträge des Bundes nach Fìnanzkraft der
Gemeinden: Luzern 0o/o, Emmen 0ol0, Meggen 0olo,

Kriensl2o/o, Malters l4ol0, Horw 160/0, Littau 180/0, Rothen-
lxrg 22o/o und Adligenswil 280lo (Botschaft zur Abstim-
mung vom 2O. De2.1964, S. 19)

176 GAH Gemeinderechnung 1964, S.3f.: Abstimmung vom
20. De2.1964; siehe auch Voranschlag 1975, S. 7: Ausfall
von 500/0, weil Neuregelung vom Stimmbürger verworfen

177 GAH Gemeinderechnung 1965, S.3f.:Abstimmung vom
.14. Nov, 1965: Der Grundeigentümer hatte zudem eine
einmalige Anschluß- und Betriebsgebühr zu leisten und
600/o des jährlichen Wasserzìnses. lm neuen Reglement
vom Sept. '1985 wird der Anteil jåhrlich festgelegt.

178 Botschaft zur Abstimmung vom 20. Dez. 1964, S. 18
Ausbau der Kanalisation:
1965: Althofstraße und Grisigenstraße
1967: Waldegg-Winkel 5,5 Mio. Fr
1969: Steinibach und Ennethorw-Dorf bach
ab 1974: Ausbau in Kastanienbaum 5,9 Mio. Fr
1975: Seefeld-Unterspissen (Abwasserkanal und Pump-
werk) 1976: Regenklärbecken
ab 1984: Kastanienbaum-St. Niklausen
Siehe auch Franz Stucki, S, 75f. und Blickpunkt, Nr 28,
Dez. 1983
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Kompostìerung oder Verlochung selbst gelöst.1?,
Mit zunehmender Bevólkerungsdichte besonders
im Dorfkern war dies nicht mehr möglich. Schon
1912113 beriet der Gemeinderat über eine regelmä-
ßige Abfuh6 scheiterte aber an den finanziellen
Schwìerigkeiten. Die Sache schien ihm auch nicht
dringend.180 1927 wurde dann auf ein neuerliches
Postulat des Allgemeinen Arbeitervereins hin die
monatliche Abfuhr all jener Abfálle, welche sich
nicht verlochen ließen, eingeführt.181 Zehn Jahre
später beschloß die Gemeinde erstmals die Einfüh-
rung einer Kehrichtgebühr von Fr.2.- pro Haus-
halt.182 Die'Planung einer gemeinsamen Verbren-
nungsanlage für alle Agglomerationsgemeinden
erfol gte parallel zu r Kanalisationsplanu n g. Das Pro-
jekt dieser Kehrichtverwertungsanlage (KVA) in der
Nähe der Kläranlage lbach und der Beitritt zum
uZweckverband Kehrichtbeseitigung Luzern und
Umgebung, wurden ebenfalls in der Abstimmung
vom 20. Dezember 1964 angenommen. An die
projektrerten Gesamtkosten von Fr. 15 535 000.-
leistete der Kanton einen Beitrag von 350/0. Die Ge-
meinde Horw hatte Fr 590 000.- aufzubringen.l83
Auch diesmal war der Stimmbürger nur knapp für
die verursacherorientierte Finanzierung von drei
Vierteln der jährlichen Kosten zu gewinnenls4 und
lehnte eine weitergehende Neuregelung 1970
ab.''u Die grundsätzliche Bereitschaft zur Lösung
dieser Aufgabe im lnteresse der Allgemeinheit war
indessen unumstritten.ls6 Am 1. Januar 1971 nahm
die Verbrennungsanlage den Betrieb auf.
Seit 1974 wurde das Projekt einer Fernheizung für
den Dorfkern bearbeitet.lsT 1979 konnten die ersten
öffentlichen Gebäude ff-urn- und Sporthalle, Ober-
stufenschulhaus, Schulhaus Allmend und Gemein-
dehaus)mitWárme und Warmwasser aus der Heiz-
zentrale versorgt werden. 1 88

Die Kirchgemeinden

Die Protestanten und ihre Kirche in
Horw

3.5.

3.5.1

Nach 1850 lebten in Horw zwischen zehn und fünf-
zehn Protestanten, verteilt auf zwei bis drei Familien.
ln Kriens waren es bedeutend mehrlss Seit 1861
gab es in Luzern eine protestantische Kirche. .1876

wurde die Kirchgemeinde Luzern auf die umliegen-
den Dörfer ausgedehnt, und die Kinder konnten in
der Stadt den Religìonsunterrìcht besuchen.le0

ilËF'"

Protestantische Kirche

ln der Zeit des großen Bevolkerungswachstums
nach 1880 stieg der Anteil der Protestanten an der
Horwer Einwohnerschaft auf 50/0, im Verlauf des Er-
sten Weltkriegs auf 100/0. 1927 erreichte die evange-
lische Kirchgemeinde auch auf der Landschaft die
staatliche Anerkennung.lel ln größeren Gemeinden
bildeten sich Protestantenvereinigungen, so auch
1933 in Horw, wo inzwischen gegen 400 Protestan-
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ten lebten. Die Gemeinde überließ ihnen Räume im
Schulhaus für den monatlichen Gottesdienst.le2 lhr
Ziel war aber selbstverständlich ein eigener Kir-
chenraum. 1940 gelang es der Protestantenvereini-
gung, ern Grundstück an der Zumhofstraße zu kau-
fen. Der Krieg unterbrach jedoch die Bauplanung.
Schon 1945 ging aber ein erneutes Gesuch an den
Kirchenvorstand in Luzern. Ein Sechstel der Ein-
wohner gehörte nun der protestantischen Gemein-
schaft an, die wegen der Neuzuzüger ständig
wuchs. 1951 erteilte der Kirchenvorstand in Luzern
den Auftrag für erste Entwürfe, und 1954 konnte der
Bau beginnen. Ein Jahr später feierten die Horwer
Protestanten den Glockenaufzug und die Etnsel
zung ihres ersten Pfarrers.les

3.5.2. Die katholische Kirche in den
Quartieren

Schon vor dem Zweiten Weltkrieg hatten sich die
Bewohner von Kastanienbaum und St. Niklausen
mit Unterstützung des dortigen Verkehrsvereins um
ein Schul- und Kirchenzentrum im Seegebiet be-
müht. ln der Gemeindeabstimmung von 1939 wur-
de das Schulhaus Kastanienbaum abgelehnt. Auch

Bruderklausen-Kirche in Kastanienbaum

der Kapellenbau verzögerte sich wegen des Krie-
ges. Deshalb richtete man in einer Garage des Ho-
tels Kastanien bau m provisorisch ei nen Gebetssaal
ein.lsa Der Plan eines Kirchen- und Schulbaus wur-
de nach dem Krieg vom Verkehrsverein St. Niklau-
sen-Kastanienbaum wieder aufgenommen und
vom Kirchenrat befürwortet.le5 Aus einem Wettbe-
werb grng 1952 ein Projekt hervor, das eine Kirche
mit 300 Plätzen vorsah, ferner eine einfache Kapla-
nei und ein Vereinslokal, vorderhand gedacht für
dìe Filialschule. Die Ausführung hing jedoch von Zu-
wendungen ab.1e6 Erst 1962 konnten die Bewohner
von Kastanien baum ih re Bruderklausen-Ki rche ei n-
weihen.
1970 wurde der ehemalige Biregger Kapellenpavil-
lon im Steinmattli in Ennethorw wieder geweiht.
Auch die Kirche ging also mehr und mehr aus ihrem

179 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. Xll, S. 534
180 ebenda, S.467 und 524
181 GAH Gemeinderechnung 1926, S.7
182 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1926-1961, S. 218:

3. Mai 1936
183 GAH Botschaft des GemeinderateszurAbstimmung vom

2O. De2.1964, S. 3
184 GAH Gemeinderechnung 1964, S. 3f.:Abstimmung vom

2O. Dez. 1964 mit 302 Ja gegen 285 Nein
185 GAH Voranschlag 1971, S. 5
186 Der Beitritt zum Zweckverband wurde anders als die Fi-

nanzierung in der Abstimmung vom 20. Dez. 1964 mit 534
Ja gegen 69 Nein angenommen

187 GAH Gemeinderechnung 1974, S. B
188 GAH Gemeinderechnung 1979, S. 11

189 Willy Brändly, S.350; siehe auch Tabelle 1: Bevölkerung
190 STALU Akten 34/336D Erzìehungswesen: Organisation,

Protestantischer Religionsu ntenicht
191 Willy Brändly, S. 397
192 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XV S. 295
193 Angaben Protestantisches Pfarramt
194 PfA Pfarrei-Chronik, Bd. ll, Kirchgemeindeversammlung

vom 9. Nov 1941. Einweihung am 16. Nov 1941

195 PfA Pfarrei-Chronik, Bd. ll, Juli 1952
196 ebenda, Dezember'1952
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angestammten Zentrum ins Quartier hinaus und
half dort die Zusammengehörigkeit festigen, wobei
sie sich auch auf bereits bestehende Kapellen ab-
stütZe wie im Winkel, im Längacher ìm Blinden-
und im Altersheim und im Pfarreizentrum.lsT

Kapelle im Winkel

Kapelle im Längache¡ 1932 anstelle des.Chäppeli' der
Waldbrüder errichtet

3.6. Die Wirtschaft der Nachkriegsjahr-
zehnte

3.6.1. Wiederbelebung von Gewerbe und
lndustrie

Am Ausgang des Zweiten Weltkrieges stand man
auf privater wie auf staatlicher Seite überall vor der
Schwierigkeit, die Wirtschaft unter normalen Bedin-
gungen wieder in Gang zu setzen.
ln Horw ging es wie schon in der Zwischenkriegs-
zeit vor allem um Arbeitsbeschaffung für das Bau-
gewerbe. Parallel dazu liefen die Bemühungen des
Bundes zur Wohnbauförderung, die 1945 wegen
der allgemeinen Wohnungsnot auch auf das private
Bauwesen ausgedehnt wurde.1e8 Der soziale Woh-
nungsbau diente sowohl der Arbeitsbeschaffung
wie auch dem Versuch, gunstigen Wohnraum zur
Verfügungzu stellen. ln Horwwaren dafürdie Land-
reserven der Korporation in der Talebene von ent-
scheidender Bedeutung. Fast alljährlich gab die
Korporation für den genossenschaftlichen Woh-
nungsbau, hauptsächlich für die Baugenossen-
schaft "Familie,, Parzellen ab.1es

Auf dem Bauprogramm der Gemeinde standen
1949 im weìteren die Schwendelbergstraße (1965
fertiggestellt), das Schulhaus Allmend und der Bau
der Wasserversorgung in die Biregg.'z00 Gleichwohl
wurde das Jahr 1949 noch einmal ein Krisenjahr mit
Arbeitslosenzahlen, die an dìe Vorkriegszeit erin-
nerten. Besonders die Ziegelwerke hatten nach
einem kurzen Aufschwung unter diesem neuerli-
chen Rückgang der Bautätigkeit zu leìden. Die Ar-
beìt mußte für mehrere Wochen unterbrochen wer-
den.201

Schon 1950 konnte der Gemeinderat mit Befriedi-
gung einen Aufwärtstrend feststellen.202 Von 1950
bis 1960 verdoppelte sich die Zahl der Haushaltun-
gen beinahe. Der Bevölkerungszuwachs betrug
650/o; das war die höchste Zuwachsrate im ganzen
Kanton.2o3
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Tabelle 10: Pendler

in Horw wohnhafte
Erwerbstátige inkl.
Landwirlschaft

Wegpendler Zupendler Erwerbstätige
in Horw

von Horwern
besetzte Stellen

1919
1 950 752
1 960 3203

4471 2670
1 980 5442

Quellen: Statistisches Quellenwerk, Heft 1,281, 383, 711

Statistisches Amt, Tabelle 6,04 (1970)

ln Zusammenarbeit mit der landbesitzenden Kor-
poration bemühte sich die Gemeinde auch, lndu-
strie und neue Gewerbe in Horw anzusiedeln204, vor
allem deshalb, um eine allzu einseitige Entwicklung
in Richtung reine Wohngemeinde zu verhindern.
Dìe Bestrebungen gìngen auch dahin, das Gewer-
be weniger ausschlìeßlich auf die Baubranche aus-
zurichten.205
Ein Beispielfür die Schwierigkeiten, aber auch für
die Bemühungen, lndustrie nach Horwzu bringen,
sind die Kontakte mit der Firma Schindler-Aufzüge.
Die Verhandlungen 1952/53 scheiterten am Land-
preis.
lhre ersten Landverkäufe an Gewerbebetriebe hatte
die Korporation 1945 getätigt, und zwar an ein Coif-
feurgeschäft, an die nFuga, sowie für ein Schlacht-
haus an der Grisigenstraße.206 Die Casanìn AG fur
chemisch{echnische Produkte (Klebstoff) war auf
dem alten Glashüttenareal untergebracht. 1951

und 1955 wollte sie sich vergróßern. 1965 zog sie
aus Horw fort. Das Areal wurde von der Kopp-
Bauunternehmung übernommen.207 1949 siedelte
sich dìe Baufirma Marti in Horw an, zuerst auf
Pachtland und seit 1956 in viel größerem Ausmaß
auf Land, das sie von der Korporation gekauft hat-
te.208 1950 gründeten Handwerker aus der Korpora-
tionsgemeinde die Bau GmbH Horw als Selbsthilfe-
organrsation. lm gleichen Zeitraum kam auch die
Küchenfirma Walthert nach Horw'os, zuerst in die
ehemalige Glashütte, um dann an der Bahnhofstra-
ße zu expandieren. Unterdessen hatten die Ver-

772 750
169 1291

1 983 1602

1217 3098 1 881

handlungen mit der Stahl- und Maschinenbau AG
1954 zum Landkauf von der Korporation geführt;
1972 kam es unter der neuen Firmenbezeichnung
Dytan zu einer Erweiterung.210 Auch die Ziegeleì
profitierte vom allgemeinen Bauboom und sicherte
sich weìtere Rohstoffreserven in Grisigen durch
eìnen Waldabtausch mit der Korporation.2ll Seither
konnte der Betrieb ausgebaut und modernisiert
werden.212

197 Ausführliche Beschreibung bei Franz Stucki, S, 43-53
198 STALU A4 F7 Arbeit CVS: Bundesratsbeschluß vom

5. Okt, 1945
199 KA Korporationsprotokolle, Bd. Vl, S. 458f. (1944), S. 553

(1946), Bd Vil, S. 131f. (1e4e), S 318 (1955), Bd Vlll,
S. 226f. (1961) und GAH Gemeinderechnung 1956, S. 20

200 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XVl, S. 930
201 GAH Gemeinderechnung 1949, S.5
202 GAH Gemeinderalsprotokolle Bd. XVl, S. 993
203 Siehe Tabelle 1: Bevólkerung, S. 206
204 GAH 2410 Gemeinderat Korrespondenzen 1956-1968
205 KA Korporationsprotokolle, Bd. Vll, S. 242f. Siehe auch

GAH Gemeinderatsprotokolle Bd, XlX,4. Febr. 1960: lndu-
striekommission der Gemeìnde

206 ebenda, Bd. Vl, S.492f.
207 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XVlll, S. 54f. und Ge-

meinderat Korrespondenzen H 1.6

208 KA Korporationsrechnung 1950, S.21 und 1956, S.20
209 KA Korporationsrechnung 1954, S.21
21O KA Korporationsprotokolle, Bd. Vll, S. 320 und Bd. Xl,

211 KA Korporationsrechnung 1954, S.21
212 F@nz Stucki, S. 117f. Siehe auch Kapìtel 2.4.2. Gewerbe

und lndustriebetriebe
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Schon 1954 und dann 1961, nach zweijährigenzä-
hen Vorbereitungen, kam es zu Verträgen zwischen
der Korporation und der Schindler Bauunterneh-
mung.213 Eine Erweiterung auf Korporationsland
scheiterte 1964 an der Korporationsversamm-
lung214, die allmählich um ihre Landreserven fürch-
tete.
Die Betriebsgründungen des ersten Nachkriegs-
jahrzehnts betrafen hauptsächlich Firmen des Bau-
gewerbes, ferner Metallbau und Elektroapparate.
Sie lagen vor allem im Talboden zwischen Bahnlinie
und Allmendstraße, im Wegmattland, in der Ebenau
und schließlich entlang der Kantonsstraße vor dem
Bahnubergang nach Ennethorw.
Die Tabelle 13 über Betriebe und Beschäftigte be-
stätigt, daß in den Jahren seit 1955 die Anzahl der
Gewerbe- und lndustriebetriebe nur unbedeutend
schwankte. Dieser Sektor blieb relativ stabil. Die
Zahl der Beschäftigten stieg Mitte der sechziger
Jahre vorübergehend etwas an, nahm aber nach-
her genau wie die Betriebszahl sogar ab.
Der Dienstleistungssektor veränderte slch vor '195S

verhàltnismäßig langsam. Neue Láden, die Einrich-
tung der Darlehenskasse in bescheidensten Ver-
hältnissen (1929), die Eröffnung der Kantonalbank-
filiale (1947), Architekturburos und kleinere Han-
delsfirmen markieren diesen Weg. 1965 gab es
mrttlerweile drei ÄrZe und einen Zahnar4, 1986
praktizrerten acht Arzte und fünf ZahnàrzIe.
'1969 zog die Migros in einen großen Neubau auf
der Liegenschaft der '1966 abgebrannten Sägerei
ein. lm Gastgewerbe kam es zu Um- und Erweite-
rungsbauten in allen bestehenden Betrieben. Neu-
eröffnet wurden das Café Zentrum 1953, das Hotel
Felmis 1961, das Cafe Carrera im neuen Coop-
Haus 1968 (die Konsumgenossenschaft hatte ihr
erstes Lokal schon 1905 eingerichtet), die Restau-
rants Eule in Ennethorw 1971 und Enzianam neuen
Dorfplatz 1981.'z15

Nachdem ein erster Schub in den 1950er Jahren
neues Gewerbe und neue lndustrie gebracht hatte,
verlagerte sich jetZ der Aufschwung immer mehr
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auf Dienstleistungsbetriebe. Diese umfaßten 1965
etwa einen Drittel aller Beschäftigten, 1975 bereits
mehr als die Hä|fte, und dieser Trend hält immer
noch an. Eine neue Welle von Gescháftseröffnun-
gen ist seit dem Ende der siebziger Jahre zu beob-
achten. Banken, Sport- und Kleidergescháfte, Arzt-
u nd Zahnar Ap raxe n sowi e Ve rsich e ru n g e n dec ke n
Bedurfnisse ab, die durch die große Bevólkerungs-
zunahme zwischen 1950 und 1970 entstanden
sind.216 Die Mehrheit der Horwer Berufstätigen fin-
det jedoch ihren Arbeitsplatz nach wie vor außer-
halb der Gemeinde, hauptsächlich in Luzern.217
Horw mit seiner bevorzugten Wohnlage hat nur in
beschränktem Maße die Möglichkeit, weitere Be-
triebe anzusiedeln.

3.6.2. Die Landwirtschaft

Unter dem Eindruck der kriegswirtschaftlichen Ver-
sorgung hatte man im neuen Wirtschaftsartikelvon
1947 in der Bundesverfassung die Grundlage für
staatliche Eingriffe in die Landwirtschaft geschaf-
fen. Beispiele sind das Bodenrechtsgesetz und das
Landwirtschaftsgesetz von 1951.218 Mit den Regio-
nalplanungsstudien kamen auch Bemühungen in
Gang, die landwirtschaftliche Nutlläche zu erhal-
ten.21s

Dennoch sind in den letzten drei Jahrzehnten auf
d i esem Sektor g roße Ve ränderu n gen festzustel len.
Sie wurden verursacht durch die Bauentwicklung
der Nachkriegsjahre, durch Landflucht und durch
den Zwang zu rationellerer Bewirtschaftung. Die
Betriebszahl sank um mehr als die Hälfte, während
die landwirtschaftliche Nutlläche in Horw etwa um
einen Viertel abnahm.,,o Besonders gefährdet
durch die Bautätigkeit wurde das landwirtschaftli-
che Gebiet rn bestimmten Siedlungsräumen (Bi-
regg, Steinen-Spitz-Rainli, Althof-Stirnrüti, Stegen-
Felmis, Kastanienbaum und Winkel).rr1
lnsgesamt hat sich die Verteilung des bäuerlichen
Bodens durch Zusammenlegung so verändert, daß
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die mittlere Betriebsgröße von 590 a (1929) auf
897 a (1980) anstieg und die Mehrheit der Betriebe
nun uber 5 ha Land umfaßt. Der Rindviehbestand
blieb seit der Zwischenkriegszeit auf uber 900
Stück, Schweine- und Schafzucht nahmen zu. Seit
dem Höhepunkt in den 1970er Jahren geht der
Tierbestand zurúck. Die Landwirtschaft, am Anfang
des 20. Jahrhunderts noch der Haupterwerbs-
zweig, bot als Folge der Mechanisierung immer we-
niger Arbeitsplätze. 1975 waren es noch etwa
60/0.222 Die Zahl der Gemüse- und Pflanzgärtnerei-
en nahm auf neun zu. Seit 1981 wird die Landwirt-
schaft, die das Landschaftsbild auf der Horwer
Halbinsel prägt, nun auch durch die gesetzlichen
Vorschriften der Zonen- und Raumplanung gesi-
chert.

3.6.3. Die Korporation im 20, Jahrhundert

lm Verlauf des 19. Jahrhunderts hat sich die wirt-
schaftliche Bedeutung der Korporation verändert.
Der Anspruch der Korporationsbürger auf Nutznie-

213 KA Korporationsprolokolle, Bd. Vlll, S. 235
214 KA Korporat¡onsprotokolle, Bd. lX, S.415
215 Zu neueren Betrieben siehe auch FranzStucki, S. 112-121

216 Blickpunkt Nr. 20, Dez. 1981 und Nr. 22, Juni 1982. Siehe
auch Ergebnrsse der Detailhandelsstudie der Regional-
planung Luzern, 1. Teil, 1973, S. 14,51 f. und 69

217 GAH Volkszählung 1980: 2309 von total 5442 Berufstäti-
gen arbeiteten in Luzern

218 Handbuch der Schweizer Geschichte, Bd. ll, S. 1185

219 PLUNA, Stufe ll, 1957, S. 108
220 Siehe Anhang, Tabelle l2: Landwirtschaft
221 Siehe Karte 3: Etappen der Überbauung, S. 283
222 Siehe Anhang, Tabelle 13: Betriebe und Beschäftigte
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Verwaltung und Bürger der Korporation Horw auf der Buholzerschwendi, 1910. ln der lVitte Gemeindeammann Magnus Studhalter
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ßung war nicht mehr primär auf den Naturalnutzen
ausgerichtet. Viele Korporationsbürger wohnten
überhaupt nicht mehr in Horw Besonders deutlich
wird diese Entwicklung in der Frage, wer das Recht
habe, Strecken zu ersteigern. 1891 hatten sich die
Besitzer der Realrechtshófe dafür wehren müs-
sen.223 lm Reglement von 1906 wurde ihr Recht be-
stätigt. Neu war dagegen, daß Strecken auf der All-
mend und im Hochwald alle zehn Jahre (also nicht
mehr lebenslänglich) versteigert wurden.22a 1926
dehnte man das Steigerungsrecht ganz allgemein
auf nliegenschaftsbesitzer in der Gemeinde, aus
(s30)
Die Nutzungsberechtigung selbst erfuhr indessen
erst im Reglement von 1966 jene Erweiterung, auf
welche die jungen Korporationsbürger schon zu
Beginn des 19. Jahrhunderts gedrängt hatten. Jetzt
wurde nämlich dieAltersgrenzeauf 2O Jahre herab-
gesetzt ($25). Eine gewisse Begrenzung lag darin,
daß der Anwárter wieder im Kanton Luzern wohnen
mußte (früher in der Schweiz). Neu war auch die
ausdrückliche Forderung, daß angemessene Beì-
träge für öffentliche, gemeinnützige und kulturelle
Zwecke zu verwenden seien ($24).
Die wichtigste Einnahmequelle der Korporation
blieb zunächst der Holzverkauf. Der Hochwald lìe-

ferte den entsprechenden Rohstoff, der auch nach
dem Zweiten Weltkrieg als Bau- und Brennholz gu-
ten Absatz fand. Die Lehmausbeutung gewann
durch die Horwer Ziegelwerke an Bedeutung. Der
Verkauf eines größeren Lehmgebietes sicherte
1920 den Vorrat für die Ziegelwerke; ein Landab-
tausch kam 1954 zustande. Weitere Verkäufe mußte
die Korporation 1968 ablehnen, weil inzwischen
auch der Naturschutz Bedenken erhoben hatte.225

lm Ersten Weltkrieg hatte die Korporation für Ein-
wohner, die keinen Garten besaßen, auf der All-
mend Pflanzstücke zur Verfügung gestellt."u Bald
zeigte sich auch, daß weiteresAllmendland entwäs-
sert und trockengelegt werden mußte, um es besser
nutzen zu können.227 Dieses Projekt der zwanziger
Jahre und der Ausbau der Waldstraßen machten

die Korporation in Zeiten der Arbeitslosigkeit zu
eì nem wichti gen Arbeitgeber.
Vereinzelte Landverkäuf e zu Bauzwecken hatten in
den 1920er Jahren wieder eingesetzt."' Nach dem
Zweiten Weltkrieg ermöglichten sie den genossen-
schaftlichen Wohnungsbau und eine rasche Erho-
lung von der Stagnation im Bau- und im übrigen
Gewerbe.2'e Die Korporation als Landbesitzerin im
Talboden spielte schließlich auch eine entscheiden-
de Rolle bei der Ansiedlung von lndustrie und beim
Ausbau zentraler Gemeindeanlagen (Schulhäuser
und Gemeindehaus). Auf dem Korporationsland
der Ennethorwer Allmend entstand zwischen 1973

und 1977 auch das Zentralschweizerische Techni-
kum.23o

Die vielen Landverkäufe in den fünfziger und sech-
ziger Jahren verringerten die Landreserven im Tal-

boden sehr schnell. Deshalb entschied die Korpo-
ration 1970, Land wenn immer möglich nur noch im
Baurecht abzugeben.23l Aufs Ganze gesehen ge-
lang es ihr jedoch, den Umfang ihrer Ländereien
mìt 350-390 ha mehrheitlich zu erhalten, indem sie
schon im ausgehenden 19. Jahrhundert Verkiufe
zu kompensieren trachtete, beispìelsweise mit dem
Kauf des Schwendelbergs 1893.'z32 Durch Regie-
rungsratsentscheid war sie sogar verpflichtet, den
Erlös aus Landverkäufen zu kapitalisieren.233 Meist
geschah dies durch lnvestition in Realersatz. 1918
zum Beispiel wurde die Langmatt gekauft, 1938
und '1957 Wald in Kriens, 1954 folgte der Waldab-
tausch mit den Ziegelwerken, 1955 kaufte man
Ober-Schwesternberg, 1957 und 1969 Wald in der
Biregg. Der Verkauf des Technikumlandes wurde
noch im gleichen Jahr kompensiert durch den Kauf
zweier großer Liegenschaften in Kriens nahe der
Horwer Grenze. 1973 schließlich kaufte die Korpora-
tion das HotelSternen234, dessen Neubau 1986 rea-
lisiert wurde. Der Entscheid zu Beginn des '19. Jahr-
hunderts, den uberlieferten Besitzfür die Nachkom-
men zu bewahren, hat sich in unerwarteter Weise
und unter ganz anderen Voraussetzungen bewährt.
Das unwirtliche Land im Talboden wurde zu be-
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Tabelle 11 : Nutzungsberechtigte Korporationsbürger 1970

Geschlechter

schaft gegründet. 1957 eröffnete die nSeebadi, ih-

ren Betrieb.'z31 1971übernahm die Gemeinde auch
das Strandbad Winkel.
ln dìe Turnhalle des Schulhauses teilten sich mehre-
re Turn- und Sportvereine. Der 1946 gegründete
Fußballclub hatte dabei neben den älteren Turnve-
reinen einen schweren Stand.238 1956 machte er
eine ganze Reihe von Eingaben, weil beim Schul-
haus Allmend kein Fußballplatz vorgesehen war.

Sein eigener Platz "Seefeld" war durch ernen Ver-

trag mit der Korporation Luzern als Landbesitzerin
zwar für weitere zehn Jahre gesichert, doch gab es
dort weder Duschen noch andere Gebäulichkeiten.
1958 wurde der Platz unter Mìthilfe der Gemeinde
instandgestellt, weil es sich gezeigt hatte, daß weder
die Korporation Horw nördlich des Allmendschul-
hauses noch die Stadt Luzern bei der Waldegg
Land abgeben wollten.23e Gleichzeitig mit der Platz-

sanierung verlängerte die Korporation Luzern 1960
den Vertrag für den Fußballclub und den Camping-

223 STALU AIúen312l42J: Gemeindegüter 1891

224 KA Korporationsreglement 1906: $26
225 KA Korporationsprotokolle 1968, S. 76
226 KA Korporationsprotokolle, Bd. lV S. 13f, und 35f.
227 et'enda, S. 100f. (1918), S. 171 f. (1920), Bd, lV: 1941-1943
228 KA Korporationsprotokolle, Bd. lV S. 293f,
229 KA Korporationsprotokolle, Bd. Vl, S, 419,436 und 553
230 Landkauf .1969 in: KA Korporationsprotokolle, Bd. X,

S. 74ff. und S. 104. Siehe auch Franz Stucki, S, 85
231 KA Korporationsprotokolle, Bd, X, S. 

.163 und 180
232 KA Korporationsprotokolle, Bd. ll, 30. April 1893
233 STALU Akten 312142J: Gemeindegüter, Regierungsrats-

protokoll Nr. 1576, 23. Juli 1897
234 KA Korporationsrechnung 1973, S, 4 und Protokolle, Bd.

xl, s. 111

235 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1926-1961, S. 24
und 42; Gemeinderechnung 1926, S. B

236 GAH Wahl- und Abstimmungsverbal 1926-1961, S. 607
237 Siehe auch FranzStucki, S. 107

238 GAH Gemeinderatsprotokolle Bd. XVlll, S.242, 49O,543
und 553

239 ebenda, S.623,633 und 666

Anzahl
Buholzer aÃ

Dürler
aas

2
JJ

Heer 80
Hildebrand 24
Kaufmann '133

Reinhard, Reinhart, Reined 118

Schnider 3

Spengler
16

Elsener
Wero

B

Hófe
Total 614

davon Stimmberechtigte in Horw 169

(Bezüge¡ am 2. 5. 1971 im Kanton Luzern wohnhaft)
(Korporationsarchìv, Protokoll Xl, S 2a)

gehrtem Bauland; der Korporatronsbesitz ermög-
lichte es der Gemeinde, in ihrem Zentrum Bauaut
gaben im lnieresse der Allgemeinheit erfüllen zu
können.

3.7. Freizeit und Kultur

3.7.1. Die Sportanlagen

Schon '1926 setzen sich224 Horwer in einer Petition
an den Gemeinderat für die Errichtung erner öffent-
lichen Badeanstalt am See ein. Ein Jahr später lehn-
te die Gemeindeversammlung das Vorhaben aus fi-
nanziellen Gründen ab.235 Erst Anfang der f ünfziger
Jahre wurde die ldee wieder aufgenommen. Die
Gemeinde beteiligte sich nun aus dem bestehen-
den Badefond an der projektierten Anlage im Steini-
bachried.'36 Als Träger wurde 1955 eine Genossen-

5

r
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Sportanlagen im Steinibachried, 1986

platz TCS am See.240 Der Wunsch nach einer richti-
gen Sportanlage blieb aber gleichwohl bestehen,
zumal immer mehr Vereine eine immer g rößereZahl
von Aktiven aufwiesen. Ein erstes Projekt wurde im
Felmisgebiet geplant; die nötige Zonenplanände-
rungen für eine weiträumige Freizeit- und Sportanla-
ge lehnten die Stimmbürger jedoch 1978 ab. Eine
realisierbareAlternative wurde 1981 dank dem Kauf
von 90 000 m'Land im Steinibachried von der Kor-
poration der Stadt Luzern gefunden. lm Frühling
1984 konnte das fertige Projekt dem Einwohnerrat
und der Bevólkerung vorgestellt werden.241 Zusam-
men mit Seebad, Camping- und Fußballplatz wird
diese Sportanlage ab '1986 im Dorf ein eigentliches
Freizeitzentrum bilden.

3.7.2. Brauchtum und Bildung

Die Freizeitgestaltung in der Gemeinde wird stark
von den Vereinen geprägt. Die vielen kulturellen
und Sportvereine erhielten vor allem nach dem
Zweiten Weltkrieg großen ZulauÍ,1983 waren es be-
reils 74.242 ln festlichen Höhepunkten wáhrend des
Jahres lassen sie altes Brauchtum aufleben oder
schaffen neues. Fasnachtsbráuche werden ge-
pflegt. Volkstümliche Verelne und Chöre treten auf.
Die Dormenchilbiseit 1948 und die Dormenstaffette
seit 1961 finden im Sommer statt, die von der 1g78
gegründeten Eglizunft neu belebte Chilbi und das
Pfarreifest im Herbst.
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Die kulturellen Belangewerden seit 1978 durch eine
gemernderätliche Kommission gefördert. 1979

konnte im Oberstufenschulhaus eine Gemeindebì-
bliothek eingerichtet werden.2a3 Eine Ludothek er-

füllt seit 1980 die Spielwünsche der Kleinen. Nach
ablehnender Volksabstimmung'oo entstand auf pri-

vate lnitìative hin in der traditionsreìchen Papier-
mühle 1981 ein Jugendtreff und ein Kleintheater
Seit '1970 besteht die Organisation für religiöse Er-

wachsenenbildung (OREB). Anfang 1982 gründe-
ten initiatìve Horwer die Volkshochschule.'*u Sie ver-
mittelt nìcht nurWissen, sondern ist offen für die ver-
schiedensten I nteressen der Bevólkeru ng.
Auch die Kirchen stellen sich den sozialen und kul-
tu rel len H erausforderu ngen der ZeiI. Di e p rotestan-
tìsche Kirchgemeinde ergànù, die traditionellen ka-

tholischen Vereinigungen durch Sammlung ihrer
Mitglieder in Kirchencho6 Frauengruppe, Jugend-
gruppe und Kleinkindergarten. ln vielen Bereichen

Selbstportràt von Trachtenmaler Joseph Reinhard (17 49-1824) Selbstporträt von Josef Clemens Kaufmann (1867-1926)
Korporationsbùrger von Horw bekannt als Tier- und
Militärmaler

arbeiten die Kirchen zusammen. lnsgesamt leisten
die Pfarreien einen wichtigen Beitrag zur lntegration
der Neuzuzüger in die Dorfgemeinschaft.
1981 im Verlauf der 75O-Jahr-Feiern in Horw lebten
alte Traditionen wieder auf, neue wurden geschaf-
fen. Das Jahr begann mit zwolf Böllerschüssen von
der Stirnrüti aus. Die Stiftung "erläbe, begryfe, ver-
stoh, lud unter diesem Jubiläumsmotto alle Einwoh-
ner zu ihrem ersten Neujahrsapero ins Gemeinde-
haus ein. Bei diesem Anlaß wird seither jeweils der
nKulturbatzen, - ein Anerkennungs- und Förde-
rungspreis für Kulturschaffende - verllehen. An

240 ebenda, S.675
241 Blickpunkt Nr 30, Juni 1984
242 FranzSIucki,S. 122 und Blickpunkt Nr. 2Z Sept. 1983
243 Blickpunkt Nr. 1, April 1978
244 Abstimmung vom 5, April 1981
245 Blickpunkt Nr 21, Màrz 1982
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einem Wintermarsch und bei der Grenzbegehung
wurden manchem Einwohner Land und Umfang
seiner Gemeinde nähergebracht. Eine Gewerbe-
ausstellung findet seit 1983 ihre Fortsetzung im
Frühlings-, Herbst- und Weihnachtsmarkt im neuen
Dorfzentrum. Viele Sport-, Kinder- und Quartierfeste
standen im Zeichen des Jubiläums. Die Bevolke-
rung traf sich an Musikveranstaltungen. Bilder uber
die Geschichte des Dorfes und Arbeiten von Hor-
wer Künstlern machten den Anfang, die Eingangs-
halle des Gemeindehauses regelmäßig für Ausstel-
lungen zu nutzen. Cabaret und Festspiel schilder-
ten das historische und politische Leben in der Ge-
meinde. Ein Hauptfest, gestaltet von den örllichen
Vereinen, mit Gästen aus den Nachbargemeinden
und der kantonalen Regierung, bildete den Höhe-
punkt des Jubiläumsjahres.2a6 ln den vielen Feiern,
kulturellen und sportlichen Anlässen wuchsen
ldeen, Taten und Freundschaften und verhalfen
dem Dorfleben zu neuen lmpulsen.

346 Jubiläums-Erinnerungen, 750 Jahre Horw, Horw 19Bl

Kinder aus allen Quartieren der Gemeinde

750 Jahre

1231-1981
Ju biläums-Signet

Jubiläumstale[ Entworfen von Heini Lamparter

Ruckblick

Die großen polrtischen Veränderungen und ihr Nie-
derschlag in den Kriegswirren am Anfang des 19.

Jahrhunderts und noch einmal zur Sonderbunds-
zeit trafen zwar den Menschen auch in Horw, er-
schwerten sein Schicksal, änderten aber an seiner
konkreten Lebenssituation in dieser Gemeinde we-
nig.
Bürgerrecht und Gemeindeorganisation erfuhren
in der ersten Jahrhunderthälfte ein wahresWechsel-
bad von Fort- und Rückschritten. Die freiheitlichen
Gesetze schufen zwar neue Voraussetzungen in
Wirischaft und Bildung. Das Dorf aber blieb eine
typische Bauerngemeinde. Arbeit und drohende
Armut bestimmten Alltag und Lebensgefühl. Die
Bevólkerung war seßhaft und begegnete Fremdem
eher ablehnend. Neue Gewerbe waren selten. Ver-
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änderungen wurden nach Möglichkeit hinausgezö-
gert. Gewerbe- und Niederlassungsfreiheit setzten
sich nur langsam durch. Die Auswirkungen der in-

dustriellen Revolution, im nahen Kriens seit 1850
u nu berseh ba6 erreichten Horw nicht. N u r verei nzelt
wagte ein Mann des Gewerbes den Schritt zum in-

dustriellen Betrieb. Der einzige Fabrikbetrieb, die
Papiermühle, mußte sogar schließen. lm "19. Jahr-
hundert haben wir uns das Dorf auf der Halbinsel
zwischen Luzern und Pilatus noch ganz von der
Landwi rtschaft geprägt vorzustellen.
lm letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, nach einer
allgemeinen Krise, setle ein gleichmäßiges und
stetiges Wachstum von Bevólkerung und Wirtschaft
ein. Die Nähe der Stadt Luzern war für den Absatz
der landwirtschaftlichen Produkte von Vorteil. Das
Fehlen einer domìnierenden lndustrie verminderte
die Anfälligkeit für Krisen und konjunkturelle
Schwankungen. Um die Jahrhundertwende kön-
nen wir in allen Bereichen eine rege Betriebsamkeit
feststellen. Wirtschaftliche und technische Neue-
rungen fanden allmählich ihren Niederschlag. Dem
Bevólkerungszuwachs entsprachen der Auf-
schwung des Gewerbes und die Bautätigkeit im
Dorf und am See. Das Leben des Horwers verän-
derte sich in dieser Zeit einer ersten Wirtschaftsbìü-
te. Nur noch eine Minderheit gehörte zum Bauern-
stand. Viele Einwohner waren von außen zugezo-
gen. Der Arbeìtsrhythmus der Menschen hatte sich
geändert durch seine Tätigkeit in lndustrie und Ge-
werbe. Eisenbahn und Eleldrizität eröffneten neue
Möglichkeìten. Horw erlebte vor dem Ersten Well
krieg ein Jahrzehnt der Blüte. ln diese Zeit der wirt-
schaftlichen Neuerungen fällt die erste Phase des
lnfrastrukturausbaus der Gemeinde. Straßen, die
Wasserversorgung und ein neues Schulhaus muß-
ten gebaut werden.
ln der Zwischenkriegszeit ging das Bevólkerungs-
wachstum ungebrochen weiter Das Gewerbe
nahm zu. Die Krise der dreißiger Jahre belastete
dann Gemeinde und Bevölkerung gleichermaßen.
Dank einer sorgfältrgen und sparsamen Arbeitsbe-

schaffung konnten jedoch die negativen Folgen in

Grenzen gehalten werden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg beschleunigte sich
das Bevolkerungswachstum in bisher unbekann-
tem Ausmaß. Die ständig steìgende Zahl von Neu-
zuzúgernspiegelt sich in der unaufhörlich drängen-
den Schulraumfrage. Dre Gemeinde - bis zum Er-
sten Weltkrieg locker bebaut - wuchs im Talboden
zu einer geschlossenen Siedlung zusammen und
erreichte zahlenmäßig städtische Größe. Der Mas-
senzustrom von Eìnwohnern führte zu neuen Bau-
formen, zur Entstehung von ganzen Quartieren, zur.
drìngenden Errichtung von Straßen und zum Wei-

terausbau der lnfrastruKur in regionaler Zusam-
menarbeit. Die Gemeinde drohte ihren Zusammen-
halt zu verlieren. Bevölkerungszusammensetzung
und politische Strukturen gerreten in Bewegung,
Neue Formen des Zusammenlebens mußten ge-
funden werden. Die Verwaltung der Gemeinde wur-
de in Sonderorganisationen geregelt, die politische
Mitsprache durch die Einführung des Einwohner-
rats gewáhrleistet.
Das letZe Jahrzehnt zeigt im Bevölkerungswachs-
tum eine Beruhigung. Die wichtigsten lnfrastruktur-
aufgaben sind erfüllt. Die Gemeinde wird gestärkt
durch ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl,
das ìn vielfältigen kulturellen Organisationen seinen
Ausdruck findet. Der Charakter der Gemeinde aìs
Dorf mìt geschützter Landwirtschaft, Gewerbe, we-
nig lndustrie und bevorzugter Wohnlage bleibt er-
halten.

I
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Tabelle 1 2: Landwirtschaft

Jahr Betriebe Nutz- Betriebs-
fläche größe bis 1-5 5-10'10-20 über
total in a Ø in a .1 ha ha ha ha 20ha

Rind
total

davon Schweine Schafe
Kühe

Ziegen Bienen-
stöcke

1876 570 445 103 11 95
1 896 787 122 61 236
1929 109 64 310 590 11o/o 380/o 43o/o 17o/o 964 743 410 Áo

1939 113 539 19o/o 33o/o 450/o 160/o

1955 90 58 410 649 70/o 21o/o 43o/o 190/o

1 956 904 638 572 30 13 187'1965 77 48 818 634
1 966 965 655 671 at 245
I 07^

1978 970 849 222 38 241
1980 49 43 953 897 4o/o 50/o 170/o 22o/o 10/o

983 883 509 539 175 53 247

Tabelle 13: Betriebe und Beschäftigte'1905-1985

1905 1939
Besch. Betr. Besch. Betr

1 955
Besch. Betr

1 965
Besch. Belr

1975
Besch. Betr

1 985
Besch. Betr

Sektor I 495 124 210 177 65 184 62

Sektor ll 333 95 729 126 6.1 128 762 105 830 103

I ndustrie, Handwerk, Bergbau
Baugewerbe

92
36203

758 478
284

63
42

536
294

64
39

Sektor lll 154 46 287 91 423 107 1080 208 1634 254
Handel, Banken
Planung, Beratung
Versicherungen

Verkehr, Post
Gastgewerbe

Gesundheitspflege
Erziehung
Sport
öffentliche Verwaltung

38 21

104 21

124

1 06 51 132 51 496 137 s96 .156

'136 25 201 29 178 27 217 30

45 15 90 27 406 44 821 68

Total ll u. lll 481 138 732 139 1 0.1 6 217 1384 235 1842 313 2464 357

Total 982 265 1 594 2003 368 2648 419

Quellen: Statistisches Quellenwerk 1905 - Heft3; 1939 - Heft 101; 1955 - Heft31B; 1965 - Heft412; 1975 und 19BS - aus (noch)
unveröffentlichten Quellen des Statistischen Amtes
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Anhang 1:
Die Pfarrer von Horw

Christian (erwähnt als Zeuge in Urkunden).
Burkhard von Meersburg (erwähnt als Zeuge in
einer Urkunde. Jahrzeitbuch 16)
Ulrich von Ruoda, Kirchherr (QW l/2 S32 N 1097)
Markward von Ruoda, Kirchherr (QW l/2.672 N
1370 und 678 N 1384)
Jakob (erwähnt im Jahrzeitbuch von Eschen-
bach)
Heinrich, Kirchherr (erwähnt als Zeuge in einer
Urkunde)
Rudolf Wig (RP 1.254 r)

Johann Huninger (er wird dem Bischof durch Kö-
nig Sigmund empfohlen. Annatenregister 81 N
tÊ E\

Heinrich Bürer (Annatenregister 217 N 23OB)
Johann Schnider oder Johannes Sartoris (Ver-
trauter des Schultheißen Heinrich von Hunwil. Er
verbrachte ein Jahr bei Bruder Klaus. Annatenre-
gister 218 N 2326; Omlin 459)
Hans Grimm (Stellvertreter für Johann Schnider
während dessen Jahr bei Bruder Klaus. Rp
58.311 v)

Johann Schnider (wie oben)
Johann Berger (Kämmerer des Kapitels. Anna-
tenregister 2.19 N 2352)
Ludwig Zukås, Magister (Annatenregister 220 N
2361)
Konrad Uffenhofer (vorher Vikar in Kirchbühl bei
Sempach. Er tauschte mit Zukås die pf ründe. An-
natenregister 220 N 2364)
Adam Koit (Feldpfaner bei Grandson, Pfarrer in
Ruswil. Er tauschte mit Uffenhofer die Pfründe.
Annatenregister 220 N 2369)
Eucharius Liebetzer (RP 9.78v)
Peter Wiman aus Zug
Hans Schnider aus Sempach
Heinrich von lnwil
Lüpold Leinen
uHerr Hans"
Hans Jakob Heinz
Christof Binder
Hans Leu
(?) Lukas Berchtold aus Ruswil (Omlin 145)
Jakob Bachmann
Franz Wagner

1579-1581 Martin Feer aus Kùßnacht (Omlin 237)
1581-1584 Hans Leeman aus Zug (lten '1 . 298)
1584-1 585 Gabriel Biedermann von Beinwil
1585-1586 Jakob Lindacher
1586 Franz Wagner (RP 40.27 r)
1587 Oswald Schmid von Hochdorf
.1 587-1588 Heinrich Ohnsorg aus Baar (Omlin 437)
1588-1589 Oswald Schmid
1589 Martin Häffelin aus Konstanz
1589-1592 Oswald Schmid (RP 41 .437r; RP 43.39v)
1592 Melchior Christen
1593-1594 Albert Rymli
1594-1595 Oswald Egli aus Hochdorf
ca. 1595-1598 wahrscheinlich Konrad Burkard aus Bremgar-

ten (Omlin .1BS)

1599-1606 Zacharias Rissi aus Luzern
1607 -1 628 Johann Habermacher
1628-1631 LorenzAngliker
1631 -1642 Johann Schnider
1642-1648 Johann Heinrich Sidler
1648 Johann Peter Schell (RP69.1 61 r)
1 648-'1653 Johann Jakob Amrein aus lVeggen
1653-1687 Johann Leodegar Bürgi
1687 -1732 Lorenz Maugwiler
1 7 32-1 7 44 Josef Jost Scherer
1744-1765 Johann Jakob Lindegger
1765-1768 Alois Niklaus Ludwig Maugwiler aus Luzern
1 7 68-1 7 7 4 Franz Xaver Michael Entlin
1774-1777 Johann Peter Josef Thüring
1777-1784 Jakob Alphons Herzig
1784-1791 Melchior Anton Gloggner aus Luzern
1 791 -1 81 5 Anton Josef Xaver Weingartner aus Luzern
1815-1825 Georg Sigrlst
1825-1832 Fidel lmhof
1832-1851 Josef Anton Stocker
1851-1866 Niklaus Limacher
1866-1873 JosefAmbühl
1873-1881 Josef Schwarzenberger
1 881 -'191 1 Jost Alois Furrer
1912-1928 JakobZemp
1929-1966 Johann Estermann
1966-1977 Hans Knüsel
1978- Thomas Frei

1234,1238
131 0

1314-1320
1321-1327

1 350

1367

1415
1 419

1s01,1502
1515,1518
1 543
1 543
1 543
'1548

1 549- 1 551
tÕ5 I

1553,1559
1565-1572
1572,1579
1575-1574

I

1 438- 1 453
1454-1477

1477-1478

1478-1480
1480-1487

1487-1490

.1490-1493

1 493-1 501
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1412

1416-1420

1421

Anhang 2:
Die Landvögte von Kriens und Horw

1396,1402

Hans von Rotsee (RP 1.450v; cod 6860.789b,
790)
Hans Holdermeyer (RP 1.451 v; cod 6860.
790-791)
Ludwig von Wìl (RP 1 .453 r; cod 6860.79.1)
Klewi Hug
Heinrich Kloß
Wernher von Meggen
Balthasar Gürber
Hans Wirz
Hans Frischisen
Hans Holdermeyer
Hans Reinhart
Hans Hutter
Hans Reinhart
Hans Hutter
Niklaus Sindli
Marx Honberger
Wendelin Sonnenberg
Hans Hug
Marx Honberger
Maurìz Kloß
Leodegar Pfyffer
Jakob ab Yberg
Hans Allmender
Jost Pfyffer
Sebastian Feer
Jakob an der Allmend
Heinrich Bircher
Ludwig Pfyffer
Ludwig Küng
Melchior Frischisen
Jost am Rhyn
Jakob Hankrat
Hans Heinrich von Laufen
Ludwig Küng
Hans Spengler
Martin Kutt
Hans Meyenberg
Jakob Zimmermann
Jakob von Matt (in seinem Namen gibt Rechnung
Kaspar am Rhyn).
Sebaslian Holdermeyer
Jakob Zimmermann
Hans Feer (für ihn gibt Rechnung Peter Feer)
Ulrich Uttenberg
Kaspar Bißling
Niklaus Bircher
Beat Schumacher
Ulrich Venturi

Burkard Egerder, Landvogt von Horw (RP 1 .1 54 r
und 192r; Jahrzeitbuch 15)

Walter von Honrein (Segesser, Rechlsgeschichte
1.471)
Hartmann von Stans (RP 1.274r,275r,276r,
277r, 278r', Rechnungsbuch der Vögte cod
6855.40,134)
Walther von Hunwil (RP 1 27Bv) Erster Landvogt
der neu gebildeten Landvogtei Kriens-Horw
Welti Meyer (RP 1 .279v,327 r; cod 6855,135)
Anton Russ (cod 6855.1 35)
Hans Köly (RP 4.66r, 82v; cod 6855.184)
Werner Michelmann (RP 4.105v, 130v, 144v;
cod 6855. 196)
Hans Hofstetter (RP 4.153r, 161v, .174v; 

RP

54.6 v; cod 6855.236, 237 , 24O)

Claus Gürber (RP 4.183v; Rechnungsbuch cod
6860. 763-764)
Niklaus von Büren (cod 6860,765)
Heinrich Haas (cod 6860.766-767)
Hans Schlierer (cod 6860.768)
Heinrich Hasfurter (cod 6860.769)
Peter Goldschmid (cod 6860.769)
Hans Vogt (cod 6860.770-771)
Hans von Meggen (cod 6860.771 -773)
Caspar von Hertenstein (cod 6860.774)
Hans von Meran. Er starb im Amt (cod 6860.776)
Rudolf Zoger (cod 6860.7 77 -77 9)
Jost Bramberg (cod 6860.780-781)
Hans Holdermeyer (cod 6860.7 81 -7 82)
Hans Russ (cod 6860.782-783)
Hans Schürpf (RP 1,400v; cod 6860.783-784)
Heinrich Keller (RP .1 

,401 v; cod 6860,784-785)
Hans Tussy (RP 1.403v; cod 6860.785-786)
Ulrich Kuhn (RP 1.405v; cod 6860.786-787)
Hans Tussy (RP 1.406v; cod 6860.787)
Hans Trüber (RP 58.357; cod 6860.788)
Jörg Schöch (RP 1.443r; cod 7BB)

Jakob von Wil (RP 1 .444r;cod 6860.789)
Anton fihönya) Bily (RP 1 .445r; cod 6860.789)
Hans Marty (RP 1 .446r: cod 6860,789, TBBa)

Hans von Meggen. Für das zweite Jahr war Peter-
mann von Meggen seìn Statthalter (RP 1.447r;
cod 6860.7BBa)
Klewi Hug (RP 1 .448 r; cod 6860.789 b)

1495-1497

1497-1499

1 499-1 501
1 501 -1 503
1 503-1 505
1 505-1 507
1 507-1 509
1509-1511
1511-1513
1513-1515
.1515-1517

15.17-1519
1519-.1521
1521-1525
1525-1527
1527-1529
1 529-1 531
.1531-1533

1 533-1 535
1 535-1 537
1 537-1 539
1 539-1 541

1541-1543
1 543-1 545
1545-1547
1547-1549
1 549-1 55 1

.1551-1553

1 553-1 555
.1555-1557
.1557-1559
.1559-1561

1 561 -1 563
.1563-1565

I 5b5- I bb/
1 567-1 569
1 569-1 571

157 1 -1 573
1573-1575

1422-1423
1423 1424
1424-1427
1427-1430

1 430-1 433

1433-1437

1437-1439
1439,1445
1445 1447
1447,1449
1449-1450
1 450-1 453
.1453-1458

1 458-1 459
1 460
1 461 -1 465
1465-1467
1467-1469
1469-1471
147 1 -1 473
1473-1475
1475-1477
1477-1479
1479,1481
1 481 -1 483
1 483-1 485
1485-1487
1487-1489
1489-1491
1 491 -1 493

1575-1577
1577,1580
1580-.1581
1 581 -1 583
1583-.1585
1585-.1587
1 587-1 589
1 589-1 5911 493-1 495
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1591-1593 Hans Jans
1 593-1 595 Ulrich Venturi
.1595-1597 HansJans
1597-1599 Sebastian Krämer
1599-1601 HansJans
1601-1603 Jakob Zimmermann
1603-1605 Anton Has
1605-1607 Ludwig Spengler
1607-1609 Hans Albrecht Segesser
1609-161 1 Jakob ZimmeTmann
16.1.1-1613 Jost Hartmann
1613-1615 Fridolin Ulrich
1 6'15-1 61 7 Peter Has
.1617-1619 LuxSchindler
1619-1621 JakobvonWyl
1621-1623 Hans Haftmann
1623-1625 Hans Dürler
1625-1 627 Josef Schilliger
1627-1629 Niklaus Schwyzer
1629-1631 Georg Balthasar
1631- 1633 Hans Jakob Entlin
1633-1635 Jost Hartmann
1635-1637 Onofrio Bürgi
'I 637-1 639 Jakob Wissling
1639 1641 Balthasar Plyffer
1641-1643 Niklaus Hartmann
1643-1645 Jost Melchior zur Gilgen
1645-1647 Ludwig Dürler
1647-1649 Jostam Rhyn
1649-1651 Wendel Ludwig Schumacher
1651-1653 Jost Pfyffer
1653-1655 Josef an der Allmend
1655-1657 HansWalther Pfyffer
1657- 1659 Hans Ludwig Meyer.1659-1661 

Heinrich Renward Göldlin
1661-1663 Hans lvlartin Schwyzer
1663-1665 Anton Schwyzer
1665-1667 Jost Rudolf Kündig
.1667-1 669 Jakob Christoph Kloß, starb; Statthalter Hans

Ludwig Feer
1669-1671 Leodegar Schumacher
167 1 -1 673 Franz Lorenz von Fleckenstein
1 673-1 675 Christof von Sonnenberg
1675-1677 Hans lVelchior Hartmann
1677-1679 Niklaus Kloß
1679-.1681 Jost Bernard Pfyffer
1681-.1683 Johann Ludwig Cysat
1683-1685 Johann Ludwig Cysat
1 685-1687 Franz Melchior Hartmann
1687-1689 Franz Ludwig Hartmann

1689-1691 Josef Christoph Pfyffer
1691- 1693 Franz Rochus an der Allmend
1693-1695 Urs Wiihelm Thüring
1695-1697 Hans Renward Göldlin
1697-1699 Kornel Wild
1699-1 701 Beat Franz Balthasar
1701-1703 Franz Christof an der Allmend
1 703*1 705 Josef Bernard von Sonnenberg
1705-1707 Franz Plazidus Schumacher (für ihn gibt Rech-

nung Karl Andres Balthasar im 2. Jahre),
1707-1709 Ludwig Cysat
1709-1712 Karl Emanuel Cysat (ìm 3. Jahre legt für ihn Rech-

nung ab Josef Leopold peyer)
1712-1713 Jakob Karl Balthasar
1713-1715 Rudolf Dietrich Mohr
1715-1717 Alphons lgnaz Dulliker
17 17 -17 19 Xaver Leodegar von Sonnenberg
1719-1721 Jost Niklaus Schumacher
1721-1723 Urs Wilhelm Thüring
1723-1725 Hans lvlartin von Fieckenstein
1725-1727 Heinrich Renward Göldlin
1727-1729 Jost Josef lgnaz an der Allmend
1729-1731 Jakob Josef Anton Pfyffer
1731-1733 Franz Jakob Xaver Meyer
1733-1735 Jost Ludwig Bircher
1735-1737 Ulrich Anton Göldlin
1737-1739 Niklaus Anton Has
1739-1741 Josef Leontius Meyer
1741-1743 Hans Jakob Fleischlin
1743-1745 Alois Mauriz von Fleckenstein
1745-1747 Jakob Franz Josef zur Gilgen
1747-1749 Josef Ludwig Weber
1 7 49 - 1 7 5 1 Fr anz Plazid Schumacher
1751-1753 Franz Rudolf lgnaz Dürler
1753-1755 Christof Xaver Göldlin von Tiefenau
1755-1757 Josef Ulrich Pfyffer
1757-1759 Christof Xaver Göldlin
1759-1761 Karl Rudolf Corragroni
1761-1763 Josef Xaver Tolentin Niklaus Wissing
1763-1765 Franz Xaver Schnider von Wartensee (für ihn legt

Rechnung ab Karl Corraggioni)
1765-1767 Peter Mauriz Leodegar von Fleckenstein
1767-1769 Niklaus Johann Nepomuk
1769-1771 Josef Johann Baptist Xaver von Fleckenste¡n
1771-1773 Josef Anton Leodegar Pfyffer von Altishofen
1 773-177 5 Franz Xaver Castoreo
1775-1777 Johann Jost Mahler
1777 -1775 Franz Xaver Alois Schumacher
1779-1781 Johann Jost l\¡lahler
1781-1783 Jost Josef Xaver Schwyzer von Buonas
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1783-1785
1785-1787
1787-1789
1789-1791
1791 -1793
1 793-1 795
1795-1797
1797 -1798

Josef Martin am Rhyn
Josef Anton Balthasar
Josef Aurelìan zur Gilgen
Johann Ulrich Göldlin
Franz Josef Alois Schumacher
Johann Anton Franz Hartmann
Josef Franz Xaver Dürler
Josef Alois zur Gilgen
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Anhang 3:
Die Gemeinderäte und Gemeindebeamten von Horw

1798:

1800:

1801:

1802:

1803:

1804
1806

lBOB:

1809:

1811:

1813:

1814:

1819:

1820

1824:
1827:

1828:

1830:

1832:

Degen Franz
Kaufmann Klemenz
Buholzer lVelchìor
Kaufmann Klemenz
Buholzer Fridolin
Sigrist Jost
Studhalter Josef
Sigrist Jost
Mattmann Jakob
Sigrist Jost
Studhalter Xaver
Studhalter Xaver
Studhalter Xaver
Studhalter Bläsi
Studhalter Bläsi
Buholzer Dominik
Studhalter Josef
Studhalter Blàsi
Reinhard Michael
Studhalter Bläsi
Buholzer Josef
Studhaller Blàsi
Studhalter Josef
Studhalter Bläsi
Buholzer Sebastian
Studhalter Blåsi
Studhalter Melchior
Studhalter Bläsi
Studhalter l\4elchior
Sigrist Jost
unverände11

Studhalter Bläsi
Buholzer Josef
Studhalter Melchior
Studhalter Bläsi
Kaufmann Johann
Studhalter Melchior
Buholzer Leonhard
Kaufmann Johann
Studhalter Melchior
Studhalter Melchior
Sigrist Jost
Buholzer Leonhard

Präsident der Munizipalitàt
Vollziehungsagent
Präsident der Munizipalität
Vollziehungsagent
Pråsident der Munizipalitàt
Vollziehu ngsagent
Präsjdent der Munizipalität
Vollziehu ngsagent
Präsident der M unizipalitåt
Vollziehungsagent
Waisenvogt
Gemeindevorsteher
Gemeindevorsteher
Seckelmeister
Gemeindevorsteher
Seckelmeister
Waisenvogt
Gemeindevorsteher
Waisenvogt
Gemeindevorsteher
Waisenvogl
Gemeindevorsteher
Waisenvogt
Gemeindeammann
Waisenvogt
Gemeindeammann
Waisenvogt
Gemeindeammann
Waisenvogt
Verwalter

Gemeindeammann
Waisenvogt
Verwalter
Gemeindeammann
Waisenvogt
Verwalter
Gemeindeammann
Waisenvogt
Verwalter
Pråsident
Gemeindeammann und Verwalter
Waisenvogt
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1835:

1837:

.1839:

1841:

1842

1846:

1B4B:

1849:

1852:

1853:

1855:

1B5B:

1861:

1864:

1868:

1876:

Studhalter Melchìor
Kaufmann Jost Melchior
Buholzer Leonhard
Kaufmann Jost Melchior
Buholzer Leonhard
Hìldbrand Jakob
Kaufmann Jost Melchior
Kaufmann Johann
Hildbrand Jakob
Hildbrand Jakob
Buholzer Leonhard
Kaufmann Johann
Hildbrand Jakob
Kaufmann Jost Melchior
Kaufmann Johann
Hildbrand Jakob
Kaufmann Jost Melchior
Buholzer Leonhard
Hildbrand Jakob
Kaufmann Jost Melchior
Buholzer Leonhard
Buholzer Josef
Hildbrand Jakob
Buholzer Leonhard
Buholzer Josef
Hildbrand Jakob
Studha¡ter Josef
Buholzer Josef
Hildebrand Jakob
Buholzer Leonhard
Buhozer Josef
Kaufmann Jost N¡lelchior
Buholzer Leonhard
Studhalter Josef
Kaufmann Jost Melchior
Studhalter Josef
Studhalter Josef
Studhalter Josef
Kaufmann Jost Melchior
Sigrist Jost
Studhalter Josef
Kaufmann Jost Melchior
Studhalter Josef
Buholzer Dominik
Kaufmann Jost Melchior
Heer Josef
Heer Josef
Kaufmann Anton
Kaufmann Niklaus

Präsident
Gemeindeammann und Verwalter
Waisenvogt
Präsident und Gemeindeammann
Waisenvogt
Verwalter
Präsident und Gemeindeammann
Waisenvogt
Verwalter
Präsident und Verwalter
Gemeindeammann
Waisenvogt
Präsident und Verwalter
Gemeindeammann
Waisenvogt
Präsident und Verwalter
Gemeindeammann
Waisenvogt
Präsident
Gemeindeammann
Waisenvogt
Verwalter
Präsident und Gemeindeammann
Waisenvogt
Verwalter
Präsident u nd Gemeindeammann
Waisenvogt
Verwalter
Präsident und Gemeindeammann
Waisenvogt
Verwaller
Präsident und Gemeindeammann
Waisenvogt
Verwalter
Präsident und Gemeindeammann
Waisenvogt
Verwalter
Präsident und Waisenvogt
Gemeindeammann
Verwalter
Präsident und Waisenvogt
Gemeindeammann
Verwalter
Pråsìdent und Waisenvogt
Gemeindeammann
Verwalter
Präsident und Verwalter
Gemeindeammann
Waisenvogt
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1879:

1881:

1BB7:

1891:

1895:

1899:

1903:

1907:

1911:

1915:

Heer Josef, Stirnrüti
Kaufmann Anton, Dorf
Kaufmann Niklaus, Vate¡ Unterwil
Studhalter Magnus, Vater
Kaufmann Alois
Heer Josef
Kaufmann Níklaus
Kaufmann Alois
Studhalter Magnus
Kaufmann Alois
Kaufmann Niklaus, Sohn
Kaufmann Alois
Heer Eduard, Stirnrüti
Studhalter Magnus, Sohn
Kaufmann Alois
Kaufmann Niklaus, Sohn
Heer Eduard
Kaufmann Johann, Langensand
Studhalter Magnus
Kaufmann Alois
Kaufmann Nlklaus
Heer Eduard
Studhalter Magnus
Haas Peter
Kaufmann Anton
Kaufmann Niklaus
Heer Eduard
Studhalter Magnus
Haas Peter
Kaufmann Anton
Kaufmann Niklaus
Studhalter Magnus
Kaufmann Johann, Langensand
Buholzer Leonhard, Felmis
Kaufmann Anton
Kaufmann Niklaus
Studhalter Magnusl)
Kaufmann Johann, Langensand
Heer Eduard
Aegerter Jakob, liberal
Hügly Kal,
Kauf mann Niklaus, kons.
Studhalter Magnusl)
Heer Eduard, kons.
Kaufmann Johann, kons.
Elmiger Josef, liberal
Hügly Karl
Kaufmann Johann, kons.
Studhalter Magnusl)
Heer Eduard, kons.

Präsident und Verwalter
Gemeindeammann
Waisenvogt
Ersatz
Schreiber
Präsident und Verwalter
Waisenvogt
Gemeindeammann
Ersatz
Schreiber
Präsident und Waisenvogt
Gemeindeammann
Verwalter
Ersatz
Schreiber
Prâs¡dent und Waisenvogt
Gemeindeammann
Verwalter
Ersatz
Schreiber
Pråsident und Waisenvogt
Gemeindeammann
Verwalter
Ersatz
Schreiber
Präsident und Waisenvogt
Gemeindeammann
Verwalter
Ersatz
Schreiber
Präsident und Waisenvogt
Gemeindeammann
Verwalter
Ersatz
Schreiber
Präsident und Waisenvogt
Gemeindeammann
Verwalter
lVitglied
Mitglied
Schreiber
Prásident
Gemeindeammann
Waisenvogt
Verwalter
Mitglied
Schreiber
Präsident und Verwalter
Gemeindeammann
Waisenvogt

Bis um 1900 besteht über die Parteizuge-
hörigkeit keine Klarheit.

1) Studhalter Magnus, Sohn, galt anfangs
als liberal, später als konservativ
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193.1:

1935:

1915

1919

1923

1927:

1939:

1943:

1947:

Aegerter Jakob, liberal
Hügly Karl, kons.
Hügly Kad
Kauf mann Leonhard, kons.
Studhalter Magnusl)
Heer Eduard, kons.
Aegerter Jakob, liberal
Kaufmann Adolf, kons,
Hügly Karl
Kaufmann Leonhard, kons.
Studhalter Magnusl)
Heer Eduard, kons.
Aegerter Jakob, liberal
Kaufmann Adolf, kons.
Hügly Karl
Kaufmann Leonhard, kons.
Studhalter Magnusl)
Buholzer Dominik, kons.
Aegerter Jakob, liberal
Kaufmann Adolf, kons.
Hugly Karl
identisch
Kaufmann Leonhard, kons.
Studhalter Magnusl)
Buholzer Dominik, kons.
Gilli Alois, bis 1936, liberal
Kaufmann Adolf, kons,
Hugly Karl
Kaufmann Leonhard, kons.
Lauber Robed, kons.
Buholzer Dominik, kons.
Buholzer Arnold, ab 1936, liberal
Kaufmann Adolf, kons.
Hügly Karl
Rüttimann Gustav, kons.
Lauber Robert, kons.
Buholzer Domìnik, kons.
Buholzer Arnold, liberal
Bühler Josef, christl. sozial
Hügly Karl
Rüttimann Gustay kons.
Lauber Robert, kons.
Heer Niklaus, kons.
Klrchhofer Josef, lìberal
Bühler Josef, christl. sozial
Kaufmann Karl
Rüttimann Gustav, kons.
Lauber Robert, kons.
Heer Niklaus, kons.

Mitglied
Mitglied
Schreiber
Präsident
Gemeindeammann
Waisenvogt
Verwalter
lVitglied
Schreiber
Präsident
Gemeindeammann
Waisenvogt
Verwalter
Mitglied
Schreiber
Präsident
Gemeindeammann
Waisenvogt
Verwalter
Mìtglied
Schreiber

Pråsident
Gemeindeammann
Waisenvogt
Verwalter
lVitglied
Schreiber
Pr¿Ìsident
Gemeindeammann
Waisenvogt
Verwalter
lVitglied
Schreiber
Präsident
Gemeindeammann
Waisenvogt
Verwalter
Mitglied
Schreiber
Pràsident
Gemeindeammann
Waisenvogt
Verwalter
Mitglied
Schreiber
Präsident
Gemeindeammann
Waisenvogt

'1951
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1951

1955
1959

1963

1967:

1971

1975

1979

1983:

Kirchhofer Josef , liberal
Albisser Josef, christl. sozial
Kaufmann Karl
identisch
Albisser Josef, christl. sozial
Kaeslin Oskar, kons.
Heer Niklaus, kons.
Baggenstoos Josef , sozialdemokralisch
Hediger Gottlieb, liberal
Kaufmann Karl
Hediger Gottlieb, liberal
Kaeslin Oskar, kons.
Heer Niklaus, kons.
Nleler Hans, sozialdemokratisch
Renggli Leo, christl. sozial
Kaufmann Karl
Brotschi Louis, liberal
Kaeslin Oska¡ kons.
Heer Niklaus, kons.
Nyfeler Hans, sozialdemokratisch
Renggli Leo, christl. soz¡al
Kaufmann Karl
Brotschi Louis, liberal
Kaeslin Oskar CVP
Heer Niklaus, CVP
Nyfeler Hans, sozraldemokratisch
Renggli Leo, bis 1973, christl. sozial
Summermatter Franco, ab .1973, Landesring
Hess Franz
Brotschi Louis, liberal
Kaeslin Oska¡ bis 1977, CVP
Sigrist Robert, ab 1977, liberal
Zihlmann Jakob, CVP
Summermatter Franco, Landesring
Schmidt Hugo, sozialdemokratisch
Hess Franz
Brotschi Louis, liberal
Sigrìst Robert, liberal
Zihlmann Jakob, CVP
Schmidt Hugo, bis 1980, sozialdemokratisch
Rosenkranz Paul, ab 1980, CVP
Summermatter Franco, Landesring
Hess Franz
Rosenkranz Paul, CVP
Sigrist Robert, liberal
Zihlmann Jakob, CVP
Studhalter Julius, CVP
Urfer Olga, Landesring
Hess Franz

Verwalter
Mitglied
Schrerber

Präsident
Gemeindeammann
Waisenvogt
Verwalter
Mitglied
Schreiber
Präsident
Gemeindeammann
Armenpfleger
Verwalter
lVitglied
Schreiber
Präsident
Gemeindeammann
Armenpfleger
Verwalter
Mitglied
Schreiber
Pråsident
Gemeindeammann
Armenpfleger
Verwalter
Mitglied
Mitglied
Schreiber
Präsldent
Gemeindeammann
Gemeindeammann
Armenpfleger
Verwalter
Mitglied
Schreiber
Pråsident
Gemeindeammann
Sozialvorsleher
Mitglied
Mitglied
Mitglied
Schreiber
Prásident
Gemeindeammann
Sozialvorsteher
Mitglied
Mitglied
Schreiber
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Anhang 4:
Die Horwer Einwohnerräte

1971 1975

CVP:
Amrein Anton
Heuberger Zeno
Gassmann Karl
Bischofberger Eugen
lmgrüth August
Bachmann Albert
Schwegler Hans
Meyer Walter
Buholzer Bernhard
Buholzer Franz
Sigrist Gottf ried
Hofer Rudolf
Müller Alois
Bächler Robert
Scherer-Grüter Maria
Wartenweiler Paul

CVP:
Amrein Anton
Båchler Robert
Bachmann Albert
Dubacher Heinrichl)
Haggenmüller Alexl)
Heuberger Zeno
lmgrüth August
lnfanger Frìedrichl)
Meyer Walter
Niederberger Theol)
Rilttìmann Gustavl)
Schwegler Hans
Wartenweiler Paul

Zihler Antoni)

Liberale:
Fuchs Hugo
Furrer Franz
Lehmann Fritzl)

Müller Alfred
Reinhard Peter
Ronzi Christinel)
Vogeli Frìtz

Weber Peterl)
Wüest Ewald

Landesring:
Bösch Joseph
Hüsler Caesar
Münch Ottol)
Weber Rudolf

SP;
Dreier Germanl)
SchmidliWalter
Sterchi Hans-Rudolf

'1979

CVP:
Appius Gallusl)
Bachmann Albert
Haggenmüller Alex
Heuberger Zeno
Kaufmann Hansruedil)
Lang Eduardl)
Niederberger Theo
Pedrazzoli Elisabeth
Rölli Antonl)
Rosenkranz Paulr)
Rüttimann Gustav
Stadler Margritl)
Studhalter Juliusr)
Vogel Konradl)
Zihler Anton
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Landesring:
Bösch Joseph
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SP:
Schmidli Walter
Sterchi Hans-Rudolf

1983

CVP:
Appius Gallus
Dinkel Paulr)

Gygax Ernstl)
Haunreiter Ottol)
Heer Josefl)
Henseler Guidol)
Kaufmann Hansruedi
Lang Eduard
Niederberger Theo
Pedrazzoli Elisabeth
Rölli Anton
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Vogel Konrad
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Zihler Anton

Liberale:
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Burch Josefl)
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Jenni Willil)
Muri Casimirl)
Rölli Beatricej)
Ronzi Christine
Schmldli Ruedil)

Landesring:
Plattner Fritzl)
Zimmermann Markusl)

)Fl
Schläpfer Yvonner)
Sterchi Hans-Rudolf

Liberale:
Fuchs Hugo
Bláttler Walter
Fluder Fritz
Wolfisberg Werner
Furrer Franz
Reinhard Peter
Müller Alfred
Simmen Martin
Vögeli Frilz

Landesring:
Weber Rudolf
Summermatter Franco
Wyss Josef

SP:
Schmidli Walter
Sterchi Hans-Rudolf
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AB
ARB
CB
GA
Gfr
GP
GUB
JbSGU

KA
KTP
LVR

PfA
PLUNA
RP

SchP
STAAG

STALU

STANW

StiA
STP

UFAS
ZBLU

Abkürzungen

Amtsbuch
Amtsrechnungsbuch
Copey-Buch
Gemeindearchiv Horw
Geschichtsf reund
Gültprotokoll
Gerichtsurteilsbuch
Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für
Fruh- und Urgeschichte
Korporati o nsarch iv H orw
Kauf-/Teilu n gsprotokol I

Landvogteirech nu ngen
Pfarrarchiv Horw
Planung Luzern und Nachbargemeinden
Ratsprotokoll
Scheinprotokoll
Staatsarchiv Aargau
Staatsarchiv Luzern
Staatsarchiv Nidwalden
Stiftsarchiv im Hof Luzern
Staatsprotokoll
U r- und Frühgeschichtliche Archäologie der Schweiz
Zentralbibliothek Luzern

Literatur und Quellen

Handschriftliche Quellen

Staatsarchiv Luzern (zitierl: STALU)

Akten:
11 M 11 -7 02 Landvogtei Kriens/Horw
13/3193 Religionshàndel 1712; 1313578 und .13/3690 

Bauern-
krieg 1653
A1 F4 Visa et Reperta (Sch. 7541755); Bevölkerungspolizei
(Sch 765)
A1 F7 Steuerrödel Horw (Sch 862); Steuerrödel Entlebuch
(Sch.863); Gewerbe und Zünfte (Sch. 871-BB7); Schifffahrt
(Sch. 901-902); Lebensmittel (Sch. 90a); Landwirlschaft und
Viehzucht (Sch. 921)

A1 FB Domänen, Staatswaldungen (Sch. 953)
A1 F9 Pfarrei Horw (Sch. 1018)
A1 F1.1 Schulen(Sch. 1157a)
2.1/3-91 Sonderbund
22l9g A Gemeindebehörden
231133 A Einquartierungen
241124 B Schulberichte; 241138 A Schulh äuser;241152 A
Gemeindeschulen Horw
2711 Bodenztnsen und Zehnten; 27121 C Kataster Horw
1780-1792; 27 I 4 AZehnlpfltchlige; 27 126-34 Katasterschatzun-
gen; 27141-102 Wirtsrechte, Gewerbe und Handel; 271119 C
Viehzählu ng 1BO0 ; 27 11 52-196 StraBen- u nd Flu ßbauten
28136-134 Finanzwesen
29146 A Güter und Einkunfte der Geistlichen:291154 A Pfarrei
Horw
212142 Bau- und Feuerpolizei, Gemeindegüter
34/'l 0B-1 09 Vol kszäh lu ngen ; 34/306-338 Erziehu ngswesen
37153-125 Wirtsrechte, Gewerbe; 371315-435 Straßen- und
Flußbauten
39/116 Pfarrei Horw
312142 Bau- und Feuerpolizer, Gemeindegüter; 312/53 A Gren-
zen
A4 F7 Wirtsrechte; Arbeit; Fabrik- und Gewerbewesen
A4 F9 Pfarrei Horw
A4 F10 Kantonsstraße, Ausfallstraße
A4 F11 Gemeindeschule Horw
A4 F.l2 Gemeinde Horw
A5 Kollaturakten (A 596/6.36); Straßenbau (A 665)
SA 607 Naturarzt in Horw; 5A2142 Liegenschaften des Heilig-
geistspitals
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Bücher:
Rechnungsbuch Kriens/Horw 1574-1798 (Cod 420); Ge-
schichtliche Notizen über Kriens, Horw und Eigental (Cod 1535
C); lVleisterschaft der Tischmacher (Cod 5550); Vlehmarktbuch
1795 (Cod 5975); Rechnungsbücher der Ziegelhütte Luzern
1753-1775 (Cod 6000-6015); Bereinigung der Propsteiein-
künfte 1580 (Cod KH 30); Urbar des Stifts 1607 (Cod KH 45); Ur-
bar Rathausen um 1550 (Cod KP 2); Ratsprotokolle (RP); Staats-
protokolle (STP); Protokolle der Verwaltungskammer (RQ);
Staatsprotokolle (STP); Protokolle der Verwaltungskammer
(RQ); Mandatensammlung; Katasterbücher (Cod CA 289, 438,
578)
Visitationsprotokolle .1701, 

1710, 1753, 1768, 1780 (Manuskript
zur Vorbereitung einer Edition); Pläne (PL 1122-1127);Safran-
zunft (FA 24)', Horwer Kirchenbücher (FA 2911 07)

Stiftsarchiv Luzern (zitiert: StiA)
Urbare, Zinsrodel und Bereine betr Horw

Zentralbibliothek Luzern (zitiert: ZBLU)
Ms 95 fol Wirtschaftsgeschichtliche Notizen von J.A.F. Baltha-
sar; Ms 534 fol Volkszählungen; Ortsplåne: Karte der Pfarrei
Horw um 1800

Gemeindearchiv Horw (zitiert: GA)
Copey-Buch aller dem Amt Horw zugehörigen Schriften 1770
(zitiert: CB); Scheinprotokoll (Heimatscheine und Gemeindever-
sam mlu ngsbeschl üsse) 1623-1820 (zitiert: Sch P); Gerichtsu r-

teilsbuch (1707) 1717-1802 (ztlierl: GUB); Amtsbuch von Kriens
und Horw, Abschrift mit Ergänzungen von 1777 (zitiert: AB);
Kauf -/Tei I u n gsp r olokoll 17 42-1805 (zitie rt: KTP) ; G ü ltp roto kol I

(1 700-1 803) (zitiert: GP); Amtsrechnungsbuch 1777-1806 (zt-

tiert: ARB); Protokolle über die Gemeinde und Gemeindever-
waltung 1803-1875; Wahl- und Abstimmungsverbal, 3 Bände,
.1876-1961; Protokolle des Gemeinderates, 21 Bände;
1831-1960; Korrespondenzen des Gemeinderates; Gemeinde-
rechnungen und Voranschläge, 1901-1985 (gedruckt);
Grenzregulierung-Grundbuchvermessung 1915-1917; Stra-
ßenwesen, Brü ni gstraße; Botschaften (gedruckt)

Pfarrarchiv (zitiert: PfA)
Sterbeh¡uch 1725-1815: Rechnungsbuch der Pfarrkirche
1721-1828: Jahrzeitbuch 1778; Rechnungsbüchlein der Kapel-
le zu Winkel 1756; Pfarreigrenzen (Akten 0/2); Pfrundelnkom-
men (Akten B/4); Pfarrei-Chronik 1815-1977, 2 Bände

Korporationsarchiv Horw (zitiert: KA)
Protokolle der Korporationsgemeindeversammlungen ab .1818,

11 Bände; Jahresrechnungen und Berichte (gedruckt)

Gedruckte Quellen

Amtliche Sammlung der ålteren Eidgenössischen Abschiede
1245-1798. Bern 1856-1886. (zitìert: EA)
BalthasarJoseph Anton Felix. Historische, topographische und
ökonomische lVerkwürdigkeiten des Kantons Luzern, 3 Bde,
Luzern, 1785-1789. (zitiert: Balthasa6 Merkwürdigkeiten)
von Bonstetten Karl Viktor Briefe uber ein schweizerisches Hir-
tenland, Basel '1782

Blickpunkt, Mitteilungsblatt der Gemeinde HorW 197Bff.

Businger Josef. Die Stadt Luzern und ihre Umgebung in topo-
graphische¡ geschichtlicher und statistischer Hinsicht, Luzern
1811

Cysat Johann Leopold. Beschreibung des berühmten
Lucerner- oder Vierwaldstättersees, Luzern 1661. (zitiert: J,L.
Cysat, Vierwaldstáttersee)
Cysat Renward. Collectanea Chronica und denkwürdige Sa-
chen pro Chronica Lucernensi et Helvetiae. 2 Bde und ein Glos-
sar, bearbeitet von Josef Schmid, Luzern 

.1969. (zitiert: R. Cysat,
Collectanea Chronica)
Dokumentation. lnformation. Ringmappe vom Gemeinderat
Horw den Mitbürgern übeneicht, Horw 1971

Ebel Johann Goüfried. Schilderung der Gebirgsvölker der
Schweiz. 2 Bde, Leipzig 1798fi802, Reprint 1983. (zitiert: Ebel,
Gebirgsvölker)
Gedanken über die einbrechende Verarmung im Canton Lu-
zern und etwannige M¡ttel dagegen. Zürich 1817.
Horw Brünigstraße; An den hohen Großen Rat des Kantons Lu-
zern (Gesuch der Gemeinde Horw wegen Brünigstraße) o.O.,
tð5 /
Katholischer Vol ksbote, Luzern/Sem pach 1 893 ff
Luzerner Tagblatt, Luzern 1851 ff
Luzerner Zeitung, Luze'n 1847

Luzernrsches Wochenblatt. Luzern 1782-1793
Normann Gerhard Philipp Heinrich. Geographisch-statistische
Darstellung des Schweizerlandes, 4 Bde, Hamburg/Berlin
1795-98.
Quellenwerk zur Entstehung der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft. Aarau 1933-1964. (zitiert: QW)
Schinz Hans Rudolf. Beiträge zur nåheren Kenntnis des Schwei-
zerlandes, Heft 1, Zürich 1783

Stalder Franz Josef. Fragmente über Entlebuch, 2 Teile, Zürich
1797 198. (zitiert: Stalde¡ Entlebuch)
Statistische Quellenwerke der Schweiz. Veröffentlichungen des
Eidgenössischen Statistischen Amtes, Bern 1860ff
Vaterland, Luzer n 187 1'ff
Verhandlungen der landwirtschaftlichen Gesellschaft des Kan-
tons Luzern vom Jahre 1823-1837
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Heuboden, Gde. Entlebuch 96,98
Heuernte 73f.

Haas 46f., 149f.,156,160
- Andreas, Müller 107, 148
- Andreas, Vater d. Papie¡.macherlehr-

lings 160f .

- ñans, uageret 15/
- Jakob, Sägereibesitzer 133
- Jost, lvlüller 148, 224

Ieonhard, Bischof 203-2Os
- Papiermacherlehrling l56, j60f.

- Pete[ Spitz 107
Habermacher Johannes, Pfarrer 121
Habsburg, Amt 60,200
von Habsburg, Herren 45, 53, SZ 65
- Rudolf 49,57f.
Habsburger Urbar 66
Haderwäscherei 294
Hafer 72,74
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Hildebrand 46

- Christofel, Krämer 165

-J.26
- Jakob,Gemeinderatspräsident 191

- Jòrg 49
Hilfskomitee 240,263
Hiltbrand Catrin 160

Himmelricher Jakob 96
Hinterbach 252, 287, 294
Hinterberg 163,286
Hinterboden 119,171
H¡ntersäßen 111-114, 119, 129, 134,'180,

186, 195
Hintersäßengeld (Aufenthaltsgebühr der Hin-

tersäßen) 40
Hirse 74,77
Hirt 64, s. Gustih¡rt
Hirtenhofstraße 193
Hirzel 63
Hitzkìrch LU 169
Hochdorf 59
von Hochdorf Walter 40
Hochgerichtsbarkeit 40
Hochwald 39, 70, 95, 121, 188, 194, 225,

249,260
- Holznutzung 84, 86, 91, 112,114,116,

121, 124, 140, 164, 1 95-196, 302
- Teilung 96, 122f.

- Viehauftrieb 84,93,95, 123,127-129,
195f.

HoferAnton, Rank 227, s. Werkstätte, me-
chanische

Hofmatt 44, 224.250,252
Kaffeewirtschaft "Bauernhof', 230-232, s.
Post; Schulhaus

Hofmattbach 252
Hofrüti 42, 98, 106f., 121, 130, 148,169, 193,

253
- Bauernhaus 286
Hofrütibach 252
Hohenrain 33
Höltschi Jakob, Bandweber '169

Holzschlag 196,302
Honbold im Trog, s. Geißenstein
von Honrein Walthet Landvogt 60f., 65
Horwbach 235, 251f., 294

Korrektion 273,s. Bachkorrektionen
Horwerstraße 45,193
Hostien 65
Hubeli, Hof, Gde. Luzern 39
Hubelmatt, Gde. Luzern 44
Hufnagel Friedrich 21

Hügly Carl, Gemeindeschreiber 264, 272
Hühnergeld 83
Huldigung 40,64
Hummelrüti 34, 41, 54,71
Huninger Johannes, Pfarrer 65

von Hunw¡l Hans 59
Heinrich 72

- Schultheiß 66
Hydrantenleitung 220,248f ., s. WasserveÊ

sorgung
Hydroblologische Station, s. Seen,

forschungslaboratorium

lmholz Bläsi, Backrecht 153
lmmensee 59
lndustrie 206, 223-230, 259-266,

298-300,308
lndustrie- und Gewerbezone 285
lnfangerJohann, Bäcker 153
lngenbohlerSchwestern 211

ln¡tiative 274
lnwil 41

lris, Café 258
Italien 94, 139, 153
Jacober Remigi, Krämer 166
Jahrzeit 66-69,71
Jugendtreff 226,290,305
Jungliberale 273
Jungmannschaft katholische 205

Kaiseren (Spiel) 236
Kallenbergli; s. W¡nkel 19

Kämmerer 65,75
Kanalisation 291,294-296
- Reglement 295
Kantonsstraße 214f, 218, 2461, 265,284,

289,292-294
Käppeli 218
Käppeliallmend, Gde. Kriens 33, 82
Karl Emanuel, Herzog, von Savoyen 121
Kaftoffeln 102, 105-107, 129, 222, 263
Käsercien 222,231
Kaeslin Oskat Gemeindeammann 272
Kastanienbaum 16, 18, 44,103, 116, 118f,

223,2A6,294
- Autobus 256

- Hotel 230,233,258
- Kapelle, Kirche 2O2,242,281,297
- Kurzone 286
- Post 252

Schiffahrt 226, 256, 258
- Schulhaus Mattli 2421, 275, 297

- Kastanienbaumslraße 214, 246f
Kaufmann 46t,69,114t
- Aloisia, Langensand 102

- Anna 160

- Anton, Papiermacher 161

- Balz, Papiermuller 160

- Clemens, Sigrist, Schulmeiste¡
Agent .102 126,178

- ClemensJoseph, Kunstmaler 305
- Clemenz, Agent 185f, 194

- Frànz,W¡rt 230

- Hans,derAltere 151, 153

- Hans, Schneider 168
Hans, Wirt 151

- Jakob, Breiten 107

- Jakob, Schulmeister 98, 166, l77f
- Jakob, Weibel 86, 174

- Jakob, Wirt 152
Johann, Breiten 107

- Karl, Gemeindeschreiber 272

- Langensand 202

- Leonhard, Boden, Gemeindepräs¡-
denl 272

- Ludi, Alppächter 99

- Niklaus, Unterwil, Gemeindepräsi-
denl 272f

- Pete¡ Krämerstein 118

- Sebastian, Papiermacher 161

- Unterwil 203
Kehrichtbeseitigung 295f
Kehrs¡ten NW 41

Keller He¡nrich 31,36
Kellner 54,58
Kerns 69
Kerzenfabrik 226,262
Kieshandel 264,2A7
Kilbi 236,304
K¡ndergärten 205,282,284

Allmend 284

- Bachstraße 281

- Biregg 280,282
- Ebenau 281

- Mattli, Kastanìenbaum 282,284
Neumatt 284

- Spitzbergl¡ 284
Kindersterbl¡chkeit 48
Kirche 65-71
- protestantische 296f, s. Pfarrkirche
zur Kirchen Heini 39
K¡rchenallmend 194,268
Kirchencho¡ katholischer 205
Kirchengut 172f, 195f,1g8f
Kirchenpatrone 67
Kirchensatz 52, 57, 65-71
Kirchenschmuck 69f
Kirchensteuer 192, 198-200
Kirchenverwaltung 198
Kirchfeld 73, 210, 268,277
Kirchgemeinde, kalholische 197 -2OO, 280,

296
- protestantische 199, 296,305
Kirchherr 5B
Kirchhof 106
Kirchmätteli 2B9f

Betagtenzentrum 277
Kuchmeier 67,172
Kirchweg 246
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Kirchweih 67
Kläranlage, Emmen 295, s. Kanalisation
Klegower Rudolf 68
Kleinbauern 94, 98, 130f, 145, 2221, 225,s.

Taglöhner
Kleinwil 33, 52
Kleinwilbächlein 252
Knolligen 34,41
Kochherdfabrikant 231

Köhler, Köhlerei 162, 164
Kollalurrecht l9S-201
Kommissionen, gemeinderâtl¡che 274
Konservative Paftei 269-273, 27 5
Konstanz 161

Kopp,Bauunternehmung 299
Korbmacher 231

Korporatìon 196, 225, 252, 263, 268, 284,
301

- Bürger 196,301 303
Gemeinde 189f, 193

- Guter 189f,194,197
- Güterverwaltung 190, 197

Landkauf 302
- Landverkauf 260,278,289,298 300

Reglement 196f,302
Steigerung 302

Kottwil 33
Krämer 165, 167f., 224, 231
Krämerhaus 165, 168, 224,252
Krämerstein 104, 116, 118, 169

- Vi[a2a6,292
Krankenversicheruñg 240
Krebsbären 42,55f,286|.
Kretz Hans, Harzer 164f
Kreuzfluh, Villa 286
Kreuzmattstraße 247
Krìegsdienst 60-63
Kriegsdienste, fremde 134, 158
Krìenbach 251

Kr¡ens 39, 44, 46, 49,59 f, 63, 65, 69, 84,
93f, 103, 1131, 122, 150, 192, 194, 248,
294-296

- Bevolkerung 89, 110, 111, 163,206

- Gerichtsbezirk 188
Handwerk/Gewerbe 133, 148, 158, 163,

179f

- Hochwald 122f

- lndustrie 224

- Korporation 192,195

- Nutzungsrecht 86, 112,116
Schule 178,242f

- Straße 214,219,246
Krienserstraße 39, 45, 214, 245-247, 284,

294
Kriens Horw,AmtLandvogtei B2f, 116, 120,

133

- Landvögte, Lisle 311-313
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Krise 1870 206, 221-223, 231

- Zwischenkriegszeil 264, 267
Krisenhilfe 264f
Krugel Heinrich 171

Küchler Karl 26
Küfer 223f, 231
Kuhsömmerung 92f,95
Kuhwinterung 92f,95
Kultur 2928
Kulturbatzen 305
Kulturobjekte 286
Kuonimatt, Gde. Kriens 44, 192,25O
Kurzonen 286
Küßnacht 41,59, 103
Kustorei 75
von Kyburg, Herren 53

Lachatun 54
Lamparter Heini 306
Landesring der Unabhángigen 270-27 2
Landschaftsschutz 286f., 291
Landsitze 97f ., 116-119, 121
Landvogt 51,60 63, 82-84,91, 136, 139,

155, 157

- Liste 311-313
Landvogteigericht 84-86
Landvogteirechnung 60-63
Landwirtschaft 72 77, 221-223, 263f .,

266 26A,286,300f.
- Betriebe 300,308
- Nutzfläche 300,308
Landzúnfte 132f.,164
Längacher 33,57,70,73

Kapelle 286,298
Längacherwald 10, 12, 14f ., 20-28, 35f .,

42,246
Langensand 33, 40t., 44,52, 54, 57, 60f.,

72,77, 96, 98, 104, 107, 124, 127, 130, 142,

149,223,249,295
- N/eierhof 60f.,92,96,98

Straße 214
von Langensand 46

PeIer 72

- Ulnch 72,78
Lauber Robert, Gemeindeammann 272
Läutergarben (Entschàdigung fur das Läuten

der Gloôken vor allem bei
Gewittersgefah0 40

Lauwenbärg, Entlebuch 121

Lebenserwartung 48
Lebensmittel, Verknappung 252
- Versorgung 264,268
- Verteilung 263
Lehensrecht 60
Lehm 170
Lehrer 177f.

Wahl 214,274

- Wahlausschuß 214, 241,270, 273
Leichenhalle 250
Leimi 10,36, 44, 103

LeoXlll., Papst 204
Leopold lll., Kónig von Belgien 245
Leu von Ebersol Josef 190, s. Sonderbunds-

fahne
Leupi, Posthalter 252
Liberale Partei 269, 272, 275
LimacherJukundus, Dachdecker 165

Lindegger Johann Jakob, Pl|a'rer 174, 178
Linden 44
Linden, Eigental 96
Lindenbero 171

Linthebene 101

Littau 46,48f.,58f., 100, 135, 164, 188,206,
294f.

von Littau, Familie 59

- Elisabeth 58

- Heinrich 58

- Jakob 58

- Ortolf 58
Verena 58

- Walthef Domherrzu Rheinfelden 58
Lóchli, Hof, Gde. Luzern 39
Lopper 40,226,254
LSE,Luzern-Stans Engelberg-Bahn 254
Ludothek 305
Luftschutzraum Herrenwald 265, 267
Lustenberger'Sigr¡st Elise 24, 32f., 36
Luzern, Agglomeration 206f., 269, 285,

291,294
- Amt 205,207,209,239
- Kanton 40, 110f., 144,155,178, 1841.,

188, 205, 207, 209, 218, 239

- Klostei Stift im Hof 34, 44, 49,54,57,
65f., 69, 108, 114,121,124,134,147,148, s.

Almosner; Amtmann; Kämmerer; Kellner;
Kustor; Meier; Propst; Vogt

- Pfarrei 40,65
- Stadt 33, 49, 51, 59-63, 65, 69, 78, 80, 96,

99, 111, 122, 127, 134t., 137, 142 144, 152,
164,170, 175, 192-194,199f.,205 208,
219, 222 t.. ? 48. 255. 257. 269, 287, 294 t.,

296
- - N/arkt 93, 102,104f., 135

- - Schiffer 94, 139f.

l\4aienstoß, Eigental 99
Malters 46,48,58f.,73,96, 135, 164, 171,

176,1941.,242,2941.
Männerchor 205
l\ilannschaftsrecht 40, 60f., 63
l\ilarkt 306, s. Luzern, Stadt
l\ilarti, Bau 299
Matte, Mattland 90, 93, 98f., 121,124f .,127,

129f .,141,169, s. Wiesland



Matthof 192
N/ättihalden 12,91 , 286
Mättiwil 33,89-92, 103, 119, 130
lvlättiwilstraße 214, 246
lvtatrli 242,287
Maltmann,Gebrüder 226f.

- Joseph, Vieharzl 177t.

- Ol.hmar 227
Maugwiler Ludwig Alois, Pfarrer 174-176
Maurer 162,164
MAZ, Medien-Ausbildungszentrum 292
Mediat¡on 187

Medizinalwesen 234
lvleggen 59,65, 103, 

.135, 139,144,206,
219,226,2941.

von lVeggen Johann, von Rotenburg 58
Peter 60f.

- Petermann 55,58
Mehrzwecksaal 288f.
Meienberg 48,69
Meienlal UR 166
Meier 54,58
Meier Hans 113

- Christian 112

Meierhof 54f., 57f., 60f.
Meierskappel 28,48
Meisenrüti 76
von Meran Bartly, von Luzern 46
MerkuIKnabeninstitut 262
Mesolrthikum 10, 13-15, 35
Metallbau 300
Mettler 69

- Andreas, Zuñhof 147

- Hans, Zumhof 147

lvletz Xaver 259
lvtelzger 224,231
lVeyer Caspa( Kleinrat 118

- JohannLudwig,Junker 118

Welt¡, Landvogt 63

- von Baldegg Josef Ludwig, Gardehaupt-
mann llB

Migros 300
Milchkühe 267,301,308
Milchprodukte 76
Milchwirlschaft 92-94, 100, 1O7, 124, 169,

180
Moos, Gde. Luzern (Gebiet zwischen der Alt-

stadtundTribschen) 45,64
von l\iloos, Schultheiß 60
Moosbrug ger Johannes Josef ,

Stuckateur 201

Mooshöfe, Gde. Luzern 85, 123, 193
It/úhle 73, 771.,90, 107, 146-149, 160,

166-168, 224,227,252 s. Sägereien
Mühlebach, s. Horwbach
Muhlengüter 108, s. Zumhof
Mülimäs, Gde. Kriens 95

Muller 91, 124, 133, 148-150, 152
Müller, Adam 148
Munizipalìtät .186f.

Murbach 49,52,54,57
N4urmatt (Allmend) 33

Nagelfabrik 224, 231

Nagelschmied 162 164
Näni Bläsi, Amtsrecht 112

- Claus 135
Jost, Fischer 142

Naturschutz 2851,302
Neolilhikum 10, 13, 16-19,35
Neuhaus 104,286
Neumalt 287
Nidwalden 40, 86f, 135f, 138,140f,144,

185, 215, 218,226
Niederlassungsfreiheit 187, 191

Niederrüti 34, 142, 171

Notstandsarbeiten, s. Arbeitsbeschaff ung
Nürnberg 153
Nüsse 77
Nutzungsrecht 126f,132, 186f, 193 196,

208, 302, s. Amtsrecht; Genossenrecht
Nutzungsverband 84, 87, 123, 127, 18O

Oberalp, Eigental 77, 96
Oberdorni 90,249,286
Ober-Ebersol, Gde. Hohenrain 33
Oberfondlen 91, 100, 107, s. Fondlen
Obergrund, Gde Luzern 44, 156
Oberhasli 10,31,96, 104, 107

Oberhaslistraße 242265
Oberrüti 34, 96,248,286f
Oberrútistraße 247
Obersenten, Gde. Weggis 96, 130
Oberstrick 192
Oberstufenschulhaus 282, 284, 289, 296
Oberw¡l 33, 116f, 119, 169,223
Obkirch, Reservoir 248
Obstbau 77, 102-106, 140, 145, 152, 1BO,

222
Obwalden 46, 48, 135-138, 140, 142, 151,

214
Ochsen 76
Odermatt Karl Mathias 99
Oel, heiliges 65
oREB 284,305
Orgelbauer 231

Orìgo'Projekt 2Bg
am Ort 46, 78

Btrkaft 72

- Christian 72
Elsy 147

- Rudolf 72

- Ueli 77,147

- WalIer 72

Ortsbùrger 187, 190, 192, 2O8f , 226, 237 f

- Gemeindeversammlung 189,238,274
Recht 189,207, s, Gemeindebúrger

Ortskern, Planung 253, 282, 285, 288f
Ostheim 52

Pächter 94, 113, 119f., 149
Papìermacher 155, 158, 160, 162
Papiermúhle 83, 124, 133f ., 150, 153-162,

166-.168, 179, 223-226, 231, 290, 305, s.

Teigwarenfabrik; Waschanstalt; Zigarrenfa-
brik

- Genossenschaft 226
Papiermuller 154, '156, 158f., 161

PaI(izia|, Partrizie( 82, 96, 117, 142, 173f .

Patronatsrecht 52,57
Pauluskirche, Gde. Luzern 44
Pendler, Pendelwanderung 269, 294, 299
Personalrechte 187, 196f.
Pest 46
Peterskapelle, Gde. Luzern 40,64
Pfarrei 65-71, 84, 123, 172,192,s. Kirchge-

meinde
Pfarrersiegel 66
Pfarreizenlrum 288,29O
Pfarrhaus 198,223

- neues 288
Pfarrer 52,60, 65f., 106, 172, 177f ., 20O,

203
Einkünfte 172-175

- Fischereìrecht 143f., 157,173
- Liste 310

- Zehntbezug 107f.,173
Pfarrkirche 65, 67f., 89f., 124,146,150,172,

286

- Bau ìm 15. Jh. 67f.

- Bauum1815 198,200 202,276
- Renovation 1893 198,201f.,204

Vergrößerung 1938 202, 242, 265
Pfarrmarchen 192f .

Pfarrpfrunde 105, 108f., 128, 158, 173f.,
198-200, 212,2BB

Pferde 76, 93-95, 122f., 129
Pfiffer/PfyfferB¡tuìa 118

Joseph 99

- Josef, Gr¡sigen .170

- Jost, Schultheiß 121

Pfisterrecht 224
Pflanzgärtnereien 301
Pflanzland, s. Bünten
Pfyffer s. Pfiffer
Pfynerkultur 18

Pilatus 40
Pilatus, Hotel 2301., 258
Piusverein 205
PLUNA, Planung Luzern und Nachbarge-

meinden 255, 285, 291, 293
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Poch 271

Posl 252f.,288
- neue 253,289
Primiz 2O3
Probstatt 158

- Franz, Papiermùhlenbesitzer 156,

158-160, 162
Nikolaus, Papiermühlenbesitzer 150,

156f., 159, 162
Wilhelm,Papiermühlenbesitzer 158f.

Proporz 270

- -wahl 272,274
Propst 52, 57, 75, 108, 114, 134
Protestanten 237,296

- Vereinigung 296f., s. Kirchgemeinde,
protestantische

Protoindustrie, s. Bandweberei;
Heimindustrie

Quartierschulhäuse¡ s. Schulhäuser
Quartierverein Biregg-Grünegg 256, 280,

288, s. Biregg
Quellenlage 3B

Rain, Hof, Gde. Luzern 39
Rainl¡ 287
Rank 12,44
- Ortsteil 248,257,280,284
- Kàserei 222

- Werkstätte, mechanische 227
Fathausen, Kloster 54, 70f., 75, 108
Rel¡lsau 73,77
Rechnungsprüfungskommission 190,

270-272,274
Referendum 274
Regensberg 63
Regionalplanung 285f,291 293, 295,s.

PLUNA
Re¡be 149,169
Reinert Baschi, Papiermacher 161 f

- Lienert, Köhler 164
Reinerth Hans 10, 21f , 24, 291, 36
Re¡nhard-Stofer Barbara, Spissen 234
Reinhart(Reinhardt, Reinhard) 46f,69, 114f

- Altsagen, Schreinerei 264

- Bläsy, Alppächter 99

- Hans, Lehrer 242

- Hans, Schreiner 168

- Hans, Weibel 118

- Jakob, Oberfondlen 107

- Jakob, Waldbruder 202
Johann Sebastian, Pfarrer 203

- Joseph, Kunstmaler 234,305
- Jost, Alppächter 99

- lvlelke[ Papiermacher 161

- Raphael,Staatsarchivar 236
Religion 161,174,176
Renggbach, Kriens 252
Renggpaß 33
Requisitionen 185
Restauration 188
Reußtal 33
Rezession 2691,2A6
Riestergum,Eìgental 96
Rindvieh 92-94,123, 129-131
Risch, Alp, Gde. Entlebuch 77,94,96f,99,

116, 121, 123f , 127,125, 131, 188, 194 196,

200
Riseten, Gde. Entlebuch 96,98f, 121

Robert Nicolas-Louis 157
Rodtegg, St. Michael 280
Rodung 80
Rodungsnamen 42f.
Roggen 72
Roggern 44,132
Roggernstraße 246
Rom 177
Römerswil LU 149
Röm¡sche Zeit 10, 13, 31 33,36
Ronca, Firma, Bandweberei Luzern 169
Root 59f,69,206
Rosenfeld 290
Rößli, Wirtshaus im Dorf 79

- altes 211, 2191,223f, 236
- neues 258,288
Rößlibus 255
Rotbach, Gde. Entlebuch 96,99
Rotbächli 39
Rotenfluh 39
Rotenfluh Hans 149
Roth Alois 26
Röthel 225, s. Hochwald
Rothenburg 51, 58, 206,294f.
- Amt 40,46,48,5Z 59,63
von Rothenburg, Herren 49,53f.

Arnold 54
Rotstock, Eigental 99, 121

Rolzloch NW Papiermùhle 155-159
Rümligwald, Gde. Neuenkirch 44
von Ruoda Hartmann 58,65
- lviarkward 58,66

Ulrich 58
Rupinger Ulrich 72
Rupplin Maria, Backrecht 153
Rusca, l\iletzgere¡ 44
Ruswil 63,133,164
Rüti be¡ Winkel 42, 104
Rùtt¡mann Barbara 48

Gustav Gemeindepräsident 272
Ruw Konrad 79
von Rynach Hans 65

Heinrich 65

Sachseln OW 137

Säckelmeister 84f.,96,98, 128, 131, 186,
188, 194

Sagenbach 225
Sägereien 133f., 149-151, 157, 160,

166-168, 225,227
Salpetersieder 162, 164
Salwideli 284
Salzmann Josef Anton, Bischof 202
Sand 46,52
am Sand Heini 78

- Welti 78
Sand- und Kies AG, s. Kieshandel
Sankt Anton, Gde. Luzern 39
Sankt Blasìen, Kloster 52
Sankt Niklausen, Hof 16, 18, 44,92,113,

116, 118,223

- Hotel 10, 16,35,230f.,258
- Kurzone 286

- Post 253
Schiffahft 256,258

Sankt Niklausens[aße 214, 245-247
Sankt Urban, Anstalt 238
Sargans 101

Sarnen 51

LaSarrazVD 157
SaITler 223,227,231
Sauerstoff- und Wasserstofffabrik AG Luzern,

s. Acetylenfabrik
Säuglingssterblichkeit 48
Savoyen 121

SBB, Schweizerische Bundesbahnen 254f
Schafe 301,308
Schattenhang 3B
Scheidhalden 171

Scheidtanne 39
Schelì 48,78
- Claus 48

- Hensli 78
Ita 48

- Peter 78

- Ueli 78
Schießplatz 231

Schiffbauwerkstäl\e 227, 231,s. Winkel
Schiffer zu Winkel 105, 133, 138, 141 f. s.

Fahr; Fehren
Sch¡lt 48
Schiltmatt 287

- Alterswohnungen 277

Schindler 299
Schinz Rudolf, Pfaret 124,161
Schlapfer 48
Schleipfe¡ Michel 1.12

Schlimbach 39, 252
Schlund 44
im Schlund Ludi 107

Schlundbach 251
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Schmalvieh 95, 126
Schmid Anna Marie 119

Schmidli Jakob 177 179
Schmied 223f.,231
Schmit Welt¡ 79
Schneider 162-164, 166, 168, 2231., 231
SchniderJohann, Pfarrer 66, 173

- Peter, Großbauer 99,121
Schnieper 160

Josef Wolfgang, Papiermüller 158f.
Schnyder 46f.
Schoch Eduard 35
Schönbühl, Hof, Gde. Luzetn 39,45,72f.
Schönbühlweg 79
Schöneggstraße 44,287
Schöngrund 287
Schönstattpatres, s. Berg Sion
Schreiner 162-164, 166-168, 223, 231
Schuhmacher 162-164, 166, 223f ., 231
Schule 85, 177-179
- Arbeitsschule 213,242

- Fortbildungsschule, gewerbliche 243f
Sekundarschule 242

- Sommerschule 213

- Töchterschule 212

- Winterschule 211f.
Schülerzahlen 211. 213. 280. 282
Schulhäuser 280

- Allmend 2781.,296,298
- altes Gemeindehaús 2121., 242

Biregg 280f.

- Dorfschmiede 278, 281

- Hofmatt 240-242,273,276
- Mattli, Kastanienl¡aum 278,281

- Spitz 281

Schullokale, Schulräume 211

Feuerwehrrequisilenhaus 242, 282
- Jugendheim Dormen 278

- Pfarrhaus 212
Sigr¡stenhaus-Anbau 211

- Sigristenstube 211

Wäscherei National 278
Schulpflege 213, 241,270-272, 274, 280
Schulpflicht 186, 211, 236, 241
Schulsteuer 211

Schulsuppenanstalt 263
Schulthe¡ß 48
Schumacher Niklaus, Hauptmann, Klein-

ral 97

- Niklaus, Landvogt 116

Schürmann 46,48
Hans 74

- Heini 78
Schützen 63
Schützengesellschaft 236
Schwaben 106
Schwanden 92

Schwändli 107

Schwarzerli 39
Schwegle¡ Xaver 104, 134
Schweige¡ Propst 73
Schweighof, Gde. Kriens 44
Schweighofstraße 45
Schweine 105-107, 222, 267, 301, 308
Schwendelberg 261,290

- Gaslhaus 232,256,302
Schwendelbergstraße 298
Schwesternberg 40f.,54,96, 108
Schwörtag 82f.,85f.
Schwyz, Kanton 40,94, 169, 185
See 38
Seeanstößer 140
Seeblick(Sankt Niklausen) 10,32, 36
Seeblickstraße 294
Seefeld 73
Seeforschungslaboratorium 265, 291, 293
Seefuhren 107

Seegebiet 202, 242, 280, 294,s. Halbinsel;
Kastanienbaum; St. Niklausen

Seegfrörni 138f.
Seehof, Villa 286
Seelsorge 65-71
Seestraße 246
Seewasserpumpanlage, s. Wasserversor-

gung
Seewen 44,70
Seidenkämmelei 169, 180, 231

Seidenweben 231

Seiler 223
Selbstverwaltung, kommunale 84
Sempach,Schlacht 51,63
- Stadt 59
Siedlungsentwicklung, s. Bauentwicklung
Siegwart Robert, s. Glashütte
Sigmund, König 65
Sigrist 46f.,69, 174

- Anton 32f.,35f.
Georg, Pfarrer 201, 21Of ., 213, 223, 234

- Jost 104

- Kaspat Schmied 259

- Otto 19,21,32,36
- Ruedi 39
Sìgristenamt 70
Sigristenhaus 210f.,
Sigristenpfründe 102128
SimonAnton, Dachdecker 165
SingerJosef, Baumeister 200
Skapulierbruderschaft 180
Sonderbund 191

Sonderbundsfahne 190

Sonderorganisationl963 241

1970 241

Sonnenberg Alfons, Junker 130

- Jakob, Junker 118

Sonnenblick 291,293
Sozialdemokraten 27 O-27 2, 27 5
Sozialvorsteher 276,s.Waisenvogt
Spanien 153
SpeckJosef 22,28
Speiller Michael, Pap¡ermacher'161
Spend 194,209, s. Armenversorgung
Spengler 46

Caspar Schwändli 107

- Hans 49
Spielplatzring 287, 290
Spier 203
Spierbach 252
Spießträger 63
Spissen 52,73,78
Spissenegg 249
Spitz 73, 107
Spitzenmatt, Gde. Kriens 39
Sportanlagen 290, 303f., s. Steinìbachried
Spritzenhaus, s, Feuerwehr, Requisitenhaus
Stadel 73

Städler l\rlöbelfabilk 192, 259
Stahl- und Maschinenbau AG 299
Stallfütterung 222
Stampfe, Stampfwerk 133f., 149, 152 168
Stans 51,171
von Stans Hartmann, Landvogt 60
Stans-Oberdorf NW 33
Stansstad 44, 78f ., 134-136, 138-141
Stansstadertrichter 144f.
Stegen 102 280,286
Slegmann, in Stansstad 78
Stein, Hof, Gde. Luzern 39,72f.
Steinacker 107

Ste¡nbrüche 142, 170f ., 176, 202, 225
Steinen 33,287
Steinengasse 44
Steiner Peter, von Kriens 46
Steinhof, Gde. Luzern 94
Sleinibach 39, 6Z 192, 245, 251, 253, 259,

265
Ste¡nibachried 286

- Sportplatz 303f.
Steinmattli 44
Steinmattlikapelle 2Bl, 297
Sternen 44, 79,302, s. Winkel, Wirtshaus
Steuer 40, 53, 57, 60-62, 64, 84,96, 172,

1S2f .,274-276, s. Armensteuer; Gemein-
desteuerj Schulsteuer; Kirchensteuer

Steueramt 273f .

St¡ftung "erläbe, begryfe, verstoh' 305
Stimm- und Wahlrecht 186f., 188, 191, 195,

207,269,272
Stirnimann 48
Stirnruti 10, 16, 18,32, 34-36,42,76Í.,124,

146, 169,305
Straßenbau 214, 245-248, 264, 276
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Straßenknecht 215
von Streng, Bischof 202
Streue 194f.
Strohflechten 231

Strumpfweber 162, 167f .

Studen, Gde. Luzern 73
StuderAnton, Landvogt 116

Studhalden, Hof, Gde. Luzern 39
ìn der Studhalden 46
Studhalter 46,69,79, 114Í.

- Claus 105

- Hans 46
- Hans, Weibel 96

- Hans Philipp, Alppächter 99
Jakob, Alpbesitzer 98

- Johann, Melzger 224
Josef, Buße 176

- Josef, Kilchhof 106

- Joseph, Meister 163

- Jost 67

- Jost, Fahrrechtsinhaber 141

- Leonz, Oberhasli 107

Lienhard,Alppächter 99

- Lienhard, Schneider 164
Lienhard, Weibel 96,98, 130

- lVagnus, Sohn, Gemeinde ammann 27 2t.,
301

- Melchior, Schiffer 227
- Sebastian, Wirt 152
Stutz 40, 45, 96-98, 1O1, 1O4, 107,113, 116f.,

121, 131, 192t., 223, 287, 295
- V¡lla 286
Stutz Josef, l\4üller 149

- Joseph 99
Stutzstraße 246
Subventionen 243, 247, 256, 263, 265, 268,

278t.,295
Suhrental LU 127

Taglöhner 222,234-236
Tannegg (Sankt Niklausen) 10

- Privatschule Dr. Bertsch 242
Tatarinoff, E. 28
Technikum, Zentralschweizerisches 44, 250,

287,290f,293,302
Teigwarenfabrik 2261, 231. 254, 259
Telefon 253
Telegraph 252
LaTènezeit úüngere E¡senze¡t) 10, 13,29f
Tengelin Hans, Müller 148
Thyo Ërhart 55

- Hans 55
Todfall (Abgabe an das Kloster beim Tode

einesGotteshausmannes) 51f., 57
Toniager 170f.
Totenhaus 2O2,250

Tourismus 231,256
Trämelegg 39
Tramverbindung s. Autobus
Tribschen, Gde. Luzern 40,45,55,76, 193
Trimbach SO 26
Trockenmatt, Eigental 96,98
Troller, Getränkehandlung 259
Trullmeister 85
Tuberflug Burkard, Bischof 67
Tuch 65
Türler 46f,73
- Hans, Sewen l5l

Hans, Wirt 150-153

- Heinr¡ch, Bäcker 152

- Niklaus, Bäcker 152, s. Dürler
zumTürli 73

- HansJosl 74

- Jost 74
Turn und Sporthalle (Dreifachturnhal-

le) 282,289f,296
Turnvereine 303
Tûrrenfluh 76, 142
Twann BÊ 16

Twing und Bann (niedere Gerichtsrech-
te) 52,57,60f

Udligenswil 41, 46, 48,59
Uelis Ueli 39
Uferschutz 285f, s. Naturschutz
Uhrmacher 231

Umgeld (Umsatzsteuer vom Wein) 62, 83
Unterberghof 107

Unterbreiten, Bauernhaus 286
Unterfondlen 91

Unterhasli, Gasthaus 23.1

Unterknolligen 222
Untermatt 287
Untermatl-Althof 12

U nter-SanklNiklausen-Ried s. Entzi-Ried
UnterstÍick 192
Untertanen 82,96f., 116, 120, 133
Untervogt 84f.,96
Unterwalden 98, 101, 135f.,138f., 150,

152f., 180, 185, 215, 226. 294
Unterwil (St. Niklausen) 10, 16,33,35
Uri, Kanton 40,100, 133, 139f.
Urnenabstimmung 273
Urnenbüro 274
Urserntal 127

Urswil 59
Uerten 86f.,180
Utohorn (Kastan¡enbaum) 10, 35, 286

Verein für Krankenpflege und Familien-
hilfe 205

Vereine 205,304

Verfassung, helvetische 185f.
Verkehr 256,288,291
Verkehrsverein 246, 254-256, 292
- Kastanìenbaum-St. Niklausen 242, 278,

297
Verkehrswege 44f.,64
Verkehrszählungen 255, 258, 292n.
Verschuldung l0Bf., 131, 141

Verwalter 188, 190,273
Viehauftrieb 194-196,221
Viehbestand 222, 263. 2ü. 301
Viehtransport 133,139f.
Viehwirtschaft, Viehzucht 54,76,78,80,92,

94, 100,107, 124f., 131,168, 180, 194,

221f.,267
V¡erwaldstättersee 10, 18, 33
Vindonissa 31,33
Vilznau 2061.,219
Vogelsang 42,192f.
Vogt 49,52-55
Vogt, Propst 74
Vogtei 58-63
Vogtschreiber B2-84
Vogtsteuer '193

Volk und Heimat (Partei) 271

Volkshochschule 284, 3Os
Volksmission 202f.
Volkszählungen 205
Vollenwag 48
Vollenweider Ruedi 55
Vonarburg Jost 28,36
Vorderburg, Gde. Entlebuch 99, 121

Vorderriseten, Gde, Entlebuch 96
Vorkaufsrecht 95-97, 114-116
Vortragekreuz 69

Wachtdienst 60
Wägmann Hans Heinrich 56
Wagnet 2231,231

- lvlühlewagner 231

Waisenamt 188,209
Waisenhaus, s. Armenhaus
Waisenvogt, Waisenpfleger 186, 188, 190,

208,273,276
Waldbrüder 70, 176f.
Waldegg, Gasthaus 230Í., 258
- Ortsteil 192f., 218, 245, 248, 255, 284,

292f.,294
Waldhaus Oberrüti, Hotel 230f., 233,258
Waldschwestern 70, 177
Waldstätte 64
Wald' und Streuelandreglement 1837 196
Waldvögte 85,123,126,128
Waldwirtschaft 78, 89f., 101, 116, 124,126,

146, s. auch Bireggwald; Dickiwald; Halti-
wald; Hochwald

Walker Ulrich 78
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Wallfahrten 203
Wallis 135
Walthe¡i Bruder 70
Walthert, Küchen 299
Wanderungen 46
Wartenberg, Gde. l\iluttenz BL 26
Waschanstalt 226, 248, 253, 259, 267
Wäscherei National, s. Waschanstalt; Papier-

muhle
Wassen 46
Wasserversorgung 248-250
- Biregg 298

Fischersche 249
- Genossenschaft 248

- Oberrüti Reservoir 248
- Seewasserpumpanlage 249, 264
Wauwilersee, Gde. Schötz 14-16
Weber 162-164, 168, 223, 231, s. Strumpf-

weber
Weggis LU 95, 103, 121, 135,207,219
Wegmatt 250,287,300
Wegmattstraße 44
Wegnetz 90
Wegrecht 91,97
Wegscheide 257, 290, s. Althof
Wegstreitigkeiten 90f., 96
von Wehingen Reinhard 58
Weibel 60, 62,64, 84-86,98, 125, 131, 152,

162,174-176
Weide, Weideland 89-93, 101 104, 131

Weihermatt 239
Weingartner Anton, Pfarrer 199

- Anton, Straßeninspektor 215

- Joseph, Pfarret 173,175,179
Werkstátte, mechanische 227
Wichard 49
Widemgut 66
Wiese, Wiesland 89,91f., 101, 107,114,127,

131, 146, 148, 164
Wikon 60
Wil (Halbinsel) 92
Willisau 59,63
WillisauerBergland 102
Winkel l0, 18f., 33, 40f., 44f., 511.,70,72f.,

79, 173, 184f., 219, 226, 249, 280, 284, 287

- Fahr 79,84, 134-136, 139,141,144,
166-168, 179, 214f ., 221, 226

- Fehren 94, 124, 134-136, 138-142, 167

- Fischenz 173

- Gasthaus 184, 223Í., 226, 230
- Kapelle 112, 174Í., 184, 226, 286, 298
- Kurzone 186

- Schiffer 215, 221, 226f.

- Steinbruch 202

- Waldbruderhulle 171, 176

- Zollhaus 215,286 s. Bäckereien; Fische-
rei;Schiffer

von Winkel 46
Winkelhalde 141

Winkelstraße 246f., 264
Winklersee 199f.
Wirte 150-153, 167

Wirtschaft 72-79
Wirtshäuser 67,79, 133, 150, 160, 176, 179

- .Rößti" 102,150-153, 166-168

- "Sternen, 136, 151f., 166, 168
von Wissenwegen, Familie 59

- Hans 58

- Heinrich 58

- Peter 60,65
Wißhus 104
W¡ßmatt, Gde. Kriens 39
Wohnbauförderung 265, 27Bf -, 298
Wohnbaugenossenschaften 278, 298
Wohnungsbau, sozialer 277 f ., 285, 298,

302
Wölfe 62
Wolfhalde 67
Wolhusen LU 59, .179

Wuhrpflichl 250
Wunda'z! 177f.
von Wyl Ernst, Bildhauer 254

Zannärzj.e 3oo
Zehender Daniel, Weihbischof 67
Zehnten 40, 52, 57, 66f ., 107-109, 121, 173,

198-200
- Loskauf 199,221

Nußzehnten 199 s. Allmendbüntenzehnt
Zeilungen 252
Zemp Jakob, Pfarrer 205,263, 2A2
Zentrum, Café 300
Ziegelhütte 79, 224, 227, 231, 259
- Unterhasle 225
Zìegelwerke 240, 248, 250, 2601., 265, 27O,

285,298,302
- Horw-Gettnau-Muri AG 260
Ziegen 95,106,126,222
Zigar renf abrik 227 -231, 259
Zimmerleute 162 164,223,231
Zingg, vonZug 46
Zinsen 62,74,76
Zonenplan 249, 284-288, 291, 294, 3O1

Zuchtstier 54f.,76
Zug, Kanton 135

- Stadt 46,48,79
Zumhof 73, 77, 109, 146-148, 173, 199f.,

227,287
Zumhofstraße 297
Zünd Robert 103
Zünfte 132,156, 164, s. Landzünfte
Zurgilgen Jakob Leonz, Junkell70f
Zútich 271.,31,157

Zùrichkr¡eg, Alter 63
Zwanzigstpfennig (Abgabe von 5ol0 vom Be-

sitzwegziehenderPersonen) 62
Zweckverbände 294-297, s. PLUNA; Re,

gionalplanung
Zwischenbühne 226, 290, 305
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